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III

ÜbersichtderZeitfolge
derim Gesetz und Verordnungsblatt für dasKönigreich Bayern

im Jahre 1914
veröffentlichten Gesetze,Verordonungen u.s.w.

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2. Blattes

1913. :
19. Februar KöniglicheVerordnung,die Befreiung vom Auf= :

gebote betr. 37 333—334.
29. Dezember Bekanntmachungüber Auflösung und ander=

weitige Organisation von Forstdienst=
stellen · 1 1—2

30. — Bekanntmachungzum Vollzuge des § 169 der
Reichsversicherungsordnung 2 9—10.

30. — Bekanntmachungzur Eichordnung 1 3—7.
1914. %

5. Januar Bekanntmachungzur Bekämpfung derübertrag= 3
baren Kinderlähmung 1 2.

5. — Bekanntmachungüberdie Dienstanweisung für 1
die Leichenschauer 1 2—3.

9. — Bekanntmachung,Deutsche Arzneitaxe für 1914
betr. 2 10.

9. — KöniglicheVerordnung, die Kanalordnung für
denLudwigkanal betr. 3 13—24.

10. — Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 2 11—12.

12. — Bekanntmachung,betr.die Ausschreibungen der
Militäranwärterstellen in der Vakanzen=
listefürMilitäranwärter 83 26.

14. — Bekanntmachung,betr. die Zuständigkeit des »
» Knappschafts-Oberversicherungsamts 3 25—26.

14. — Königliche Verordnung,betr. Anderungen der «
Wehrordnung für dasKönigreich Bayern!
vom19.Januar 1889 4 "„12—4
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1914.
26. Januar Bekanntmachung,dieAuflösung vonEisenbahn—

inspektionen betr. 5 51.
4. Febrnar Bekanntmachung,den Vollzug des § 18 der

Rechtsanwaltsordnung betr. 6 53.
4. — Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C

zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 6 54—56.
10. — Bekanntmachung,dieBesorgungdesgerichtlichen

Hinterlegungswesens durch die K. Bank
betr. 7 58.

11. — Bekanntmachungzum Vollzuge der Reichsver=
sicherungsordnung « 7 58.

12. — KöniglicheVerordnung,dieRangverhältnisse der
Direktoren der K. Studienseminare, Er=
ziehungsinstitute und Alumneen betr. 7 57—58.

13. — Bekanntmachung,dieGebührenderMarkscheider
betr. 7 59—61.

13. — Königliche Verordnung zur Verhütung von
Waldbränden # 8 65—66.

16. — Bekanntmachungüber die Beförderung von
Leichen 8 66.

17. — KöniglicheVerordnungüber den Grenzschutz im
Kriegsfalle 11 79—80.

19. — Bekanntmachungvon Anderungen zu den Ver= —
zeichnissen der den Militäranwärtern usw.
im Reichsdienst vorbehaltenenStellen und
der Behörden, die für diese Stellen als
Anstellungsbehörden anzusehensind 9 67—68.

21. — Bekanntmachung,Anderung der Amtsbezirke
Friedberg und Landsberg betr. 9 69.

23. — Bekanntmachung, die Auflösung der Neubau=
I inspektion Garmisch=Partenkirchen betr. 9 69.

4. März Bekanntmachung, die Wahl eines Kommissärs
der Kammer der Abgeordneten bei der

Kl. Staatsschuldenverwaltung betr. 1 10 77.
5. — Bekanntmachung, die Unfallfürsorge für Ge= «

fangene betr. z 13 92.
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1914.
8. März Gesetz,betr. den Hauptetat der Militärver=

waltung des Königreichs Bayern für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1913 bis
31.März 1914 10 71—77.

13. — Bekanntmachung über die Hilfsbeamten der
Staatsanwaltschaft 11 80.

13. — Königliche Verordnung über den Vollzug des
Reichsstempelgesetzes vom 3. Juli 1913 12 81—83.

13. — Bestätigungsurkunde,dasFamilienfideikommiß
der Freiherrenvon Hirschbergin Hirschbergam
Haarseebetr. 14 93—98.

19. — Bekanntmachungüber das Viehseuchenüberein=
kommen zwischendemDeutschen Reiche
und Osterreich=Ungarn 16 101—102.

20. — KöniglicheEntschließung,die Verlängerung des 1
Landtags betr. i 12 83.

— Besetzung der Disziplinargerichte für nicht-
richterliche Beamte 12 84—88.

25. — Bekanntmachung,denK. B. Prüfu angsausschuß I
für denhöheren Baudienst betr. 1 13 92.

25. — Bekanntmachung, betr. den Vollzug der Bundes= D
ratsbestimmungen überHausarbeit in der #
Tabakindustrie 15 99—100.

28. Bekanntmachung,betr. Anderung der Anlage □
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 15 100.

31. — GesetzüberdenvorläufigenVollzug desBudgets
fürdieJahre1914und1915 133 89—9l.

1. April Urkunde über die Errichtung einer „König Lud==
wigg III.=Stiftung für bedürftigekrüppel==
hafte Kinder" 17 103—104.

8. — Bekanntmachungzum Vollzuge des § 169 der
Reichsversicherungsordnung v 16 102.

19. KöniglicheVerordnung,dieBefähigung zur An=
stellung im höheren Bibliothekdienste betr. 18 105—106.

23.— Bekanntmachung über Auflösung und ander=
— weitige Organisation von Forstdienststellen 20 113—114.
1 i
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VI

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

�c. Blattes
1914.

25.April Bekanntmachung,die Auflösung derNeubau= s
inspektionMiltenberg betr. 19 I1OI.

25. — Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undBe= #
triebsordnung für die Haupt= und Neben= 1 1
eisenbahnen Bayerns betr. 19 3 108.

28. — Bekanntmachung,diePostordnungfür dasDeutsche
Reich vom20.März 1900betr. 19 108—110.

28. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasKönig=
reich Bayern vom 27. März 1900 betr. « 19 110—112.

2. Mai Königliche Verordnung, betr. Anderungen der
Wehrordnung für das Königreich Bayern
vom19.Jannar1889 28 119—126.

4. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung für die Haupt=- und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. l 20 114.

8. — Bekanntmachung, den Vollzug der Kirchen=
gemeindeordnung, hier dieFeststellung der 1

Bekenntniszugehörigkeitbetr. 22 117—118.
9. — Bekanntmachung,Ergänzung und Anderung der

Verkehrsordnung der Motorpostlinien für
Personenbeförderung betr. 21 115—116.

20.— Bekanntmachung,Zurückstellung militärpflich=
tiger Deutscher im Auslande betr. 32 320.

23.— Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be==
triebsordnung für die Haupt= und Neben= 1
eisenbahnen Bayerns betr. # 24 127.

26. — Bekanntmachung,die Auflösung und Errichtung
von Eisenbahninspektionen betr. 24 128.

29. Bekanntmachung, Anderung des Telephonge= 1
bührentarifs und der Bestimmungen über ·
Nebentelegraphen und besondere Tele-
graphen betr. 24 128—131.

30. — Königliche Verordnung, Schulordnung für die q3 1
höheren Lehranstalten betr. I 25 133—158.

3. Juni Bekanntmachung,denVollzug derArtikel 6 und 53 ·
des Ausführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz betr. 26 159.
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VII

Datum Jummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1914.
8. Juni Bekanntmachung,die Uniform der mit demTitel

« undRang eines Finanzrats oder einesOber=
finanzrats ausgestattetenBeamten im Ge=

" schäftskreise desK. Staatsministeriums der
Finanzen betr. 26 160.

9. — Bekanntmachung,die Postscheckordnung für das
I Königreich Bayern vom 7. Juni 1914 betr. 26 160—171.

9. — Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C Ü
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 27 173—175.

9. — Bekanntmachung, betr. die Anderung der Be=
stimmungen über die technischeEinheit im

. Eisenbahnwesen vom 25. Juni 1908 27 175—182.
22. — Gesetzüber denvorläufigen Vollzug des Bud=

gets für die Jahre 1914 und 1915 29 305—307.
22. — Kreisanlehengesetz 209 307—308
23. — Abschied auf die Verhandlungen der Landräte

» für 1914 28 183—304.
23. — BekanntmachungvonAbänderungenzudenGrund=

— sätzen für die Besetzung der mittleren,
Kanzlei= undUnterbeamtenstellen mitMi=
litäranwärtern usw. vom 20. Juni 1907 30 309—313.

24. — Bekanntmachung,Ergänzung derBestimmungen I
überdieBeurlaubung derMilitäranwärter

des Heeresvom1. Januar1914betr. 33 324.
24. — BekanntmachungüberdenVollzug des Schlacht=

vieh= und Fleischbeschaugesetzes 42 353—357.
30. — Bekanntmachung,dieKostentragung für dieober=

hirtlichen Verordnungsblätter undDiöze=
i sanschematismenbetr. 31 315—316.

7. Juli Bekanntmachungvon Anderungen zum Verzeich=
nis der den Militäranwärtern usw. in der

1 Marineverwaltung vorbehaltenen Stellen 33 322—323.
8. — Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C

zur Eisenbahn-Verkehrsordnung 32 319—320
13. — RKüöniglicheVerordnung, die Königliche Ludwigs= i

, Medaille für Wissenschaft und Kunst und l
für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft #
" und Handel betr. 32 317—319
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VIII

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes

1911. I
16. Juli BekanntmachungüberAuflösung undanderweitige

Organisation von Forstdienststellen 33 324.
19. — Bekanntmachung,betr. die Zivilversorgungs-

und Anstellungsscheine der angestellten
I Beamten 42 358.

21. — Bekanntmachung,die Auflösung der Neubau=
inspektionWunsiedelbetr. 33 324.

25. — KöniglicheEntschließung,die Verlängerung des
Landtags betr. 33 321322.

25. — Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau= undBe==
triebsordnung für dieHaupt= undNeben=
eisenbahnen Bayerns betr. 34 326.

26. — Gesetz,die UAnderungder Verfassung der Kon=
sistorien Ansbach und Bayrenth betr. 34 325—326.

31. — Königliche Verordnung, die Verhängung des
« Kriegszustandes betr. — 35 327—328.
31. — Königliche Verordnung, die Anordnung des

Standrechts betr. 35 328—329.
31. — HKöniglicheVerordnung, den Ubergang der voll=

ziehenden Gewalt auf dieMilitärbehör=
den betr. 35 329—330.

31. — Bekanntmachung, Auderungen der Ausfüh= I
rungsbestimmungenzumReichserbschafts-
steuergesetze vom 3. Juni 1906 betr. I 42 358 364.

1. August Bekanntmachung,dieBefreiung vomAufgebote I
betr. 37 " 334.

2. — KöniglicheEntschließung,dieVertagung desLand= "
tags betr. 36 331—32.

2. — Bekanntmachung,betr. die Sitze und Bezirke
der standrechtlichen Gerichte der Pfalz 41 351—3352.

3. — Bekanntmachung,betr.die Sitze und Bezirke der
standrechtlichen Gerichte der Pfalz 6 41 352.

3. KöniglicheVerordnung,betr.denAufruf desLand= 1
sturms . 39 337—338.

3. — Bekanntmachung,Einschränkung der Staats= .
T ausgabenwährenddesKrieges betr. 39 339—341.

4. — Allerhöchster Erlaß „An meine Bayern“ „ 38 335—336.
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IX

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1911. «
4. August Bekanntmachung,betr.denAufruf desLandsturms 39 338—339.
5. — Gesetz,betr.denHauptetat derMilitärverwal= 1

tung desKönigreichs Bayern für dasRech= 1T
nungsjahrvom 1.April 1914bis 31.März 1915 40 343—349.

6. — Gesetz,betr.dieAnderung des Gesetzesüberden s
Kriegszustand 40 349.

10. — Bekanntmachung,betr.Knderung derEisenbahn= I
Verkehrsordnung 43 1 365.

10. — KöniglicheVerordnung über den Verkauf von
Walderzeugnissen 44 370.

11. — Bekanntmachung,Vollzug desReichsgesetzes vom
4. August 1914, betr. Ausnahmen von Be=
schäftigungsbeschränkungen gewerblicher
Arbeiter 43 366.

11. — Bekanntmachung,diePostordnungfür dasDeutsche 4
Reich vom 20.März 1900 betr. 43 366—367.

11. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasKönig= I
reich Bayern vom 27.März 1900 betr. 43 367—368.

11. — Gesetz,betr.dieDienstaufsicht überdieGewerbe= 1!
und die Kaufmannsgerichte 44 369—370.

11. — Abschiedauf die Verhandlungen der protestan= l
tischen Steuersynoden 1913 45 371—391.

14. — Bekanntmachung,die sofortige Einzahlung ge= ·
stundeter Zölle und Reichssteuern betr. E 46 394—395.

15. — Gesetz,betr.Knderung desBerggesetzes 48 413—414.
17. — Bekanntmachung,Befreiungen von der Schen=

kungssteuerwährend des gegenwärtigen
Krieges betr. „ 46 395.

18. — Bekanntmachung,die Feier des Allerhöchsten %
NamenstagesSeinerMajestätdesKönigs DT
betr. 46 393—.394.

19. — Bekanntmachungüberdie Dienst=-undBesoldungs=
verhältnisse der zum Militärdienst ein= n
rückenden Staats= und Gemeindebeamten 47 397—406.

21. — Bekanntmachung über die Unterstützung der Fa=
milien der zum Kriegsdienst einrückenden
Staatsarbeiter 47 406—412.
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Datum Nummer I
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes I

1914. I
21. August Gesetz,dieErhebungeines Zuschlagszur Reichs=

erbschaftssteuerbetr. 48 114—415
21. — Gesetz,betr. Abänderung des Ausführungs=

gesetzes zumReichs=Gerichtsverfassungs= «
gesetze 48 415—416

21. — Bekanntmachung,betr. den Aufruf des Land= T
sturms # 48 4106.

21. — GesetzüberAnderungen im Gebührenwesen 681 437—548
21. — Königliche Verordnung, betr. den Aufruf des 1

Landsturms s 62 549 550
21. — Bekanntmachung,betr. den Aufruf des Land=

sturms · 52 I 550.
21. — Armengesetz 33 551—592
22. — KöniglicheVerordnung,dieVerfassung derK. Baye= I

rischen TechnischenHochschule in München I
betr. . 50 429—436.

23. — Finanzgesetz für die Jahre 1914 und 1915 49 1 14
2. September Bekanntmachung,diePostordnungfür dasDeutsche ·

Reich vom 20.März 1900 betr. 654 593.594.
4. — Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage ( i

zur Eisenbahn-Verkehrsordnung 35 595—598.
5. — Bekanntmachung über die UÜberführung von I

Leichen 66. 598.
6. Bekanntmachung,dieAusgabe vonDarlehens=

kassenscheinenbetr. # 656 602.
8. — Bekanntmachungwegen der Ausführung staat=

Ticher Bauarbeiten und Lieferungen
während desKrieges 56 599—602.

10. Bekanntmachung, betr. Ausnahmen von Be=
schäftigungsbeschränkungen von Berg=

i arbeitern 67 603.
15. Bekanntmachung,diePostordnungfür dasDeutsche

Reich vom 20.März 1900 betr. 687 604.
17. Bekanntmachung über Auflösung und ander=

weitige Organisation von Forstdienst=
stellen # 538 605.



XI

Datum Nurmmer
des Gesetzes Inhalt des (Seiten

rc. I Blattes

1911. —
17.September Bekanntmachung,Befreiung vonderSchenkungs= I

I steuer währenddes gegenwärtigen Krieges I T
I betr. I 58 606.

26. — Bekanntmachung,Stellen= und Arbeitsnach=
weise betr. D 39 607—611.

2.Oktober Bekanntmachung,diePostordnung für dasDeutsche
s Reich vom 20.März 1900 betr. I 59 611—613.

2. — Bekanntmachung,diePostordnungfür dasKönig=
reich Bayern vom27. März 1900 betr. I 39 613.

13. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be== I
triebsordnung für die Haupt= undNeben= “
eisenbahnen Bayerns betr. " 60 615.

15. KöniglicheVerordnung über den Vollzug des
FReichsstempelgesetzesvom3.Juli 1913,hier

I dieReichsstempelabgabefür Gesellschafts= s
Ivcrträgebetr. E 64 637—638.

23. — Bekanntmachung,betr.Abänderungen der Aus=
] führungsbestimmungen A und C zum

Schlachtvieh= und Fleischbeschangesetze 63 635—636.
24. — Bekanntmachung,dieAusgabe von Darlehens= «

I kassenscheinenbetr. I 61 630.
29. — Königliche Verordnungüberdie Gemeindewahlen 61 617—619.
29. — I Bekanntmachungüber die gemeindlichen Ver—

hältniswahlen « 61J619——629.
31. Bekanntmachung, betr. vorübergehende Ande= D

I rung der Eisenbahn-Verkehrsordnung 62 631.
31. Bekanntmachung, diePostordnung für das Deutsche

Reich vom20.März 1900betr. 62 632—633.
31. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasKönig= -

· reich Bayern vom 27. März 1900 betr. 62 633—634.
4. November Bekanntmachung, betr. Anderung der Anlage □

zzur Eisenbahn=Verkehrsordnung 61 638.
8. — Bekanntmachung,betr. Anderung des Militär=

I tarifs für Eisenbahnen l 65 640.
11. — Bekanntmachung,die BesteuerungderzumMilitär=

dienst einrückenden Beamten betr. D 68 639.
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XII

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes "

— « I
11.November BekanntmachungüberdieErrichtung einesstädti=

schenVersicherungsamtsin Schweinfurt 65 I 640.
13. — KöniglicheVerordnung, die Umgestaltung der

Zentralstelle für Industrie, Gewerbeund
Handel betr. 66 641—645.

17. — Bekanntmachung,denVollzug desReichsstempel= I
gesetzes betr. L 67 647—648.

18. — Bekanntmachung,betr.Anderung der Anlage C I
zur Eisenbahn-Verkehrsordnung 66 646.

24. — Bekanntmachung,Bezugspreis für das Gesetz- I
und Verordnungsblatt betr. z 68 649.

24. — OberpolizeilicheVorschrift überZeit und Art des 1
Fischfanges imBodensee i 68 650.

26. — Bekanntmachung,die Auflösung der Neubau= «
inspektion Deggendorf betr. 69 I 651.

27. — Bekanntmachung wegen der Beurlaubung von 1
Beamten zum Dienste der freiwilligen I
Krankenpflege währenddesKrieges 69 651— 652.

27. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be==
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 70 653.

30. — Bekanntmachung,Anderungender Ausführungs=
bestimmungenzumReichsstempelgesetzebetr. 70 653—654.

2.Dezember Bekanntmachung,die PostordnungfürdasDeutsche
Reich vom 20.März 1900 betr. I 71 655—656.

2. — Bekanntmachung,diePostordnungfür dasKönig=
reich Bayern vom27.März 1900betr. I 71 657.

12. — Bekanntmachungüber den Vollzug des Vieh=
seuchengesetzesvom26.Juni 1909 72 6059.

13. — " Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
I lage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 72 659—660.

15. — Königliche Verordnung,betreffenddenAufruf des
Laandsturms I 73 661—662.

15. — I Bekanntmachung,betreffenddenAufruf desLand= .
I sturms i 73 662.
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XI

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes

1914.
17.Dezember Bekanntmachung,betreffenddie Gebühren für die

Untersuchung des in das Zollinland ein=
gehenden Fleisches 76 688.

23. — Bekanntmachungüber den Vollzug des Kosten=
gesetzesund desStempelgesetzes 74 663—673.

24. — Bekanntmachungüber die Arzneitaxe für 1915 75 675—676.
24. — KöniglicheVerordnung,dieBildung einesLandes=

eisenbahnrates für dieStaatseisenbahn=
verwaltung betreffend 77 689—690.

24. — KöniglicheVerordnungwegendesVollzugs des
Beamtengesetzes 78 693—701.

28. — KöniglicheVerordnungzumVollzuge desReichs=
GerichtskostengesetzesunddesKostengesetzes
vom21. August1914 76 677—683.

28. — KöniglicheVerordnungzumVollzuge desStempel=
gesetzesvom21. August1914 76 684—687.

30. — Bekanntmachung,die Postordnungfür dasDeutsche
Reich vom20.März 1900 betreffend 77 690—692.
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IIcrhundyrrordnunggL
für das

KönigreichBayern.

Nr. 1.
München, den 10. Januar 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 29. Dezember1913 über Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienstftellen.—

Bekanntmachung vom 5. Januar 1914 zur Bekämpfung der 2 Kinderlähmung — Bekannt=
machung vom 5. Januar 1914 über die Dienstanweisung für die Leichenschauer.— Bekanutmachung
vom 30. Dezember 1913 zur Eichordnung. — Berichtigung.

Nr. 43098.

Bekanntmachung über Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellen.

K. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät König Ludwig III. haben mit AllerhöchsterEntschließung
vom 24. Dezember1913 anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. Februar 1914

1. die Stelle eines Forstamtsassessorsin Obernburg, Forstamts Klingen=
berg a. M., aufgelöst,

2. eine dem ForstamteKleinwallstadt zuzuteilendeFörsterstellein Obernburg
errichtet.

1
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3. der AssessorbezirkMönchberg des ForstamtsStadtprozelten dem Forstamte
Klingenberg a.M. zugeteiltund

4. die Försterstellein Schollbrunn, Forstamts Altenbuch, in eine etatsmäßige
Waldwärterstelleumgewandeltwerde.

München,den29. Dezember1913.
v.Breunig.

Nr. 5301e 8.

Bekanntmachung zur Bekämpfungder übertragbarenKinderlähmung.

f#.Staatsministeriumdes Innern.

Im Einverständnissemit dem K. Staatsministerium der Justiz wird die Bekannt=
machungvom 9. Mai 1911 (GVBl. S. 426) durchfolgendeVorschriftenergänzt:

1. Jede Erkrankungsowie jederTodesfall an übertragbarerKinderlähmung(Polio=
Myelitis anterior acuta, Heine=Medin'scherKrankheit) ist der Distriktspolizei=
behördedesAufenthaltsortsdesKrankenoderdes Sterbeorts(in Münchender
Polizeidirektion) anzuzeigen.

Die VorschriftendesAbschnittesI und des§ 30 derBekanntmachungvom
9. Mai 1911 überdir Anzeigepflicht,danndie Ziffern 1, 2 und 4 der Be=

kanntmachungvom 8. Juni 1913 (GVBl. S. 204) geltenhierbeientsprechend.
2. Die Regierungen,KammerndesInnern, und dieDistriktspolizeibehördenwerden

ermächtigt,in ihren Bezirken oder in Teilen von solchendurchpolizeilicheVor=
schriftendieAnzeigepflichtauchauf Verdachtsfälleauszudehnen,wenndieKrankheit
gehäuftauftritt.

3. Diese Bekanntmachungtritt am 1. Februar 1914 in Kraft.

Münche, den 5. Januar 1914.

Dr. Erhr. v. Soden·Sraunhofen.

Nr. 5301e 8.

Bekanntmachung über die Dienstanweisungfür die Leichenschauer.

fl. StaatsministeriumdesInnern.

Im Nachgangezu der Bekanntmachungüber die Dienstanweisungfür die Leichen=
schauervom 9. Mai 1911 (GVBl. S. 445) wird bestimmt, daß die Leichenschauerauch
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jedenTodesfall an übertragbarerKinderlähmung(Poliomyelitis anterior acuta, Heine=
Medin'scher Krankheit) sofort der Distriktspolizeibehördedes Sterbeorts auf dem vor=
geschriebenenFormblattanzuzeigenhaben.

München,den5. Januar 1914.

br. *5tmv. Soden.fraunhosfen.

Nr. 1717.

Bekanntmachungzur Eichordnung.

##.Normal-Eichungskommission.

Die EichordnungfürdasKönigreichBayernvom10. Dezember1911 (GWBl. S. 1163)
wird dahinabgeändertund ergänzt:

Artikel 1.

Eichungvon Längenmaßenund Dickenmaßen.

In den §§ 14, 17, 20 und 23 wird das Wort „Buchsbaumholz“durchdasWort
„Hartholz“ersetzt.

Artikel 2.

Eichung von Flüssigkeitsmaßen.

§ 34 Nr. 8 letzterSatz erhältfolgendeFassung:
Bei den Maßen mit ebenerBodenflächebis einschließlich5 Liter abwärts muß er

durchmindestenszwei außenaufgelöteteStege verstärktsein.
§ 35 Nr. 2 wird aufgehoben.

Artikel 3.

Eichung von Rahmen=oder Aufsetzmaßen.

§ 62 Nr. 3 erhältfolgendeFassung:
Rahmen=oder Aufsetzmaßesollen rechteckigbegrenzteRandflächenhaben. Die Neigung

der Seitenwände gegendie untereRandflächesoll unter 450 nicht herabgehen,auchsollen
die gegenüberstehendenWändedieselbeNeigunghaben.

Artikel 4.

Es tretendie folgendenAbschnitteXI und XII hinzu.
1“
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XI. EichungvonmedizinischenSpritzen.
§ 1.

ZulässigeMeßwerkzeuge.

ZulässigsindmedizinischeSpritzenmit und ohneEinteilung.

§ 2.

1. Das Rohr (derZylinder) derSpritzen muß aus einerGlassorte odereinemanderen
Materiale (Quarzunddergleichen)bestehen,das gegenchemischeund andereEinflüssewider=
standsfähigist. Die Spritzen könnenaus einemeinheitlichenMateriale hergestelltoder mit
Fassungenaus anderemStoffe versehensein,derenWärmeausdehnungjedochderdesRohres
möglichstnahe kommensoll. Die Fassungenmüssenmit dem Rohre flüssigkeitsdichtver=
bundensein, ebensoetwaigeAnsatzstücke.Die Mündung des Rohres soll hinlänglich weit
sein, daß die Instrumenteauchzum Einspritzenöliger und verteilterStoffe (Suspensionen)
benutztwerdenkönnen. Auf Instrumente, die besonderenZweckendienen,beziehtsichdiese
letztereVorschrift nicht. »

2. Die Spritzen müssenso eingerichtetsein, daß dieFlüssigkeitnur aus derMündung
austretenkann.

3. Der Kolben soll aus einemwiderstandsfähigenStoffe wie Glas, Quarz oder
Metall bestehen.Ausgeschlossensind Leder, Asbest, Gummi (auchHartgummi), Kork,
Baumwolle, Gewebeund ähnlicheStoffe.

4. Die Teilung darf auf demRohreoderauf derKolbenstangeangebrachtsein. Trägt
dasRohr dieTeilung, so muß derKolben,auchwenner nachvorngewölbtoderkegelförmig
gestaltetist, einen scharfenRand odereine Marke zur Einstellung auf die Teilung haben.
Ist dieTeilung auf derKolbenstangeaufgetragen,somußeineEinstellvorrichtung(festeMarke,
Einstellscheibeund dergl.)vorhandensein. ÜberderTeilung soll dasRohr nocheinennutz=
baren Raum von etwa einemFünftel des ganzengeteiltenRaumes enthalten.

5. Im übrigen geltenhinsichtlichder Maßeinheit, Gestalt und Einrichtung die Vor=
schriftenfür Meßwerkzeugefür chemischeund physikalischeUntersuchungen.

83.

Bezeichnung

Außer der Angabe des Raumgehalts und der Temperatur, bei der der Raumgehalt
der Spritze seinenSollwert entsprechensoll, sind weitereBezeichnungennicht erforderlich.

Gocgle



84.

Fehlergrenzen.
1. Die Fehlergrenzenbetragen «

bei einemRaumgehalte
bis einschließlich0,, Kubikzentimeter10 Kubikmillimeter

1von mehr als 0), Kubikzentimeter „ „ " 20 „
□ *½ #% 1 2 7 7 5 7# 40 7

— r 5 * % * 10 7“ 60 7

* # 4 10 7# 77 % 20 7 100 r

## » 20 # — “ 50 # 150

2. Die Teilung muß ohneersichtlicheEinteilungsfehlerausgeführtsein.

§ 5.
Stempelung.

Die Stempelunggeschiehtwie bei denMeßwerkzeugenohneEinteilungfür chemische
und physikalischeUntersuchungen.

86.
Eichstellen.

Die Eichung erfolgt bis auf weiteresbei der Normal=Eichungskommission.

XII. Eichungvon Wassermessern.

§ 1.
ZülässigeGattungen.

Zulässigsindnur Wassermesser,welchedie durchgehendeWassermengenachmetrischem
Maße angeben,und zwar:

A. Flügelradwassermesser,
B. Kapselwassermesser,
C. Kolbenwassermesser,
D. Scheibenwassermesser,
E. Turbinenwassermesser.

§ 2.
Einrichtung. «

1. Die Wassermessersollenin allenTeilenauseinemMaterialevonhinreichenderFestigkeit
undHaltbarkeitbestehenund so eingerichtetsein,daß sieeinemDruckevon10 Atmosphären
Widerstandleisten.

2. Das Zählwerkmuß von demGehäusedesTriebwerkesumschlossenodermit einem
besonderenGehäuseumgebensein,das mit demGehäusedesTriebwerkesfestverbundenist.
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3. Eine Vorrichtung(Sieb, Schlammsackund dergl.) zum Abfangenvon Verun=
reinigungendesWasserssoll vorhandenund mit demWassermesserfestverbundensein.

4. Die Teilung desZähhverkessoll so eingerichtetsein,daß an der letztenZählscheibs
bei Wassermessernmit einer angegebenenDurchlaßfähigkeit(Nr. 5)

bis 20 Kubikmetermindests . 1 Liter,
über20 „ ,,....·........ 10»

mit Sicherheit abgelesenwerdenkönnen.
5. Die DurchlaßfähigkeiteinesWassermessersist durchdiejenigeWassermengegekenn=

zeichnet,welcheuntereinemDruckverlustinnerhalbdesWassermessersvon 10 MeterWasser=
höhein einerStunde durchdenWassermesserfließt.

6. Zulässig ist es, amGehäuseeine Vorrichtunganzubringenzur Berichtigungdes
Werkes von außen. —

83.
Bezeichnung.

I. Auf jedemWassermesserist dauerhaftanzugeben:
1. dieDurchlaßfähigkeitin KubikmeteroderLiter, und zwar mit demausgeschriebenen

WorteoderdenAbkürzungenchm, 1,
2. die Fabriknummer,
3. Name und Wohnort des Verfertigers,

NamhaftmachungdieserGattung oderunter Benutzung der BuchstabenA, B,
C, D, E nach§ 1. Diese Bezeichnungkann auchfehlen, wenn in anderer
Weisefür die Bekanntgabeder Gattung Sorge getragenist,

5. die Durchflußrichtung,durchPfeile oder in andererWeise.
II. Bei der Angabe der Durchlaßfähigkeitund bei der Angabe der Einheit auf den

Zählscheibendürfen nebenden deutschenauchfremdsprachigeBezeichnungenaufgebrachtsein.

84.
Fehlergrenzen.

1. Die Abweichungder Anzeigedes Wassermessersvon der wirklich durchgeflossenen
Wassermengesoll sowohlbei einer stündlichenWassermenge,die der angegebenenDurchlaß=
fähigkeit(§ 2, Nr. 5) entspricht,als auchbeieinergeringeren###herabzu einemZwanzigstel
nichtmehrals 2 HundertstelderdurchgeflossenenWassermengebetragen.

2. Die wirklicheDurchlaßfähigkeitdarf nichtgeringerseinals die angegebene.
3. Die Wassermessermüssenmindestensbei einemFünfzigstel der angegebenenDurch=

laßfähigkeitnochsicherangehen.
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§ 5.
Stempelung.

Die Stempelunggeschiehtauf einemZinntropfen,dexauf demGehäuseanzubringen
ist. Außerdem werden alle Plomben gestempelt,die das Offnen des Wassermessersund
eineVeränderungderjenigenTeile verhindern,welchein das Gehäusehineinragen.Der
Stempelauf demZinntropfenerhältdas Jahreszeichen. «

86.
ZugelasseneAusführungen.

Zuuisg. sind diejenigenAusführungen,welchevon der Normal=Eichungskommission
veröffentlichtsind.

§ 7
Eichstellen.

Die Bekanntgabeder zur EichungzuständigenEichbehördenbleibtvorbehalten.

München, den 30. Dezember1913.

Neubert.

Berichtigung.
In Ziff. 2 Abs. II, letzteZeile derMinisterialbekanntmachungüber das Apotheken=

wesenvom 28. Juni 1913 (GVWl. S. 367) muß es statt§ 8 Abs.II richtigheißen:
§ 8 Abf.I.
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Ich-undVerordnung-Blatt
für das

Königreich BVayern.

Nr. 2.
München, den 14. Jannar 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 30. Dezember 1913 zum Vollzuge des § 169 der Reichsversicherungsordnung. — Be=

kanntmachung vom 9. Jannar 1914, Deutsche Arzneitaxc für 1914 betreffend. — Bekanntmachung vom
10. Januar 1914, betreffend Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 119 7.

Bekanntmachung zum Vollzugedes 169 der Reichsversicherungsordnung.

fl. SlaatsministeriendesKöniglichenHausesund desAubern,der Jultiz, desInnern,
desInnern für Kirchen-undSchulangelegenheilen,derFinanzenundfl. Kriegsministerium.

Auf Grund desArt. 49 desAusführungsgesetzeszur Reichsversicherungsordnungwird
den etatsmäßigenBeamtendesStaates mit einemJahresdiensteinkommenvon nichtmehr
als 2500 K, soweitsie nichtzum Geschäftsbereichedes K. Staatsministeriumsfür Ver=
kehrsangelegenheitengehören,für denFall derKrankheitauf dieDauer derRegelleistungen
der Krankenkassenein Barbezugim anderthalbfachenBetragedes Krankengeldeszgeshert
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Auf denBezug wird der Betrag angerechnet,der demBeaniten für die gleicheZeit
als Diensteinkommen,Wartegeld,RuhegehaltoderUnterhaltsbeitragzukommt.

An Stelle der Leistungenin Abs.J dieserBekanntmachungkannKrankenhilfein Höhe
und Dauer der Regelleistungender Krankenkassengewährt werden. Die Bezüge nach
Abs. II werdenin diesemFalle nur auf die Barleistungenangerechnet.

München,den30. Dezember1913.

Dr. Frhr. v.Bertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. v. Greunig.
Dr. v. Knilling. Frhr. v.Kreß.

Nr. 5191a 1.

· Bekanntmachung, Deutsche Arzneitaxefür 1914 betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Beim Druckeder amtlichenAusgabeder DeutschenArzneitaxe1914 ist in einer
Anzahl von Stücken bei einigenArzneimittelnamenim AbschnittE (Preisliste der Arznei=
mittel) das vorgesetzteSternchen durcheinen Maschinenfehlerausgebrochen.

Es handelt sichum die nachstehendenArzneimittelnamen,bei denen das ausgefallene
Sternchen hätte kenntlich machensollen, daß der niedrigstePreis für diese Mittel
10 Pfennig beträgt:

Seite 39 Brucinum,
„ 39 Bulbus Secillaeconc.,
„ 39 Bulbus Scillae pulv.,
„ 39 Butyl-chloralum hydratum,

39 Cadmium bromatum,
„ 39 Cadmium sulfuricum,
„ 39 Calcium jodatum,

105 SemenSabadillae gross.modopulv.57

Die Weidmann'sche Buchhandlungin Berlin SW. 68, Zimmerstraße94, ist bereit,
die Blätter 39, 40 und 105, 106 in berichtigterForm den Abnehmernunentgeltlich
zu liefern. -

München,den9. Januar 1914.

J. A.
Ministerialdirektorv. Heule.

Gocgle



--sitwk;—«s47s.«7«-ss

Nr. 2. 11

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GWVBl.1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

r. la. Sprengstoffe.
1. Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe.

Unter a) Ammoniaksalpetersprengstoffe wird nachgetragen:
hinter dem mit „Ammoncahücit" beginnendenAbsatz:

Ammoncahücit Fram (Gemengevon Ammoniaksalpetermit höchstens
25 Prozent Trinitrotoluol, das mit höchstens4 Prozent des Gesamtgewichts
anKollodiumwollegelatiniertist, fernermitHolzmehl,Pflanzenmehlundneutralen,
beständigen,die GefahrnichterhöhendenSalzen).

Ammoncahücit Indra (Gemenge von Ammoniaksalpeter, höchstens
10 Prozent Kalisalpeter, höchstens20 Prozent Trinitrotoluol, von Holzmehl,
Pflanzenmehlund neutralen,beständigen,die Gefahr nichterhöhendenSalzen).
hinterdemmit „WalsroderSicherheitssprengstoff“beginnendenAbsatz:

Wetter Walsroder, auchmit den angehängtenZahlen I, II, III usw.
((Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens6 ProzentTrinitrotoluol, höchstens

4 Prozent Schießwolle, höchstens1 Prozent Holzkohle, mindestens1 Prozent
Mehl, NaphthalinoderandererKohlenwasserstoffe,mindestens2 ProzentVaseline
und mindestens10 Prozent Kochsalz).

Unter d) Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Sprengstoffe wird
eingeschaltet:

in dem mit „Cahücit“ beginnendenAbsatz hinter dem Worte „Kalisalpeter“.
, der ganz oder teilweisedurchNatronsalpeterersetztwerdenkann, hinter

dem mit „Raschit II“" beginnendenAbsatz
Rosenheimer Sicherheits=Sprengpulver (GemengevonKalisalpeter,

Schwefel,Holzmehlund Holzkohle).

2. Gruppe.

Unter b) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe wird hinter dem mit „Barbarit"
beginnendenAbsatznachgetragen:
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Gelatine=Barbarit (Gemengevon 80 Prozent Kaliumchloratmit
10 Prozent Trinitrotoluol und mit 10 ProzentNitrotoluolgelatine,bestehend
aus 95 Teilen neutralen,flüssigenMono=und Di=Nitrotoluolenund 5 Teilen
Kollodiumwolle).

2. AbschnittA. Verpackung.1.GruppederSprengmittel.
In Ziffer 3. Nitrozellulose (Schießbaumwolle,Kollodiumwolle)c), ersterSatz

wird statt der Schlußworte „fest verpacktsein“ gesetzt:
oder in innen verzinkte(verbleite)Eisenfässermit einemdichtenVerschlusse,der
einemetwaigeninnerenDruckenachgibt,festverpacktsein.

In Ziffer 4. Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Sprengstoffe d)
Abs.(1) wird am Ende nachgetragen:

Patronen aus Rosenheimer Sicherheits=Sprengpulver dürfen aus
Pergamentpapierhergestelltsein, auchdarf das Pulver in Paketevon höchstens
2½ kg Gewicht aus Pergamentpapierverpacktwerden. Der Inhalt eines
Behältersdarf höchstens25 kg betragen.

r. Ib. Hunirion.
AbschnittA. Verpackung.Zu 3. Abs. ().

Der ersteSatz wird gefaßt:
ElektrischeZündköpfeohnesprengkräftigeZündungenunter c) sind vor dem
Einlegen in die äußerenBehälter bis höchstens2000 Stück mit reichlichen
MengenSägemehloderHolzmehlin Pappkastenmit Mittelwandzu verpacken.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den10. Januar 1914.

v. Seidlein.
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relszdAltercirdnungagzlcrlt3
für das

Königreich Bayern.

Nr. 3.
München, den 21. Jannar 1914.

Inhalt: 6
Königliche Verordnung vom 9. Januar 1914, die Kanalordnung für den Ludwigkanal betreffend. — Be=

kanntmachung vom 12. Januar 1914, betreffend die Ausschreibungen der Militäranwärterstellen in der
Vakanzenliste für Militäranwärter. —Bekanntmachung vom 14.Januar 1914, betreffend die Zuständigkeit
des Knappschafts=Oberversicherungsamts.— Erhebung in den Adelsstand.

Königliche Verordnung, die Kanalordnung für den Ludwigkanal betreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,
herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir finden Uns bewogen,auf Grund des Artikel 29 Absatz 1 des Wassergesetzes
für das KönigreichBayern vom 23. März 1907 nachstehendeOrdnung für den Ludwig=
Kanal zu erlassen:

Erster Teil.

Schiffahrtabetricb.
Erster Abschnitt.

Allgemeine Vorschriften.
§ 1. Zum VerkehrzugelasseneFahrzeuge.

1. Zur Fahrt auf dem Kanal sind Schiffe und Flöße zugelassen.
2. Motor= undDampfschiffesowieFahrzeuge,die wedergewerblichenZweckennochdem

allgemeinenVerkehrdienen,dürfendenKanal nur mitErlaubnisderKanalverwaltungbefahren.

igitzedbC0 gle
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§ 2. LängeundBreiteder Schiffe,Bordhöhe,Lademaße.
1. Die Länge der Schiffe darf 32,10 m, die Breite 4,47 m nicht übersteigen Bei

den beladenenSchiffen muß die Bordhöheüber Wasserwenigstens 15 cm betragen.
2. Weder Schiff noch Ladung dürfen vorspringendeTeile aufweisen,die eine Be=

schädigungder Schleusenoder andererBauwerkedes Kanals verursachenkönnen.
3. Die Schiffe dürfen nicht höher als 2,63 m über Wasserspiegelbeladen werden.

§ 3. AusrüstungderSchiffe. TiefgangundFahrgeschwindigkeit.
1. Die Schiffe müssensichjederzeitin einem zur Schiffahrt tauglichenZustandbefinden.
2. Vorschriftenüber den zulässigenTiefgang, die zulässigeFahrgeschwindigkeitund

die Ausrüstung der Schiffe, insbesondereder durcheigeneTriebkraft bewegtenSchiffe, zu
erlassen,bleibt dem K. Staatsministerium für Verkehrsangelegenheitenvorbehalten. Schiffe
letztgenannterArt müssenmit Einrichtungenversehensein, welcheBeschädigungender Sohle
und der BöschungendesKanals, namentlichAusspülungenin der Mitte undAuflandungen
an denSeiten desKanals, genügendverhindernund die WasserhaltungdesKanals nicht
beeinträchtigen.

§ 4. Das Eichender Schiffe.
1. Die Schiffe müssengeeichtsein. ÜUberdie Eichung ist demSchiffer ein Eichschein

auszustellen.
2. Das Eichen der Schiffe erfolgt nachder hiefür bestehendenEichordnung.

§ 5. Eichmaße.
An jedem größerenSchiff müssenmindestensvier Eichmaße angebrachtsein. Der

Schiffsführer ist für den zweckentsprechendenZustand der Maße verantwortlich.

§ 6. BezeichnungderSchiffe.
Die Schiffe müssenan einemEnde der Außenwand in deutlicher,weithin lesbarer

Schrift ihrenNamensowiedenNamenund Wohnortihres Eigentümerstragen.

§ 7. Bemannung.

1. Jedes Schiff muß wenigstenseinen erwachsenen,mit derSchiffsführung auf dem
Kanal vertrautenMann (Schiffsführer)an Bord haben. Dem Schiffsführerobliegtvor
allem die Führung des Steuerruders.

2. Während der Durchschleusungder Schiffe muß ein zweiter Mann auf demSchiff
anwesendsein.
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3. Die KanalverwaltungkannPersonen,welchedie erforderlicheBefähigungnichtbe=
sitzen,von der Schiffsführungausschließen.

§ 8. Schiffspapiere.
1. Der Schiffsführermuß stetsfolgendePapierean Bord haben:

a) einenAbdruckdieserKanalordnung,
b) den Eichschein, »
c)denFahrscheinodereinenseineStellevertretendenAnweis.

2. Der Fahrschein ist den Schleusenwärternund Hafenbeamtenunaufgefordert,den
übrigenKanalbeamtenauf Verlangen,vorzuzeigen.Der Schiffsführermuß sichauf Er=
fordernzur VorlagederPapierean Land begeben.

§ 9. Beförderungvon leichtentzündlichen,gistigenundätzendenStoffen.
1. Bei der Beförderungvon leichtentzündlichen,giftigenund ätzendenStoffen sind

diehierfürgeltendenbesonderenBestimmungenzu beachten.
2. Auf Schiffen, die leicht entzündlicheStoffe an Bord haben, darf nur innerhalb

genügendgesicherterRäumeFeueroderoffenesLichtgehaltenoderTabak gerauchtwerden.

§ 10.Kasten=(Tank=Schiffe.

1. Die Vorschriftendes§ 9 geltenauch für Schiffe, die zur Beförderungfeuer=
gefährlicherFlüssigkeitenbesonderseingerichtetsind (Petroleumkastenschiffeund andere).

2. Weitere Vorschriftenüber die Beförderungvon Rohpetroleumund dessenDestilla=
tionserzeugnissenin Kasten=(Tank=)Schiffenzu erlassen, bleibt den zuständigenStaats=
ministerienvorbehalten.

§ 11. BeförderungvonSprengstoffen.
Pulver und brisanteSprengstossewerdennur unterder Bedingungzur B=-#orderung

auf demKanal zugelassen,daß die allgemeinenVorschriftenfür denVerkehr unt Spreng=
stoffenerfüllt werden. Die Zulassungbedarfvon Fall zu Fall der b-,onderenGenehmi=
gung der Kanalverwaltung.

§ 12. Betriebsdauer.
1. Über die Einstellung und die Wiederaufne"

in deneinzelnenKanalstreckenentscheidetde Jme derSchiffahrtauf demKanal und
2. BeginnundSchlußsowieo# aualverwaltung.

verwaltungin geeigneterWeise —-tretendeStörungendesKanalbetriebssoll dieKanal=
offentlichbekanntgeben.

3*
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Zweiter Abschnitt.

Die Fahrt auf freier Strecke.
8 13. Verkehrszeiten.

1.DieSchiffahrtistimallgemeinennurbeiTaggestattet.
2. Bei Nacht darf der Kanal nur mit besondererErlaubnis der Kanalverwaltung

befahrenwerden. ·
3. Als Nachtwird die Zeit von einerhalbenStunde nachSonnenuntergangbis zu

einerhalbenStunde vor Sonnenaufganggerechnet.

8 14. Fahrt bei Nacht.
Ein bei Nacht fahrendesSchiff muß wenigstenszweiMann an Bord haben. Am

VorderteildesSchiffesist eineLaterneanzubringen,die nachallenSeiten ein gleichmäßiges
und ununterbrochenesweißes Licht wirft. Das Licht muß bei klarer Luft auf mindestens
2 ku sichtbarsein.

§ 15. Fahrt bei Nebel.
1. Bei Nebel muß mit besondererVorsicht und mit verminderterGeschwindigkeitge=

fahren werden. -
2. Auf denmit eigenerTriebkraft bewegtenSchiffen müssenaußerdemin kurzen

Zwischenräumenmit einerGlockeodereinemNebelhornSignale gegebenwerden.

8 16. Triebkraft.
1. Die Schiffe dürfen durchMenschen,durchTiere, durchdenWind und durcheigene

Triebkraft(§ 1) bewegtwerden. Das Treideln mit Rindern ist jedochnur in Notfällen
und nur auf kurzeStreckengestattet.

2 Durch die Verwendungvon Segeln darf die Fahrt andererSchiffenichtgestört
werden.

3. Die Fortbewegungder Schiffemittels StangenvonBord aus ist im allgemeinen
verboten. Nur beim Ausweichen,Flottmachenoder bei sonstigenbesonderenAnlässendürfen
unbeschlagene,stumpfeStangen auf kurzeStreckenzum Steuern der Schiffe verwendet
werden.In denFlußstreckenist dieAnwendungsolcherStangenohneBeschränkunggestattet.

§ 17. Das Treideln.
1. Es darf nur vom Leinpfad aus getreideltwerden.
2. Ist auf beidenSeiten ein Leinpfad vorhanden, so hat der Schiffer den in der

Fahrtrichtunglinks liegendenLeinpfadzu benützen.Bei ungünstigenWindverhältnissendarf
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auch auf demin der FahrtrichtungrechtsliegendenLeinpfadgetreideltwerden. Die Er=
laubnis hierzuerteilendie Schleusenwärter.

3. Die BeschädigungderBöschungdurchdie Treidelleineist verboten.

§ 18. DasTreidelumitHilfe vonTieren.
1. Zwei odermehrTiere sindhintereinanderzu spannen.Die Kanalverwaltungkann

hiervonAusnahmenzulassen. «
2. Personenunter16 Jahren dürfenzur Führung der Treideltierenichtverwendet

werden.
3. Die zurTreideleibenütztenTiere müssenfür denDienst geeignetund gut genährt

sein; die Kanalverwaltungkann im InteressedesTierschutzesbesondereVorschriftenüber
die Ausübungder Treideleierlassen.

§3 19. Schleppzüge.
Schiffe hintereinanderzu kuppelnist gestattet,soweithierdurchnichtStörungendes

Schiffahrtsbetriebeshervorgerufenwerden.

§ 20. Fahrt in derKanalmitte.
Die Schiffe haben während der Fahrt die Mitte des Kanalbettes, auf den Fluß=

streckendie Mitte der Fahrrinne einzuhalten.

§ 21. AbstandderSchiffevoneinander.
Einzeln fahrendeSchiffe sowie Schleppzügedürfen sichnur in Abständenvon min=

destens100 m folgen. Die Vorschriftenüberdas Vorfahren(§ 24) werdenhierdurchnicht
berührt.

§ 22. Das Ausweichen.
1. Jedes Schiff muß einementgegenkommendenSchiffedie Hälfte desFahrwassers

freigeben. —
2. Das Ausweichenhat nach folgendenRegeln zu geschehen:

a) Werden beide Schiffe von demselben Leinpfad aus gezogen,
so hält sichdas in derRichtungnachNürnbergfahrendeSchiff auf derLeinpfad=
seite. Das entgegenkommendeSchiff weichtnachder anderenSeite aus, senkt
rechtzeitigdas Zugseil und läßt das in der RichtungnachNürnbergfahrende
Schiff mit gespanntemZugseil darüberhinwegfahren.

b) Werden die Schiffe von verschiedenen Leinpfaden aus gezogen,
so weichtjedesSchiff nachseinerZugseitehin aus.
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c) Wird das eine Schiff vom Leinpfad aus gezogen, während das
andere Schiff mit eigener Triebkraft fährt,
so weichtdas gezogeneSchiff nach seinerZugseite, das mit eigenerTriebkraft
fahrendeSchiff nachder entgegengesetztenSeite aus.

4) Fahren beide Schiffe mit eigener Triebkraft,
so erfolgt das Ausweichennach links.

§ 23.EinschiffigeStrecken.
Wenn ein Schiff an eine Kanalstreckekommt, die für die Kreuzung zweierSchiffe

nichtbreit genugist, so muß es, wennbereitsein anderesin entgegengesetzterRichtung
in dieseStreckeeingefahrenist, anhalten, auf die Seite fahren und die Durchfahrt des
entgegenkommendenSchiffesabwarten. ·

§ 24. Das Vorfahren.
1. Will ein Schiff einemanderenvorfahren,so hat der SchifferseineAbsichtdurch

Zuruf, wenn jedochdas Schiff mit eigenerTriebkraft fährt, durchGlocken=oder Nebel=
hornsignalekund zu geben. Hierauf hat das Schiff, das überholtwerdensoll, ungesäumt
auf die Seite zu fahren und das Fahrwasserfrei zu geben.

2. Das Vorfahrenist in folgenderWeisedurchzuführen:
a) Wenn beide Schiffe von demselben Leinpfad aus gezogen werden,

so hält sichdas überholendeSchiff mit gespanntemZugseil auf derLeinpfadseite.
Das Schiff, das überholt werden soll, hat nach der dem Leinpfad entgegen=
gesetztenSeite auszuweichenund sein Zugseil zu senken.

b) Wird das eine Schiff vom Leinpfad aus gezogen, während das
andere mit eigener Triebkraft fährt,
so muß das gezogeneSchiff nach seinerZugseite hin ausweichen.

c) Fahren beide Schiffe mit eigener Triebkraft,
so muß das Schiff, das überholtwerdensoll, nach links ausweichen;das über=
holendefährt rechtsvor.

§ 25. ErmäßigungderFahrgeschwindigkeit.
1. a) An den zur Räumung des Fahrwassers, zur Vornahme von Kanalbauten oder

von Messungenim Fahrwasserliegendenoder sichbewegendenSchiffen aller Art,
b) an Baustellen für Uferanlagenund Wasserbauten,
) an Stellen, an denenSchiffe löschenoder laden,
d) an fahrendenoderliegendenSchiffen
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muß mit solcherVorsicht vorbeigefahrenwerden, daß Störungen und Gefährdungenaus=
geschlossensind.

2. Der Anfang und das Ende von Kanalstrecken,die langsam und mit besonderer
Vorsicht durchfahrenwerden müssen, werdenan geeigneterStelle durch rote Tafeln mit
entsprechenderAufschrift gekennzeichnet.Auf diesenStrecken darf höchstensmit einer Ge=
schwindigkeitvon 3 km in der Stunde gefahrenwerden.

Dritter Abschnitt.

Das Durchfahren der Schleusen.
3426. Verkehrszeiten.

1. Vom Eintritt der Dunkelheit bis Tagesanbruchsind dieSchleusenfür denVerkehr
gesperrt. «

2. Schiffe, die mit Erlaubnis der Kanalverwaltung den Kanal bei Nacht befahren
dürfen, können unter besonderenVorsichtsmaßregelnauchwährendder Nacht durchgeschleust
werden.

§ 27. Annäherungan die Schleusen.

Die Annäherungan die Schleusenmuß langsamgeschehen.Wennein Schiff nicht
sofortin dieSchleuseeinfahrenkann,so hat es in einerEntfernungvon mindestens50 m
vor der Schleuseanzuhalten.

§ 28. Der Schleuseurang.
1. Soweit ein Vorschleuserechtnichtbesteht,werdendie Schiffenachder Reihenfolge

ihrer Ankunftvor denSchleusenzur Durchfahrtzugelassen.Auf jedeBergschleusungfolgt
jedochzunächsteineTalschleusungund umgekehrt.

2. KleinereSchiffe sind, wenn möglich,zusammenmit einemgrößerendurchzuschleusen.
Das kleinereSchiff teilt in diesemFalle den Schleusenrangdes größeren.

§ 29. Das Vorschleuserecht.

1. Ein Vorschleuserechtwird eingeräumt:
a) allen Schiffen, die der Kanalverwaltung gehörenoder ausschließlichfür deren

Rechnungbefördertwerden,
b) den mit eigenerTriebkraft bewegtenSchiffen.

2. Frachtschiffen,die mindestenseinmal in der WochebestimmteStrecken von über
50km Längefahrplanmäßigdurchfahren,wird von derKanalverwaltungaufErsuchendas
Vorschleuserechtverliehen. Das Vorschleuserechtkann in diesemFalle nur an den Tagen
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ausgeübtwerden, an denen das Schiff nachdem Fahrplan die Schleusedurchfahrensoll.
Hält der Schiffer den aufgestelltenFahrplan nicht regelmäßigein, so kann ihm das Vor=
schleuserechtvon derKanalverwaltung wiederentzogenwerden. Der Fahrplan ist derKanal=
verwaltungbekanntzu geben.

Schiffe, die das VorschleuserechtnachAbsatz1 besitzen,habenden Vorrang vor
Schiffen,denendas VerschleuserechtnachAbsatz2 eingeräumtwurde.

4. Das Vorschleuserechtgilt gegenüberallen Schiffen, die vor der Schleuseauf das
Durchschleusenwarten, also nochnicht in die Schleuseeingefahrensind.

§ 30. VerhaltenbeimDurchschleusen.
1. Bei der Durchschleusungist den Anordnungen des SchleusenwärtersFolge zu

leisten. Schiffer, die derAufforderung,in dieSchleuseeinzufahren,nichtunverzüglichnach=
kommen,verlierenihrenSchleusenrang.

2. Die Schiffe sind in derSchleusean den hiefür bestimmtenHaftkreuzenoderHaft=
pfählen festzubinden.

3. Die Schifferhabendafür zu sorgen,daß die Schiffedas MauerwerkderSchleuse
und die Schleusentorenichtbeschädigen.

4. Zum Ein= undAusfahrendarf derSchifferkeineHakenverwendenodermit diesen
Werkzeugenin das Holzwerk,die Tore oderandereSchleusenteileeinstechen.

5. Nach Offnung derSchleusentoremüssendieSchiffe unverzüglichaus derSchleusen=
kammerausfahren. -

§ 31. BedienungderSchleusen.
Mit Ausnahme der in derDienstanweisungfür dieSchleusenwärtervorgesehenenFälle

darf die Durchschleusungnur durchdie Schleusenwärterund ihre Gehilfen vorgenommen
werden.

Vierter Abschnitt.

Anlegung der Schiffe auf freier Strecke.
§ 32. Stilliegen.

Das Stilliegen der Schiffeauf freierStreckeist, von kurzenAufenthaltenabgesehen,
nur mit Erlaubnis der Kanalverwaltunggestattet.

Die Kanalverwaltungkann die äußerenDienststellenzur ErteilungdieserErlaubnis
ermächtigen.

8 33. BesondereVorschriftenfür stilliegendeSchiffe.

1. Durch stilliegendeSchiffe darf die Schiffahrt nicht behindertwerden. In der
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Nähe von Schleusen, Brücken, Brückenkanälen,Leitgräben u. dgl. dürfen die Schiffe nur
mindestens100m von diesenBauwerkenentferntstilliegen.

2. Da, wo der Leinpfad sich nur an einem Ulfer hinzieht, haben die Schiffe an
dem anderenUfer anzulegen. Das Anlegen an der Leinpfadseiteist nur mit besonderer
Erlaubnis der Kanalverwaltunggestattet.

3. StilliegendeSchiffemüssenhintereinanderaufgestelltsein. Sie sindständigdurch
einenMann zu bewachen.Ihre Maste sind niederzulegen.Bei Nacht hat jedesstill=
liegendeSchiff ein rundum leuchtendesweißes Licht zu führen.

4. Die Mannschaft von Schiffen, die auf der Leinpfadseitestilliegen, ist verpflichtet,
die TreidelleinevorbeifahrenderSchiffeohneZeitverlustüberzuholen.

§ 34. BefestigungderSchiffe.
1. Jedes stilliegendeSchiff muß an beidenEndenmit starkenTauengutbefestigtsein.
2. Die zum Anhängender Schiffe erforderlichenPfähle müssenam innerenRande

des Leinpfades eingeschlagenwerden. Sie sind nachGebrauchwieder zu entfernen. Das
Anhängender Schiffe an Bäume und Baumpfähle ist verboten.

3. Das Ankerwerfenist nur auf denkanalisiertenFlußstreckender Altmühl und der
Regnitzgestattet.

§ 35. OrdnungswidrigeBefestigung.
Die Kanalbeamten können ordnungswidrig befestigteSchiffe auf Kosten der Schiffer

geeignetanlegenlassen. ·

§ 36. Ein= und Ausladen. Überwintern.
1. Das Anlegenzum Ein=undAusladensowiedasUberwinternaußerhalbderHäfen

und Landeplätzedarf nur mit Erlaubnis derKanalverwaltungerfolgen. Die Kanalver=
waltung kanndie äußerenDienststellenzur ErteilungdieserErlaubnis ermächtigen.

2. Wird die Erlaubnis erteilt, so ist das Ein= und Ausladen mit Beschleunigung
durchzuführen.NachBeendigungdes Ladegeschäftesist ungesäumtweiterzufahren.

3. Der Schifferhat denBeginn und die BeendigungdesLadegeschäftesdemnächsten
zuständigenKanalbeamtenunter Vorlage derSchiffspapierezu melden. Ebensoist im Falle
derÜberwinterungoder eines sonstigenlängerenAufenthaltesauf freierStreckezu verfahren.

Fünfter Abschnitt.

Verkehr in den Häfen und Landeplätzen.
§ 37. Verkehrszeiten.

1. Die Häfen und Landeplätzesind den Schiffen eine halbe Stunde vor Sonnen=
aufgangbis einehalbeStunde nachSonnenunterganggeöffnet.

4
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2. In NotfällendürfendieHäfenauchzur Nachtzeitangelaufenwerden.
3. Die Erlaubnis, denKanal Nachtszu befahren(8§13), schließtdie Befugnis ein,

auchdie Häfen des Nachts anzulaufenund zu verlassen.

§ 38. Hafenordnungen.

Die BenützungderHäfen undLandeplätzehat dieKanalverwaltung in einer besonderen
Hafenordnungzu regeln.

Sechster Abschnitt.

Die Floßfahrt.
§ 39. Beschaffenheitund Ausrüstungder Flöße.

1. Die Flöße müssenan denvorderenund hinterenEndendurchQuerhölzerfestver=
bundensein. Die Eckender äußerenBäume eines Floßes sind abzurunden.

2. Jedes Floß ist mit einem Steuer zu versehen.

§ 40. Bemannung.

Auf jedemFloß müssen sich mindestenszwei kundigeFlößer befinden. Einer von
ihnenhat die PflichtendesSchiffsführers.

§ 41. SonstigeVorschristen.
Die VorschriftendieserOrdnung finden mit Ausnahmedes§ 2 Abs. 1 Satz 2,

des§ 3 Abs. 2, der§§ 4 bis 6, 7 Abs. 2, 8 Abs. 1, 10 und 29 Abs. 2 auf die
Floßfahrt entsprechendeAnwendung.

Zweiter Teil.

Erbebung von Gebühren.
§ 42. Gebührenpflicht.

Für die Benützungdes Kanals und seinerAnlagen sind Gebührenzu entrichten,die
von der Kanalverwaltung festgesetztwerden.

§ 43. VeröffentlichungderGebühren.
1. Die Gebührenbedürfenzu ihrer Gültigkeitder Veröffentlichung.
2. Wenn nichts besonderesbestimmtist, tretendieTarife mit ihrerVeröffentlichungin

Kraft. Tariferhöhungenerlangenfrühestens2 Monate nachderVeröffentlichungGültigkeit.
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Dritter Teil.

Erbaltung des Kanals undé seiner Anlagen.
§ 44. Schutzvorschriften.

1. FesteStoffe irgend welcherArt dürfen in denKanal und seineAnlagennicht
geworfen,Flüssigkeitennicht eingeleitetwerden.

2. Das unbefugteBetreten sämtlicherzum Kanal gehörigerBauwerkeund Anlagen,
insbesondereder Schleusen, Dämme, Böschungen,Uferabhängeund Gräben ist untersagt.

3. Auf dem Leinpfad ist das Fahren, auchRadfahren, Reiten und Viehtreibenver=
boten. Die Kanalverwaltung darf in besonderenFällen Ausnahmenzulassen.

Auch die Benützung des Leinpfades für Fußgänger kann zeitweiseverbotenwerden,
soweites der Schiffahrtsbetrieboder die Schonung der Kanalanlagen erfordert.

§ 45. GesunkeneundfestgekommeneSchiffe.
Wenn ein Schiff sinkt oder festkommt,so hat dies der Schiffer unterBezeichnungder

Stelle demnächstenKanalbeamtenunverzüglichmitzuteilen.

§ 46. BeschränkungendesGemeingebrauchsamKanalwasser.
Es ist nur mit Erlaubnis der Kanalverwaltunggestattet,Wasseraus demKanal zu

nehmen, das Kanalwasserzum Baden, Waschen, Tränken, Schwemmenzu benützenund
eineEisbahn auf demKanal einzurichten.

Vierter Teil.

Schlußbestimmungen.
§ 47. Kanalpolizeibeamte.

1. Zur Ausübungder Kanal= und Hafenpolizeisind die Kanalbeamtenund deren
Stellvertreter berufen.

2. Die sonstigenPolizeibeamtensindverpflichtet,dieKanalpolizeibeamtenaufihr Ersuchen
in der Handhabungder Kanal=und Hafenpolizeizu unterstützen.

§ 48. BefugnissederKanalpolizeibeamten.
1. Die in Uniformbefindlichenodermit einemDienstabzeichenodermiteinemsonstigen

Ausweis überihreamtlicheEigenschaftversehenenKanalpolizeibeamtensindbefugt,im Interesse
der Schiffahrt, zur Aufrechterhaltungder Ordnungim BereichedesKanals oder zur Er=
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haltung des Kanals und seinerAnlagen in besonderenFällen auch über die vorstehenden
BestimmungenhinausAnordnungenzu treffen,denenjedermannFolge zu leistenhat.

2. Die Kanalpolizeibeamtenkönnensichjederzeitan Bord begeben,um sichvon der
Beobachtungder bestehendenVorschriften zu überzeugen. Sie könnenFahrzeugen, deren
Beschaffenheit,Ausrüstung, Ladung oder Bemannung den Vorschriftennicht entsprichtoder
derenbaulicherZustand für denVerkehr auf dem Kanal unzureichenderscheint,die Weiter=
fahrt untersagen;sie könnendie Schiffe an eine geeigneteStelle legen lassenund hier fest=
halten, bis derbehördlichenAuflage genügt ist.

§ 49. AusschließungvomVerkehrauf demKanal.
Die Kanalverwaltung kannSchiffsführer und Schiffer, die sichwiederholtin gröblicher

Weise gegen die Bestimmungender Kanalordnung verfehlt haben, zeitweiseoder dauernd
vom Verkehr auf dem Kanal ausschließen.

§ 50. Ordnungsvorschriftenbei besonderenAulässen.
Die Kanalverwaltungist berechtigt,beibesonderenAnlässenweitereOrdnungsvorschriften

für die Schiffahrt auf dem Kanal zu erlassen.

§ 51. Strafbestimmungen.
ZuwiderhandlungengegendieseOrdnung werdengemäßArtikel 97 desPolizeistraf=

gesetzbuchesfür das KönigreichBayern vom 26. Dezember1871 und, soweitdie Hinter=
ziehungvon Schiffahrtsabgabenin Betracht kommt,nachArtikel IV des Reichsgesetzesvom
24. Dezember1911, betreffendden Ausbau der deutschenWasserstraßenund die Erhebung
von Schiffahrtsabgaben(ReichsgesetzblattSeite 1137), bestraft.

§ 52. ZeitpunktdesInkrafttretens.
DieseOrdnungtritt am 1. März 1914in Kraft; gleichzeitigtretendie nochgeltenden

Bestimmungender Kanalordnung vom 9. Jannar 1842 außer Wirksamkeit.

München,den9. Januar 1914.

Ludwig.
v. Seidlein.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. VBölcker.

Google



Nr. 3. « 25

St. M. d. J. Nr. 1631 a 77.

K. M. Nr. 9871 PV.

Bekanntmachung, betreffenddieAusschreibungender Militäranwärterstellen in der Vakanzenliste
für Militäranwärter.

fl. Staatsministeriumdes RöniglichenHausesund des Aubern,
fl. Staatsministeriumder Justiz, fl. Staatsministeriumdes Innern,

R. Staatsministeriumdes Innern für Rirchen-und Schulangelegenheiten,
Kl.Staatsministeriumder Finanzen, K. Staatsoministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,

f. Kriegsministerinm.
1. Nach§ 16 (3) der Anstellungsgrundsätzefür denStaats= und § 12 (1) der

Anstellungsgrundsätzefür denKommunaldienst(GVl. 1907 S. 694 und 725; Vhl. des
Kriegsm.1907 S. 298 und 335) habendie Anstellungsbehördendie „Nachweisungenvon
Vakanzenin den für Militäranwärter und Inhaber desAnstellungsscheinsvorbehaltenen
Stellen“ an die Vermittlungsbehörden zur Bekanntmachungin der Vakanzenlistezu
übersenden.Die unmittelbareZuleitung dieserVerzeichnissean die Redaktiondes Gesetz=
und Verordnungsblattesist demnachunzulässig.

2. Damit die Anstellungsbehördenkünftig nicht mehr wie bisher sehr häufig zu kurze
Bewerbungsfristenin diesenNachweisungenansetzen,wird § 17 der Anstellungsgrundsätze
für den Staatsdienst und § 12 (3) der Anstellungsgrundsätzefür denKommunaldienstin
Erinnerunggebracht,wonachdie Anstellungsbehörde,wenn sie eineStaatsbehördeist, erst
5 Wochennach Absendungder Nachweisung,ist sie eine Kommunalbehörde,erst 4 Wochen
nach der Bekanntmachungin der VakanzeulistefreieHand in der Stellenbesetzunghat.

Hiebei habendieKommunalbehördenzubeachten,daß Nachweisungen,die bis spätestens
Donnerstag Abend bei der Vermittlungsbehördeeinlaufen, am darauffolgendenDienstag in
der Vakanzenlisteveröffentlichtwerden, sodaß die Bewerbungsfrist von diesemTag an zu
rechnenist, daß aber Nachweisungen,die nachDonnerstag Abend einlaufen, erst am über=
nächstenDienstag veröffentlichtwerden können, sodaß die Bewerbungsfristdann erst von
diesemTag ab läuft.

München, den 12. Januar 1914.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhosen.v.Thelemann. v.Preunig.
Dr. v. Anilling. v. Seidlein. Frhr. v. Kreß.

—

Nr.374/I.
Bekanntmachung, betreffenddie Zuständigkeitdes Knappschafts=Oberversicherungsamts.

fl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund des Außern und des Innern.

Auf Grund des 8§63 derReichsversicherungs=Ordnungwird Nachstehendesgestimnit.
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1
Bei der Anwendungder §§ 368 bis 376 der Reichsversicherungs=Ordnung(Ver=

hältnis zu Arzten, Zahnärzten,Krankenhäusernund Apotheken)auf Knappschaftsvereine
(§ 502 der Reichsversicherungs=Ordnung)ist das Knappschafts=Oberversicherungsamtzur
ErledigungallerGeschäftezuständig,die nachden§§ 368 bis 376 derReichsversicherungs=
OrdnungdemOberversicherungsamtobliegen.

2.

Die Bestimmungtritt sofortin Kraft.
München,den14. Januar 1914.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

Erhebungin den Adelsstand. 1914in denerblichenAdelsstanddesKönig=
Seine Majestät der König haben reichsmit demPrädikate „von“, unterVor=

Sich allergnädigst bewogen gefunden, den bebal des = Wemenhenebsinlich
K. Generalleutnantz. D. Karl Ritter von echtesauf denhöheren Adelsgrad(Ritter),
Landmann,mitDiplomvom8. Januar öuerheben.

Gocgle



IGesetzundVerurhunugsglat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 4.
München, den 26. Januar 1914.

Inhal t:
Königliche Verordnung vom 14.Januar 1914, betreffendAnderungender Wehrordnungfür das Königreich

Bayern vom 19. Januar 1889.

Königliche Verordnung, betreffendAnderungen derWehrordnung für das Königreich Bayern
vom 19. Januar 1889.

Tudwig III.
von Gottes GnadenRönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir haben,unterAufhebungaller entgegenstehendenBestimmungen,die nachfolgenden
„AnderungenderWehrordnungfür dasKonigreichBayernvom19. Januar 1889“ genehmigt.

Gegebenzu München,den 14. Januar 1914.

Ludwig.
Dr. Frhr. v. Soden-Sraunhofen.Frhr. v.Rreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung:

v. Huber-Liebenau,
Generalmajorz.D.
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AnderungenderWehrordnungfür dasKönigreichBayernvom
19.Januar 1889.

81.
In Ziffer 1 Abs. 1 ist für „22“ zu setzen„24“.

8 2.
Im 3. Absatzder Ziffer 3 erhältBuchstabeb folgendeFassung:
„b) für BadenderDirektordesGroßherzoglichBadischenVerwaltungshofszuKarlsruhe“.
In Ziffer4 Abs.4 ist für „LandwehrbezirkeI bis IV Berlin“ zu setzen„Landwehr=

bezirkeBerlin“.
Im Absatz 5 ist für „letzteren“ zu setzen„Ober-Ersatzkommissionen“und hinter

„können“ ist einzufügen„zur Abkürzungdes Aushebungsgeschäftes“.

§ 8.
Hinter dem 1. Absatzder Ziffer 2 ist einzufügen:

„Im übrigenfindet§ 93, 9 Absatz2 Anwendung.“

§ 23.
Am Ende desAbschnittsc der Ziffer 2 ist anstattdesPunktes einStrichpunkt zu setzen.
Als neuer Buchstabed ist einzufügen:
„d) Seetelegraphisten,diemindestenseinJahr aufSee=undFlußdampfern gefahrensind“.

8 25.
Ziffer 1 Absatz2 erhältfolgendeFassung:

„Diese Meldungmuß in derZeit vom 2. bis 15. Januar erfolgen").“
In Ziffer 7 Abs. 2 ist für „Losungsschein“zu setzen:„Musterungsausweis“.

§ 26.
Der 2. und 3. Absatzder Ziffer 7 erhaltenfolgendeFassung:
2. Absatz:

„Außerdemkönnensie von den Ersatzbehördenaußerhalb der gewöhnlichen
Reihenfolgeeingestelltwerden(§ 66, 3d)“.

Aumerkung: Für die Anmeldung zur Rekrutierungsstammrolle und ihre Vorlage an die Zivilvorsitzenden
der Ersatzkommissionenim Jahre 1914 gelten die bisherigen Vorschriften.

Die Bezeichnungder Paragraphen, Ziffern, Absätzeund Zeilen beziehtsichauf die Bekanntgabeder Wehr=
ordnungim Gl. 1889 S. 123 (ogl. auchGVBl. 1904 S. 533).
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„Diese Einstellung muß unbeschadetder sonst verwirktenStrafe erfolgen,
wenndie Voraussetzungendes8 140D. Str. G. vorliegenoderdie Versäumnis
in böslicherAbsichtoderwiederholterfolgtist.“

„In solchenFällen könnendieMilitärpflichtigen von denErsatzbehördenals
unsichereDienstpflichtigesofortzur Einstellunggebrachtund durchdie Bezirks=
kommandeureeinemInfanterietruppenteil")oderder nächstenArbeiterabteilung
(§ 30, 4) oderdem nächstenin Betracht kommendenMarineteil ") (Matrosen=
division§ 23, 2à 1 und2b, Za 1 und3b; Werftdivision§ 23, 2 àa2 und26
sowie3a 2) überwiesenwerden. «

Stehenden vorgenanntenMilitärpflichtigen(Abs. 1 bis 4) gesetzlicheAn=
sprücheaufZurückstellungoderBefreiungvon derAushebungzurSeite, sokönnen
sie von der verstärktenOber=ErsatzkommissiondieserVergünstigungennur dann
für verlustig erklärt werden, wenn ihre Versäumnis in böslicherAbsichtoder
wiederholterfolgt ist.“

R.M.G. §§ 30, 4b und 33.

„*) Die allgemeineRegelungderVerteilungder unsicherenDienstpflichtigen
auf die Iunfanterietruppenteileist Sache der Generalkommandos.Mit deren
Genehmigungdürfenbei anderenWaffenmit zweijährigeraktiverDienstzeitoder
beimBekleidungsamtauchsolcheunsichereDienstpflichtigeeingestelltwerden,die
für Infanterienichttauglichodernur zum Dienst ohneWaffe tauglichsind.“

„“*) Abweichendhiervonsinddie unsicherenDienstpflichtigenaus denLand=
wehrbezirkenII und III Hamburg sowie I und II Altona denMarineteilen der
Nordseestationzu überweisen."

*29.

„ZurückstellungenMilitärpflichtigerauf Grund besondererim Gesetznicht
ausdrücklichvorgesehenerVerhältnissekönnenausnahmsweisevon derErsatzbehörde
dritterInstanz verfügtwerden. Ferner kann die ErsatzbehördedritterInstanz
ZurückstellungenMilitärpflichtigerüberdie in Ziff. 3 und4b erwähntenFristen
hinaus ausnahmsweisegenehmigen;auchist siebefugt,die zum einjährig=frei=
willigen Dienst Berechtigtenüber die in Ziffer 4c erwähnteFrist hinaus aus=
nahmsweise,in der Regelvon Jahr zu Jahr, bis zum 1. Oktoberdeszehnten

—
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Militärpflichtjahrszurückzustellen,wenn ganzbesondereVerhältnissedies recht=
fertigen. Zurückstellungenüber den 1. Oktoberdes zehntenMilitärpflichtjahrs
hinaus unterliegenbei allen Militärpflichtigender Entscheidungder Ministerial=
instanz.“

Der bisherigeAbs. 2 des § 29,7ist zu streichen.

§ 33.

In Ziffer 1 ist als 2. und 3. Absatzhinzuzufügen:
„In denFällen, in denendieVoraussetzungendes§ 32, 2 und3 zweifelsfrei

vorliegen,kanndie Zurückstellungder Militärpflichtigenim erstenund zweiten
Pflichtjahr auf je ein Jahr durchdie ständigenMitgliederderErsatzkommission
vor demMusterungsgeschäftschriftlichverfügtwerden,sofernnicht vermutliche
Dienstuntauglichkeitoder sonstigeVerhältnissedieVerhandlungderZurückstellungs=
anträgebeimMusterungsgeschäfterwünschterscheinenlassen.Die Zurückgestellten
sindbei Mitteilung der Entscheidungvon der Gestellungspflichtzur Musterung
ausdrücklichzu befreien. (Im übrigensiehe§§ 62, 3 und 64,5a.)

RN.M.G. 8 30, 4.

MilitärpflichtigerömischkatholischerKonfession,die sichdemStudium der
Theologiewidmen,werdengemäß§ 29, 4b und32, 2f in allenFällen durch
die ständigenMitgliederderErsatzkommissionzurückgestellt.“

In Ziffer 5 Abs. 2 ist hinter „untunlich“ einzufügen„oder handelt es sich um
Zurückstellungvor demMusterungsgeschäft(Ziffer 1 Abs. 2)“.

8 35.
In Ziffer 2 Abs. 1 ist für „Losungsscheine“zu setzen„Musterungsausweise"“.
In Ziffer 3 ist für „Losungsschein“zu setzen„Musterungsausweis“.

§8639.
In Ziffer 14 sind in der letztenZeile die Worte „der Losnummerder letzteren“

zu streichen.Dafür ist zu setzen„in denVorstellungslisten(§ 66, 2)“.
In Ziffer 2 sind im Abs. 1 die Worte „durchdie Ministerialinstanz“zu streichen.

Dafür ist zu setzen„durch die Ersatzbehördendritter Instanz“.

Als letzterAbsatzist einzufügen:
„Die Entscheidungender Ersatzbehördendritter Instanz sind endgültig.

Bei Meinungsverschiedenheitenentscheidetdie Ministerialinstanz“.
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Die Ziffer 3b erhältfolgendeFassung:
„b) die in der Zeit vom 2. bis 15. Januar sichanmeldendenMilitärpflichtigen

25, 1 und7);“
In Ziffer7 ist imerstenSatzeundimAbs.a für „15. Jannar“ zusetzen„2. Januar.“
In Ziffer 11 ist für „15. Februar“ zu setzen„1. Februar“.

§ 47.
Ziffer 8 Abs. 4 ist zu streichen.
In Ziffer 8 Abs. 5ist für „Losungsscheine“und„Losungsscheines“zu setzen„Muste=

rungsausweise“und „Musterungsausweises“.

§ 50.

Ziffer 4 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
„SämtlicheVorstellungslistenA bis F werdenin je 3 Ausfertigungenvon

derErsatzkommissiongefertigtund vollzogen,von deneneinefür denMilitär=
vorsitzendender Ober=Ersatzkommissionund je eine für die ständigenMitglieder
der Ersatzkommissionbestimmtist. Mit Zustimmung derOber=Ersatzkommission
darf die Ausfertigungfür denZidilvorsitzendender Ersatzkommissionin verein=
fachterForm aufgestelltwerden.“

In Ziffer 4 Abs.2 ist für „die für dieZivilvorsitzenden“zu setzen„die dritteAus=
fertigung“.

In Ziffer 6 ist für „vier“ zu setzen„drei“.

§57.

In Ziffer 1 (Zeile2) ist für „Januar“ zu setzen„Dezember“.
In Zeile 3 ist hinter „die“ einzufügen„im Januar des folgendenJahres“.

8 58.
Die Ziffern 1, 2 und3 sind zu streichen.Die Ziffern 4 und 5 werden1 und2.

In der neuenZiffer1 ist für „(sieheZiffer 5)“ zu setzen„(sieheZiffer 2)“, in der neuen
Ziffer 2 für „Ziffer 4“ „Ziffer 1“.

8 60.

In Ziffer ö ist an Stelle der Zahl „160“ zu setzen„130“.
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g 62.
Ziffer 1 erhältfolgenden3. Absatz:

„Bei der BeorderungderMilitärpflichtigen ist darauf zu achten,daß nach
MöglichkeitstetsLeutealler Jahrgängefür jedenTag beordertwerden."“

In Ziffer 3 Abs.2 ist in der erstenZeile das Wort „nur“ zu streichenund hinter
demWorte „dürfen“ einzuschalten:

„, abgesehenvon denFällendes§33, 1 Abs.2, nur aus besonderenGründen“.
NachZiffer 4 ist als Ziffer 4a einzufügen:

„4a. Die vorläufige Entscheidungüber auszuschließendeMilitärpflichtige
kann auf Grund der von demZivilvorsitzendenderErsatzkommissionbeigebrachten
Unterlagenohne ärztlicheUntersuchungvon denständigenMitgliedernder Er=
satzkommissionschriftlich getroffen werden. In solchenFällen ist der Auszu=
schließendevon der Gestellungspflichtausdrücklichzu befreien.“

In Ziffer 5 sinddie Klammern„(§ 26, 7)“ und „(§ 66, 3)“ zu streichen.Am
Schlusseist für „(§ 78, 4)“ zu setzen„(§§ 26, 7 und 78, 4)“.

In Ziffer 6 ist am Schlussehinter „vorzuführen“ einzufügen: „, es sei denn, daß
sie von der Gestellungausdrücklichbefreitsind (Ziffer 4a).“

8 63.

Ziffer 8 Abs. 2 erhältfolgendeFassung:
„Auf Grund dieserfreiwilligenMeldungkönnendieMilitärpflichtigenaußer=

halb der gewöhnlichenReihenfolgezur Aushebunggelangen(8 66, 3a)."

8 64.
In Ziffer 4 Abs. 2 sinddie Worte „, mit Ausnahmeder überdie Losungaufzu=

nehmendenVerhandlung(8 68, 2),“ zu streichen.
Ziffer 5 a erhält folgendenWortlaut:

„à) Anträge auf Zurückstellungvon der Aushebungwegenbürgerlicher
Verhältnisse(§§ 32 und 33), insofernenichtdie Bestimmungendes§ 33, 1
Abs. 2 und3 Platz greifen; außerdembeiMeinungsverschiedenheitender ständigen
Mitglieder der Ersatzkommissiondie Entscheidungenin denFällen des § 33, 1
Abs.2."

N.M.G.§ 30,5.
In Ziffer 5b ist für (§ 66, 3b)“ zu setzen„(§ 26, 7 Abs.5)“.
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Am SchlussederZiffer 5 sindals Abs. 2 und3 einzuschalten:
„Diese Geschäftesind erst an dem letztenoder je nachBedarf an denletzten

Tagen nach beendeterMusterung an jedemoder an einem,von derErsatz=
kommissionzu bestimmendenMusterungsortezu erledigen.

Die bürgerlichenMitglieder der Ersatzkommissionhabennur hierzu zu
erscheinen.“ «

Für Ziffer 7 Abs.1ist zu setzen: .
„Nehmen nur die ständigenMitglieder an der Beschlußfassungteil, so ist

bei Meinungsverschiedenheiten,die nichtunterZiffer 5 a fallen,dieEntscheidung
der Ober=Ersatzkommissioneinzuholen."“

R.M.G. § 30, 5.

§ 66.
Dieser Paragraphlautet:

„Reihenfolgeder Vorstellung.
1. Zur Bestimmung der Reihenfolge, in der die Militärpflichtigen aus=

zuhebensind, werden sie bei der Musterung in 2 Klasseneingeteilt, Klasse 1
gut geeignet,Klasse2 in zweiterLinie geeignet.Die Zuteilung zu diesen
Klassen findet alljährlichfür jedenbei der MusterungerschienenenMilitär=
pflichtigenstatt.

2. Die MilitärpflichtigenwerdennachKlassen(Ziffer 1) und jahrgangs=
weisederart geordnet,daß zuerstdie Klassen1, mit dem ältestenJahrgang be=
ginnend, und sodanndie Klassen 2, wiederummit dem ältestenJahrgang be=
ginnend,vorgestelltwerden,z.B. wenn1894 der jüngsteJahrgangist:

Klasse1 Jahrgang 1890,
„ 1 „ 1891,
„ 1 „ 1892,
„ 1 „ 1893,
„ 1 „ 1894,.
„ 2 „ 1890.
„ 2 „ 1891,
„ 2 » 1892,
„2 „ 1893,

„ 1894.

In denJahresklassensinddieMilitärpflichtigen nachdemAlphabet,undzwar
zunächstvon demBuchstabenA undsodannin jedemfolgendenJahrevomnächsten
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Buchstabenausgehend,zu ordnen.Bei Personenmit gleichenVor⸗ undFamilien⸗
namenist das Alter (Tag der Geburt)maßgebend.

Hiernachist ListeE aufzustellen(sieheZiffer 3).
3. Ausnahmenvon der Reihenfolge(Ziffer 2) könnengemachtwerden

a) bei freiwillig Einzustellenden,oder auf Antrag bei Militärpflichtigen,die ihre
· sofortigeEinstellung wünschen,

b) zugunstender in einemSchutzgebietoderim Ausland lebendenMilitärpflichtigen,
c) im InteresseeinzelnerWaffengattungen,an derenErsatzbesondereAnforderungen

zu stellensind,
d) beiMilitärpflichtigen,die in denTerminenvor denErsatzbehördennichtpünktlich

erschienensind (§ 26, 7).
Die untera, b undd bezeichnetenMilitärpflichtigensind in ListeE ohneRücksicht

auf dieTauglichkeitsklasseund denJahrgang,demsie angehören,vor allenanderenMilitär=
pflichtigen(Ziffer 2) aufzuführen.

R.M. G. § 13.

4. Abweichungenim InteresseeinzelnerWaffengattungendürfennur vondemMilitär=
vorsitzendender Ober=Ersatzkommissionverfügt werden, sofern für solche(Inf.=Leib=Regt,,
Fußartillerie,Pioniere,Verkehrstruppen,Okonomiehandwerker,Train=Stamm,Marine) die
erforderlicheAnzahlRekruteninnerhalbderregelmäßigenReihenfolgenichtzufindenist(§ 73, 5).

5. NachMöglichkeitsindstetsLeuteallerJahrgängefür jedenTag zumAushebungs=
geschäftzu beordern.

6. Die EinordnungVerzogenerfindet nach ihrem Nährganz, ihrer Tauglichkeit
(Klasse 1 oder 2) und nachdem Alphabet statt.

7. Militärpflichtige,die bei der Musterungentschuldigtgefehlthaben,sind,sofernsie
beim Aushebungsgeschäftvorgestelltwerden, in der Liste E bei ihrem Jahrgang hinter
Klasse2 nachzutragenund gegebenenfallsentsprechendihrer festgestelltenTauglichkeitund
nachdem Alphabet einzuordnen.

8. Für die Entscheidungüber die Einstellung von Militärpflichtigen der Vorstellungs=
listenB, C und D, die beimAushebungsgeschäftfür tauglichbefundenwerden,istZiffer2

M.

E
w

9. Militärpflichtigeder seemännischenundhalbseemännischenBevölkerungsindnur nach
Jahrgängenmit demältestenbeginnendund nachdemAlphabetzu ordnen“.

8 67.
DieserParagraphlautet:

„Musterungsausweise.
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1. Den gemustertenMilitärpflichtigendes laufendenJahrgangs werdennachder
MusterungMusterungsausweiseerteilt.

Sie dienenals Ausweisfür dieMilitärpflichtigenwährendderDauerihrerMilitärpflicht.
2. Die AushändigungderMusterungsausweiseerfolgtsofortbei der Musterungoder

unmittelbarnachAbschlußdes Musterungsgeschäftesdurchdie Gemeindevorsteheroderdie
hiemitBeauftragten,denensie durchdieZivilvorsitzendenderErsatzkommissionzugehen.

3. Die Musterungsausweisesindbei allenAnmeldungenzurNekrutierungsstammrolle
und jederGestellungvor denErsatzbehördenvorzuzeigen.

Bei jederGestellungwerdensiedurchdie Ersatzkommissionvervollständigt.
ÜberEintragungenbeimVerziehensiehe§ 47, 8“.

8 68.
Die Ziffern 1 und 2 sindzu streichen,die Ziffern 3 bis 5 erhaltendie Ziffern 1

bis 3. In Ziffer 1 Abs.1 fällt das Wort „hierauf“ fort. In Ziffer 1 Abs.2 ist für
„G 66, 3c)“ zu setzen„(6 26, 7)". In Ziffer1 Abs.3 ist hinter„Bevölkerung“
einzufügen„, bei derLandbevölkerungaußerdemgetrenntnachTauglichkeitsklassen(866, 1)“.

Im SchlußsatzderZiffer 3 ist hinter„siehe“einzufügen„§ 66, 6 und7 sowie“.

6 69.
Der Ziffer 3 Abs. 1 ist als zweiterSatz hinzuzufügen:

„Dabei sind in die Gesamtzahlauchdie in denBeilagen1, 2 und 3 zu
denVorstellungslistenaufgeführtenLeuteeinzurechnen.“

Ziffer 3, Abs. 2 erhältfolgendeFassung:
„Die in denVorstellungslistenA, B, Fa und b aufgeführtenMilitär==

pflichtigenwerdenderOber=ErsatzkommissionnuraufbesondereAnordnungpersönlich
vorgestellt,die Auszumusterndenauchdann, wenndies der untersuchendeArzt
beimMusterungsgeschäftbeantragthat. In letzteremFalle wird ein Vermerk
in die Listenaufgenommenund derMann durchdenZivilvorsitzendenderErsatz=
kommissionzumAushebungsgeschäftbeordert.Im übrigenerfolgtdieEntscheidung
über alle in diesenVorstellungslistenaufgeführtenLeute, soweitangängig, vorher,
schriftlichund endgültigdurchdie ständigenMitgliederderOber=Ersatzkommission.“

8 70.
Ziffer 2 Abs.1 erhält folgendeFassung:

„VonseitendesZivils nehmenan demAushebungsgeschäftteil, sofern
7
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seitensder oberstenZivilverwaltungsbehördein deneinzelnenBundesstaatenkeine
anderweiteAnordnunggetroffenwird.

a) an demletztenoderje nachBedarf an denletztenTagen, an denenüber
Anträge der im § 64, 5a bis c gedachtenArt zu entscheidenist, der
Zivilvorsitzendeund das bürgerlicheMitglied der Ober=Ersatzkommission,

b) ständig derZivilvorsitzendederzuständigenErsatzkommissionsowiedas nötige
Schreib=und Aufsichtspersonal“.

» R.M.G.'§-30,-4Abs.4.
Ziffer 3 lautet:

„Das bürgerlicheMitglied derOber=-Ersatzkommissionwird von demZivil=
vorsitzendenderErsatzkommissionbenachrichtigt.“

§ 71.
Ziffer 1 lautet:

„Den Vorsit führendie beidenständigenMitglieder im Falle ihrerAnwesen=
heit gemeinschaftlich.“

In Ziffer 2 Abs.1 ist hinterdem1. Satzeeinzufügen:
„Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen,daß den Truppen=und Marine=

teilen Leute der Tauglichkeitsklassen1und 2 möglichstgleichmäßigzugeteilt
werden.

Ziffer 3 erhältfolgendeFassung:
„Die Feststellungder Identität und der bürgerlichenVerhältnisse der

MilitärpflichtigenliegtdemzuständigenZivilvorsitzendenderErsatzkommissionob."“
Dem letztenAbsatzder Ziffer 5 ist hinzuzufügen:

„Die UnterzeichnungderListenerfolgtdurchdenZivilvorsitzendenderOber=
Ersatzkommissionjedochnur insoweit,als seineMitwirkungbei denEntscheidungen
stattfindet.“

§ 72.

In Ziffer 1a Abs. 2 ist für „B, C, D, E und F“ zu setzen„C, D, E und Fe
und d“.

In Abs.4der Ziffer 1a ist hinterF einzufügen„c und d“.
Zwischendem 4. und 5. Absatz ist als besondererAbsatzeinzufügen:

„WegenderBeorderungvon Militärpflichtigenaus denVorstellungslisten
A, B, Fa undb siehe§ 69, 3 Abs.2.“

In Ziffer 2 sind dieWorte „Gemütskranke,Blödsinnige, Krüppel, sowie“ zu streichen.
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In Ziffer 6 Abs.1 ist für „§ 66, 3“ zu setzen„§ 26, 7“.
Als neueZiffer 7 ist hinzuzufügen:

„7. VerziehenMilitärpflichtigein einenBezirk, in demdas Aushebungs=
geschäftbereits beendetist, so wird die endgültigeEntscheidungin der Regel
durchaußerterminlicheMusterung (§ 78) dann herbeizuführensein, wenn diese
Militärpflichtigensichim 3. Militärpflichtjahrebefinden."“

§ 773.
In Ziffer 4a tritt hinter „unterzeichnet"“„!)“" und an den Schluß der Seite

folgendeAnmerkung:
„*) Bei AbwesenheitdesZivilvorsitzendenderOber=Ersatzkommissionunter=

zeichnetder ZivilvorsitzendederErsatzkommissionJ. V.“ ·
In Ziffer 5 Abs. 2 ist für „(§ 66, 14)“ zu setzen„(§ 66, 4)“. Im übrigen ist

die Klammer „(Eisenbahn=,Telegraphen=und Luftschiffertruppen)“zu streichenund hinter
„Okonomiehandwerker“einzufügen„Train=Stamm“.

Ziffer 5 Abs.3 ist zu streichen.
In Ziffer 7 Abs. 1 ist für „welchenicht ausgehobenwordensind“ zu setzen„deren

Einstellung nicht erfolgt“, und für „Losungsscheins“„Musterungsausweises".
In Ziffer 8 ist für „§ 66, 3b“ zu setzen„§ 26, 7 Abs.5“.

§ 75.

In Ziffer 2 Abs.3 ist für „Losungsscheine“zu setzen„Musterungsausweise“.

§ 76.
Ziffer 2 Abs.2 fällt fort.
In Ziffer 3 Abs. 2 ist für „Losungsscheine“zu setzen„Musterungsausweise“.

§ 77.

In Ziffer 1 ist hinter „sofern“ einzufügen„dies nachdenRekrutierungsbestimmungen
zulässigist und“. .

In Ziffer 4 ist für „Losungsscheine“zu setzen„Musterungsausweise“.

8 78.
In Ziffer 1 ist hinter „S 62, 4“ einzufügen„oder8 72, 7“.
In Ziffer 3 tritt hinter „Marineteil“ „**)“ und an denSchluß derSeite folgende

Anmerkung:
7*
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„**) Abweichendhievon sind die außerterminlichgemustertenMilitär=
pflichtigenaus denLandwehrbezirkenII und III HamburgsowieI undII Altona
denMarineteilender Nordseestationzu überweisen."“ «

FerneriftinZisserZfür,,(§66,30),zusetzen,,(§26,7Abs.4)«.
In Ziffer 4 ist für „§ 66, 3c“ zu setzen„§ 26, 7 Abs.4“.
Ziffer 5 ist zu streichen.

§ 81.
In Ziffer 7 Abs. 2 ist für „§ 66, 3“ zu setzen„§ 26, 7 Abs. 4“.

§ 82.
Ziffer 2d ist zu streichen.
Im letztenAbsatzderZiffer 2 ist für „zu 4 § 87, 6“ zu setzen„wegenEntlassung

vonUnteroffizierschülernsiehe§ 87, 6".

9683.
In Ziffer 3 Abs. 2 ist hinter „begründet“einzufügen„oderaus besonderenBillig=

keitsgründenzur ausnahmsweisenBerücksichtigunggeeignet(§ 39, 2, § 40, 4)“.
Fernerist am SchlussedesAbsatzesanzufügen:

„Bei Meinungsverschiedenheitenentscheidetdie in BetrachtkommendeMini=
sterialinstanz.“.

G. v. 6. 5. 80 und 22. 7. 13 R.M.G. §53.
Ziffer 7 Abs. 1 erhält folgendenWortlaut:

„Wenn in Fällen der Ziffer4 besondere,im Gesetznichtausdrücklichvor=
geseheneBilligkeitsgründe vorliegen, so kann die vorzeitigeEntlassungvon der
dort bezeichnetenErsatzbehördedritter Instanz genehmigtwerden. Bei Meinungs=
verschiedenheiteninnerhalbdieserInstanz entscheidetdie in Betrachtkommende
Ministerialinstanz."

G. v. 6. 5. 80 und 22. 7. 13 R.M.G. 8 53.

§ 87.
Ziffer 6 erhältfolgendeFassung:

„Unteroffizierschüler,die nach Ablauf von einem Jahre (unter Berücksichti=
gungder im § 7, 1 enthaltenenFestsetzung)entlassenwerden,sindzur Reserve
ihrer Waffe (Infanterie)zu beurlauben.

Im übrigenwerdenUnteroffizierschülerzur DispositionderErsatzbehörden
entlassen;auf sie findendieBestimmungendes § 82, 2 a und b, 3, 4, 5ba
bis 4 Anwendung.
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Die EntlassungenwerdendurchdieInspektionderUnteroffizierschuleverfügt.
Durch eine derartigeEntlassungwird die Verpflichtungzu vierjähriger

aktiverDienstzeistgelöst.“

8 90.

In Ziffer 3 ist für „das Gesetz-und Verordnungsblatt“zu setzen:„denK. Bayer.
Staatsanzeiger".

6#94.
In Ziffer 4 Abs. 1 ist hinter „bescheinigt“einzufügen„und dabei vermerkt,daß die

Annahmeihre Gültigkeitverliert,wennvor demfestgesetztenEinstellungstermineineMobil=
machungerfolgt.“

95.

In Ziffer 3 ist hinterAbs.1 als neuerAbsatzeinzufügen:
„Die Ersatz=und Hilfsersatzkommissionensind für alle beimErsatzgeschäft

wahrzunehmendenObliegenheitenzuständig.VerstärkteErsatz=und Hilfsersatz=
kommissionenwerdennichtgebildet.“

§ 97.

In Ziffer 2 fällt der letzteSatz fort.

8 103.

In Ziffer 6 Abs.3 fällt der letzteSatz fort.

8 111.

In Ziffer 1 erhältAbs.4 folgendeFassung:
„Die nächstenmilitärischenVorgesetztenderMannschaftendesBeurlaubten=

standessindder FeldwebeldesKompagniebezirkesoderdieFeldwebeldesHaupt=
meldeamts oder Meldeamts, zu dessenBezirk derAufenthaltsort gehört,der Be=
zirksoffizier,derKontrolloffizierund derKommandeurdesLandwehrbezirkessowie
derenStellvertreter. Außerdem sind als Vorgesetzteder Personen des Beur=
laubtenstandesalle Militärpersonenanzusehen,die auchim aktivenDiensteihre
Vorgesetztensein würden."“

8 114.

In Ziffer 1b erhältAbs.1 folgendenZusatz: #.
„Diese Befugnis darf der Bezirkskommandeurauf die ihm unterstellten

Bezirksoffiziereübertragen."“
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JnZisserserhältAbISbis,,;«folgendenWortlaut:
„Erfolgt nach der Abmusterung die sofortige Wiederanmusterungfür

dasselbeSchiff oder ein anderesSchiff derselbenLinie oder Reederei, so kann
die Meldungganzunterbleiben;“

§ 115.
In Ziffer 1 erhält der letzteAbsatzfolgendeFassung:

„An Tagen von Reichs=und Landtagswahlensowie an Sonn= undFeier=
tagenfindenKontrollversammlungennichtstatt.“

Ziffer 3 erhältfolgendeFassung:
„Befreiungenvon Unteroffizierenund Mannschaftenvon den Kontroll=

versammlungenkönnenbei den HauptmeldeämterndurchdieStabs= undBezirks=
offiziere,bei denMeldeämterndurchdie Bezirksoffiziereverfügtwerden. Bei
BehinderungdieserOffiziereerfolgtdieEntscheidungdurchdenBezirkskommandeur.

Diesem bleibt auch die Entscheidung über alle Befreiungsgesuchevon
Offizieren,Sanitätsoffizieren,VeterinäroffizierenundoberenBeamtenvorbehalten."“

§ 117.
Abs.2 der Ziffer 3 fällt fort.

8 122.

In Ziffer 1 Abs. c ist hinter „Interesse“ einzufügen: „der öffentlichenGesundheits=

pflege,“
8 125.

Ziffer 2a erhält hinter dem Worte „Lotsen“ folgendenZusatz:
„und die für die Einrichtungund ErhaltungderKriegsbezeichnungin den

KüstengewässernunbedingtnotwendigenBeamtenund im Vertrags=oderLohn=
verhältnisstehendenPersonen“.

Ziffer Ze ist zu streichen.Ziffer 34 wird 3c.
In dem vorletztenAbsatz der Ziffer 3 ist für „§S8 128, 129 und 130“ zu setzen

„§8§128 und 129“. -
§ 127.

In Ziffer 4 Abs.2, 3, 4 und 5 ist für „InspektionderVerkehrstruppen“zu setzen
„General=Inspektiondes Militär=Verkehrswesens="“.

In Ziffer 3 Abs. 1, Ziffer 4 Abs. 1 ist für „InspekteurderVerkehrstruppen“zu
setzen„General=InspekteurdesMilitär=Verkehrswesens“.

Der letzteAbsatzder Ziffer 4 ist zu streichen.
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§ 129
ist zu streichen.

8 130.
„§ 130“ wird „§ 129“.
In Ziffer 1 ist für „(§ 125, 3d)“ zu setzen„(§ 125, 3c)“.

Muster 4 Titelblatt.

In der Anmerkung1 hinter „bei denTelegraphen:braun mit blauerEinfassung“
ist einzufügen: « · . "

„bei den Luftschiffertruppen:braun mit weißerEinfassung,
bei denFliegertruppen:braunmit grünerEinfassung,
bei den Kraftfahrtruppen:braun mit roter Einfassung."

Muster 6.

Spalte 15 erhältfolgendenWortlaut:
„Außer der Reihenfolgeeinzustellen.“

In Anmerkung1, 1. Abs. erhältder 1. Satz folgendeFassung:
„In die Spalte „Bemerkungen“werdenalle Bestrafungen,mögensie vor

oder nach demEintritt desBetroffenenin das militärpflichtigeAlter erfolgt sein,
sowie etwaige Strafaussetzung oder etwaiger Erlaß der Strafe eingetragen,
die sichaus den bei den Strafregisterbehördenzu erhebendenAuszügen ergeben,
ausgenommendie nachAbschnittIII Ziffer 3 der Ministerial=Bekanntmachung
vom 12. Juli 1913 Nr. 33341 — Vhl. Seite 630 —in die Strafregister
eingetragenen.“

Muster7.

Spalte 12 fällt fort. Die Spalten13 bis 15 erhaltendie Ziffern 12 bis 14. In
Anmerkung3 ist für „13“ zu setzen„12“" und in Anmerkung4 für „15“ zu setzen„14".

Muster 8
fällt fort.

Muster 11
ist durch das anliegendezu ersetzen.

Muster 13
ist durch das anliegendezu ersetzen.

Gocgle

–WT



s«-JsF-;-«t’:».

42

Muster 16.

Hinter demletztenAbsatzist einzufügen:
„Die Annahmeverliert ihre Gültigkeit, wenn vor dem festgesetztenEin⸗

stellungstermineineMobilmachungerfolgt.“

Muster 24
kommtin Wegfall.

Anlage3.

In Ziffer 7 des I. Abschnittsist für „Losungsschein“zu setzen„Musterungsausweis
(früherLosungsschein)“.

In Ziffer 7b ist für „Scheine“zu setzen„Ausweise(Scheine)".

Anlage4.

In Ziffer Za Abs. 2 letzterSatz ist hinter „Mitteilung“ einzufügen:
„nachdemangeschlossenenMuster à#“.

An den Rand ist zu setzen:
3

Hinter Muster a 2 der Anlage4 ist das anliegendeneueMuster as einzufügen.
» In Ziffer 5 Abs. 4 der Anlage4 ist hinter dem Worte„Beurlaubtenstande“ein=

zufügen„laußerErsatzreserve)".

Gocgle



Nr. 4. 43

Muster 11 zu § 67.

Musterungsausweis.
Der Militärpflichltien .. (Stand oderGewerbbe .

(Vor=und Familiennamn) , geborenam en. 158.4
zu D0rt, Kreis oder Bezirksamt oder Amtshauptmannschaft,Regierungs=

bezirk,Bundesstaat)

erschienzur Musterung VorläufigeEntschei=
— — — — dung der

im Aushebungsbezirk. hat ge= Ersatzkommission Bemerkungen.
Nr. der alphabe=Brigadebezirk « –

Jahre tischenListe nessen AngabederKlasse

Erste Ausfertigungkostenfrei.Zweite Ausfertigung50 Pfennig.
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Inhaberbleibtverpflichtet,sichin der Zeit vom 2.—15. Januar jedesJahres unterVor=
zeigungdiesesAusweisesbei der Ortsbehördezur Rekrutierungsstammrolleanzumelden.

Die jährlicheAnmeldungist so lange zu wiederholen,bis Inhaber eineendgültigeEnt=
scheidungüberseineDienstverpflichtungdurchdieErsatzbehördenerhaltenhat, mithin entwedereinem
Truppen=oder Marineteile zur Einstellung überwiesenoder durchEmpfang eines besonderenMilitär=
papiers oder Scheines von der Wiederholungder Anmeldung entbundenist.

WechseltInhaber im Laufe eines der Jahre, in dem er sichzur Aufnahme in die Rekru=
tierungsstammrolleangemeldetoder anzumeldenhat, dendauerndenAufenthaltsortoderWohnsitz,
so hat er es behufs Berichtigung der Rekrutierungsstammrollesowohl beim Abgang der Behörde
oder Person, die ihn in die Stammrolle aufgenommenhat, als auch nachAnkunft an dem neuen
Orte derjenigen,die daselbstdie Stammrolle führt, spätestensinnerhalb dreier Tage zu melden.

Außerdemsind bei jeder Meldung etwa eingetreteneVeränderungendes Gewerbes,
Standes usw. anzuzeigen.

Versäumnisder Meldefristentbindetnichtvon der Meldepflicht.
Wer die vorgeschriebenenMeldungen zur Stammrolle oder zu ihrer Berichtigungunterläßt,

wird mit Geldstrafebis zu dreißigMark odermit Haft bis zu drei Tagenbestraft.
Jede gescheheneAb= und Anmeldung wird auf der Rückseitedieses Ausweises vermerkt;

beim Verziehenwird der Abmeldevermerkmit dem Orte „wohin“ versehen.

Aumerkung.
1. Die vorläufige Entscheidung der Ersatzkommission wird nur unterstempelt.
2. Die Zugehörigkeitvon Militärpflichtigen zur seemännischenund halbseemännischenBevölkerung ist in der

Spalte „Bemerkungen“ersichtlichzu machen. "

Gocgle



Nr. 4. 45

Armeekorps. « Muster 13 zu § 74.

Jahr 19

Nachweisung

der

nichtaufgebrachtenRekruten sowieder als überzähligzur Einstellungverfügbaren
tauglichenMilitärpflichtigen.

8*
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Anmerkung:
Unter „Bemerkungen“ — Spalte 41 —ist anzugeben:
Für A:

) bei Marineteilen mit mehreren Einstellungsterminen die Ausfälle nach diesen getreunt;
b) für die Spalten 19—21 und 24—27 Zahl der nicht aufgebrachtenBerufsarten;
) Ausfälle für andere Armeekorps.

Für B:
a) Zahl der Berufsarten für Spalten 10—15, 19—21 und 23—27;
5) Zahl und Art der farbenblinden Seeleute (Spalten 28—32.
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Bemerkungen
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Anlage 4.

1. Seite.

Nrrr. (Dienststempel)

Dostkarte. —

An

denZivilvorsitzendender Ersatzkommisston

in

Marinesache.

2. Seite.

Zusammenstellung
der nachgewiesenenFahrzeitends.

geb. den

« - Dienstliche FahrzeitSchiffsname Heimatshafen Stellung em 145 Bemerkungen

I
--————«—- — — — — —— — — — — — —

(Ort) Datum Das Seemannsamt.

Anmerkung: Gemäß Ziffer 3a Abs. 2 der Anlage 4 zu §8106 der Wehrordnung werden die Mitteilungen über die
ferneren An- und Abmusterungen dieses Wehrpflichtigen hiemit eingestellr.
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Adels=Matrikel des Königreiches.
—

Nr. 2/Pdk.

Das Schwellenwerk

München, den 26. Januar 1914.

ECrhebung in den Fürstenstand.

Seine Majestät der König haben
Sich allergnädigstbewogengefunden,den
Standesherrn und erblichenReichsrat der
Krone Bayern, I. Präsidenten der Kammer
der ReichsräteKarl Ernst Grafen Fugger

OioitizedbyOo gle

von Glöttmit Diplom vom18 Januar 1914
in den erblichenFürstenstandzu erhebenmit
der Maßgabe, daß der Fürstentitel mit dem
Prädikate „Durchlaucht“ dem jeweiligen
Haupt der standesherrlichenLinie Fugger
von Glött nach dem Rechte der Erstgeburt
zukommensoll.



Erhebungin denGrafenstand.
Seine Majestät der König haben

Sich allergnädigstbewogengesunden,den
K. Staatsministerdes KöniglichenHauses
und desAußern, K. Kämmerer,Staatsrat

lebenslänglichenReichsratderKroneBayern
Dr. Georg Freiherrnvon Hertling mit
Diplom vom 17. Januar 1914 in denerb=
lichenGrafenstanddesKönigreichszu erheben.

Erhebung in den Adelsstand.

Seine Majestät der König haben
Sich allergnädigstbewogengefunden,den
K. Staatsministerder Justiz undStaatsrat
i. o.D., lebenslänglichenReichsrat derKrone
Bayern und K. Major der LandwehrHein=
richRitter von Thelemann mit Diplom
vom 18. Januar1914 und denK. Staats=
ministerderFinanzenundStaatsrat i. o.D.
GeorgRitter von Breunig mit Diplom
vom gleichenTage in den erblichenAdels=
stand des Königreichsmit dem Prädikate
„von"“ unterVorbehalt des vonihnenbereits
erworbenenpersönlichenRechtesauf denhöheren
Adelsgrad(Ritter)zu erheben.

AuszugausderAdels-Matrikeldes
Rönigreiches.

DerAdels-Matrikelwurdeneinverleibtfür
ihre Person als Inhaber desVerdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritter-Klasse

am 17. Januar 1914:

der Ministerialrat und Reichsheroldim
K. StaatsministeriumdesKöniglichenHauses
und des Außern Dr. jur. Ludwig Ritter
von Donle, unterLit. D, Fol. 23,

2. Infanterie=BrigadeNikolausRitter von
Endres, unter Lit. E, Fol. 17,

der Rittmeistera. D. Alfons Ritter von
Bruckmann unter Lit. B, Fol. 105,

am 26. Januar 1914:
der Generalmajor, Abteilungschefim K.

Kriegsministerium,Staatsrat i. o.D. Paul
Ritter von Kneußl, unterLit. K, Fol. 73,

derGeneralstaatsanwaltbei demK. Ober=
stenLandesgerichteRobertRitter von Hier=
stetter, unter Lit. H, Fol. 120,

der Senatspräsidentam K. Oberlandes=
gerichtMünchen,AdolfRitter von Ziegler,
unter Lit. Z, Fol. 21,

der Präsident des K. LandgerichtsMün=
chen I Karl Ritter von Braun, unter
Lit. B, Fol. 106,

derDirektorder K. Regierungder Ober=
pfalz und von Regensburg,Kammer des
Innern, Ludwig Ritter von Glaser, unter
Lit. G, Fol. 60, ·

derDirektor der BayerischenHypotheken⸗
und WechselbankDr. Adolf Ritter von
Stroell in München,unterLit. 8, Fol. 169,

derBayerischeKommerzienratund Säch=
sischeGeh.Kommerzienrat,Generaldirektor
der AktiengesellschaftFritz Schulz jun in
Neuburga.D. und LeipzigGustav Ritter

gelangten am 31. Januar 1914 zur Ausgabe.
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seh=undVerorhumssgul
für das

Königreich Bayern.

Nr. 6.
Mäünchen, den 10. Februar 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. Februar 1914, denVollzug des § 18 der Rechtsanwaltsordnung betreffend. — Be=

kanntmachung vom 4. Februar 1914, betreffend Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 5196.

Bekanntmachung, denVollzug des§ 18 der Rechtsanwaltsordnungbetreffend.

K. Staatsministeriumder Justiz.

Regensburg und Reinhausen sind als ein Ort im Sinne des§ 18 Absatz2
der Rechtsanwaltsordnunganzusehen.

München,den4. Februar 1914.

J. A.
StaatsratDr. v.Heule.

10
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Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

si. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel. 1. Gruppe a).

1. In dem mit „Istralit III“ beginnendenAbsatz werden die Worte „Getreide=oder
Kartoffelmehl“ ersetztdurch

Pflanzenmehle
2. Hinter dem mit „AmmonkarbonitIa“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:

Halokarbonit mit den angehängtenBuchstabenA, B, C usw. oder den
Zahlen 1, 2, 3 usw. (Gemenge von Ammoniaksalpeter,mit Zusatz von
höchstens33 Prozent andererSalpeterarten, von höchstens12 Prozent
Trinitrotoluol oder andereraromatischerNitrokohlenwasserstoffe,die nicht ge=
"fährlichersind als Trinitrotoluol, auchmit höchstens5 Prozent gelatiniertem
Nitroglyzerin,auch mit Leim=Glyzerin=Gelatine,Mehl, Pflanzenmehl,auch
mit anderenKohlenstoffträgern,auch mit neutralen, beständigen,die Gefahr
nichterhöhendenSalzen).

Ur. II. Selbstenrsündliche Sroffe.

B. SonstigeVorschriften.

Im Abs.(2) wird in demUnterabsatzec) hinzugefügt:
und daß GemengederZiffer8 a derartabgelagertsind,daß eineSelbsterhitzung
ausgeschlossenist,

Tr. VI. Fäulniefähige Sroffe.
Eingangsbestimmungen.

Hinter Ziffer 10 wird nachgetragen:
11. Für Lehr= oderUntersuchungszwecke bestimmtemenschliche Körperteile,

tierische Körper oder Körperteile und Stoffe, die von Menschen oder
Tieren herrühren(z. B. Harn, Kot, Auswurf, Blut, Eiter).
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AbschnittA. Verpackung.
Im Abs.(1) wird hinterUnterabsatz1) eingefügt:

8) Stoffe derZiffer 11.

Innere Verpackung.
a) Gegenstände, die Seuchenerreger weder enthalten noch zu enthalten

verdächtig erscheinen, und zwar:
Körper oderKörperteile sind mit einemundurchlässigenStoffe (Pergament=

papier oder dgl.) zu umwickelnund fest zu verschnüren;saftreicheGegenstände
sind außerdemin Tücher einzuschlagenoder in Säcke zu verpacken.

Kleinere Gegenstände (Organstücke,Geschwülste,Embryonenund dgl.)
dürfen auch in starke, sicher verschlosseneGefäße aus Metall, Ton, Steingut,
PorzellanoderGlas gelegtwerden. SolcheGefäßemüssenverwendetwerden
für Flüssigkeiten oder Gegenstände, die sich in einer Flüssigkeit
befinden,ferner für Kot, Auswurf und ähnlicheStoffe.

#3)Gegenstände, die lebendeSeuchenerreger enthalten oder zu enthalten
verdächtig erscheinen, und zwar:

Körper und Körperteile sind in ein mit einemgeeignetenDesinfektions=
mittel (Sublimatlösungoder dgl.) durchtränktesTuch einzuhüllenund dann,
wie untera) angegeben,zu umwickelnundzu. verschnüren.

Stoffe, die Rotzerreger enthaltenoder zu enthaltenverdächtigsind, müssen
ebensoeingehülltund dann in einen festen,dichtenBehälter verpacktwerden.
Für kleinere Gegenstände, Flüssigkeiten, Kot, Auswurf und ähn=
licheStoffe sindstarke,sicherverschlosseneGefäßeausMetall, Ton, Steingut,
PorzellanoderGlas zu verwenden.

Zu a) und 6). Die Pakete,Behälterund Gefäßemüssenmit ausreichenden,auf=
saugendenVerpackungsstoffen(Sägemehl, Kleie, Torfmull, Lohe, Häcksel, Heu oder dgl.)
in die äußerenBehälter fest und so eingebettetsein, daß sie sich nicht verschiebenkönnen
und ein Durchsickernvon Flüssigkeitverhindertwird. Stoffe, die Rotzerregerenthalten
oder zu enthaltenverdächtigsind, müssenin derselbenWeise auch in die inneren Behälter
festeingebettetsein.

Außere Verpackung.

Alle Stoffe der Ziffer 11 müssenin starke, dichte, undurchlässige,sicherverschlossene
Behälter (Fässer, Kübel, Kisten) verpacktsein. Die Behälter müssennebeneiner deutlichen
AdresseNamen und Wohnung des Absendersangebenund die deutlicheund haltbareAuf=
schrifttragen:„Vorsicht!“ „Menschliche(Tierische)Untersuchungsstoffe“.
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Im Abs. (2) wird als Unterabsatzam Endenachgetragen:
n)Stoffe der Ziffer 11 müssennachAbs.(1) g8)verpacktsein.

AbschuittB. SonstigeVorschriften.

Am Ende wird als neuerAbsatznachgetragen:
11. Die Stoffe der Ziffer 11 sind in bedecktenWagen zu befördern.Sie

dürfennichtmit Nahrungs=und Genußmittelnzusammengeladenwerden. Im
Frachtbrief muß der Absender bescheinigen,daß Zweck und Verpackungder
Sendung den in der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnungunter VI für
die Stoffe derZiffer 11 getroffenenVorschriftenentsprechen.

Die Anderungentretensofortin Kreft.

München,den4. Februar 1914.

J. V.
Staatsrat v. Seiler.
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ketz-Underdnunggislajf
für das

KönigreichBayern.

Nr. 7.
München, den 17. Februar 1914.

Inhal t:
Königliche Verordnung vom 12. Februar 1914, die Rangverhältnisse der Direktoren der K. Studienseminare,

Erziehungsinstituteund Alumneenbetreffend.— Bekanntmachung vom 10.Februar 1914, die Besorgung
desgerichtlichenHinterlegungswesensdurchdieK. Bank betreffend.—Bekanntmachung vom11.Februar 1914
zum Vollzuge der Reichsversicherungsordnung. — Bekanntmachung vom 13. Februar 1914, die Gebühren
der Markscheiderbetreffend.

Nr. 33038.

Königliche Verordnung, dieRangverhältnissederDirektorenderK. Studienseminare,Erziehungs=
instituteund Alumneenbetreffend.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir finden Uns bewogenzu verordnen,was folgt:
In der mit Verordnungvom 23. Dezember1908 erlassenenRangordnungwird bei

der VII. Klasse, Abteilung 1, hinter: „Professorender Baugewerkschulemit Gewerbelehrer=
institut in München“eingeschaltet:

11
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„Direktorender K. Studienseminare,Erziehungsinstituteund Alumneen,
soweitihnennichtohnehineinRangnachderRangordnungzukommtoderbesonders
verliehenist, auf die Dauer ihrer Funktion."“

München, den 12. Februar 1914.

Ludwig.
Dr. v.Anilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialdirektorv. Pracher.

Nr. 5251.

Bekanntmachung, dieBesorgungdesgerichtlichenHinterlegungswesensdurchdieK. Bankbetreffend.

R. Staatsministeriender Iustiz und der Finanzen.

UnterBezugnahmeaufdieBekanntmachungvom28. Dezember1899 (GVBl. S. 1249,
JIM l. S. 1115, FMBl. 1900 S. 65) wird derK. Bank die Besorgungdesgerichtlichen
Hinterlegungswesensfür den Bezirk desAmtsgerichtsErlangen vom 1. April 1914 an
übertragen.

München,den10. Februar 1914.

v. Thelemann. v. Breunig.

Nr. 76 0D45.
Bekanntmachung zum Vollzugeder Reichsversicherungsordnung.

f. Staatsministeriumdes Innern.

Unter Anderung der Ziff. 2 Abs. III der Ministerialbekanntmachungvom 4. No=
vember1913 (GVBl. S. 768) wird bestimmt,daß die Festsetzungder Mittel, die ohne
ärztlicheVerordnung im Handverkaufabgegebenzu werdenpPflegen,und der Preise dieser
Mittel, fernerjedespätereAnderungdieserFestsetzungin denKreisamtsblätternzu veröffent=
lichenist.

München,den 11. Februar1914.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
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Nr. 7. 59

Bekanntmachung, die Gebührender Markscheiderbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Außern.
fl. Staatsministerinmder Finanzen.

Auf Grund des§ 9 der K. Verordnung,betreffenddie Organisationund denWir=
kungskreisder Bergbehördenvom 30. Juli 1900/24. November1913 werdenüberdie
Gebühren und Auslagen für dieInanspruchnahmederMarkscheiderbei denBerginspektionen
nachstehendeBestimmungengetroffen:

*1.
Die Gebühren für die Inanspruchnahmeder Markscheiderbei den Berginspektionen

sind nachZeitaufwand und Entfernung zu berechnen.

Als Gebührfür denZeitaufwandStaugebähn sindaufzurechnen:
a) im äußerenDienst für den

Markscheideirnr 1480 J
amtlichenMeßgehilkfen — 4 60 J

b) im innerenDienst für den
Markscheiden 4 80 ½
amtlichenMeßgehilken —— 50 J .

In denZeitaufwandwird, vorbehaltlichder Bestimmungin18 3 Abs 2, nur die
Arbeitszeit, nicht aber die Reise- und die Ruhezeit eingerechnet.Ist die für ein Geschäft
aufgewendeteZeit geringer als eine Stunde oder ergibt sichbei der Zusammenrechnung
außer vollenStunden auchnocheinBruchteil, so wird zur vollenStunde aufgerundet.Die
Gebührenberechnungnach einer den wirklichenZeitaufwand übersteigendenStundenzahl ist
unzulässig.

§ 3.

Die GebührnachderEntfernung(Reisegebühr)beträgtfürEisenbahnfahrten10 Pfennige,
für Wegezu Fuß 20 Pfennigefür jedenangefangenenKilometerdesHin= und desRück=
wegs ohneweitereAnrechnungvon Zeitaufwand. Für den amtlichenMeßgehilfen ist die
Hälfte dieserSätze zu berechnen.

Für Wagenfahrtensind als Reisegebührdie wirklich erwachsenenKosten zu berechnen;
überschreitetdie Dauer der Wagenfahrtim Tage zwei Stunden, so wird die Dauer der
Wagenfahrtin denZeitaufwand(8 2) eingerechnet. I1.
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84.
Bei Dienstgeschäften,welchemehrereTage dauern, werdendie Reisegebühr(§ 3) und

die Kostender etwaigenWagenfahrt für Hin= und,Rückreisenur einmal angerechnet,auch
wenndie Hin= und Rückreisewiederholtausgeführtwird. «

Ausnahmsweisesindbei Wiederholungder Hin- und Rückreisedie halbeReisegebühr
(§ 3) und die vollenKostender etwaigenWagenfahrtanzurechnen,wennSonn=undFeier=
tage,größereStörungendesGrubenbetriebsodervon denGrubenbesitzernoderderenBevoll=
mächtigtenbeantragtevordringlicheBerechnungen,die nichtam Vermessungsortausgeführt
werdenkönnen,die Arbeitsunterbrechungunvermeidlichgemachthaben.

85.

Wurdenauf einerDienstreiseMessungenfür verschiedeneWerkeerledigt,so sinddie
ReisegebührennachMaßgabeder aufgeweuhctenZeit auf die Werkezu verteilen.

2222
. =

E.F.%
An barenAuslagensind zu erstatten*..

1. die Post=,Telegramm=und Telephöngebühren,
2. die Kostender Beförderungder Geräte,
3. die Kostenfür Zeichenpapierund Steuerblätter

je nachdem wirklichenAufwand.
§ 7.

Die Berechnungder Gebührenund AuslagenobliegtdemMarkscheider.Er hat über
die ausgeführtenArbeitenfür jedeGrubeein besonderesVerzeichnisnach dem beigefügten
Formblattezu führen.

Die Eintragungensind regelmäßigunmittelbarnachder Ausführungder Arbeitenzu
vollziehen. «

88.

Die Berginspektionprüft die Verzeichnisse,berichtigtsie, soweites veranlaßtist und
legt sie spätestensbis 15. des auf das KalendervierteljahrfolgendenMonats derKreis=
regierung,KammerderFinanzen,zur Festsetzungvor.

Die von der Kreisregierung festgesetztenGebührenund Auslagen werdenin dem Ge=
bührenregisterderBerginspektionfür das laufendeKalendervierteljahrzuSoll gestelltund in
gleicherWeisewie die sonstigenGebühreneingehobenund beigetrieben.Ebensobemißtsich
die Behandlungder Rückständeund uneinbringlichenBeträge nachden für die Staats=
Gebühren=und =AuslagengeltendenVorschriften.
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Für die VerrechnungderPost=Gebührenund=Auslagensind gleichfallsdie allgemeinen
Vorschriftenmaßgebend.

Die Markscheidereigebührensindauf denEtat desK.StaatsministeriumsdesKöniglichen
Hauses und des Außern unter dem Titel „Berginspektionen,Markscheidereigebühren",zu
vereinnahmen.Mit RücksichthieraufsinddieMarkscheidereigebührenin denGebührenregistern
bei der Solleinnahme,der wirklichenEinnahmeund denRückständenin gesonderterSpalte
vorzutragen.

89.

Ist der Berginspektioneine kostenpflichtigePartei als zahlungsunfähigbekanntoder
auf Anfrage vom Rentamtebezeichnet,so hat sie den Vollzug einesParteiantrags von der
Erlegung eines entsprechendbemessenenKostenvorschussesabhängigzu machen.

Für Anträgeauf AnfertigungundNachtragungder GrubenbildergemäßArt. 75 des
Berggesetzesgilt die Bestimmungim Abs. 1 nicht.

8 10.
Der Staat als Bergwerksbesitzerhat für markscheiderischeArbeitenkeineGebührenzu

entrichten,sondernnur die Barauslagenfür Reisekosten,Tagegelder,Zeichenmaterialund
Gerätebeförderungzu erstatten.

L

DieseBestimmungentretenmitWirkungvom1. Januar 1914 in Kraft. Mit biesem
Zeitpunktgeltenalle entgegenstehendenBestimmungenals aufgehoben.

München, den 13. Februar 1914.

Dr. Graf v.Hertling. v.Brrunig.
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Nr. 7. 63

K. Berginspektion

Verzeichnis
der

Gebühren und Auslagen für die Besorgungder Markscheidergeschäfte
« sz beider

Grube
im

Vierteljahr19

Nr.

Festgesetztauf
* 3 Markscheidereigebühren,

3 Puostgebühren,
M 63#rückzuersetzendeAuslagen zur Einstellung

in das Gebührenregister. '

........................ ,den. 19

K. Regierug *
Kammerder Finanzen.
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* Markscheiderei! Rück=
Art desDienstgeschäfts gebühren rs“ **“6

= und Angabe der Grundlagen nach §*si Post= zus—. 55; Mark= 5 ersetzende
S S für die dem der gebühren —- gei Ent scheiderei= Ause
l= ebührenberechnun «- - --, .h 7— aufwandsernungLebühren lagen

LNJS□JNONTEEENO
4 15444
J - I

98
i

zusammen

den 19
Dr
52er Markscheider:

Geprüft.

(Siegel der Berginspektion.)

Oriqineal from
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celzsundVerordnungngatI
für das

KönigreichBayern.

Nr. 8.
München, den 21. Februar 1914.

In halt:
Königliche Verordnung vom 13. Februar 1914 zur Verhütung von Waldbränden. — Bekanntmachung vom

16. Februar 1914 über die Beförderung von Leichen. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.
’—

Nr. 4157b 1.

Königliche Verordnung zur Verhütung von Waldbränden.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir finden Uns bewogen,auf Grund des § 368 Nr. 8 des Strafgesetzbuchsfür
das DeutscheReich und des Art. 2 Ziff. 14 des Polizeistrafgesetzbuchsfür das Königreich
Bayern zu verordnen,was folgt:

In denWaldungenund in derenNähe bis zu 100 m vom Waldrand ist beim
12
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München, den 13. Februar 1914.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Nr. 5362à 2.

S. 123) wird folgenderSatz angefügt:

München,den 16. Februar1914.

Auszug aus der Adels. Matrikel.
des Rönigreiches.

Der Adels=Matrikel wurden einverleibt
für ihre Personals Inhaberdes Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone bei der Ritter=
klasseam 10. Februar 1914

der Generallentnantund Kommandeurder
3. Division Otto RNitter von Breitkopf
in Landau unter Lit. B, Fol. 107,

derDirektorderK. RegirrungvonSchwaben
und Neuburg, Kammer derFinanzen, Engen
Nitter von Hauer in AugsburgunterLit. H,
Fol. 121,

der Direktor der K. Regierung der Ober=
pfalz und von Regensburg, Kammer der

Finanzen, LudwigRitter vonn Pummerer
in RegensburgunterLit. P, Fol. 56,

derProfessorder K. Akademieder bilden⸗
den Künste in MünchenMartin Ritter von
Feuerstein unterLit. F, Fol. 44,

der K. OberkonsistorialratDr. theol. Adolf
Nitter von Kahl in MünchenunterLit K,
Fol. 29,

der Bankdirektora. D., Vorsitzendeder
HandelskammerLudwigshafena. Rh. Franz
Nitter von Wagner in Ludwigshafena. Rh.
unter Lit. W, Fol. 72 und

der GeheimeKommerzienrat und Fabrik=
besiter Otto Ritter von Steinbeis in
Brannenburgunter Lit S, Fol. 170.



Greis-undVerordnunggäklatsi
für das

KönigreichBayern.

Nr. 9.
München, den 4. März 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 19. Februar 1914 von Abänderungen zu denVerzeichnissender den Militäranwärtern usw.

im Reichsdienst vorbehaltenen Stellen und der Behörden, die für diese Stellen als Anstellungsbehörden an=
zusehen sind. — Bekanntmachung vom 21. Februar 1914, Anderung der Amtsbezirke Friedberg und
Landsberg betreffend. — Bekanntmachung vom 23. Februar 1914, die Auflösung der Neubauinspektion
Garmisch=Partenkirchenbetreffend.— Auszug aus der Adels=Matrikeldes Königreiches.

St. M. d. J. Nr. 1632a3.

Kr.M. Nr.10945PV/13.

Bekanntmachung von Abänderungenzu denVerzeichnissender denMilitäranwärtern usw.im
Reichsdienst vorbehaltenenStellen und der Behörden, die für dieseStellen als Anstellungsbehörden

anzusehensind.

fl. StaatsministeriumdesInnern und 4KlfKriegsministerium.

In denmit Ministerialbekanntmachungvom10. April 1912 (GVl. 1912 S. 367 ff.
und Vl. des Kriegsministeriums1913 S. 1ff.) veröffentlichtenVerzeichnissentreten nach
den Bekanntmachungendes Reichskanzlersvom8. November1913 und 2. Februar 1914
im Zentralblattfür das DeutscheReichNr. 56/1913 S1154 und Nr. 9/1914 S. 129
nachstehendeAnderungenein:

1. Auf S. 371 desGVl. 1912 und auf S. 7 und 8 desVBl. desKriegsm.1913
tritt unter

13
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Nummer «
des Bezeichnung Bezeichnung

Stellen= der Behörden,bei denendie Stellen der Behörden,an die Bemerkungen
verzeichnisses, . .Anlagep vorhandensind die Anmeldungenzu richtensind

„Militär-Verkehrswesen.

IIILa27 JWerkstättenvorsteherbei der Direktion der Militär-Eisen⸗—
Militär=Eisenbahn.

desgl.beiderDepotverwaltung
Hanau.

desgl.bei der Verkehrstech=
nischenPrüfungskommission.

desgl. bei den Luftschiffer=
Bataillonen Nr. 2 bis 5.

kehrsoffizierenvom Platz in
den Festungen und den
Festungs=Fernsprechkompag=
nien.

Materialienverwalter bei dem
Luftschiffer=Bataillon Nr. 1.

Luftschiffhalleninspektorenbei
den Luftschiffer=Bataillonen
Nr. 2 bis 5.

bahn in Berlin.

Depotverwaltungder 2. Eisen=
bahn=Brigadein Hanau

VerkehrstechnischePrüfungs=
kommission.

Das Luftschiffer=Bataillon,bei
demderBewerberangestellt
zu werdenwünscht.

Der VerkehrsoffiziervomPlatz
oder der Führer der Fe=
stungs=Fernsprechkompagnie
der betreffendenFestung.

Luftschiffer=Bataillon Nr. 1.

Das Luftschiffer=Bataillon,beie
demderBewerberangestellt
zu werdenwünscht."“



Nr. 9. 69

Nr. 1529b 3.

Bekanntmachung, Anderungder AmtsbezirkeFriedberg und Landsberg betreffend.

4. Staatsministeriender Justiz,des Innern und der Finanzen.

Seine Majestät der König habenAllerhöchstzu genehmigengeruht, daß die
GemeindeSchmiechen mit Wirkungvom 1. Januar 1915 vom Bezirksamt,Amtsgericht,
Rentamtund Distrikt Landsberg abgetrenntund demBezirksamt,Amtsgericht,Rentamt
und Distrikt Friedberg zugeteiltwird.

München,den21. Februar 1914.

J. A. J. N.
v.Thelemann. Staatsrat Dr. v. Kahr. Staatsrat Dr. v.Günder.

Nr. 2/Pdk.

Bekanntmachung, die Auflösungder NeubauinspektionGarmisch=Partenkirchenbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird die NeubauinspektionGarmisch=Partenkirchenam
1. März 1914 aufgelöst.

München,den23. Februar 1914.

J. A.
Ministerialrat Dr. v. Graßmann.

Auszug aus der Adels-Matrikel Professoran der K. Universitätin München
des füönigreiches. Geh.HofratDr.HermannRittervonGrauert

— — für seinePerson als Ritter des Verdienst⸗
Der Adels=Matrikel wurde einverleibt: ordensder BayerischenKrone bei derRitter=
am 17. Februar 1914 der ordentlicheklasseLit. G, Fol. 61.

Cocgle



Digitized by Ce= gle
Original from

ONIVERITY OF MICHIÖAN



—
. 2

csehundVerardumssguut
für das

KönigreichBayern.

Nr. 10.
Mäünchen, den 14. März 1914.

Inhal t:r
Gesetz vom 8. März 1914, betreffend den Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das

Rechnungsjahrvom 1. April 1913 bis 31. März 1914. — Bekanntmachung vom 4.März 1914, dieWahl
eines Kommissärs der Kammer der Abgeordneten bei der K. Staatsschuldenverwaltung betreffend. — Auszug
aus der Adels=Matrikeldes Königreiches.

Gesetz, betreffendden Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das
Rechnungsjahrvom 1.April 1913 bis 31. März 1914.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei BRhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mitBeirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammerder Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

14
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Artikel I.

176253463 M

Artikel I.

Artikel III.

Ludwig.

Google

Dr.v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK.StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Haupt=Etat

bis31.Marz1914.

. Betragfür

Titel Ausgaben a2 g Rechnungeiahr

=
I. Bestand der Vorjahre.

— 1 Fonds zurErwerbungeineines.Truppenübungsplatesfürd dasIII. Armee=
orps —

I1I.Ausgaben auf die Überweisung aus dem neichs=.
haushaltsetat 1913.

a) FortdauerndeAusgaben.
1, 1—12 Kriegsministeriin ... 741 429
2 1—5 Militärkassenwesen 154 820
3 1—10 Militärintendanturen 729379
4 1—3 Militärseelsorge 151 331
5 1—5 Militärjustizverwaltung 391254
6 1—3 HöhereTruppenbefehlshaber . 529 130
7 1—26Gouverneure, Kommandantenund Platzmajore.. 123829
8. 1—5 Adjutanturoffiiere und Offiziere in besonderenStellen sowieBeamte

bei denselben . 411 462
9 118 GeneralstabundVermessungswesen. 557933

10 1—3 Ingenieuroffiziere .. 541949
111 1—268eldverpflegung der Truppen 25 283 568
12 1—7| Naturalverpflegung 25 807359
13, 1—11ßBekleidung und AusrüstungderTruppen 5746 940
14 1—22Garnisonverwaltungs= und Serviswesen 7248 933
15 1—5 Militärbauwesen. ..... 383885
16 1—18 Militärmedizinalwesen . 1 916 103
171—6 HVerwaltungder Traindepotsund InstandhaltungderFeldgeräte . 355043
18 1—2 Ersatz=und ReservemannschaftensowieArrestaten auf demnMarsche 430706
191 1—6 HPferdebeschaffung . 2 769863
20 1—3 HVerwaltungderRemontedepots . 1509469
21 1—2 Reise=,Umzugsgebührnisse,Vorspann=und Transporttosien 2167 543
22 1—62 Militär=Erziehungs=undBildungawesen 1 185082
23. 1—6 Militärgefängniswesen . . 76 755
24 1—16 Artillerie=und Waffenwesen 8 633353
25 1—7 KechnischeInstitute . . . 380938
26 1—20 Festungen,Ingenieur=,Pionier= und Verkehrswesen 2 691512
271 — Wohnungsgeldzuschüsse. ...... 142 698486
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Betragfür
ZVitel Ausgaben Rechrdessjahr
*„ 1913,

—

28 1—75 nnterstützungenan Militärs desaktivenundBeurlaubtenstandes,für
die an anderenStellen Unterstützungsfondsnichtangesetztsind.
Unterstützungenund außerordentlicheVergütungenfür aktive
BeamtemitAusnahmeder desKriegsministeriums(einschlieslich
der Hausverwaltungund der Generalmilitärkasse). 249759

29 — Zuschußzur Militärwitwenkasse .... 600000
301——10Versch1edeneAusgaben 587085

SummeII a: „FortdauerndeAusgaben“Kapitel 1 bis 30 95054898

31 b) Militär-Pensionsfonds.

1—10 Militär=Pensionsfonds ..·....... 12802740
Summe IIb für sich.

1 c) Einmalige Ausgaben.

1—1580Einmalige Ausgaben 68395825
SummeIIc für sich.

Hiezu: SummeIIb „Militär=Pensionsfonds“Kapitel 31 12802740

Hiezu: SummeIIa „FortdauerndeAusgaben“Kapitel 1 bis 30 95054898

SummeI76253 463

Hiezu: Summe1 –

Summedes Militäretats für dasNechmungsjahrvom 1.Il Apil 1913
bis 31. März 1914 176 253 463
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Nr.10. 75
Anlage2 zum Etatgesetz.

Ubersicht
der Stellen des bayerischen Heeres, welche unter A 1 bis 8 des

Servistarifs fallen.

A 1. Generale.
General der Infanterie, Kavallerie oder Artillerie, Kriegsminister, kommandierender

General,Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizier im Rangedesselben,Chef des
Generalstabsder Armee, Chef des Ingenieurkorps,Generalmajor,Brigadekommandeurund
Offizier im Rangedesselben,Inspekteurder Kavallerie, Feldzeugmeister,Generalstabsarzt
derArmee,Obergeneralarzt,SenatspräsidentdesReichsmilitärgerichts.

A 2. Stabsoffiziere. .
Oberst, Regimentskommandeurund Offizier im Range desselben,Abteilungschefim

Kriegsministerium,Abteilungschefim Generalstabe,Chef desGeneralstabseinesArmeekorps,
Pionier=Inspekteur,Festungs=Inspekteur,Inspekteurdes Eisenbahn=undTelegraphenwesens,
Inspekteur des Militär=Luft= und Kraftfahrwesens, Inspekteur der TechnischenInstitute,
Direktor der Kriegsakademie, Artillerie= und Traindepot=Direktor, Kommandant eines
Truppenübungsplatzes,Generalarzt,Major, Bataillons=undAbteilungskommandeur,Oberst=
leutnant, Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,Oberstabsarzt,Korpsstabsveterinär,Intendant,
Oberintendanturrat, Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beimReichsmilitärgericht,Ober=
kriegsgerichtsrat,Intendanturrat,Kriegsgerichtsratmit demRang derKlasseIV der höheren
Beamten der Militärverwaltung.

A 3. Die übrigen Cffiziere.
HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder Batterie=Chef,Bezirks=

offizier, Pferdevormusterungskommissär,Stabsarzt, Oberstabs=und Stabsveterinär,Ober=
leutnant, Leutnant,Oberarzt, Assistenzarzt,Oberveterinär,Veterinär,Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat, Korpsstabsapotheker,Stabsapotheker,Intendantursekretariats=und Regi=
straturbeamter,Oberzahlmeister,Zahlmeister,Militärgerichtsschreiber.
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A 4. Jeldwebel.
Hartschier, Wachtmeister,Oberfeuerwerker,Schreiber und Druckergehilfenim Kriegs=

ministerium,etatmäßigerSchreiberund Registratorbei denGeneralkommandos,etatmäßiger
Schreiber bei derArmeeinspektion,beim Generalstab,bei denInspektionenderKavallerie und
des Ingenieurkorps,bei der Remonteinspektion,der InspektionderMilitärbildungsanstalten,
bei den KommandanturenMünchen,Ingolstadt und Germersheim,den Divisions=und
Brigadekommandos,bei derFeldzeugmeisterei,bei denInspizienten desTruppen=undTrain=
feldgeräts,Unterzahlmeister,etatmäßigerSchreiber bei der Sanitätsinspektion, Proviatamts=
unterinspektor,Bekleidungsamtsunterinspektor,Garnisonverwaltungsunterinspektor,Lazarett=
unterinspektor,Festungsbaufeldwebel,Oberwallmeister,Wallmeister,Oberschirrmeister,Schirr=
meister,Zeugfeldwebel,Unterarzt,Unterapotheker,Unterveterinär,Obermusikmeister,Musik=
meister,Sanitätsunteroffiziereusw.beidemKriegsministerium,Sanitätsfeldwebelbei größeren
Garnisonlazaretten.

A 5. Jähnriche.

Vizefeldwebelund Vizewachtmeister,Feuerwerker,Sanitätsvizefeldwebel,etatmäßiger
Regiments=,Bataillons= und Abteilungsschreiber,etatmäßigerSchreiber bei der Inspektion
der Unteroffiziersschule,der Pionierinspektion,der Festungsinspektion,der Inspektiondes
Eisenbahn=und Telegraphenwesens,der Inspektion des Militär=Luft= und Kraftfahrwesens,
der Inspektion der militärischenStrafanstalten, bei der Kriegsschule,derMilitärschießschule,
der Unteroffiziersschule,der Militär=Reitschule, bei den Bezirkskommandos,den Sanitäts=
ämtern,denDivisionsärztenund bei der militärärztlichenAkademie,bei denBekleidungs=
ämtern, bei denGarnisonkommandosAugsburg, Landau, Nürnberg, RegensburgundWürz=
burg, denKommandanturender Truppenübungsplätzeund bei denLinien=Kommandanten,
etatmäßigerZeichnerbeimTopographischenBureau desGeneralstabs,beimEisenbahnbataillon,
den Telegraphenbataillonenund dem Fliegerbataillon, etatmäßigerKammerunteroffizierund
Quartiermeister, Furier, Schießunteroffizier, etatmäßigerSchreiber bei den Traindepots,
Beständeverwalterbei der Kavallerietelegraphenschule,den Telegraphenbataillonenund den
Pionierbataillonen,Zahlmeisteraspirant,Lazarettrechnungsführer,Sergeant mit den Gebühr=
nisseneines Vizefeldwebelsoder Vizewachtmeisters.

A 6. Anteroffliziere.
Sergeant, Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Regiments=undBataillons=

tambour,Sanitätssergeantund Sanitätsunteroffizier,etatmäßigerHoboist, Hornist und
Trompeter,Oberbäcker.
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Obergefreiter,Gefreiter,

Militärbäcker.

derKammerderAbgeordnetender

zur allgemeinenKenntnis gebracht.

München,den4. März 1914.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikel wurden einverleibt:

am 3. März 1914 der Standesherrund
erblicheReichsratderKroneBayern, I. Prä=
sident der Kammer der Reichsräte, Karl
Ernst Fürst Fugger von Glött mit dem

Goccgle

Prädikate „Durchlaucht“, vererblich in der
standesherrlichenLinie Fugger von Glött
nach dem Rechte der Erstgeburt, bei der
Fürsten=KlasseLit. F, Fol. 2,

der K. Staatsminister des Königlichen
HausesunddesAußern,K. Kämmerer,Staats=
rat i. o. D., Vorsitzendeim Ministerrate
und lebenslänglicheReichsrat der Krone
Bayern Dr. Georg Graf von Hertling
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in erblicherWeise bei der Grafen=Klasse
Lit. H, Fol. 16,

der K. Staatsminister der Justiz und
Staatsrat i. o.D., lebenslänglicheReichsrat
der Krone Bayern und K. Major derLand=
wehrHeinrichRitter von Thelemann in
München in erblicherWeisebei der Adels=
Klasse Lit. T, Fol. 24,

Goccgle

der K. Staatsministerder Finanzenund
Staatsrat i o.D. GeorgRitter vonBreunig
in Münchenin erblicherWeisebei derAdels=
KlasseLit. B, Fol. 82 und

der K. Generalleutnantz.D. Karl Ritter
von Landmann in München in erblicher
Weisebei derAdels=KlasseLit. L, Fol. 70.



Geseh=undVerordnungsL
für das

Königreich Bayern.

Nr. 11.
München, den 16. März 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 17. Februar 1914 über den Grenzschutz im Kriegsfalle. — Bekanntmachung

vom 13. März 1914 über die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft.
— — W 444% —

Nr. 160B.J.

Königliche Verordnung über denGrenzschutzim Kriegsfalle.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden fiönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.us w.

Wir findenUns bewogenzu verordnenwas folgt:
Bei drohenderKriegsgefahrodernachAnordnungderMobilmachunghabendieBeamten

der Grenzzollbehörden,der Forstämterund der Straßen= und Flußbauämter auf die Dauer
1
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und im Rahmenihrer Verwendungzum Grenzschutzedie Befrgnisseder Beamtendes
Polizei=und Sicherheitsdienstes.

München,den 17. Februar 1914.

Ludwig.

Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.v. Thelemann. v. Sreunig. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

MinisterialratKnözinger.

Nr. 32B.J.
Bekanntmachung über die Hilfsbeamtender Staatsanwaltschaft.

fl. StaatsministeriendesInnernundderFinanzen.

Im Einverständnissemit dem K. Staatsministerium der Justiz werdendie Beamten
der Grenzzollbehörden,Forstämter und Straßen= und Flußbauämter auf die Dauer und
im Rahmen ihrer Verwendungzum Grenzschutzebei drohenderKriegsgefahroder nach
Anordnungder Mobilmachungals Hilfsbeamteder Staatsauwaltschaftbezeichnet.

München,den 13. März 1914.

J. A.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraumhofen.Staatsrat Dr. v.Günder.

GE.
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esehundVerorduuugsBlul
für das

KönigreichBayern.

Nr. 12.
München, den 21. März 1914.

Inhalt#:
Königliche Verordnung vom 13. März 1914 über den Vollzug des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913.—

Königliche Entschließung vom 20. März 1914, die Verlängerungdes Landtags betreffend.— Besetzung
der Dissziplinargerichte für nichtrichterliche Beamte.

Königliche Verordnung über den Vollzug des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden -Königvon Gayern,Pfalzgraf bei BMhein,
herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,mit Bezug auf die zur Ausführungdes Reichsstempel=
gesetzesvom 3. Juli 1913 ergangenenAusführungsbestimmungendesBundesrats sowie
mit Bezug auf § 4 Abs. 2 des Reichsgesetzesvom 22. April 1871, dieEinführung nord=
deutscherBundesgesetzein Bayern betreffend,zu verordnenwas folgt:

16
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81.
1Der Ansatzunddie ErhebungderReichsstempelabgabenfür die in derTarifnummer1A

des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913 bezeichnetenRechtsvorgängeobliegt

1. demNotar nachMaßgabe der für denAnsatzund die Erhebungder Staats=
gebührenfürNotariatsurkundenbestehendenVorschriften,wenndieRechtsvorgänge
von ihm beurkundetsind,

2. demGerichtsschreiberdes RegistergerichtsnachMaßgabeder für denAnsatzund
die Erhebung der GerichtsgebührenbestehendenVorschriften,wenn

a) dem Registergerichtezur Vornahme einer Eintragung eine privatschriftliche
Urkundevorgelegtwird, die nichtversteuertist,

b) eineoffeneHandelsgesellschaftodereineKommanditgesellschaftim Handels=
registereingetragenwird, über derenErrichtungeineUrkundenicht auf=
genommenist,

3. denRentämternin denübrigenFällen.
U.Zur zwangsweisenBeitreibungder Reichsstempelabgabender Tarifnummer1A des

Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913 sinddie Rentämterzuständig.

82.
Die Erhebungund zwangsweiseBeitreibung der Reichsstempelabgabender Tarif=

nummer12 des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913 für Versicherungenobliegt den
Kreiskassen.

*e
1Bei ZuwiderhandlungengegendieVorschriftendesReichsstempelgesetzesvom3. Juli 1913

überdie ReichsstempelabgabenvonGesellschaftsverträgen(Tarifnummer1A)) und vonVer=
sicherungen(Tarifnummer12) sowie gegendie dazuerlassenenAusführungsbestimmungen
des Bundesrats sind zur Feststellungdes Tatbestandesim Verwaltungsstrafverfahren,zur
Erlassungvon Strafbescheidenin diesemVerfahrensowie zur zwangsweisenBeitreibung
der in solchenStrafbescheidenfestgesetztenGeldstrafendie Rentämterzuständig.

IIDie Erhebungvon Anklagen,die Vertretungund Antragstellungvor Gericht sowie
dieEinlegungvonRechtsmitteln(§ 464 derReichsstrafprozeßordnung)kommtdenRegierungs=
finanzkammernzu.
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8 4.
Die weitererforderlichenVollzugsvorschriftenerläßtdasStaatsministeriumderFinanzen

im Benehmenmit denbeteiligtenübrigenMinisterien.

München, den 13. März 1914.

Ludwig.
v.Thelemann. v. Breunig.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

GeheimerRat v. Moser.

Nr. 3551b 3.

Königliche Entschließung, die Verlängerungdes Landtagsbetreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Unseren Eruß zuvor,Liebe undGetreue!

Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtagsgemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungsurkundebis zum 31. Juli des laufendenJahres einschließlichzu
verlängern.

-. "% Reichsräte„„ . ...Indem Wir diesesder Kammer der Abgeordnekeneröffnen,bleibenWir ihr in Huld
und Gnade gewogen.

München,den20. März 1914.

Ludwig.
Dr. Graf v.Pertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. v.Kreunig. v. Heidlein.

Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

An Auf Allerhöchsten Befehl:
1. dieKammerderReichsräte, Der Generalsekretär:
2. dieKammerderAbgeordneten. Ministerialrat * t zinger,

*#
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BesetzungderDißziplinargerichtefür nichtrichterlicheBeamte.
Seine Majestät der König habenSich unterm14. März 1914 allergnädigst

bewogengefunden,bei demDisziplinarhof und bei denDisziplinarkammernfür nicht=
richterlicheBeamtedie nachbezeichnetenBeamtenzu Mitgliedernund stellvertretendenMit=
gliedernauf die Dauer des von ihnenbekleidetenHauptamtszu ernennen:

mit Wirkung vom 1. Mai 1914 an
I. bei demDisziplinarhofefür nichtrichterlicheBeamte

1. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums der Justiz
a) zu Mitgliedern: den Präsidentendes LandgerichtsMünchenI Alfred

Dürbig, den I. Staatsanwalt bei demLandgerichteMünchenI Karl
Sturm,

b) zum stellvertretendenMitgliede: den AmtsgerichtsdirektorOtto Ziegler
in München;

mit sofortigerWirksamkeit
2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern

zum stellvertretendenMitgliede: denOberregierungsratder Regierungvon
Niederbayern,Kammer des Innern, Ernst Fruhmann,

3. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
a) zum Mitgliede: denOberpostverwalterKarl Kirschner in München,
b) zu stellvertretendenMitgliedern: denOberregierungsratdes Staatsministe=

riums für VerkehrsangelegenheitenGeorgRösch, denRegierungsratder
EisenbahndirektionMünchen Dr. Karl Herr, den Oberregierungsrat,
Vorstand des Revisionsamtsder Posten und Telegraphenin München,
Otto Meyer, denPostrat desVerkehrsamtsderPostenundTelegraphen
in MünchenHans Wintergerst, ·

4. aus demGeschäftskreisedes Kriegsministeriums
zum stellvertretendenMitgliede: den Oberintendanturratder Intendantur
I. ArmeekorpsFerdinandProbst;

II. bei der DisziplinarkammerMünchen:

1. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriumsdes KöniglichenHauses und
desAußern

zum stellvertretendenMitgliede: denLandesgeologenDr. FriedrichWilhelm
Pfaff in München,
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2. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums der Insttz
zumMitgliede:denDirektoram LandgerichteMünchen11Hul Stadel=
mayer,

3. aus demGeschäftskreisedes StaatsministeriumsdesAnnern
zum stellvertretendenMitgliede:denGestütsoberaufseherbei demLandgestüte
LandshutJohann Lippert,

4. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innernfür Kirchen=und
Schulangelegenheiten

zum Mitgliede: den ordentlichenUniversitätsprofessor,Etheimen Justizrat
Dr. Karl Gareis in München,

5. aus dem GeschäftskreisedesStaatsministeriums der Finanzen
a) zum Mitgliede: den Salineninspektorund Vorstanddes Salinenamts

ReichenhallFranz Schlederer,
b) zum stellvertretendenMitgliede: denGrenzoberaufseherAugustNenninger

in Lenggries,
6. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsengelegenheiten

a) zu Mitgliedern: den Oberpostratder OberpostdirektienMünchen Ewald
Kandler, den Zugführer der Bahnstation München=Hauptbahnhof
Johann Kaiser,

b) zu stellvertretendenMitgliedern:denRegierungsratdesStaatsministeriums
für VerkehrsangelegenheitenAlois Dantscher, den Direktionsrat des
Staatsministeriumsfür VerkehrsangelegenheitenWenzeslausHamm, den
Postrat der OberpostdirektionMünchen Adolf Gerber, den Oberpost=
inspektorder OberpostdirektionMünchen Adolf Günzler,

7. aus demGeschäftskreisedesKriegsministeriums
a) zum Mitgliede: denRechnungsrat,Garnisonsverwaltungsdirektor,Vorstand

der GarnisonsverwaltungMünchenKarl Bux,
b) zum stellvertretendenMitgliede: den Intendanturrat,Borstandder Inten=

dantur1. Division, FriedrichPauer;

III. bei der DisziplinarkammerZweibrücken:

1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz
zum Mitgliede: den AmtsgerichtsdirektorAugust Jung in Ludwigs=
hafena. Rh.,

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern
zumstellvertretendenMitgliede:denBauamtmannHermann Heroldin Speyer,

Google
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3. aus demGeschäftskreisedesStaatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und
Spchulangelegenheiten

zu Mitgliedern: denI. SeminarlehrerundPräfektenan derLehrerbildungs=
6 anstalt Speyer Franz JosephGebhardt, denKonrektoram K. humani=

stischenGymnasiumKaiserslauternDr. HeinrichLieberich,
4. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Finanzen

a) zum Mitgliede: denSteuerverwalterHeinrichBlumröder in Wallhalben,
b) zum stellvertretendenMitgliede: denHauptzollamtskontrolleurMax Droß=

bach in Landaui. Pf.,
5. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten

a) zu Mitgliedern: denOberpostratOskar Müller in Speyer, denOber=
schaffnerPhilipp Herrmann in Zweibrücken,

b) zu stellvertretendenMitgliedern: denRegierungsratder Eisenbahndirektion
Ludwigshafena.Rh. JohannesMattern, denSchaffnerder Bahnhof=
verwaltungI. KlasseKaiserslautern=HauptbahnhofEmil Seufert, den
PostamtsdirektorJoseph Rank in Zweibrücken,den Wagenwärterder
BetriebswerkstätteLudwigshafena.Rh. LorenzSchuster;

IV. bei der DisziplinarkammerBamberg:

1. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums der Justiz

zum stellvertretendenMitgliede: den Direktor am LandgerichteBamberg
Friedrich Freiherrn von Stengel,

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern
zum Mitgliede: den Regierungs=und Veterinärrat der Regierungvon
UnterfrankenundAschaffenburg,KammerdesInnern, FriedrichSchneider,

3. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheiten

a) zumMitgliede: denKonrektoram AltenGymnasiumin BambergDr. Karl
Wunderer,

b) zum stellvertretendenMitgliede: denRektordeshumanistischenGymnasiums
BayreuthDr. Karl Neff,

4. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Finanzen
zum stellvertretendenMitgliede: den RevierförsterMichael Katzenberger
in Erlenbach,
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B. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten

zu stellvertretendenMitgliedern: den Oberpostratder Oberpostdirektion
BambergAlbert Haubs, denPostexpeditorJosephRiegler in Scheßlitz,

6. aus demGeschäftskreisedes Kriegsministeriums
zum stellvertretendenMitgliede: denIntendanturrat,VorstandderInten⸗
dantur5. Division, LudwigSchnizlein;

V. bei der DisziplinarkammerNürnberg:
1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz

zum stellvertretendenMitgliede: denII. Staatsanwalt bei demLandgerichte
AmbergDr. LudwigGrimm,

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern
" zum Mitglied: den Oberregierungsratder Regierungvon Mittelfranken,

Kammer des Innern, Direktor des OberversicherungsamtsNürnberg,
Jakob Weidner,

3. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen⸗und
Schulangelegenheiten

zum Mitgliede: denOkonomieratund VorstandderK. Landwirtschaftlichen
Winterschulein AnsbachEugenNipeiller,

4. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Finanzen
zumMitgliede: denOberbeamtenderK. Hauptbankin NürnbergFriedrich
Weinmann,

5. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
zu stellvertretendenMitgliedern: denRegierungsratder Eisenbahndirektion
NürnbergDr. Franz KaverWanninger, denPackmeisterJohann Georg
Müller in Nürnberg;

VI. bei der DisziplinarkammerAugsburg:
1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz

zu stellvertretendenMitgliedern:denOberamtsrichterAndreasHeilmeier
in Kaufbeuren,denLandgerichtsratOtto Völcker in Neuburga.D.,

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern
a) zum Mitgliede: denRegierungsrat,BezirksamtmannJosephHipper in

Augsburg,
b) zu stellvertretendenMitgliedern: den Regierungsratder Regierungvon

Schwaben und Neuburg, Kammer desInnern, Max Roesch, denBrand=
versicherungsinspektoraver Lederle in Kempten,
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3 ausdem GeschäftskreisedesStaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=und
Schnuangelegenheiten «

zu Mitgliedern: denordentlichenHochschulprofessorundLyzealrektorDr. Paul
Zenetti in Dillingen, den Rektor des K. humanistischenGymnasiums

bei St. AnnaDr. Paulus Geyer in Augsburg,
4. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums für Verkehrsangelegenheiten

zum stellvertretendenMitgliede: denPackmeisterder GüterstationAugsburg
Kaver Baur,

5. aus demGeschäftskreisedesKriegsministeriums
a) zum Mitgliede: denRechnungsrat,Garnisonsverwaltungsdirektor,Vorstand

derGarnisonverwaltungAugsburg,Jakob Zirker,
bb) zu stellvertretendenMitgliedern: denBaurat, Militärbauamtmann,Vor=

siand des Militärbauamts AugsburgI, Wilhelm Kemmler, denInten=
danturratder IntendanturI. Armee=KorpsHeinrichHöbel.
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sich-undIlerardnungkkgklatst9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 13.
München, den 31. März 1914.

Inhalt:
Gesetz vom 31. März 1914 über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1914 und 1915. — Be=

kanntmachung vom 5 März 1914, die Unfallfürsorge für Gefangene betreffend. — Bekanntmachung vom
25. März 1914, den K. B. Prüfungsausschuß für den höheren Baudienst betreffend.

Gesetz über denvorläufigenVollzug des Budgetsfür die Jahre 1914 und 1915.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Gayern, Pfalzgraf bei Rhein,

Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.
Wir haben nachVernehmung Unseres Staatsrats mit Beirat und Zustimmung

der Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenin Bezug auf die vor=
läufigeBestreitungder Ausgabendes Staates und ihre Deckungim II. Vierteljahr1914
beschlossenund verordnen,was folgt:

Art. 1.

Die Staatsregierung wird ermächtigt,bis zur endgültigenFestsetzungdes Budgets
der Jahre 1914 und 1915 die zurFortführungdesStaatshaushaltsnotwendigenordent=
lichenAusgabenbis zur Höheder Willigungendes Budgets der Jahre 1912 und 1913
nach Bedarf bestreitenzu lassen.
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Ferner wird die Staatsregierungermächtigt,die im Entwurfe des ordentlichen
Budgetsder Jahre1914 und1915 aufrechterhaltenenfreiwilligenLeistungendesStaates
bis zur Höheder für ein Jahr der Finanzperiode1912 und 1913 bewilligtenSummen
nachBedarf bestreitenzu lassen.

Art. 2.

Von denim ordentlichenBudgetder Jahre 1914 und 1915 vorgesehenenSummen
dürfen vor der endgültigenFestsetzungdes Budgets außer den durchdenArt. 2 des Gesetzes
vom20. Dezember1913 genehmigtenSummennachBedarf verausgabtwerden:

A. auf Rechnungdes Etats des Staatsministeriumsdes KöniglichenHausesund des
Außern — Etat Nr. 23 —:

für Neu=und Erweiterungsbauten(Ziff. IV Kap.3 S 33) 12 000 M,

B. auf Rechnungdes Etats des Staatsministeriumsder Justiz — Etat Nr. 24 —:

für Neu=undErweiterungsbauten(Kap.4 § 5 Tit. 3) 583 000

C. auf RechnungdesEtats desStaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=undSchul=
angelegenheiten— Etat Nr. 26 —:

Biff. IV. f#p. 3 § 3, Ueu=und Erweiterungsbauten:

1. für den Neubau einesPharmazeutisch=chemischenundChemisch“technischen
Instituts der UniversitätErlangen . . 75000.-f-,

2. für den Anbau von Veranden und die Erbauung einesTierstalles bei
der MedizinischenKlinik der UniversitätErlangen . 7250.--,

3. für die Erbauungvon zwei Liegehallenbei der ChirurgischenKlinik der
UniversitätErlaagggeen 5 000 ;

I). auf RechnungdesEtats desStaatsministeriumsderFinanzen— Etat Nr. 27 —:
für Personalvermehrungenaus Anlaß der Veranlagungdes Wehrbeitrags

zu Kap. 1 155... 75 600 +4
und zu Kap. 1 I 17141 70800 MA.

Art. 3.

Von den im außerordentlichenBudget der Jahre 1914 und 1915 vorgesehenen
Summendürfenvor der endgültigenFestsetzungdes BudgetsaußerdendurchdenArt. 3
desGesetzesvom 20. Dezember1913 genehmigtenSummennachBedarfverausgabtwerden:
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auf RechnungdesAllgemeinenStaatsanlehens:
für Bweckedes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen-und Schulangelegenheiten:

1. für Erbauung einer Klinik für Ohren=, Hals= und Nasenkrankein
Erlagnggen 44068 000 —

(außerordentlichesBudget Ziff. III f Nr. 7),
2. für denUmbaudes altenSchlossesin Erlangenzu einemVerwaltungs=

und Seminargebäudeund für den Anschluß diesesGebäudessowie des
Kollegienhauses,des MineralogischenInstituts und des Heinecke=Hauses
an die Zentralheizungim neuenBibliothekgebände. 2383 000—#

(außerordentlichesBudget Ziff. IIIf Nr. 8),

im ganzen 751 000.é.
Der StaatsministerderFinanzen wird ermächtigt,zur DeckungdieserSumme im

Bedarfsfallein AllgemeinesStaatsanlehenbis zumBetragevon 751000 —&aufzunehmen

Art. 4.
Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt,die Einkommensteuer,die Gewerb=

steuer,dieKapitalrentensteuer,dieGrundsteuerund die Haussteuervorläufigmit derHälfte
derNormalsteuernachdem Einkommensteuergesetze,demGewerbsteuergesetzund dem Kapital==
rentensteuergesetzevom 14. August1910, dann demGrundsteuergesetzund demHaussteuer=
gesetzin der Fassungdes Gesetzesvom 14. August1910, betreffenddie Anderungder
Gesetzeüberdie allgemeineGrund=und Haussteuer,zu erheben.

Die SteuervomGewerbebetriebimUmherziehenist nachdemGesetzevom
mit einemum zweiundzwanzigvom HunderterhöhtenBetragezu erheben.

Art. 5.
Hinsichtlich der Höchstsätzeder Tarife für die Beförderungauf den Staatseisenbahnen

und der Kanalgebührenfür denLudwig=Donau=Main=Kanalbleibendie Bestimmungenim
§3 des Finanzgesetzesvom 2. November1912 bis zum 30. Juni 1914 in Geltung.

Gegebenzu Leutstetten,den31. März 1914.

Ludwig.
Dr.Graf v.Vertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v.Prennig. v.Seidlein.

Dr. uv.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. Staatsministerium desInnern:
Knözinger.

10.März 1879
20. Dezember 1897
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Nr. 6610.
Bekanntmachung, die Unfallfürsorgefür Gefangenebetreffend.

fl. Staatsministeriumder Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern,
4#.Staatsministeriumder Finanzen.

Das Staatsministeriumder Finanzen hat an Stelle des RegierungsassessorsAnton
Harzmann denRegierungsassessorder RegierungvonOberbayern,KammerderFinanzen,
Karl Beck zum Beisitzerder Ausführungsbehördefür Gefangenenunfallfürsorgebestimmt.

München,den5. März 1914. "

J. A.
Dr. aArhr.v. Soden-Frannhofen.v.Thelemann. Staatsrat Dr. v. Günder.

Nr. 9022c 6.

Bekanntmachung, denK.B. Prüfungsausschußfür denhöherenBaudienstbetreffend.

4. StaatsministeriumdesInnern undfKl.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

AufGrunddes§ 11derKöniglichenVerordnungvom27.Mai 1911(GVl. S. 753)
wird dieBekanntmachungvom19. Mai 1912 überdieZusammensetzungdesK. B. Prüfungs=
ausschussesfür denhöherenBaudienst(GVBl S. 629) abgeändert,wie folgt:

Als Mitglieder desPrüfungsausschussesscheidenaus: der wegennachgewiesenerDienst=
unfähigkeitin zeitlichemRuhestandbefindlicheK. Ministerialrat Max Mayr und auf sein
Ansuchender K. RegierungsratFerdinandHapp. An ihrer Stelle werdenzu Mitgliedern
des Prüfungsausschussesernannt und der Straßen=, Eisenbahn=und Wasserbau=Abteilung
des Prüfungsausschusseszugeteilt: aus dem Geschäftsbereichedes K. Staatsministeriums
des Innern der K. Bauamtmann Franz Krieger in Würzburg und aus dem Geschäfts=
bereichedesK. Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheitender K. RegierungsratAlois
Dantscher in München.

Ferner werdender Kulturbau=Abteilungdes Prüfungsausschusseszwei Mitgliederneu
zugeteilt. Demgemäßwerdenzu MitgliederndesPrüfungsausschussesernannt: aus dem
Geschäftsbereichedes K. Staatsministeriums des Innern der K. Bauamtmann Christian
Peruzzi in München und der K. Bauamtmann und Vorstand der Kulturbauschule
LudwigLutz in Pfarrkirchen.

München,den25. März 1914.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Seidlein.
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csehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 14.
München, den 1. April 1914.

Inhaltt:
Bestätigungsurkunde vom 13. März 1914, das Familienfideikommiß der Freiherren von Hirschberg in Hirsch=

berg am Haarsee betreffend.

Bestätigungsurkunde.
Das — — der Freiherren von Hirschberg in Hirschberg

am Haarsee betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern.

Der unterfertigteGerichtshofbeurkundethiermit, daß der K. Kämmererund General=
leutnant z. D. Karl Rudolf Freiherr von Hirschberg in Hirschbergam Haarseeund
dessenGattin Sofie Freifrau von Hirschberg, geb Freiin von Faber mit Stiftungs=
urkundevom 14. März 1913 und Nachtragvom 6. März 1914 einFamilienfideikommiß
unter dem Namen

„Familienfideikommiß der Freiherren von Hirschberg in Hirschberg am
Haarsee“

errichtethaben.
18
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1. Steuergemeinde Deutenhausen.
Plannummer Fläche

908 Eggartwiesezu 0,508ha
909 „ „ 6,303 „
910 » » .o,174,,
911 » ,,. 0,167 „

1019 Hungereggartacker,Acer und Gras= «
rainzii . . .1,822,,

1027 unteresGoglholz,Wald zu . .1,124,,
1028vordereg»,»». .0,746,,
1035 hinteres „ ,,. .0,780,,
1041 Goglhölzl, Wald“zu 0,484 „
1042Tradholz, „ „ 0,685„
1048 hinteresGoglholz,Wald zu 2,436 „„
1045 Tradholz, Wald zu 0,661 „
1046 hinteresGoglholz, Wald zu. 0,705 „
1049 kleines „ „ ,,. 0,262»
1052 Goglholz, Wald zu. 00746 „
1063 oberesGoglholz, Wald v 508848„
1082½Buchscherwiesezu J—zl1,296 „
1159 . 0,224»
1160 Schluchimoos,Wiese zu ,.. 2,143 „
1161 großeBuchschernwiese,Wissemit Ge.

büschzu 1,816„
1165 hintereVuchschernwiesezu 0,242,
1166 Kleinfleckl,Wiesezu. . 0262,,
1168 hintereBuchschernwiese,Wiesemit Ge—

hölz zu. · .0753»
1169 Wiesenwiese,WiesemitGehölz zu. 0,794„
1534 Postbichl,WiesemitGehaiz und Kies⸗

grube . .. 12,050 „
1536 Postbichl,Gehölz zu 0,981„„,
1537 „„„ „„ 4988
1577 Försterhaus mit Stallung, Eiskeller,

Bedientenwohnung,Pferdestallung,
Automobilhalle,ReitschuleundHof=
raum zu .. . 0),605 „„

1579a GemüsegartenmitTreibhaus zu 0,544 „
1579b Obstgarten zu .. .0,326»
15796Parkanlagen,Garten zu . .3098»
1580a Schloß Hirschbergzu 0,252 „„
1580b Parkanlagen,Garten zu 18,065 „
1582 Kreuzberganger,Wiesezu. 3,744 „
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Plannummer Fläche
1583 Einsiedlbichl,Wiesezu. 6,022 ha
1584 Streufleck,Mooswiese mitGehölz zu 5,881 „
1585 Gumpenaubichl,Wiesemit Weiherl zu 9,962„
1586 Straße von derDistrittssrabe zum

Schloß zu. .0,426,
1586½Weg zu 0,170 „
1588 Haarseezu. 6,470„
1589 die Trad bei der Gumpenau,Weide

mit Gehölz zu .8,612,
1590 Gumpenau,See zu. 4,665 „
1591 Grabenhölzl,Wald zu. 0,477„
1598 obererWiesberg,Wald zu .1,244,
1599 unterer „ „ „ 0,637„„
1600 Hirschbergholz,Wald zu. 1,084„
1601 Hirschbergweidezu 10, 927
1602 Seehölzl, Wald zn. 0,600„
1603 Farchet=Hölzl,Wald zu 1,918„
1605 wlen ? „ 5,946 5½

1606 « » „ · 1,257 ½

1607 5„ r7: mit Gehölz zu 7,019
1608 Farchetholz,Wald zu. —x==
1610 Baunzenwiese 11 1,533„
1611 Ochsentrad,Weide mitGehölz zu 9,217„
1612½Kreuzbergholz,Waldung zu 0,311„„
1613 „ „ 5„ . 1,090,
1616 Kreuzberg,Wald zu .. 1,438„
1620 Wohnhaus, Käserei mit Dienstboten=

wohnung, Wasch=und Backhaus,
Stall, Stadel, Pferdestall,Wagen=
remise,Kapelle,Triebwerk,Sommer=
haus und Hofraum, Hs.-Nr. 1 in
Gossenhofenzu . 0),630 „

1621 Viehgasse,Weg zu. 0,102 „
1623aunterer Neuanger, Wiesemit Gtas-

platz zu . 7,865,,
1623bder untereNeuanger,* mit un

garten zu . . ..0,082»
1625 Ochsentrad,Weidezu . .48,431,,
1627 Hochanger, Wiese zu 11,175 „„
1628 Hackenmoos,Wiesemit Gehölz zu. 5,520„
1629 der obereNeuanger,Wiesezu 3),251 „
1630 Viehgasse,Weg zu. 0,181„„



Nr. 14.

Plannummer Fläche
1631 der obere Neuanger, Wiese zu 2,702 ha
1638 Marnbacherfeld,Ackerzu. . .1,407,,
1634 kleineMarnbachertrad,Wiesezu 3,745 „„
1636 großeMarnbachertrad,Weideund Ge=

hölz zu. .. . .30131«
1639 Wohnhaus,Stall,Stadl, Schweinstall,

Holz- und Streuremise, Hofraum,
Hs.=Nr.1 in Rottseezu 0,259 „

1640 Gras- undBaumgarten(Gartenanger),
Garten zu. 0,40.9 .

1641 Kapelle,Gebäudezu 00,007„
1642 WieslsebeimHaus 1 8=442 „
1643 Streufleck,Mooswiesezu 1,118»
1644Rottseezu . . .3,142»
1645 der Filz, Mooswiese zu . ..2,658,.
1646 Nachtweide, Weide mit Gehölz zu 2Q0,485„„
16468Hirschbrünnlweide,Wiesezu 1,988„
1649 Sauanger, Wiesezu . ...2,474»
1651 bei der Mitterlachen,Wald zu . .0,675»
1652»« ,, Waber .0,446,.
1653 Hennenbichel,Wiese zu 10,621„
1657 Mitterlachen,See zz. 3,363„
1659aLackentrad,WiesemitGebüsch zu. 20,730 „
1659b » ,,,zu.. 2,310»
1663 gedrehibansciigmnu#

teil), Wald zu . 1,738«
1664 Sonnenbichlholz,Waldung zu . .1,046,,
1665 Sonnenbichl (Forstrechtsentschädigungs=

teil), Waldung zu. . 1,782„
1668 Sonnenbichl (Forstrechtsentschädigungs=

teil), Walddzz 0,116 „
1669 Schafbichlholz (Forstrechtsentschädi=

gungsteil), Wald zu 1,721 „
1670 Schafbichl,Wald rz 1,305„
1675 Schönthalholz (Forstrechtsentschäd.

gungsteil),Wald zu . 0,654 „

95

Plannummer Fläche
1677 Schönthalholz (Forstrechtsentschädi=

gungsteil),Wald r; 0,664ha
1685 Hirschberg Ershrehigenichbiemne

teil), Wald zu . 1,036,,
1688 Bründlholz, Wald zu 1,199„
1690 Wiesberg,Wald zu 0),354„
1691 7 ? ½% „ « 1,281 *n

1692 1 » « · 1, »

1704unterer Wiesberg,Wald zu 1,101»
1710 Kuchelholz,Wald zu . 1,009,
1711 11 s « « 1,690 1

S. Stenergemeinde Eberfing.

1507 Kohlnwies (Ausbruch aus demZach=
gutezu Unter-Eberfing),Wiese zu 1,169ha

1508 untereKöllwies zu 0,365 „
1873½die Trad, Wiese 11 .. 1,215,
1983 Waizengras,Wiesemit Wald zu . 4,/784 „
1994 Hinterwaizengras,Köhlerhütte,Kohlen=

stätte,Wiesemit Gebäude,Kohlen=
hüttezu . .·0,992,,

1995 Rottseemooswiese,Mooswiese zu . 1,029,
1996 , zu.. . .0,634»
1997 Waizengrasholz,Waldung zu . .2,658,,

3. Steuergemeinde Magnetsried.

243 Kindelsgrubenholz,Wald zu. . 1,452ha
244 „Wiese mit Gehölz zu 0,859,
251 Hirschberg, Wald zu 1,152„
252 „f „Holzwiese mit Gehölz zu. 4,716„
295 Magnetsriederwieslzu. . 1,339,
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III. Kapitalien.
Wertpapiereim NominalbetragevonzweiMillionen einhundertachtzigtausendsechshundert=

siebenundfünfzigMark — 2180 657 —und
fünftausendsiebenhundertGulden — 5700 fl. — außerdem
Lebensversicherungs=Police,Nr. 98918, derLebens=undGarantie=Versicherungs=Aktien=

gesellschaftFriedrichWilhelm zu Berlin über900000 4
laut Verzeichnissesvom 31. Oktober1913, Akt Nr. 27.

§ 2.

Besitz=und Successionsverhältuisse.

Erster Inhaber des Fideikommissesist der Mitstifter Karl Rudolf Freiherr von
Hirschberg.

Das Fideikommiß vererbt sich in dessenmännlicherNachkommenschaftaus der Ehe
mit der Mitstifterin Sofie Freifrau von Hirschberg, geborenenFreiin von Faber nach

den in derBeilageVII zurVerfassungsurkundegegebenenNormen,das heißtnachagnatisch
linealischerErbfolgeordnungmit demVorzugeder Erstgeburt. GemäßdieserFolgeordnung
soll nachdemTode des Mitstifters dessenSohn RüdigerFreiherr von Hirschberg als
zweiterBesitzerzum Fideikommissegelangen.

Jedochsoll die Gemahlin desMitstifters, Sofie Freifrau von Hirschberg, geb.
Freiin von Faber, nachdemAblebendesMitstifters das Nutznießungsrechtam Fidei=
kommißvermögenauf Lebenszeithaben,so daß demBesitzerwährendderDauer diesesNutz=
nießungsrechtesder Genuß desselbengänzlichentzogenist; dauertdiesesNutznießungsrecht
derGemahlindesMitstifters längerals zwanzigJahre, so wird es gemäßderBestimmung
des § 45 desFideikommißediktsinsoweit eingeschränkt,daß dem BesitzerdesFideikommisses
der volleGenuß des zur Gründung des Fideikommissesnach§ 2 desFideikommißedikts
erforderlichenGrundvermögensbleibt.

NachdemAussterbender männlichenNachkommender Stifter gehtdie Fideikommiß=
nachfolgemit fortdauerndemfideikommissarischenVerbandean die ältesteTochterderStifter
Walburga Freiin von Hirschberg und im Falle dieselbenicht mehr lebensollte,an
derendirektemännlicheehelicheNachkommenüber.

Es gilt für diesenFall die nämlicheErbfolgeordnung,wie bei der männlichenNach=
kommenschaft,das heißtErstgeburtsrechtmit Linealerbfolge.

Nach dem AussterbendieserLinie geht die Fideikommißnachfolgean die zweiteTochter
der Stifter Sofie DorotheaFreiin von Hirschberg und falls diesenichtmehramLeben
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sein sollte,an derendirektemännlicheehelicheNachkommenüber und zwar ebenfallsnach
demRechteder Erstgeburtund der Linealerbfolge.

Die Gatten der Fideikommißerwerberinnenhabenum die AllerhöchsteGenehmigung
nachzusuchen,daß sieund ihre NachkommendenNamenHirschberg ihremFamiliennamen
beisetzendürfen.

NachdemAussterbender sämtlichenerbfolgeberechtigtenNachkommender Stifter soll
das Fideikommiß an die männliche ehelicheNachkommenschaftdes K. Kämmerers und
MinisterialratesAnton Freiherrn von Hirschberg, Bruders des Mitstifters, übergehen
und zwar ebenfallsnachdemRechteder Erstgeburtundder Linealerbfolge.

Die gleicheErbfolgesoll eintreten,falls die Familie der Stifter ausstirbt,bevorein
Nachkommeder Stifter das Fideikommißerworbenhat.

§#3.
Besondere Bestimmungen.

Auf Grund der§§ 5, 12 und 46 der VII. Beilage zur Verfassungsurkundewerfen
die Stifter einen zum FideikommissegehörigenFond aus im Betrage von vierhundert=
tausendMark — 400 000 —&—welcher bis zumBetragevon einerMillion dreihundert=
tausendMark — 1300000 # — nachMaßgabeder untenangegebenenBestimmungen
zu erhöhenist.

Derselbeist bestimmt,als Wittum zu dienenfür die Witwen der Fideikommißbesitzer
auf die Dauer ihres Witwenstandesbis zu ihrer allenfallsigenWiederverehelichungund soll
zugleich den nachgeborenenSöhnen und DTöchtern,das ist den nicht zur Fideikommiß=
nachfolgegelangendenKinderndes Fideikommißbesitzers,auf LebenszeitjährlichUnterhalts=
beiträgegewähren.

Die Witwe des Mitstifters hat mit Hinblick auf das ihr vorbehalteneNutznießungs=
recht,sowiedie Kinder der Stifter habenmit Hinblick auf das ihnengesetzlichzufallende
Privatvermögenauf Unterhaltsbeiträgeaus dem gedachtenFonde keinenAnspruch.

Hat derFond die normierteHöhevon 1300.000 MAerreichtund sindWitwen und
Kinder, welchezum Bezugevon Unterhaltsbeiträgenberechtigtwären, nichtvorhanden,so
hat insolangeder Fideikommißinhaberdie Zinsen des Fondeszu genießen.

Im Ubrigenhabendie Zinsen desFondes zu einerHälfte der Witwe desFidei=
kommißbesitzers,zur anderenHälfte dennachgeborenenSöhnenund Töchterndesselbenund
zwar nachKopfteilenauf Lebensdauerzuzukommen.

Die Witwen habenjedochdiesesBezugsrechtnur auf dieDauer ihres Witwenstandes
und verlierendasselbeim Falle ihrer Wiederverehelichungzu Gunstenetwa vorhandener
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weitererWitwen und bei Nichtvorhandenseineiner solchenzu Gunstender nachgeborenen
Kinder; sind mehrereWitwen von Fideikommißbesitzerngleichzeitigvorhanden, so ist die
Hälfte der aus dem Fonde entfallendenZinsen zu gleichenTeilen unter sie zu verteilen.

Auchdie Kinderder nachgeborenenSöhne derFideikommißbesitzer— nichtaberauch
die Kinder nachgeborenerTöchterderselben— sollen,jedocherst nachdemAblebenihres
Baters mit Unterhaltsbeiträgenaus dieser zweitenHälfte der Zinsendes Fondesbedacht
werdenund zwar in der Weise, daß sie nachdemTode ihres Vaters dessenAnteile auf
Lebenszeitnochgenießenund zu gleichenTeilen unter sichteilen sollen.

GleichenAnspruchhabendie Kinder einesnachgeborenenSohnes, wenn derselbevor
demFideikommißbesitzergestorbenist.

Der im VorstehendenbestimmteFond ist in mündelsicheren,bei der K. Filialbank in
Münchenzu hinterlegendenWertpapierenanzulegen.

Die VergrößerungdesFondeserfolgtin derWeise,daß aus denZinsen diePrämien
einerLebensversicherungdesSohnes der Stifter Rüdiger bezahltwerden,wobeidie Ver=
sicherungssummebeimAblebendesSohnes, spätestensnachvierzigJahren bezahltwird;
dieseVersicherungssummeist demFondezuzuschlagen.

DiesesnachseinenBestandteilenund wesentlichenBestimmungenvorstehendbeschriebene
Familienfideikommißder Freiherrenvon Hirschberg in Hirschbergam Haarseewird
nachbeendigterInstruktionauf Grund wiederholterPrüfung als den gesetzlichenBestim=
mungenentsprechendmit Vorbehaltder Rechteder Pflichtteilberechtigtenauf denPflichtteil
hiermitbestätigt.

Zugleich wird angeordnet,daß das Fideikommiß in die Fideikommißmatrikeldes Ge=
richtshofeseingetragenund durch das Gesetz=und Verordnungsblattöffentlichbekannt
gemachtwerde.

München,den13. März 1914.

K. Oberlanesgericht München.

Der K. Präsident:
gez.ven Heinzelmann.
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ers-undIlerardnungisztatst9
für das

PönigreichBayern.

Nr. 15.
München, den 4. April 1914.

Inhal t:
Bekanntmächung vom 25. März 1914, betreffendden Vollzug der Bundesratsbestimmungenüber Haus=

arbeit in der Tabakindustrie. — Bekanntmachung vom 28. März 1914, betreffend Anderung der
Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 8210/II.

Bekanntmachung, betreffenddenVollzug der BundesratsbestimmungenüberHausarbeit in
der Tabakindustrie.

fl. Staatsministeriumdes föniglichen Hausesund des Äußern.

Zum Vollzug der Bundesratsbestimmungenüber Hausarbeit in der Tabakindustrie
(Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 17. November1913 Röhl S. 751) wird
gemäß§ 26 des HausarbeitgesetzesNachstehendesbekanntgemacht.

1.

HöhereVerwaltungsbehördeim Sinne der §§ 7, 11 und 12 der Bundesrats=
bestimmungenist die Kreisregierung,Kammerdes Innern.

§ 2.

UntereVerwaltungsbehördeim Sinne der§§ 13, 14 der Bundesratsbestimmungen
ist der K. Gewerberat.

20
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83.
Ortspolizeibehördeim Sinne der 88 16, 16 der Bundesratsbestimmungenist in

Münchendie K. Polizeidirektion.
München, den 25. März 1914.

Dr. Graf v.Hertling.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. KStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheilen.
Die AnlageC zurEiseibähi=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,

geändert: «
:«Nr.la. Spreugstoffe.

2 22
2

Eingangsbestimmrngen. A. Sprengmittel. 1. Gruppe a)

Es wird nachgetragen:
Hinter demmit „Prosperit“ beginnendenAbsatze:

Gelatine=Prosperit, auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen (gelatinierteoderpulverförmigeGemengevon Ammoniaksalpeter,Kali=
oderNatronsalpeterodereinemGemischevondiesenbeiden,vonhöchstens20 Prozent
Dinitrochlorhydrin,höchstens5 ProzentTrinitroglyzerin,welchebeidenStoffe mit
Kollodiumwollegelatiniert sind, vonMono=oderDinitroverbindungenderaromati=
schenReihe, von Pflanzenmehlenund neutralen,beständigen,die Gefahr nicht
erhöhendenSalzen).

Hinter dem mit „RaschitVI“ beginnendenAbsatze:
Rivalit, auch mit angehängten Buchstaben oder Zahlen (Gemenge
vonAmmoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,aromatischenNitroverbindungen— wovon
höchstens18 ProzentTrinitroverbindungen—, auchmit Zusatz von höchstens
4 ProzentdurchKollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

Hinter demmit „WalsroderSicherheitssprengstoff“beginnendenAbsatze:
Wetter=Walsroder mit den angehängten Buchstaben A, B, Cusw.
(GemengevonAmmoniaksalpeter,Kalisalpeter,höchstens8 ProzentTrinitrotoluol,
von Mehl, Naphthalin und anderenKohlenwasserstoffen,Vaseline, auch mit
neutralen,beständigen,die GefahrnichterhöhendenSalzen).

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den28. März 1914.
v.Seidlein.
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IIers-undilcrnrdnunggL
für das

KönigreichVayern.

Nr. 16.
München, den 10. April 1914.

— —

Inhalt:
Bekanntmachung vom 19. März 1914 über das Viehseuchenübereinkommenzwischen dem Deutschen Reiche und

— — Bekanntmachung vom 8. April 1914 zumVollzuge des § 169 der Reichsversicherungs=
ordnung.

Nr. 416 a 49.

Bekanntmachung über das ViehseuchenübereinkommenzwischendemDeutschenReicheund
Osterreich=Ungarn.

K. Staatsministeriumdes Innern.
(Abdruckaus dem Zentralblatt für das DeutscheReich 1914 S. 232.)

Mit Rücksichtauf die derzeitigeadministrativeEinteilung in den im österreichischen
Reichsrat vertretenenKönigreichenund Ländern wird das Verzeichnisder in den Anlagen1
und IIa zum Viehseuchenübereinkommenzwischendem DeutschenReiche und Osterreich—
Ungarn vom 25. Januar 1905 (Reichs=Gesetzbl.1906 S. 287) aufgeführtenSperrgebiete,
wie folgt, berichtigt:

Anlage I.

X. ErstesSperrgebietin Böhmen.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftElbogen."“
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XI. ZweitesSperrgebietin Böhmen.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftKralup.“

Anlage IIa.

XXII. ZweitesSperrgebietin Böhmen.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftKralup.“
XXIII. Drittes Sperrgebietin Böhmen.

Hinzuzusetzen:
„BezirkshauptmannschaftElbogen.“

Berlin, den19. März 1914.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:v. Jonquieêères.

Nr. 8/W’ka.

Bekanntmachung zum Vollzugedes§ 169 der Reichsversicherungsordnung.

# Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund desArt. 49 desAusführungsgesetzeszur Reichsversicherungsordnungwird
denetatsmäßigenBeamtendes Staates mit einemJahresdiensteinkommenvon nichtmehr
als 2500 J4, soweitsie zum GeschäftsbereichedesK. Staatsministeriumsfür Verkehrs=
angelegenheitengehören,für denFall der Krankheitauf die Dauer derRegelleistungender
Krankenkassenein Barbezug im anderthalbfachenBetrage des Krankengeldeszugesichert.

Auf denBezug wird der Betrag angerechnet,der demBeamtenfür die gleicheZeit
als Diensteinkommen,Wartegeld,RuhegehaltoderUnterhaltsbeitragzukommt.

An Stelle der Leistungenin Abs.I dieserBekanntmachungkannKrankenhilfein Höhe
und Dauer derRegelleistungenderKrankenkassengewährtwerden.Die BezügenachAbs.II
werdenin diesemFalle nur auf die Barleistungenangerechnet.

München,den8. April 1914.
v.Seidlein.

Go gle »
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ers-undMkardnungiegllatl0
für das

Königreich Bayern.

Nr. 17.
München, den 15. April 1914.

Inhalt:
Urkunde vom 1. April 1914 über die Errichtung einer „König Ludwig III.=Stiftung für bedürftige krüppelhafte

Kinder". — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 8080.

Urkunde über die Errichtung einer „König Ludwig III.=Stiftung für bedürftige krüppelhafte
Kinder“.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
herzogvon Gayern,Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogen,zur Erinnerungan die in Unserer Gegenwartvollzogene
Eröffnung der K. orthopädischenKlinik bei der K. Landesanstaltfür krüppelhafteKinder in
Münchenmit einemKapitale von 10000 “ eineStiftung für bedürftigekrüppelhafte
Kinder zu errichten,und verordnen,was folgt:

1.

Die Stiftung führt den Namen „König LudwiglII. Stiftung für bedürftigekrüppel:
hafte Kinder“ und hat ihren Sitz in München.
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§2.
Die ErträgnissedesStiftungsvermögenssinddazubestimmt,bedürftigenkrüppelhaften

Kindern bayerischerStaatsangehörigkeit bis zu 14 Jahren freie Aufnahme und ärztliche
Behandlungin der K. orthopädischenKlinik bei der K. Landesanstaltfür krüppelhafteKinder
in Münchenzu gewähren.

§ 3.

Die Verleihungdes Stiftungsgenussesstehtder Direktionder K. orthopädischenKlinik
bei der K. Landesanstaltfür krüppelhafteKinder in Münchenzu.

84.

Die VerwaltungdesStiftungsvermögensobliegtderK. Unterrichtsstiftungsadministration
in München.

85.

Das Grundstockvermögenist in seinemBestandezu erhalten. EtwaigeVerlustesind
aus denStiftungserträgnissenzu decken.

Gegebenzu Leutstetten,den 1. April 1914.

Ludwig.
Dr. v.Anilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Winterstein.

Auszug aus der Adels-Matrikel des a. D. Eduard Ritter von Koch in Bay=
fönigreiches. reuthfür seinePerson als Ritter desVer=

dienstordensder BayerischenKrone bei der
Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt: Ritter=KlasseLit. K. Fol. 74.
am 4. April 1914 derRegierungsdirektor
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ers-undMundnunggizlatmtb
für das

Königreich Bayern.

Nr. 18.
München, den 22. April 1914.

Inhalt:
——— ng vom 19. April 1914, die Befähigung zur Anstellung im höheren Bibliothekdienste

betreffend.

Nr. 5126.

Königliche Verordnung, dieBefähigungzur Anstellungim höherenBibliothekdienstebetreffend.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,überdieBefähigungzurAnstellungim höherenBibliothek=
dienstezu verordnen,was folgt:

Art. 1.

Die Verordnungvom 24. April 1905, die Befähigungzur Anstellungim höheren
Bibliothekdienstebetreffend(GVBl. S. 318) wird dahin geändert:

I. An die Stelle des § 2 Abs. 2 und3 treten folgendeVorschriften:
„Mit demZulassungsgesuchesind vorzulegen:

1. das Reifezeugniseines deutschenhumanistischenoder Realgymnasiums oder einer
deutschenOberrealschule,
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2. das Zeugnis überdie erfolgreicheAblegungeinerder nachstehendenPrüfungen:
a) des erstenAbschnittsder Prüfung für das Lehramt

der klassischenSprachen, der deutschenSprache und der Geschichte,
der deutschenSprache,derGeschichteund der französischenoderder eng=

lischenSprache,
der neuerenSprachen,
der Mathematikund der Physik,
der Chemie,der Biologie und der Geographie,

b) derUniversitätsschlußprüfungfür denhöherenJustiz=undVerwaltungsdienst,
3. ein Leumundszeugnis,
4. ein ärztlichesGesundheitszeugnis,
5. der Lebenslauf,der auch die Angabezu enthaltenhat, auf welcheWeiseder

Bewerber seinenUnterhalt währendder Dauer des Vorbereitungsdiensteszu be=
streitengedenkt.“

II. Der § 15 Abs.3 hat zu lauten:
„Die Prüfung erstrecktsichauchdarauf, ob Kandidatenmit demReife=

zeugniseinesRealgymnasiumsin der griechischenSpracheund Kandidatenmit
demReifezeugniseinerOberrealschulein der lateinischenund griechischenSprache
sichdas für denBibliothekdienstnötigeMaß vonKenntnissenangeeignethaben.“

Art. 2.

Die Vorschriftendes Art. 1 Ziffer I Nr. 2, Buchstabea geltenfür diejenigenBe=
werber,die sicheinerLehramtsprüfungnachder K. Verordnungvom 4. September1912
unterzogenhaben; für Bewerber,die eineLehramtsprüfungnachden früherenPrüfungs=
ordnungenabgelegthaben,bleibendieVorschriftenin § 2 Absatz2 und3 derKöniglichen
Verordnungvom 24. April 1905 in Geltung.

Art. 3.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTag ihrer Verkündungin Kraft.

München, den 19. April 1914.

Ludwig.
Dr. v. Kuilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Winterstein.
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ers-undEllerardnungikgllatot7
für das

KönigreichBayern.

Nr. 19.
München,den 29. April 1914.

Inhaltt:
Bekanntmachung vom 25.April 1914,dieAuflösung derNeubauinspektionMiltenberg betreffend.— Bekannt=

machung vom 25. April 1914, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 28. April 1914, die Postordnung für das Deutsche Reich
vom 20. März 1900 betreffend.— Bekanntmachung vom 28. April 1914, die Postordnung für das
KönigreichBayern vom 27. März 1900 betreffend.

— — — — — —

Nr. 2/Pdk.

Bekanntmachung, die Auflösungder NeubauinspektionMiltenberg betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit Allerhöchster Genehmigung wird die NeubauinspektionMiltenberg am
1. Mai 1914 aufgelöst.

München,den25. April 1914.

J. V.
Staatsrat v. Beiler.
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Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfürdie Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

s. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Mai 1914 zur EröffnungkommendeBahnlinie Holenbrunn—
Selb Stadt finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=
und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — GW#l. 1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den25. April 1914.

J. V.
Staatsrat v. Seiler.

Nr. 22/1466
P I2.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20. März 1900betreffend.

#4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 desGesetzesüber das Postwesendes.
DeutschenReichs vom 28. Oktober 1871, demnachauchmit Gültigkeit für denPost=
verkehrzwischenBayern, demReichs=PostgebietundWürttembergerlasseneVerordnungdes
Reichskanzlersvom 23. April 1914, betreffendAnderungderPostordnungfür dasDeutsche
Reichvom 20. März 1900 (GVBl. Nr. 18 vom 31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den28. April 1914.

v. Seidlein.

Berlin, den23. April 1914.

Anderung der Postordnung vom 20. März 1900.
Auf Grund des § 50 desGesetzesüber das Postwesendes DeutschenReichsvom

28. Oktober1871 wird die Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt ergänzt:
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Nr. 19. 109

Hinter § 21 wird folgender neuer Paragraph eingeschaltet:

S 21a. postkreditbriefe.
1Postkreditbriefekönnenauf alle durch50 teilbareSummenbis 3000 —X ausgestellt

werden.Ihre Gültigkeitsdauerbeträgt4 Monate, vomTage derAusstellungan gerechnet.
I Postkreditbriefewerdenvon den Postscheckämternausgefertigt. Bestellungendarauf

nimmt jedePostanstaltentgegen.Der Bestellerzahlt denBetrag, auf denderPostkredit=
brief lautensoll, zur Gutschriftauf ein anzulegendesKreditbriefkontomit Zahlkartean
das für den EinzahlungsortzuständigePostscheckamtund bezeichnetin der Zahlkartedie
Person, für die der Postkreditbriefausgestelltwerdensoll, genaunachNamen, Wohnort
undWohnung. Soll derPostkreditbriefan eineandereals die in derZahlkarteangegebene
Adressegesandtwerden,so ist dies auf demAbschnittezu beantragen.Hat der Besteller
ein Postscheckkonto,so kanner davondenBetrag desPostkreditbriefsauf das bei demselben
PostscheckamtanzulegendeKreditbriefkontoüberweisen.Der Postkreditbriefwird der als
Inhaber bezeichnetenPersonunverzögertportofreiübersandt.

Der InhaberkanngegenVorlegungdesPostkreditbriefsundNachweisseinerEmpfangs==
berechtigungbei jederPostanstaltwährendder SchalterdienststundenBeträge seinesGut=
habensabheben.Dieser Anspruchist nicht übertragbar.Die Teilbeträgemüssendurch
50 teilbar sein, derHöchstbetrageiner Abhebungist 1000 —MA.Mehr als 1000 “
dürfenan einemTage nichtabgehobenwerden.Die RückzahlungerfolgtgegenEmpfangs==
bescheinigungauf einemder im PostkreditbriefenthaltenenzehnVordrucke,der von dem
Auszahlungsbeamtenbei der Zahlungsleistungaus demHeftelosgetrenntwird. Die hand=
schriftlicheAusfüllungderVordruckedarf nur mitTinte geschehen.Bei der letztenAbhebung
bleibt derPostkreditbriefmitdennichtbenutztenVordruckenim GewahrsamderPostverwaltung.

Die Berechtigungzum Empfangvon Rückzahlungenhat derAbheberdurcheineauf
ihn lautendePostausweiskarte(§ 41, 1) nachzuweisen.

Stehen der Auszahlungs=Postanstaltdie erforderlichenGeldmittel augenblicklichnicht
zurVerfügung,so kanndieAuszahlungerstverlangtwerden,nachdemdieMittel beschafftsind.

Die Postverwaltunghaftetfür die auf KreditbriefkontogutgeschriebenenBeträge in
gleicherWeisewie für Postanweisungen.

Alle Nachteile,die aus demVerlust oderder mißbräuchlichenBenutzungdes Post=
kreditbriefsentstehen,trägt der Inhaber.

VIEs werdenerhoben:
1. für die mit Zahlkartezu leistendeBareinzahlungoderfür die Überweisungvon

einemPostscheckkontodie tarifmäßigeGebühr(§ 9 der Postscheckordnung)
2. für die AusfertigungdesPostkreditbrifs 50 Pf.;

Goccgle



110

3. für jedeRückzahlung
a) einefesteGebührvo 5 Pf,
b) eineSteigerungsgebühr v0vo 5 Pfl.

für je 100 —¾oderTeile davon.
Die Gebührenunter 1 und 2 werdenbei der BestellungdesPostkreditbriefsmit

ZahlkartevomAntragstellerbar erhoben,bei der Bestellungmit ÜberweisungvomPost=
scheckkontodesAntragstellersabgebucht.Die Rückzahlungsgebühren(3) werdenbei jeder
Abhebungeingezogen. «

VIIWenn nachAblauf der viermonatigenGültigkeitsdauerdes Postkreditbriefsnochein
Restguthabenverbleibt,so wird dieserBetrag auf Antrag, demderPostkreditbriefmit den
übriggebliebenenQuittungsvordruckenbeizufügenist, von demPostscheckamte,das ihn aus=
gefertigthat, an den Inhaber zurückgezahlt.Die Rückzahlungerfolgt mit Zahlungs=
anweisungoderdurchGutschriftauf das PosischeckkontodesKreditbriefinhabers.Die Gebühr
für die GeldübermittelungoderUberweisungist von demRestguthabenabzuziehen.

VorstehendeBestimmungentretenam 1.Mai 1914 in Kraft.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.

Nr. 22/1466
P 1.

Bekanntmachung, die Postordnungfür dasKönigreichBayern vom27.März 1900betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom27. März 1900 (GWl. Nr. 17
vom30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

Hinter § 18 wird folgender neuer Paragraph eingeschaltet:
8 18a. Postkreditbriefe.

1Postkreditbriefekönnenauf alle durch50 teilbareSummenbis 3000 M ausgestellt
werden. Ihre Gültigkeitsdauerbeträgt4 Monate, vomTage derAusstellungan gerechnet.

1 Postkreditbriefewerdenvon denPostscheckämternausgefertigt.Bestellungendarauf
nimmtjedePostanstaltentgegen.Der Bestellerzahlt denBetrag, auf dender Postkredit=
brief lautensoll, zur Gutschriftauf ein anzulegendesKreditbriefkontomit Zahlkartean das
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für denEinzahlungsortzuständigePostscheckamtund bezeichnetin derZahlkartedie Person,
für die derPostkreditbriefausgestelltwerdensoll, genaunachNamen,WohnortundWohnung.
Soll der Postkreditbriefan eine andereals die in der Zahlkarte angegebeneAdressegesandt
werden,so ist dies auf dem Abschnittezu beantragen.Hat derBestellereinPostscheckkonto,
so kann er davon den Betrag des Postkreditbriefsauf das bei demselbenPostscheckamtan=
zulegendeKreditbriefkontoüberweisen. Der Postkreditbriefwird der als Inhaber bezeichneten
Personunverzögertportofreiübersandt.Die Postverwaltunghaftet jedochnicht für die
rechtzeitigeAushändigungdesPostkreditbriefes.

l Der InhaberkanngegenVorlegungdesPostkreditbriefsundNachweisseinerEmpfangs=
berechtigungbei jeder Postanstalt während der SchalterdienststundenBeträge seinesGut=
habensabheben.DieserAnspruchist nicht übertragbar.Die Teilbeträgemüssendurch
50 teilbar sein, der Höchstbetrageiner Abhebungist 1000 —M. Mehr als 1000.
dürfenan einemTage nichtabgehobenwerden.Die RückzahlungerfolgtgegenEmpfangs=
bescheinigungauf einemder im PostkreditbriefenthaltenenzehnVordrucke,der von dem
Auszahlungsbeamtenbei der Zahlungsleistungaus demHeftelosgetrenntwird. Die hand=
schriftlicheAusfüllungderVordruckedarf nur mit Tinte geschehen.Bei der letztenAbhebung
bleibt der Postkreditbriefmit den nicht benutztenVordruckenim GewahrsamderPostver=
waltung.

Die Berechtigungzum Empfangvon Rückzahlungenhat derAbheberdurcheine auf
ihn lautendePostausweiskarte(§ 37, III Abs. 2) nachzuweisen.

I StehenderAuszahlungs=Postanstaltdie erforderlichenGeldmittelaugenblicklichnichtzur
Verfügung,so kanndieAuszahlungerstverlangtwerden,nachdemdieMittel beschafftsind.

V Die Postverwaltunghaftetfür die auf KreditbriefkontogutgeschriebenenBeträgein
gleicherWeisewie für Postanweisungen.

Alle Nachteile,die aus demVerlust oderder mißbräuchlichenBenutzungdesPost=
kreditbriefsentstehen,trägt der Inhaber.

VEs werdenerhoben:
1. für die mit Zahlkartezu leistendeBareinzahlungoderfür die Überweisungvon

einemPostscheckkontodie tarifmäßigeGebühr(§ 9 der Postscheckordnung);
2 für die AusfertigungdesPostkreditbriefs 50 Pf.;
3. für jedeRückzahlung

a) einefesteGebübr vdvdoo 5 Pfl.,
b) eineSteigerungsgebühr vdvo 5 Pf.

für je 100 M oderTeile davon.
Die Gebübrenunter 1 und 2 werdenbei derBestellungdesPostkreditbriefsmit

ZahlkortevomAntragstellerbar erhoben,bei derBestellungmitUberweisungvomPostscheck=
25

Google



.

112

kontodesAntragstellersabgebucht.Die Rückzahlungsgebühren(3) werdenbei jederAb=
hebungeingezogen.

VIIWenn nachAblauf der viermonatigenGültigkeitsdauerdes Postkreditbriefsnochein
Restguthabenverbleibt,so wird dieserBetrag auf Antrag, demder Postlkreditbriefmit den
übriggebliebenenQuittungsvordruckenbeizufügenist, von demPostscheckamte,das ihn aus=
gefertigthat, an denInhaberzurückgezahlt.Die RückzahlungerfolgtmitZahlungsanweisung
oderdurchGutschriftauf das PostscheckkontodesKreditbriefinhabers.Die Gebührfür die
GeldübermittelungoderÜberweisungist von demRestguthabenabzuziehen.

VorstehendeBestimmungentreten au 1 Mai 1914 in Kraft.

München,den28. April 1914.

v. Seidlein.
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Greis-undVerordnung-Blatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 20.
München, den S8.Mai 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 23.April 1914 über Auflösungund anderweitigeOrganisation von Forstdienststellen.—

Bekanntmachung vom 4.Mai 1914,die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt- und Neben=
eisenbahnenBayerns betreffend.

Nr. 14474.

Bekanntmachung überAuflösungund anderweitigeOrganisationvon Forstdienststellen.

R. Staatsministerinmder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmitAllerhöchsterEntschließungvom21.April 1914
folgendeAnderungen der Forstdienststellenim Laurenzerteiledes NürnbergerReichswaldes
vom 1. Mai 1914 an zu verfügengeruht:

1. Aufhebung
a) desForstamtsFischbach und der hierzugehörigenzwei Forstassistentenstellen,
b) der Assessorstellein Eibach, Forstamts Nürnberg=Süd, und der dortigen

Forstassistentenstelle; 26
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2. Neuerrichtung
a) einerdemForstamteFeucht zuzuteilendenFoörsterstellein Fischbach,
b) eines dem ForstamtAltdorf zu unterstellendenetatsmäßigenWaldwärterpostens

daselbst, sz «
c)einerdemFotstamteNürnberg-SüdzuzuteilendenFörsterstelleinEibach;

3. Zuteilung " »
a) des exponiertenForstamtsassessorsin Wendelstein, bisherForstamtsFeucht,

sowiederdortigenFörster=und der Forstassistentenstellezum ForstamtNürn=
berg=Süd,

b) des Försters in Unterferrieden, bisherForstamtsAltdorf, zum Forstamt
Feucht,

c) des dem aufzulösendenForstamt Fischbach bisher unterstelltenFörsters in
Prunn zum ForstamtAltdorf.

München,den23. April 1914.
v. Breunig.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
bahnen Bayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 9. Mai 1914 zurEröffnungkommendeBahnlinieRosenheim —Fras=
dorf findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Neben=
eisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom13.April 1905— GVBl. 1905S. 251 —)
enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München, den 4. Mai 1914.

J. V.
Staatsrat v. Seiler.
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cy-undycrordnungg-gilatt
für das

Königreich Bayern.

Nr.21.
München, den 12. Mai 1914.

9 Inhalt:
Bekanntmachung vom 9. Mai 1914, Ergänzung und Anderung der Verkehrsordnung der éê . für

Personenbeförderung betreffend.

Nr. 23/DP IX Ua.

Bekanntmachung, Ergänzung und Anderung der Verkehrsordnung der Motorpostlinien für
Personenbeförderungbetreffend.

# Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Bekanntmachungvom 5. Mai 1913, die Verkehrsordnungder Motorpostlinien
für Personenbeförderungbetreffend(GVBl. 1913 S. 172) wird, wie folgt, geändert:

J.

In § 7 Fahrpreisermäßigung,1. Schülerkarten(GVBl. S. 176) wird nachdem
letztenAbsatznachgetragen:

Zu den Ausflügen, die von staatlichgeförderten,besondersbekanntgegebenenOrgani=
sationen für Jugendpflege(Bund „Jung=Deutschland“ und ähnlicheVereine) im Interesse
derJugendpflegeunter Leitung sachverständigererwachsenerPersonenveranstaltetwerden,kann
jugendlichenPersonen,die das 20. Lebensjahrnochnichtvollendethaben,und denleitenden
erwachsenenPersonen auf den staatlichenMotorpostlinien unter den nachstehendenBe=
dingungenFahrpreisermäßigunggewährtwerden:

1. Der Fahrpreis beträgt 2,5 Pf. für Person und Kilometer, wobei der Gesamt=
betrag des für die einzelnePerson sichberechnendenFahrpreises, soferndie aus
der Vervielfachungdes Tarifs mit der KilometerstreckesichergebendeEndsumme
nicht selbst eine durch 10 teilbare Zahl bildet, auf die nächsthöheredurch 10
teilbare Zahl aufzurundenist.
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Die Mindestentfernungfür eineFahrtrichtungmuß 10 Tarifkilometerbetragen.
Auf je 10 jugendlichePersonendarf höchstenseineAufsichtspersonentfallen.
Die Ermäßigungwird jedemVerein höchstens6 mal im Kalenderjahrgewährt.
Die Beförderungerfolgt mit fahrplanmäßigenFahrten oder mit Bedarfsfahrten.

Die Postverwaltungkannfür einzelneTage odereinzelneFahrtendie Er=
mäßigungversagen.

Die Ermäßigungist von demVerein bei der betriebsleitendenPostanstaltder Linie
schriftlichunter AngabedesReisetagesund zieles, der zu benützendenFahrten und der
Teilnehmerzahl2 Tage vorherzu beantragen.Mit demAntragesind vorzulegen:
" 1. eineBescheinigungder zuständigenStelle der Organisation,

a) daß der antragstellendeVerein einerstaatlichgefördertenOrganisationfür
Jugendpflegeangehört, «

b) daß es sichum einenAusflug im Interesseder Jugendpflegehandeltund
die imKalenderjahrzulässigeHöchstzahlvonAusflügennochnichterreichtist;

2. eineBescheinigungdes Leitersdarüber,
a) wie viele Aufsichtspersonenund wie viele jugendlichePersonenan dem

Ausflug teilnehmen,
b) daß die jugendlichenPersonenzur Teilnahmean demAusfluge berechtigt

sind und keinevon ihnendas 20. Lebensjahrüberschrittenhat.
Die Bescheinigungenmüssenmit dem Stempel oder Siegel der Organisation oder

einerstaatlichenBehördeversehensein.

II.

In §12 „Reisegepäck“werdenAbsatz10 Ziffer2, fernerAbsatz11 (GVl. S. 183
unten, 184) gefaßt:

2. auf Motorpostlinien, die ausschließlichwährend der Sommerfahrordnung be=
trieben werden:

Das Hoöchstgewichtdes Reisegepäcks,das von einem Reisendenmitgeführtwerden
darf, beträgt50 kg. Gepäckstückemit einemGewichtüber50 kg werdennichtangenommen.
15 kg Reisegepäckwerdengebührenfreibefördert.

Die Gepäckgebührbeträgtfür das gesamte,von einerPersonmitgeführteReisegepäck
für jedeangefangenen5 km 25 Pf.

Die Anderungentreten sofort in Kraft.

München,den9. Mai 1914.

v. Seidlein.
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Inhal#t
Bekanntmachung vom 8. Mai 1914, den Vollzug der Kirchengemeindeordnung, hier die Feststellung der Be=

kenntniszugehörigkeit betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 11831.

Bekanntmachung, denVollzug derKirchengemeindeordnung,hier die FeststellungderBekenntnis=
zugehörigkeitbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen-und Schulangelegenheiten.

Nach § 1 der Allgemeinen Vollzugsvorschriftenzur Kirchengemeindeordnungvom
19. Oktober1912 (GVhl. S. 1071, MBl. S. 746) wird nachstehendeBestimmungein=
geschaltet:

Zu Art. 4, 20, 21 Abs. V, 22, 27, 43, 44, 66, 70 Abs. I, 85, 107, 108 der
KGO., dann zu §§ 10 und 64 Buchst. h der II. Verfassungsbeilage.

§ Ila.

IAls Unterlagefür Feststellungder Bekenntniszugehörigkeitsind von denPfarrern der
öffentlichenKirchengesellschaftenneben den herkömmlichenPfarrmatrikeln (Kirchenbüchern,
Kirchenlisten)nach nähererAnordnung der kirchlichenOberbehördenfortlaufendeVerzeichnisse

28
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überdie vor ihnenabgegebenenEintritts- undAustrittserklärungennach8 10 der II. Ver—
fassungsbeilagein Form kurzerProtokolleoder tabellarischerAufzeichnungenzu führen.

IIAls Ausweis überAnderungendesBekenntnisstandesnach§ 10 der II. Verfassungs=
beilagedienen den Beteiligten pfarramtlicheAuszüge aus den in Absatz I bezeichnetenVer=
zeichnissen.Soweit der AushändigungsolcherAuszügean die BeteiligtendurchdiePfarr=
ämter kirchlicheBedenken entgegenstehen,haben die Distriktsverwaltungsbehörden— in
München die Polizeidirektion — auf Antrag die entsprechendenAuszüge von den Pfarr=
ämternzu erholenund auf Grund dieserAuszügedenBeteiligtenpolizeilicheBescheinigungen
überdie abgegebenenErklärungenauszustellen.

1 VorstehendeBestimmungengelten entsprechendbezüglichder Erklärungen,die vor
geistlichenVorständen der Privatkirchengesellschaftennach § 10 der II. Verfassungsbeilage
abgegebenwerden.

München,den8. Mai 1914.

Dr. v. Kuilling.

Auszug aus der Adels-Matrikel des der MünchenerRückversicherungsgesellschaft
Königreiches. Karl Ritter von Thieme in Münchenfür

. seinePerson als Ritter desVerdienstordens
Der Adels-Matrikelwurdeeinverleibt: der BayerischenKrone bei der Ritterklasse
am 11.Mai 1914 dervorsitzendeDirektor Lit. T, Fol. 21.

wGo gle
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Nr. 23.
München, den 22. Mai 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 2. Mai 1914 betreffend Anderungen der Wehrordnung für das Königreich Bayern

vom 19. Jannar 1889.

Königliche Verordnung betreffendAnderungender Wehrordnungfür das KönigreichBayern
vom 19.Januar 1889.

Ludwig lIII.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,

Herzog von Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.
Wir haben,unter Auphebungaller entgegenstehendenBestimmungen,die nachfolgenden

„AnderungenderWehrordnungfürdasKönigreichBayern vom 19. Jannar 1889“ genehmigt.

Gegebenzu München,den2. Mai 1914.

Ludwig.
Dr. rhr. v.Soden-FraunhofenFrhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung:

v. Huber=Liebenau,
Generalmajor z. D.
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Anderungender Wehrordnungfür das KönigreichBayern
vom19.Jannar 1889.

§ 2.
Als Ziffer 6a ist einzufügen:

„G6a. Der Reichskanzlerkann die Geschäfteder Ersatzkommissionund der verstärkten
Ersatzkommissionin Ansehungvon Militärpflichtigen,die in einemSchutzgebiet,
in dem eine Schutztruppenicht besteht,oder im Ausland leben, besonderen
Kommissionenübertragen; solcheKommissionenwerdenauf seineAnordnung in
demSchutzgebietamAmtssitz eines höherenVerwaltungsbeamtenund im Ausland
am AmtssitzeinesBerufskonsulsoder,wo ein solchernichtvorhandenist, eines
Gesandtendes Reichsgebildet.

In einemSchutzgebiet,in dem eineSchutztruppenichtbesteht,kannder
ReichskanzlerdiesenKommissionenauchdie Befugnis der Oberersatzkommission
und der verstärktenOberersatzkommissionübertragen."

R.M. G. 8 3066.

§6ia20.
In Ziffer 2 ist hinter „angehören“anzufügen:

„sowie aus allen Staatlosen im gleichenLebensalter,sofernsie zur Erfüllung der
Landsturmpflichtwie Deutscheherangezogenwerden.“ f

In Ziffer 7 ist am Schlusseanzufügen:
„R.M.G. 8 11.“ -

§21.
DieserParagraphlautet:

„§ 21.

Wehrpflicht von eingebürgerten und staatlosen Personen sowie von
Deutschen, die gleichzeitig einem ausländischen Staate angehören.

1. Eingebürgerte,auchwennsie in einemanderenStaate ihrer Wehrpflichtgenügt
haben,sind vom vollendeten17. bis vollendeten45. Lebensjahrewehrpflichtig.

R. u. St. A.G. 88 8 und 16.

2. Staatlose können zur Erfüllung der Wehrpflichtwie Deutscheherangezogen
werden,wennsiesichimReichsgebietoderin einemSchutzgebietedauerndaufhalten.

K.M.G. 8 11.
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Die Entscheidungüberdie Heranziehungder Staatlosenzur Erfüllung der
Wehrpflichtstehtder ErsatzbehördeIII. Instanz zu, in derenBezirke sie ihren
WohnsitzoderdauerndenAufenthalthaben.Die Genehmigungder Ersatzbehörde
III. Instanz ist auch, die Erfüllung der sonst vorgeschriebenenBedingungen
vorausgesetzt,zur Erteilung des Meldescheins zum freiwilligen Diensteintritt
(884) oderdesBerechtigungsscheinszumeinjährig-freiwilligenDienste(8888ff.)
an solchePersonenerforderlich.

Staatlose, derenHeranziehungzur Erfüllung der Wehrpflichtvon der
ErsatzbehördeIII. Instanz angeordnetist, sind vom Eintritt in das militär=
pflichtigeAlter ab zur Anmeldungzur Stammrolle(§ 25) und zur Gestellung
vor denErsatzbehörden(8§26) verpflichtet.
Die Regelungder.Dienstpflichtder unterZiffer 1 und 2 erwähntenPersonen
erfolgtnachdenselbenGrundsätzen,wie bei allen übrigenWehrpflichtigen.Der
Aushebungsind sie nachMaßgabedes§ 36,“ Abs.2 unterworfen.
Der Erwerb einer ausländischenStaatsangehörigkeitunter Beibehaltungder
Reichsangehörigkeitist auf die.WehrpflichtohneEinfluß.“

N.u.St.A.G.8 25Abs.2.
8 21a.

Paragraphist hinter§ 21 einzufügen:

„§ 21a.
Eintritt von Ausländern in das Heer oder die Marine.

Angehörigeeines fremdenStaates, die die Reichsangehörigkeitnicht besitzen,
bedürfen zum Eintritt in das Heer der Genehmigung des Kontingentsherrn,
zum Eintritt in die Marine KaiserlicherGenehmigung.
Sind AngehörigeeinesfremdenStaates, die dieReichsangehörigkeitnichtbesitzen,
irrtümlich zum Militärdienst eingestellt,so hat ihre sofortigeEntlassungaus
jedemMilitärverhältnis und Streichungin denmilitärischenListenzu erfolgen,
sofernsie nicht auf ihren Antrag eingebürgertwerden.“

8 27.

1.

„§ 27.
Entlassung Wehrpflichtiger aus der Reichsangehörigkeit.

Die Entlassungaus der Reichsangehörigkeitwird nichterteilt:
29°
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Wehrpflichtigen,überderenDienstverpflichtungnochnichtendgültigentschieden
ist, sofern sie nicht ein Zeugnis der Ersatzkommissiondarüber beibringen, daß
nach der Uberzeugungder Kommissiondie Entlassung nicht in der Absicht nach=
gesuchtwird, die Erfüllung der aktivenDienstpflichtzu umgehen.

R. u.St. A.G. 88 22 und 35.
2. Die Ersatzkommissiondarf das Zeugnis nur ausstellen,wenn sieüberzeugtist,

daß für das Entlassungsgesuchnicht die Absicht des Wehrpflichtigen,sich der
Erfüllung der aktivenDienstpflichtzu entziehen,maßgebendist.

Bei Meinungsverschiedenheitender beidenständigenMitglieder der Ersatz=
kommissionist die Entscheidungder Ober=Ersatzkommissioneinzuholen."“

An denSchluß derZiffer 3 ist für „St. A. G. § 19“ zu setzen:
„N.u.St.A.G.8822,23Abs.2.“

Die Ziffern 4 bis 6 erhaltenfolgendenWortlaut:
„4. Die Entlassungaus der Reichsangehörigkeitgilt als nicht erfolgt,wenn der

EntlassenebeimAblauf einesJahres nachder Aushändigungder Entlassungs=
urkundeseinenWohnsitzoder seinendaderndenAufenthalt im Juland hat.

RN.u. St. A.G. § 24 (s.auch § 2).

5. Für die Zeit einesKriegesodereinerKriegsgefahrbleibtdemKaiser derErlaß
besondererAnordnungenüberVersagungderEntlassungaus derReichsangehörigkeit
vorbehalten.

NR.u. St. A. G. 8 22 Abs. 2.

6. Über Bestrafung der unerlaubten Auswanderung sieheStrafgesetzbuchfür das
DeutscheReich§ 140 (vgl. auch§ 26,7 Abs.3)."

§ 32.
Ziffer 2g erhält folgendenWortlaut:

„8) Militärpflichtige, die ihren dauerndenAufenthalt in einem Schutzgebietoder im
Ausland haben(s. 8 33)00)."

In Ziffer 5 Abs.2 ist hinter „oderc“ einzufügen:
„auf die unter 2g aufgeführtenMilitärpflichtigen finden die Bestimmungen des
§ 33,0“

§ 33.
Ziffer 10 lautet:

„10. Militärpflichtige, die ihren dauerndenAufenthalt in einem Schutzgebietoder im
Ausland haben, dürfen auf ein bis zwei Jahre zurückgestelltwerden. Diese
Zurückstellungkann, soferndie Militärpflichtigen ihren dauerndenAufenthalt in
einem außereuropäischenLande haben,bis zu einerGesamtdauervon vier Jahren
ausgedehntwerden.
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DieseVorschriftengeltennichtfür ein Schutzgebiet,in dem eineSchutz=
truppebesteht.

R.M.G. 8 20).
Die Zurückstellungdarf erfolgen:

für Militärpflichtige,die in einemSchutzgebieteleben, in dem eine
Schutztruppenichtbesteht:

durchdenGouverneur,
für Militärpflichtige,die im Ausland leben:

durch den Berufskonsul oder, soweit die Militärpflichtigen nicht im
Amtsbezirk eines solchenleben, durch den Gesandten des Reichs,
gegenüberden bayerischenMilitärpflichtigenauchdurchden Ge=
sandten des Königreichs Bayern. Der Reichskanzlerkann diese
Befugnis aucheinemWahlkonsulübertragen").

Von jederZurückstellungist die zuständigeErsatzkommission(8§25,4) zu
benachrichtigen."“

N.M.G.8 20,78 30,8Abs.2.

§ 39.

Hinter Ziffer 2 ist als Ziffer 2 a einzufügen:
„2a) Militärpflichtige, die sich in einem außereuropäischenLande eine festeStellung

als Kaufmann, Gewerbetreibenderusw. erworben haben, können nach Ablauf
derFrist, für die sie zurückgestelltsind, frühestensjedochnachAblauf des vierten
Dienstpflichtjahrsauf ihr Ansuchendurchdie ErsatzbehördeIII. Instanz dem
LandsturmerstenAufgebotsüberwiesenwerden.DieseVergünstigungdarf jedoch
den Militärpflichtigen nur gewährt werden, wenn bei Ableistung der aktiven
Dienstpflicht,sei es im Reichsgebiete,sei es in einemSchutzgebiet,ihreStellung
oder ihr in dem außereuropäischenLande angelegtesVermögen gefährdetsein
würde, auchkeinAnhalt dafür vorliegt, daß die VoraussetzungenderÜberweisung
zum Landsturm zur Umgehung der Dienstpflicht herbeigeführtworden sind.“

N.M.G.§ 21,u.
8 84.

Als neueZiffer 8 ist anzufügen:
„8. ÜberErteilungdesMeldescheinsan StaatlosesieheS 21,.“

g 89.
Der Ziffer 1 ist als neuerAbsatzanzufügen:

„WegenErteilungdes Berechtigungsscheinsan Staatlosesiehe§ 21,.“
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§ 96.
Ziffer 3 erhältfolgendenWortlaut:

„3. Wehrpflichtige,die sichim Ausland aufhalten,könnenihrer Staatsangehörigkeit
durchBeschluß der Zentralbehördeihres Heimatstaats verlustig erklärt werden,
wennsie im Falle einesKrieges odereinerKriegsgefahreinervom Kaiser an=
geordnetenAufforderungzur RückkehrkeineFolge leisten.

N.u.St.A.G.827.
WegenGestellungim Ausland siehe§ 111,2, wegenBefreiung von der

Rückkehr8 111,4.“
8 110.

Ziffer 2 erhältfolgendenWortlaut:
„2. Die Entlassungaus der Reichsangehörigkeitwird nichterteilt:

Mannschaftendes aktivenHeeres,der aktivenMarine oderder aktivenSchutz=
truppen,

Mannschaftendes Beurlaubtenstandes,nachdemsie eine Einberufungzum
aktivenDiensteerhaltenhaben(siehe§ 111,,9),

Beamtenund Offizieren, mit EinschlußdererdesBeurlaubtenstandes,bevor
sie aus demDiensteentlassensind“.
N. u. St. A.G. 8 22,2,4 und s.

*§111.
Ziffer 2 lautet:

„2. Bei einerallgemeinenMobilmachunghabensichalle PersonendesBeurlaubten=
standes,die sich im europäischenAusland oder in einem KüstenlandedesMittel=
ländischenoder SchwarzenMeeres befinden, unverzüglichnach Deutschland
zurückzubegeben.

Alle PersonendesBeurlaubtenstandes,die sich in außereuropäischenund
nicht zu den Küstenländerndes MittelländischenoderSchwarzenMeeres ge=
hörendenLändernbefinden,habensich,soweit sie nicht von der Rückkehrim
Falle einerMobilmachungbefreitsind,unverzüglichbei demnächstenmilitärischen
Befehlshaber(z.B. Seebefehlshaber,Schutztruppenkommandeur)oderbeimGou=
verneureinerKolonie, in der sichkeineSchutztruppebefindet,zu melden. Ist
ein solchernichtohneweitereszu erreichen,sohabensie schleunigstbeimnächsten
deutschenBerufskonsulAuskunfteinzuholen.Erhaltensie auf diesemWegekeine
Befehle,so habensie sichunverzüglichnachDeutschlandzurückzubegeben.“

Ziffer 3 Absatz1 bis 3 lautet:
„3. Im Frieden könnenOffiziere, Beamte undMannschaftenderReserve,derErsatz=

reserveund der Landwehr(Seewehr)erstenAufgebots,die in ein Schusgebiet
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oderins Ausland gehenwollen oder sichdort aufhalten,unterBefreiungvon
dengewöhnlichenDienstpflichten,soweitdiesenichtaus demAufenthaltin einem
Schutzgebieterwachsen,mit der Verpflichtungzur Rückkehrim Falle einer
Mobilmachung***) auf 2 Jahre beurlaubtwerden.

N.M.G.8§59MK.1.
Der UrlaubwirderteiltanOffiziereundBeamtedurchdenBrigadekommandeur

oderLandwehr=Inspekteur,an MannschaftendurchdenBezirkskommandeur.“

„eet) UnterRückkehrim Falle einerMobilmachungist auchdieGestellungaußerhalbdesReichsgebiets,

„4. Weist ein nachZiffer 3 BeurlaubterdurchBescheinigungdesGouverneursoder
desKonsuls nach,daß er sichin demSchutzgebietoderim Ausland einefeste“)
Stellung als Kaufmann, Gewerbetreibenderusw. erworbenhat, so kann der
Urlaub bis zurEntlassungaus demMilitärverhältnisseverlängertwerden.Dies
gilt jedochfür den in einemeuropäischenLande oderin einemKüstenlandedes
Mittelländischenoder Schwarzen Meeres lebendenBeurlaubten nur dann, wenn
diefesteStellungbeiErfüllungdergewöhnlichenDienstpflichtengefährdetseinwürde.

HabenbeurlaubteMannschaftendie festeStellung in einemaußereuropäischen
und nicht zu denKüstenländerndes MittelländischenoderSchwarzenMeeres
gehörendenLandeerworben,so könnensieauchvon derVerpflichtungzurRückkehr
im Falle einerMobilmachungbefreitwerden.

(Vgl. Anmerkung"*") zu §111, 8.)“
K.M G. 8 59 Abs.2 und 3.

„MannschaftenderLandwehr(Seewehr)zweitenAufgebots,diedurchBescheinigung

G. v. 11.Februar 1888 Artikel 11 § 4,/ und § 20.
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Abs.4 und 5 der Ziffer 4 lauten:
„DerartigeAnträgeunterliegenbei OffizierenundBeamtenim Falle des ersten

Absatzesder Entscheidungdes Brigadekommandeursoder Landwehr=Inspekteurs,im
übrigenbei Mannschaftender desBezirkskommandeurs.

Für die Befreiungder Offiziere und BeamtendesBeurlaubtenstandesvon der
Rückkehrim Mobilmachungsfalle(ogl.Anmerkung*"“) zu § 111,3) — Abst.2
und 4 —ist die VerabschiedungVoraussetzung."“

Ziffer 7 erhältfolgendenWortlaut:
„Den OffizierenundBeamtendesBeurlaubtenstandesdarf —falls sienichtnach=

weisen,daßsiein einemanderenBundesstaatedieStaatsangehörigkeiterworbenhaben—
dieEntlassung aus derStaatsangehörigkeiterstnach ihrerVerabschiedungerteilt werden.

Den Offizieren und Beamtender LandwehrzweitenAufgebotswird die Ver=
abschiedungauf eine von ihnen bei ihrer bevorstehendenAuswanderungan dieMilitär=
behördegemachteAnzeigeerteilt.

N. u.St. A.G. 8§22,5. G. v. 11.Februar 1888 Artikel II § 4,5.
BezüglicheGesucheusw. sind an das zuständigeBezirkskommandozu richten

und werdenbehufsHerbeiführungder EntscheidungAllerhöchstenOrtes oderder für
Beamte zuständigenStelle weiterbefördert.“

Ziffer 9 lantet: .
„Den vorläufigin die Heimat beurlaubtenRekrutenundFreiwilligensowieden

bis zur Entscheidungüber ihr ferneresMilitärverhältnis zur Disposition der Ersatz=
behördenentlassenenMannschaftenwird die Entlassungaus der Reichsangehörigkeit
nicht erteilt, sofernsie nicht die Genehmigungder Militärbehördeerhaltenhaben.

NR.u.St. A.G. 8 22,8R.M. G. 8 60)1.
Im übrigensind die Festsetzungenüber die besonderenDienstverhältnissedieser

Mamschaften in den§§ 80, 82 und 85 enthalten."“
Ziffer 10 erhältals neuenAbsatz:

„WegenEntlassungdieserMannschaftenaus der Reichsangehörigkeitfindetdie
Bestimmungin Ziffer 9 Abs.1 Anwendung.“"

NR.u. St. A. G. 8 22=.

Hinter Ziffer 16a ist für „St.A. G. § 15,8“ zu setzen:
„N.u.StA.G.§ 22..5

In Ziffer 18 ist am Schlusse„(§ 21)“ zu streichen.
Als zweiter Absatztritt hinzu:

„Personen des Beurlaubtenstandes,die nacherfolgterEntlassung aus derReichs=
angehörigkeitvor dem31. März des Kalenderjahrs,in demsie das 39. Lebensjahr
vollenden,wieder eingebürgertwerden, treten in den Jahrgang wieder ein, dem sie
ohnedie stattgehabteEntlassung angehörthabenwürden."“

R.M.G. 8 68, G. v. 11.Februar 1888 Artikel I und N. u.St. A.G. 8 16.
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Nr. 24.
München, den 30. Mai 1914.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 23. Mai 1914, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisen

bahnen Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 26. Mai 1914, die Auflösung und Errichtung von
Eisenbahninspektionen betreffend. — Bekanntmachung vom 29. Mai 1911, Anderung desTelephongebühren=
tarifs und der Bestimmungen über Nebentelegraphen und besondereTelegraphen betreffend. — Auszug aus
der Adels=Matrikeldes Königreiches.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, diess Bau= undBetriebsordnungfürdieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

+K##Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 23. Mai 1914 zur EröffnungkommendeTeilstreckeStein —Dieten=
hofen der Bahnlinie Stein —Unternbibert finden die in der Eisenbahn=Bau=und
Betriebsordnung für die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom
13. April 19000— GWl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Neben=
bahnenAnwendung.

München,den23. Mai 1914.

J. V.
Staatsrat v. Seiler.

30
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Nr. 2/Padk.

Bekanntmachung, die Auflösungund Errichtungvon Eisenbahninspektionenbetreffend.

4. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird die NeubauinspektionZweibrücken am
1. Juni 1914 aufgelöstund vom gleichenZeitpunkt an eine NeubauinspektionII in
Kaiserslautern errichtet. Die seitherigeNeubauinspektionKaiserslautern hat die Be=
zeichnung„Neubauinspektion I Kaiserslautern“ zu führen.

München,den26. Mai 1914.

J. A.
MinisterialratDr. v.Graßmann.

Nr. 25/1647
T VI 2.

Bekanntmachung, AnderungdesTelephongebührentarifs und der Bestimmungen über
Nebentelegraphen und besondere Telegraphen betreffend.

##Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

I. Mit AllerhöchsterGenehmigungwirdderTelephongebührentarif (GVBl. 1900
S. 143 ff. und S. 1189; 1902 S. 219 f.), wie folgt, geändert:

1. In § 6 und § 7 Abfs.1 ist statt „5 Minuten“ zu setzen:„3 Minuten“.
2. In § 8 sindam Schlussedie folgenden3 neuenAbsätzeanzufügen:

„Im Vororts=oderNachbarortsverkehrdürfendieTeilnehmer,die Grund=
gebührund Gesprächsgebührenentrichten,gegendie Gebührvon 5 Pfennig für
jedeVerbindung sprechen;wollen sie von dieserBefugnis Gebrauchmachen,so
habensie, wenn die Grundgebührin einemder zum Vororts=oderNachbar=
ortsverkehrzugelassenenOrtstelephonnetzehöherist als die in ihrem eigenen
Netze,an Stelle der letzterenjenehöhereGrundgebührzu bezahlen.Die gegen
die Gebührvon 5 Pfennig geführtenVororts=oderNachbarortsgesprächewerden
auf die nach§ 5 Absatz2 von denTeilnehmernjährlich mindestenszu be=
zahlenden400 Ortsgesprächeangerechnet.

Teilnehmerin Ortstelephonnetzen,in denender AnschlußgegenGrund=
gebührnicht stattfindet,haben im Vororts= oderNachbarortsverkehrmit Netzen,
in denendie Grundgebühr60 = beträgt,insoweitsie nicht zum kostenfreien
VerkehrnachAbs.4 und 5 berechtigtsind, für jedeVerbindungeineGebühr
von 5 Pfeunig zu entrichten.Wird in einemder zum Vororts=oderNachbar=
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ortsverkehrzugelassenenNetzeeineGrundgebührvon mehrals 60 —Kerhoben,
so dürfendie nicht zum kostenfreienVerkehrnachAbs.4 und5 berechtigten
TeilnehmerdesOrtstelephonnetzesohneGrundgebührimVororts=oderNachbar=
ortsverkehrebenfallsgegendie Gebühr von 5 Pfennig für jedeVerbindung
sprechen;wollen sie von dieserBefugnis Gebrauchmachen,so habensie als
Zuschlagzur BauschgebührjährlichdenBetrag zu entrichten,um dendie höchste
der in BetrachtkommendenGrundgebührendenBetrag von 60 —Kübersteigt.

DiejenigenTeilnehmer,die nachvorstehendenBestimmungennichtkostenfrei
odergegendie Gebühr von 5 Pfennig sprechenkönnen,habenfür jedeVer=
bindungim Vororts=oderNachbarortsverkehreineGebührvon 10 Pfennig zu
bezahlen."“

3. In § 9 Abs.3 ist nachdem erstenSatz der folgendeneueSatz einzuschalten:
„Hiebei wird jedeVerbindungbis zur Dauer von 3 Minuten als ein

Gesprächgerechnet.“
4. In § 10 erhältAbs.1 folgendeFassung:

„Im Bezirksverkehrdarf ein Gesprächdie Dauer von 3 Minuten nur
dannübersteigen,wennbei derUmschaltestelledesUrsprungs=oderBestimmungs=
orteskeineandereGesprächsanmeldungfür denbetreffendenLeitungswegvorliegt.“

5. In § 11 erhältAbs.2 folgendenWortlaut:
„Im BezirksverkehrwerdendringendeGesprächewie gewöhnlicheBezirks=

verkehrsgesprächegezählt; außerdemwird der doppelteBetrag der nach§ 7
treffendenGebührerhoben."

6. In § 13 erhältBuchstabec Abs.1 folgendeFassung:
„c) wenn die Nebenanschlußleitung— nach der Luftlinie gemessen— mehr

als 100 m beträgt,für jedeweiterenvollenoder angefangenen100m
Doppelleitungjährlich . . . . . . 6 M.“

Absatz2 ist zu streichen.
7. Die §§ 16, 17, 18 und 19 sindzustreichen;an ihreStelle tretendie folgenden

neuen§§ 16 und 17:
§ 16.

„Die Gebührfür die Aufnahmevon Nachrichtendurchdie Umschaltestelle
zum Zweckeder Weiterbeförderungbeträgt1 Pfennig für das Wort, mindestens
10 Pfennig für jedeNachricht.Für dieWeiterbeförderungdurchdenTelegraphen,
durchdie Post oderdurchEilboten sindaußerdemdie bestimmungsmäßigenGe=
bührenoderBotenlöhnezu bezahlen.Stundungsgebührenkommennichtin Ansatz.
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Auf schriftlichenAntrag desTeilnehmerswerdendie an ihn gerichteten
Telegramme,abgesehenvon der in § 3, IX Abs. 7 der Telegraphenordnung
für das KönigreichBayern geregeltenAusnahme,ohneErhebungbesonderer
Gebührentelephonischzugesprochen.Wird außerdemdie Zustellungder Nieder=
schriftmit der Post verlangt,so wird hiefür ohneRücksichtauf die Wortzahl
eineGebührvon 10 Pfennig berechnet.“

817.
„Für die richtige und rechtzeitigeHerstellung der Gesprächsverbindungen,

sowiefürdie richtigeund rechtzeitigeAufnahme,WeiterbeförderungundZustellung
von Nachrichtenwird keineGewährgeleistet.“

II. Die Bestimmungen über Nebentelegraphen und besondere Tele—
graphen (GVl. 1906 S. 504 ff.) werdenwie folgt geändert:

1. In Ziffer 3 erhältAbs.1 folgendeFassung:
„3. Die regelmäßigeBenützungder Nebentelegraphenist auf die Dienst=

stundenderAnschlußanstaltbeschränkt.Den Inhabern der in Ziff. I, 3 der
„Bestimmungenüber denUnfallmeldedienst“bezeichnetenNebentelegraphenkann
auf Antrag auchdie BenützungihrerSprechstellenzu Unfallmeldungenaußerhalb
der Dienststundender Anschlußanstaltgestattetwerden."“

(Diese Bestimmungist in den seit November1910 ausgegebenenSonderabdrucken
bereitsenthalten.)

2. NachZiffer 5 ist folgendeneueZiffer 6 einzuschalten:
„6. Die Telegraphenverwaltungbehält sichvor, in den Orten, in denen

zweiodermehrNebentelegraphenfür Telephonbetriebbestehenoderin derFolge
sich nochzusammenfinden,jederzeitein Ortstelephonnetzzu errichtenund die
vorhandenenNebentelegraphenfür TelephonbetriebgemäßZiff. 1 Abs.2 in
Teilnehmeranschlüsseumzuwandeln.

Mit demTage derUmwandlungbeginntdie in § 10 derBedingungen
für die Teilnahmean einemstaatlichenOrtstelephonnetzfestgesetzteMindestdauer.

Im Falle der Umwandlungbemißt sich die Jahresgebührnach dem
Telephongebührentarif.“

(DieseBestimmungist in den seit Mai 1909 ausgegebenenSonderabdruckenbereits
enthalten.) -

3. Die Ziffern 6, 7 und 8 sindabzuändernin 7, 8 und 9.
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Die neueZiffer 8 erhältfolgendenWortlaut:
„8. Im übrigenfindendie Bestimmungenin § 14 Abs. 1 lit. b mit d#

und Abs.2, ferner§ 15 des Telephongebührentarifsauf Nebentelegraphenund
besondereTelegraphen,dieVorschriftenin §§7, 11 Abs 1, 16 und17 a. a.O.
auf NebentelegraphensinngemäßeAnwendung;dochwird für die Aufnahmevon
NachrichtendurchFerndrucker nur eine Gebühr von ½ Pfennig für das
Wort, mindestens5 Pfennig für jedeNachrichterhoben.

Für Gespräche,welchezwischenden Betriebsstelleneines Nebentelegraphen
für Telephonbetriebeinerseits und der Anschlußanstaltoder den Betriebsstellen
einesan dieselbeangeschlossenenweiterenNebentelegraphenandererseitsgewechselt
werden,sind 10 Pfennig zu entrichten."“

Die Anderungentretenam 1. Juli 1914 in Kraft.
Teilnehmerund Inhabervon Nebentelegraphen,die sichdenAnderungennichtunter=

werfenwollen,sindbefugt,ihreAnschlüssezum 30. Juni 1914 zu kündigen.Die schriftliche
Kündigungmuß spätestensam 15. Juni 1914 bei der zuständigenOberpostdirektionein=
gelaufensein.

Den Teilnehmern,die Nebenstellenmit Zuleitungenvon mehrals 100 m Längein
derLuftlinie besitzen,wird die nachZifferI, 6 eintretendeGebührenerhöhungin dennächsten
Tagen von der Oberpostdirektionbekanntgegebenwerden.

München,den29. Mai 1914.

v. Seidlein.

Auszug aus der Adels-Matrikel des Fürstenberg in erblicherWeise bei der

KAönigreiches. FreiherrenklasseLit. F, Fol.37 und
– am 25. Mai 1914 der außerordentliche

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt: Professoran der K. Ludwig=Maximilians==
am 9. Mai 1914 der K. Kämmererund UniversitätDr. LeoRitter von Zumbusch

Oberleutnant derReserveim K. 1. Schweren in München in erblicherWeise bei derRitter=
Reiter=RegimentFriedrich Freiherr von klasseLit. , Fol. 16.

81
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ich-undVerordnung-Matt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 25.
München, den 9. Juni 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 30. Mai 1914, Schulordnung für die höheren Lehranstalten betreffend.

Nr. 13520.

Königliche Verordnung, Schulordnungfür die höherenLehranstaltenbetreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir haben die seither geltendenVerordnungen für die humanistischenGymnasien,
die Progymnasien und Lateinschulen,die Realgymnasien sowie die Oberrealschulenund
Realschulen einer Revision unterstellenlassen und erteilen nunmehr der in der Anlage
folgenden für alle Anstalten gemeinsamenSchulordnung für die höheren Lehr=
anstalten Unsere Genehmigung.

Die neueSchulordnungtritt mit demSchuljahre1914/15 in Kraft. Entgegen=
stehendeVorschriften verlieren von diesemZeitpunkt ab ihre Wirksamkeit. Erforderliche
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Übergangsbestimmungenwerdenvom Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheitenerlassen.

Hinsichtlichder von den Vorständen und Lehrern der Anstalten zu führendenTitel
verbleibt es bei den geltendenBestimmungenmit dem Abmaße, daß fortan die Vorstände
der Lateinschulenden Titel „Rektor“ und die etatsmäßigenwissenschaftlichenLehrer dieser
AnstaltendenTitel „Gymnasiallehrer“zu führenhaben.

Das Ministeriumwird ermächtigtund angewiesen,den wegender Einführung von
Schulärzten bei den Anstalten schoneingerichtetenVersuchfortzusetzenund behufsAnstellung
einesähnlichenVersuchswegender Einführungvon Elternbeirätendas Erforderlicheanzu=
ordnen.

München,den30. Mai 1914.

Ludwig.

Dr. v.Knilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Winterstein.

Schulordnungfür die höherenTLehranstalten.

1. Abschnitt.
AllgemeineVerhältnisse.

1.
1. HöhereLehranstaltensind
die humanistischenGymnasienund Progymnasienund die Lateinschulen,
die Realgymnasienund Realprogymnasien,
die Oberrealschulenund Realschulen.
2. Nach Bedürfnis könnenaußerdemeingerichtetwerdenund sind höhereLehranstalten
Reformrealgymnasienund Reformrealprogymnasien.
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3. Die Gymnasienund die Oberrealschulenumfassenje neun, die Progymnasien
und die Realschulenje sechs,die Lateinschulenin der Regel je fünf Klassen. Vierklassige
Realschulenkönnenin BerücksichtigungbesondererörtlicherVerhältnissezugelassenwerden.

4. Die Klassenwerdenvon der unterstenzur oberstengezählt.

§ 2.

1. Die höherenLehranstaltenhabendenZweck,ihre Schüler auf religiöserGrundlage Zweck

Geiste zu gewährenund sie zu selbständigerGeistesarbeitfähig zu machen.
2. Die geistigeAusbildung verfolgendie einzelnenSchulgattungenauf verschiedenem

Wege: Die humanistischenGymnasiengewährenvorzugsweisesprachlich=historischeSchulung
mit besondererBetonung der alten Sprachen und der antikenKultur, die Realgymnasien
und Reformrealgymnasienvorzugsweisesprachlich=historischeSchulung mit besondererBetonung
der neuerenSprachenund der modernenKultur, die Oberrealschulenund Realschulen
vorzugsweisevertiefteAusbildungin denmathematisch=naturwissenschaftlichenFächern.

3. Die Gymnasienund Oberrealschulenhabenweiterdie Aufgabe,die Schüler zum
selbständigenStudium an einerHochschulefähig zu machen.Die ProgymnasienundLatein=
schulenentsprechendenunterenKlassender Gymnasienund bereitensomitzum Eintritt in
die oberenKlassen dieserAnstalten vor. Die Realschulen entsprechenden unterenKlassen
der Oberrealschulenund gewährenin ersterLinie eine erweiterte allgemeineBildung für
die bürgerlichenBerufe,bereitenaberzugleichzumEintritt in die oberenKlassenderOber=
realschulenvor.

io
1. Ein humanistischesGymnasiumund einRealgymnasium,danneinRealgymnasiumVerbindung

Anstalt eingerichtetwerden,daß dieSchüler,soweitdie beidenSchulgattungengleicheUnter=
richtsfächermit annäherndgleichemLehrzielehaben,zusammenunterrichtetwerden.

2. Ein Progymnasium oder eine Lateinschulekann mit einer Realschulein der Weise
unter gemeinsamerLeitung zu einer Anstalt verbundenwerden, daß die Schüler, soweit
die beidenSchulgattungengleicheUnterrichtsfächermit annäherndgleichemLehrzielehaben,
zusammenunterrichtetwerden.

3. Mit einem Progymnasium oder einer LateinschulekönneneinzelneRealklassen,mit
einer Realschule einzelne Lateinklassenin der Weise verbundenwerden, daß die Schüler,
soweit gleicheUnterrichtsfächermit annähernd gleichemLehrziele bestehen,gemeinschaftlich
unterrichtetwerden.
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Schülerzahl
der Klassen.

Schulgeld.

Schulzucht.

Unterrichts=
gegenstände.

4. Den Real=und Oberrealschulenkann eineHandelsabteilungangegliedertwerden,
in der Schülernder KlassenIV mit VI ein besondererUnterrichtin denHandelsfächern
erteilt wird.

84.

Die Zahl derSchüler soll in denKlassenJ mit III nicht über45, in denKlassenIV
undV nichtüber40, in denKlassenVI und VII nichtüber35 und in denKlassenVIII
und IX nichtüber30 betragen.

85.

1. Die Schüler haben als Beitrag zur Deckungdes Aufwands für die Schulen
Schulgeld zu entrichten. Die Höhe des Schulgelds wird vom Ministerium festgesetzt.

2. Dürftige und würdige,einemdeutschenBundesstaatangehörigeSchüler könnenvon
der EntrichtungdesSchulgeldsje für dieDauer desSchuljahrsganzoder teilweisebefreit
werden. Eine BefreiungnichtdeutscherSchüler findetnur aus besonderenGründen statt.
Die Befreiungkannwährenddes Schuljahrs ganz oderteilweisezurückgenommenwerden,
wennin denVerhältnissen,die für die Bewilligung maßgebendwaren, eine Veränderung
eintritt. Die näherenBestimmungenüber die Befreiung vom Schulgeldewerdenvom
Ministeriumgetroffen.

3.Für denBesuchdesUnterrichts in einemFache, das für dieAnstalt dieBestreitung
besondererSachauslagenerforderlichmacht,dann für die BenützungderSchülerbibliotheken
werdenvon denSchülernGebührenerhoben,derenHöhevom Ministeriumbestimmtwird.
Eine Befreiungvon diesenGebührenfindetnichtstatt.

4. ÜUberdieRegelungderPflegeund ärztlichenBehandlungerkrankterSchülerkönnen
auf Antrag des Anstaltsvorstands für die einzelnenAnstalten unter Berücksichtigungder
örtlichenVerhältnisseBestimmungengetroffenwerden.

§ 6.

Vom Ministerium wird zur Regelungder Schulzuchteine für alle höherenLehr=
anstaltengleichmäßiggeltendeSchülersatzungerlassen.

2. Rölchnitt.
Unterrichtsgegenständeund Unterrichtszeit;Lehrbücherund Lehrmittel.

§ 7.

1. Die Unterrichtsgegenständeder höherenLehranstaltenteilen sich in Pflichtfächer
und Wahlfächer.
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2. Pflichtfächersind
Religionslehre bei allen Anstalten,
Deutsch bei allen Anstalten,
Latein bei denGymnasienund Progymnasien,
Griechisch bei den humanistischenAnstalten,
Französisch bei allen Anstalten mit Ausnahme der Lateinschulen,
Englisch bei den realistischenAnstalten,
Mathematik bei allen Anstalten,
Physik beiallenAnstaltenmitAusnahmederhumanistischenProgymnasienundderLateinschulen,
Naturkunde bei allen Anstalten,
Chemie bei denrealistischenAnstalten,
Geschichte bei allen Anstalten,
Erdkunde bei allen Anstalten,
Zeichnen bei denrealistischenAnstalten,daun in denKlassenII mit V der humanistischen

Anstalten,
Handelskunde in denKlassenIV mit VI der Handelsabteilungender Oberrealschulen,
Turnen bei allenAnstalten,
Schreiben in der I. und II. Klasse aller Anstalten;

Wahlfächersind
Latein bei denOberrealschulen,
Englisch bei den humanistischenGymnasien,
Italienisch bei den Gymnasien und Oberrealschulen,
Hebräisch bei den humanistischenGymnasien,
Zeichnen bei den humanistischenAnstalten, soweit es nicht Pflichtfach ist,
technisches Zeichnen bei den Oberrealschulen,
Stenographie bei allen Anstalten,
Singen und Instrumentalmusik bei allen Anstalten.

3. Die EinführungweitererWahlfächerbedarfder Genehmigungdes Ministeriums;
bei Anstalten mit sechsoder wenigerKlassen könneneinzelneWahlfächermit Genehmigung
desMinisteriums weggelassenwerden. 8

88.
1. Die für den Unterricht in den Pflicht= undWahlfächernbei den einzelnenKlassen Unterrichts=

bestimmteStundenzahlbemißtsichnachden für die verschiedenenSchulgattungenvomdiuneen
Ministerium aufzustellendenStundentafeln.

2. Das Ministeriumbestimmtdas LehrzielderPpflich und Wahlfächerund regelt
die Verteilung des Lehrstoffsauf die einzelnenKlassen.
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89.

1. Zwei Nachmittagesind von dem Unterricht in den Pflichtfächern frei zu lassen.
2. Der Unterricht in den Pflichtfächernist in der Regel auf Vormittag und Nach=

mittag zu verteilen. Eine Verteilung, durchdie der Pflichtunterrichtganz oder nahezu
ganz auf denVormittag verlegt wird, bedarf derGenehmigungdesMinisteriums. Zwischen
dem Vormittag= und Nachmittag=Unterrichtemuß ein Zwischenraum von wenigstenszwei
Stunden und, wenn der Vormittag=Unterrichtüber 4 Stunden dauert, tunlichstvon
3 Stunden liegen. Der Vormittag-Unterrichtdarf in der Zeit vom 1. April bis zum
Schlussedes Schuljahrs nicht vor 7 Uhr, in der Zeit vom 16. Februar bis 31. März
und vom 16. Septemberbis 15. Novembernicht vor 8 Uhr, in der Zeit vom 16. No=
vemberbis 15. Februarnichtvor 8¼ Uhr beginnen.

3. ZwischendenUnterrichtsstundensind Pausen einzuschalten.Die näherenBestim=
mungenhierüberwerdenvom Ministerium getroffen.

8 10.
1. Beim Unterrichtesindnur solcheLehrmittelzu verwenden,die in demvomMini=

sterium aufzustellendenVerzeichnisseder genehmigtenLehrmittel der höherenLehranstalten
enthaltensind. Die Auswahl erfolgtdurchBeschlußdes Lehrerrats.

2. Befinden sichan einem Orte mehrereAnstalten gleicherArt, so haben ihre Vor=
ständeund Lehrerräteauf Einführung gleicherLehrbücherund LehrmitteltunlichstBedacht
zu nehmen. 6

3. Ein rascherWechselder Lehrbücherund Lehrmittel soll vermiedenwerden. Bei den
gleichenSchülern darf ein solcherWechselnur aus ganz triftigenGründen stattfinden.

3. Röschnitt.
Schuljahr;AufnahmeundAustritt der Schüler.

§ 11.
1. Das Schuljahr beginntmit dem 16. September,ist dieserTag ein Sonntag,

mit dem18. September,ist er ein Montag, mit dem17. September;es endigtmit dem

13. Juli. An denTagen des Schuljahrsbeginnsund =schlussessollen feierlicheSchüler=
Gottesdienste,amTagedesSchuljahrsschlusseszugleicheineSchülerfestfeierabgehaltenwerden.

2. Die Weihnachtsferienbeginnenmit dem 23. Dezembervormittags10 Uhr, ist
dieserTag ein Sonntag, mit dem22. Dezembervormittags10 Uhr; sie endigenmit dem
2. Januar, ist dieserTag ein Sonntag, mit dem 3. Januar.
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3. Die Osterferienbeginnenmit demFreitagevor demPalmsonntagvormittags10 Uhr
und endigenmit demMontagenachdemweißenSonntag.

4. Am Samstagevor Pfingstenendigtder Unterrichtvormittags10 Uhr. Dienstag
und Mittwoch nach Pfingsten sind frei vom Unterrichte, desgleichender Nachmittag des
Fastnachtsdienstags.

5. Bezüglich der Feier der AllerhöchstenGeburts= und Namensfestean denAnstalten
wird vom Ministerium Anordnung getroffen.

6. Der Tag des Prinzregent Luitpold Schulturnfestes ist frei vom Unterrichte. Zur
AbhaltungeinesFrühjahrsfestesmit Vorträgender Schüler und Schülerausflügenist in
der Regel ein Tag vom Unterrichtefrei zu geben.

7. EinzelneSchulstundenund SchultagekönnennachnähererBestimmungdesMini=
steriums durchunterrichtlicheFührungen in Sammlungen, naturkundliche,erdkundlicheund
heimatkundlicheSchülerwanderungen,kunst=und kulturhistorischeSchülerfahrtenersetztwerden.

8 12.
1. Die Schüler habendie Bestimmungenihres Bekenntnissesüber denBesuchdes Schul=

Gottesdienstesan Sonn=undFeiertagenzu befolgen. aottesdienst.
2. Die katholischenSchüler habenan Sonn- und Feiertagen den Schulgottesdienst,

wo ein solchereingerichtetist, zu besuchen;auf Antrag der Eltern kann aus besonderen
Gründen vom Anstaltsvorstandim Einvernehmenmit dem ReligionslehrerBefreiung
gewährt werden.

3. Die protestantischenSchüler sollenan Sonn= und Feiertagenden Gottesdienst
regelmäßigbesuchen.

4. Die israelitischenSchüler habenan den Sabbathen und Feiertagen,an denenein
Unterricht nicht stattfindetoder an denensie vom Unterrichtebefreit sind, den Hauptgottes=
dienst,an anderenSabbathenund Feiertagendenfür sie in BetrachtkommendenJugend=
gottesdienstoder, wo ein solchernicht eingerichtetist, denNachmittagsgottesdienstzu besuchen.

§ 13.
1. Die Aufnahmeder Schülerbei den höherenLehranstaltenerfolgt zu Anfang des Aufnahme.

Schuljahrs; währenddes Schuljahrs findet eine Aufnahmenur aus triftigenGründen,
insbesonderebei Wohnsitzänderungder Eltern, statt.

2. Die Anmeldung zur Aufnahme hat an dem vom Anstaltsvorstandebestimmtenund
öffentlichbekanntgegebenenZeitpunktunterBeifügung der nötigenBelege(Geburtsschein,
Impfschein,frühereSchulzeugnisse)zu geschehen.
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3. In dieJ. KlassewerdenSchüler aufgenommen,die das neunteLebensjahrvollendet,
das zwölftenochnichtüberschrittenhaben. Schüler, die das neunteLebensjahrnochnicht
vollendethaben,aber im LaufedesKalenderjahrsnochvollendenwerden,könnenaufgenommen
werden,wenn sie die zum BesuchedesUnterrichts erforderlichekörperlicheund geistigeReife
unzweifelhaftbesitzen.Schüler,die das zwölfteLebensjahrschonüberschrittenhaben,können
nochaufgenommenwerden,wenn besondereVerhältnisseden verspätetenBesucheiner höheren
Lehranstalterklärlichmachen. Darüber, ob in den beidenletzterenFällen die angegebenen
Voraussetzungenvorliegen, entscheidetdie für die Aufnahmeprüfungzu bildendeKommission;
gegendie EntscheidungkannBeschwerdezum Ministeriumerhobenwerden.

4. Die Aufnahmein die I. Klasse setztdas BesteheneinerAufnahmeprüfungaus
Religionslehre, Deutschund Rechnenvoraus, derenAnforderungensichauf das Lehrziel der
drei unterenKlassen derVolksschulein diesenFächern erstrecken.Die näherenBestimmungen
überdie Aufnahmeprüfungwerdenvom Ministerium getroffen.

5. Die endgültigeAufnahme ist abhängigvondemBesteheneiner achtwöchigenProbezeit.
Über das Bestehender Probezeit entscheidetnach ihrem Ablaufe der Lehrerrat.
6 6. Die vorstehendenBestimmungen über die Anmeldung und das erforderlicheAlter
sowie über die Aufnahmeprüfung und die Probezeit finden sinngemäßAnwendung, wenn
es sich um den Eintritt in eine höhereKlasse handelt.

8 14.
1. Schüler, die eine Klasse einer höherenLehranstalt besuchtund am Schlusse des

Schuljahrsdie Erlaubnis zumVorrückenerhaltenhaben,werdenamBeginnedes folgenden
Schuljahrs in die nächsthöhereKlasse einer anderenhöherenLehranstaltder gleichenGattung
ohneVorbehaltaufgenommen.

2. Schüler, die in einemSchuljahr eine der fünf unteren Klassen einer höherenLehr=
anstalt mit Erfolg besuchthaben,könnenzu Beginn des folgendenSchuljahrs in die
nächsthöhereKlasseeinerhöherenLehranstaltandererGattung eintreten,sie habensichjedoch
in diesemFall in den Fächern,die nur der neugewähltenAnstaltsgattungeigen sind,
dann in denFächern,die zwar beidenAnstaltsgattungengemeinsamsind, in der neu—
gewähltenGattung aber in der betreffendenunterenKlasseein höheresLehrzielhaben,einer
Aufnahmeprüfungzu unterziehen.Diese Prüfung ist auf Verlangenauf die denbeiden
AnstaltsgattungengemeinsamenFächerzu beschränken.Die aufgenommenenSchüler haben
aber, wenn sie von dieser Erleichterung Gebrauch machen,für die Fächer, die nur der
neugewähltenAnstaltsgattung eigen sind, durchAblegung einer Ergänzungsprüfung am
Schlussedes Schuljahrsoderam Beginnedes nachfolgendenweiterenSchuljahrsdenNach=
weis zu erbringen,daß sie sich mit dem LehrstoffedieserFächer für die besuchteKlasse hin=
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reichendvertraut gemachthaben. Bis dahin sind sie auf Verlangen auch vom Unterricht
in diesenFächern zu befreien.

3. Der Übertritt von einerAnstalt zu einerAnstalt einer anderenSchulgattung
während desSchuljahrs ist nur aus besonderenGründen mit GenehmigungdesMinisteriums
zulässig.

4. Schüler, die von einer nichtbayerischenAnstalt an eine bayerischeübertretenwollen,
haben sich einer Aufnahmeprüfungzu unterziehen. Ein solcherAnstaltswechseldarf nicht
zu einerAbkürzungder ordnungsmäßigenAusbildungszeitder Schüler führen. Schüler,

die aus einemGebietemit Schuljahrsbeginnzu Osternkommen,könnenjedoch,wennder
Übertritt zu Anfang des Schuljahrserfolgtund wenndie AufnahmeprüfungdenNachweis
der erforderlichenReise erbringt, in die nächsthöhereKlasse ausgenommenwerden.

5. Schüler, denenam Jahresschlussedie Erlaubnis zum Vorrückenin die nächsthöhere
Klasse versagt wurde, dürfen im darauffolgendenSchuljahre zur Aufnahmeprüfung für
dieseKlassebei einerhöherenLehranstaltgleicheroderandererGattungnichtzugelassenwerden.

15.
1. Befreiungvom Turnunterrichtist nur auf Grund ärztlichenZeugnissesstatthaft.

Von anderenPflichtfächernkann für längereDauer nur aus besonderenGründen und nur
vom MinisteriumBefreiunggewährtwerden.

2. Bei den Progymnasien und Lateinschulensowie bei den Realschulenkönnenmit
Genehmigungder Kreisregierung,Kammerdes Innern, jugendlichePersonen,die in einem
festenLehrlingsverhältnissestehen,als Teilnehmerbei einzelnenUnterrichtsgegenständen
(Gastschüler) zugelassenwerden. Die Bestimmungin § 13 Abs. 3 und 6 über das
zur AufnahmeerforderlicheAlter hat dabeisinngemäßAnwendungzu finden. Die Teil=
nahmeam Unterrichteiner höherenKlassesetztferner die Beibringungeines Nachweises
über zureichendeAneignung des Lehrstoffs der nächstunterenKlasse voraus. Die Kreis=
regierunghat mit der GenehmigungderZulassungzugleichdieHöhedes für dieTeilnahme
zu entrichtendenSchulgeldsfestzusetzen.

3. Abgesehenvon den Fällen des Absatzes2 ist eine auf einzelneFächer beschränkte
Teilnahmeam Unterrichteder höherenLehranstaltenfür längereZeit überhauptnicht, für
kürzereZeit nur aus besonderenGründen mit Genehmigungdes Ministeriums statthaft.

§ 16.
1. Zum Austritte währenddesSchuljahrs ist die schriftlicheoder mündlicheErklärung

der Eltern odersonstigenErziehungsberechtigtenerforderlich.
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2. Schülern, gegendie wegeneines Verschuldensvon der Anstalt Untersuchungein=
geleitetist, wird vor Bescheidungder daraufbezüglichenVerhandlungender Austritt nicht
gestattet.

3. Schüler, die während des Schuljahrs aus einer Anstalt ausgetretensind, können
am Beginne des nächstenSchuljahrs in die von ihnen zuletzt besuchteKlasse einer Anstalt
der gleichenSchulgattungohnePrüfung, Schüler der fünf unterenKlassenin die gleiche
Klasse einer Anstalt einer anderen Schulgattung nach Ablegung einer Prüfung gemäß
§*14 Abs.2 wiedereintreten. Die Bestimmungenin § 19 Abs.5 und 6 bezüglichder
lberschreitungder AltersgrenzefindenhiebeiAnwendung.

4. Schüler, die früher eine höhereLehranstalt besuchthaben, können später nur für
eineKlassezur Aufnahmeprüfungzugelassenwerden,bei der die AufnahmeeineAbkürzung
der ordnungsmäßigenAusbildungszeitnichtmit sichbringt.

4. Aöschnitt.
Schulaufgaben,HausaufgabenundUbungsaufgaben;ZeugnisseundNoten; Vorrückung.

8 17.
1. Zur Erprobung derFortschrittederSchüler werdenihnen in entsprechendenZwischen=

räumen aus den PflichtfächernAufgaben gegeben,die in der Schule zu bearbeitensind
(Schulaufgaben). Ferner werden ihnen in angemessenenZwischenräumenaus dem
DeutschenAufgabenzur häuslichenBearbeitunggegeben(Hausaufgaben). Das Nähere
hierüber, insbesonderedie Zahl der Schul= und Hausaufgabenfür die einzelnenAnstalts=
gattungenund Klassen, wird vom Ministerium bestimmt.

2. Die Schul=und Hausaufgabensind von den beteiligtenLehrerninnerhalbzwei
Wochenzu korrigierenund zu benoten,mit den Schülern zu besprechenund dann bei dem
Anstaltsvorstandezu hinterlegen.

3. Bei derBenotungderSchul=undHausaufgabensinddieNotengradeI, II, III undIV
anzuwenden;auch die ZwischennotenIIII. II—III und III—IV sindzulässig. Die
BedeutungdieserNotengradeist die gleiche,wie in § 18 Absatz3 angegebenist.

4. Zur Einübungdes Lehrstoffsund zur Anregungder eigenenTätigkeitkönnenden
Schülernin mäßigemUmfangeschriftlicheUbungsaufgaben zur häuslichenBearbeitung
gegebenwerden.Das MinisteriumbestimmtdieFächer,aus denensolcheAufgabengegeben
werdendürfen. Die ordentlicheBearbeitungder Ubungsaufgabenist von denbeteiligten
Lehrernentsprechendzu überwachen.

5. Vom Vormittag auf denNachmittagsindÜUbungsaufgabennicht zu geben. Die
Sonn=und Feiertagesind von Übungsaufgabentunlichstfrei zu halten.
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§ 18.
1. Über Betragen und Fleiß, dann über die bei den Pflichtfächernerzielten Fort=

schritte werdenden Schülern zu Weihnachtenund Ostern Zwischenzeugnisseund am Jahres=
schlusseJahreszeugnisseausgestellt.

2. Betragenund Fleiß werdenin den Zwischenzeugnissenmit Noten, im Jahres=
zeugnissedurchein Urteil in Worten angegeben.Die in deneinzelnenUnterrichtsfächern
erzielten FortschrittewerdendurchNoten bezeichnet.

3. Die zulässigenNotenstufensind
I—sehr gut,

II gut,
III — genügendund
IV ungenügend.

Zur Bezeichnungder Fortschrittein den Zwischenzeugnissensind nochdie Zwischennoten
1—1I —fast sehr gut, II—III — noch gut und III—IV #=noch genügendzulässig.

4. Über die für jedenSchüler von den Lehrern zu führende besondereSchulzensur
werdenvom MinisteriumBestimmungengetroffen.

5. AustretendenSchülern wird ein Austrittszeugnis, entlassenenSchülern ein Ent=
lassungszeugniserteilt.

§ 19.
1. Das Vorrückeneines Schülers in eine höhereKlasse am Jahresschlußist nur

dann zu gestatten,wenn er während des Schuljahrs den Anforderungender von ihm
besuchtenKlassegenügthat. Die Entscheidunghierüberwird gegenEndedes Schuljahrs

Falle zu gestatten.
2. Bei der Entscheidungüber das Vorrücken sind nicht ausschließlichdie Ergebnisse

derSchul=undHausaufgaben,sondernauchdie übrigenLeistungenderSchüler, insbesondere
ihre mündlichenLeistungen,dann in den naturwissenschaftlichenFächern auch die in den
SchülerübungengezeigteGeschicklichkeit,zur Würdigung heranzuziehen.Wenn sich bei
Festsetzungder NotenZweifel ergeben,entscheidetder Lehrerrat.

3. Die Leistungenim Turnen sowie in denWahlfächern,ferner bei den humanistischen
Anstaltendie Leistungenim Zeichnenkommenbei der EntscheidungüberdasVorrückender
Schüler nicht in Betracht. Schüler, die in zwei der danachfür das Vorrückenin Betracht
zu ziehendenPflichtfächerndie JahresfortgangsnoteIV erhaltenhaben, sind vom Vorrücken
auszuschließen.Das gleichehat zu geschehenbei Schülern der drei unterenKlassen,die
in einem solchenPflichtfachedie Note IV und auch in den übrigen für das Vorrückenin
Betracht kommendenPflichtfächernkeinebessereNote als III erhaltenhaben.
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4. Wer nachzweijährigemBesucheiner Klassedie Bewilligung zum Aufsteigenin
die nächsthöhereKlasse nicht erlangt hat, ist vom fernerenBesuch einer höherenLehranstalt
gleicherGattung auszuschließen. Das nämliche hat zu geschehenbei Schülern, die bei
wiederholtemBesuch einerKlasse in einemFache, wegendessensie nicht in die nächsteKlasse
vorrückendurften,neuerdingsUngenügendesleisteten.

5. Schüler, die schoneinmal eine Klasse wiederholthaben, sind vom weiterenBesuch
einer höherenLehranstalt überhaupt auszuschließen,wenn sie in einer späterenKlasse die
Erlaubnis zum Vorrückennichterhaltenund bei WiederholungdieserKlassedas Höchst=
alter überschreitenwürden, das sich aus den Bestimmungenin § 13 Abs. 3 und 6 für
die Aufnahmein die Klasseergibt.

6. Von der Wirkung derBestimmung in Absatz5 kann durchBeschluß desLehrerrats
Befreiunggewährtwerden,wennzuverlässigangenommenwerdendarf, daß die Ursachen
des Mißerfolgs nicht in mangelnderBegabungoderschuldhaftemVerhaltendes Schülers
gelegensind. Gegen die Entscheidungdes LehrerratskannBeschwerdezum Ministerium
erhobenwerden.

8 20.
1. Schülern,die nur in einem der für dasVorrückenin BetrachtkommendenUnter=

richtsfächernicht genügten,ist vorbehaltlichder Bestimmung in § 19 Abs. 3 Satz 3 und
Absatz 4 Satz 2 das Vorrückenin die nächsthöhereKlasse zu gestatten,soferne nach dem
Urteile des Lehrerratsmit gutemGrund anzunehmenist, daß sie nachihrerBegabungund
gesamtenHaltung trotzdemimstandesind am Unterrichteder nächstenKlasse in dem gleichen
Fache mit genügendemErfolge teilzunehmen. Hierüber ist in das Jahreszeugnis eine Be=
merkungaufzunehmen(Vermerk).

2. Die nach Abs. 1 zulässigeNachsichtdarf nicht mehr eintreten, wenn ein Schüler
im nächstfolgendenSchuljahr in dem nämlichen Unterrichtsfache,in demer einen Vermerk
erhaltenhatte,wiedernichtgenügte.

3. Am Schlusseder VII. und VIII. Klasse kann das Vorrücken ohneVermerk ge=
stattet werden, wenn einer ungenügendenLeistung in einem sprachlich=historischenFache,
Deutsch ausgenommen,eine sehr gute Leistung in einem mathematischenoder naturwissen=
schaftlichenFach — an denRealgymnasienundOberrealschuleneinschließlichdesZeichnens —
oder umgekehrtgegenübersteht. DieseNachsichtist jedochnichtzu gewähren,wenndie
ungenügendeLeistungdurchNachlässigkeitin dem betreffendenFache verursachtist.

4. Der einem Schüler erteilte Vermerk äußert seine Wirksamkeitauch beim Ubertritt
an eine Anstalt einer anderenSchulgattung, jedochbei Fächern, in denen er sicheiner
Aufnahmeprüfungzu unterziehenhat, nur insoweit, als er dabei die Note IV erhält.
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§ 21.
1. Wenn ein Schüler nach Ostern längereZeit durch Krankheit am Besuchedes

Unterrichtsgehindertist, kanner unterBerücksichtigungseinerLeistungenim vorausgegangenen
Teile des Schuljahrs durchLehrerratsbeschlußzum Vorrückenin die nächsthöhereKlasse auf
achtwöchigeProbe zugelassenwerden. Dies kannauchbei den fünf unterenKlassenunter
Vorbehalt der Bestimmungenin § 14 Abs. 2 im Falle desÜbertrittsan eineAnstalt
einer anderenSchulgattung geschehen.

2. NachAblauf der Probezeithat der Lehrerratüberdie Belassungin der höheren
oder die Zurückoerweisungin die vorausgehendeKlasseBeschlußzu fassen. Sollte ein
Schüler währenddieserZeit nur in einem der für das Vorrücken in Betracht kommenden
Unterrichtsfächernichtgenügen,so findendieBestimmungenin § 20 sinngemäßAnwendung.

3. Wenn Schüler nach Ostern aus derAnstalt austreten,hat der LehrerratBeschluß
über ihre Reife zu fassen. Kommtder Lehrerratdabeizu demUrteile, daß sie im Falle
des Verbleibens an der Anstalt am Jahresschlussedie Erlaubnis zum Vorrücken nicht
erhaltenhätten, so ist dies im Austrittszeugnisanzugeben.Schüler,die die Erlaubnis
zum Vorrücken nicht erhalten hätten, sind im darauffolgendenSchuljahre zu einer Auf=
nahmeprüfung für die nächsthöhereKlasse der gleichenoder einer anderenSchulgattung
nicht zuzulassen.

5. Abschnitt.
Prüfungen.

R. Reifeprüfungbei denneunklassigenAnstalten.
§ 22.

1. Die Erlangungdes ReifezeugnisseseinerneunklassigenhöherenLehranstaltist von
dem BesteheneinernachdemBesucheder IX. KlasseamJahresschlußabzulegendenPrüfung
(Reifeprüfung) abhängig.

2. Die Reifeprüfung wird vor einer Kommissionabgelegt, die aus dem Rektor, dem
Konrektor und Lehrern der Anstalt besteht. Vorsitzenderder Kommission ist der vom
Ministerium zur Prüfung abgeordneteKommissär, wenn eine solcheAbordnung unterbleibt,
der Rektor.

3. Als Mitglieder der Prüfungskommissionsind vom AnstaltsvorstandsovieleLehrer
der Anstalt beizuziehen,als zur Durchführung der Prüfung erforderlichsind; in erster
Linie kommenhiebei die Lehrer in Betracht, die in den Fächern, aus denengeprüft wird,
währenddes Schuljahrs in der IX. KlassedenUnterrichterteilthaben. Die Mitwirkung
der Religionslehrer als Mitglieder der Prüfungskommissionbeschränktsichauf die Schüler
ihrer Konfession.
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4. Soweit Bestimmungenbezüglichder Ablegungder Reifeprüfungdurcheinzelne
Gruppenvon Schülernvor der ordentlichenReifeprüfungerforderlichsind, hat dasMini⸗
steriumAnordnungzu treffen.

5. Die AblegungeinerbesonderenReifeprüfungdurcheinenSchülernachderordentlichen
Reifeprüfungist nur mit GenehmigungdesMinisteriums und nur dann zulässig, wenn dem
Schüler die Teilnahmean der ordentlichenReifeprüfunginfolge unüberwindlicherHinder=
nisseohne sein Verschuldennicht möglich war.

§ 23.

Einteilung 1. Die Reifeprüfung zerfällt in einen schriftlichenund mündlichenTeil.
nrnhrsunet 2. Prüfungsgegenständesind
gegenstände.Religionslehre bei allen Anstalten,

Deutsch bei allen Anstalten,
Latein bei den Gymnasien,
Griechisch bei denhumanistischenGymnasien,
Französisch bei allen Anstalten,
Englisch bei den Realgymnasien,Reformrealgymnasienund Oberrealschulen,
Mathematik bei allen Anstalten,
Physik bei allen Anstalten,
Chemie bei den Realgymnasienund Reformrealgymnasien,
Chemie mit Naturkunde an denOberrealschulen,
Geschichte bei allen Anstalten,
Zeichnen bei den Realgymnasien,Reformrealgymnasienund Oberrealschulen.

3. Die Prüfung beginntinder zweiten Hälfte des Juni jedenJahres; der Tag
des Prüfungsbeginnswird vom Ministeriumfestgesetzt.

8 24.
Zulassung 1. Privatschülerkönnenmit GenehmigungdesMinisteriumszur Ablegungder Reife=
vonPrivat=prüfung zugelassenwerden,wenn sieeinenentsprechendenNachweisüberausreichendeAusbildung

schülern,in denUnterrichtsfächernder Schulgattung,für die sie die Prüfung ablegenwollen,zu er=
bringenvermögen.VoraussetzungderZulassungistferner,daß diePrivatschülerdieReichs=
angehörigkeitbesitzenund daß, wennsie nichtbayerischeStaatsangehörigesind, ihre Eltern
oderderenStellvertreterin Bayern wohnen.Die Anstalt, an der sie diePrüfung abzulegen
haben,wird vomMinisteriumbestimmt.Ein freiwilligerRücktrittvon derPrüfung ist nur
vor dem Ende der schriftlichenPrüfung zulässig. Erfolgt ein solcherRücktritt nach diesem
Zeitpunkte,sowird erdererfolglosenTeilnahmean derPrüfung (8 30 Abs.3) gleichgeachtet.
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2. Mit demGesuchum Zulassungsind außerdenAusbildungsnachweisennochdas
Geburtszeugnis,ein Leumundszeugnis,ein kurzerLebenslaufund, wennder Privatschüler
früher einehöhereLehranstaltbesuchthat, die betreffendenSchulzeugnissevorzulegen.

3. Privatschüler,diefrühereinehöhereLehranstaltbesucht,sie aberwegenmangelnden
Erfolgs verlassenhaben,sind vor demJahre, in demsie bei regelmäßigemStudiengange
die IX. KlasseeinersolchenAnstaltbesuchthabenwürden,zur Reifeprüfungnichtzuzulassen.

4. Für die Teilnahme an der Reifeprüfung habendie Privatschüler eine Gebühr zu
entrichten,derenHöhe vom Ministerium bestimmtwird. Ein RückersatzdieserGebühr
beim Rücktritte von der Prüfung oder im Falle des Nichtbestehensfindet nicht statt.

6 25.
Wer das ReifezeugniseinerneunklassigenhöherenLehranstaltbesitzt,kanndurchAb=

legung einer Ergänzungsprüfungnochdas ReifezeugniseinerneunklassigenhöherenLehr=
anstalt andererGattung erlangen; die näherenBestimmungenhierübertrifft das Ministerium.

Schriftliche Prüfung.

§ 26.

1. Die schriftlichePrüfung erstrecktsich auf alle Prüfungsgegenständemit Ausnahme
der Geschichte. Bei den Realgymnasien, Reformrealgymnasienund Oberrealschulentritt
im Zeichnen für die Schüler derAnstalten an Stelle einer Prüfungsarbeit eine nach Ostern
bei einerArbeitszeitvon dreiStunden zu fertigendeSchulaufgabe;die bei diesenAnstalten
zur Prüfung zugelassenenPrivatschüler haben eine Aufgabe aus dem Zeichnen während
der schriftlichenPrüfung anzufertigen.

2. Die Prüfungsaufgabenwerdenvom Ministerium nach Einholung von Vorschlägen
derAnstalten gestellt. Die Aufgaben werdenden Anstaltsvorständenverschlossenzugesendet.

3. Die Bearbeitungder Aufgabengeschiehtbei allen Anstaltender gleichenGattung
zu nämlicherZeit und findetüberallunterAufsichtvon zwei Lehrernstatt. Währendder
Arbeitszeit darf das Prüfungszimmernur nachMeldung bei einemder aussichtführenden
Lehrerverlassenwerden.

4. Wenn ein Prüfling zurAnfertigungeinerArbeit ein unerlaubtesHilfsmittelbereit=
hält oder gebrauchtoder eine fremdeArbeit benützt, ist seineLeistung mit Note IV zu
bewertenoder es ist der Prüfling, wenn dieSchweredesFalls es gebietet,vonderPrüfung
ganz wegzuweisen.GleicheStrafe kann gegeneinenPrüfling ausgesprochenwerden,der
zu einersolchenUnredlichkeitBeihilfe leistet. Die EntscheidungstehtderPrüfungskommissionzu.
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8 27.

1. Jede Arbeit ist von einemerstenund einemzweitenBerichterstatterzu korrigieren
und zu benoten. Die Berichterstatterwerdenvom VorsitzendenderPrüfungskommission
bestimmt und sind den Mitgliedern dieserKommission zu entnehmen. Für die Arbeiten
aus der Religionslehre sind dieReligionslehrer der betreffendenKonfessionals Berichterstatter
aufzustellen. Ist an der Anstalt nur ein einzigerReligionslehrer der betreffendenKonfession
tätig, so ist als zweiter Berichterstatterein andereswomöglichder gleichenKonfessionan=
gehörendesMitglied der Prüfungskommission oder des Lehrerkollegiumsaufszustellen;die
Prüfung durchdiesenBerichterstatterhat sich, wenn er einer anderenKonfessionangehört,
nur auf die Darstellung, nicht aber auf den Sachinhalt der Arbeiten zu erstrecken.

2. Die FeststellungderNotenerfolgtdurchdiePrüfungskommission,wobeidie Noten=
grade I — sehr gut, II — gut, III — genügendund IV = ungenügendanzuwendenund
Zwischennotennicht zu gebensind. Arbeiten, die selbstden für denEintritt in dieIX. Klasse
geltendenAnforderungennichtmehrgenügen,sind in jedemFalle mitNote IV zubewerten.

3. Prüflinge, deren Arbeiten in vier Prüfungsgegenständenmit Note IV bewertet
wurdenoderdie im Deutschenund nochin einemweiterenPrüfungsgegenstandesowohlim
Jahresfortgangals auchfür diePrüfungsarbeitendieseNote erhielten,sind zur mündlichen
Prüfung nicht mehr zuzulassenund habendie Reifeprüfung nicht bestanden.

Mündliche Prüfung.

§ 28.

1. Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf alle Prüfungsgegenständemit Ausnahme
der Religionslehreund desZeichnens. Schüler, die in der schriftlichenPrüfung aus der
Religionslehredie Note IV erhaltenhaben,sindder mündlichenPrüfung in diesemGegen=
standezuzuweisen.

2. Schüler, die weder im Jahresfortgangenochbei der schriftlichenPrüfung in einem
Prüfungsgegenstandedie Note IV erhaltenhaben,könnenvon der Ablegung dermündlichen
Prüfung befreit werden. Schüler, die sichder mündlichenPrüfung zu unterziehenhaben,
könnenvon dieserPrüfung für jeneGegenständebefreitwerden,in denensie entwederim
Jahresfortgang oder in der schriftlichenPrüfung mindestensdie Note II und in keinemvon
beidendie Note IV erhaltenhaben. Die Entscheidungkommt der Prüfungskommissionzu.

3. Schüler, die nach den vorstehendenBestimmungen von der mündlichenPrüfung
befreitwerdensollen,könnenvom Vorsitzendender Kommissionaus triftigenGründenin
diesePrüfung verwiesenwerden.
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4. Die zur Prüfung zugelassenenPrivatschülersind von der mündlichenPrüfung
wederganznochteilweisezu befreien.

5. Auf die mündlichePrüfung einesSchülerssind in keinemFall über1½Stunden
zu verwenden.

Festsetzung des Prüfungsergebnisses.

§ 29.

1. Über das Ergebnis der Reiseprüfungentscheidetdie Prüfungskommission.Zu
diesemZweckesind von der Kommissionschonvor demBeginnederPrüfung die Jahres=
fortgangsnoten festzustellen.NachBeendigungderPrüfung ist zunächstfür jeneGegen=
stände, in denender Prüfling sichder mündlichenPrüfung zu unterziehenhatte, aus den
Leistungender schriftlichenund mündlichenPrüfung je eine besonderePrüfungsnote
festzustellen.

2. Sodann ist für jedenPrüfungsgegenstandaus der Prüfungsnote— soweiteine
mündlichePrüfung nichtin Betrachtkommt,aus der Note der schriftlichenArbeit— und
der JahresfortgangsnoteeineGesamtnote festzusetzen.Ist in einemPrüfungsgegenstande
die PrüfungsnoteIV erteiltworden,so darf die Gesamtnotenur dann nochauf III fest=
gesetztwerden,wenn der Jahresfortgangin diesemGegenstandemindestensdie Note II
aufweist.

3. Bei denzur Prüfung zugelassenenPrivatschülernkommtfür die Würdigungder
Gesamtleistungenlediglichdas Ergebnis der schriftlichenund mündlichenPrüfung (Abs.1
Satz 3) in Betracht. ·

4. Prüflinge, die in zwei Gegenständennicht genügten, haben die Prüfung nicht
bestanden.Die Anerkennungder Reife kannauchsolchenPrüflingen versagtwerden,die
zwar nur in einemGegenstandedieGesamtnoteIV erhielten,aberin keinemanderenGegen⸗
standebessereals genügendeGesamtnotenaufzuweisenhaben,fernersolchenPrüflingen,die
mit einemVermerkin einemPrüfungsgegenstandin die IX. Klasse vorgerücktsind und
als Gesamtnotein dembetreffendenGegenstandewiederdie Note IV erhaltenhabenoder
die in einemPrüfungsgegenstandevölligeUnwissenheitbekundethaben.

5. Den zur Prüfung zugelassenenPrivatschülernist die Anerkennungder Reife in
jedemFalle schondann zu versagen,wennsie in einem Prüfungsgegenstandenach dem
Ergebnisseder Prüfung nichtdie Kenntnissebesitzen,die zum Eintritt in die VII. Klasse
erfordertwerden.

6. Ergibt sichbei der Beschlußfassungder PrüfungskommissionüberErteilung oder
VersagungdesReifezeugnissesStimmengleichheit,so entscheidetdieStimme desVorsitzenden,
dem auchdas Rechtdes EinspruchsgegendenBeschlußder Prüsungskommissonzusteht.
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Reifezeugnis.

Schluß⸗
prüfung an
den sechs⸗
klassigen
Anstalten.

Wird vom PrüfungsvorsitzendengegendenBeschlußder KommissionEinsprucherhoben,so
entscheidetdas Ministerium.

8 30.

1. Das Urteil über das Ergebnis der Reifeprüfungist durchdie Kennzeichnung
„befähigt“oder„nichtbefähigt“auszudrücken.Prüflinge, die für befähigterklärtwurden,
empfangenein Zeugnis, das dieAnerkennungderBefähigungaussprichtund die nach8 29
Abs.1 und 2 aus demPrüfungsergebnisund demJahresfortgangebemessenenGesamt=
notenüberdie LeistungensowieAngabenüber Betragenund Fleiß des Prüflings enthält
(Reifezeugnis). In diesesZeugnis ist fernerein kurzesUrteil über den allgemeinen
BildungsstanddesPrüflings aufzunehmen;auchdie Leistungenin den von ihm besuchten
Wahlfächernsind zu erwähnen.

2. Prüflinge, die als nicht befähigterklärt wurden, erhaltenein Jahreszeugnis,in
demihre Leistungennur nachdemJahresfortganganzugebensind und in das eineBemer=
kungüberdie Teilnahmean der Reifeprüfungund das Nichtbestehender Prüfung aufzu=
nehmenist. Sie könnensichder Reifeprüfungerst wiedernachAblauf wenigstenseines
Jahrs und nur nocheinmalunterziehen.Im Falle der WiederholungderIX. Klassefinden
dieBestimmungenin § 19 Abs.5 wegenderÜberschreitungdesHöchstaltersnichtAnwendung.

3. Die zur Prüfung zugelassenenPrivatschülererhaltenim Falle des Nichtbestehens
der Prüfung auf WunscheineBescheinigungüber erfolgloseTeilnahmean der Prüfung;
Absatz2 Satz 2 hat auchfür sie Geltung.

B. SchlußprüfungandensechsklassigenAnstalten.
8 31.

1. Im Hinblickauf dieVorschriftenüberdenNachweisderBefähigungzum einjährig=
freiwilligenMilitärdiensthabensichbei densechsklassigenAnstaltendieSchülerderVI. Klasse
am Ende des SchuljahrseinerSchlußprüfungzu unterziehen.

2. Gegenständeder Prüfung sind:
Religionslehre
Deutsch

Mathematik
Geschichte |
Latein bei allen Progymnasien,
Griechisch bei denhumanistischenProgymnasien,
Englisch bei denrealistischenProgymnasienund denRealschulen,
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Physik bei denrealistischenProgymnasienund denRealschulen,
Naturkunde s
Chemie
Erdkunde bei denRealschulen.
Zeichnen
Handelskunde

3. Bei der Durchführungder Prüfung sinddie BestimmungenüberdieReifeprüfung
an den nenunklassigenAnstalten sinngemäßanzuwenden,soweit nicht nachstehendanderesan=
geordnetist: « .

a) Die schriftlichenPrüfungsaufgaben treten an die Stelle der letztenSchulaufgaben
in deneinzelnenPrüfungsgegenständen.

b) Die Tage und Stunden für die Bearbeitungder Prüfungsaufgabenwerdenvon
demVorstandeder Anstalt im Benehmenmit deneinschlägigenLehrernbestimmt.

c) Die Aufgaben für die schriftlichePrüfung werden im Einverständnissemit dem
Anstaltsvorstandevon denLehrern gegeben,die denUnterrichtin denbetreffendenGegenständen
in der VI. Klasseerteilthaben.

d) Den gleichenLehrernobliegtdieBeaufsichtigungderSchülerbeiderschriftlichenPrüfung
sowiedie Korrekturund dieBenotungderArbeiten. NachBedarf kannderAnstaltsvorstand
zur Führungder AufsichteinenzweitenAnstaltslehrerbeiziehensowieeinezweiteKorrektur
durcheinenAnstaltslehreranordnen. 6

e) Arbeiten, die selbstden für denEintritt in dieVI Klassezu stellendenAnforderungen
nichtmehrgenügen,sind in jedemFalle mit Note IV zu bewerten.

k) An der mündlichenPrüfung nehmenalle Prüflinge teil. Eine Zurückweisungvon
dieserPrüfung findet.nichtstatt.

8) Die mündlichePrüfung wird durchden vom Ministerium bestimmtenPrüfungs=
kommissärin der Weisevorgenommen,daß der KommissärdemUnterrichteder VI Klasse
währendeinernachder Zahl der Prüflinge zu bemessendenZeit beiwohntund sich hiebei
ausreichendeEinsichtin denKenntnisstandderPrüflinge verschafft.Der dabeizubehandelnde
Unterrichtsstoffwird vomPrüfungskommissärim Einvernehmenmit den amUnterrichtebe=
teiligtenLehrernfestgesetzt.

4. Die WürdigungderGesamtleistungenderPrüflinge geschiehtnachdenBestimmungen
in den§§ 19 und 20; Prüflinge, die danachim Falle des Besuchsder VI. Klasseeiner
neunklassigenAnstalt gleicherArt die Erlaubnis zum Vorrückenin dieVII. Klasseerhalten
hätten,habendie Prüfung bestandenund empfangendas Schlußzeugnis.

5. Schüler,diedasSchlußzeugniserhalten,sindberechtigtzumEintritt in dieVII Klasse
einerneunklassigenAnstalt. Wenn ihr Schlußzeugnisin einemfür das Vorrückenin Be=

34“
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trachtkommendenGegenstande(§ 19 Abs. 1 und 3) die Note IV aufweist,hat dies im
Falle des Eintritts in die VII. Klasse einer neunklassigenAnstalt die in § 20 Abs. 1
2 und 4 ausgesprocheneFolge. Eine Bemerkunghierüberist in das Schlußzeugnisnicht
aufzunehmen.

6. Privatschülerkönnenvom Ministeriumzur Teilnahmean derSchlußprüfungeiner
sechsklassigenAnstalt zugelassenwerden, wenn sie wenigstensdas 15. Lebensjahrvollendet
habenund einen entsprechendenNachweis über ausreichendeAusbildung in den Unterrichts=
fächernder betreffendenSchulgattungzu erbringenvermögen.Im übrigenfindenbezüglich
ihrer Zulassungdie Bestimmungenin § 24 sinngemäßAnwendung.Für die zur Prüfung
zugelassenenPrivatschülersind unter Beachtungder Anordnungenin Absatz3b mit d
besonderePrüfungsaufgabenzu erteilen.Sie habensicheinerbesonderenmündlichenPrüfung
zu unterziehen.Ihre Gesamtnotensetzensichaus denNoten für die schriftlichenund die
mündlichenPrüfungsleistungenzusammen.Sie erhaltenmit demSchlußzeugnissegleich=
falls die Berechtigungzum Eintritt in die VII. KlasseeinerneunklassigenAnstalt. Die
Prüfung hat für sie in diesemFalle die Bedeutungder Aufnahmeprüfunggemäßden Be=
stimmungenin § 13 Absatz3 mit 6, insbesondereauchden Bestimmungenbezüglichder
Altersgrenzeund der Probezeit.

6. Abschnitt.

VorstandundLehrerderAnstalten;Lehrerrat.
8 32.

1. Die Leitung jederhöherenLehranstaltobliegteinemVorstande(Rektor). Der
Rektorführt die unmittelbareDienstaufsichtüberdieLehrerschaftund die sonstigenAnstalts=
beamtenund ist zugleichLehrerder Anstalt.

2. Ist der Rektor beurlaubtoder aus einemanderenGrund an der Leitungder
Anstalt verhindert, so wird er hierin bei neunklassigenAnstalten durch den Konrektor oder,
wenn auch dieser gleichzeitigbeurlaubtoderan der Übernahmeder Leitungverhindertist,
durch den ältestennicht ebenfallsverhindertenAnstaltslehrervertreten. Die Vertretung
durchdendienstältestenAnstaltslehrerfindetauchbei denAnstaltenmit sechsoderweniger
als sechsKlassenstatt. Jeder Lehrer ist im Bedarfsfalle zur Ubernahmeder Vertretung
verpflichtet.

3. Der Rektor hat dafür zu sorgen,daß der Lehrplauder Anstalt sorgfältigeinge=
halten,die Unterrichtsstundenordnungsmäßiggegeben,die Schulzuchtwirksamund ver=
ständiggehandhabtund auchsonstdie für die höherenLehranstaltengeltendenVorschriften
sorgfältig beobachtetwerden. Ihm obliegt die Vertretungder Anstalt gegenüberdem
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Ministerium sowiegegenüberanderenStellen und Behörden. In Bezug auf die hygieni=
schenVerhältnissebei der Anstalt hat er sich nachErfordernis mit demAmtsarztezu
benehmen.

4. Der Rektor beruft denLehrerratund leitetseineSitzungen. Er bestimmtdie
Klaßleiter, verteilt die Unterrichtsfächeran die Lehrer und setzt nach Einvernahme des
LehrerratsdenStundenplan der Anstalt fest. Er besuchthin und wiederdenUnterricht
in deneinzelnenKlassenund Unterrichtsfächernund sorgtfür geordnetesIneinandergreifen
des gesamtenUnterrichtsan der Anstalt.

5. Der Rektorversammelt die Lehrer einzelnerGruppen von Unterrichtsfächernzu
besonderenFachkonferenzen,in denenmethodischeund sonstigegemeinsameFragen des Unter=
richts zu besprechensind. Handelt es sichdabeium die Lehrervon Unterrichtsfächern,für
die der Rektor die lehramtlicheVorbildung nichtbesitzt,so kanner einemder beteiligten
Lehrerdie Leitungder Konferenzübertragen,hat aberauchin diesemFalle der Konferenz
anzuwohnen.

6. Der Rektor ist befugt,die Benotungder Schülerleistungendurchdie Lehrernach=
zuprüfen. Hält er eineAnderung für nötig und wird ein Einverständnishierübermit
dem beteiligtenLehrernichterzielt,so kommtdie EntscheidungdemLehrerratezu.

7. Der Rektor hat der Unterbringungder nichtbei ihren Angehörigenwohnenden
oderin einegenehmigteErziehungsanstaltaufgenommenenSchüler besondereAufmerksamkeit
zu widmenund zu diesemBehufe, soweit nichtBefreiung von dieserAufgabedurchdas
Ministerium stattfindet,auchein Verzeichnisder nichtzu beanstandendenSchülerwohnungen
am Schulortezu führen.

8. Der Rektormuß, soweitihm nichtUrlaub erteilt ist, an denordentlichenSchul=
tagenam Schulort anwesendsein. Will er an schulfreienTagen oderwährendderFerien
verreisen,so hat er für Stellvertretungzu sorgen;zu mehrtägigerAbwesenheitbedarfer
eines Urlaubs.

§ 33.

1. Zur Unterstützungdes Rektors in der Leitung ist an denneunklassigenAnstalten
ein Konrektor aufgestellt.Der Konrektorist zugleichLehrerder Anstalt.

2 Überdie demKonrektoran deneinzelnenAnstaltenzu übertragendenObliegenheiten
bei der Leitung der Anstalten entscheidetdas Ministerium auf Grund der vom Rektor
nachEinvernahmedesKonrektorszu machendenVorschläge.

g 34.
1. Die an denAnstaltenangestelltenLehrerhabenihre ganzeKraft demUnterrichte

derAnstaltenzu widmen. Danachsind sie vorbehaltlichderBestimmungin Art. 27 Abs.3
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desBeamtengesetzesverpflichtetim Falle des BedürfnissesnachWeisungdes Ministeriums
ohneAnspruchauf besondereVergütungUnterrichtauchin anderenFächernzu erteilenals
denen,für die sie eineLehramtsprüfungabgelegthaben. In gleicherWeisesind sie ver=
pflichtet, auch an anderenam nämlichenDienstorte befindlichenhöherenLehranstalten,für
die der persönlicheBedarf ganz oder teilweise aus Staats= oder Kreismitteln zu bestreiten
ist, nachWeisungdes Ministeriums ohneAnspruchauf besondereVergütung Unterricht
zu erteilen.

2. Um eine unbilligeInanspruchnahmeeinzelnerLehrer zu vermeiden,hat derAnstalts=
vorstandauf einemöglichstgleichmäßigeHeranziehungder an der Anstalt angestelltenLehrer
Sorge zu tragen. Hiebeihat er namentlichauchdas verschiedeneMaß der Belastungmit
Prüfung schriftlicherArbeiten und mit Vorbereitungfür denUnterrichtin deneinzelnen
Klassenund Unterrichtsfächern,dann mit Verwaltungvon Sammlungenu. dgl. im Auge
zu behalten.

3. Alle Lehrer sind verpflichtetbei Erkrankung,Dienstbefreiungoder Beurlaubung
einesLehrersnachWeisungdes AnstaltsvorstandsohneAnspruchauf besondereVergütung
Aushilfe zu leisten,fernernachnähererAnordnungdes Anstaltsvorstandsan der Aufsicht
überdie Schüler im Anstaltsbereichaußerhalbder Schulstunden,dann währenddesSchul=
gottesdienstesoderdes von denSchülern an Stelle des Schulgottesdienstesgemeinsambe=
suchtenPfarrgottesdienstesteilzunehmen.Auch an denSchulfeierlichkeitenhabensich die
Lehrerzu beteiligen.

4. ÜberdieQualifizierungder LehrereinschließlichderKonrektorendurchdieAnstalts=
vorständewerdenvom MinisteriumBestimmungengetroffen.

5. Lehrer, die an einem ordentlichenUnterrichtstagekeinenUnterrichtzu erteilen
haben, sind gehalten, den Anstaltsvorstand davon in Kenntnis zu setzen,wenn sie einen
solchenTag in größererEntfernung vomSchulorte verbringenwollen. WerdenvomAnstalts=
vorstandegegendieEntfernungdesLehrersvomSchulortaus dienstlichenGründenBedenken
erhoben,so hat sie zu unterbleiben.

§ 35.

1. Für jedeKlasse ist vom Anstaltsvorstandein Klaßleiter aufzustellen.Als
Klaßleiter ist in der Regel jeneran der Anstalt in etatsmäßigerWeise aufgestellteLehrer
zu bestimmen,der in der Klasse die meistenStunden Pflichtunterrichtzu erteilenhat.
Die Aufstellungist demMinisteriumanzuzeigen,das hieranAnderungenvornehmensowie
ausnahmsweiseauchdie Ubertragungder Leitung einerKlassean einen beimUnterrichte
der KlasseverwendetenständigenAssistentengestattenkann.

2. Der Klaßleiter hat für die Ordnung desUnterrichtsund für Handhabungder
Schulzuchtin der Klassezunächstzu sorgensowieim Benehmenmit denübrigenLehrern

—
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der Klasse die erforderlichenAufschlüsseüber die Klasseund ihre Schüler demAnstalts=
vorstandund bei denBeratungendes Lehrerratszu erteilen.

g36.
1. Über die wichtigerenAngelegenheitender AnstaltenhabendieVorständeundLehrer Lehrerrat.

gemeinsamzu beraten(Lehrerrat). An denBeratungendesLehrerratshaben alleLehrer,
die in den Pflichtfächernder Anstalt Unterricht erteilen, einschließlichder an der Anstalt
verwendetenAssistententeilzunehmen.Die Lehrerfür Turnen, dann bei denhumanistischen
Anstaltendie Lehrerfür Zeichnenkönnenvom Anstaltsvorstandevon der Teilnahmebefreit
werden,soweitnichtüberAngelegenheitenihrer Unterrichtsfächeroderüber allgemeineAn=
gelegenheitender Anstaltenzu beratenist. Die Lehrerfür Musik und die nebenamtlichen
Lehrerhabenteilzunehmen,wennder Gegenstandder Beratunges erfordert.

2. Zu denAufgabendesLehrerratsgehören,abgesehenvon denihm in dieserSchul=
ordnungund in derSchülersatzungfür diehöherenLehranstaltenzugewiesenenAngelegenheiten,
insbesondereauchBeratungen über den Stand der Anstalt und über allgemeinemethodisch=
didaktischeund disziplinäreFragen und Verhältnisse.

3. Die Sitzungendes Lehrerratsfindenzu Anfang desSchuljahrs,dann mindestens
einmal währendeinesjedenJahrdrittels und im übrigennachBedarf statt. Eine Sitzung
ist auchdann abzuhalten,wennwenigstenseinDrittel der etatsmäßigenAnstaltslehrerdies
unter Angabedes Beratungsgegenstandesbeantragen.Trägt derAnstaltsvorstandBedenken
einemsolchenAntragestattzugeben,so hat er dieEntscheidungdesMinisteriumseinzuholen.
Bei denAbstimmungenkommtjedeman derBeratungteilnehmendenMitgliededesLehrerrats
Stimmrechtzu. Bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme desVorsitzenden.

4. Über die Verhandlungendes Lehrerratsist für jede Sitzung eine Niederschrift
anzufertigen,die denGang der Verhandlungenund die gefaßtenBeschlüsseersehenläßt.

§ 37.
1. Die Erteilung von Unterricht an Anstalten, zu derenErrichtung und Betrieb nachNebengeschäfte

§ 1 der K. Verordnungvom 10. Mai 1905 die Bewilligungerteilt ist, bedarfder Ge= des
nehmigungdes Ministeriums und soll das Höchstmaßvon sechsWochenstundennicht anhals
überschreiten.

2. Zur Erteilungvon Privatunterrichtan Anstalts=oderPrivatschülerund zurAuf=
nahmevon Schülernin Wohnungund Verpflegungist Genehmigungerforderlich,die vom
Anstaltsvorstandezu erteilenist. Beides ist nur in solchemMaße zu gestatten,daß dadurch
nichteineUberlastungdes Lehrerseintritt und das InteresseundAnsehenderAnstalt nicht
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leidet. Die Aufnahmevon mehr als drei Schülern in Wohnungund Verpflegungist
nichtzulässig.

3. Die Erteilung von Privatunterrichtsowiedie GewährungvonWohnungundVer=
pflegungan Schüler der Klassenabteilung,an der der Lehrerselbstunterrichtet,oder an
Schüler eineranderenKlasseder Anstalt, in der er im nächstfolgendenSchuljahrevoraus=
sichtlichodermöglicherweisezu unterrichtenhat, ist unstatthaft.

4. Wenn an einemOrte mehrerehöhereLehranstaltender gleichenGattung bestehen,
darf die Genehmigungzur Erteilung von Privatunterrichtan Schüler der eigenenAnstalt
oderzur AufnahmesolcherSchüler in VerpflegungundWohnungeinemLehrernur gegeben
werden,wenntriftige Gründehiefürgeltendgemachtwerdenkönnen.

5. Den RektorenundKonrektorenist dieErteilung vonUnterrichtan denin Absatz1
bezeichnetenAnstalten,dann die Erteilung von Privatunterricht(Abs.2) und dieAufnahme
von Schülernin Wohnungund Verpflegungnichtgestattet.

6. Die ErrichtungvonErziehungsanstaltenoderdie ÜbernahmeeinerVorstands=oder
Präfektenstellean diesenAnstaltendurchdie Rektoren,Konrektorenund Lehrerder höheren
Lehranstaltenist unstatthaft.

7. Zur ÜbernahmeandererNebenämterund Nebengeschäfte,mit deneneine Ent=
lohnungverbundenist, durchVorständeund Lehrerder höherenLehranstaltenbedarfes der
Genehmigungdes Ministeriums.

638.
Soweit die an den Anstalten in etatsmäßigerEigenschaftangestelltenLehreroder

in der Eigenschaftvon AssistentenverwendetengeprüftenLehramtskandidatennicht aus=
reichenden lehrplaumäßigenUnterrichtzu erteilen,werdenden AnstaltenNebenlehrerzu=
geteilt. Ihre Aufstellungerfolgtdurchdas Ministerium. Auf die Nebenlehrerfindendie
Bestimmungender Schulordnung, soweit einschlägig,sinngemäßAnwendung.

§ 339.
Der Urlaub derVorständeundLehrerder Anstaltenbemißtsichnachden allgemeinen

Bestimmungen.Soweit es sichumAnrechnungdesFeriengenussesauf denUrlaub handelt,
ist auchdie Zeit der Weihnachts=und Osterferieneinzurechnen.

8 40.
Um dieBeziehungzwischenSchule und Elternhausmöglichstregezu gestalten,haben

die Lehrerwöchentlichwenigstenseinmal eineSprechstundezu halten. Die Verpflichtung
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hiezu erstrecktsich nicht auf die Musiklehrer und die Lehrer für die Wahlfächersowie bei
den humanistischenAnstalten die Zeichenlehrer. Zeit und Ort der Sprechstundensind
durchdauerndenAnschlag im Anstaltsgebäudebekanntzu geben.

8 41.

Den höherenLehranstaltensinddie erforderlichenUnterbeamten(Pedelle,Diener usw.)unterVeamte
beigegeben.Ihre Obliegenheitenbemessensichnachihren Dienstvorschriften. Anheren

7. Abschnitt.
Aufsicht;Jahresbericht;Vollzugder Schulordnung.

8 42.
Die höherenLehranstaltenstehenunter der allgemeinenAufsichtdes K. Staats⸗ Auffsicht.

ministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten.Hinsichtlichder baulichen
und hygienischenVerhältnissewerdendie aufsichtlichenBefugnissenachden hierübererlassenen
Anordnungen des Ministeriums und unter seinerOberaufsicht von den Kreisregierungen
wahrgenommen.

8 43.

1. Am Schluß eines jedenSchuljahrs ist von den höherenLehranstalten für die Jahres=
Schüler und ihre Eltern ein gedruckterJahresberichtherauszugeben,der die Lehrerund her
Schüler der Anstaltenaufführtund die nötigenschulgeschichtlichenAngabenenthält. Auch programm.
sonstigefür die Eltern oderSchüler nützlicheMitteilungenkönnenaufgenommenwerden.

2. Den gedrucktenJahresberichtenwenigstensder neunklassigenAnstaltenist in der
Regel eine wissenschaftlicheArbeit (Schulprogramm) eines an der Anstalt verwendeten
Lehrersbeizufügen,für die bei Abgabean dieSchüler ein nachdenKostenderDrucklegung
bemessenerBetrag erhobenwerdenkann.

3. Die gedrucktenJahresberichteeinschließlichderSchulprogrammejederAnstalt sind
sämtlichenübrigenhöherenLehranstaltenin Bayern mitzuteilen.

4 lber das gesamteSchuljahr habendie Anstaltsvorständeam Schluß einenschrift=
lichenJahresberichtan dasMinisteriumzu erstatten,der überalle einschlägigenVerhältnisse
der AnstaltenAufschlußgibt und demMinisterium insbesondereausreichendenEinblick in
denUnterrichtsbetrieb,die Tätigkeitder Lehrer,die Unterrichtserfolgeund die disziplinären
Verhältnissegewährt 36
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5. Die schriftlichenJahresberichtewerden, soweit erforderlich,nach Bekanntgabeim
OberstenSchulrate,vom Ministeriumverbeschieden.

8 44
Vollzug. Das K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen-und Schulangelegenheitenerläßt

die zum Vollzuge dieserSchulordnung nochweiter erforderlichenAnordnungen. Es hat auch
darüberzu befinden,obundinwieweitin einzelnenFällenaustriftigenGründenAbweichungen
von ihren Bestimmungenzugelassenwerdenkönnen.
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ech-und;tlcrardnungg-gilatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 26.
München, den 12. Juni 1914.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 3. Juni 1914, den Vollzug der Artikel 6 und 53 des Ausführungsgesetzes zum Gerichts=

verfassungsgesetzbetreffend. — Bekanntmachung vom 8. Juni 1914, die Uniform der mit dem Titel und
Rang eines Finanzrats oder eines Oberfinanzrats ausgestatteten Beamten im Geschäftskreise des Staats=
ministeriums der Finanzen betreffend. — Bekanntmachung vom 9. Juni 1914, die Postscheckordnungfür
das Königreich Bayern vom 7. Juni 1914 betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 21217.

Bekanntmachung, den Vollzug der Artikel 6 und 53 des Ausführungsgesetzeszum Gerichts=
verfassungsgesetzbetreffend.

##.Staatsministeriumder Justiz.

Landshut, Berg und Achdorf sind als ein Ort im Sinne des Artikel 6 Abf. 2
des Ausführungsgesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetzeanzusehen.

München, den 3. Juni 1914.

v.Thelemann.
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Nr. 19551.

Bekanntmachung, die Uniform der mit demTitel und Rang eines Finanzrats oder eines
Oberfinanzrats ausgestattetenBeamten im Geschäftskreisedes Staatsministeriums der Finanzen

betreffend.

K Staatsministeriumder Finanzen.

Seine Majestät der König habenallergnädigstzu verfügengeruht,daß denmit
demTitel und Range einesFinanzrats odereinesOberfinanzratsausgezeichnetenStaats=
beamten im Geschäftsbereichedes Staatsministeriums der Finanzen die Uniform der Re=
gierungsräteder Kreisregierungen,Kammernder Finanzen,gebührt.

München,den8. Juni 1914.
v. Breunig.

Nr22/1678.
E III2.

Bekanntmachung, die Postscheckordnungfür das KönigreichBayern vom 7. Juni 1914 betreffend.

fl. Staalsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird nachstehendePostscheckordnungfür das Königreich
Bayern unterdemBeifügenbekanntgegeben,daß sie an die Stelle der Postscheckordnung
vom17.November1908 (GVBl. S. 982ff.) nebstErgänzungentritt.

München, den 9. Juni 1914.

v. Seidlein.

Dostscheckordnung
für das

BRönigreichBapern
vom 7. Juni 1914.

I. Allgemeines.
& 1. I. Der Antrag auf EröffnungeinesPostscheckkontosist an ein Postscheckamt

oder an eine Postanstalt zu richten.
II. Gesellschaften,Vereine,Genossenschaftenusw., dienichtim RegisterderHandelsfirmen,

Vereine,Genossenschaftenusw.eingetragensind, habenmit demAntrag ihreSatzungvorzulegen.
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III. Jedes Postscheckamtführt eine Liste der Kontoinhaber. Die Postverwaltung ver=
öffentlichtein Verzeichnisder Kontoinhaber.

IV. Die Höhe des Guthabenseines Kontos ist nicht beschränkt.Andertsichdas
Guthaben,so wirdderKontoinhabervomPostscheckamtdurcheinenKontoauszugbenachrichtigt.

V. Auf jedemKonto muß, so lange es besteht,eine Stammeinlagevon 50 “
gehaltenwerden. Die Guthabender Kontoinhaberwerdennichtverzinst.

II. Einzahlungen.
Einzahlungen durch Zahlkarte.

& 2. I. Durch Zahlkarte könnenauf ein PostscheckkontoBeträge in beliebigerHöhe
eingezahltwerden.

II. Die Zahlkarten werdenzumPreise von 5 Pf. für je 10 Stück verabfolgt. Einzelne
Zahlkarten werdenam Schalter derPostanstaltenan dasPublikum unentgeltlichabgegeben.

III. Geschäftsblättermit anhängenderZahlkartewerden von denPostscheckämternzum
Preise von 50 Pf. für je 50 Stück verabfolgt.

IV. Die Zahlkarten(II, III) könnenauchdurchdiePrivatindustriehergestelltwerden;
sie müssen in der Größe, Farbe und Stärke des Papiers sowie im Vordrucke mit den
durch die Post ausgegebenenZahlkarten genau übereinstimmen.

V. Die Zahlkarte muß entwederdurchDruck, mit der Schreibmaschineusw. oder
handschriftlichmit Tinte ausgefülltwerden. Der Betrag ist in der Reichswährungein=
zutragen. Die Marksumme muß in Ziffern und in Buchstabenausgedrücktsein. Auch
der mit der ZahlkarteverbundeneEinlieferungscheinist vom Einzahlerauszufüllen.

VI. Der AbschnittderZahlkartedientzu Mitteilungenan denKontoinhaber.
VII. Nach EinzahlungdesBetrags wird der Postvermerkauf demEinlieferungscheine

vollzogen.
VIII. Der eingezahlteBetrag wird dem in der ZahlkarteangegebenenPostscheckkonto

gutgeschrieben.Das Postscheckamtübersendetdem Kontoinhabernach der Gutschriftden
Abschnittder Zahlkarte.

IX. Kann die Zahlkarte beim Postscheckamtnicht gutgeschriebenwerden, weil ein
Konto unter der in der Zahlkarte angegebenenBezeichnungnicht geführt wird, oder weil
der KontoinhaberwegenunzureichenderAdressenicht sichererkennbarist, so wird eine
Unbestellbarkeitsmeldungerlassen,damit der Absenderdie Angabender Zahlkarteberichtige
oder die Rückzahlungdes Betrags beantrage.Der Betrag wird dem Absenderohne
Unbestellbarkeitsmeldungzurückgezahlt,wenneinKonto für denEmpfängerbeimPostscheckamt
bestandenhatte,abererloschenist.

36.
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Für die Beförderungder Unbestellbarkeitsmeldungund der Antwort hat der Absender
20 Pf. an die Aufgabepostanstaltzu zahlen.

X. Den Postbotenkönnen auf ihren LandzustellgängenZahlkarten bis 800 4 zur
Ablieferungan die Postanstaltübergebenwerden.Für das Verfahrengilt diePostordnung
vom 27. März 1900 § 26, IVff. Für jededemPostbotenübergebeneZahlkarteist im
vorauseineEinlieferungsgebührzu entrichten,die bei Zahlkartenbis 25 +& 5 Pf., von
mehrals 25 &xbis 800+ 10 Pf. beträgt.

XI Bei denPosthilfstellenkönnenZahlkartenbis 800 .—##unter den in der Post=
ordnung§ 26, VII für PostanweisungenangegebenenBedingungenzur Weitergabean
denPostbotenniedergelegtwerden. ·

XII. Der Absenderkann eineeingelieferteZahlkarteunter denVoraussetzungender
Postordnung§ 32 zurücknehmen,so lange der Betrag demKonto desEmpfängersnoch
nicht gutgeschriebenist.

XIII. Für jedeZahlkartehat der Zahlungsempfängereine Gebühr zu entrichten 1
und zwar: J

asbeiBeträgenbi625M·.....5Pf.,
b) bei Beträgenvon mehrals 25 M. 10 Pf.

Telegraphische Zahlkarten.

& 3. I. Zahlkartenbis 3000 A könnenauf Antrag des AbsendersdemPost=
scheckamt,bei dem das Konto desEmpfängersgeführt wird, telegraphischübermitteltwerden.
Für die telegraphischenZahlkartengilt die Postordnung§ 18 sinngemäß.

II. Der Kontoinhaberwird durchdas Postscheckamtvon der Gutschrift in der ge= 6
wöhnlichenWeise (§ 1, IV) benachrichtigt.Auf Antrag desAbsenderswird der Konto=
inhaber von der Aufgabepostanstalttelegraphischbenachrichtigt.

III. Besonderefür denEmpfängerbestimmteMitteilungenhat derAbsenderauf dem
Abschnitteder Zahlkarteniederzuschreiben;sie werdendurchdas Zahlkartentelegrammdem
Postscheckamtmitgeteilt und von diesem in der gewöhnlichenWeise (§ 1, IV) an den
Empfänger weitergegeben.Hat der Absenderdie telegraphischeBenachrichtigungdes
Empfängersgewünscht,so werdendie Mitteilungen in das Benachrichtigungstelegramm
aufgenommen.

IV. An Gebührenwerdenerhoben:
1. die Zahlkartengebühr,
2. die Telegrammgebührenfür das Zahlkarten=und für das Bmnachrichtigungs=

telegramm,fernerzutreffendenfalls,
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3. das Porto und die Einschreibgebührfür die Beförderung der Telegramme von
der Aufgabepostanstaltbis zur nächstenTelegraphenanstalt,

4.die, Eilbotengebührfür die ZustellungdesBenachrichtigungstelegrammsan den
Kontoinhaber.

Die Zahlkartengebührwird vom Konto des Empfängers abgebucht,die übrigen Ge—
bührensind vom Absenderzu entrichten.

Überweisung von Postanweisungen und von Beträgen, die durch Postauftrag
oder Nachnahme eingezogen worden sind.

S 4. I. Der Kontoinhaber kann bei der Postanstalt, durch die er seine Post=
sendungenerhält, beantragen,daß die für ihn eingehendenPostanweisungenseinemPost=
scheckkontogutgeschriebenwerden. Auf einen solchenAntrag hin fertigt die Postanstalt über
denGesamtbetragder für denKontoinhabergleichzeitigvorliegendenPostanweisungentäglich
eine Zahlkarte. Die Abschnitteder Postanweisungenstellt die Postanstalt dem Kontoinhaber
gebührenfreizu.

II. Bei Postanweisungen,die der Absender für einen Kontoinhaberunmittelbar an
das Postscheckamtgerichtethat, werdendie BeträgedemKonto gebührenfreigutgeschrieben
und die Abschnittevom PostscheckamtdemKontoinhaberübersandt.

III. Die für einenKontoinhaberdurchPostauftrageingezogenenBeträgewerdenseinem
Postscheckkontomit Zahlkarteüberwiesen,wenner Postaufträgemit anhängenderZahlkarte
benütztund die Zahlkarte ausfüllt.

IV. Die für einenKontoinhaberdurchNachnahmeeingezogenenBeträgewerdenseinem
Postscheckkontomit Zahlkarteüberwiesen,wenner der SendungeineausgefüllteZahlkarte
beigefügthat. Bei PaketenoderKartenmit Nachnahmehat derKontoinhaberNachnahme=
paketkartenund Nachnahmekartenmit anhängenderZahlkartezu benützen.Bei Nachnahme=
paketenist auf dem Paket in der Aufschrift unmittelbar unter derAngabe des Nachnahme=
betragszu vermerken:

„ZahlkartePSch (Ort) Konto 9cr. N. . . . . ...
in MWM. * »

Bei Briefen usw. mit Nachnahmehat der KontoinhaberblaueNachnahmezahlkarten
(mit Klebeleiste)zu verwenden.Unmittelbarunterder Angabedes Nachnahmebetragsist
auf diesenSendungenzu vermerken:

„ZahlkartePSchA (Ort). . .. . ... Konto Nr. NVN.
in M. . "“

V. Die Postaufträgezur Geldeinziehungund zum Postprotestmit anhängenderZahl=
karte,die Nachnahmepaketkartenund die Nachnahmekartenmit anhängenderZahlkartesowie
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die blauen Nachnahmezahlkartenwerdenvon den Postscheckämternzum Preise von 5 Pf. für
je 10 Stück an die Kontoinhaberverabfolgt.

VI. Die Vordrucke(V) können auchdurchdie Privatindustrie hergestelltwerden; sie
müssenin derGröße, Farbe undStärke desPapiers sowie im Aufdruckemit den amtlichen
genauübereinstimmen.

VII. Das Postscheckamtübersendetdem Kontoinhabernach derGutschrift desBetrags
den Abschnitt der Zahlkarte.

Überweisungen von einem anderen Postscheckkonto.

& 5. I. Die für Kontoinhabervon anderenKontoinhabernüberwiesenenBeträge
werdendemKonto des Empfängersgutgeschrieben.

II. Das Postscheckamtübersendetdem Kontoinhabernach der Gutschrift die Abschnitte
derUberweisungen(8 7, III) und die Gutschriftzettelfür Sammelüberweisungen(§ 7, IV).

III. Auszahlungen.
Allgemeines.

6. I. Zu Überweisungenund Schecksdürfennur die vomPostscheckamtbezogenen
Vordruckebenütztwerden.

II. Der Kontoinhaberist verpflichtet,die Vordruckezu Überweisungenund Schecks
sorgfältigund sicheraufzubewahren.Er trägt alle Nachteile,die aus demVerlust oder
dem sonstigenAbhandenkommensowie aus der mißbräuchlichenBenützung der Vordrucke
entstehen,wenner nichtdas Postscheckamtvon demVerlusteusw. so zeitig benachrichtigt
hat, daß die ÜberweisungoderZahlung an einenUnberechtigtennochverhindertwerden
kann; auch hat er in solchemFalle die ihm vom PostscheckamtmitgeteiltenSicherheits=
maßnahmenzu beachten.

III. Die Unterschriftender Personen,die zur Ausstellungvon Überweisungenund
Schecksberechtigtsein sollen, hat der Kontoinhaberdem Postscheckamt— zweifach— durch
Unterschriftsblattmitzuteilen.Die vomKontoinhaberzur UnterzeichnungvonUÜberweisungen
und Schecks ermächtigtenPersonen sind auch berechtigt,Scheck=und Überweisungsheftezu
bestellen,ferner nach dem Tode des Kontoinhabersdas Konto weiterzuführenoder die
Löschungdes Kontos zu beantragenund das Restguthabenabzuheben.Der Kontoinhaber
kann dieseBefugnisseim Unterschriftsblattebeschränkenoder ausschließen.

IV. Die dem PostscheckamtmitgeteiltenUnterschriftengelten so lange, bis gegenüber
diesemAmte die Vertretungsbefugnisvom Kontoinhaber,nachseinemTode von denErben
oderanderenzur Verfügungüber denNachlaß berechtigtenPersonenschriftlichwiderrufen
wird. Der Widerruf stehtjedemeinzelnenErben zu.
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V. Die ÜUberweisungenund SchecksmüssenentwederdurchDruck, mit der Schreib=
maschineusw. oder handschriftlichmit Tinte ausgefüllt werden. Die Unterschriftist stets
handschriftlichmit Tinte oder mit Tintenstift abzugeben. Der Betrag ist in der Reichs=
währung einzutragen. Die Marksumme muß in Ziffern und in Buchstabenausgedrückt
sein. Bei Schecks,derenBetrag im Ausland durchPostanweisungbezahltwerdensoll,
ist die Angabein der WährungdesBestimmungslandeszulässig.

VI. Über die durchÜberweisungoderScheckgegebenenAufträge erteilendie Post=
scheckämterden Kontoinhabern auf Wunsch Einlieferungsbescheinigungen,aus denenName
und Wohnortdes Empfängersersichtlichsind. Vordruckefür dieseLastschriftzettelwerden
von den Postscheckämternin Blöckenzu 100 Stück für 20 Pf. abgegeben.Durch die
PrivatindustriehergestellteVordruckemüssenmit denamtlichengenauübereinstimmen.Die
KontoinhaberhabendieseLastschriftzettelauszufüllenund mit der Überweisungoder dem
Scheckan das Postscheckamtzu senden.

VII. An Gebührenwerdenvom Auftraggebererhoben:
a) für jedeAuszahlungeinefesteGebührvon .....

undaußerdemeineSteigerungsgebührvonVIovouiTausenddesaus-
zuzahlendenBetrages,

b) für jedeUberweisungvon einemPostscheckkontoauf ein anderes 3 Pf.

5 Pf.

Überweisungen auf ein anderes Postscheckkonto.

& 7. I. Die Vordruckezu ÜberweisungenwerdendenKontoinhabernvom Postscheck=
amt unentgeltlichgeliefert.

II. Die Überweisungenkönnenauf jedenbeliebigenBetrag innerhalbdes verfügbaren
Guthabensausgestelltwerden. Stimmt in einerÜberweisungder Betrag in Ziffern nicht
mit demin Buchstabenüberein,so gilt der geringereBetrag.

III. Der Abschnitt derÜberweisungdient zu Mitteilungen an denGutschriftempfänger.
IV. Aufträge für mehrereEmpfängerkönnenin einer Überweisung(Sammelüber=

weisung)zusammengefaßtwerden. Der Sammelüberweisungist ein vom Kontoinhaberzu
unterschreibendesVerzeichnis (Anlage zur Sammelüberweisung)der einzelnenÜberweisungen
beizufügen; die Schlußsummedes Verzeichnissesmuß mit dem Betrag der Sammelüber=
weisungübereinstimmen.In dieserist an der für die AngabedesGutschriftempfängers
vorgesehenenStelle der Vermerk „laut Anlage“ niederzuschreiben.

Den SammelüberweisungenkönnenbesondereZettel für Mitteilungen(Gutschriftzettel)
beigefügtwerden.Vordruckehiefürwerdenvon denPostscheckämternin Blöckenzu 100 Stück
für 15 Pf. abgegeben. Durch die Privatindustrie hergestellteVordrucke müssenmit den
amtlichengenauübereinstimmen.
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V. Kontoinhaber,die die Beiträgefür die AngestelltenversicherungdurchÜberweisung
entrichten,habendenÜberweisungenbei der Übersendungan das Postscheckamtbesondere
Gutschriftzettelbeizufügen.Die Gutschriftzettelwerdenin Blöckenzu50 Stück für 10Pf.
von den Postscheckämternabgegeben.Durch die Privatindustrie hergestellteVordruckemüssen
mit den amtlichen genau übereinstimmen.

VI. Der Aussteller einer Uberweisungkann beantragen,daß das Postscheckamt,bei
dem sein Konto geführt wird, den Gutschriftempfängerunmittelbar benachrichtigt.Der
Antrag ist auf der Überweisung links unten durchden Vermerk zu stellen: „Empfänger
schriftlich(telegraphisch)benachrichtigen.“ In der Überweisungist die vollständigeAdresse
des Empfängers anzugeben. In Sammelüberweisungen(IV) dürfen solcheAufträge nicht
aufgenommenwerden.

Die Benachrichtigunggeschieht
a) durch Telegramm,

wenndasKontodesGutschriftempfängersbeidemselbenPostscheckamtgeführtwird,
b) durchBrief oderdurchTelegramm,

wenn das Konto des Gutschriftempfängersbei einem anderenPostscheckamt
geführtwird.

Der AbschnittderÜberweisungwird bei schriftlicherBenachrichtigungdemBenachrich=
tigungsschreibenbeigefügt. Bei telegraphischerBenachrichtigungerhält der Empfängerden
Abschnitt in der gewöhnlichenWeise (§ 1, IV) durch das Postscheckamt,das sein Konto
führt; auf dem AbschnitteniedergeschriebeneMitteilungen werdenin das Benachrichtigungs=
telegrammaufgenommen.

An Gebühren werden vom Aussteller durchAbbuchung von seinemKonto erhoben:
bei schriftlicherBenachrichtigung20 Pf.,
bei telegraphischerBenachrichtigungdie Telegrammgebühr.

VII. Der Ausstellerhat die Überweisungan das Postscheckamtzu senden,bei dem
sein Konto geführt wird.

VIII. Der KontoinhaberkanneineÜberweisungzurücknehmen,solangederBetragauf
demKonto desEmpfängersnochnichtgutgeschriebenwordenist.

Telegraphische Überweisung.

& 8. I. Überweisungenbis 3000 K könnenauf Antrag desAusstellerseinembei
einemanderenPostscheckamtgeführtenKonto telegraphischübermitteltwerden. Der Gut=
schriftempfängerwird durchdas Postscheckamt,bei dem sein Konto geführtwird, von der
Gutschriftin der gewöhnlichenWeise(§ 1, IV) benachrichtigt.
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II. Der Aussteller einer telegraphischenUberweisungkann auchbeantragen,daß das
Postscheckamt,bei dem sein Konto geführt wird, den Gutschriftempfängerschriftlich oder
telegraphischbenachrichtigt(§ 7, VI.).

III. Der Antrag auf telegraphischeÜberweisungist auf der Anweisung links unten
durchdenVermerk„Telegraphisch“zu stellen. Soll außerdemder Empfängervom Post=
scheckamt,bei dem das Konto des Ausstellers geführtwird, schriftlichoder telegraphischbe=
nachrichtigt werden, so muß der Vermerklauten: „Telegraphischüberweisen,Empfänger
schriftlich(telegraphisch)benachrichtigen.“"In Sammelüberweisungendürfen telegraphische
Überweisungennicht aufgenommenwerden.

IV. Die auf dem Abschnitte der Überweisungvom Auftraggeberniedergeschriebenen
besonderenMitteilungen werdendurchdas ÜberweisungstelegrammdemBestimmungspost=
scheckamtund von diesemin der gewöhnlichenWeise(§ 1, IV) durcheinenGutschriftzettel
dem Empfänger übermittelt(1!). Ist schriftlicheoder telegraphischeBenachrichtigungdes
Empfängersverlangt(II), so werdendie Mitteilungenin die schriftlicheodertelegraphische
Benachrichtigungausfgenommen.

V. An GebührenwerdenvomAusstellerdurchAbbuchungvon seinemKonto erhoben:
1. die Überweisungsgebühr,
2. die Telegrammgebührfür das Überweisungstelegrammund eintretendenfalls
3. bei schriftlicherBenachrichtigung20 Pf.,

bei telegraphischerBenachrichtigungdie Telegrammgebühr.

Auszahlungen durch Schecks.

§9#. I. Die Vordruckezu ScheckswerdendenKontoinhabernvomPostscheckamtin
Heftenvon 50 Stück für 50 Pf. geliefert.

II. Der HöchstbetrageinesSchecksist 20 000 .
Von der am linken Rande des SchecksbefindlichenZahlenreihehat der Aussteller vor

der Ausgabe des Schecksdie Zahlen, die den Betrag des Schecksübersteigen,mit Tinte
durchzustreichen.Ist dies versehentlichunterblieben,so kann das PostscheckamtdieEinlösung
des Schecksverweigern.

III. Der Abschnittdes Schecksdientzu Mitteilungenan denEmpfänger.
IV. Mit einemScheckkannAuftrag zu Barzahlungenan mehrereEmpfängererteilt

werden(Sammelschech).Dem Sammellscheckist ein vom Kontoinhaberzu unterschreibendes
Verzeichnis (Anlage zum Sammelscheck)derEinzelbeträgebeizufügen;die Schlußsummedes
Verzeichnissesmuß mit dem Betrag des Sammelschecksübereinstimmen. In diesemist an
der für die Angabe des Empfängers vorgesehenenStelle der Vermerk „laut Anlage“
niederzuschreiben.

37
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V. Der Scheckist binnenzehnTagen nachderAusstellungbei demPostscheckamtzur
Einlösungvorzulegen.Wird ein SchecknachAblauf dieserFrist vorgelegt,so kanndas
Postscheckamtdie Einlösung des Schecksverweigern.

Der Kontoinhaber kann einen von ihm an das PostscheckamteingesandtenScheck,in
dem derName desEmpfängersangegebenist, zurücknehmen,so lange dieZahlungsanweisung
demEmpfängernochnichtzugestelltist. Die für die Benachrichtigungder Bestimmungs=
postanstalterwachsendenGebührenwerdenvomKonto abgebucht.

VI. Schecksmit Indossamentwerdennicht eingelöst.

VII. Ist im Scheckder Empfänger genannt, so wird die nachder Scheckadressezu=
ständigePostanstalt vom PostscheckamtdurchZahlungsanweisungbeauftragt,denBetrag an
denEmpfängerzu zahlen. .

VIII. Hat der im ScheckgenannteEmpfänger selbst ein Konto bei demselbenoder
einem anderenPostscheckamt,und soll der Betrag diesemKonto gutgeschriebenwerden, so
sind im Schecknebendem Namen des Empfängers auch die Nummer seinesKontos und
das Postscheckamt,bei dem es geführt wird, anzugeben.

IX. Die Zahlungsanweisungenwerden dem Empfänger, wenn keineAbholung im
Sinne der Postordnung8 38 stattfindet,ins Haus zugestellt. -

Die Zustellung mit dem Geldbetrag ist auf die Fälle beschränkt,in denen sie bei
Postanweisungenerfolgt. Im LandzustellbezirkwerdenGeldbeträgevon mehrals 800 M
nichtzugestellt.

Für die ZustellungeinerZahlungsanweisungmit demGeldbetragwird
a) im Ortszustellbezirk:

bis 80 SHSH 5 Pf.,
über800 & bis 20004 10 PVf.,
über200 f000 20 Ff.,

b) im Landzustellbezirk:
bis 5 5/0Pf.,
über5 ¼ bis 8000 100 Pff.

Zustellgebührerhoben.

X. Der Ausstellerdes ScheckskanndieZustellgebührfür Zahlungsanweisungen(IX)
im voraus entrichten. In diesemFalle hat er auf der RückseitedesSchecks— am oberen
Nande überdemVordruck „Adressefür diePostbeförderung“— den Vermerk„Zustellgebühr
bezahlt“ oder „bestellgeldfrei“niederzuschreibenund rechtsdanebendie Freimarke zu kleben.
Bei Sammelschecks(IV) ist der Vermerkin der Anlage nebenden Beträgenzu machen,
die frei von Zustellgebührenausbezahltwerdensollen;die Marken sindhier so beizufügen,
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daß sie beim Postscheckamtabgenommenund auf die Zahlungsanweisunggeklebtwerden
können.Die vorausbezahlteZustellgebührwird nichterstattet,wenndieZahlungsanweisung
am Bestimmungsortabgeholtwird, oderwennsie unbestellbarist.

XI. Die in der Postordnung§§ 37 bis 39 und 42 bis 45 für Postanweisungen
erlassenenVorschriftenüber

die Aushändigung von postlagerndenPostanweisungen,
die Abholung,
die Zustellung,
die Auszahlungauf Postanweisungen,
die Nachsendungder PostanweisungensowiedieVehandlung unbestellbarerPost=

anweisungenam Bestimmungsorte
geltensinngemäßfür die Zahlungsanweisungen.

XII. Scheckbeträgebis 3000 & könnendemEmpfängerdurchtelegraphischeZahlungs=
anweisungübermitteltwerden. Der Antrag ist durchdenVermerk„Telegraphisch“auf
der Vorderseitedes Schecksuntenlinks zu stellenund vomAntragstellerzu unterschreiben.
In einenSammelscheck(IV) dürfentelegraphischzu erledigendeAufträgenichtaufgenommen
werden. Für die telegraphischenZahlungsanweisungengilt die Postordnung § 18 sinn=
gemäß. Hat der Scheckausstellerdie telegraphischeUbermittelung beantragt, so wird der
Betrag des Schecksdem Empfänger unverkürztüberwiesen;außer diesemBetrage wird die
Telegrammgebührund zutreffendenfallsdie Eilzustellgebührfür die Zustellungan den
Empfängervom Konto abgebucht.Hat dagegender Empfängerdie telegraphischeÜber=
mittelungbeantragt,so wird der Betrag des Schecksum die Telegrammgebührgekürzt.

GewöhnlicheZahlungsanweisungenbis 800 &¾könnenauf Verlangendes Scheck=
ausstellersoderdes Empfängerstelegraphischnachgesandtwerden;hiebeigeltendie Vor=
schriftenüberdie telegraphischeNachsendunggewöhnlicherPostanweisungensinngemäß.Die
Zahlungsanweisung wird dabei als Postanweisung telegraphischnachgesandt;die Post=
anweisungsgebührwird jedochfür die Nachsendungnicht erhoben.

XIII. Der Betrag eines Scheckskann dem Empfänger durch besonderenBoten zu=
gestelltwerden(Eilzustellung).Für das Verfahrengilt die Postordnung§ 22 sinngemäß.
Auf der Rückseitedes Schecks— am oberenRande über dem Vordruck„Adressefür die
Postbeförderung“— ist derVermerk„Durch Eilboten“ niederzuschreiben.In einenSammel=
scheck(IV) dürfen solcheAufträge nicht aufgenommenwerden. Will der Scheckaussteller
die Eilzustellgebührtragen,so hat er die Worte „Bote bezahlt“beizufügen.Vom Konto
wird alsdannderBetrag desSchecksund die Eilzustellgebührabgebucht.

XIV. Wohnt der im ScheckbezeichneteEmpfängerim Auslande,so wird ihm der
Betrag durchPostanweisungoderWertbrief übersandt. Der Kontoinhaberkann demScheck
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eine ausgefüllte internationalePostanweisungbeifügen und dabei den Abschnitt zu Mit=
teilungenan denEmpfängerbenützen,insoweitdiesvonderPostverwaltungdesBestimmungs=
landes zugelassenist. Auf der Vorderseitedes Schecksist links unten derVermerk „Post=
anweisunganbei“ niederzuschreiben.Vom Konto des Scheckausstellerswerden der Betrag
des Schecksund das Porto für die Postanweisungoder den Wertbrief abgebucht. Der
Scheckausstellerkann auf dem Scheckdurch den Vermerk „Porto trägt der Empfänger"
oder dgl. bestimmen,daß derEmpfänger das Porto für die Postanweisungoder den Wert=
brief tragen soll. Alsdann wird der Betrag des Schecksum das Porto gekürzt.

XV. Der Inhaber einesSchecks,in dem keinZahlungsempfängerangegebenist, kann
a. denScheckbei der KassadesPostscheckamts,das dasKonto desScheckausstellers

führt, zur Einlösung vorlegen,oder
b. den ScheckdurchAngabe eines Empfängers in einen Namensscheckumwandeln,

für den alsdann die Bestimmungenunter VIIXXIV gelten. In den Fällen
unterXIII und XIV wird jedochdieEilzustellgebührund das Porto stetsvom
Scheckbetragabgezogen.

IV. Entrichtung der Gebühren.
* 10. I. Die Gebühren(88 2, XIII und 6, VII) und die Preisefür vomPost=

scheckamtebezogeneVordruckewerdenvomKonto desZahlungspflichtigenabgebucht.
II. Der Preis für unbrauchbargewordeneVordrucke(1) wird nicht erstattet.
III. Für LaufschreibenwegenSendungendes Postscheckverkehrs(Zahlkarten,Über=

weisungen,Schecks)wird die in der Postordnung§ 47 festgesetzteGebührerhoben.
IV. Beträge,die vomPostscheckamtmitPostanweisungoderWertbriefabgesandtwerden,

sind von der Auszahlungsgebühr(§ 6, VIla) befreit.

V. Portovergünstigung.
& 11. I. Die SendungenderPostscheckämterundPostanstaltenan dieKontoinhaber

sowie die Sendungen dieser Amter und Anstalten untereinanderwerden in Postscheck=
angelegenheitenportofreibefördert.Die Briefe der Kontoinhaberan die Postscheckämter
unterliegender Gebührim Ortsverkehr. Für die VersendungsindbesondereUmschlägezu
verwenden,die von denPostscheckämternzum Preisevon 25 Pf. für je 50 Stück an die
Kontoinhaberverabfolgtwerden. .

II. Die UmschlägekönnenauchdurchdiePrivatindustrie hergestelltwerden;siemüssen
in der Größe und Farbe des Papiers sowie im Vordrucke mit den amtlichengenau über=
einstimmen.

III. Werdenandereals die von der PostverwaltungvorgeschriebenenBriefumschläge
benützt,so unterliegendie Sendungen dem gewöhnlichenBriefporto.
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VI. Anderungen in den Verhältnissen eines Kontoinhabers.

§ 12. I. Anderungenin denrechtlichenVerhältnisseneinesKontoinhabers,die für
sein Konto von Bedeutungsind, müssendem zuständigenPostscheckamtmitgeteilt und durch
Vorlegung öffentlicherUrkunden nachgewiesenwerden. UnterbleibtdieseMitteilung, so hat
die Postoerwaltungdenetwaaus derUnkenntnisder eingetretenenAnderungenentstehenden
Schaden nicht zu vertreten.

II. Stirbt ein Kontoinhaber,so kanndas Konto auf Antrag bis zu sechsMonaten
— vom Todedes Kontoinhabersab — weitergeführtwerden.Zur Stellung desAntrags
sind die Erben berechtigt,die sichdurchVorlegung des Testaments, der gerichtlichenErb=
bescheinigungusw. ausweisenmüssen. Ist ein Testamentsvollstrecker,ein Nachlaßpflegeroder
Nachlaßverwalterernannt worden,so ist dieserzur Weiterführungdes Kontosberechtigt.
Ein Antrag ist nichterforderlich,wennzur WeiterführungeineodermehrerePersonenlaut
Unterschriftsblattermächtigtsind (§ 6, III).

III. Beträge, die beimPostscheckamtunter der AusfschriftdesVerstorbeneneingehen,
sind dem Konto gutzuschreiben,so lange es nicht aufgehobenist.

IV. Die von dem Verstorbenenbeim Postscheckamtmit Gültigkeit auf Lebensdauer
niedergelegtenUnterschriften(§ 6, III letzterSatz) verlierenihre Gültigkeit,sobaldderTod
des KontoinhabersdemPostscheckamtbekanntwird; bei Weiterführungdes Kontos auf
Antrag können sie jedochvon den Erben oder von den zur Verfügung über den Nachlaß
berechtigtenPersonenwieder in Kraft gesetztwerden.

V. Wird ein Antrag auf WeiterführungdesKontos von dendazuBerechtigtennicht
gestelltund bestehtauchkeineVollmachtzur WeiterführungdesKontos, so wird es geschlossen.

VI. Die Beträgeder nachdemErlöscheneinesKontos nocheingehendenEinzahlungen
werdendenEinzahlernzurückgezahlt.

VII. Anderung der Postscheckordnung.

§ 13. Werdendie Vorschriftender Postscheckordnunggeändert,so geltendie neuen
Vorschriftenauchfür die bereitsbestchendenPostscheckkonten.

VIII. Inkrafttreten.

&*14. DieseVerordnungtritt am 1. Juli 1914 in Kraft.

38
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Auszugaus der Adels-Matrikel
des fHönigreiches.

Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:

Google

am 25. Mai 1914 der Reichsgerichtsrat
a. D. Ernst Ritter von Schneider in
Münchenfür seinePerson als Ritter des
Verdienstordensder BayerischenKrone bei
der RitterklasseLit. S, Fol. 171.



Geseh=undVerudunngsglat
für das

KönigreichBayern.

Nr. 27.
München, den 17. Juni 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 9. Juni 1914,betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.—

Bekanntmachung vom 9. Juni 1914, betreffend die Anderung der Bestimmungen über die technischeEinheit
im Eisenbahnwesenvom 25. Juni 1908 (GVl. Seite 327ff.).

9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. StaatsministerinmfürVerkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.A. Verpackung.Schiefmittel.
Unter ch — Für die 2. Gruppe — wird im Abs. (2) am Ende hinzugefügt:

EinzelneKartuschendürfenein höheresGewichthaben.

Nr. Ib. Munition.
Eingangsbestimmungen. Ziffer 5.

Die Überschriftwird gefaßt:
5. Brisante Sprengladungen für Geschosse, Torpedos und Minen,

ferner Sprengpatronen, Sprengbüchsen und dergleichen, Schrap=
nellgranaten (Ziffer 7 a) o)), sämtlich ohne Zünder.

39

CGocgle



174

Als Abs. c) wird nachgetragen:
c) Schrapnellgranaten (Ziffer7 a) e)) bis 7,6cm Kaliber ohne Kammer==

hülsen= und Bodenkammerladung und ohne Zünder.

Abschnitt A. Verpackung.

Zu 4 wird eingeschaltet:unter a) Sprengkapseln
imAbs.(3)o)hinterdenWorten„Ammoniaksalpetersprengstoffen(Ia. A. 1.Gruppea))“:

, mit Trinitrotoluol(la. A. 1. Gruppeb) a)) ,
im Abs. (5) hinter „Ammoniaksalpetersprengstoffen“:

„mit Trinitrotoluol ,
unterb) Minenzündungen im Abs. (6), letzterSatz, hinter „Ammoniaksalpeter=

sprengstoffen“:
, mit Trinitrotoluol

Zu 5 wird nachgetragen:im Abs. (2) am Ende:
Schrapnellgranaten ohne Kammerhülsen= und Bodenkammer==
ladungen —an StellederZünderZinkverschlußschraubenmithohlemZapfen —.
unter c) sind in starkeHolzkisten derart zu verpacken,daß sie in den Kisten
feststehen.Die Kistensind mit Handhabenso zu versehen,daß beimTragen
der Kiste die Geschossemit der Zinkverschlußschraubenach oben gerichtet sind.

im Abs. (3) am Ende:
oder„SchrapnellgranatenohneKammerhülsen=undBodenkammerladung.Ib. Oben.
Nicht stürzen."“

Abschnitt C. Bescheinigungen. Frachtbriefe.

Im Abs. (5) wird am Ende hinzugefügt:
Bei denSchrapnellgranatenunter c) hat der Absenderim Frachtbriefauch zu
bescheinigen,daß der zum Festlegender Kugeln verwendeteSprengstoffeiner
geprüftenund bescheinigtenLieferungentstammt,derenBeschaffenheitden Be=
dingungenunter Ib. 5 a) entspricht.Auf Erfordern ist dies glaubhaftnach=
zuweisen.

Abschnitt E. Verladung.

Im Abs. (1) wird hinter den Worten „Ammoniaksalpetersprengstoffen(la. A.
1. Gruppea))“ eingeschaltet:

, mit Trinitrotoluol (Ia. A. 1.Gruppeb) a))
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Nr. VI. FäulnisfähigeStoffe.
Unter A. Verpackung.Abs. (1) a) wird am Ende nachgetragen:

Rohe Schweineborsten dürfenwährendder Monate Oktoberbis März ein=
schließlichin gewöhnlicheSäcke verpacktsein:

Die Anderungentretensofortin Kraft.
München,den9. Juni 1914.

J. A.
MinisterialratDr. v. Graßmann.

17/Be.

Bekanntmachung, betreffenddie Anderung der Bestimmungenüber die technischeEinheit im
Eisenbahnwesenvom 25. Juni 1908 (GVB. Seite 327ff.).

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die an der technischenEinheit im EisenbahnwesenbeteiligtenStaaten, mit vorläufiger
AusnahmeSerbiens, sindübereingekommen,die §§ 18, 22, 25 desArtikels II und die
8§§6, 9 des Artikels IV der Bestimmungenüberdie technischeEinheit im Eisenbahnwesen
in nachstehenderWeiseabzuändern.

NachdieserAnderungerhaltendie Bestimmungendie Bezeichnung:
„TechnischeEinheit im EisenbahnwesenFassung1913.“

Auf denbayerischenStaats= undPrivateisenbahnentretendiegeändertenBestimmungen
sofort in Kraft.

München,den9. Juni 1914.
v.Seidlein.

Artikel II.
Bauart der Wisenbahnfahrzeuge.

An Stelle des bisherigen § 18 tritt folgender Wortlaut:

8 18.
Kuppelungsteile, dieaufwenigerals 140 mmüberSchienenoberkanteherabhängen

könnten,müssenmindestensauf diesenAbstand eingeschraubtoderaufgehängtwerdenkönnen.
Der bestehendeWortlaut des § 22 wird Absatz 1.
Dem § 22 wird als Absatz2 hinzugefügt:
2Güterwagen, die ohne besondere Prüfung ihrer Querschnitts=

maße auf alle dem internationalenVerkehredienendenLinien, mit Ausnahmeder aus=
39°
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drücklichausgenommenenStrecken,übergehenkönnenund als Transitwagen bezeichnet
werdensollen(ogl. § 25 Ziffer 10), müssenfolgendenBedingungenentsprechen:

a) Sie müssenbei ihrer Mittelstellungim geradenGleise im Stillstand mit allen
demFederspielefolgendenTeilen innerhalb der in der Anlage C gezeichneten
Begrenzungslinieverbleiben;die dem Federspielenicht folgendenWagenteile
(Achsbüchsenusw.)dürfendieseBegrenzungslinieum 15 mm, parallel zurMittel=
achsedieserLinie gemessen,überragen’).

b) Die größtennach dieserBegrenzungsliniezulässigenBreitenabmessungensolcher
Wagen müssenderarteingeschränktsein, daß keinTeil des Wagensbei dessen
ungünstigsterStellung in einemGleise von 1/#/5m Spurweite und mit der
Krümmung von 250 m Halbmesserdie Begrenzungsliniemehr als um den
Wert k überragt. Die ÜUberragungist parallel zur Schienenebenezu messen,
wobei die Achseder Begrenzungsliniesenkrechtzur Schienenebeneund in der
Mitte zwischenbeidenSchienen stehendanzunehmenist.

Jc) Diese Einschränkungensind nachfolgendenFormeln zu berechnen:
an —2 1,1— 4

I. E. — 5660. + — 4½

II. Ea ( =—— , n505 —+%

In diesenFormelnbedeutet: T
#innere Einschränkung,d.h. zulässigerkleinsterAbstandeineszwischendenEnd=

achsenoderDrehzapfenliegendenWagenpunktsvon der in AnlageC gezeichneten
Begrenzungslinie,in Metern;

E. — äußere Einschränkung,d. h. zulässigerkleinsterAbstand einesüber die Endachsen
oderDrehzapfenhinaus liegendenWagenpunktsvon der in AnlageC gezeichneten
Begrenzungslinie,in Metern;

a Radstand, d.h. Entfernungder EndachsenoderDrehzapfen,in Metern;
n =Abstand des betrachtetenWagenquerschnittsvon der nächstgelegenenEndachseoder

vom nächstgelegenenDrehzapfen,in Metern;
d Entfernung von AußenkantezuAußenkantederSpurkränze bei größterAbnutzung,

in Metern, gemessen10 mm außerhalbder beidenin einerEntfernung von 1
1500 mm voneinanderanzunehmendenLaufkreise; 1

. mögliche QuerverschiebungzwischenLagerschaleund Achsschenkel,zusätzlichder=
jenigenzwischenAchshalterundAchsbüchse,in Metern, aus derMittellage heraus 1
nachjederSeite, bei größterAbnutzung; 1

) Vor demJahre 1915 erbauteWagen mit Hebelbremsen,derenHebel in der Tieflage (Bremsstellung)die
Begrenzungslinie nach Anlage C überschreiten, können als Transitwagen bezeichnetwerden, wenn diese Hebel in
der Hochlage(Lösestellung)innerhalb der genanntenBegrenzungslinieverbleiben.
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W=mögliche Querverschiebungvon DrehgestellzapfenundWiege,in Metern, aus der
Mittellage herausnachjederSeite;

Derehgestellradstand,d. h. Entfernungder Cndachsender einzelnenDrehegestelle,
in Metern;

i lee= für Teile, die 430 mm und mehrüberSchienenoberkanteliegen;
10)%ee für Teile,diewenigerals 430mmüberSchienenoberkanteliegen;

2

—B wenn=au mKSloo;

—1 (anm 100) wennan —n— lo;* 750 4 « « 4 -
2

G——0O,. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. wenn an 120;

6 — (an4 t“ 120), wennan m 120750 4 4 ·
Der § 25 ist wie folgt zu ergänzen:
10. Die Transitwagenim Sinne des § 222 das Zeichen7 (AnlageD) rechtsauf

denLangseitender Wagen,womöglichin Augenhöhe.

Artikel IV.
Beladung der Görerwagen.

An Stelle des bisherigen§ 6 tritt folgenderWortlaut:

1Die LadungoffenerGüterwagendarf bei MittelstellungderFahrzeugeim geraden
Gleise die auf jederBahn für den internationalenVerkehr zugelassenenLademaßenicht
überschreiten.Diese LademaßesinddenbeteiligtenStaaten bekanntzu geben.

2Die Breite der Ladungenmuß mit Rücksichtauf das DurchfahrenscharferKrüm=
mungenumdiein derLadetabelle(AnlageE) angegebenenMaßeeingeschränktwerden.Außerdem
sind für LadungenaufSchemelwagenpaarenoderbeimGebrauchevonSchutzwagenodereines
Zwischenwagensdie Vorschriftendes § 9 zu berücksichtigen.Besondere,für einzelneLinien
gültigeVorschriftender BahnverwaltungensinddenbeteiligtenStaaten bekanntzu geben.

An Stelle des bisherigen§ 9 Abs. 1aà)bis c) tritt folgenderWortlaut:
1Beim Gebrauche von Schemelwagenpaaren,von Schutzwagenoder eines Zwischen=

wagensmuß die Ladungentferntbleiben:
a) von demBoden dieserWagenmindestens100 mm senkrechtgemessen;
h) von den SeitenwändendieserWagen, sofern dieseWände nicht wenigstens

100 mm unter der Ladung bleiben,mindestensum die in der Tabelle der
AnlageF angegebenenBeträge.
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Anlage C.

Allgemeine egrenzungslinie für Görerwagen nach Arrikel II Sa Abf#.K

Soo r0%
"=t =*i'ss

—
25

—3245...........

..;...«»-ååe B Schichenoberkame

(Die eingeschriebenenMaße sind Millimeter.)
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Anlage D.

Zeichen fuͤr Transitwagen nach Artikel II 8 25 differ 10.

*
· .-
·.«-. ....··..»f»j»ss«ss,O........................................«...-.....-

« E
L 2

..Minimum20...

(Die eingeschriebenenMaße sind Millimeter.)
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Anlage E.

TLaderabelle nach Arrikel IV 86 Abs. 2.
Breiteneinschränkungender Ladungen auf jeder Seire, in Sentimetern, d. h. kleinste,wagrecht

gemesseneAbständezwischendenLadungenund demjeweilszugelassenenLademaße.

Abstandder Für einen Abstand, in Metern, des betrachtetenQuerschnitts:
Endachsen .

oder von der nächstgelegenen Endachse (Wagen mit 2 oder mehreren Achsen) oder
Drehzapfen, vom nächstgelegenenDrehzapfen (Wagen mit Drehgestellen oder Schemelwagenpaare)
EIEIIIIIIIIEIIIEIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIILE

— 0 0 0 0
— ÜdPfPNN „
— —— ———— ––JNN —
8 0 —— — 5 6. E

— 000000
0 r—mnANN|AN°RN N M:N/‚S////NNINLN “mII —elm 1
5 MWMNNNWNINNTST. « —
0“ 0 2 86 " - »

—— — «- s—
4-HL4J.-2»J»IJ»-J. 1

— — s 5—.
8 Wi—* 2à 7 . 1

9 75UI r — —
5,5 o» i Jssy I

— — 5 — 94—1
6 o 60 1.. r iIs % 1

1 N1TN1OEWê#rvni —
dn5 * * 1 3 5 2 *5r*
* T □ —

0 » 1 3 5 7 5

–— SSWDN SNHN 1 —
75 S 12713 s90. rl*r–
8 0ö ·0 l 0 Dkpwi 1 — ———

— I&# 5 1L11 44 2
9 l o 0 0 1s1 1 2 2 i —

0 1 3 5 —
— 1 ol 13 2 2 y11

10 1NRN
* T NHSNDDHNEENMNMNNMVEBNIOIH E S

0 0 2 1 5 ESSa ———. —
12 · 6(G 2 2 353 55 05 *— —

————.—.————————J—.———. —
— 0 P5|7 2 82 uns-« —.—

* 0 2 1 6 5 L 13 16 18 211224 4—

— — —
0 0 2 7 11 14 16 222——

15 —7TWT1 3 4 5 6 6 7 +J. 1. —
5 4 1B Fn33 6 31|—

16 ’llNNN3
6 S5S,. 6 LDCEN 3N

17 0 EfrM1 5 6 7 J..———M+’1 * *[l 18
1 rv%1 3 5 8 —.———.————— —

8 2 ssenusafuunusn —
= 1 2 6 —— 16 ——— — rWWi(—

19 J.— 4 6 J 1’-S TETENNNTDDFTFTSTFTMINILOD —
0 1 1 6 9 11 11 17 20 22 268 33 29— — — —

20 0 1 3 5 6 F 1I EFTKTT/NTTTTNYTNTSTFSOTTTBDDTB
0 1 1 6 5“ 12 15 1. 2121436133211— —

55 0, 6 7 KTTFITNNIS O nINNNNM.B
* MI. 1 ¾ 10 13 16 19 22 2 8383„ - —

. 241 , *1 6 8 0.1 ZBDB BE =
- i--2 so 8 11 11 21 25 3117 31435 i - —
20 0 *5 7 9 lil 6 92 24130 2 FK383422
2 BSn 8 —————— S ---.-— ·-
28 — —— 5. 10 16 19 26 28 3134 36 4 4 4 55

0 3 6 9 13 16 20 25 31 37 *1 5%0 57 — .

30 # 91lU 1821 5 29 32W 40 44SFNFEGfN
· ne7i»«i-·2i27.-ii4»-;.---»i.—- —

Anmerkung: Für andere als die in der Tabelle angegebenen Grundwerte sind stets die nächsthöheren Tabellenwerte anzuwenden.
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Bemerkungen:
1. Die in gewöhnlichenZiffern gesetztenoberenTabellenwertegelten für Teile zwischen

denEndachsenoderDrehzapfen;die in Kursidechern darunterstehendenWerte geltenfür Teile,
die über die EndachsenoderDrehzapfenhinausragen.

2. Bei Ladungenauf Drehgestell-oderSchemelwagenvon mehr als 4 m.Radstandsind
dieaus derTabelleentnommenenBreiteneinschränkungenfür die zwischendenDrehzapfenliegenden
Teile der Ladung zu vergrößern,für die darüberhinausragendenTeile zu verkleinern,und zwar
bei demRadstandder DrehgestelleoderderSchemelwagen

von 4,1 bis 6,o m um 1 em,
über6,, m „ 2 „

3. Die in der Tabelle angegebenenBreiteneinschränkungensind für Teile der Ladungen,
die unterhalbder Höhe von O#186°m über Schienenoberkanteliegen,um 5 cm zu vergrößern.

4. Wegen der Breite der Ladungen auf Schemelwagenpaarenoder beimGebrauchevon
SchutzwagenodereinesZwischenwagenssieheaußerdem§ 9 desArtikel IV und die Tabelleder
Anlage F.

5. Belgien nimmtdie Ladungen,derenLänge27 m übersteigt,nur nachvorherigerVerein=
barung an.
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Anlage F.

Tabelle nach Artikel IV 8 9 Abs. 1b.
Wagrechte Entfernungen auf jeder Seite, in Zentimetern, zwischen den Ladungen und
den Seitenwaͤnden der Wagen bei Verwendung von tragenden Schemelwagen, von

Schutzwagen oder eines Sroischenwagens.

AbstandderEnd⸗ Entfernung,in Zentimetern,zwischendenLadungenunddenSeitenwänden
achsenoder der
Drehzapfendes dertragendenSchemelwagen derSchutzwagen

tragendenWagens
oderderDreh⸗ für einenAbstand,in Metern,desbetrachtetenQuerschnitts des

» . ächst wischen⸗s————————————————————————prn
in Metern tragenden Wagen von

2 3 4 5 7 5 65 6.

— — — — 26 — — — .-

13 18 — 26 — — — — —
8 14 is 22 — 26 22 —
10 15 21 2 25 28 84 u * 24
12 16 23 27 31 29 36 14 52 — 28
14 18 21 29 31 31 38 7 656 60 33
16 19 26 32 37 33 41 50 59 64 88
18 20 28 34 # 41 34 43 53 63 68 44

20 21 :310 7 14 36 16 6 9r 72 51
25 25 35 43 52 41 52 64 76 83 71

30 28 40 5% 60 56 72 865 os 35
«

Anmerkung: Für andereals die in der Tabelle angegebenenGrundwertesind stetsdie nächsthöherenTabellen=
werte anzuwenden.
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Grseh=undVerodunzchlet
für das

KönigreichBayern.

Nr. 28.
München, den 27. Juni 1914.

Inhalt:
Abschiedvom23.Juni 1914aufdieVerhandlungenderLandrätefür1914.

Abschied auf die Verhandlungen derLandräte für 1914.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir habenUns über dieVerhandlungender Landrätevom Novemberund De=
zember1913 Vortrag erstattenlassenund erteilenhierauffolgendenAbschied:

J.

DenKreisvoranschlägen(Beilagen1—8) erteilenWir Unsere Genehmigung.Hierbei
nehmenWir auf die Budgetvollzugsgesetzevom 20. Dezember1913 und 31. März 1914
(GVBl. S. 952 und 89) Bezug. Die endgültigeFestsetzungder Zuschüssedes Staates
wird mit demFinanzgesetzerfolgen.
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II..

St

Der Landratvon Oberbayernhat die Mittel für die Aufstellungeiner dritten
Oberlehrerin,einerZeichenlehrerinund einerTurnlehrerinanderKreislehrerinnen=
bildungsanstaltin Münchenbewilligt. DiesemBeschlusseerteilenWir Unsere
Genehmigung.ZugleicherklärenWir auf Grund desArt. 189 des Beamten=
gesetzesdie VorschriftendiesesGesetzesüberdie etatsmäßigenBeamten auf die
hiernachaufzustellendenLehrerinnenfür entsprechendanwendbar;hierbeiwerden
dieOberlehrerinin dieGehaltsklasse14 derGehaltsordnungfür die etatsmäßigen
Beamten und in die RangklasseIX derRangordnung derBeamten, die Zeichen=
lehrerinund die Turnlehrerinin die Gehaltsklasse17 der Gehaltsordnungund
in die RangklasseX Abteilung2 der Rangordnungeingereiht.Das Dienst=
verhältnisder3 LehrerinnenwirdnacheineretatsmäßigenDienstzeitvon 10 Jahren
unwiderruflich.
Bezüglichdes wiederholtenAntrags desLandratsvonNiederbayern,den gesamten
persönlichenAufwandfür die Irrenpflegeauf den Staat zu übernehmen,ver=
weisenWir auf Ziff. II, 1 des vorjährigenAbschieds.
Den Anträgender Landrätevon Niederbayern,der Oberpfalzund von Regens=
burg und von Schwabenund Neuburg, auch das letzteViertel des Gesamt=
aufwandesfür denKulturbaudienstauf die Staatskassezu übernehmen,kann
nichtnähergetretenwerden.

BetriebskostenderUntersuchungsanstaltfür Nahrungs=undGenußmittelkonntemit
Rücksichtauf dieFinanzlagefür dasBudget1914/15 nichtentsprochenwerden.
Wegendes Beschlussesdes Landratsvon Oberfrankenüber die Anderungdes
§ 6 der allgemeinenBestimmungenzur Gehaltsordnungfür die Beamtenund
Bedienstetender Heil=und Pflegeanstaltenvon 1909 verweisenWir auf die
nochschwebendenVerhandlungenUnseres Staatsministeriums des Innern.

etatsmäßigangestelltenund weiterhinzur etatsmäßigenAnstellungkommenden
Kulturvorarbeiterfür entsprechendanwendbarund bestimmen,daß das Dienst=
verhältnisdieserBeamten nach einer etatsmäßigenDienstzeitvon 10 Jahren
unwiderruflichwird.
Für die vom LandratvonUnterfrankenbeantragteBeförderungder etatsmäßigen
Kulturvorarbeiterbleibt die ZuständigkeitUnseres Staatsministeriumsdes
Innernvorbehalten.
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III.

Im übrigenerteilenWir denBeschlüssenderLandräte,soweitdies in Betrachtkommt
und nichtschonbei besonderemAnlassegeschehenist, Unsere Genehmigung.

Indem Wir denLandrätendiesenAbschiederteilen,sprechenWir ihnen für ihre
ersprießlicheTätigkeitUnsere AnerkennungausundversichernsieUnserer Huld undGnade.

Leutstetten,den23. Juni 1914.

Ludwig.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.=v.Breunig. Dr. v. fnilling.
J. V.

Staatsrat v. Lößl.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Knözinger.
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Beilage 1.

Abersicht
5derKreis=AUusgaben und Kreis=Ginnahmen des Regierungs=

bGezirkes Oberbavern für das Jahr 1914.

Fassgesegter
Kap.s Tit. . Vortrag Betrag

—3
.

I. Abschnitt.

Kreis-Ans gaben.

1 Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahzhzen 500 —

II Bedarf des Landrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 16300—.
2 Tagegelder und Reisekosten des Lanbratsausschusses 3000 —
3 Regiekosten des Landrates 15000—

— Kep=#7 34300 —

III Auf Erziehungund Bilbung.

1 Volksschulen.
1 Ständige Bezüge des Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 8 13550
b) aus der Kreisschuldotationwie bisher 19 103|/87
JP)AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

110.4#l30 — — —
2 a) Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten

ohne Statuten 1 046 423|24
b) DesgleicheninfolgeTrennungdesMesnerdienstesvomSchul=

dienste. 3500—
3 a) Dienstalterszulagen“aus Staatsfonds für dasLehrpersonal

an denVolksschulenderGemeindenbis zu 10.000Einwohnern 945 000 —
b) Zur GewährungvonZulagenaus Kreisfondsan dieSchul= "„

verweserund =Verweserinnen,dann an die Hilfslehrer und
ilfslehrerinnendieserGemeinden 129150—

4 Zur Beschaffung von Aushilfen für erkrankte,beurlaubte oder aus
" sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne

Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom28.Juli19022
1 a) im allgemeinen 50 000 —

b) an Stelle des zu militärischenübungen einberufenenLehr=
· personals,bezw.zurUnterstützungderdasMilitardienstpflicht.

jahr ableistendenLehrkräfte. .. 2500—
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Vortrag

BesondereVergütungenund Unterstützungenfür das aktiveLehr=
personal:

a) für Arbeitslehrerinnen
b) für die Konferenzvorständeund zur ünterstützungder Kon=

ferenzpflichtigen
c) Unterstützungenfür dürstigeKandidatendesVolksschuldienstes

währendder Ableistungihrer geseblichenMilitardienstpflicht
aus Staatsfonds

AllgemeineBeiträge an Scillassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalean
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzeseinschließlichder
Dienstalters=und perfönl.Zulagen desLehrpersonalsan der
Heminarübungsschuleder Kreislehrerinnenbildungsanstaltin
München

b) WeitereBeiträgean dieSchulkassendieserGemeindeneinschl.
der Beiträge für Klosterschulenaus Kreisfonds .

c)8uschilsseandieSchultassenderübrigenGenieinden mit
OrtsstatutenanStelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats=und Kreisfonds

4) Weitere Beiträge an dieSchultassen dieserGemeinden aus
Kreisfonds .

e) SonstigeZuschüsseanSchulkassen:
a) ausfundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars
8) aus Kreisfondsfür weiblicheKlosterschulen .
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsUnter=

stützungdermitSchullastenüberbürdetenGemeinden
Beiträgezur Realexigenzder Schulenund zu Schulhausneubauten:

a) Realexigenzbeiträge:
aa) aus fundationsmäßigenReichnissenddesSiaatsärars
bb) aus allgemeinenKreisfonds . .

d)zumUnterhaltevonSchulhäusernl
a)zuSchulhauoneubauten l·

Ständige Bauausgaben
Prüfungs=und Aufsichtskosten:

a) TagegelderderDistriktsschulinspektorenfür dieVornahme der
Schulprüfungen und Schulovisitationen,für Abhaltung der
allgemeinenKonferenzennach § 14 der Ministerial-Bekannt=
machungvom 9. Dez. 1908 — Minist.=Bl. für Kirchen=
und Schulangelegenh.S. 541 —, dann für Formular=
papiere,Realexigenz=Ausgabenund Literalien . ..
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Nr. 28.
Oberbayern.

Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

!s——

III 9 b) für dieHKeisschulinspertoren:
aa) Gehalle 32500
bb) Tagegelderund giestofen .. 6000——
ce) Pensionen s s s · o i 1 7 707 ra

10 Pensionenund Alimentationen:
a)
b) zurUnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
an) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a)aus Staatsfonds
6) aus Kreisfonds .

bb) Pensionszulagennach einei Driitel der zuletztbe
zogenenDienstalterszulagenaus Staatsfonds ..

ce)Zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen
und zurGewährungvonZuschüssenan diePensions=
undRelikten=Unterstützungs=Zuschuß=Kassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmende
Lehrpersonalaus Staatsfonds

dd) Zur Unterstützungdes vor dem 1.Jannar 1904
zugegangenenHensomertenVolksschullehrpersonals

e Lntenssngsbektrige für dieHinterbliebenender Volks=
schullehrer:

aa) aus Staatsfonds:
a)im allgemeinen
68)0zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und

zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal

7) für dürftige,dem1ntersühangsl. eiuvachiene
Lehrerwaisen

bb) aus Kreisfonds:
a) im allgemeinen(in bisheriger Weisee
69)Beiträgeà 90 .X1bezw.180 .4 für dieWitwen,

36 4Kbezw.90 14 für die Doppelwaisenund
27 X bezw.60 KK für die einfachenWaisen

7) Zulagen à 60.4 für Witwen,welchedas 65.Lebens=
jahr zurückgelegthaben,insofernesie vor dem
1. Januar 1907 zugegangenind

) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1907
zugegangenenWitwen und Waisen behufs An=
gleichungan die höherenPensionssätzeunter6

4) Zuschußan den Kreisverein zur 1nterstisungder bner
bliebenenderVolksschullehrter . ..
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4
III 10 e) Beitrag an die Witwen=und WaisenkassederSchullehrer

in München 4000.—
i f) aa) Zuschuß an das bayerischeLehrer=Waisenstif⅛ . 1 000—
ê#* bb) Zuschuß an die Waisenkassedes kath. Lehrervereins 300|—

1 i g) Zuschuß an die Pensionisten desPrivatvereins zur Unter=
# stützungdienstunfähigerSchullehrer in Oberbayern 5.000.—

1 " h) Zuschußan denHilfsverein derLehrerinnenin München(e.V.) 300|—
i) Zuschußan dieHilfskassedesBayerischenLehrerinnenvereins 300—

11 nterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeunddSchulprattitanten.
a) für dürftigeSchulpräparanden . 10000—

sI b) für dürftigeSchulpraktikanten 5000—
12 üÜbrigeAusgaben:
ä a) Umzugskosten-Entschädigungfür das Lehrpersonal 1715.—

b) aa) zur Förderung der Distriktsschulblbliothekenfür die „
I ; Fortbildungder Schullehrer 3200—
ü bb) für Schulbibliotheken 500—
1 ) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars:

aa) für die Feiertagsschulein München 342 86
I bb) EntschädigungdieserSchulefür dielithographischeanstali 2 057/15
? ec)zurUnterstlltzungarmerSchulkiner . 3772
. d) an das Kreismagazinfür LehrmittelundSchuleinrichtungs=

gegenstände 8143/67
*2¼ e) zumUnterhaltvonHandfertigkeits=UnterrichtskursenSchüler=

werkstätten). .. 600
.. k)zur Abhaltungvon Zeichenkursenfür das Volksschullehrer=

ê personal 2 350 —
5 Stellvertretungskostenfür zumForibildungskurs für gewerb= ·

I I licheFortbildungoschuleneinberufeneVolksschullehrer.. 1 600—
*=½• h) zur AbhaltungeinesTurnspielkursesfür oberbayerischeVolks=

T schullehrer.. — —
s i) Zuschußan daserhbischöflicheOrdinariatMünchen-Freising

zu den Kosten der Erteilung des katholischenReligionsunter⸗
II richtesin München 15750—
1 13 Reservefondsfür die VolksschulenzurBestreitung sonstigernicht
v I voraussehbarer Ausgaben, ferner zur Gewährung von Unter=

stützungenin außerordentlichenNotfällen . 5000-—
I Summe § l 474886809

Progymnasien und Lateinschulen.
1 Erigenzzuschüsse:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars. — —
1 b) aus der Kreisschuldotation . 2 57682

4ô ) aus Kreisfonds:
aa) für das vormaligeProgymnasiumin Ingolstadt 46 799/67
bb) für das Progymnasiumin Pasing 4429798

5 —) " „ Traunstein. 45929|67
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Oberbayern.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

»Es-l

IIII21 dd) GehaltdesTurnlehrersamK. ProgymnasiumSchäftlarn 3 600—
ee) Desgl. desGesang=undd MusitlehrersdieserAnstalt 3 300 —

Prüfungskosten — —
Summe z 2 146sdg sa

3 Taubstummen-Anstalten. I
1Dotationsbeiträge.. — —
2 Freiplätze und Zuschüssefür Personal= und Realexigenz:

a) An die K. Landestaubstummenanstaltin München: #
a) Freiplätze für Zöglinge (à 390 ). 14 950/—
5) FakultativerZuschußzumGesamtaufwanddieserAnstalt 12590—

b) für Freiplätze an Zöglinge im Institut für weiblicheTaub= 1
I stummein Hohenwart (à 240 4) 8 160 —
I ZZuschußandie TaubstuinmenanstaltHohenwartfitr einenSpezial-

ohrenarzt . 500—
1 Sunne z 36 200

4 Blinden=Institute.
1 Dotationsbeiträge .. —
2 Freiplätzefür Zöglingeinder K. Landesblindenanstaltin Miunchen 6 480—
3 Buschuß an das Blindenheim in Burgrain bei Isen . 600--

· Summe § 080

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1 Dotationsbeiträge — —

I 2 a) 30 FreiplätzefürgZöglingeiin derLandesanstaltfürkrüppelhafte v
1 Kinder in München 10 800.—
i b) Zur Verzinsung undTilgung desAnlehens für dieErrichtung

einesneuenGebäudesder bezeichnetenAnstalt 13410—
*55 J) Zur Stiftung von 5 Freibetten in der K. ortopädischen I

I Klinik bei der unter a) bezeichnetenAnstalt 4000 —
1 "„ Summez 28240—

· 6I Unterrichts- und Erziehungs-Anstalten speziell für ·-
I die weibliche Jugend. I

I I a) Beiträge an Erziehungsinstituteaus der Kreisschuldotation. 5996.57
" b) Dotation der Kreis=Lehrerinnenbildungsanstaltin München I

I zur Bestreitung des etatsmäßigenBedarfes 116 17474
i c)Stipendienfür-dürftigeSchülerinnendieserAnstalt. i
*45 dann: 1500 —

, ilFürdenpraktischenKuereiderselben· I
I eAndieFraueuarbeitgschuleinMünchen« H

I. Betriebszuschiiß.. 10 000 —
ç 8) Zuschuß zumBaufonds für die Errichma eines neuen «

GebäudesdieserSchule 5000
. Smne - " 138 671 31
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Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

——1
III/7 Sonstige Erziehungs= und Unterrichtsanstalten.

Für Kindergärten: •
1. Für die Kindergärten in München —
2. Für die Kindergärten im übrigenOberbayern. 8 500—

Für Kinderhorte:
1. an denVerein „Knabenhort"e.V. in München 500—
2. an den Pfennigverein St. Bonifaz e. V. in München 800
3. an denSt. Josephsvereine.V. in München. 100—
4. an denVerein „Kinderhortin der Au - 100—
5. an die Konferenz Heilig Kreuz desVereins vomheil. hnen

von Paul in München ... 100—
6. an den Verein „KinderhortNeuhausen“ e V..« 300—
7. an den Kinderhortverein „Dom Pedro“ e.V. in München. 200 —-

Für Kinderheime:
1. an denSt. Marien=Ludwig=Ferdinand=Verein .. 1000—

Summe § 7 19 600 —

8. Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und 3
Gymnasien
a) ErziehungsinstitutAlbertinum in München(4 Freiplätzein

demselbenfür Zöglingeaus Oberbayern) . 2400—
b) zur Gewährung von 5ganzen Freiplätzen imStudienseminar

zu Burghausen. . 2250——
o)andeuVereinzur Gründung einesMädchen=Gymnasiums in

München — Zuschußzur Gewährungvon Stipendienan
kreisangehörigeSchülerinnendes vormals Sickenbergerschen
Instituts für Privat=Gymnasialunterrichtfür Damen 1000|—

Summe § 8 5 650.—

9 Übrige Ausgaben auf Erziehung und Bildung.
* Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern:

a) im allgemeinen 2 000 —
b) zur Restaurierungdesgeschichtlichmerkwürdigenirhleins

in Sendling — dritte Rate von 6 O0O00M 2000 —
a) Zuschußan denHistorischenVerein von Oberbayheen 10000—
b) An diesen Verein außerordentlichereinmaliger Zuschuß für die

s Druckkosten des Ferchl'schen Quellenwerkes — lette Rate
I von3000-i. . 1000»—
I Beitrag an die AnthropologischeGesellschaftin München 500 —

I Beiträge an sonstige Vereine und Institute:
« 1. an das GermanischeMuseum in Nürnberg 500
I 2. an denVerein zur Herausgabeeines historischenAtlasses

von Bayern —zweite Rate einesZuschussesvon 10004 — 200.—
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Nr. 28. 193
Oberbayern.

Festgesetzter
Kap. § Tit. Vortrag Betrag

. 3
IIII 4 3. an denVerein für bayerischeVolkskundeundMundartforschung 200—

4. An denVerein der PrivatlehrerinnenBayerns zur Unter=
stützungerwerbsunfähigerMitglieder
a) ordentlicherJahreszuschu. 300 —
b) außerordentlicherZuschuß zu den Kosten“derEinrichtung

eines Heims —
5. an denPensionsverein staatlichgeprüfterLehrerinnen in

Bayern e. V. ... 500 —
6. an denVereinkatholischerErzieherinnenBayerns . 200
7. An denVerlag der illustriertenWochenschriftDas Bayher⸗

land“ .. 500
8. an den Verein für Volkskunst und Volkskunde in München 1 000—
9. Zuschuß an den Wehrkraftverein München e. . 1500 —

10. an die BotanischeGesellschaftzur Erforschung der beimihe
Flora 500 —

11. an dieOrnithologischeGesellschaft.in München . 200-—
12. Zuschußzur Errichtung eines zoologischenGartens in Minchen

— ersteNate von 10000.4 — . 2000—
13. Zuschußan denWohlfahrtsvereinfürHilfsschulen 200|—

Summe § 9 14800—

10 Gewerblicher Unterricht
% 1 a) Zuschußan dieK. Bauschule mit Gewerbelehrinstitutin

" München 7000 —
b) Zuschußan dieMeisterschulefürBauhandwerkerin Tramsstein 3000 —

2 Odberreaschulen:
Luitpold=Kreis=Oberrealschulein München. 233785,03

3 Realschulenund zwar:
a) Kreisrealschulen:

1. Gisela=Kreisrealschulein München 146 31909
2. Ludwigs=Kreisrealschulein München 178623/55
3. Maria Theresia=Kreisrealschulein München 120 130/66
4. Rupprecht=Kreisrealschulein München 114 228s97

b) übrige Realschulen:
1. in Freising 52 18814
2. „ Ingolstadt 74 593s|71
3. „ Ländsberg 52 203/77
4. „ Rosenheim. 86 926.46
5. „ Traunstein. 77 166.77
6. „„ Wasserburg 66 47001
7.. Weilheim . 51 810 —

JP)zurWegfertigungdes HälfteanteilsderKreisgemeindean I
denKosten des Neubauesfür die Ludwigs-Realschulein I
Jnolstadt——vierteNate-. 50 000 —

2) Zuschuß zu denKostendererweileran des* kealschigebrde= I
in Traunstein — zweite Rate —. 40000 —

CGocgle
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« Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4#

III|110 3 ee)Zuschuß zu den Kosten derErbauung eines neuenNealschul.
gebäudesin Wasserburg— zweiteRate — 40000—

1) zur Ansammlungeines Baufonds für die brrihiung einer
5. Kreisrealschule in München. . -200000—

4 Allgemeine gewerblicheFortbiloungsschulen.
a) Für die gewerblichenFortbildungsschulenaußer München. 155 000 —
b) für die gewerblichenFortbildungsschulenderStadt München 738970/93
c) FachschulenfürHosschniterei din:

aa) Berchtesgaden 17900—
bb) Oberammergau . 1214467
ac)Partenkirchen-nebst Filialen . 20919——

d)FachschulefürGeigenbauinMittenwald.. 10890l—-
s) Zuschuß an die Lehr- und Versuchsanstaltfür Photographie, I

Chemigraphie, Lichtdruckund Gravüre inMunchen
aa) Jahreszuschuß.. .. 4000—-
bb) außerordentlicherZuschuß . ... 1000—

Summe § 12
11 Land= und hauswirtschaftlicher Unterricht.

1 Hreisacherhauschulein Landsberg
Betriebszuschußfür 1914 44 900 —

b) für Umbauarbeitenan den langwirschafuich sreslohr
anstalten in Landsberg . 50 000—

I 2LandwirtschafilicheKreiswinterschule inErding 12 540 —
" 3ä LandwirtschaftlicheKreiswinterschuleinLandsberg . 13550—

4 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Mühldorf 8 310—
5 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Pfaffenhofen 6 000 —

" 6 LandwirtschaftlicheKreiswinterschule in Traunstei 7 820—
I 7|Landwirtschaftliche Kreiswinterschulein Wolfratshausen 7710—
D 8 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen 1 000—

93V Zur Ansammlung eines Fonds für dieErrichtung einer landwirt= 1
II schaskikcheuMuteischuiemOberbayem—7Rate—.. 50000—
10 An die Haushaltungsschuleauf demGute Warnbergbei Solln —
I Zuschuß zur Ermöglichung von Freistellen für ärmere Mädchen 4000 —

11 Der StadtgemeindeErding — Zuschußzur rascherenTilgung des I
, zur Bestreitung desBauaufwandes für dieHaushaltungsschule in I
« Hl. Blut ausgenommenenAnlehens 500—

12 An den Verein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLande zur
Abhaltungvon Wanderkochkursen . 800—

13 An den genanntenVerein zu Stipendien für Heranbtldung von «
I Wanderkochlehrerinnenund wirtschaftlichenLehrerinnen 600 —

14 ön den genanntenVerein — ZuschußzumBetriebederwirticheilichen I
sI FrauenschuleinMiesbach. 2000——

IIBAndenZuchtverbandfür oberbayerischesAlpenflecvieh — Zuschußzur "
I Errichtung einerViehhaltungs- und Melkerschuleim Großthalerhof 6 000 —

16 An den Verein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLande zur
Aufstellung einer Kreiswanderlehrerin
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Festgesetzter
Kap.8 Tit. Vortrag Betrag

—.—

III|1116 a) einmaliger Zuschuß zu den Einrichtungskosten — —
b) fürGehalt,WohnungundVerköstigungderKreiswanderlehrerin — —

17e Amnden Verein für hauswirtschaftlicheFrauenbildung: Zuschuß zum
BetriebeseinerAnstaltenund Einrichtunggen 3 000 —

18 n den genanntenVerein einmaliger Zuschuß zu denKosten der
InneneinrichtungseinesneuerbautenSchulgebäudesanderAntonien=
straßehier. 1. Rate von 10000 ffl. ...-. 2000—

Summe§11 220730—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht. #

1LTagegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre 2200 —
2 hBuschußan den Pensionsfonds für Lehrer technischerẽwilen in

Oberbayern .. · 70 110—
3.5tipendien für Studierende,SchülerundEleven:

a) der TechnischenHochschule 2 800—
b) des Realgymnasiums . 1 000—
P) der Oberrealschuleund der Nealschulen 5200—
d) der Fachschulenfür Hohschniserei in den *

Berchtesgadenund Garmisch 500 —
e) des K. Technikumsin Nürnberg 300 —
4) der gewerblichenFortbildungsschülen zumBesucheeinerKunst.

gewerbeschule .. 900—
g) der Frauenarbeitsschulein Mürchen Greisangehörige) 4500—
h) für Veterinärkandidaten 1000 —
i) derAkademiefür LandwirtschaftundBrauerei inWeihenstephan 500—

k) der Kreisackerbauschulein Landsberg 3 000 —
1) der landwirtschaftlichenKreiswinterschulenin Erding. Lands= .

berg,Mühldorf,Pfaffenhofen,TraunsteinundWolfratshausen: I
aa)fürSchülerderWinterschulen.. 12000 —
bb) für Schüler des Wiesenbaukursesin Landsberg und

für Anschaffung und Reparatur von Geräten der
Wiesenbauschule 1200 —

m) Stipendien zum Besucheder Uiterrictsturse an derKreis= I
geflügelzuchtanstaltin Erding . . 250

n) zum Besuchevon Molkereischulen 1 300 —
0) zur Förderung der Obstbaumzucht, speziellGewährung von I

Stipendien zum Besuche der Gartenbauschule, insbesondere
der Obstbau-und Baumwärterkursein Weihenstephan.. 2000 —

p) Stipendien an Schüler der Brennereischulein Weihenstephan 500|—
(1)Stipendien zum Besuchedes Hufbeschlagunterrichtes 3500 —
x) Stipendien fürSchüler der tulturtechnischenSchule in Pfarr.

kirchen .. . 300—
r SummeF 113060—
— Summe Kap. IIII 8 034674.70
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—P1
IV Auf Gewerbe,Industrie,LandwirtschaftundBodenkultur.

1 Auf Industrie und Gewerbe.
1 Beitrag zur HandelskammerMünchen. .. 3000 —
2W Kostender Handwerkskammerfür Oberbayern 37300 —
3 Zuschuß zu dem DeutschenMusem . 6000—-
4 Zuschußfür dengemeindl.ArbeitsnachweisinOberbahern .. 4800-—
5 Zuschuß an denVerein zur Hebung desFremdenvertebrsin Wiunchen

und im bayerischenHochlande . 3000—
6ZuschußandenPolhtechnischenVerein in München 2•000—
7 ln den Münchener Bund für angewandteKunst 1 000—
8 An die bayerischeLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 1000—

I 9ZurErwerbungvon2021nteileni1100.«der bayei Landes=
. gewerbebank . . 2000

2 Auf Landwirtschaft und Bodenkultur.
1| AufLandeskultur und landwirtschaftlicheInteressen überhaupt:

a) Förderung von Bodenkulturunternehmungen 30 000 —
b) Zuschuß zu den Kosten derMoorkulturversuchsstationen in -

Oberbayern 1 000—
IP0)Beitrag zur Verstärkungdes Donaumodoregulierungssonds

beim Distrikt Schrobenhausen 200—
I il)FürHebungderAlpwirtschaft 3600—

e) Beitrag zu den Kosten derAbhaltung von prakt. Alpenwirt=
I schaftskursenund zur UnterstütungbedürftigerSchiler der⸗
I selben 1500—
i 2 Für denKulturbaudienst:

Zuschußder Kreisgemeindean denStaat zu den persönlichenund
I sächlichenAusgaben für den Kulturbaudienst . 44278—

3 Für Kulturvorarbeiter:
T für Bereitstellung vonKulturvorarbeitern zurBeihilfe für Genossen=

schaften,Gemeindenund einzelneLandwirte: ,
I a) für 22 etatsmäßige,ständigeKulturvorarbeiter 48075—

b) für nichtetatsmäßige,ständigeundunständigeKulturvorarbeiter 34500—
I 4FürlandwirtschaftlicheZwecke

1. OberbayerischeKreisgeflügelzuchtanstaltin Erding.
a) Bedarf für den Betrieb derselben . 9543—
b) zur Erbauung eines Wohnhauses für denGeflügelmeister . 7 700—
J) Beitrag zu den Kosten von wissenschaftlichenZuchwversuchen

an dieser Anstalt — dritte Rate von 15 000 .4 3 000—
2. Für den Kreiswanderunterricht:

| a)WanderlehrerfürBienenzucht 4050—
b) » is Fischzucht 5 750

II c) » »Hufbeschlag- 6200.—
«; d) » „ Landwirtschaft
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 2

Iy 4 im allgemeinen:
" a) Bezirk Rosenheim 7500—
D 8) „ Starnberg . 663333

y)LandwirtschaftlicherWanderunterricht im Nebenamt 5 100—
) Sustentation der Landwirtschaftslehrerswiwe 8Stock 720—

6)Molkerei Inspektor . 6700—
t)WanderlehrerfürObstbau. 660833

g)Saatzuchtiuspeitor.. 5200-—
3. Zuschuß an denlandwirtschaftlichenKreisausschuß vonOber=

. bayernfür landwirtschaftlicheZweckeim allgemeinen . 3000-.—
I 4. Zuschuß an den Kreisackerbauverband 7500—
"„ 5. a) Für Hebung derBienenzucht, dem oberbayerischenBienen=
i zuchtveiein.. « 1000—

b) An denKreis-Bienenzuchtvereineinm.Bischus zurErrichtung
einesVersuchsstandes 300—

4 6. Zuschuß an das brennereitechnischeInstitut inWeihenstephan 500—
I 7 7. a) Für Hebungder Fischzucht,demKreisfischereiverein. 5000—

b) Zuschuß an die Fischereischulein Starnberg 1 000—
! J) Zuschußzu denAnlagekostender beschwirtschaftlichen&Ver=
s suchostatiomerfteRatevon30000. 10 000—

8. —— — — — —— — — —— — — —-
I 9. Zuschußan denKreisvereinoberbayer.Kaninchenzüchter 300—
I 10. a) für Obstbaumpflege .. 4500-—
I b) Zuschuß an den oberbayer.Kreisobstbauverband . 1500—
. )Gehaltszuschüssefür 16 Bezirksobstgärtner 12 800—
ç )5 zur Abhaltung vonObstverwertungskurseninOberbayern 50—

11. für Hebungder Pferdezucht:
I a)fürPramiierungvonPrivaibeschalhengsten.. 15000;——
I b) demVerein zur Hebungder Pferdezuchtfür dieFohlen= I
I aufzuchtstationen I
! a)Jahreszuschuß. 6000-—
I OZuschußzur VerzinsungundTilgung einesAnlehens I

zum Ankaufe einer Wiese behufs der Erweiterungder
FohlenaufzuchtanstaltGammerhof. . .. 600—

c) der PferdezuchtgenossenschaftAibling · I
a)allgenieinerZuschuß... 500I—

» 6) für eineFohlenweide 500 —
" ) ZuschußzurPrämiierungvonZuchengueneniäftichdes i

ZuchthengstenniarktesinErding.. 600I—
I e) der PferdezuchtgenossenschaftFreising 500 —
# t) der PferdezuchtgenossenschaftFriedberg 500—
I g) demRemontezuchtvereinFürstenfeldbruck. 1000—

h) der PferdezuchtgenossenschaftGarmisch 500 —
i) dem RemontezuchtvereinGeisenfeld 2000 —
k) der PferdezuchtgenossenschaftLandsberg 500 —
1) der PferdezuchtgenossenschaftMoosburg 500—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

z—
IV I 2 4 m) der PferdezuchtgenossenschaftMühldorf 500 —

I n)derPferdezuchtgenossenschaftSchongau.. 500—
0) der PferdezuchtgenossenschaftTraunstein und Ungebung

I a)allgemeiner8uschusz. 500—
— 9) Zuschußzur Tilgung der behufeAnkaufsder T
I alpeaufgenommeuenAnleheu.. . 500—-

p) der PferdezuchtgenossenschaftWeilheim.Murnau 500 —
I q; derPferdezuchtgeuosseuschaftRosenheim.. 500—
I der PferdezuchtgenossenschaftWolfratshausen 500 —

12. für Hebungder Rindviehzucht:
I a) Im allgemeinen 43000 —
I b) zum Ausbau dergenossenschaftlichenViehverwertungin

Bayenn 1000 —
D 13. Zuschuß an denVerband oberbayer. Schweinezichterund
« -Master.. . 1 500—
I 14. Zuschußan denTabakbauvereinin Pöttmes 100 —

15. Zuschuß an die staatlich organisierte Vogelschutzkommission. 300—
I 16. für Schutz und Pflege von Privatwaldungen und speziell

zur Anlage von Saatkämpen und Verschulungen,sowie zur
I Heranbildungvon Waldkulturvorarbeitern,dann bis zum
I Betragevon2000pøfürdenBezugauswärtigerPflanzeu 10000—

Summe Kap. IV 433 507 66

v Auf Gesundbeit.
1 Für Zuschüsse an Arzte in armen Gegenden 8000—

2 Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose in
I Oberbayern:
I a)AllgemeineAufivendungeu.. 3000—
. b) Jahresbeitrag an denLandesverband zur Bekämpfungder
I TuberkuloseinBayern.. 100-

c) Für Freiplätze in der PrinzregentLuitbold-beilfre in
I Oberschwenden 6000—
3 Zur Bekämpfung derGeschlechtstrankheiten=
* a) Zuschußan die OrtsgruppeMünchender DeutschenGesell=
I I schaftzur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 250 —

. b) ZuschußbehufsErrichtungunentgeltlicherAbendsprechstunden
I I für Geschlechtskrankean der dermatologischenPoliklinik dahier 250 —
4 Bekämpfung der Trunksucht:
· I a) Zuschußan den DeutschenVerein gegenden Mißbrauch
II geistigerGetränke,BezirksvereinMünchen 250.—
½# b) Zuschuß an dieTrinkerfürsorgestelleMünchen, St. Annastr. i 500 —

II c)ZuschußandenVerein „Blaues Lteuz. behufs Belämpfung
* der Trunksucht 200—
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AM 2

Vr 5 Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Säuglingssterb=
lichkeit in Oberbayern: I

a)AllgemeiiieAufwendungen.. 10000—
b) JahresbeitragandenVerein„ZentralefürSäuglingsfürsorge" 100—

6 Zur Seuchenbekämpfung, Pauschalvergütung an die
K. Bakteriologische Untersuchungsanstalt in München. 15 700.—

7 Zur Ausbildung von Desinfektoren und Anschaffung I
. von Desinfektionsapparaten für leistungsschwache I

Gemeinden . 400-—-
8 Für Kranken—Fürsorge und Pfleg e I

- a) andenVerein„Krankenfürsorgedesrs.Ordens inBayern(E.V.)“ 600 —
b) an den Hauspflegevereinin München e. V. 200.—
IP)an denprotestantischenKrankenpflegevereinMünchen=Oste V. 200 —
4) an den Bayer. Frauenverein vom Roten Kreuz für Zwecke 1

der Landkrankenpflege 3000 —
e) Zuschuß an die Freiwillige Sanitätshauptkolonne München. 1 000—
t) Zuschußan die Freiwillige RettungsgesellschaftMünchen 1000.—
8) EinmaligerZuschußan dieFreiw.SanitätskolonneStarnberg I

zur Anschaffungeines Sanitätskraftwagens . 500;-—-
h) Desgl. an die Freiw. Sanitätskolonne Planegg=Krailling 300 —

9 Für Kostkinderaufsicht: I
An den Frauenvereinfür Kranken-undKinderpflegeauf demLande I

inBayerneV. 1400—
10. Zuschuß an den Bayer. Landesverein zur Förderung des

I Wohnungswesens 500—
11 Beiträge an Distriktsgemeinden zur Sustentation von

„ Distrikts=Tierärzten und von Distritten sustentierter
prakt. Tierärzte 16870—

I Summe Kap 70 320 —

VI Auf Wohltätigkeit. I
-1------.·---..·--»·--- -I-

Kreis Heil= und Pflegeanstaltenu:
" 1in Eglfing
- a) BeirießeinschließlichderBauunterhaltungskostenunddertech= 6

nischenBetriebszentrale für die Anstalten Eglfing und Haar 570000 —
s I b) zur Erbauung eines weiterenPavillons für männlicheKranke I

II.KlasfeinEglfing. .... ... 160000 —

2 in Gabersee: I
a) Betrieb der Anstalt einschließlichderBauunterhaltungskosten 311000 —
b) zur Erbauung von 3 Pflegerhäusernin der Heil- und I

I PflegeanstaltGaberfee—zweiteRatevon105000»-l— 35 000I—

I I 3in Haar: I
I BetriebderAnstalteinschließlichderBauunterhaltungslosten. 240 000.—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

4 2

VI 2 4 Für Verzinsung und Tilgung der vereinigten Kreisanlehen zur Er=
; richtungder Heil- und PflegeanstaltenEglfing und Haar, dann

zurErweiterungder Heil=undPflegeanstaltGaberseeund endlich
für eine elektrischeLicht=und Kraftanlage in der letztgenannten
Anstalt zu insgesamt15300000.4 nachgenehmigtemTilgungs=
plane vom 20. November 1912 einschließlichdes Betrages von 1
2•000.4#“für Verwaltungskosten 937500—

5 An denPensionsfondsfür dieBedienstetender aberbayerischbei=
und Pflegeanstalten . 48000—

Für den Kreis-Bautechniker:Gehalt, Reise= und Regiekosten 3 700—

3 Sonstige Krankenanstalten.

I 1AndieKPoliklinikMitnchen. 5000.—
2Für die Volksheilstättein Krailling 1000—

I 3 Für das Sanatorium am Hausstein 500—
T 4 Für die Universitäts=Augenklinik 1 000—
# 5Für das Prinz=RegentLuitpold=ereefangehein für arme augen=

# krankeKinder in Bad Töhz 1000—
6 Für die Krieger'scheorthopädsscheAnstalt des Frauenvereinsvom
! roten Kreuz in München 1 200—

I Fur dieHeilanstalt fürSprachkranke von Alois Gentner in Murchn 300—
4 8 Für das Dr. von Hauner'scheKinderspital in München 2000—

9— — — — — — — — — —— — — — — — — — — —
I 10FürdieDiSchmidscheHeilstattefürarmefkrophuloseKinderin

BadReichenhall. . 300-——
-«11Fürdag „PrinzessinLudwig“=KinderheiminStockoorf . 500
I 12FürdieNetonvaleszentenanstaltanderBaumstraßein München . 1000—-
ki13AndenVereinzurErrichtuugundzum-BetriebevonHeilstättenfür
I AlkoholkrankeinOberbayern(eV)—dritteRatevon100000-l— 20000—

14 |An den Verein „Volkswohl“ zur Errichtung und zum Betriebe der
I Trinkerheilstättein Egmating 500—
15 BBZauschußan denVerein fürHeilerziehungsheime 500 —

16 Für die Anstalt für männlicheUnheilbare in Attl:
I a)bisherigerJnhreobeitrag. 4000-—
« b) für 2 Freiplätze II. Klasse indieser Anstalt. 552—
444 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I 5 Universitäts=Frauenklinik in München . 8000-—
.6 Zur teilweisen Deckung der Kosten der Teilnahme von
I Hebammen an den Wiederholungskursen . 2000I—

7 Kretinen=Anstalten.
Z IFurdieAnstaltinEcksberg

a) AllgemeinerZuschuß . 5000—
J b) Für 18 ganzeund 6halbe Sreible . 7350.—

2 Für die Anstalt in Schönbrunn . . 30005-
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1! Festgesetzter
— Vortrag Betrag

VI. 7 3 Fur die Kretinen=,Blinden= und Taubstummen=AnstaltUrsberg:
a) Zuschuß zur Verwendung für arme Angehörige des Kreises

Oberbayern 5000—
b) Zu FreiplätzenfürbedürftigePfleglinge dieserAnstalt aus

Familien, die nicht der öffentlichenArmenpflege zur Last
fallen wollen. 1 500—

4 #n die Unterrichts=undVersorgungs=Anstalt für geistesschwache
Mädchenin Holzhausen,K. Bez.=A.Landsberg:

a) Betriebs=und Schuldentilgungszuschuß 1 000—
b) für 10 halbeFreipläze 1500—

5 Zuschußfür diePflegeanstaltenNeuendettelsau,Polsingen,Himmel=
r kronund Bruckberg . 500—
8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
"% 1||Für Freiplätze in der St. Nikolaus=Anstalt für katholischeKnaben v

in Andechs 1000—
2 ür die St.Josephsanstaltim Institut derEnglischenFräulein zu I

Burghausen 600—
3 Für Freiplätzean derRettungsanstaltfür KnabeninEschelbachbei I

Pfaffenhofen.. 5000;—
4Audie MädchenrettungsanstaltEttmannsdorf,K. BezirtsamtVirg i

lengeiifeld.. . 200 —
5 An dasprotestantischeRettungshausin W* s

a)10Freiplatze2200»-.. 2000—
b)Bauzuschuß. 500—

6 An den St. intenins Zentnal-Verei * diee
7 anstalt Grunertshofen 1 000—

8 An die Rettungsanstaltfür katholischeMädchenin Indersdorf und
zwar:

a)Für 15 Freiplätzefür Pfleglingeaus demKreiseOberbayern 3000
b) Beiträge zurPersonal⸗ undRealexigenzderSchule derAnstalt 4028—

9 An denVerein Kinderschutzin Münchenfür dieMädchenerziehungs=
anstaltOberbrunnunddieKnabenerziehungsanstaltNirderaltenburg 1000—

10 ’ Zuschußan die ErziehungsanstaltRummelsberg . . 100-
11AndenKreisverbandobetbaher Jugendfürsorgeveieinigungen. 300—
12 Zuschußan das MünchenerJugendheim 500 —
13 Zuschußan denevangelischenMagdalenen⸗Verein in München. 300-—
14AndenkathBereiu zur Erziehungder verwahrlostendugend in

München . . . 500 —
9 1— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 Zur Unterstützung der aus Strafanstalten und Arbeits=
I häusern Entlassenen * 520 —
1 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.

1|/Kenten des Maximilians=Hilfsfondsfür außerordenilicheNot⸗ und
I Unglücksfälle.. . 7400—
; 2AndenVereinfur soziale Arbeit in München . 500—
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Festgesebter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

1
VI 113 n den Elisabethen=Vereinin Münchenzur Unterstüzungarmer

krankerund verwahrlosterKinder e. VB.. . 400 —
4 An denAsylvereinfür Obdachlosee.V. inMünchen .. 500—
5 An die KonferenzSt. Bonifaz II desVereins vom hl.Vinzenz von

Paul in München 200 —
6 An die KonferenzSt Maria Reuhausen desVereins vom tt Vinzen

v. Paul in München 300.—
7Uhn den Verein für innereMission in München e V 1000I—
8 An dieDiakonissenanstaltin München 500—
9 An den Verein „Seraphisches LiebeswerkMuibting e V. " 200—

10 An den St. Vinzentius=Verein Salzburghofene. 200—
11 An den Krippenverein München l. J. 200 —
12 An den KrippenvereinMünchen für dieVorsüen, d. inViunchen J

e. V. . 200—
13AiidenVerein „Kinderheim“inMünchen .. 300.—
14 An den evangelischenWaisenhaus-Verein in 27 e.V. 2 000—
14a/ An das städt.WaisenhausWeilheim 200—
15Für die Waisenanstaltin Gaimershei 200—
16 An denMaria=Hilf=Vereinin MünchenfürErziehung armerKinder

zu bravenDienstboten 500—
17“ An den Bezirksverbandder katholischenJugendvereinefür die im

Erwerbsleben stehendenMädchen in Münche .. 100-
I18AndenVerein»MariaMartha-OtisteV«in München 500—

19FürdieArbeiterkolonieHerzogsagmühle. 3500—
20Bin-ForderungderWandemrnienfürsorge 3000«——
21FürSchiilsuppcnanstaltenundzwar

a) an den Schulen im Distrikte Berchtesgaden 700.4# «
b) an den Schulen in Bad Reichenhall 200 „
J) an denSchulenim DistriktNeichenhall 350 „
d) an der Schule in Peitig 150 „
e) an der Schule in Schrobenhausen. 200 „
1) an der Schule in Prüll 100 „ 3 100
g) an der Schule in Hohenpeissenberg 50 „ *r“
h) an den Schulen in Freising . 200»
i) an denprotest.SchuleninMünchen . 700»
k) an den Schulenin Rosenheim. 200 „
1) an den Schulen in Traunstei 200 „

111 mm)an der Schule in Rottenbuch,B.=A. Schongau 50
22 An den Verein für Ferienkolonien in München. e. V. 800 —
223| An den Bezirksverband der kath.Arbeiter=undArbeiterinnenvereine

5#½ der Stadt München,Zuschuß zur Unterbringung oarmer Kinder
28 in Ferienkolonien 150 —

24 Zuschuß an den Frauenverein „Arbeiterinnenheim“. 200—
2)5 Zuschußan denVerein „Marienheim“ in Ingolstadt 300—
26 ] An den Verein „Freundinnen junger Mädchen“ in München 200 —
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Nr. 28.
Oberbayern.

Festgesetzter
Kap.] Tit. Vortrag Betrag

VI 1½27 Uln den kath. MarianischenMädchenschutzverein,Beitrag zu den
Kosten der Bahnhofmission in München 200.—

28, An den katholischenFürsorgevereinfür Mädchen, Frauen undKinder,
OrtsgruppeMünchen . 300—

29AndenPensionsvereinbayer Polizeisoldatenund Schutzmänner 500 —
30 |8rZuschußan den Verein „Lehrlingschutz“inMünchen ... . 1000—
30aAndenkathJugendverein»Lehrlingsschiitz«inBad Reichenhall· 100-
31AndenkausmaniiischenBereinMuiichenvon1873Zuschußfür

dessenLehrlingsheim.. . 200
32 Fiür denLehrlingshortdes evangelischenHandwerkervereinshier 200—

33 "Fürdas Lehrlingsheimdes evangelischenHandwerkervereinshier 200—
#34 Für denevangelischenLehrlingshort des christlichenVereins junger
1 Männer in München 200 —

35Für die Ingendabteilungdes katholischenkanfnämiscenVereins «
,«?ansa«in München . 200—

36 An denVerein „Marianum“ in München:
a) ordentlicherZuschuß 500 —

1 b) außerordentlicherZuschuß . 1000i—
137FürdasKaufmannsEiholungsheim in Traunstein 40—
37 Zuschußzur Ausgestaltungund zum Betriebeder Dr. Karl Riemer= .
: schmid⸗Stiftungin Oberaudorf—Erholungsheimfür Lehrerinnen

und ehemaligewie dermaligeSchülerinnenderDr.Riemerschmid-
schenHandelsschule —. 500 —

38 ' An denVerband bayerischerGewerbevereine, Zuschuß zur Eriichung
i einesErholungsheimesfür bayerischeHandwerker 500 —
39 An die Münchener Vereinigung für Jugendheimstätten 500 —

39a An denOrtsausschußfür weiblicheJugendpflege . 5()0E—
- I 40ZuschußandenVereiii»Beteranenhilse«inMüncheii 6000I—

141ZuschußfürKriegererholungsheime.. 1000 —
12 Ersatzleistung an dieDistriktsgemeinden gemäß Art. 38 I

Abs.VdesArmengesetzes(71373.756 4 und 45427A 50)) 11680125
13 Zuschüsse an die unmittelbaren Städte gemäß Art. 41 I
II Abs. IV des Armengesetzes . 405000—

SummeKaVI
-.. iUlI Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbau. 1

1 Beiträge zu Distriktsstraßen 280000—
«2 Dergleichen zur Verbesserung dermateriellen Verhältnisse
*#= der Distriktstechnikeer 31 731 97
3 Beiträge zur Verbesserung der materiellen Verhältnisse

B der Distriktsstraßenwärter 58 93851
4 Zuschuß an den Pensionsverein der Distriktsstraßen= "

wärter im diesrheinischen Bayern 800 —
5 Zur Unterstützung von Gemeinden für Herstellung und ·

·«. Unterhaltung der Gemeindeverbindungswege 45 000. —

CGocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

· Jst

VII ba An die GemeindeWielenbach, Zuschußzur Instandsetzung
des Gemeindeweges zurteichwirtschaftl. Versuchs=
station 300 —

655— — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 An dieDistriktsgemeinde Garmisch, Zuschuß zu denKosten
I des Straßenbaues Mittenwald bis zur Landesgrenze
T — letzte RKate 6 600—

8 Zuschuß zu denKosten des Straßenbaues von uscoldins
s uachPuppling—weitererZuschuß-. 2500—

9 Wasserbautendes Kreises.
1Fir UferschutzbautenanöffentlichenFlüssen—Art.92Abs.I W.=G. 33400—

2 SpchutzbautenanPrivatflüffen mit etheblicherLochwassergefahr—
s Art. 98 W.=G. — . 369846"—

10 Wasserbautendes Staates und der Beteiligten.
» 1HochwasserdamnibautendesStaatesanössentlichen Flüssen —

I Art94Abs1WG— 156663-—
2 SpchutzbautenderBeteiligten an öfentlichenFlüssen, sowieanPrivat=

*= flüssenundBächen—ur. 944.2 100u. 1011 2 u.3 W.=G.,
„ § 183V=V. — 327600—

Oberleitung der Bauten und Reserve: #
àa)Oberleitung ...... . 850.« «

I I b)Reserve 20 941„ 22491—
12—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13. Instandhaltungsarbeiten der Beteiligten an Privat=

2 flüssen und Bächen und Bildung von Unterhaltungs=
rücklagen, Art. 100 u. 101Abs. 2 u. 3 des W.=G.,s iss
der V.VB.. .. 93 700—

14 — — — — — — — — — — — —
15 An die Gemeinde Apfeldorf — Zuschuß9. Rate — zu den
1 I Kosten einer eisernen Brücke über den Lech bei Apfeldorf 1 500—
16. Zuschuß an die Stadtgemeinde Landsberg zur Bildung

eines Brückenbaufonds (Sandauerbrücke) — 3. Rate
T 1 von 30000 f — 3000 —
1½ An dieDistriktsgemeinde Freising, Zuschuß zur Erbauung

I , von 4 eisernen Distriktsstraßenbrücken — fünfte Rate
I von18000.«— 3000

18. Zum Umbau derDistriktsstraßenbrücke bei Leutstetten, I
! zur Korrektion der Distriktsstraße daselbst und zur I

Verbesserung der Wegverhältnisse Heufeld=Mühlthal= I
I LeutstettenWangen. 5000

19 Zuschuß zur Erbauung einer Brücke über den Le bei
Mundraching —erste Rate von 15000 = .. 5000-—-
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

M
I

VII 20 An die Gemeinde Griesstädt Zuschuß zum Fonds für
Unterhaltung der Innbrücke bei Griesstädt — erste
Rate von 9000 M 3000 —

21 An die Gemeinde Vohburg, Zuschuß zu den Losten der
Erneuerung des Anstriches der großen und kleinen

· Donaubrücke bei Vohburg — erste Rate von 2000.4 1000—
? SummeKap-VII 1451070|8

VIII ÜübrigeKreisausgaben.
1 Für Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=

wehren 6000.—
2 Für Inspektion der oberbayerischen Feuerwehren und für.

Regie des Kreisausschusses derselben 1 500 —
3 An den Verein „zur Errichtung eines Invaliden. und

Genesungsheimes für die Feuerwehren“. 300 —
4 Unf.-Vers.-Beiträge nach 88 825, 828 derReichs= Vers. I
I Ordg. für das Jahr 1913 . 13000—

5 Beitrag zu den Vorausleistungen derInteressenten für I
« die staatliche Schiffahrt auf dem Ammersee und der
I Ainper. . 400 —

6 Zuschuß an den Landesausschuß für Naturpflege ... 300—
7 Zuschuß an die Rechtsschutzstelle für Frauen in München 300
8 Ausgaben auf die Gebäulichkeiten 2c. dert aufgelassenen

Kreisirrenanstalt München 12000—

10 An die Stadtgemeinde Traunstein, Zuschuß zur Ermög= -b
lichung der Einverleibung der Gemeinde Au —erste D

5 Rate von 15000.4# . ......... 1500 —
.«" Summe Kap. VIII 35 300—

IX. AllgemeinerReservefonds . ... 26104020
— SummederKreisausgaben3282 11429

Q II. Abschnitt. 1
I

Kreis-Einnahmen. I

1 I Altivrest der KreisfondsfrühererJahre 30998592

II Zuschüsseaus der Staatskasse.
A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung. #

1 Lateinschulen.
1| Die auf speziellenRechtstiteln und Bewilligungenberuhenden ur=

1 dationsbeiträge — —
2 Aus derKreisschuldotation 2 51632
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 1

II 2 Gewerblich=technische Schulen.
Staatszuschuß zumAufwande für die K. Luitpoldsereisoberrealschule

in München . . 43 352—
Summe 8 2 fürsichi

Volksschulen.
1 bluf speziellenRechtstiteln undri beruhendeFundations=

1 beiträge . . 1580173
ZOtandige Bauausgaben .. 1718
3BudgetmäßigeKreisschuldotationund zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotatio 76 018/10
4 D) neueKreisschuldotationzur 1nterstützungder mitSchullasten

überbürdetenGemeinden 31500—
4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16Abs. 2Ziff. 2 und

Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902 für Gemeinden
mit wenigerals 10 000 Einwohnenn 21688070

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an den Volks=
schulendieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters= und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des

Schulbedarfgesetzes (Kap. III § 1 Tit. 6GCader Kreisausgaben) 623 336°24
6 ZuschußnachArt. 16 Abs.2 Ziff. 4 des Schulbedarfgesetzesvom

28. Juli 19002 150000—
7|DienstalterszulagenfürdasLehrpersonalandenVolksschulenderGemein=

. g denbiszu10000Einwohnern(Kap.III 81Tit. 3derKreisausgaben) 945000 —

I I9 a) Zuschuß an die Kreispensionsanstalt für dienstunfähigeLehr= -
personen 357700—

I b) Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbezogenen I
» Dienstalterszulagen 153000 —
I c)zurUiiterstützuiigder alterenpensionierten Lehrpersonenund I

I zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions=und Relikten= 6
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPen- I

I sionseinrichtungennichtteilnehmeiideLehrperonal. 9000-—
10 ünterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volksschullehrer: I

I a)imallgenieinen. 187 750 —
I b) zur Unterstützungder ülteren Lehrer-Relikten und zur Ge= I
I » währung von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=

Unterstützungs-Zuschußkassefür das an gemeindlichenPen— I
, sionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal. 6 600 —

— c) für dürftige, demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000——
11 Zuschußzu denKostender Schulvisitationen 4130
12 Zur Unterstützung dürftiger Kandidaten des Volksschuldienstes I
II währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit 700—

# Summe § 3 277943395
Summe Kap. II A

CGocgle
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Oberbayern.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—
II 12 B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie, Land=

wirtschaft und Bodenkultur.
Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen

überhaupt . 2rb75:
Summe Kap II 282793727

III Fundations=und Dotationsbeiträgeder Gemeinden — —
IV Zuflüsseaus sonstigenEinnahmeguellen.

Renten des allgemeinen deutschen Schulfonds nach
Abzug der Verwaltungskosten . 57000—

Renten aus demMaximilianshilfssonds 7400
Ubrige Einnahmen.

1|Einnahmen aus derVermietungundVerpachtungderGebäulichkeiten
und Grundstückeder aufgelassenenKreisirrenanstalt München 23 000—

2 BuschußbeitragderBayerischenStickstoff=Aktien=GesellschaftTrostberg
zu denKosten derAlzkorrektion in Höhe von 25 vomHundert der
jeweiligenStaatsgebührenfür Wasserkraftausnützungin Trostberg 214750

Summe Kap. IV 89 54750

. Kreisumlagezu 40 vomHundert
der Steuersumme von 25 136 6E00f 10054643 60

Summe der Kreiseinnahmen 13282 114/29

CGocgle
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Beilage 2.

Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes NAiebderbapern für das Jahr 1914.

Feesehter
Kap Tit. Vortrag Betrag

4 E.

II. Abschnitt.

I Kreis-Ausgaben.

1 Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen. 200—

II Bedarfdes Landrates.

1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 4200 —
2, Tagegelder und Reisekostend der Mitzlieder des Land= «

I· rats-Ausschusses. 800—
3 Regie=Kosten. 1800—
„ Sumn K#n#f 6 800—

-

II1I Auf ErziehungundBildung. I
I 1 Volks-Schulen. I

IIStändigeBezügedesLehrpersonalö: I
; a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 8 98069

b) aus der Kreisschuldotatio 4644 48
-P0)Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenundiensii

. 234 — —
I 2Gehaltsergänzungszuschüsse für das Lehrpersonal in Orten ohne

Statuten 876 320 07
3Dienstalterszulagen für dasLehrpersonal an den Volksschulender

- Gemeindcnbiszu10000Einwohnern. 810000—
s 4ZurBefchaffungvonAushilsenfür erkrankte,beurlaubte oder aus

sonstigenGründenverhinderteStelleninhaberin OrtenohneStatuten
I gemäßArt. 11 Abs.1 desSchulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902:
» a)iniallgemeinen.. 20000—
« b) an Stelle des zu militärischen üÜbungeneinberufenenLehr=

personals 500 —
5 BesondereVergütungenundUnierstützungenfürdasaktiveLehrpersonal:

« a) im allgemeinen 5000—
n dD) zur Unterstützungdürftiger Kandidaten desVolksschuldienstes
* währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500 —
*ê JP0)zur AufbesserungdesunständigenLehrpersonals cHilfslehrer

*4 und Hilfslehrerinnen) . 16000—

Cogle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—3
III 6 AllgemeineBeiträgean Schulkassen:

a) Bauschbeträgean dieSchulkassender Gemeindenmit 10000
und mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
den Volksschulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 57900 —

b) WeitereBeiträgean die SchulkassendieserGemeinden.. 25 675/60
) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit

Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das I
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus I
Staats= und Kreisfonds .. 794335

d) WeitereBeiträge an die Schulkassendieser Gemeinden 18 110—
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen: 1

a)aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
6) aus Kreisfonds:

aa) an dieSchulkassennachdenseitherigenBewilligungen 12208 —
bb) Beiträgean die weiblichenKlosterschulen 10467/12

I co)zurAufstellungvonChor-und Mesnerdienstsubstituten 1 372—
dd) zur Ermöglichung der Trennung der Mesnerdienste

von den Schuldiensten 500 —
7) aus der neuenKreisschuldotation behufs Unterstützung 1

der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden —2
7 Bieiträge zur Realexigenz der Schulen unddu Schhausbauten I

a) Realexigenzbeiträge 1720 —
I d)fürSchulpreise.. . 343—

c) für SchulbücherundSchulgeld armer Kinder 117/14
d) zum Unterhaltevon Schulhäusern1 85 720—
e) zu Schulhaus=Neubauten I

8 StändigeBauausgaben 39.77
I 9Prüfungö-iindAiifsichtskosten I
I a) Entschädigungder Distriktsschulinspektorenfür Bornahme der I
« Schulprüfungen und Visitationen . 13 715.—

b) Für den I. Kreisschulinspektor: I
aa)Gehalt.. 6 800—
bb) Tagegelder undReisekosten 1 000 —

) Für den II. Kreisschulinspektor: I
aa)Gehalt-. 6 300—
bb) Tagegelder undReisekosten 1 000 —

4) Für den III. Kreisschulinspektor: I
aa) Gehalt 3 600 —
bb) TagegelderundReisekosten 600 —

10Pensionen undAlimentationen:
a) — — — — — — — — — — — — — — — — — —
b) zur UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonal=

und zwar: I
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

2

III 10 aa) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähige
ehrpersonen:

æ)aus Zentralfonds. 152360—
6) aus Kreisfonds:

1. ordentlicherZuschuß. 119 672—
2. zurErhöhungderPensionendes vor dem

Jahre 1896 pensioniertenLehrpersonals 1 128—
bb) PensionszulagennacheinemDrittel der zuletztbe=

zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 70 102/45
c) zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen

und zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmende
Lehrpersonal . 4000—

dd) zur Unterstützungvon Lehrpersonen, die vor dem
1. Januar 1904 pensioniertwurden,aus Kreisfonds 1000 —

JP0)Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenenderVolksschul=
lehrer:

ern aus Zentralfonds:
a) im Allgemeinen . 125000——
6) zurUnterstützungder älterenLehrerreliktenund

zurGewährungvonZuschüssenan diePensions=
undRelikten=Unterstützungszuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal 5 700.—

7) fürdürftige,demünterstützungsalter**
Lehrerwaisen . 2000—

bb) aus Kreisfonds (inbisheriger Weise) 8 200—
d) Zuschuß an den Kreisverein zur UnterstützungderHinter=

bliebenender Volksschullehrerund zwar=
a) ordentlicherZuschuß . . 11000 —
6) außerordentlicheZuschüsse

1. für die vor dem 1. Januar 1896 zu= I
gegangenenLehrerswitwen 3 360—

2. für die nach dem1. Januar 1907 zu= "
gehendenLehrer-Witwenund-Waisen. 5900--

3. für die bis Ende des Jahres 1906 zu=
gegangenenLehrerwitwen 6 630—

e) Beitrag an denPrivatvereinzurUnterstützungdienstunfähiger
Schullehrerin Niederbayern .. 1000—

11nterstützung für dürftigeSchulamtszöglingeundSchihraltitenien
a) a) für dürftigeSchulamtszöglinge 3000—

6) für Schulpraktikanten. 1 000.
b) für Präparandinnen imPräparandinneninstitute zuMürchen

und Weichsin Oberbayern. 540—
E I) fürPräparandinneninLchrerinnenbidungeanjtalienin anderen
I Regierungsbezirken .. . .. 100 —

Google
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

1

III. 1 12UÜbrige Ausgaben:
a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=

bildungder Schullehhher 500—
b) zur Organisierung von Schullehrer=Fortbildungskursen

(Konferenzbezirken) 13000—
JP)Vergütungen bezwunterstützunen fürfortbildungspflichtige

Kandidaten des Volksschuldienstes . 1000—
d) Zuschüssean die Gemeinden für die Lehrerinnen derweib=

lichenHandarbeiten . 11500—
e) zur Unterhaltungund Ergänzungder Lehrmittelausstellung

in Straubing 500—
f) zur Unterstützungarmer Gemeindeni bee * von

Büchereien . 500—
13Reservefondsfürdie Volks=Schulen 123133

Summe * 1 25471000.—

2 Progymnasien und Lateinschulen. — —

3 Taubstummenanstalten.
1/otationsbeiträüge — —
2 a) Freiplätze für Zöglinge in der Kieistaihsiummenanful in

Straubing . 2160—
b) Für denTaubstummenunterricht überhaupt. 34 357|90

3 a) Verzinsung und Tilgung der für den Neubau der Anstalts=
gebäudein Straubing ausgenommenenPassivkapitalien 8 100—

b) Zur Refundierung des zum Neubau derVorstandswohnung
eingezehrtenKapitalvermögens . 500 —

) Zinsentgang aus deneingezehrtenKapitalien .. 483—
4ZuschußzuniZweckederVersorgungaustretender Zöglinge or=

geld,Einkauf von Mädchenin Versorgungsanstalten) . 300—
5 Zuschuß an die TaubstummenanstaltMichelfeld. . 200—

Summe z 3 46 100|90
4 Blinden=Institute.

1| Dotationsbeitrag für das Blindenheim in München 100—
2 An die K. Landes=Blinden=Anstaltin Münchenfür 7Freiplätze 2520—

Summe § 4 2 620 —
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

1]otationsbeiträüge — —
2 An die K. Landesanstalt für krüppelhafte Kinder in München für

9 Freiplätze 3240—
3 An dieselbeAnstalt als Beitrag zur Verzinsungund Tilgung der

für denAnstaltsneubauaufsgenommenenSchuld. 4672—
4% An die K. orthopädischeKlinik bei derselbenAnstalt für 1½ Frei=

betten 1200 —
Summe z z 9 1121—
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Festgesetzter
aap. 8Tit. Vortrag Betrag—

III 6 Unterrichts- und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.

Zuschußan dieHaushaltungsschulefür erwachseneMadchen in
Deggendorf 500—

Erune 5 6 500—

1 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
1|8sshuß an die vomMarianischenVerein geleiteteRettungs=Anstalt

in Landshut 500—
2 Zuschußan dasKloster der Frauen vomgutenHirtenin Viunqhen

I für seineErziehungs=und Besserungsanstalt 100—
i Summa s 600—

8 Kreis⸗Stipendien für Studierende an Gymnasien 540—
Summa # z 540—

9 Übrige Ausgaben.
1| Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 400—
2 Beitrag an denHistorischenVerein in Niederbayern 800 —
3 Beiträge an sonstigeVereine und JIunstitute:

a) an den NaturwissenschaftlichenVerein für Niederbayern in 1
Passau 172—

b) an denNaturwissenschastlichenvormals Boianischen Verein I
in Landshut . . 86 —

) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 100|—
4) an denHistorischenVerein in Straubing 100—
e) an den Lehrlingsverein Zwiesel 300 —
) an das Deutsche Museum von Meisterwerken der Natur-

wissenschaftund TechnikinMünchen; Zuschuß für den
Museums⸗Neubau. . .. ...... 200—

4FürHeimatschutzundNaturpflege. ..... 100I
Summe§9 2259—

10 Gewerblicher Unterricht.
1Oberrealschulen und Realschulenund zwar: ;

k a) KreisoberrealschulePassau:
i a)Personal-undSachenbedarf. 143 412.—
: OFürVerzinsungnnd Tilgung des zumErweiterungs=
1 bau ausgenommenenund bis 31. Dezember1940

rückzuzahlendenAnnuitäten=Anlehenszu 115.000 M; |
für 1914: 2. Nate 718750

| I 7) Für denErweiterungsbauderKreisoberrealschulePassau

CGocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

2

III 101 b) übrigeRealschulenundzwar:
1. in Landshut:

PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes 714422001
2. in Straubing:

ParsenalbedchnachArt. 188 des Beamtengesetzes 37897001
3. in Deggendorf:

PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes 3242467
2 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:

a) Aversalbeitragzur Belohnungvon Lehrern,die sichum den
gewerblichenFortbildungsunterricht verdient gemachthaben 2000—

b) Zuschußzu dengewerblichenFortbildungsschulen 9000 —
3 BesondereSchulen zur Entwicklung einzelner Industriezweige:

a) Personalbedarffür die mit der Realschuleorganischver=
bundeneFachschulefür Maschinenbauund Elektrotechnikin
Landshut nach Art. 188 des Beamtengesetzes 11 464—

b) Kreiswebschulein Passau . — —
J) KeramischeFachschulein Landshut 1 715.—
4) Steinhauerschulein Metten 140 —
e) Steinhauerschulein Büchlberg 100 —
rl Unterhaltsbeitrag für die der Fachschule für Glasindustrie

in Zwiesel angegliederteAbteilung für Holzschniterei, vor=
malige Distriktsschnitzschulein Kötzting 200 —

g) UnterhaltsbeitragfürdieFachschulefürGlasindustrieiinZwiesel 1000—
Summe § 10 321 77219

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1Kreisackerbauschule in Schönbrunn:

a) Bedarf derSchule(Schuletat, 29 500.4 . .. 29500—
b) Hälfte der 16. Rate zur Tilgung des zum Ankaufe der

Frank'schenGrundstückeaufgenommenenAnlehens zu 12700 A
en 30 Jahresraten zu tilgen) . 212.—

I d) NeubaueinesSchulgebäudes,hierzurVerstärkungdesBaufonds 12000 —
! 2 | K. LandwirtschaftsschulePfarrkirchen: I
: a) PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes 2926377
I b) Betriebszuschußfür dasVersuchsfele 200—

c) Zuschuß an die StadtgemeindePfarrkirchen zurVerzinsung
" und Tulgung der für denNeubau einesLandwirtschaftsschul=
I gebäudes,einerKulturbauschuleund einerWinterschuleauf—
I genommenenAnlehenssummevon 254 000 A nachMaßgabe
I des im Jahre 1943 ablaufendenSchuldentilgungsplanes vvom

20. September 1900. 2 500 —
# d) Stipendienfür niederbayerischeSchüler 600 —
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

= E

III 133Landwirtschaftliche Winterschulen.
Zuschüssean die landwirtschaftlichenWinterschulen

1. Deggendorf. 2 820—
2. Kötztin 2260—

" 3. Landshutfür dieSchule . 2010—-
für das Internat dieser Schter= 1 600—

4. Passauu . 2820—
5. Pfarrkirchen 2 350—
6. Straubing 1930—

4 Landwirtschaflliat Fortbildungsschulen:
Für die ländlichenFortbildungsschulen ..... 945:

Summe§ll 9101077

12 ÜMbrigeAusgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1|LTagegelder und Reisekostender Prüfungs=Kommissäare 1000 —
2 Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Neal=

und Landwirtschaftsschulenund für Relikten solcherLehrer 3 807/—
3 Forderungder Obstbaumzucht,hier AbhaltungeinesObstbaukurses

für Lehrer,Geistliche,Verwaltungsbeamte2c.(einschl.Stipendien)
in Landshut . 600——

4FürAbhaltungdes Baumwarterkursesin Landshut 600 —
5ä Stipendien:

a) für Studierendeder K. Akademiein Weihenstephan. 600 —
b) für Studierendeder K. TierärztlichenHochschulein München 800 —
) zum Besucheder K. Kulturbauschule in Pfarrkirchen. 500—
4) zum Besucheder K. Molkereischule in Weihenstephan 300 —
e) zum Besucheder Brennereischulein Weihenstephan 300—
1) zum Besuchedes Hufbeschlagunterrichtts 1 800—

6 Für die hauswirtschaftlicheUnterweisungder ländlichenBevölkerung 1000—
7¼1zum unterhalte der FischereischuleStarnberg 100—
8 Zur Gewährungvon Stipendienfür niederbayerischeSchiler dieser

Schule 100.—
9Ruhegehalt desWeblehrersGrübl, dessenDienstenthebungdurchdie

Aufhebungder Kreiswebschulein Passau bedingtist (75% des
Diensteinkommenszu 11404 und des Wohnungsanschlageszu
200.4)4 . 1 455—

Summe F 12 962 —
Summe Kap. IIII3034 475/|86

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1Auf Industrieüberhaupt 1029—
2 Beitrag zur Handelskammer 1000—
3 Kosten der Handwerkskammer 11200

45
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Festgesegter
Kap.] Tit. Vortrag Betrag

1
IV 4 Fiür sonstigeindustrielleZweckeund zwar:

a) Beitrag zur Muster- und Modell-Sammlungin Landshut. 858
b) Beitrag zur Bayer. Landesgewerbeanstalt,vormalsGewerbe⸗

museumin Nürnberg 100 —
c) Beitrag zu der in Landshur errichtetenNebenstelle der

Bayer. Landesgewerbeanstalt 2000—
5 Bur unterstützungdes ArbeitsamtesStraubing als euwuu iur

Arbeitsvermittlung . 800 —
6ur Urnterstützungdes ArbeitsamtesLandshut 400—

Auf Kultur.
1| Zuschußzur Förderung der gemeindlichenund genossenschaftlichen

Bodenkulturunternehmungenim allgemeinen 10000—
2— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 Zuschußan die Ilarmoosentwässerungsgenofsenschaft(C, ersteRate

von 15000 MAGesamtzuschuß.. 5000 -
5 Für den kulturtechnischenDienst:

a) ein Viertel der Gesamtkosten 18 387—
b) für Kulturvorarbeiter 16200—

6 FuürsonstigeZweckeund zwar:
1. für Förderungder Pferdezucht:

I a) Beitrag zur Hebung derPferdezuchtbehufsPrämiierung
von Privatbeschälern .. 6 000—

# b) Zuschußan denVerein zurHebung der Pferdezuchtin
# Niederbayern für die Fohlenweide Gaishausen 2000 —
I 2.zurFürderuiigderRindviehzucht, insbesonderemittelsGe=

nossenschaftsbildung. . . .. 20000——
I 3. Zuschußan denKreisbienenzuchtverein 800

4. zur Förderung des Obstbaues:
I a) Zuschußan denKreisverbandniederbayerischerObsr

bauvereine. 1500—
! ) — — — — — — — — — — — — — — — — —
I c)ZuschußzurAufstellungvonObstbaumwarteii .. 2500-—
I 5. Zuschußan denMilchwirtschaftlichenVerein in Niederbayern 3000 —
I 6. zur Verbesserungund Vermehrungder Schweinezuchtin
I Niederbayern ... 3500—
« 7. Zuschuß zur Förderung der Ziegenzucht 300—
I 8. Zuschußan denKreisgeflügelzuchtverein 500—

9. — — — — — — — — — — — — — —
I 10——————————--——————— — —

11. Zuschußan denKreisverbandniederbayer.Lanichenzüchter 100—
12. zur Förderung des Acker=und Pflanzenbaues 4000—

I 13. zum Ausbau der genossenschaftlichenViehverwertung 500—
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Niederbayern.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

M E

IV27 .Für den#reiswanderlehrer für Obsibau—
a) Gehalt . . 4500—
b) Reiseaversum 2000 —
c) Regie 100

8 FörderungderFischzucht:
a) Für den Kreiswanderlehrer für Fischzucht:

a) Gehalt. . 3500—
Reiseaversum. 1500—

)Regie 100 —
b) 3 en an denKreisfischereivereinfürNiederbayern 500—

Summe Kap. IV 123 874—

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für praktische Arzte in armen Gegenden 5000—
2 Beihilfen an Hebammen behufs Teilnahme an den

Wiederholungskursen. . 200,-—
3 Beiträge anDistriktsgemeinden zurSustentation von I

Distriktstierärzten und prakt. Tierärzten . 10500I—
4 Unterstützungen zum Besuche von Desinfektionskursen . 200I—

5 Jahresbeitrag zum Verein „Zenttale für Säuglings.
· fürsorge in Bayern“ . 50—
6 Zur Bekämpfung der Tuberkulose 1000 —
7 Zur Unterstützung bestehender und *l7bründender Sani=

tätskolonnen . . 1000—
Summe 17950 —

VI Auf Wohltätigkeit.
2 Kreis-Irrenanstalten.

I 1 a) Für den Betrieb der Heil- und PflegeanstaltDeggendorf
einschließlichder Bauunterhaltungskosten . 140700—

b) Für den Betrieb der Heil= und PflegeanstaltMainkofen 86 700 —
2 fFür Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:

I a) des zum Neubau eines Pavillons für unruhige männliche
« Kranke in den Jahren 1901 und 1902 aufgenommenen

Anlehens von 148 000 .K (Schuldenstandmit Schluß 1913:
116 495.4 73 3 — Verzinsung 4 659 .# 833, IV. Til=
gungsrate15790.AK173 .. 20450 —

b) des zum Neubau eines Pavillons für nuruhigeweibliche
Kranke in den Jahren 1904 und 1905 aufgenommenen
Anlehens von 154 000.4 (Schuldenstandmit Schluß 1913.:
94 168 K 283 — Verzinsung3 295 .X 89 J, IX. Til=

I gungsrate 8 704X 11 9 12000 —
" 3 Für ErrichtungeinerHeil=undPflegeanstaltiin Mainkofenundzwar: 3

a) für VerzinsungundTilgung des1908—1913ausgenommenen
4% igen Kreisanlehenszu 2 840000.4; I. Tilgungerate
(loo) 28400 ., Verzinsung113600„ ... 142000.—
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Festgesetzter
Kap. 18Tit. Vortrag Betrag

— 42

VI 3 b) 36. und 37. Halbjahresannuitäten zu je 900 MA an die
Bayer. Hypotheken- und Wechselbank aus ursprünglich
40000 .&¾Hypothekkapital,4% Zins, ½ / Tilgung Schuld
beim Anwesenskaufemitübernommen). 1800 —

3 Sonstige Krankenanstalten.
1 An die Augenheilanstalten:

a) an die Universitäts=Augenklinikin München 343—
b) andieAugenklinikdesprakt.ArztesDr. Leonhardi in Laundahut 200

2 An das Dr. von aunersche Kinderspitalin München 300—
3 a) an das Gisela=Kinderspitalin München 100—

b) an das Mathilden=Margarethen=Kinderspitalin Negensburg 100—
: 4 Un den Bayerischen Frauenverein vom roten Kreuz für die ortho=

pädischeAnstalt des Vereins in München .. 500——
5AndenselbenVereinfüerrderungder Landkrankenpflege... 1200—
6 Zuschuß zum Betriebe des Prinz=Regent Luitpold=Genesungsheims

für rekonvaleszentearme augenkrankeKinder des Königreiches
Bayern in Bad Tölz ...-...... 100-

4 An den Verein zur Gründung eines Sanatoriums für
Lungenkranke aus dem Mittelstande in Bayern ve.V.“
für das Sanatorium am Hausstein 200—

5 An die K. Universitäts=Frauenklinik und die K. Hebam=
menschule in München 1500—

61 Beiträge für Pfleglinge inAnstalten für Blödsinnige und)
ähnliche Hilfsbedürftige, insbesondere fürsolche in den
Anstalten in Straubing, Deggendorf, Ecksberg und
Ursberg 2000

2 AndieKretinenanstaltStraubing alsBeitrag zurTilgung derBauschuld 2000—
3 AndieSt. Joseph=Kongregationin Ursbergfür derenBlöden=Anstalten 1000—
4 An die evang. luth. Diakonissenanstaltin Neuendettelsanfür deren

Blödenanstalt .. 50——
7 Beihilfe zur Förderung der Säuglingsfürsorge. . 700—-
8 An das Seraphische Liebeswerk für arme und verwahr=

loste Kinder. 100—
9 Unterstützung an gemeindliche und distriktive Armen=

pflegen:
Zum Unterhalte von Irren 7000 —

100 1|/ Beitrag zur Unterhaltung der Arbeiterkolonie inHerzog=
sägmühle 300—

2 gusi behufsGründung neuerund Erhaltung derbestehenden
Naturalverpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 3500.4 — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit und zwar:
I Bereitstellungvon Mitteln für Fälle der Not und außerordentliche
I Unglücksfalle.. ..1643.« — —
12 Zuschuß an dieDistriktsgemeinden zur Unterstützung
" der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
I K.Deklarationvom10.Mai 1902. .. 50548-75
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Kap. 8 Vortrag Betrag
M 2

VI 13

VII

Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die
Unterbringung von Geisteskranken und Blödenin. Irren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902 ... 6000

·S1Zmnse«KaZ).i-1:«51·43««««

Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.
a) Beiträge zu Distriktsstraßßen
b) Beiträge für wichtigeGemeindewegeund Brücken ..

Für Ufer= und Hochwasserschutz an öffentlichen Flüssen.
Für gewöhnlicheUferschutzbauten,fernerfür die regelmäßigwieder=

kehrendenForderungenzurUnterhaltungderbestehendenUferschutz=
bautenan derDonau, amInn, an derIsar, am Regenund an
der Ilz (Art. 92 des Wassergesetzes)

Für Verzinsungund Tilgung des bei deneigenenHilfskaffen auf=
genommenenAnlehensfür diegemeinschaftlicheIsarkorrektionvom
Jahre 1889 zu ursprünglich100 000.4& als fün fundzwanzigste
(vorletzte)Rate .

Für VerzinsungundTilgung des im Jahre 1911 genehmigtenund
bis 31. Dezember 1943 zurückzuzahlendenAnlehens im Gesamt=
betragevon 445000 .Xäfzur Gewährungvon Beiträgen an die
gemäßArt. 94 des Wassergesetzesvom Staate zu denKosten von
Hochwasserdammbautenan der Donau und Isar herangezogenen
Beteiligten, ferner zur DurchführungmehrererTeilkorrektionender
Rott (Art. 98 W. G.) behufsVerbesserung derer Flußverhaͤltnisse:
für 1914: dritte Rate .

Kreisfondswasserbaureserve
ErhöhungundVerstärkungdesHochwasserdammesderStodtgemeinde

Neustadt rechts der Donau mit zusammen132 040 AA; hievon
treffendenKreis 11235 4A. Für 1914 ersteRate

NeuherstellungeinesHochwasserdammesfür die oberbayerischeGe=
meindePförring und die niederbayerischenGemeindenMarching
und Irnsing links derDonau mit zusammen234000.4X, hievon
treffendenKreis Niederbayern16065 K, für 1914 ersteRate

Für Instandsetzung von Privatflüssen mit erheblicher
Hochwassergefahr (Art. 98 W.G.) hier der Rott.

Für Sicherungsbauten,die nichtim Anlehenvom Jahre 1911 vor=
gesehensind, innerhalb der BezirksämterPassauund Griesbach

Für Instandsetzung sonstiger Privarflüsse (Art. 101W.’G.)
a) VerbauungenamSeebacheundRegulierungdesweißenRegens

bis Englmühle,BezirksamtsKötzting. Für Erweiterungdes
mit 40 000 .X vom Kreise bereits dotierten Projektes vom
Jahre 1910 sind im ganzennoch20000 *�* bievon
treffen auf den Kreis. .
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F Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—

VIII 4 b) Als anzusammelnderUnterhaltungsfonds sind vorgesehen
13500 4, hievontreffendenKreis 54004 bierausfür
1914 als zweiteRate 1500 —

26|——— — — — — — — — — — —
7ügür Wiederherstellungder Verbauungenin den Wildbächenbei

Obernzell, für 1914 zweiteRate einesmit 40% dernochendgültig
festzusetzendenGesamtbaukostensichbemessendenKreiszuschusses 10000—

Summe Kap. VII 161 085—

VIII ÜübrigeKreis=Ausgaben.
1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=

wehren, dann zum Ankaufe von Löschgeräten für arme
Gemeinden 6000—

2 Zur Bestreitung der Reisekosten der Mitglieder des
Kreisausschusses der freiwilligen Feuerwehren 300 —

3 Zuschuß an den Verein zur Errichtungeines Genesungs.
und Invalidenheims für die Feuerwehren des Bayer.
Landesfeuerwehrverbandes und des pfälzischen Kreis=
feuerwehrverbandes . 150—

4 Beiträge gemäß § 828der RVO. für 1913 6000 —
5 Beitrag an den Pensionsverein der Distriktsstraßen=

wärter des Königreichs Bayern, diesseits des Rheins 200 —
6 Zur Verstärkung des Fonds für besondere Unglücks=

und Notfälle 3 000 —
7 Beitrag an den Bayer. Veteranen=- und Kriegerbund

zum Ausbau und zur Einrichtung von Erholungsheimen ·
für erholungsbedürftige Krieger ....... 300—

Summe Kap. VIII 15 950—

IX AllgemeinerReservefonds ........... 3154448
Summe der Kreis=Ausgaben:5143 870 O7109

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

2 ZuschüsseausderStaatskasse.
1 A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung
% und Bildung.
1 Lateinschulen — —
2 Gewerblich= technischeSchulen.

Für die KreisoberrealschulePassau= 21 486—
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Nr. 28. ·
Niederbayern.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

— 2—

I 3 Volksschulen.
1 Auf speziellenRechtstitelnunddBewilligungenberuhendeFundations-·

beiträge . 944083
» 2Ständtge Bauausgaben 39/77

3ä Kreisschuldotationund zwar:
a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotati 99590/17

# b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstützungdermit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden 25 700—

1 4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 giff. 2 und
% Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 für Ge=
1 meindenmit weniger als 10000 Einwohneen 207 839/86
« 5 Baauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
" mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an denVolks=

schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zuzelossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes 57900—

6 uschuß nachArt. 16 Abs.2 giff. 4des Schlbedarsgesebesvom
28 Juli 19002. 255000—

J. Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Boits huien der
Gemeindenbis zu 10 000 Einwohnern. . 810000—

« 8.—-—--...—...———-.-—-——-— — —
9 a) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=

personenin Niederbayern 152 360 —
-»! b) Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbezogenen
* Dienstalterszulagen 7010245

IP)zur Unterstützungderälteren, pensioniertenLehrpersonen und
zur Gewährung von Zuschüssenan diePensions=undRelikten=
Unterstützungszuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=

1 einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal . 4000—

10Unterstützungsbeiträge für die Hinterbliebenender Volksschullehrer:
1 a) im allgemeinen . 125000—

b) zur Unterstützungderälteren Lehrer-Relikten und zur Ge=
währungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=Unter=

1 stützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
1 einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal . 5700—

c) für dürftige, demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—

11 ZRuschußzu den Kosten der Schulvisitationen 3 060 —
12 Zur unterstügungdürftigerKandidatendesVolssschuidienfts während

½ê#* der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit 500—
Summe z z 1828233/08

SummeKap.IX 1849 ds
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

WS4
1 B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

1. Auf LandeskulturundlandwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575—
2. Zum Gehalte des Kreiswanderlehrers für Fischzucht 2250—

Summe Kap. 1 B: 4825| —
Summe Kap. I11 85454408

I Fundations=und Dotationsbeiträgeder Gemeinden — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
Zuschußaus denRentendes Maximilians-Hilfsmagazinsfondsund

zwar:
a) zurBereitstellungvonMitteln für Fälle derNot oderaußer=

ordentlicheUnglücksfälle 1 643 4 — —
b) zurGründungneuerundErhaltung derbestehendenNatural=

verpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 3500 4 — —
SummeKap.m:5143« — —

IV Kreisumlagezu 45 vomHundert
der Steuersumme von 4 185 259 .K 343 1 883 36655

V AltivrestederKreissonds frühererIchre (derKreisfondshauptrechnung
für 191) 132 160|46

Summeder Kreiseinrahmen:51 — J 387007109
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Beilage 3.

# « Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes der PFfalz für das Jahr 1914.1
Fessgesegter

Kap. Tit. Vortrag Betrag
4

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben

1 Auf Erhebungund VerwaltungderKreizeimahmenzur Bestreitung
der Regieausgaben 400—

II Bedarf des Landrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 4000 —
2 Tagegelder und Reisetosten dert Mitglieder des Land⸗ »

rats=Ausschusse . 1000—
3 Regiekosen 1240 —

Sr##e Ke= I 6240—

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen.

15Ständige Bezüge des Lehrpersonals:
a) Aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars . —
b)AusderKreisschiildotation.. — —-
o)Anschlagderärarialischen DienstwohnungenundDienstgründe —

Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten 918377—

3 a) Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonalandenVolksschulen
der Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen 1227231|65

b) Dienstalterszulagenaus Kreisfondsvom drittenJahre nach
bestandenerSeminarschlußprüfung beginnend bis zum Ein=
tritte in die zweite staatlicheAlterszulage 80 790—

4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:

a) im allgemeinen
b) anStelle deszumilitärischenübungeneinberufenenLehr= 28 700—

personals
5 BesondereRemunerationenundunterstützungenfür dasaktiveLehr-

personal und zwar zur Unterstützungdürftiger Kandidaten des
VolksschuldiensteswährenddderAbleistuns ihrerFeseslichen WMilitär=
dienstpflicht 6 2500 —

4

2#
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

1

III 6 AllgemeineBeiträge an Schul=(bezw.Gemeinde=)Kassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
den Volksschulendieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes. .

b) Weitere Beiträge an die KassendieserGemeinden ..
c)ZuschusseandieKassenderilbrigenGemeindeiimit Orts=

statutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreisfonds ...

d) Weitere Beiträge an die Kassen dieserGemeinden
e) Sonstige Zuschüssean die Gemeindekassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissen
5) aus Kreisfonds

1. zur UnterstützungdürftigerGemeindenaus Anlaß
der Einführungvon Abteilungsunterrict

2. zur UnterstützungdürftigerGemeindenaus Anlaß
der Trennung des Mesner= oder niederenKirchen=
dienstesvom Schuldienste .

7) aus der neuenKreisschuldotation behufs =nm
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden. .

Beiträgezur Realexigenzder Schulenund zuSchulhausbauten·
a) Realexigenz=Beiträge .
b) Zum Unterhalt vonSchulhäusern i
cZu Schulhaus=Neubauten 17

StändigeBauausgaben
Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Entschädigungder Distriktsschulinspektorenfür ddie Vornahme
der Schulprüfungenund =Visitationen
dann für Formularpapiere

b) für die Kreisschulinspektoren:
aa) Gehalte
bb) Tagegelder undReisekosten.

Pensionen und Alimentationen:
a) — — — — — — — — — — — — — —

b) Zur UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschuß an die Kreispensionsanstalt für dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds
89)aus Kreisfonds zurDeckung der Mehransgale

für 1912 .
7) ausKreisfonds Mehrbedarf für 1914 .

Cogle
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Festgesetzter
Kap.]s Tit. Vortrag Betrag

. 2

IILO ) aus Kreisfonds zur Gewährung von Zulagen an
die vor dem Jahre 1904 in den Ruhestandge=
tretenenLehrpersonen * 8000—

bb) PensionszulagennacheinemDrittel derzuletztbezogenen
Dienstalterszulagen aus Zentralfonds . 60 455/70

c) Zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=
und Reliktenunterstützungszuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 7 800 —

c) unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volks=
schullehrer:

aa) aus Zentralfonds:
a) im allgemeinen 157 909/70
68)zur Unterstützungder alteren Lehrerreliktenund

zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Reliktenunterstützungszuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal 71000.—

7) für dürftige, dem lneerstbungeale r*
Lehrerwaisen . 2000—

bb) aus Kreisfonds:
d) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter·

E bliebenenderBolksschullehrer... 40000-—
e)Zuschußandie Kreisschulinspeklorswitwe ine zi itren

Bezuge aus der Lehrerwitwenkasse 336 —
) Zuschußan das pfälzischeLehrerwaisenstift. . 1000—-

11UnterstützungenfurdürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikantem
a) Für dürftigemännlicheSchulamtszöglingeund Schulprakti⸗

kanten 10000 —
b) Für Schülerinnen weiblicherBuibungeanstalien dierichi dem

. Lehrberufewidmenwollen . 1500 —
12 übrigeAusgaben:

a) Für Elementar=Fortbildungsschulen 2 050 —
b) Zur Förderung derDistriktsschulbibliotheken für die Fort=

1 bildung der Schullehter 700|—
1 c) Zur Förderung desFortbildungswesens des Volksschullehr=

personals (Bildung von Konferenzbezirken) 19 500 —
d) Zur Hebungdes Unterrichtsin denweiblichenHandarbeiten 2000—

*1. e) Stellvertretungskostenfür diezu Fortbildungskursenfür Lehrer
1 an gewerblichenFortbildungsschulen beurlaubtenVollsschul.
" lehrer aus Gemeindenmit Ortsstatuten. 300—

13 Reservefondsfür die Volksschulen ·.... 7000;
Summe § 1| 3296 293135
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

2

III 2 Progymnasien und Lateinschulen:
18mschüsse:

a) Kreisanstalten:
1. ProgymnasiuminFrankenthal (1. bis 5. las,J . 26 794/09
2. „ Grünstat 31 838,66

b)Gemeindeanstalten:
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetes:

1. Progymnasiumin Dürkheim. 1671880
2. » „ Edenkoben 17 310—
3 » „ Frankenthal (6.Kl.) 1 18720
4. " „ Germersheim. 18 837/20

5. » „ Homburg 21 47040
6. " „ St. Ingbert 22207|54
7 „ „ Kirchheimbolanden. 14 333.92
8. „ „ Kusel 13 629 47

9. " " Ludwigshafena. nb 17 455|4
10. „Pirmasens . 23 153|47
11.Lateinschulein Bergzabern 10013|32
12. „ „Blieskastel. 9 460/80
13. „ „ Landstuhl. 14 077/62
14. " » Winnweiler . 13204—
16. » Kandel(AversalzuschußwiderriiflicheLeistung) 5000—

2I|Reservefonds fürdieProgymnasien und Lateinschulen 6000—
Summe - 2 282 691|83

3 Taubstummenanstalten.
Kreistaubstummenanstaltin Frankenthal:
Für denBetrieb, einschließlichderBauunterhaltungskostenuundfür

außerordentlicheAusgaben. 80 341|42
4 Blindeninstitute.

11HU— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Freiplätzefür Zöglingein der Landes-BlindenAnstaltinMunchen 4320—
3 ur Verfügung der Regierung . 2800—

Summe z 7 7120—
5 Fürsorge für krüppelhafte Kinder.

1Freiplätze für Erziehungund Bildung krüppelhafterKinder in der
Landesanstaltin München 1440—

2 Beitrag an dieselbeAnstalt zurVerzinsungundTilgungdesAnlehens
für den Neubanu. . 2568—

3 Fuür ein Freibett in derorthopädischenKlinik bei dieser Anstalt . 800—
4FürsorgefürbildungsfahigekrüppelhafteKinderinnerhalbderPfalz 2280/—

Summe 8 5 7088—
6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die

weibliche Jugend — —
7 Sonstige unterrichts- undEtziebinasansialien.

Schwimmschulen. 472 —

Google
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Festgesetzter
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—4

III Kreisstipendien für Studier ende an Universitäten und
Gymnasien. . .. .... ...· 3000—

Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Naturdenkmälern,Kunstdenkmälernund Alter⸗

tümern, insbesondereder vorhandenenRuinen . 2500 —
2/3—— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Beiträge an Vereineund Institute:
a) an das GermanischeMuseumin Nürnberg 200—
b) a) an die naturwissenschaftlicheGesellschsft „Pollichia“ in

# Bad Dürkheim. 345—
6) an die gleicheGesellschaft,3u½/05 zu demNeubaueines

Museums 1000—
c) an das Museumin Speyer ." 345—
d) an den historischenVerein der Pfalz. 655—

I e) an denpfälzischenVerschönerungsverein. 800
f) an denPfälzerWaldverren 800—
9) an den pfälzischenVerkehrsverband 200 —
h) an den pfälzischenKunstverein 300 —
i) an denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnenBayerns 200—

» k) Beitrag an denVerein HistorischesMuseumder Pfalz 10000 —
1)Beitrag zu denKostendesNeubauesdesDeutschenMuseums

in München 1 000—
m) Beitrag an denVerein piälisher Lehrerinnenfür deren vein

(nur für 1914) . .. 1000 —
Eu# / 19345—

10 Gewerblicher Unterricht.

1|/Oberrealschulenund Realschulen,nämlich:
# a) Kreisoberreulschule in Kaiserslautern
v 1. Hauptanstalt 155 194009

2. Nebenanstalt:FachschulefürMaschinenbauundElektro=
technik(mit Werkmeisterschule) 2350628

b) Oberrealschulein Ludwigshafen aRh. (mersonalbedar vo•h
Art. 188 desBeamtengesetzes) 139730/27

J) Übrige Realschulenund zwar:
aa) in Speyer (Versonalbedarfnach Art. 188 desBeamten⸗

gesetzes) 38248—
D bb) in #ehdendesgl. . 43 837|67

ccc)in Zweibrückendesgl. . 46568|17
#d) in Neustadt aH. desgl. 44 593,63
ee) in Pirmasens desgl. 50 285/67
ff) in Ludwigshasendesgl. . 6000—

4) Für Lehrattribute technischerSchtin= 1 370—
1— ) Reservefonds für dieselben 2 000|—

CGocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—

III 1002 Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen:
a) GewerblicheFortbildungsschulen 16 0001—
b) KreisbauschuleinKaiserslautern ·. 10601379
c)BeitragandieWebschuleinLambrecht. 2000—
d) Zuschußfür dieMeisterschulefür Bauhandnerter in Franter

thal . 1500:
Summe F ũ 676 84757

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 a) KreisackerbauschuleKaiserslauteen 26 127008
b) Stipendien für Schüler landwirtschaftlicherSchulen, ins.

besondereder Kreisackerbauschulein Kaiserslauteoen 3 700—
» c)StipendienzumBesuchederKglAkadennefür Landwirtschaft

, in Weihenstephanund der technischenHochschulein München 1500 —
· d)StipendienzumBesnchederKglLehrsundVersuchsanstalt

für Wein=undObstbauin Neustadta,H., sowiederKgl Wein=,
Obst=und Gartenbauschulein Veitshöchheim . . 1000—

3 Landwirtschaftliche Winterschulent
a) für Alsenz . 2000—
b) „ Zweibrücken 2000 —
c) „ Landaund 2:000.—
4) „ Frankenthal 2 000—
e) „ Wolsstein 2000—
1) „ Kandel 2000 —
9) „ Kirchheimbolanden 2000 —
h) „ Homburg 2000 —
i) „ Speyer 2 000—
k) „ Hahloh . 2000——
l)»dingl Lehr. undVersuchsanstaltfür Wein=undObst=

bau in Neustadta/H. . 2 400—
m) Ehrengabenan Nichtfachlehrer,welchesich um die debuns

der Landwirtschaft verdient gemachthaben 200—
Summr F ũ 54 927.08

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

Ü 1. Tagegelder und Reisekostender Prüfungskommisäre 900 —

5 — —-
45Stipendien für Studierende, Schüler und Eleven:

a) der höherenund mittleren gewerblichenUnterrichtsanstalten i
I einschließlichOberrealschulen.. ... 4

b) für Studierendeder Kgl. TierärztlichenHochschule.
li c)StcpendienfürarmeSchüleranPrioatRealschulen 1 000t

Cogle
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W

III 14 d) Stipendien für Besucher des Molkerei= oderBrennereikurses
in Weihenstephan 300 —

e) für Wanderkochkurseundbauswirsschaftlicheünterwesunsder
ländlichenBevölkerung . 2500——-
(Positionenaundc wechselseitigübertragbar.)

Summe § 12 10 200—
Summa Kap. JIIM 38 326/25

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1Beitrag für die Entwickelungder Industrie uberhaupt 860—
2 Beitrag an die Handelskammer. 3000—
3 Beitrag an dieHandwerkskammer. 10000—
4 Filr sonstigeindustrielleZwecke:

Beitrag zumGewerbemuseumKaiserslauternund zwar zur freien
Verfügungdes Verwaltungsrates 6000—

5 Stipendien für Gewerbsmeister undGewerbegehifen u Besiche
von Meisterkursen 500 —

n 6 Beitrag zur FrauenarbeitsschuleSpeyer . 500—
2 Auf Kultur.

1Auf Landeskulturund landwirschaftlicheInteressenuberhaupt.
a) aus Zentralfonds . 2575.—

1 b) aus Kreisfonds 928.—
! 2 Auf denKulturbau=Dienst:

a) Zuschußan dieStaatskassezu denKostendesEKulturbaudienstes 20 525—
. b) Entlohnung der Kulturvorarbeiter . 15500—-
, a)FürdieForderungvon Kulturunternehmungen 4000 —

3— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

41 Für sonstigeZwecke:
a) Stipendien zum Besuchedes Hufbeschlagunterrichts 350—

D b) für Zuchtbezirkefür Glan=DonnersbergerBucht cereiezich
viehmärkte) . 4000—

I c)Unterstijtzungvon Zuchtverbandeii.. . 20 000 —
d) Für Förderung der Pferdezucht in der Pfalz . 5000—
e) Beitrag an den pfälzischenKreisfischereiverein 500 —

H k)a)GehaltdesKreisfischereisachverständigen. 3000——
6) Reiseaversum . 1800—
7) BureauaversumeinschließlichMiete, BeheizungnBeleichiuns 340 —

" 8) a) Zuschuß für die Fischereischulein Starnberg 100—
8) Stipendien für Schüler aus der Pfalz 100—

h) für Hebung der Bienenzucht 200
". i) für dielandwirtschaftlicheFeldversuchsstationinKaiserslautern 5000—

kk) a) Zuschuß an den Verband pfälzischerlandwirtschaftlicher
U Genossenschaften 750.—

69)Zuschüssean dengleichen Verbandlfir beus dim bhesuch
der Rechnerschule 1000 —

CGocgle
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1
IVy 2 4 1)Zuschußan denRaiffeisen'schenRevisionsverbandderVfalz 250—

m) für Hebungder Schweinezucht 2•000—
n) für Hebung der Geflügelzucht ...... 400 —
o) für Hebungder Ziegenzucht .. 1000—
p) a) Gehalt desFerieohstbemWbanderlhrerà .·..· 4500—

8) Reiseaversumdesselben ....... 1 800—
7) Bureaukostendesselen: 200.—
) Kanzlei=Aushilfe 200 —

a) Für StipendienzumBesuchevonObstbaumwärter-undObst-
bauzüchter=Kursen 1 000—

r) Beitrag an denlandwirtschaftlichenKrrisausscho fürxbr4
derungdes Acker=und Pflanzenbaus 1000—

s) für Vogelschutz .. .... 200—
t) a) Gehalt desKreiswanderlehrersfür Weinbnabl 3 000—

8) Reiseaversumfür denselben 1 500 —
7) Bureauaversum einschließlichMiete, Beheizung und Be=

— leuchtung 340 —
u) Zuschuß an denlandwirischaftlichenBezirksausschußGermers= .

heimfür denAssistentenfür Tabakbauander landwirtschaftlichen
Winterschulein Kandel(anStelle desNegierungs-Antrages:

Gehalt einesKreiswanderlehrersfür Tabakbanh . 1000—
v)ZuschußandenKreisobstbauverband....... 300—
w)fürBureaueiiirichtungderKreiswanderlelirer..... 500—
X) Zuschußan den Weinbauvereinder Pfalz . 500—
y)sürHebungderKaiiincheiizucht(aiidenlandwKreisausschuß) 100—

Summe Kap. IV 126 318—

V Auf Gesundbeit.
1 Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 1600 —
2 1 Unterstützung dürftiger Hebammen bezw.des pfälzischen

Hebammenvereins . 400 —
2 Unterstützung von betammen für Repetitionskurse . 500 —
3 Beitrag an die Hebammenschule in Erlanggen 400—

3 Zur Sustentation von Distriktstierärzten 5000—
44 Zur Bekämpfung anstecken der Krankheiten insbesondere

des Typhus und der Tuberkulose 8000—
2 Freiplatz in der Prinzregent=Luitpold=Kinderheilstättebei Scheidegg 1000 —

5 Für Zwecke der Säuglingsfürsorge 3000 —
6 An den Verein zur Gründung eines Sanatoriums für

Lungenkranke aus dem Mittelstande in Bayern e. V. in
1 München 100—
7 An den Landesverein zur Förderung des Wohnungs=
% wesens 100—

8 Zuschuß an die K. Babieriologische untersuchungssation
Landaad . 7000-—

Summa Kap V z71001

Cogle
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3
VI 1. Auf Wohltätigkeit.

2 Kreis=Heil= und Pflegeanstalten.
1 1|]Heil= und Pflegeanstalt Klingenmünster:
# a) für denBetrieb, einschließlichder Bauunterhaltungskostenso=

wie fürDeckung derMehrausgabe vevomdahre 1912 . 32628130
b) für Instandsetzungsarbeiten. . 4300—

2Heil-undelegeanstaltHomburg
a) Für den Betrieb einschließlichBauunterhaltungskostenund

. Zuschußfür die Waldwirtschaft 27575730
b) 7.Rückzahlungsratean denMaximilianshilfsfonds zurTilgung

T des aus demselbenentnommenenunverzinslichenAnlehens
*2½ im Betragevon 350000 MA . .... 40000 —

c) Verzinsungder Bauschuld 141150—
4 TilgungderBauschuld 100000—

3 Sonstige Krankenanstalten.
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

H 2 |Für Heilung armer Augenkranker 840 —
. I 3ZurForderungderLaiidtrankenpflegean denbayerischenFrauenverein 600—
4 Zuschußan denK. bayerischenVeteranen=und Kriegerbundfür die
L Kriegererholungsheime . 200J——
45 – — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 Kreis=Kranken= und Pflegeanstalt Frankenthal: 1
T" Für den Betrieb, einschließlichder Bauunterhaltungskosten 259 886 66

7— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8. 1“1„Zum Unterhalte verlassener Kinder und armer Waisen "

bei Privaten, dann in Waisen- und Rettungshäusern 45000 —
" 2 Beitrag für Rettungshäuser,Asyle, 3wongserziehungsanstaltenund 1
— 1 sonstigeZweckeder Zwangserziehung . 12500—

9. 11¼ur Unterbringung schwachsinniger und exiteptisher
I Kinder in entsprechenden Anstalten 5 000 —

2 Beitrag zur Kinderheilstättein Bad Dürkheim 1800—
3 BeitragzumVereinfür Volksheilstätten. 500—

10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

l
I11«· Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.

1 UnterstützungArmer außerhalb des Armenhauses. 8 500 —
2 Unterstützungarmer Familien beiElementarschäden!und leht

Wohnungsverhältnissen. . . 2040 —
3— — — — — — — — — — — — — — — — — —

I I4VeitragandenPfalzischenArbeiterkolonieVerein. 40004-
5 Buschüssean Vereine und Einrichtungen zur Unterstützungunher=

*=: zichenderPersonen 6500 —
I I 6 Zur Unterstützungder Gemeindenbei Errichtungund zunBetriebe /

| von Arbeitsämten. 1100—
I Zuschuß für dasArbeitersekretariatKaiserslautern. 100—

47
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Festgesetzter
Kap.§Tit.. Vortrag Betrag

—
l

VI 12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der l
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902 . 3057625

Summe Kap. vI 126693151

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 Beitrag zu denDistrittsstraßen:

a) Unterhaltungskosten . 135000—
b) Neubauten 20 000 —

; Beitrag zu den Gemeindestraßen 5000—

6 Zur gewöhnlichen Unterhaltung der Rheindämme 18000 —

6 Für Uferschutz an öffentlichen Flüssen 6900.—
7 Instandhaltung von Privatflüssen und Bächen 1000 —

« SummeKap. VII 185900.—

VIII ÜübrigeKreis=Ausgaben.
1 Belohnung für Erlegung von Raubtieren, dann von

wilden Kaninchen im Gebiete der Hauptrheindämme, so=
wie für Beanzeigung von Baumbeschädigungen und Ent= ;
deckung des Täters 600 —

2 Unterstützung des pfälzischen Feuerwehrverbandes und
« zwar zur Gründung, Ausrüstung und Bildung von Feuer—

wehren 2u000—
3 Zuschuß zu dem Pensionsfonde für pfälzische Kreis=
1 beamte und Kreisbedienstete 60 000—

4 Zuschuß zur Pensionskasse für pfälz. Kreisbedienstete
und deren Relikten zur dekung der Mehrausgabe

I für 1912 29/71
5) Beiträge gemäß 8 828der RBO. 9 000.
6 1 Landwirtschaftliche Kreisversuchsstation und öffentliche
I Untersuchungsanstalt für Nahrungs= und Genußmittel in

Speyer für den Betribb 33973/—
2 Zuschuß zum Baufonds derKreisversuchsstation=und öffentlichen
I Untersuchungsanstalt 35000—

7 Zinsen des Kreisanlehens für VBeteiligung der Kreis= «
« gemeinde an den Pfalzwerken. . 15516750

8. Zur Durchführung der Gehaltsregelung der Kreis=
beamten und Kreisbediensteten . 30 866|84

Summa Kap# . 326 63705
IX AllgemeinerReservefonds ... 57945/74

Summe — . für sch
Summe der Kreis=Ausgaben] 6 435792s55
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Vortrag
Festgesetzter

Betrag

W

10

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahm en.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und

Bildung.
–— — — — — — — — — — — — — — — — —

Gewerblich=technische Schulen:
Zuschuß für die KreisoberrealschuleKaiserslauternund fur die

OberrealschuleLudwigshafena/Rh. .. .
Volksschulen.

9 Neue Kreisschuldotationzur Unterstützungder mit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden

Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 abs. 2Zif. 2 und
Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902, für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnern.

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters- und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap.1III§1 Tit. Ga derKreisausgaben—

ZuschußnachArt. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 19002

Dienstalterszulagen für dasLehrpersonal an den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000Einwohnern“— Kap. III * 1 Tit. Za
der Kreisausgaben —.

a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
personen

b)Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen

c) Zur Unterstützungder lterenpensioniertenLehrpersonenund
zurGewährungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal

Unterstützungsbeiträgefür die HinterbliebenenderWotsschalhrer
a) Im allgemeine
b) Zur Unterstützungder älterenLehrerreliktenund zurGewäh=

rung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=Unter=
stützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal ,

c) Fürs dürftige, demUunterstützungsalterentwachseneLehrer
waisen . .

Cogle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—.
1 33 11|8 hKschußzu denKostender Schulvisitationen 3775—

12 Zur lunterstützungdürftigerKandidaten desVolksschuldiensteswahrend
der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 2500|—

Summe z z 2 566 40156
Summe Kap. A442 5156

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen 2575—
2 Hälfteanteil des Staates an dem Gehalte eines Kreis=

wanderlehrers für Weinbau. 1 500—
3 Anteil des Staates an dem Gehalte des Kreis=

fischereisachverständigen 1500—
Summe K= = 5575—

# C. Zuschüsse aus Zentralfonds für Wohltätigkeit. l
,1«2:———.—-—————-.———————— — —

3 Budgetmäßige Entschädigung der pfälzischen Kreisfonds
für den Entgang ein es Drittels der Polizeistrafgelder 8571.—

ß0 Sonstige Zuschüsse aus Zentralfonds.

Hälfte=Anteil des Staates an denSehältern der D
* Dammeister .. . 5725I;

I SummeKes=1 240 389/56II
Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden — —

III # ZuflüsseaussonstigenEinnahmsguellen.
1° Pachtertragvon Rheindammflächen 2084125

2 Pachterträgnis aus den Rheindammgräsereien . 1008143
3; Erkennungsgebühren für Benützung kleinerer Rhein= I

dammflächen zu verschiedenenAnlagen. ... 300s—
4 –— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 Dividende aus demBesis der Kreisgemeinde an Pfals=
½ê# werkaktien 155167/50
I I SummeKap III 186390|18

IV I Kreisumlagezu 38 vom Hundert
E derSteuersumme von 9500 000 MAnach Abzug vvon ½vom Hundert
s für ungiebigePosten . .... 3597966»67

I

V. Aktivrestder KreisfondsfrühererJahre 11.05214
Summe derKrel. — 6435' 79855

CGocgle



Nr. 28. 236

Beilage 4.

Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes der Oberpfalz und von Regensburg für das Jahr 1914.
—

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

W

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben

1 AusErheliungundVerwaltuugderKreiseinnahnien..... 400-—

II BedarfdesLandrates.
1. Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 3600.—
2 Tagegelder und Reisekosten der Mitsglieder des ständigen
I Landratsausschusses.... 600—

3 Regiekoafen 1 400—
1 n Summ Ean 5600—

III Auf ErziehungundBildung.
1 Volksschulen.

1Ständige Bezüge des Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsäras 21 78243
b) aus der älteren Kreisschuldotation 41 469.87

I c)AnschlagderararialtschenDienstwohnungenundDiensigründe I
I 3086 103 — —

2 a) Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten
. ohneStatuten — —
1 b) Gehaltszulagen an das unständigge Lehrpersonal in Orien
» ohneStatuten.. 17100—
I 3Dienstaltersznlagenfurdas Lehrpersonal an den Volksschulender
I Gemeindenbiszu10000Einwohnern. 779000—
I 4ZurBeschassungvonAushilfeiisurerkrankte, beurlaubteoderaus

sonstigen Gründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
I Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
I 28. Juli 1602:

a) im allgemeinen 8000 —
I b) an Stelle des zu militärischenlbungen einberusenenLehr.
1 personals(aus Kreisfonds) 1000 —
D 5 BesondereVergütungenund Unterstützungenfür das aktiveLehr=
I personal:
« a)Vergütungen...-........... — —
I 5)Unterstützungen 2500—

P) Für UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstes
I währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 10000—



236

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—

III 6 AllgemeineBeiträgean die Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
den VolksschulendieserGemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagengemä
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 75 52575

b) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden 19 03870
) Zuschüssean die Schulkassen der übrigen Gemeindenmit

Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreisfonds .. 811221

d) WeitereBeiträgean dieSchultassendieferGemeinden 16125|94
e) Sonstige Zuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 821|84
5) aus der alten Kreisschuldotation. . 473340
y) aus der neuenKreisschuldotation behufs Unterstützung

der mit Schullasten überbürdetenGemeinden — —
f) Zur BestreitungderAushilfekosteufür diezudenFortbildungs=

kursen am Gewerbe=Institut einberufenenLehrer in Ge=
meindenmit Ortsstatuten 250 —

7| eiträge zum Sachbedarf der Schulen und zuSchulhausnenbauten.
a) Beiträge zum Sachbedarf:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 703/|49
bb) aus der Kreisschuldotation. 34/28

b) zumUnterhalte vonSchulhäusernund zu Schulhausneubauten 52 500 —
c) zur Gewährung von Zuschüssenan arme überbürdeteSchul=

gemeindenbehufsAnschaffungnundNachschaffungvon1Ler
mitteen 1000—

8 Ständige Bauausgaben 4255—

9 Prüfungs= und Aufsichtskosten:
a) Entschädigungder Distriktsschulinspektorenfür dieVornahme

der SchulprüfungenundSchulvisitationen, dannfür sächlche
Ausgaben ... 16510—

b) für dieKreisschulinspektoren:
a)für den I. Kreisschulinspektor

Gehalt. . 5 50833
Tagegelder und Reisekosten 1000—

8) für den II Kreisschulinspektor
Gehalt. 4966|67
TagegelderundNeisekosten 1000—

10HPensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Volksschullehrer,die

bereits vor demEntstehender gesetzlichenKreisvereine quies=
ziert waren:
Aa) aus Zentralfonds. — —

Gocgle



Nr. 28.
OberpfalzundRegensburg.

Festgesetzter
Kap.# Tit. Vortrag Betrag

W

IIA b) Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:

aan)Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähige
Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds 115100—
8) aus Kreisfonds 75 640—

bb) Pensionszulagen nach einem Drittei der zuletzt be=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 47142—

cc) zur Unterstützungder älteren pensionierten Lehr=
personenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Reliktenunterstützungs=Zuschußkassefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal:
a) aus Zentralfonds 5600—
6) ausKreissonds —

) Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volks=
schullehrer:

aa) aus Zentralfonds:
a) im allgemeinen . 103495--—
OzurUnterstützungder alterenLehrerrelikten und I

zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions= 1
und Reliktenunterstützungs=Zuschußkassefür das I

» an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil= I
nehmendeLehrpersonal 4600 —

7) für dürftige, dem knerkhngscke entwachiene
Lehrerwaisen 2000 —

1 bb) aus Kreisfonds: 1
« a) im allgemeinen 108—
I 8) für besondersdürftigeSchullehrerswitwen. . 800!——

d) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter⸗ I
I bliebenenoberpfälzischerVolksschullehrer 16000 —
. e)PensionderRreisschnlinspektorswitwe Zitzelsberger in Re=
I gensburg 1332 —
I t) Pension derKreisschulinspektorswiiweJohannaSterner und
1 Unterhaltsbeitrag für deren Tochter Hedwig Sterner, beide
s inMiinchen. 1374 —
I 8) Ruhegehaltdes n= gresschrates Eoe
. Leipold in Regensburg . 5 400 —
11 Unterstützungenfür dürftigeSchulamntszöglingeundSchulpraktikanten i
( aus Kreissonds:
I a) für dürftigeSchulamtszöglinge 4000 —
· b) für dürftige Schulpraktikanten 1 000 —
1 2 UbrigeAusgaben: I
I a) zur Förderung derBezirks=undfistriktsschulbibliothetenzur

Fortbildung der Schullehrer —

Gocgle



Festgesetzter
Kap. 8§ Tit. Vortrag Betrag

14
III11 b) zur Organisation von Schullehrerfortbildungskursen(Kon=

ferenzbezirken) 11 500—
IP0)zuBeihilfen an armeGemeinden behufsBeschaffung warmer

Mittagskost (Suppenanstalten)für auswärtige Schulkinder 1 000
4) Unterstützungder Arbeitslehrerinnen auf demLande 7000 —
e) für die ständigeKreislehrmittelausstellungin Negensburg 500 —

13MReservefonds für Volksschulen . 154871
Summe 8 1 2 50 747/62

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Personalbedarffür die 6 unterenKlassendeshumanistischenGym=

nasiums(Progymnasium)WeidennachArt. 188desBeamtengesetzes 20 19267
# # Summe § 2 20 192/67
3 Taubstummenanstalten.
6 1Kreistaubstummenanstalt Regensburg:

a) zur Bestreitung der Betriebskosten 39 142 —
b) zur Verzinsungder Schuldenfür das als Bauplatzfürdie

neuenGebäude angekaufteGrundstict amnSportsplat 7566—
c) Freiplätze für Zöglinge 6 400 —

2Taubstummenanstalt Zell:
a) Freipläze 2 420 —
b) für ohrenärztlicheUntersuchung 250 —
c) für Religionsunterricht .. 50 —

I 3 Beitrag zur Privat=TaubstummenversorgungsanstaltMichelfeld 200—
D Summe § 3 49218—
4 Blinden=Institute.

1/Dotationsbeiträge . — —
I 2 Freiplätze für Zöglinge derK. Landesblindenanstalt in München . 1800——

3 Bauschußan den Kreisblindenunterstützungsvereinin Regensburg 100|—
I Summe § 4 1900|—
5., Anstalten für krüppelhafte Kinder.
I 1Dotationsbeitiage.. — —

2 Freiplätze für Zöglinge in der K. Landesanstalt für kiiwpeshft
I Kinder in München 3960 —
3 Zuschußan denVerein fürKrüppelfürsorgein Nürnberg 200—
II Sunime§5 4160I—

l

I 6 Unterrichts- und Erziehungsanstalten, speziell für I
I I die weibliche Jugend. ..... — I —I .
» Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten. — —
I l

* Kreisstipendien für Studierende an Universitäten
und Gymnasien

Gocgle



Nr. 28.
OberpfalzundRegensburg.

Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

— —

III 9 Übrige Ausgaben.
1 Rur ErhaltungvonKunstdenkmälernundAltertümern .. 300—
2FürdenHistorischenVerein der Oberpfalz und von Regensburg . 800—
3BeiträgeandieKreisBibliothekin Regensburgaus der Kreis=

schuldotatio . . 1000 —
4 Buschuß an die Provinzialbibliothek Amberg . 200—
5 Beiträge an sonstigeVereine, Justitute und Sammlungen:

a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 200 —
b) an die BotanischeGesellschaftin Regensburg 300 —
P) an denNaturwissenschaftlichenVerein in Regensburg . 300i—-
d) an die Ortsausschüssefür Naturpflegein Regensburgund «

I Amberg . 200—
e) an denHerausgeberder Monaisschrift „DieOberpfalz“ 100—

s Summe§9 3 400 —
10 Gewerblicher Unterricht. «

lOberrealschnlenundRealschuleii:
i a) KreisoberrealschuleRegensburg:

1. Persönlicher und sächlicherBedarf . 148 000—
2. Für Verzinsung des für denNeuban ausgenommenen

Schuldkapitals von 700 000 M. 28 600.—
b) PersönlicherBedarf für die Realschulennach Art. 188des

Beamtengesetzesund zwar:
I RealschuleAmberg. . 46999 26

» Neumarkt i. O. 33 935—
Weiden 44227|/33

2 GewerblicheFortbildungsschulen:
I a) für den gewerblichenFortbildungsunteriicht überhaupt 4000—

b) für die gewerblicheFortbildungsschuleinNegensburg 4000 —
3 Beitrag für die städtischeBauschule Regensburg 3000 —
I Stimme F 312 761159

11 Landwirtschaftlicher Unterricht. «

I 1LandwirtschaftlicheWinterschulen.. 15000—
„ 2 KLandwirtschaftlicheFortbildungsschulen 1500 —

3 Fiür Freiplätze in der Haushaltungsschulezu Amberg 160 —
4 Beitrag für die hauswirtschaftlicheUnterweisung ... 800:

I Summe 8 11 17 460 —

12 Ubrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt= I
« schaftlichenUnterricht. 1
1 1|„Tagegelder und ReisekostenderPrüfungskommissionfür die Kreis= I
,- oberrealschuleRegensburg 200—
· 2 Pensionen für dienstunfähigeLehrer an Nealshulen undT die I
I HinterbliebenensolcherLehrer 6200—

48

Gocgle
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Festgesetzter
Kap.Tit. Vortrag Betrag

——1

III|143 5St,ipendienan StudierendeundSchüler der K. Akademiefür Land= I
wirtschaftundBrauerei in Weihenstephanund ihrer Nebenanstalten I
(MolkereischuleundMelkkurs,Brennereischule),danndergewerblichen
und landwirtschaftlichenMittel=undFachschulen,sowiederK. kultur=
technischenSchulePfarrkirchenund der Fischerschulein Starnbera 3000|—

Summe§ 12 9400—
I SummeKap.111z569 zö9I88

IV Auf JudustrieundLandwirtschaft. I
-1 Auf Industrie. I

I--—-—.————.—--——-—- — —

2 Beitrag zur Handelskammer 1200—
3 Beitragzur DeckungderKostenderHandwerkskammer:in Regensburg 15000 —
4 | Beitrag für die städtischenLehrlingsheimein Regensburg 400|—
4a|] Beitrag andenkathol.LehrlingsschutzvereinSt. EmmeraminRegensburg 100—
5 Buschußzu denKostenderNebenstellNegensburgder1 aher.2Landes=

I gewerbeanstalt . 2 500—
* I

2 Auf Landwirtschaft. I

I 1FürFörderunglandwirtschaftlicherInteressen überhaupt · 6000—-
2 Zur Färderung des Acker=und Pflanzenbaues . 1 000—
3 Für Förderungvon Bodenkulturunternehmungen 7000—
4 Fur genossenschaftlicheViehverwertung. 500
5 Fur denkulturtechnischenDienst: I

a) Leistung an dieStaatskasse mit 4¼von denGesamtausgaben
48 für den kulturtechnischenDienst imKreise . .. 18 700 —
* b) Für Kulturvorarbeiter . 17000 —

6 Für sonstige Zwecke und zwar: #
1 a) Für denlandwirtschaftlichenWanderunterricht 500

b) Beitrag zur Hebung der Pferdezucht 3500 —
) zu Prämien für den erfolgreichenBesuch des ekestia .

unterrichtes.. . 600 —
4) Beitrag zur Hebung der Nindvieh=und Schweinezucht 12000.—

I (-)FurForderungderFischzucht i
I 1. zu Prämien für Erlegung von Fischottern 500.—

2. Beitrag für denKreisfischereiverein . 500I——
3. Für einen Kreiswanderlehrer für Fischerei I

aa)Gehalt.. 3000——
bb) Tagegelder und Neisekosten. 1 500 —
cc) Regiebedürfnisse 100 —

4. Zuschuß für dieFischereischulein Starnbers 100 —
4) Beitrag zur Hebung der Geflügelzucht . 500——
(s)BeitragzurHebungderBieneiizucht. 350 —
h) Beitrag zur Hebung der Kaninchenzucht 100 —

Gocgle



Vortrag

d i) Zur Förderung des Obst=und Gartenbaues:
1. im allgemeinenund zu Stipendienfür Besuchervon

Obst=und GartenbauschulensowiezuBeihilfenfür die
Aufstellungvon Bezirksbaumwarten

2. für denKreiswanderlehrerfür 2 und Garienbau.
aa) Gehalt . . .
bb) Tagegelder und Reisekosten.
cc) Regiebedürfnisse .

k) zur Hebungder Waldwirtschaft
1)zur Förderungdes Vogelschutzes

SummeKap= IV
Auf Gesundheit.

Vergütung an praktische Arzte in armen Gegenden
a) Unterstützung von Hebammen behufs Teilnahme an

den Wiederholungskursen
b) Zur Förderung der Sünglingsfürforger imRegie=

rungsbezirke .
c) Beitrag der Kreisgemeinde an die Zentrale der

Säuglingsfürsorge in München ...
d) Für das Säuglingsheim in Regensburg

Vergütung an Distriktstierärzte und prattische Tier=
ärzte
Zuschuß zur Ausbildung von Desinfektoren wie zur Aus.

gestaltung des Desinfektionswesens überhaupt .
a) Beitrag der Kreisgemeinde an den Bayer. Landes=

verband zur Bekämpfung der Tuberkulose in München
b) Zur Bekämpfung der Tuberkulose und zur Unter=

stützungvonTuherkulosefürsorgestellen in derOber=
pfalz. .

c) Beitrag der Kreisgemeinde an den Verein zur
Gründung eines Sanatoriums für Lungenkranke
aus dem Mittelstande in München. .

Summe Kap= V.

Auf Wohltätigkeit.
Maximilians=Kreishilfssonds

(Aus den Renten desMaximilians-Kreishilsssonds sollenbestritten
werden:

a) Jahresbeitrag an denVerein zur BekämpfungderTuberkulose
in der Oberpfalz 1000 MA

b) Beitrag zum Deutschenhentrallomitee zir hrim gu
Tuberkulosein Berln. 20

JP)Rentenrestmit rund 8 180 .4
zuUnterstützungenin außerordentlichenNot-undUnglücksfällen)

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

2

VI2 Kreisirrenanstalten:
1 a) Für denBetrieb der oberpfälzischenHeil- und Pflegeanstalt

Regensburgeinschließlichder Bauunterhaltungskosten 128000—
b) Für die Anstalt in Wöllershoo. 64000 —

2 Verzinsungund Tilgung der Kreisanlehenaus Anlaß der Vauten:
a) Frist nach dem Tilgungsplane für das Kreisanlehen vom

Jahre 1880 ursprünglich6300004
(Verlosungsbetrng12500.4 — J 1 26508|75

/ Zinsscheinenach 3½% 1008.41 75 J) I
,I b) Vergütung für Einlösung der verlostenObligationen und I
II Zinsscheine..· 70—

JP0)zur Verzinsung und Tilgung desKreisanlehens bei derVer= I
sicherungsanstaltder Oberpfalz im Jahre 1899 im Betrage I

I von500000.-Ø(31X-0X0VerzinsuiigundIOXo Hlaung; I
l 16Tilgungsraie... ..837674J . ,
I undZinsen 14s53 426 3 22600

d) zur Verzinsung undTilgung desKreisanlehens bei derselben
Anstalt im Jahre 1901 im Betrage von 200000 M I

- (31X-0XoVerzinsungundlolo Tilgung
s 14Tilgiingsrate... ..3127.-«911 s

undZinsen 5872•1 09 3) 9000
I c)zurVerzinsungundTilgung desKreisanlehensbei derselben

II Anstalt im Jahre 1904 im Betrage von 245.000 .4
" (37/10%Verzinsungund 1% Tilgung;
I IoTilgungsrate-.. ..3397«6ZJI 11515 —

I und Zinsen 8 117. 38 77 :
I f)1zanerziiisungdes für den Erwerb eines für die Taub= "/

I I stummenanstaltbenötigtenGrundstückes von der ober=
I pfälzischenVersicherungsanstaltaufgenommenenDarlehens
1 K P0 00.& S.ß. 1098

2. Zur Tilgung dieser Schuld ..... 20I—
3FiirErrichtungderneuenHeil-und Pflegeanstalt I

I a) Für Verzinsung und Tilgung des beim Gutsankauf über=
I nommenen Annuitätendarlehens zu 70000 M, Annuität

.I - fur1913.. 3150;—
I -I b) Für Verzinsung und Tigiug. desAnlehens von 2 000 0004 I

- nach 4% . 117 400 —
3 Sonstige Krankenanstalten. I

II1DerDrOchneiderschenPrivatangenheilanstaltinRegensburg.. 500 —
22 Der Dr. Brunhuber'schenPrivataugenheilanstalt in Regensburg 200 —

3Der Dr. Kayser'schenPrivataugenheilanstalt in Amberrg 100 —
4Der Maximiliansanstaltin Nürnberg 315—
5Der orthopädischenAnstalt des bayerischenFrauenvereins vom Noten .

Kreuz in München 100 —
6Zuschuß an den bayerischenFrauenverein vom Noten Kreuz in I

MunchenzurForderungdciVandkrankenpfleqe...... 2700-—

Cogle



Nr. 28.
— undRegensburg.

Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

—

VIDem Dr. Hauner'schenKinderspitalin München 200.—
8Dem Mathilden=Margarethen=Kinderspitalin Regensburg .. 1000—

41BeitragandieDiakonissenanstaltinNeuendettelöau. 250—

5 Für Entbindungsan stalten:
a) in Regensburg (Kreis=Entbindungsanstalt) 3 700.—
b) in München (Universitäts=Frauenklinik,dcbamnerschile) 650 —
c) in Erlangen (Universitäts=Frauenklinik. 500 —

65.——— — —— — — — — — — — — — — — — —
7 Beiträge zu den Anstalten für Blödsinnige usw.

1|]|Der PflegeanstaltKarlshof (bisherKretinenanstaltLauterhofen
« a)für34halbeFreiplatzezuse120.-L.. . 4080 —

b) für UnterbringungunheilbarerweiblicherIrren . 500—
2„ Der Anstalt für schwachsinnigeMädchen in Holnstein für 222 I

Freiplatzezu1e120.«.. . 2 640—
3 Der Wohltätigkeits=undPflegeanstal: in ieicbh= I

a) für 34 halbe Freiplätze zu je 115 4590—
b) für Besoldungdes Anstaltsarztes 500—

4 Zuschuß an die Ursberger Anstalten für F, Glinde Taub- I
« stumme,Epileptischeund Krüppelhafte . 700 —

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene ginder.
1 Zum Betrriebder RettungsanstaltBurglengenfeld. 7600I
2FürFreiplatzeebendort.. 221920
3 Der RettungsanstaltfürMödchen in Eumemebol fir Krehii I

undalgBetriebszuschuß. . 5843I46
4DemSeraphischeiiLiebegwerk in Altotting . 100-
5DemKinderasylctJosefinPargberg.. 100-—
6DerErziehungsanstaltNummelsbergbei Nürnberg 50—
7 Der Kinder⸗ und KrankenhausverwaltungKallmün 100 —
8Dem Kinderasyl Reinhausen. .. 100I—-

9—----..——.-——.-..-.-.-..— — —
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11 Sonstige Ausgaben auf, Wohltätigkeit;
1 a) an denVerein für Arbeiterkolonienin Bayrnn 600—

b) an den Verein zur Obsorge für entlasseneGesargene der
Kreishauptstadt Regensburg · 100 —

c) Beitrag für Jugendfürsorge. .. 500—
2 Unterstützungenan Private zum Unterhalte von Angehörigenin den

Kreis=Heil=und PflegeanstaltenRegensburg und Wöllershof 4000—
3 Unterstützungarmer Kreisangehöriger 500 —
4 BRuschußan denVerein der Freundinnenjunger Mädchen in München 50 —
5 Zuschußan denMarianischenMädchenschutzverein,LokalstelleRegens=

urg 100 —
6 ZuschußandenKreisausschußdesLandeshilfsvereinsvomrotenKreuz, ;

insbesonderezur Unterstützungund Förderungder Sanitätskolonnen 300—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag u

—
l

VI 12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach
Art. 38 Abs. 5 des Armengesetzes n

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Frren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10.Mai 1902 . . . 40

SummeFp. 53554%6

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbauten. I
1 a) Beiträge für Distriktsstraßen und wichtige Ge= D

meindeverbindungswege 83500—
I b) zur Gewährung vonZuschüssen zumGehalte der II

Bezirksbautechnikeer 16 000—
Jc)Zuschuß demPensionsverein derDistriktsstraßen= I

warterimdiesrheinischenBayern.. 500 —
2 Für den Uferschutz an Flussen, welche derSchiff— und D

Floßfahrt dienen 24 000 —
3 Zuschüsse zur Instandhaltung von Privatflüssen und I

Bächen nach Art. 101 Abs. 2 des Wassergesetzes. . 1000 —
4 Beiträge zu Brücken- und Wasserbauten, welche den I

Gemeinden obliegen . 8000s——
Summe— #i 133000 —

VIII ÜbrigeKreisausgaben.
1 Auf Förderung des Feuerlöschwesens: I

1 a) Unterstützungfreiwilliger Feuerwehrenund armerGemeinden I
zu Feuerlöschzwecken 2 000—

b) ReiseentschädigungderMitglieder des Kreisseuerwehr=Aus= J
schussesund für RegiezweckediesesAusschusses 200 —

2 BauschalentschädigungdesKreisfeuerwehrvertretersfürBesichtigungs= I
reisen.. 200 —

2 Beiträge gemäß g828 der RVO. ffrüher 8 32 desBau= I
unfallversicherungs=Gesetzes) 5 150—

3 Unterstützung von gemeindlichen Arbeitsämtern 650 —
4 Zuschuß zu den Kosten des Neubaues für das deutsche I
I Museum in München 500 —
5 Zuschuß für den oberpfälzischen Fremdenverkehrs= Ver—

band (E. V.) in Regensburg 300—
6 Mitgliederbeitrag an den Bayer. Landesverein zur I
I I Förderung des Wohnungswesens . 50—
1 T Summ g#us ## 9 050—

IXN AllgemeinerReservefonds . . . .... 10376536
I I Summe der Kreis=Ausgaben 3 475 230|/70

Gocgle



Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

I
II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.

I Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.
Lateinschulen. . — —
Gewerblich=technischeSchulen:

a) SeitherigerZuschuß für die KreisoberrealschuleNegensburg 977/15
b) Zuschuß für die KreisoberrealschuleRegensburg . 26 123—

Summe 8 2700/15

Volksschulen.

1. bbufspeziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=
beiträge 32 417.52

Anschlag der ärarialischen Dienstwohnungen und Dienstgründe
3086 4 10 —

2 StändigeBauausgaben ...... 425 —
3 Kreisschuldotationund zwar: I
I a) Seitherige budgetmäßigeKreisschuldotation. .. 69 446 56
I b) neue Kreisschuldotationbehufs Unterstützungder mit Schul=
1 lastenüberbürdetenGemeinden 23 150.—

4 Zuschüssean dieKreisfondsgemäßArt. 16Abs.2Zif. 2 undAbs. 3 I
T I des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 für Gemeindenmit
I wemgekats1ooooEmwohnekn·. 186536110

5 Bauuschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10 000 und J
ê#à mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an denVolks= 1
6 schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen I
- Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. I des g
I Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben— 7552575
6 BauschußnachArt. 16Abs.2 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902 255 000 —

1 7ienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulender .
# Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern. 779000—

I ,8ZurUnterstützungdsenftunfahtgeralterer Schullehrer, die bereitsvor I
I dem Entstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziert waren — —

9 a) Zuschuß an dieKreispensionsanstalt für dienstunfähigeLehr= I
I personen. . 115 100 —
II b) Pensionszulagennach einemDritiel der zuletztbezogenen
I » Dienstalterszulagen 47142—
5 JO0)zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonen und ·

I zur Gewährung vonZuschüssenan die Pensions=undRelikten=
unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions= I

,I einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal . 5600 —

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—— 11

I 310Unterstützungsbeiträge für die Hinterbliebenender Volksschullehrer:
a) im allgemeinen 103 495.—
b) zur Unterstützungder ülteren Lehrerrelikten und zur Ge=

währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
unterstützungsv che, für das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal . 4600 —

J0)fürdürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000
11 Zuschuß zu den Kosten der Schulvisitationen 21950 —
12Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstesnühren

der Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 1000—
Summe § 3 170338793

«SummeKap.IA173048808

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressen überhaupt 2575/—

*= SummeB
I I SummeKap I17330630kz

11 Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden. — —
Hi

IlIzI ZuflüsseaussonstigenEinnahmequellen:
I I Die Jahreszinsen desMaximilians Kreisbilfesonds 1914 I
I durchlaufend 9200 —
I .

IV Kreisumlagezu 46 vomHundert
IT vonderSteuersummevon3700000.«JnachAbzugvon »
II 11--vomHundertfterückstandeundNachlaßeImNettobetragevon1676 470I-—

T Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre 56497/62
Summe der Kreissnrahmen

Gocgle .
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Beilage 5.

Albersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes Oberfranken für das Jahr 1914.

6 6 Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

ê 2

1I.Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.

1 Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen. 500

II Bedarf des Landrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landrats-Mitglieder 4950—
2 Tagegelder und Reisekosten der Mitglieder des Land=

rats=Ausschusses . 1000—
3 Für den sächlichen Bedarf · x500—

« Summe Kap. JJ 7450—

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen.

1|/Ständige Bezüge des Lehrpersonales:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars. 1128649
b) aus der Kreis=Schuldotation 16 133.25
c) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe – —

2 a) Gehaltsergänzungs=Zuschüssefür das Lehrpersonal in Orten
ohne Statuten 809 000—

b) PersönlichewiderruflicheGehaltszulageausKreisfonds von
je 140.4 jährlichan alleHilfslehrer und vonje80.4 jähr=
lich an alle Hilfslehrerinnenin Orten ohneStatuten 30000—

3 Deiienstalterszulagenfür das Lehrpersonal an den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern 974000—

4 Zur Beschaffung von Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoder aus
" sonstigen Gründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
: Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
I 28. Juli 1902:

a) im allgemeinen
b) an Stelle des zumilitärischenÜbungen einberufenenLehr=

personals 38 000—
JC)zur Honorierung desLehrpersonals für Erteilung des Ab-

teilungsunterrichtesan überfüllten Schulen ...
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— Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—

III 1 a) BesondereVergütungenund Unterstützungenfür das aktive
Lehrpersonal 7000—

b) zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstes
währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 700 —

JP)zur Unterstützungder Arbeitslehrerinnen für Erteilung des
Unterrichtsin weiblichenHandarbeitenan denVolksschulen 5000|—

6 AllgemeineBeiträgean Schulkassen:
a) Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10 000

und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
den Volksschulendieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters- und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzen . 17091575

b) Weitere Beiträge an die 8 dieserGemeinden .. 58 283,34
) Zuschüssean die Schulkassender übrigen Gemeinden mit

Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus 1
Staats= und Kreisfonds .. 33238s13

d) Weitere Beiträge an die Schultassen dieserGemeinden .. 3416187
e)SonstigeZuschusseanSchulkassen

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 2 353,68
8) aus Kreisfonds . . 3 400—
7) 1. aus der Kreis==Schuldotation,wie bisher ... 1 532s66

2. aus der neuen Kreis=Schuldotation behufsunter- i
stützungder mit Schullasten überbürdetenGemeinden — —

) zur Gewährung von Zuschüssenan politischeGemeinden I
(Schulkassen)behufs Deckungvon Ausfällen am Schul= "„
diensteinkommeninfolge der Abtrennung der Mesner= 1
dienstevondenSchuldienstern 500—

7 BeiträgezumsächlichenBedarf derSchulenund zuSchulhaus-Neu= E
bauten:

a) zum sächlichenBedarf .. ........ 6000 —
b) zum Unterhalte vonSchulhäusern ... —
) zu Schulhausneubauten 100000
4) zur Errichtung,Erhaltung undErweiterung vonSchulbchereien 1 000 —
e) zur Förderung desTurnunterrichts in den Volkeschulen“ . 500I

8StandigeBauausgaben... .. 980
9Prufungs-undAufsichtskosten I

I a) Tagegelder undReisekostender Distrikts-Schulinspektorenfür
I die Vornahme der Schulprüfungen und)Schulvisitatinen, ·
I dannfilrFormularpapiere..·. 25 055—

b) 1. für den I. Kreisschulinspektor: I
aa) Gehalt ..... 6 800 —

I bb) Tagegelder⸗ und Reisekosten⸗Voersum ..... 1 080 —
2. für den II. Kreisschulinspektor: I

I Ja)GehaIi.. ..... 5425I—
s bb) Tagegelder undReisekosten=Aversum. ..... 1 080 —

Goosle — —



Oberfranken.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

13

III 10 Pensionen und Alimentationen:

5 zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:

I aa) Zuschuß an die Kreis=Pensions=Anstaltfür dienst=
I unfähige Lehrpersonen:

a) aus Zentralfonds 102920 —
6) aus Kreisfonds 104 500—.

bb) Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletz be=
# zogenenDienstalters=Zulagenaus Zentralfonds 52 000 —
D c) zur Unterstützung der älteren pensioniertenLehr=
I personenund zur Gewährung von Zuschüssenan die

Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse
I für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht

teilnehmendeLehrpersonal 4300—
« dd) zur Gewährung vonPensions=Buschüssenan das vor
I dem 1. Januar 1904 zugegangeneVolksschul=Lehr=
I personal aus Kreisfonds 4500 —

„P)Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volts=
- schullehrer:
6 aa) aus Zentralfonds:
1. #a)im allgemeinen . 124000—

6) zur Unterstützungder älteren Lehrer-Neliktenund
I zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=

und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
« an gemeindlichenPensions-Einrichtungennicht teil⸗
I nehmendeLehrpersonal 6 400—
# 7) für dürftige, dem lmiersthmngerler eitwachjenẽ

Lehrer=Waisen 2 000 —
bb) aus Kreisfonds:

" 4) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter=
I bliebenenderVolksschullehrer:
« aa)iniallgeineinen.. « 17000—
I bb) besondererZuschußan denKreisverein zurErgänzung

des Stammvermögens — —
I co)ZuschußandiesenVereinfiir oberfrünkischeLehrerwaisen 343—
I dd) Persönliche,widerruflichePensionszulagenaus Kreis⸗
I sondsvon je 60 .X jährlichan alle Lehrerwitwen 23000—

e) Zuschuß an das bayerischeLehrer=Waisenstift . 200——

11 Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
I Zur Gewährung von Unterstützungenan:
I a) dürftige Schulamtszöglinge (Schulpräparanden) 5 000 —
I b) dürftige Schulpraktikanten ..... 1 000—
I c) dürftige Schulamtszöglinge an efenlichen und privaten 1
. Lehrerinnen=Bildungsanstalten ..... 1990—

497
Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

2 2

III 112 HhbrigeAusgaben:
a) zur Förderung der Bezirks=Khrerbibliotheken für die Fort=

bildung des Volksschullehrpersonalss 1 000—
b) zur Organisation vonFortbildungskursenfür das Lehr=

personal an denVolksschulenund Remunerationenfür die
Bezirksoberlehrer 15000—

I c)Zuschußanden Bayreuther Provinzial=Schulsonds.aus
fundationsmäßigenReichnissendes Staats=Arars 3 428,60

4) Gratiale ausZentralfondsan dasEnglischeFräulein=Institut
in Bamberg wegen des öffentlichenUnterrichtesan den
dortigen Mädchenschulen 2249/15

e) Vergütungen an die K. Kreisschulinspektorenund anLehr=
personenfür denBesuchvonHilfsschultagen,Versammlungen
des Vereins für Knaben=Handarbeit,Gesangs=,Zeichnen=,
Handfertigkeitskursenund sonstigenVeranstaltungen 500

t) Zur Einrichtung undUnterhaltung derKreiglehrmitel-Anfün 1500
13Reservefonds für die Volksschulen 2 000

Fumme * 1 2 817 285
2 Progymnasien und Lateinschulen.

1 Zuschüsse:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars — —
b) aus Kreisfonds:

Personalbedarf nach Art. 188 des Beamtengesetzes:
1. für das Luitpold-Progymnasium Forchheim. 29 943.32

2. „ Progymnasium Wunsiedel 18 88957
c) AußerordentlicherZuschuß für das Luitpold=Progymnasium

Forchheim. 1 000—
d) AußerordentlicherZuschußfür dasProgymnasium Wunsiedel 1 000—

2Vergütungen für die Leitung!derTurnspiele an denn Progymnasien 150—
3äHPrüfungskosten 100—

Sümme * 2 51 08289
3 Taubstummen=Anstalten.

1|Beiträge:
a) TaubstummenanstaltBamberg:

Wa)zur Bestreitung der Betriebskosten 3 455.—
989)0außerordentlicherZuschußfür denkünftigenNeubau 3 000—

b) Taubstummen=AnstaltBayreuth:
a)Für Lehrerbesoldung . 8 860 —

I 8) Zur Bestreitung derBetriebskosten .. 5000—
I 7) AußerordentlicherZuschußzum Neubaueines Anstalts=
3 gebäudes 6 000.—
T C) Zur GewährungvonUnterstützungenandas Taubstummen⸗

Lehrerpersonal zum Besuchevon Fortbildungskursen, Taub⸗
I stummen=Lehrerversammlungen,Ausstellungenu. a. 200|—

Gocgle
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· Festgesetzter
Kap. § Tit. Vortrag Betrag

J

III 3 2ZFreiplätze für Zöglinge:
a) für Freiplätze in derK. Landestaubstummenanstaltin München — —
b) behufs Unterstützungarmer Taubstummer in oberfränkischen I

i ( Anstalten 1 650—
3 Pension der Zaubstummenlehrerd-Wirne Karoline Warnschedei in

Bayreuth .... .... . 250—-
Eumme - 7 28415—

4 Blinden=Institute.
I 1Beitrage. —- —
I 2 Freiplätze für 3öglinge:
# Für Freiplätze in der K. Landesblindenanstaltin München 3240—

Summe § 4 3240—
I 5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
I lBeitrage.. — —
I 2 Freiplätzefür Zöglinge in derK. Landesanstalt für krüppelhaste
I Kinder in München 2160—

3 Beitrag zur VerzinsungundTilgung bes Anlehens für dieErrichiung
I eines neuenGebäudes der bezeichnetenAnstalt 2 630—
I Summe § b 4790—

6 Unterrichts= und Erziehungs= Anstalten, speziell für s
die weibliche Jugend . ......... — —

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten.
I An die Pfarrwaisen=Anstaltin Windsbach . 500 —
8 Kreis=Stipendien für Studierende an Universitäten U
" und Gymnasien .... .......· — —

9 Übrige Ausgaben. I
I 1ZurErhaltungvonKunstdenkmalernundAltertüniern.. 500 —

2 Nür die Kreis=Bibliothekenin Bamberg und Bayreuth aus der I
I Krekscchuldotauon... ... 1736"90
I 3FürdieNaturalientabiiiette I
I a) in Bamberg 260—

b) in Bayreuth 172—
4 Zuschußan das GermanischeNationalmuseuminNürnberg. . 200 —
5 Buschuß an denPensions=VereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen, ein= I

getragenerVerein, mit dem Sitze in Schweinfurt 100 —
6 Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichtez. Zt. mit dem I

Sitze in Würzburg . 700I——
7Zuschußandasdeutsche Museum von Meisterwerkender Natur= l

wissenschaftund Technik in München . 500 —
8 Buschuß für das FichtelgebirgsmuseuminWunsiedel 200—
9 Zuschuß für das städtischeMuseum in Kronach 200 —

I 10ZufchußfürdagstädtischeMuseüminHof· 200 —
11 200 —Zuschußfür das Luitpold=Museumin Kulmbach

Gocgle
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Festgefetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

2

III 9 12Für Heimatschutzund Naturpflege .. 500
13 Zuschußfür das Pfalz-Museumin Forchheim .... 100—

Summe § 9 6 56890
10 Gewerblicher Unterricht.

1|Oberrealschulen und Realschulen.
A. aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars:

Für die RealschuleKulmbach 1229.74
B. aus Kreisfonds:

a) KreisoberrealschuleBayreuth:
1. Personal=und Sachenbedar 107 200 —
2. Zur Verzinsungdes MnlehensvomJahre 1908.zu

339000 ./# für Erbauung eines Kreisoberrealschul= Ü
gebäudes(dieTilgung derSchuld beginntim Jahre
1921 und muß spätestensam 31. Dezember 1936
beendigtsein). 13 560 —

3. Zur Tilgung des für dieinnere Einrichtung derKreis=
oberrealschuledem Pensionsfonds des Lehrpersonals
der Real=undLandwirtschaftsschulenim Jahre 1910
entnommenenVorschussesvon noch9000 f 2000 —

b) Übrige Realschulen:
PersonalbedarfnachArt. 188 des;Beantengesebesfür .
1. Bamberg 95 38801
2. Hof 84 912 —

3. Kronach 30 985|34
4. Kulmbach 31925/63
5. Wunsiedle. 41 741.91

c) AußerordentlicherZuschuß für die NealschuleKronach 5000—
4) AußerordentlicherZuschuß für die RealschuleKulmbach 5000 —
e) Vergütungenfür die Leitung der Turnspiele an den

Realschulen 350 —
2 Gewerbliche,kaufmännischeund allgemeineFortbildungsschulen . 10000—
3BesondereSchulenzurEntwickelungeinzelnerJndustriezweige

a) Zuschuß für die Königliche höhereWebschulein Münchberg 3 343—
b) Zuschuß zur Meisterschulefür Bauhandwerker in Bamberg 3 000—
0) Zuschußzur Fachschulefür Korbflechtereiin Lichtenfels 1500—
4) Zuschuß zur Fachschulefür Porzellanindustrie in Selb. 1500—

. Summe § 10 –3 635.63
11, Landwirtschaftlicher Unterricht. I

1KLandwirtschaftlicheKreiswiiiterschule Bayreuth ;
Personal-nndSachenbedarf. 10 631.55

2 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen. 1 500 —
3 LandwirtschaftlicheWinterschulen. s

s Zur Aufstellung ständigerAssistentenan denlandwirtschaftlichen
WinterschulenBambergund Wunsiedel . 2000

Summe F ñ 14 —

Gocgle
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Oberfranken.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

——
I T

III 12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt= »
s schaftlichen Unterricht.

1agegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre . 150—
2Ruhegehälter und Unterhaltsbeiträge für Lehrer an Real= und I

Landwirtschaftsschulen,dann für HinterbliebenesolcherLehrer 8 76383
3 Buschußzu den Kursen für Gemüseund Obstbau,eventuellauch

für Blumenzuchtin Bamberg . 300 —
4 Stipendienfür oberfränkischeStudierende.Schüler und ödalinse

a) der gewerblichenUnterrichtsanstalten 1 260 —
I b) der landwirtschaftlichenSchulenund Anstalten. · 2000——·

58urForderungder hauswirtschaftlichenUnterweisungder landlichen
I Bevölkerung 500|—

Summa 8 12 973|83
. Summe Kap. III |183377 62352

IV I Auf Industrieund Kultur.
1| Auf Industrie. «
.«1ZuschußandieBayerischeLandesgewerbeanstaltinNürnberg. 200 —
2 Beitrag zur Handelskammerfür denNegierungsbezirt Oberfranken :
I in Bayreuth 2 500—
3 Bedarf derHandwerkskammerfür Oberfranken. . 1410
4Zur Gewährung von Stipendien an unbemittelteoberfränkischeHand= 4
I werker zum Besucheder Meisterkurse,eventuell an oberfränkische I
I BesuchervonHufbcschlagschulen. . .... 800—
5 ur Förderung der gemeindlichenArbeitsvermittlung .. 1500 —
6Zuschuß an die Nebenstellender BayerischenLandesgewerbeanstalt I

in Oberfranken 5000 —
7 Zuschuß an dieBayerische Landesgewerbebant inMürchen zur Ver=

595 sorgung des BayerischenLandwerks mitt Maschinen und anderen I
II Arbeitsbehelfen.. . 100I—
2 Ausgaben für Kulturzwecke. 1
1 Betriebszuschußan den LandwirtschaftlichenKreisverein von Ober= "
1 franken ... 2000I—
« 2 Kosten des kulturtechnischenDienstes: I
II 1 Anteil der Kreisgemeindean den Gesamtkostendes Kultur= "

baudienstes .... 16330—
II 2. Anteil der Kreisgemeinde an der Pension der Wiesen⸗ s
I baumeisterswitweCharlotte Horn in Staffelstein. . 153 —
½#ê 3. Anteil der Kreisgemeinde an der Pension derWiesenbau=
II meisterswitweMargareta Scheurmann inWürzburg 261.—
« 4. Für Kulturvorarbeiter . . 14 000 —

5. Zuschüssefür Kuliurunternehmungen. 8 250—
D I ZFür sonstigeZweckeund zwar: I

! I)silrForderiingderRindviehzuchi. 5000«—

Cogle
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Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

——

IVy 2 3 J) für Förderung derPferdezucht 1 500—
4) Prämien zur BekämpfungderFishjeinde und desadisjch revels 300
e) zur Förderung des Obstbaues. .. 2500 —
1) zur Förderung derKaninchenzucht. ........ 200—
g) zur Förderung der Bienenzucht.. 500—
h) zur Förderungder Nutzgeflügelzucht ... 300 —
i) zur Förderung der Fischzucht:

1. a) Gehalt des Kreis=Wanderlehrers 3 500 —
b) Reisekostenaversumdesselbeen .... 1 800—
c) zur Bestreitung der sächlichenAusgaben. .... 300-

2ZuschußsürdieFischereischuleStarnberg.... 200—
k) zum Ausbau der genossenschaftlichenViehverwertung. 300 —
1) zur Förderung der Vogelschutzbestrebunen 200—

m) zur Förderung des Acker=und Planzenbaues 1 500 —
n) zur Förderung der Schweinezucht ..... 300—-
0) zur Förderung der Ziegenzucht ... 300·.-
p) zur Förderung der Waldwirtschaft auf demJura 1000—

Summe Kap. 7— 85 214—

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 8 000—

2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Beiträge anDistriktsgemeinden zur Sustentation von
Distrikts=Tierärzten 3000 —

4 Zuschüsse an Desinfektoren zum Besuche von Des=
infektorenschulen und Wiederholungskursen, dann zur
Ausbildung von Krankenpflegepersonal in der fort=

I laufendenDesinsektion.. 300 —
5 Zur Unterstützung von Hebammen für die Teilnahme an S

s den Wiederholungskursen der Hebammenschule Bamberg 100—
6 Zuschüsse an Gemeinden und Vereine zum 3wecte der

Säuglingsfürsorge ..... .. 1500I
7, Zur Bekämpfung der Tuberkulofe .. 2000
8 Zur Stiftung eines Freiplatzes in der kandesheillhär

für tuberkulose Kinder 1 000—
9 Zur Stiftung eines Freibettes in der K. ortho- «
I pädischen Klinik bei der Landesanstalt für krüppel.

hafte Kinder in München 800/—
Summe Kan# 16 7000—

iPm AufWohltätigkeit.
1 Zuschuß aus den Jahreszinsen des Maximilians=Kreis=

7.= Hilfsfondszur Unterstützung in außerordentlichen Unglücks=
und Notfällen, dann für arme Gemeinden zur Ermög=

. lichung der Unterbringung und Verpflegung ihrer Geistes=
i krankenindenoberfräiikischenHeilsundPflegeanstalten 8 000 —



— — — —

Vortrag
Festgesetzter

Betrag

VI Kreis=Irrenanstalten.
Heil- und PflegeanstaltBayreuth:
Für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten
Für Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:

a) desKreisanlehensvon 1867 zu500000 fl. = 857142 4 863
(RestschuldEnde 1912: 105771 =4 43 3. Ende 1913:
65 914 — 29 #x;die Tilgungsperiode ender 19100).

Db)desKreisanlehens von 1870 zu 99.000 fl. = 169714 = 293
(RestschuldEnde 1912: 25 885 71 3, Ende 1913:
18 085 71 J; die Tilgungsperiode endet 19160)

) des Kreisanlehens von 1901 zu 153 500 MA (estschuld
Ende 1912: 58 600 —. Ende 1913: 48 100 —; die Til=
gungsperiodeendet 1918)

) desKreisanlehensvon 1900 zu 250000 Cie Taguns
beginnt im Jahre 1915 und endet 19200.

Kosten der Verwaltung desSchulden Tilgungsfonds und Mwar:
a) VergütunganKreiskassebeamte.
b) sächlicheAusgaben

Heil=und PflegeanstaltKutzenberg:
Für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten.

Für Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:
a) desKreisanlehens vom Jahre 1904 über 1 100000= (das=

selbekann bis zumJahre 1916 einschließlichweder gekündigt
noch verlost werden, muß aber spätestensam 31. Dezem=
ber 1936 getilgtsein)

bp)des Kreisanlehens vom Jahre 1912 im Teilbetrage von
2 000 000 = (das neue Kreisanlehen vom Jahre 1912 im
Höchstbetragevon 2500 000 =& kannbis zum 30. Juni 1922
weder gekündigt noch verlost werden, muß aber spätestens
am 31.Dezember1960 getilgtsein

) des Kreisanlehens vom Jahre 1906 zu 185 000 (in
Jahresraten von beiläufig 15 000 A zu tilgen; Restschuld
Ende 1912: 95 000 34, Ende 1913: 80 0O0004

4) des Vorschussesdes Maximilians=Kreishilfsfonds aus den
Jahren 1906, 1907 und 1911 zu 72000 = (dieserVor=
schuß ist in Jahresraten von 5000— 6000 J zu tilgen:
außerdem sind die aus der allgemeinen Kreisreserve sich
erübrigendenRestbeträgezur Tilgung zu verwenden,Schulo=
rest1912: 66000 4, 1913: 28 000 fl.

KostenderVerwaltungderKreisanlehenvomJäre! 1904und1912:
5 Vergütung an Kreiskassebeamte .
b)sächliche Ausgaben
6) Vergütung (/8 %) für eoimufengderBinsscheinedurch die

Bankanstalten.
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

W

VI I 3 Sonstige Kranken-Anstalten. ·
1 Beitrag zur chirurgischenKlinik in Erlangen 400—

2 Beitrag zur Universitäts=Augenklinikin Erlanggen 400—
I I 3BeitragzurMaximiliansHeilanstaltfür Augenkrankein Nürnberg 300 —
# 4 Beitrag zur Augenheilanstalt in Bayreuitte 700—
5 Seeitragzur Universitäts=Frauenklinikin Erlangen 400—
4 Beitrag an die Diakonissen=Anstalt in Neuendettelsau 300
5 Beitrag zur Pflegeanstalt in Himmelkron . .. 1 400—

6 Beitrag zum Kretinen-Hilfsverein für Oberfranken
ê# in Burgkundstadt 800—

7 a) Beitrag zur Wohltätigkeits= und Pflegean stalt in
11 Gremsdorf 1600—

I b) Beitrag für die St. Josephs- versorgungsenfal!
in Ursberg 300—

8. Beitrag für das Liebfrauenhaus in Herzoge naurach 250 —
9 a) Beitrag zur Blindenanstalt in Nürnberg 2 000—

b) Beitrag zum Blindenhilfsverein für Oberfranken 900—
Jc)Beitrag dem letztgenannten Verein zu seinem künf=

» tigenAnstaltsbau... 3000—
10 Beiträge zur Unterhaltung von Blödsinnigen in An=

I stalten.. 8 000 —
11 a) Auf ntersützung von Rettungsanstalten in Ober=
6 franken 4000—
I- b) Beiträge zur Unterbringung armer verlassener
». Kinder in Rettungsanstalten . 8000—
I; c) Zuschuß an die Erziehungsanstalt Rummelsberg . 200—-
« d) Zuschuß an die Rettungsanstalt Martinsberg zum

Gehalte eines Hilfslehrers 800—
C) 1. Zuschuß an das Rettungshaus Fassoldshof zun I

Gehalte eines Lehrers . 740—
2. Demselben Rettungshaus Baukostenzuschuß. . 1000—

t) Letzter Baukostenzuschuß für die Rettungsanstalt
Marienberg bei Schwarzenbach a.S. 1000—

12 Unterstützung von Gemeinden zum unterhalte von
Irren in Heil= und Pflegeanstalten 15 000 —

13 Unterstützung von aus Strafanstalten und Arbeits= I
« häusern Entlassenen 500 —
4 Zur Gewährung von Freibädern und unterstützungen

" an bedürftige Kurgäste:
D a) in Alexandersbadd..w ... 400 —

b) in Bad Steben 1 000.—
15 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
T der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nachArt. 5

Abs. IV des Gesetzes vom 3. Februar 1888 beziebungs= 1
I weise nach der K. Deklaration vom 10.Mai 1902 3840975

Gocgle 6



Nr. 28.
Oberfranken.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

r–

VI 16 Zuschuß anden Verein für Arbeiterkolonien in Bayern
· zum Unterhalte der beiden Kolonien Simonshof und

Herzogsägmühle 500.—
17 Zuschuß an diechristliche Kinderheilanstalt Bad Lis= I

singen 200 —
18. uschuß an den Bayer. Frauenverein vom roten Kreuz 1

zum Unterhalte von Land=Krankenpflegerinnen. 2 750—
119— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 Zuschuß an die freiwilligen Sanitätskolonnen 500—
21, Zuschuß an den Verein für Volksheilstätten in Ober-=
" franken 1500—
22 Betriebskostenzuschuß an den Verein zur Gründung E

I eines Sanatoriums für Lungenkranke aus dem Mittel=
3 stande in Bayern 200 —

23 Zuschuß an den Kreisverband oberfräntischer Wander=
s unterstützungsstationen 1 500.—

24 Zuschuß an denKreisverband für Jugendfürsorge in
Oberfranken . 1 500—

25 Zuschuß zur Armenerholungsstätte Heiligenstadt . 100—
26 Beitrag zur evang. Krinkerheilstätte utschdorfund s
I deren Zweiganstalt Neuenmarkt . 200 —
27 Beitrag an

a) den Bayer. Landesverein „Freundinnen junger
Mädchen“ in München 50. —

1 b) den Marianischen Mädchenschutzverein in Bamberg 50 —
.. Summe Kap. V 536536/82

VII 1 Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbauten.
#1 Beiträge zu den Distriktsstraßen 58290 —

2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff. und 6
I Floßfahrt dienen, nach Art. 92 desWassergesetzes vom
I - 23. März 1907 22000 —

3. Behufs Gewährung vonZuschüssen an Gemeinden oder I
I I OrtschaftendesKreiseszurForderungimWegbau. 25000—
4 Zuschuß zur Pensionskasse der Distriktsstraßenwärter 200 —
# I Summe Kap. VII 105 490 —

VIII übrige Kreis-Ausgaben. I
I 1 a) Zur Hebung bestehenderund Gründung neuer Feuer= «
, wehren .. 6 000 —
T b) Zuschuß zur Errichtung eines Genesungs= und I
I Invalidenheims bayerischer Feuerwehren 200
2 Beiträge gemäß § 828 der Reichsversicherungsord= I
I nung —
3 Zum Zwecke des oberfräntischen Verbandes derk Naiff I
I eisen'schenDarlehenskassenvereine 150|

« 50“
Gocgle
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Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

—
VIII 4 Zuschuß an denNordbayerischen Verkehrs=Verein (E. V.) 1

in Nürnberg 100 —
5 Beitrag zum Bayerischen Landesverein zur Forderung

des Wohnungswesens . . 100—
6. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 Zuschuß an denK. Bayer. Veteranen= und Krieger=
bund zur Errichtung von Krieger=Erholungsheimen 500 —

Summe Kap. VIII 13 050 —

IX AllgemeinerReservefondsund,soweitnichtanderweitigersorderlich
zur außerordentlichenSchuldeutilgung. . 2134909

Summeder —5 4 163 913/43

I
II.Abschnitt.

1 Krei s Einnahmen. s

I« A.ZuschüsseausZentralfondssilrErziehungundBildung.

1 Lateinschulen. – —

2 Gewerblich=technische Schulen.
a) Für die KreisoberrealschuleBayreutb. 16 733—
b) Für die RealschuleKulmbach ..... 122974

Summe§ 2 179624
3 Volksschulen.
1 Auf speziellenRechtstiteln undVewilligungen beruhendeFundations= "

beiträge . 1931792
2Staiid1ge Bauausgaben 980
3 Kreisschuldotationund zwar:

a) Seitherige budgetmäßigeKreisschuldotatin. 125 017 37
b) Neue KreisschuldotationbehufsUnterstügungder mit Schul=

lasten überbürdetenGemeinden 24 200 —
4 Buschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 Zif. 2 und
« Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli ug für Gemeinden

mit weniger als 10 000 Einwohnern 233 60302
I 5 Bauschbeträgean die Schulkassen der Gemeindenmit 10.000 und
*t1 mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an denVolks=
I I schulendieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen

Dienstalters= und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des
I I Schulbedarfgesetzes—Kap.ll1§lTitxcaderKreis-Ausgaben— 17091575

6 Zuschuß nach Art. 16 Abs.2 Ziffer 4 des Schulbedarfgesetzes 285000 —

Gocgle



Oberfranken.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

1
I

1;37DienstalterssZulagensürdasLehrpersonalanden Lolksschulender
Gemeindenbis zu 10 000 Einwohnern — Kap. II *1 *7 3

I derKreis=Ausgaben .. 974000—
» 8—-.—-.-—»-———..——-——..- — —
I 9 a) Zuschuß an die Kreis=Pensions=Anstaltfürdien stunfähige 1
I Lehkpcksonen. io292o—
I b) Pensionszulagennach einemDrittel der zuletzt bezogenen
I Dienstalterszulagen. . 52000——
I c)zurUnterstiitzungdercilteren pensioniertenLehrpersonen und
I zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions- undRelikten⸗

Unterstützungs-Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions⸗
I einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 4 300 —

10 5üUnterstützungs-Beiträgefür dieHinterbliebenenderVolksschullehrer:
a) im allgemeinen 124000—
b) zur Unterstützungderälteren Lehrerrelikten undzurGewührung

I vonZuschüssenan diePensions=und Relikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionseinrichtungen

I nichtteilnehmendeLehrpersonal. 6 400—
I c)fürdurstigedeni unterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000 —
I 11ZuschußzudenKostendercchulvisitationeu... 2770—-
,12ZurUnterstutzuugdürftigerKandidatendeg Volksschuldiensteswährend
: der Ableistung ihrer gesetzlichenMilitaͤrdienswflich 700—
I Summegzrzmmssss

SummeRap.1A214511660
B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575—
Zum Gehaltedes Kreiswanderlehrersfür Fischereiwesen 1750—

I Summe B 4325—
! SummeKarx. 1 44160

II - Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden.
. Schulgeldanfallder RealschulenBamberg,Hof und Wunsiedel 24 300—

III I Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1Zuschuß aus den Jahreszinsen desMaximilians=Kreishilfsfonds zur

# Unterstützungin außerordentlichenUnglücks=und Nolfällen, dann I
I für arme Gemeinden zur Ermöglichung der Unterbringung und

Verpflegung ihrerGeisteskranken in den PberfränkischenHeil=!und «
Pflegeanstalten 8000

2 Ubrige Einnahmen 330 —
5 Eumme XKar=t.#t 8 330 —

1 Kreis=Umlagenach38,0vomSundert
der Steuersummezu 5077 423.4 313 · 1954807I97

AltivrestederKreisfondsfrühererJahre 2703386
Summe der Kreis=SEmhmer

Gocgle

7167917



Cogle



lbersicht

bezirkes Mittelfranken für das Jahr 1914.
—

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

M

I. Abschnitt.

Kreis- Jus gaben.

I AusEthebungunt-Verwaltungdetheiö-Einnahmen· 500—

11I BedarfdesLandrats.
Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 8 500—
Tagegelder und Reisekosten dderMitsglieder des Land=

ratsausschusses. . . 15()0—
Regiekosten. 3 000—

" Summe l. #e 13000—

III Auf Erziehungund Bildung.
Volksschulen.

18tändige Bezügedes Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 34 05826
b) aus der Kreisschuldotationwie seither 18 498.07
I0)Anschlag der ärarialischen Diensiwobnungen und Dienst=

gründe . 333 + 08%t — —
2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne

Statuten 715000—
3 Dienstalterszulagen für dasLehrpersonal an den Volksschulender «

Gemeindenbiszu10000Einwohnern.. 877000—
4ZurBeschafsungvonAushilsensurerkrankte beurlaubteoder aus

sonstigen Gründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902

a) im allgemeinen 28000.—
b) an Stelle des zumilitärischen Übungen einberufenen.Lehr=

personals 5500 —
5 a) BesondereRemunerationen und Unterstützungenan das aktive #

Lehrpersonal 71000.—
b) Unterstützungenfür dürftige Kandidaten desVolksschuldienstes

währendderAbleistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflichtaus
Zentralfonds ............. 300I—

Cogle



Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—
III 6 AllgemeineBeiträgean Schulkassen: I

a)BauschbeträgeandieSchnlkassenderGemeindenmit10000 »
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
den Volksschulendieser Gemeindenseither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters- und sonstigen Zulagen gemaͤß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes. 608 539 07

b) WeitereBeiträgean die SchulkassendieserGemeinden 13 95164
J) Zuschüssean die Schulkassen der übrigen Gemeinden mit

Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats=und Kreisfonds .· 54952.92

4) Weitere Beiträge an dieSchulkassendieser Gemeinden . 14 820 —
) SonstigeZuschüssean Schulkassen: 1

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
bb) aus Kreisfonds:

Behufs Gewährung von Zuschüssenan Schulkassen
aus Anlaß der Trennung des Mesnerdienstes vom
Schuldienste= 1 500—

cc) aus der neuenKreisschuldotation behufsünterstützung
der mit Schullasten überbürdetenGemeinden — —

44) Ständiger Beitrag zur älteren Schulfondskassein
Ansbach 3 430 —

Beiträge zur RealexigenzderVolksschulen undzuShuhausnerbanten=
1 1 a) Realexigenzbeiträgefür Volksschulen 172 —
: b) Beiträgezur UnterhaltungvonSchulhäusernundzur Aus=
5 führung von Neubauten 94 000 —
8 StändigeBauausgaben 220—

99 Prüfungs=undAussichtskosten:
I I àA).EntschädigungderDistriktsschulinspektorenfür dieVornahme
II derSchulprüfungen undSchukoffitationen, dann für sächlice
-I Ausgaben . 20000—
I furdie Kreisschulinspektoren: ]

6 aa) Gehaltoe . 19050—
I bb) Tagegelder und Reisekosten 3600 —
I I c) Pension derWitwedes K. Kreisschurates, Kreischulieto

- FriedrichMethsieder. . 1176—
I I10PensionenundAlimeniationen
I" a)————-—-————————————— — —

h zurUnterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:

I I aa) Zuschuß an dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige
Lehrpersonen: i
a)aiisizcntralfonds. 154 500 —
9) aus Kreisfonds . 125 000 —

h) Pensionszulagen nach einem Drittel der zulett be= I
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds. 79 000 —

Gocgle



Nr. 28.
Mittelfranken.

J * Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

3

III 10 cc) zur Unterstützung der älteren pensioniertenLehr⸗

11

12

personenund zur GewährungvonZuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal
a) aus Zentralfonds
6) aus Kreisfonds. ..

dd) Pensionszuschüsseandasinderzeit vom1Januar 1896
bis 31. Dezember 1903 pensionierteLehrpersonal

JO)Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volks=
schullehrer:

aa) aus Zentralfonds:
a)im allgemeinen
5) zur Unterstützungder älteren Lehrerrelikten und

zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal

l7) für dürftige, dem mtersitzungsuitr eniwachiene
Lehrerwaisen. .

bb) aus Kreisfonds:
(h Zuschuß an den Kreisverein zur UnterstützungderHinter.·

bliebenender VolksschullehrerdesKreises
C) Zuschußan das bayerischeLehrerwaisenstiftund an die

Reliktenkassedes katholischenLehrervereins
) Sustentationenund Alimentationenfür vormaligeVolts=

schullehrer, deren Familien und Relikten in Fällen, welche
in den vorstehendenPositionen nicht berücksichtigtsind .

Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstzöglingeundSchulpraktikanten
a) an dürftigeSchuldienstzöglinge und Schulpraktikanten .
b) auf Reiseentschädigungfür die fortbildungspflichtigenKandi⸗

daten desVolksschuldienstes
C) zur Gewährung von Stipendien andürfuge Schulpräparan=

dinnenund SchülerinnenhöhererBildungsanstalten
ÜbrigeAusgaben:

a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildung der Volksschullehrer,zur Ergänzungder Bibliothek
der Kreisschulinspektorenund zu Nachschaffungenfür die
Lehrmittelsammlungen

b) für dieVolksschullehrer=Fortbuldungskurse(Konferenzbezirke)
J)Remunerationen fürVolksschullehrer, welcheZeichenunterricht

erteilen
(1) zur Neueinführung des Turnumerrichts in Landgemeinden

und Gewährung von Remunerationenan Turnleher
c) zur Gewährungvon Zuschüssenan GemeindenbehufsBe=

schaffungwarmer Mittagskost für auswärtigeSchulkinder

Gocgle

51

1600’—
17200’—

3300—

1000.

3000



264

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

mG 2

III 112 k) zur Gewährung von Remunerationen an Lehrer zur Aus=
bildung im Knabenhandfertigkeitsunterrichtund im Hilfsschul=
unterricht, sowie zur Einrichtung bayerischerAusbildungs=
kurse im Knabenhandfertigkeitsunterricht 1 100—

98)Stellvertretungskostenbei der Beteiligung von Lehrern an
denFortbildungskursendes— in ]0 4500 —

h) Förderung des Schulgesangs 700 —
13 Reservefondsfür die Volksschulen. 1515/—

## — 1 3 169 138,96

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1Zuschüsse:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars. 4259 23
b) aus der Kreisschuldatin. 8228 65
) aus allgemeinenKreisfonds und zwarPersonalbedarf nach

Art. 188 desBeamtengesetzes: I
1. für das Progymnasiumin Dinkelsbühl 2410314
2 » « » » Hersbruck 30 592

I 3.»» » ,,Neusmdta.A. 3015432
4.»» » „ Rothenburg o. T. 34 5641.
5. „ « ..Sd)wabach 4898635
6., „ » „ Uffenheim 3054084

5 » „ Weißenburgi.B. 3020150
8. 3 » „Windsbach 20 494 34

9. Windsheim 28 009 —
10. für die Lateinschulein geudiwangen . 720825

2Prüfungs-undVisitationskosten .... 600—
I Summe 82 297 64179

3 Taubstummen=Anstalt.
1|Kreistaubstummen=Anstalt in Nürnberg

#a)zur Bestreitung der Betriebskosten —
b) zur Verzinsung und Tilgung des fürErbauung der Kreis=

taubstummenanstaltvonderLandesversicherungsanstaltMittel=
franken ausgenommenenAnlehens von 625 0004.. 29 800 —

2 ZzährlicherBetriebszuschußfür die Taubstummenanstaltin Zell 750 —
3 Unterstützungenfür Zöglinge in Taubstummenanstaltenund Taub=
I stummenschulen 15 500 —

4 NRemnnerationenfür Erteilung des unterrichts an Taubstumme 200 —
5 Jür ohrenärztliche— dergoglingetsirn ser Taub=

I stumiiienanstalten. 750 —
Summe J ʒ 121000 —

4 Blindeninstitute.
1Jährlicher Betriebszuschuß zur Blinden-Erziehungs-, Unterrichts-,

Beschäftigungs=und Versorgungsanstalt in it= . .. 12 000 —
2 Freiplätze für Zöglinge in dieser Anstalt 2

Oriqinal from
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Festgesetzter
Tit. Vortrag Betrag

—
3 a) JährlicherBetriebszuschußfürdasmittelfränkischeBlindenheim 1500—

b) zur Unterstützungvon in Blindenheimen untergebrachtenbe=
dürftigenBlinden 1500—

4Jährlicher BetriebszuschußandenBlindenunterstützungsvereinNürnberg 500 —
, Summe § 4 16 220 —

Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1 Beitrag zur Verzinsungund Tilgung des von der K. Landesanstalt

für krüppelhafteKinder in München für denNeubau dieserAnstalt
aufgenommenenAnlehens von 1 600 OC00 MA.. 4606—

2 Freiplätze für Erziehung und Bildung von inm unter=
gebrachtenkrüppelhaftenKindenn 2 100—

3 Dem Verein für Krüppelfürsorge inNürnberg:
a) zur Bestreitung der Betriebskosten 3 000 —
b) II. Rate aus einem Kreisfondszuschussevon 20 000 4 zum

Bau einerKrüppel=,Heil=undErziehungsanstalt in Nürnberg 5000—
4 Für Freibetten in derorthopädischenKlinik bei der K. Landesanstalt

für krüppelhafteKinder ini Munchen für kreisangehörigekrüppel=
hafteKinder . 2 800 —

Summr z 17 506 —
Unterrichts- und Erziehungsanstalten speziell für die

weibliche Jugend.
1 Städtische höhereMädchenschuleTheresieninstitutin Ansbach 4500 —
2 Städtische höhereweiblicheBildungsanstalt in Erlangen 5000—
3ä Städtische höhereMädchenschulein Rothenburg o. . 3 000 —
4tädtische höhereMädchenschulein Fürtte 4000 —
5 Städtische Handelsschulefür Mädchen in Fürih . 1800—-
6 Buschußzu den Kosten der Handelsschulefür Mühe s

a) in Nürnberg 5000 —
b) in Ansbach 500 —

7||4uschuß zu denKostenderstädtischenhöherenMüäddchenschuleiinNürnberg 10 000 —
8 Für die private höhereMädchenschulein Schwabach — —
9 Beiträge an Gemeinden zum Zwecke des Unterrichts in weiblichen "

Handarbeiten und zur Ausbildung von Arbeitslehrerinnen 11 000 —
Beiträge an gutorganisierteundgenügendbesuchteFrauenarbeitsschulen 1 500 —

1|Für die mit derNürnbergerFrauenarbeitsschuleverbundeneLochschule 200 —
2 Beiträge an Mädchenfortbildungsschulen . 4000 —

Summe z 6 50 500 —
Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.

Der Pfarrwaisenanstalt in Windsbach . 1000 —
Kreisstipendien für Studierende an universitäten und

Gymnasien ..... .... — —
Übrige Ausgaben.

1Für Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 2500 —
2 Fuür den historischenVerein von Mittelfranken 700 —
3 Beitrag zur Kreisbibliothek .... 300«—

«·)1’I·
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

——
III 9 4Beiträge an sonstigeInstitute,Vereine,Sammlungenund zwar:

I a) an das GermanischeMuseumin Nürnberg 2500 —
b) 1. an den Verein für dieGeschichteder Stadt Nürnberg 350—

2. demselbenzurHerausgabeeinerBau=undAnstesciche
der St. Lorenzkirche . — —

) an die NaturhistorischeGesellschaft in Nüruberg . 800-—
d) an den NaturwissenschaftlichenVerein in Ansbach 200 —
e) an die physikalisch=medizinischeSozietät in Erlangen. 300 —
#)zur Förderungder Herausgabevon Ortsgeschichten 500—
8) Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichte 1000—
h) für das DeutscheMuseum in München 1 000.—

I 5FürdieForderungvonEinrichtnngenundvonVereinen für Volks- «
erziehungund Volksbildung, .. . 5000—

6 a) Zuschüssefür Zweckeder Jugendfürsorge .. 5000—
b) Zur Förderung derGründung undUnterhaltung vonn dugend-

I hortgärten . 500.—
ITFurErhaltungvon Naturdenkmälern ... 300.—
8 An die Kreisausschüssefir Naturpflege zurVestreiiuns von * I
I ausgaben 300

EI Suniine § 9 21250—
10I Gewerblicher Unterricht.

1 Kreisoberrealschulein Nürnberg:
I a)Personal-undSachenbedarf.. 226 71174

E b) Verzinsung und Tilgung des zumZweckeder Errichtung der
* KreisoberrealschuleinNürnberg—frühereKreierealschule1II — I
I- aufgenommenenKreisanlehenszu600000.«·. . 34 003 —

22 Raalschulenundzwar: 1
r a) KreisrealschuleI in Nürnberg: "
II Personal⸗ undSachenbedarf 150 76387
II h) KreisrealschuleII in Nürnberg: T
It 1Personal-uudSachenbedarf.. 125677I84
lI 2. Verzinsung und Tilgung des zum Zweckeder Erbauung
I- derKreisrealschuleII in Nürnberg ausgenommenenKreis= l
I anlebensvon450000.-«... 2402619
« c)UbrigeRealschulen I

Personalbedarf nach dem Art. 188 des Beamtengesetesfür
1. Realschulein Ansbach . .)4:).3z—

I . » „ Dinkelsbühl 40 659 17
I 3. » »Eichstätt 44940I
I 4. » „ Erlangen 56 36701
T 5. „ „ Fürth 122586 —

6. "„ " Gunzenhausen . 40018s64
I 7. « »RotheiiburgoT. 42845 —

8. « » 5002403Weißenburgi. B.
Roth . .

Cogle
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8 Mittelfranken.

Festgesetzter
Kap.] Tit. Vortrag Betrag

W4

III 10|3 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
a) Oblig. Fortbildungsschulein Ansbach 2 100—
b) „ „ » Dinkelsbühl 1000—
c),. R„ „ Eichstätt. 2200—
4) „ » „ Erlangen 3000 —
) „ Fürth 17200—
1)Technikum in Fürth. .. 1000—
g) ObligatorischeKnabenfortbidungsschulein Nürnberg. .. 60 000—
5 GewerblicheFortbildungsschulein Nürnberg (inschließlich

136 MA80 3 Zuschußaus Staatsfonds nachKab. I § 2 Tit. 2
der Einnahmen . 4652—

i) Oblig.Fortbildungsschulein Veibenura a.T.. 700—
k) „ „ Schwabach 2 700—
1, Gewerbl. " „ Weißenburgi. B. 1200 —

m) Für anderegewerblicheFortbildungsschulenin nichtzu den
unmittelbaren Städten gehörigenGemeindendes Kreises 16000 —

Mn)Fortbildungskurs für Lehrer angewerblichenFortbildungs:
schulen 3 500 —

4 Besondere Fachschulen:
a) Städtische Bauschule in Nürnberg 52 000 —
b) Fachschulefür Maschinenbauundbierworrone an der Real=

schulein Ansbach . 22028—
c)HandwerkerfachschulesurHolzindustrie in Fürth .· 2000—

I d) Beitrag an den kaufmännischenVerein Merkur in Nirnders
zur Abhaltungvon Unterrichtskursen 1000—

e) An sonstigekaufmämischeVereinee zur Abhaliung ðvonUmer= «
richtskursen . . 1500—

Summe Tõ 1206 93449

L Landwirtschaftlicher Unterricht.
1 Kreislandwirtschafts-und Ackerbauschulen:

a) Kreislandwirtschaftsschulein Nürnberg:
I 1.Personal-undSachenbedarf· 31000—
« 2. Verzinsungder Neubauschuld 13800 —
I b) Kreisackerbauschulein Triesdorf:

1. Kreiszuschußfür die Schule und das Kreisgut. . 15570——
I 2. LetzteRate zur Refundierungder dem Kereisgetreide

T magazinsfonds entnommenen140000 zumAnkaufedes
. I staatsärarialischenund zivillistischenBesitzes in Triesdorf 7000 —

2 Für die landwirtschaftlicheKreisversuchsstationin Triesdorf 3 935 —
3 Für dieKreishaushaltungsschulein Triesdorf nebsthauswirtschafrlichem
I Wanderunterrichte 9000 —
I 4 Buschüssean dielandwirtschafuichenWmterschulenin Altdorf, Ansbach

I Eichstätt,Fürth, Hersbruck,Neustadta.A. und Weißenburgi.i. B.
« a)zumGesamtaufioand1e1400»-.. . . 9 800 —
I b) zur Aufstellung ständigerAssistentenje 800 . 5600

Gocgle
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—
Festgesetzter

Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 4

III u 4 c) fürTaggelderundReisekostenderständigenAssistentenjes500 3 500|—
I bLandwirtschaftlicheFortbildungsschulen.. 5000I—
I 6Landwiitschaftliche Speziallehrkurseund zwar:
. a)surAbhaltungeinesSchaserlehrkursesinTriesdorf.. — —
I b) zur Gewährung von Stipendien für denBesuchderObstbau= 3
x lehrkursein Triesdorf . 500"-—-
II c)fürAbl)altunqvon Informationskursen durch grnosfenschaf=

D liche Verbände 500
I 7Zufchußfürdie HaushaltungsschuleinHenfenfeld“ — —

8 Zuschußfür die gärtnerischeFachschuleinNürnberg —
9 Zuschuß für Abhaltung von Wanderkochkursen .... 1000—

II Summe§11 106705/—
12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=

schaftlichen Unterricht.
D 1Dagegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre 1 500—

2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an Real=
I und Landwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann für Studien=

* lehreran unvollständigenLateinschulenund derenRelikten 26 23421
3 Für Lehrattribute . — —

11Stipendien fürStudierende, Schüler, Schülerinnen und Eleven aus
I Mittelfranken:

"- a) an technischenSchulen im allgemeinen 2 500—
I b) am Technikumin Nürnberg .. 900—
. UamRealiiymnafiumdaselbst.-. 50()I—

d) an der städtischenBauschuledafelbst . . 1000—
eIanderKreislandwirtschaftsschuleinNüriibei·g. 1 800i

I t·)aiiderKreisackerbauschuleinTriesdorf· 3600 —
»i g)andenlandwirischasilicheuWinterschulen 5000I —
I" h) an der K. Hufbeschlagschulein Nürnberg 1200—
I i) an der Kreisgeflügelzuchtanstaltin Erlangen 600 —
. h)anderKreishaushaltungsschuleiiiTriesdorf . 5007—
I l)aneinervoneineiiiFraueuordengeleiteten Haushaltungs-
I schule für kath.Landmädchen 100 —

m) an der K. Akademie für Landwirtschaft und Brauerei in
I Weihenstephanund K. Tierärztlichen Hochschulein Müuchen 500—
I n)anderMolkereischuleinWeihenstephaii. . 400
; 0) an der K. Brennereischuledaselbst . 250—

5b)an der Lehranstalt für Wein=, Obst= undGartenbau in I
Veitshöchheim,sowiezumBesuchederObstbaumlehrkursedaselbst 200

I (1)anderFfchereischuleinStarnber. 250«’-—
I 1)anberuht-undBersuchsanstalt für Photographie, Licht-
I druckundGravürein München 300—

s) an der Kulturbauschule in Pfarrkirchen. 300
Summe 12 47 6

5055 33045Summe Kup. III

Gocgle
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« · Festgesetzter
Tit. Vortrag Betrag

zE—#
Auf IndustrieundKultur.

Auf Industrie. *
11— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Beitrag an die Handelskammer . 30001—
3 Beitrag für ZweckederWittelsbacherLandesstiftung. 2000—
4——-——.—-——-———-.—-—- — —

5 Beiträge für sonstigeZwecke:
a) für die BayerischeLandesgewerbeanstaltiu Nürnberg 15000 —
b) Bedarf der Handwerkskammer. · « 23000—
o)zurUnterstützungvonGemeindenbeiEinrichtungundVerteh 1

von Arbeitsämtern 2 500—

Auf Kultur. 1
1 Zur Förderung der Landwirtschaft überhaupt: I

a)demlandwirtschaftlichenKreisausschussevonMittelfranken. —
b) demselbenfür den landwirtschaftlichenWanderunterricht 900 —

2 Hür den kulturtechnischenDienst: I
a) Ein Viertel des Gesamtaufwandes für den verstaatlichten T

kultuitechnischenDienstzu89200»-.. 22 300 —
b) Für Kulturvorarbeiter:

1. für 5 etatsmäßige Kulturvorarbeiter 8200 —
2. für unständigeKulturvorarbeiter 15 800 —

3ä Für sonstigeZwecke. I
a) zur Förderung der PferdezuchtimBenehmen mit dem land⸗

wirtschaftlichenKreisausschu .. .. 6 500 —
b) für Förderung der Nindviehzuchtund zwar: I

1. an die Distrikte, insbesondereauch zur Unterstützung .
I ärmerer Gemeindenim Benehmenmit den landwirt⸗ I

schaftlichenBezirksausschüssen 12000 —
2. an den landwirtschaftlichenKreisausschuß zur Ver=

1 anstaltungvon RinderschauennachMaßgabeder
I Grundbestiminungen. 3000—
. 3. zur Unterstützungderbeiden nitielstaniischenBuch I
I verbände 10 000 —

C) 1. für Förderung derSchweinezucht. 3000 —
I 2. für Hebung der Schafzucht 1000.—
" 3. für Hebung der Ziegenzucht. 2 000 —
I d) zur Hebung der Kanirchenzucht 400 —
; e) für Geflugelzuchte —

1.Kreisgeflügelzuchtanstalt Erlangen I
I« a)LaufenderBetrieb.. —

b) EinmaligeaußerordentlicheBedürfnisse= . 12900 —
" 2. dem Kreiswanderlehrer für GeflügelzuchtTagegelder
I und Reisekosten 1000 —

3. zur FörderungderGeliseluah demMirciräntise #
"„ Geflügelzuchtverbande . 600 —

Gocgle
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· Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

□

IV 2 3 1) für die Fischzuchtund zwar:
1. Beitrag an den Kreisfischereiverin 2.000—
2. dem Kreisfischereisachverständigen:

a) Gehalt. 3 000 —
b) Tagegelder undReisekosten ...«.. 1500—
o)Regiekosten· .... 250—

3. Zuschuß an denFischereiverein Altmühl 300—
g) für Förderungder BienenzuchtdemMittelfränkischenKreis=

bienenzüchterverbande 1000.—
h) an den landwirtschaftlichenFrisansschiß zur urderung bes

Getreide=und Fruchtbauies 3000 —
i) für den Obstbau:

1. dem Kreisverbande mittelfränkischerObstbauvereine 1 500.—
2. Zuschüssezur Haltungvon Bezirks=, Distrikts= oder

Verbands=Obstbauwärten 6 500—
3. demKreisobstbaulehrerinTriesdorf rugelder und

Reisekosten . 1 000—
i 4. demKreisobstbaulehrerin 2
I a)Gehait.. ..·.. 2400—

b) TagegelderundReisekosten. . ... 1500 —
I c)Regiekosten... s 200 —
. 5. Zuschüssezu kleinerenunternehmungenund An=

schaffungen 1000 —
1 K)für DienstleistungendesWanderlehrers für Weinbauiin Franken 400—
I l) dem landwirtschaftlichenKreisausschussevon Mittelfranken

Beitrag zur Gewährung von Prämien an minderbemittelte
Gemeinden,Genossenschaftenund Private:

- bei Anschaffungvon landwirtschaftlichenMaschinen und
Geräten 3 000 —

1 bei AnschaffungvonHopfendrockenapparaten .... 2 000 —
m) zur Förderung von Bodenkulturunternehmungen 12000.—

I n)ZuschußandieGenossenschaftziirJnstandhaltungder mittleren
I Altmuhl(7Rate).. 25000—

i 0)deniUiiterverbandefm genossenschaftlicheViehverwertung in
I Franken 1000—

p) Beitrag an die staatlichautorisierte ommisen sir Bohel
51 schutz . . . . 500—

1 I 4 q) zur Förderung desGemisebaues ......... 100 —
l »

a) Zur Verzinsung des Anlehens, das infolge der Übernahmevon
I AktiendesFränkischenUberlandwerkg,A-Gaufgenommen ,
J wurde.. 164 42750

b) Zur Verzinsung des Anlehens, das zurvertragsmäßigen Ge=
I währungvon Darlehenan das FränkischeÜberlandwerk,—G.
I aufgenoininenwurde... —- —
I SummeXas# 38367750

Gocgle



Nr. 28. ;Mittelfranken.

Festgesetzter
Kap. /8Tit. Vortrag Betrag

—
V. - Auf Gesundheit.

1 Remunerationen für praktische Arzteinarmen Gegenden 6300 —
2 Zur Unterstützung an die zu Wiederholungskursen ein=

zuberufenden Hebammen 1500—
3 Remunerationen fürDistrikts= undpraktische Tierärzte 6 450—
4 Bauschvergütung für bakteriologische Untersuchungen 10100—
5 Zur Gewährung von Zuschußleistungen zur Ausbildung

von Desinfektoren und für Kurse zur Ausbildung der
Krankenpflegepersonen in der laufenden Desinfektion 500—

SummeKap. V 24 850—
VI Auf Wohltätigkeit. p

1 Maximilianshilfsmagazine — —
2 Mittelfränkische Heil= undPflegeanstalten.

1|ittelfränkische Heil= und PflegeanstaltAnsbachfür den Betrieb
einschließlichder Bauunterhaltungskosten 233 000—

2 MittelfränkischeHeil- und PflegeanstaltErlangen i denvetrieb
einschließlichder Bauunterhaltungskosten. 397000—

3 Für Verzinsung und Tilgung der Schulden:
a) KreisanlehenzurDeckungderKostenfür ErrichtungderHeil=

und PflegeanstaltAnsbachund für denNeubaudesKüchen=
und Werkstättengebäudesbei der Heil- und Pflegeanstalt
Erlangenvom Jahre 1901 und 19002.. 274031—

b) von der LandesversicherungsanstaltMittelfranken für Neu=
bautenderHeil=undPflegeanstaltAnsbachin denJahren1905
und 1906aufgenommenes3½ %%ges Anlehen zu 200 000 4 11000—

) für Verzinsung und Rückerstattungdes dem Unterstützungs=
fond für das Pflege=und Dienstpersonalbei den beiden
mittelfränkischenHeil= und Pflegeanstaltenzur Erbauung
eines zweiten Arztewohnhausesbei der Heil= und Pflege=
anstalt Ansbach entnommenenBetrages 3 000—

d) Kreisanlehenzur Deckungder Kosten für dieErvweiterungs=
bauten bei der Heil= und Pflegeanstalt Ansbach

1. VerzinsungundTilgungdervonderStuttgarterLebens=
versicherungsbankin Stuttgart aufgenommenen7500007 43 28656

2. VerzinsungundTilgung dervonderReichsversicherungs=
anstaltfür AngestellteinBerlin aufgenommenen305000.4 22 112850

3. fürVerzinsungderimJahre 1914anfallendenBaukosten 17500—
e) Konvertiertes Kreisanlehen vom Jahre 1878 und Schuld

für die Erweiterungder Heil= und PflegeanstaltErlangen 124551|92
t) Schuld für ErbauungeinesArziewohnhausesin der eil=

und Pflegeanstalt Erlangen . 281347
4 Unterstützungenund Freiplätze:

a) Unterstützungvon Gemeindenzum Unterhalte von Irren in
denPeil und PflegeanstaltenAnsbachund Erlangen 8 000—

b) zur Gewährungvon Freiplätzenan mittelfränkischeminder=
bemittelteGeisteskrankein denselben ..... 20000—

Cogle

52



- Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—
VI 3 1 An Krankenanstalten und sonstige Veranstaltungen zur I

Krankenpflege 13000 —
2 Potleleafchanein eenerwehraeneluneheinme I

Teilbetiagvon6000.«). 2000.—
3ä Fir freiwillige Sanitätskolonnen 200 —

4 Beitrag für die Diakonissenanstalt Neuendettelsan 800 —
5 Zuschüsse an Säuglingsfürsorgestellen zur Gewährung #

von Beiträgen an stillende Mütter, sowie andie Zentrale n
für Säuglingsfür sorge und zur derstiung der1êSäug.
lingsfürsorgerinnen 7050 —

6, 1 Zur Bekämpfung der Tuberkulose . 2500—
2ZurStiftungvon2Freiplatzenzur Landesheilstättefür tuberkulose

Kinder in Oberschwenden,GemeindeScheidegg .. 2000—
7 Unterstützungen zum Zwecke der Unterbringung von

Blöden und Epileptischen in geeigneten Anstalten 8000—

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1Zur Unterstützungvon Rettungshäuserndes Regierungsbezirks. 8 000 —
2 Beitrag zur UnterbringungverwahrlosterKinder 8575
3 Beitrag an die Erziehungsanstaltfür armeMädchenin Nürnberg 500 —

9 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902 . 51415.75

10 Ersatzleistungen an unmittelbare Gemeinden für die 1
Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in Frren= I
und Blöden-Anstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902 4800—

11 Unterstützung von aus Straf= und Polizei= Anstalten 1
Entlassenen .. 600

12 Zur Gewährung von Unterstützungen an Gesellen⸗ I
Herberg- und Arbeiter-Vereine, sowie an Vereine ähn— I
licher Art ....... .. . 3500

13.———-———————————————-——-———s
14 Unterstützungsbeitrag an den Berein für Arbeiter— I

I kolonieninBayern.· 1000—
15 Zuschuß zur Unterstützung der Natural= Verpflegs= D

I stationen 6000 —
16 Zuschuß an denLuthard'schen Unterstützungsverein für I

I verschämte Arme jeder Konfession in Nürnberg . 200
17 Jahreszuschuß für 12 Freiplätze in dem Veteranen= I

I crholunggheimausderWülzburg. ..... 480I—
II Summe Kap. VI

Gocgle
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Nr. 28. »
Mittelfranken.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

M
I .

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbau.

1 Beiträge zu den Distriktsstraßen:

a) Beiträge zur HerstellungundUnterhaltungderDistriktsstraßen 160 000 —
b) Zur AufstellungundHonorierungberufsmäßigerundvorzüglich

# qualifizierterBautechniker,eventuellzur außerordentlichen
Unterstützungder Distriktsgemeindenim Straßenban. 35 000 —

2 1— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Beiträge zu den Brückenbauten, welche den Gemeinden
obliegen. . 5000—

4 Beiträge für Beneindewege.
a) für Neubauten 15000—
b) für Wegunterhaltung . 75000 —

551 Zur Instandhaltung von Privatflüssen mit erheblicher
Hochwassergefahr, für Vornahme der erforderlichen
Flußräumungen und Herstellung der beantragten üfer=
schutzbautenan der Pegnitz . 20000 —

2 Bar Verzinsung des zur Pegnitzregulierungaufgenommenengreis.
anlehensvon 2 400 0O000fl. 50 000—

3 Zum UnterhaltungssondderWildbachreibaiungen im Taubertal
(1. Hälfte 166650

Summe T. 361 66650

VIII übrigeAusgaben.
1 a) Zum Ankaufe von Feuerlöschgerätschaften für neu

zu grün dende und bestehende Feuerwehren, ferner
zu gleichem Zwecke für arme Gemeinden von 2500
Einwohnern und darunter 5000—

b)Zuschuß zur Bestreitung der Negiekosten' desKreis=
feuerwehrausschusses von Mittelfranken . 1 200—

2 Beiträge gemäß 8 828 der RVO... . 8000—
3 Beitrag an den Nordbayerischen Verkehrsverein . 500—
4 Jahresbeitrag an den Bayerischen Landesverein zur

Förderung des Wohnungswesens in München . 100—
Summe Kap. WI 14800 —

IX AllgemeinerReservefonds
E (einschi.12000.«fürdes-»idekaunduugiiicksskiiie)..8123845
D Summe der Kreis=Ausgaber 216 979|10

!

Gocgle
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Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

4
1
I

II. Abschnitt. I

Kreis-Einnahmen.

I Zuschüsseaus der Staatskasse. I

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung undBildung.
Progymnasien und Lateinschulen.

1|Die auf speziellenRechtstitelnundBewilligungen beruhendenFun=
dationsbeiträge .. 425923

2Aus derKreisschuldotation. 840008
Summe § l 1265931

Gewerblich-technische Schulen.
1 Fir die Kreisoberrealschulein Nürnberg 37446—
2 Nur die Kreisrealschule1I in Nürnberg bezw.for die damit ver=

bundenegewerblicheForbbildungsschule . 13680
3FürdieNealschuleinAnsbach.. 515—
4FürbieRealschuleinGunzenhaiisen .·... 10839

Summe§2 38206Hi
Volksschulen.

1.Auf speziellenRechtstiteln undVewilligungen beruhendeFundations·
beiträge . 3405826

2Ständige Bauausgaben. 220—
3 Kreisschuldotation,und zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotatio 91134/81
b) neue Kreisschuldotationbehufs Unterstützungder mit Schul=

lastenüberbürdetenGemeinden 23250 —
4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abs. 2Ziff. 2 und

Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902 für Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern. 197 482,66

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemaß Art. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes .. 608 53907

6 Zuschuß nach Art. 16 Abs. 2Zif. 4 zur durchfihruns des Schul=
bedarfgesetzesvom 28. Juli 1900o2 210 000—

7/DOienstalterszulagenfür dasLehrpersonalanden Voltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern 877000 —

8 — —— — — — — — — — — — — — — — — —
9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=

personen . 154 500 —
p) Pensionszulage nach einem Drittel der2 bezogenen I

Dienstaltersziilagen. 79000:—

Cogle
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Mittelfranken.

Kap. Tit. Vortrag Betrag
1

1 I 9 IP)zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehrpersonenund
Ii zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions=undRelikten=
*ê*=½5 Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=

einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 5 400—
10 Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenen dervolischulerern

I a) im allgemeinen 155000—
- bziirUnterstützuiigder alteren Lehrerrelitieii und zur Ge=
I währung von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=
1 1 Unterstützungs=ZuschußkassefürdasangemeindlichenPensions=

einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 6200—
II cifürdürftige,deinUnterstützungsalier eiitivachseiieLehrer-
I I waiseii.. . 2000—
" 1 11!1 Zuschußzu denKosten der Schuloisitationen.. 2595—
II12Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswührend
I s der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 300—
II meme§3244667930

I » Summeäap.1.42497545«30

« B Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen

I überhaupt. 2575—
2 Zuschuß zumGehalte desKreisfischereisachverständigen 1500—

I 3 Zuschuß zuden Kosten der Instandhaltung von Privat=
flüssen mit erheblicher Hochwassergefahr . 1000-L:

I Summeãc ĩ z 14075—
I SummeKap1251162030

II Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden. — —
III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen:

I Aus der Beteiligungder Kreisgemeindeam FränkischenÜberland=
werk, A.=G.:

I 1. an Dividenden aus den Aktien. 106 800—
2. an Zinsenaus Darlehen 5762750

lberschuß aus der VerpachtungderNömerkastellgrundstückezu
Weißenburg i. B. 130—

25%iger Beitrag dergesetlich Beteiligtn zu denLostender In=
½# standhaltungvon Privatflüssenmit erheblicherLochwassergefar

I I nachArt98ledeeHWasseigesetzes... 5000—
" Summe Fep. m̃ 169 55750

IV Kreisumlagen zu 35%
der Steuerprinzipalsummevon 13197860 4 23 J nachAbzug

von 2% für Rückständeund NachlässeimNettobetrage von. 4 526 866/06
V Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre 893524

SummederFresEinnahmen 7216 979|10
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Abersicht
7.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

I

I. Abschnitt.

reis -Ansgaben.

J Auf ErhebungundVerwaltungder Kreiseinnahmen 500—

II. I Bedarfdes Landrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 5 400 —
2 Tagegelder und Neisekosten derr Mitglieder des Land=

ratsausschusses . . 300
3 Regiekosten . 1300—

Summe Kap. II 7000—

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen.
I lStändigeBezügedeöLebt-Personals-
I a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 26 584,41

I b)ausderKreisSchuldotatii-ii.. 720 —
c) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenund Dienstgründe

1 351•.1.#71 J — —
"„ 2 a)Sehaltsergärzungsuschusfefür das Lehrpersonalin Orten
- ohnetaiuten.. 804 000 —
I b) WiederruflicheGehaltszulagenfür dasHilfslehrpersonalin
I GemeindenohneOrtsstatuten 24380—

3 Diienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
I Gemeindenbiszu10000Einwohnern. 1110000—

4 „ZurBeschaffungvon Aushilfenfür erkrankte,beurlaubteoderaus
T sonstigenGründen verhinderteStelleninhaberin Orten ohne
I Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
I 28. Juli 1902:
II a) im allgemeinen 130001

- b) an Stelle des zu militärischenübungeneinbrufenenLehr=
s personals. 2000—

5 a) BesondereVergütungenundunterstützungenfür das aktive
II oehrpersoiialciusKreisfonbsz.. 3000—

b) Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolksschuldienstes
I I währendder Ableistungihrer besetlichenMilitardienstpflicht
II aus Zentralfonds 500|—
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Vortrag Betrag

10

AllgemeineBeiträgean Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehrEinwohnern an Stelle der demLehrpersonalan den
VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfondszu=
geflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14
Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes ..

b) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden .
o)ZuschüsseandieSchulkassenderübrigenGemeindenmit

Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreissonds ..

d) Weitere Beiträge an dieSchulkafsendieser Gemeinden .
e)SonstigeZuschüsseanSchiilkasseii

a)augfundationsmaßigeiiReichnissendesStaatsarars
6) aus Kreisfonds:

aa) zur Bestreitung der ordentlichen(sächlichen)Schul⸗
bedürfnisse .

hb) zur Förderung derTrennung der Mesnerdienste von
den Schuldiensten

7) aus der neuenKreisschuldotalion behufsUÜrterstübungder
mit SchullastenüberbürdetenGemeinden

) Für Förderungdes weiblichenHandarbeitsunterrichtes

Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zuSchulhansbauten:
a) Realexigenzbeiträge .
b) zum UnterhaltevonSchulhäusern ..
c)ziiSchiilhausbautenundzwarziir Unterstützungdürftiger

Gemeindenfür diesenZweck=
StändigeBauausgaben
Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Entschädigungder Distrikts=Schul=Inspektorenfür Vornahme
der Schulprüfungen und Sisitationen * 9955 sowie
für sächlicheAusgaben (720 MA) .

b) für die Kreis=Schul=Inspektoren:
aa) Gehalte "
bb) Tagegelderund Neisekosten.

Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschußan die Kreispensions-Anstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds
9) aus Kreisfonds .

bh) Pensionszulagennach einemDrittel der zuletztbejogenen
Dienstalterszulagenaus Zentralfonds

Gocgle
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Nr. 28.
UnterfraukenundAschaffenburg.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

+ 2

III. 110 ce) zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an

. gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
I Lehrpersonal.· 3800——

b) Unerstühungsbeirägefür dieHinterbliebenenderVolksschul= "
ehrer
aa) aus Zentralfonds:

a) im allgemeinen 166 110—
8) zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und zur

Gewährung von Zuschüssenan die Pensions= und
Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an ge=
meindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende

I Lehrpersonal. . 7250—
I 7) für dürftige,demünterstingealier enivachseneehrer

waisen . 2000—
I bb) aus Kreisfonds. . 1 600—
I c)ZuschußandenKreieverein zur ünierlübins dert dinter

*½7 bliebenender Volksschullehrer . . 20 000—
4) Zuschußan das bayer.Lehrerwaisenstift. 360—
e) Pension der Kreisschulinspektors=WitweFischer in Würzburg 990—

II t) Pension des KreisschulinspektorsDr. Adalbert Weber. » 3672—
I I g) Zuschuß an denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen
*2 Bayerns in Schweinfurt . 200-
I-11Unterstützunganduistige Schulamtszöglinge undSchulpraktikanten:
- I a) für dürftige Schulamtszöglingeund Schulpraktikanten 6000—
·". b) Freiplätze für dürftige Schulamtszöglinge in derhöheren
I I weiblichenBildungsanstalt Aschaffenburg . 1860—
12Ubrige Ausgaben:
I a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür Fortbildung

I der Schullehrer 650—
s h) zur Organisation vonSchullehrer⸗ Foribildungsturfen (Kon=

I ferenzbezirken) . 10000—
Beitrag zurSterbekasse der unterfränkischenVolksschullehrer 250—

*1 4) für die Kreislehrmittelanstalt (Schulmuseum) 700—
2 e) zur Begründungund UnterhaltungvonSchülerbibliotheken 800—
rs f) für Zeichenkursedes Volksschullehrpersonals . 1200—

13 Reservefondsfür die Volksschulen,fernerzur Genährung vonUnter=
stützungenin außerordentlichenFällen 4000—

» Summe z ĩ 2 915 705/04
2 Progymnasien und Lateinschulen.

1 Exigenz=Zuschüsse:
#% a) fundationsmäßigeReichnissedes Staatsärars:

aa) an die LateinschuleMainbernheiim — —
# 1 bb) an die LateinschuleNeustadt a.d.Saale 10714

½:n b) aus der Kreisschuldotation. . — —
5
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« Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

XII-F

III, 41 c) sonstigeBeiträge aus Kreisfonds: D
an das seitherigeProgymnasiumin Lohr Personal= 1986384
„ „ Progymnasiumin Kitzinegen Fedarfnach 19883—
„ „ » „Miltenberg Zeamter 1532267
„ „ » „ Hammelburg Gesetzes 13 663|56

2 HPrüfungskosten ........ ..... 312I—
Summe 8 2 69 152/21

3 Taubstummen=Anstalten.
1 a) Dotationsbeiträgezu denBesoldungender Lehreraan dem I

TaubftuiiiiiieniiistituteinWürzburg.... I 43 317/50
« b) Bedarf für die AufbesserungdieserLehrer

2 a) Freiplätze für Zöglinge in diesemInstitunte 6 869°—
’· b)fürsonstigeRealexigenzbediirfiiisse.. — —
l c) Zuschuß an denUniversitätsprofessorDr.Kirchner fu Spezial=
I Untersuchungender Zöglinge 300 —

d) Zuschuß an die Hofrat Dr. NosenbergerscheKlinik in Mürz=
burg für die chirurgischeBehandlung der Boglinge 200 —

3BPension des früheren AnstaltsvorstandesWolf .. 1 903.50
4 Verzinsungund Tilgung der zur Erbauung einesneuenWe

gebäudesaufgenommenenAnlehen. . 23 58650
U Sp—— 7617650
4 Blinden=Institute.
" 1|Dotationsbeitrag zur BesoldungdesLhrersoan derBlindenerziehungs= "

anstalt in Würzbunrtg — —
2 Freiplätze für Zöglinge: '
I a) in der Landesblindenanstaltin München 720 —
#% b) in der Blindenerziehungsanstaltin Würzburg — —
3 Teilpensionder Witwe desSlindenlehrersMorschal, Vagdalena I

Marschall 2050
I Summe 7 74050
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder. I
II Freiplätzefür Böglingeinin derer Landesanstaltfür krüppelhafteKinder I
I in München 1 800—
I Summez ; 1800—

16| Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten speziell für
"% die weibliche Jugend . — —

7 Sonstige Unterrichts= und“Erziehungs- Anstalten. .
Beitrag zum Pfarr=Waisenhausein Windsbach 300—

8 Kreisstipendien für Studierende an liniversitäten und I
Gymnasien ..... ..·... — —

9 Übrige Ausgaben.
- 1ZurErhaltiiiigvonKunstdenkmäleriiiindAltertümern 1300I—
; 2 Beitrag an den historischenVerein in Würzburg. 700|)—
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Nr. 28.
UnterfrankenundAschaffenburg.

D. Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—
III o 3ä Beitrag an das germanischeMuseumin Nürnberg 300—

4 Beitrag zur bayerischenLandes=Gewerbeanstaltin Nürnberg. 300—
5 Beitrag an den Kunst=und Altertumsverein in Würzburg 400 —
6) Beitrag an die Gesellschaftfürfränkisce Geschichte. . 1000—-—

Beitrag zu den Kosten des Neubaues des DeutschenMuseums von
« Meisterwerkender Naturwissenschaftenund Technikin München 200—
· 8BeitragandenNordbayercschenVerkehrsvexem... 200—-

9VvonlORatenäöccOøøfürEmchtunqeines Franktfchen
Museums .. 5000—

10„tBeitrag an den Verein ür Volkskunft und Volkskunde . 300—
Summe§ z 950 —

10 Gewerblicher Unterricht.
1 Oberrealschulenund Realschulenund zwar

; a) Kreis=Oberrealschulein Würzburg,nämlich:
1. dieKreis=OberrealschuleWürzburgselbst Versonal= 17228802
2. die MaschinenbauschuleWürzburg 19 806/66

T 3.dieKreisbaufchuleWützburg. Sachen-Bedarf 2556524
j b)ÜbrigeRealschuleuundzwar: -.
. 1.inAfchaffenburg........Pekfonalbedarf 5230518

2. in Bad Kissingen. . nachArt. 188 26 679|13,
3. in Kitzingen . des 30 805|68
4. in Schweinfurtt . Beamtengesetzes 43 506|93

D ) Für die Meisterschulefür Vauhandwerkerin Acchaffenburg. 1 500.—
2 Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen. . 30000—
3 6GewerblicheBerufsschulenund zwar:

" a) Gewerbe=,Zeichen=und Modellierschuledes Polytechnischen
Zentralvereins in Würzbung 3 000—

b) für die sonstigenUnterrichtskursedes#5%nhush Bentral
vereins in Würzbung . 1000—-

c)fürd1espolzschmtzschuleBischofsheimv. d.Nhön. ... 3000—-
wfmdkeHolzschmtzschuleNeuhammer.. .... 1000
exZuschuIzzuderSchtfjeychulem Miltenberg . 500—
t)ZufchußzuderStemhauerschulemMiltenberg.. ZW-

« g) Zuschuß zu den Wanderkursenfür Schneidergesellenim Ge- I
biet der AschaffenburgerKonfektionsindustrie . 400 —

Summe 8 +5 411 556.84

11 Landwirtschaftlicher Unterricht. I
IIgürpaushaltunqsschnlen.. 1000—

2 a) LandwirtschaftlicheWinter= bezw.Vöneinschueein Würzturg 16000—
5) Zur Verzinsung undTilgung des für Erbauung eineseigenen

n Gebäudes vorgenannterSchule ausgenommenenBauanlehens
*ê# von 250 000 — — XIV. Tilgungsrate — 17590|27

El c)ZuschußzudenBetrtebgkoItender landwirtschaftlichenWinter- I
sI IchulemAschaffenburg . 11400.—

53*
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— sFestgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betraa

———
,Z

III 11 3Zu Stipendien: I
a) für denBesuchderAkademiefürLandwirtschaftundBrauerei

in Weihenstephanund sonstigelandwirtschaftlicheKurse .. 500—
b) für Freiplätze zum BesuchederLehranstalt fürWein=,Obst

und Gartenbau in Veitshöchheim . .. 1 300
4Zuschüsse für Abhaltung von Wanderkochkursen 1 500

Summe F #I 49290/27

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und land= —
wirtschaftlichen Unterricht. l

1TagegelderundReisekostenderPrilfungskomniissare. 300 —
2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an den «

Real= und Landwirtschaftsschulenund für Relikten von solchen
Lehrern 9 039|88

3ä Stipendien für Studierende, Schüler und Eleven technischerUnter
richts=Anstalten . 1500—

4Sttpend1enzumBesuche vonFachschulenfür Gewerbsgehilfen. 500—
5 5tipendienzum Besuchevon Meisterkursenin Nürnberg 200.—
6 Zuschußan den unterfränkischenKreisverbandlandwirtschaftlicher

Darlehenskassenvereinezur Abhaltungvon Rechnerkursen . 500—
Summe§ 12 12039

Summe Kap. IIHB56 521 57

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

11— — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Beitrag zur Handelskammerin Würzburg. **2
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 Beitrag zum polytechnischenZentralverein in Würzburg I

a) für die allgemeinenVereinszwecke 8000—
b) für Sammlungenund Modelle 500—

5 Beitrag zur Handwerkskammerin Würzburg 16 000 —
6 Beitrag an das Arbeitsamtder Stadt Wirzburg fir Verausgabe

von Vakanzen=Sammellisten 300—

2 Auf Kultur. I
1FurlandwirtschaftlicheJnteressenüberhaupt 3000—
2 Hoebungder Obstbaumzucht . 6000——
BZurEinrichtiingder Wasserleitung für dieJungviehweide auf dem I

Pilsterhofe an denZuchtverbandfür gelbesFrankenvieh,Abteilung
Unterfranken, IX. von 10 Raten à 600 M zur Tilgung der I
entstandenenSchuld von 6000 M ........ 600—

4 Fur denkulturtechnischenDienst:
a) für Förderung vonLulturunternehmungen burchGewährung

von Zushüssen 10 000—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

. 2

IV 1 b) Rückvergütungvon 255 desAufwandesvon72000 für
denkulturtechnischenDienst bei der K. Kreisregierungund
bei denKulturbauämten 18000—

c) Rückvergütungvon 25% desAufwandes von 82444 für
Ruhegehälter der Beamten und Unterhaltsbeiträge deren
Hinterbliebenenan die Staatskasse29. 2061—

d) Für BereitstellungvonKulturvorarbeiternundGehilfen für
einzelneLandwirte,GemeindenundGenossenschaftenbeiAus=
führungvonKulturanlagen,Versicherungsbeiträgefür dieses
Personal2c.,dannfür GewährungvonStipendienan*
derKulturbauschulein Pfarrkirchen2c. . 28000—

5 Jür sonstigeZweckeund zwar:
a) fürHebungderRindviehzucht,insbesonderemittelstGenossen=

schaftsbildung 13000—
b) für HebungderPferdezucht,einschließlichder Unbgabenaui

Hufbeschlaglehre. .. 3000—
JP)für denlandwirtschaftlichenWander-Unterricht. 900—
d) Zuschuß an den unterfränkischenWeinbauverein 900—
e) Zuschuß an den unterfränkischenGartenbauverein 500 —
1#)Zuschuß an den unterfränkischenKreisfischereiverein . 900—
g) Zuschußan die landwirtschaftlicheKreisversuchsstationin

Würzburg 4000 —
b) für denaufgestelltenWeindauWanderlehrer:

a)Gehalt . 3000 MA
8) TagegelderundNeisekosten1r00 4
7) Kanzlei=Avein 60 4

in Summa 4560

Hiefür sindanZuschüssenin Aussichtgestellt:
1. aus Zentralsonds . 1500 A
2. vom landwirtschaftlichenKreisausschuß . 600 4#
3. vom unterfränkischenWeinbauverenn 200 4

insgesami 2300 4
sodaß aus Kreisfonds nochaufzubringensind. . .... 2260—

1)ZuerrderungdesAcker-undelanzenbaueg 1 000—
k) Zur Besoldung desFischereisachverständigen. . 2000—--
1) Zur Förderung derFlurbereinigungsunternehmungen!inunter=

franken 30000—
m) Zuschuß an dieKommission für VogelschutzinBayern zur

Erfüllung ihrer Ausgaben . 500 —
n) Zuschußfür FörderungderSchweinezucht . 2000—
o) desgl. für die FischereischuleStarnberg und zwar jemit der

Hälfte zum Betriebe und zur weiterenAusgestaltung der
Schule, dann zur Gewährung von Stipendien ankeess=
angehörigeSchüler 200|—
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Festgesetzter
Kap. § Tit. Vortrag Betrag

A#
IV " 5 p) für den aufgestelltenuinicb fir ddieMhhn= "„

bezirke(Rhöninspektor) 1 500 —
33— — — — —— — — — — — — — — — — — — —

4 Ausgaben zur Berbesserung dert wirtschaftl. Verhält=
nisse in der NRön 5000—

Smme Kep=7xs 163 621—

V. Auf Gesundheit.
1 a) Beiträge an Distrikte und Gemeinden zur Ge= I

winnung praktischer Arzte 5310—
b) Beitrag an einen Arzt in Motbenbuch zir daltuns

einer Handapotheke 500—
c) Zur Säuglings fürsorge 2000—
4) Auf Maßnahmen zur Bekämpfung derTuberkulose 5000—

2 Zuschüssezum ständigen Einkommen der Distriktsärzte 4100—
. SummeKap. . 16910—

VI Auf Wohltätigkeit.
1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 A. Heil- und Pflegeanstalt Werneck.
1 Für den Betrieb einschließlichder Bau Uinterhaltungskosten 102000—
2 Für Verzinsung und Tilgung der Schulden . 35000——
I 3PensionderAssisteiizarztenswitweLinaGraf 636I——
I4PensiondesAsfifteiizarztegDrpchumm.· 1974 —

5 Pension der Verwalterswitwe Kathinka Hübsch . 1470«—
6PensionderOberpflegerswitweEvaMaria Urlaub und derenSohn I

LeoFraanoscf.. . 540
B. Kreis=Heil= undPflegeanstalt Lohr 117000
C. Kreisanstalt für Unheilbare . 14300———

3 Sonstige Krankenanstalten.
1II. von fünf Raten eines Zuschussesvon 10000 A —fur das I

neuerrichteteSanatorium für weibl.LungentrankeinSackenbach
bei Lohr ... ... 2000:-——

«)—————————————————— — —

3 Der Kinderheilanstalt für skrophulöseKinder in Bad Kissingen. 400
4 Für die PrinzessinLudwigKinderheilanstaltin Neustadta.S.

a) II. von fünf Raten eines Zuschussesvon 10 000 M als
1 Gründungsbeitrarg . 2000i-«
I! b) Zuschußzur Bestreitungder laufendenBetriebskosien 1000—

5 Zuschuß an denbayer.FrauenvereinvomRotenKreuz zur Forderung I
I der Krankenpflezeauf dem Lande 1000 —

G9...— —— — — — — — — —

I QI Kreis-Entbindungsanstalt in Würzburg bezw. an die
½ê K. Universität daselbst: ·

I Vertragsmäßiges Jahresfirum. 7000—
6 1 Für Hebammen=Wiederholungskurse 350

. I Z-ZunchfuchevonDesiiifektioiiskmscn 400Ls
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Nr. 28.
UnterfrankenundAschaffenburg.

— — — —

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

1— M— 2—

VI 7 Beiträge für Blödenanstalten.
1 Beitrag zur Gründungvon Freiplätzenin denmit der Diakonissen=

I Anstalt in NeuendettelsauverbundenenAnstalten für Blödsinnige 1 400—
2 Beitrag zur Gründungvon Freiplätzenin der Idioten=Anstaltbei

Gemünden 9000—
8 Beiträge für sonstige Wohltätigkeitsanstalten und Vereine 21 000—
9 ür Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=

pflegen.
1 UnterstützungarmerGemeindenzum Unterhaltevon Kindern in

Rettungshäusern ... 5000—
2 UnterstützungzurBegründungbistriktiverKrankenanstalten 4000
3 UnterstützungdemVerein für Arbeiter=Kolonienin Bayern 500—
4 Unterstützungvon Naturalverpflegsstationen .. 2000——

10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.

1 a) Zur GewährungvonBeihilfenanunbemittelteKreisangehörige
zumZweckeder Behandlungihrer krüppelhaftenKinder in
der Dr. Riedinger'schenKlinik in Würzburg. 12000—

b) 3. und letzteRate einerZuwendungvon15 000 *i zur
. Begründung einer Wohltätigkeitsstiftungfür Krüppelfürsorge
T in Unterfranken 5000—

2 Für unterstützungenbei außerordentlichenNot. und unglücksfällen
I aus den Renten des Kreisgetreidemagazins=Fonds,eventuellzur
i Förderungder RaiffeisenschenDarlehenskassenvereine 6 48420
I 3FürJugendfursorgeimRegierungsbezirke 1000—
I 4ZurGewahruiigvonZufchüssenanarme Gemeindenzur merbringung

weiblicherLungenkrankerin auswärtigen Anstalten . 500-—
5 Für Freiplätze im Sanatorium Luitpoldheim in Lohr a.M. 3000—

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zurUnterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902 36 62875

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Frren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom

3 10. Mai 1900 . . . — —
S## Kak= IF 39-/582/95

VII. Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
11 Beiträge zu den Distriktsstraßen . 100000—

2 Beiträge zu den Gemeindeverbindungswegen 24 000—
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floßfahrt dienen, nach Art. 92 des Wassergesetzes vom
23. März 190K. 3 400 —

34 1 Für Instandhaltung vonPrivatflüssen und Bächen 1
mit erheblicher Hochwassergefahr, hier Saale von I

- GräsendorfbigNeustadtaXO.......·.. 5000—
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J Festgesetter
Kap.# Tit. Vortrag Betrag

—.
I

71132 Für Instandhaltung,insbesondereRegulierungvon gewöhnlichen "„
Privatflüssenund Bächen 5000.—

4 Zuschuß an den Herstonsverein der Dintrittsstra hen·
wärter in Bayerner/Rh. ·. 100

Summe Kap vll 137500

VIII ÜbrigeKreis=Ansgaben.
1 a) Zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren 1500—

b) Zuschuß an die Sterbekasse der unterfränkischen
Feuerwehren . 500 —

2 Beiträge gemäß 8 828 der NVO 7500—
3 Zur Verzinsung und Tilgungder bereits aufgenommenen

und noch aufzunehmenden Anlehen für die Gebäude der Ü
Heil= und Pflegeanstalten in Lohr und der Heil- und 6
Pflegeanstalt in Werneck, dann der Kreisoberrealschule l
in Würzburg zu vorerst ungefähr 5 700 O000M ., . 28659366

SummeKap.VII 29609366
IX AllgemeinerReservefonds . . .. 108139/47

SummederKreisausgaben4 67086832

I

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.
I

I I Zuschüsseaus der Staatskasse. «
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung undBildung. „

1 Lateinschulen. T
1.Auf speziellenRechtstiteln undBewilligungen beruhendeFundations=

x beiträge . 10714
2 Aus derKreisschuldotation. — —
v Summe z ĩ 10714

2 Gewerblich-technische Schulen. «
; ZuschußfurdieKKreisoberrealschuleiuWurzburg.· 32080—-
; Summe § 2 für sich.

3 Volksschulen.
1 uf speziellenRechtstiteln und Bewilligungen beruhendeFundations=

beiträge . . 2658441
I2 Ständige Bauausgaben 178|34

Gocgle



Nr. 28.
UnterfrankenundAschaffenburg.

Festgesetzter
Kap. 8§Tit. Vortrag Betrag

——
I

1"33 Kreisschuldotationund zwar:
I a)SeithertgeKreisschuldotation.. 4743386
i b) Neue Kreisschuldotationbehufs üntersubing der mit Schul=
I lastenüberbürdetenGemeinden 24600—
4 Bauschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 Zif. 2 und
I Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902,fürGemeinden
I mitwenigerals10000Einwohnern.. 24750637
I5BauschbetrageandieSchulkassenber Gemeindenmit 10000 und
I mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan denVolks=

schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des

I Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben 144785|29
6 uschuß nachArt. 16 Abs.2 Ziff. 4 desSchulbedarfgesetesvom
I 28. Juli 19092 320000 —

Diienstalterszulagenfür dasLehrpersonal an den Volksschulen der
I Gemeindenbis zu 10 0001 Eiwohnern Gap. III #ir Tit. 3 der

Kreisausgaben) . 1110000-—
8-———.—-—————-—-.———— — —

9 a) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
« personen 167100—

b) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen 79 360—

J) zur UnterstützungderälterenLehrpersonenundzurGewührung
von Zuschüssenan die Pensions=undRelikten-Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPenstonseinrichtungen
nichtteilnehmendeLehrpersonal 3800—

10 Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volksschullehrer:
a) im allgemeinen 166110—
b) zur Unterstützungder älteren Lehrer=Relikten und zur Ge=

II währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=

I einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 7250 —
=b)für dürftige, demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2•000—

11 Kuschußzu den Kosten der Schulvisitationen 2950—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswihrend
I der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 500—
I Summe§ 3 Mädcle
I SummeKap.IA23JI-345"i41

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575—

I SummeKap.12384 920I41

54
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag # Betrag

6% 4

II Fundatious-undDotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen.
1us demMaximilians=Hilfs=Getreide=Magazinsfonds 6 48420
2 Hentenanfall aus demFonds für UnterbringungarmerWöchnerinnen ·

in der Universitäts=Frauenklinikin Würzburg; aus 79 450 I
Aktivkapitalien zu 4 und 3 für 119144(ach Abzug der Ver⸗

F waltungskosten) . 359175
I SummeKap Ill 907595

1V Kreisumlagezu 39 Prozent
I vonberSteuer-Suinmevon5652729»-45;znachAbzugvon
I 2ProzentfürRückftändeundNachläsfeiinRein-Betragevon.216047320

V I Aktivrestder KreisfondsfrühererJahre ...·.. 11639819
Summeder Kreiseinnahmen 670 86832

I

I
I



Nr. 28.

Abersicht

289

Beilage 8.

1 —
Kap. 8Tit. Vortrag etrag

42
«

I I. Abschnitt.

Kreis-Ausgaben.

1 Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen 500—

II BedarfdesLandrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 9 000—
2 Diüäten und Reisekosten derr Mitglieder des Landrats=

# ausschusses . 1500—-—
3. Regiekosten. 2 000—
E Summe Kap# I 12 500—

III Auf Erzichungund Bildung.
I. Volksschulen.

1 EtüändigeBezügedesLehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 576857
b) aus der Kreisschuldotation:

I aa) ältere ständigeBezüge . 25901 10
I bb) neuerevom LandratebewilligteständigeBezige . 5144s

Is c)AnschlagderararialischenDienstwohnungenundDienst- I
gründe 114 —9 — —

2Gehaltsergänzungszuschüsse für das Lehrpersonal in Orten ohne
Statuten 767 16091

2½¼Zur Gewährung widerruflicher jährlicher Zulagen von je ioo s
an das gesamte nicht definitiv angestellteweltlicheLehrpersonal
in Gemeindenmit und ohne Ortsstatut. 60 000—

3 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonal an den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen. 1081520—

4 ¾BurBeschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoder aus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaberin Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 1902;

a) im allgemeinen . 35000——
b) an Stelle des zu nilitürijchen uͤbungen eiiberusenenLehr=

personals .. . .. ... 1500—
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Vortrag
Festgesegier

Betrag
s'm— 1

BesondereVergütungenundUnterstützungenfürdasaktiveLehrpersonal:
a) Unterstützungenfür das aktiveLehrpersonal.
b) Aufwendungen zur Honorierung der während des Sterbe=
uund SterbenachmonatsaufgestelltenSchulverwesermit Aus=

nahme jener in Ortsstatutgemeinden
J%)Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolksschuldienstes

währendder Ableistungihrer besetlichenMilitärdienstpflicht.
aa) aus Staatsfonds .
bb)ausKreisfonds.

d) BesondereZulagenfür:
aa) Lehrerin Gemeindendes Donaumooses
bb) denLehrerin der GemeindeBalderschwang n.
ce) den Schulverweserin Birgasaa *r
4d) die Schulverweserinin Kornau. I
ee).. „ Laufenegg 1

AllgemeineBeiträgeanSchulkassen.
a) Bauschbeträgean dieSchulkassender Gemeindenmit 10000

und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagengemä
Art. 14 Abs.1 desSchulbedarfgesetzes .

b) WeitereBeiträgean die SchulkassendieserGemeinden
JP)Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit

Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreisfonds ..

d) Weitere Beiträge an dieSchulkassen dieser Gemeinden
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
3 aus Kreisfonds und zwar:

au Schulkassenzur Trennung desMesnerdienstes
vomSchuldiensteundzurHonorierungvonMesner=
stellvertretern .. ...-.

Desgleichen zur Gewährung einmaliger
Zuschüssezur Trennung beider Dienstet

bb) Zuschüssean Schulkassenzur Verköstigungarmer
Schulkinder während der Wintermonate .

ac)8uschußandteGeuieindeOsftngeuzum Unter-
halt der dortigenKlosterschule

7) aus der neuenKreisschuldotation behufs ünterstubins
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden

Beiträgezur Realexigenzder Schulenund zu Schuchanenerbanten.
a) Realexigenzbeiträge . I
b) zum Unterhalte von Sbuhissern . ...
o)zuSchulhausneubauteu.

Gocgle
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Schwabenund Neuburg.

Festgesetzter
Kap.Tit. Vortrag Betrag

—
l

IIII18StändigeBauauggaben.....·.........«— —
—- 9PrüfungssunbAufsichtskostem

a) Aversender Distriktsschulinspektorenfür die Vornahmeder
Schulprüfungenund Schulvisitationen . 23000—
dannfür Formularpapiereund sonstigeRegiebedürfnisse.. 500—

b) für die Kreisschulinspektoren:
aa) Gehalte. .. 19 041|67
bb) TagegelderundReisekosten ........ 6000—

c)fürBerwefervon Inspektionsbezirken .. ... 720—
4) Tagegelderund ReisekostendesKreisschulreferenten... 1000—-
e)PensionderWitwedes Kreiöschulinspeltors,Kreisschulrates

Britzelmayrin Augsburg 1023-
10Pensionen und Alimentationen:

a) –— — — — — — — — — — — — — — — — — —

b) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
undzwar:

aa) Zuschuß an dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige
Lehrpersonen:
a) aus Zentralfnds. 165000
8) aus Kreisfonds . — —

1. für die bis 1879 pensioniertenSchullehrer . 270—
2. für das seit 1880 guieszierteSchullehr=

personall 147549 42
3. zur GewährungeinerbesonderenZulage von

je50 / fürdievordem1.Januar 1891in den
RuhestandgetretenenLehrer,welcheeineDienst=
zeit von 30dahren und darüberzurückgelegt
haben 100—

4. zur Gewährung einer besonderenZulage
von 10% der Pension für die vor dem
1. Januar 1896 in den Ruhestandgetretenen
Lehrer 986.60

5. zurGewährung:vonPensionszuschüssen* das
vom 1. Januar 1896 bis 1. Jannar 1904
pensionierteLehrpersonal 1000 —

bb) PensionszulagennacheinemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds. 80 000—

cc) zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehr=
personenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikirn=Unternübhungszuschußkafefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal 6300 —

„P)Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volks=
schullehrer:

ê aa) aus Zentralfonds:
6 a)im allgemeiien 149600 —

Gocgle
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I Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

I I Ell-J
«I

III I 1I 10 6) zur Unterstützungder älteren Lehrer-Relikten I
I und zur Gewährungvon Zuschüssenan die I

I Pensions=undRelikten=Unterstützungszuschußkasse v
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungen Q

I nichtteilnehmendeLehrpersonal.. 6050:—
y)filrdilrftigedem Unterstützungöalterentwachsene

Lehrerwaisen . 2000——
! bb)ausKreisfonds: I

d) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter= I
bliebenenderVolksschullehrerdesRegierungsbezirkesSchwaben I
und Neuburg 35 100—

e) Zuschußan dasBayerischeLehrerwaisenstift 515—
f) AußerordentlicheUnterstütungenfür dienstunfähigeSchul= I

. lehrer aus Kreisfonds .. 2500 —
g) Außerordentlicheünterstützungenfür Schullehrer=Reliktenaus I

I Kreisfonds. 8500—
I h) UnterhaltsbeiträgeausKreisfonds an AngehörigevonLehrern,
% welchewegenUnverbesserlichkeitentlassenwerdenmußtenund I

keinenAnspruchan den Kreisverein mehr haben 3000
» i) zur UnterstützungminderjährigerschwäbischerLehrerwaisen, I
I» deren Väter nicht dem bayer. Lehrerverein angehörten 300 —
11 Unterstützungenfür dürftige Schulamtszöglingeund zwar: I
I a) für männlicheSchulamtszöglinge . . 7500«—

b)furweiblichecchnlamtszoglinge 2500«——

12ÜbrigeAusgabeiu J
a) zur Förderung der Fortbildung der Schullehrer und zwar:

1. zur Remunerierungder Bezirksoberlehrer 15 000 —
2. zur Anschaffung von Literalien und zur Bestreitung I

sonstigerAusgaben 3500 —
b) zur Unterstützungvon Kandidaten und Kandidatinnen des I

Volksschuldienstesbehufs merhodischerAusbildung und zur I
Honorierung der Lehrer 4 500

J) zur Unterstützungdürftiger und würdigerKandidaten und "
Kandidatinnen des Volksschuldienstes 55.500.—

4) 1. Stipendien zur Erlernung desHandfertigkeitsunterrichts 500 —
2. desgleichenzur Abhaltung einesFortbildungskursesfür

Handfertigkeitsunterrichtin München für 1914 100 —
0) Kostenzur Abhaltung von Zeichenfortbildungskursenfür das 1

Lehrpersonal an den Volksschulen 2900—
1) zur Gründung und Erhaltung von Schülerbüchereien an

Volksschulen 1000 —
g) Kosten zur Abhaltung von Anabildungeiursen von Vand- I

arbeitslehrerinnenan Landschulen 3 500 —
13 Reservefondsfür die Volksschulen . 10000j:

Summe z *r 2 984 162.15
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Nr. 28. 293
Schwabenund Neuburg.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

M I

1112 Progymnasien und Lateinschulen.
1|Buschüsse:

r a) aus fundationsmäßigenNeichnissendesStaatsärarsfür! das
I Gymnasium in Günzburg. 1 97618

5) aus Kreisfonds: "
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes:

1. für das Gymnasium Guünzburg 23 260|67
2. „ „ Progymnasium Donauwörth 28 454—

o·)p „ Kaufbeuren. 21 472|881
4. „ » Memmingen 24 626|44
5. „ „ » Nördlingeu. 23976—
6.,.» » Oettingen 24 339|4
7. „ die Lateinschule Lindau 13 897|4

· 2Prüfungskosten. ......... ..... 400—
Summe § 2 162 402|78

3 Taubstummen=Anstalten. -
1 Dotationsbeiträge:

I a) für die Kreistaubstummenanstaltin Augsburgundzwar:
aa) ordentlicherDotationsbeitrag .. . 2442770

I bb) für außerordentlicheBedürfnisse 2000—
I b) für das Taubstummeninstitutin Dillingen:
I aa) ordentlicherDotationsbeitrag. 1000—
# bb) für außerordentlicheBedürfnisse 5000—

I c)2(versumdesSpezialarztesfürdie Taubstummenanstalten
E in Augsburgund Dillingen 1000—

1 d) Pension des früheren Direktors derKreistaubstummenanstalt
« in AugsburgSebastianKoch 2 750—

e) desgleichendesK. OberlehrersJoh. Maurer in Augsburg 2;010.—
2 pFreiplätzefür Zöglinge:

a) für 25 Knaben à 270 .X in der Kreistaubstummenanstalt
Augsburg 6750—

b) für 28 Mädchenà 300 4 imTaubstummeninstikutinDillingen —
J) für 10 Mädchen à 250 MAin derTaubstummenversorgungs=

anstalt zu Dillingen . 2500—
d) für 2 prot. Mädchen à 390 780—

3 Füur Anfertigung derAusführungspläne cc. der neuenKreistaub=
stummenanstalt . .. 5000—

« , Summe § 3 61 61770
4 Blinden=Institute.

1 a) Dotationsbeitragfür die Blindenanstaltin Augsburg 5000—
b) Beitrag zurPensionskassefür dasLehrpersonaldieserAnstalt 1000—
) WiderruflicheZulage an den Hilfslehrer der Anstalt . 100—

2Freiplätze für Zöglinge:
a) der LandesblindenanstaltMünchen — —
b) in derBlindenanstaltAugsburg .·... 5040—

. Summe § 4 11 140|—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

□□
1

III 5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
% 1|ßBeitrag zur Verzinsungund Tilgung des von der K. Landesanstalt E

für krüppelhafteKinder in Münchenfür denNeubaudieserAnstalt
aufzunehmendenAnlehens von 1 600 O000fl. 5404 —

2 Freiplätze in derK. Landesanstaltfür krüppelhafteKinderiinMünchen
für 13 Freiplätze a 3604.. 4680 —

3 Für 2 Freibetten in der K.orthopädischenKlinik bei derK. Landes=
anstaltfür krüppelhafteKinder in Münchenjährlich . 1600—

Summe § 5 11 6844
6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für

die weibliche Jugend.
1Buschuß an die LudwigslehrerinnenbildungsanstaltMemmingen. 3000|
2 Buschuß an die Koch=und Haushaltungsschulein Augsburtg 1 600—
3. Buschuß an die Frauenarbeitsschulefür Schwaben uund Neuburg in

Augsburg 1600—
Summe z 6 6200—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
1 Beitrag an die MusikschuleAugsburg . . 800—
2 Beitrag an diePfarrwaisenanstaltinWindsbach . 500—

· Summe z ; 1 300—
8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten

und Lyzeen — —

9 Übrige Ausgaben.
1 hur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1 500—
2 Für denHistorischenVerein von Schwabenund Neuburg 1000—
3 Beitrag an den naturwissenschaftlichenVerein von Shhwaben und

Neuburg . . .... 515—
4 Beitrag zum Unterhalte derKreisbibliothek. 2000—

5 Beitrag an das GermanischeMuseumin Nürnberg 250—
. # 6 Zauschußan denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinneninBayern 200—
. 78 Zuschußan die Bayer.Landesgewerbeanstaltin Nürnberg 150—

8Zuschuß an den Verein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf dem
Landein München 500—

9 Zuschuß an das DeutscheMuseum vonMeisterwerken der Natur-
„ wissenschaftund Technik in München 1000—
10 Zuschußzur NebenstelleAugsburgder Bayer. Landesgewerbeanstalt 3000—
11Dem Verein zur Hebung des Fremdenverkehrsin Augsburg. 200—

lias Dem Verein zur Förderung des Fremdenverkehrsin München und
5# im Bayer.Hochlande.V. . 200
l 12 Buschußzu den Ausgrabungen auf dem Lindenbergbei Kempten . 1000—
13 BBuschußan den Kreisausschuß für Naturpflege in Augsburg 300
14, schuß an den Bayer. Verein fürVoltstunst unddVollskunde, e.V.
:I mMunchcu. . . 400—
5# Sunm z ) 12215|—
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Schwabenund Neuburg.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—
III 10 Gewerblicher Unterricht.

1|Oberrealschuleund Realschulenund zwar:
a) KreisoberrealschuleAugsburg. 131664—
b) ÜbrigeRealschulen:

PersonalbedarfnachArt. 188 des3Beamtengesetesfür:
1. Kaufbeuren. . . 39 519/67
2. Kempten. 51 269|4
3. Lindau. 39 175|34
4. Memmingen 4182740

" 5. Neuburg a.D. 36 26184
6. Neu=Um. 36 586|67
7. Nördlingen 36 641—

c) BesondereZuschüssefür Parallelkurse A 500% 3 000.—

2 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
. a) Zuschußzur FörderunggewerblicherFortbildungsschulen 65000—
T b) Stellvertretungskostenfür das zu Fortbildungskursen am
6 Gewerbelehrerinstitutin München einberufeneLehrpersonal
" dergewerblichenFortbildungsschulen . 1000

3 Zuschußzur städtischenBauschuleAugsburg 18160—
- 4/ Buschüssezu den gewerblichenFachschulenderStadt Augsburg und

zwar:
Ü a) zur Fachschulefür Maschinenbauund Elektrotechnik. 5 357—

b) zur Fachschulefür Schlosser,Schreiner,Spengler und In⸗
stallateure . 15 872—

I o)zudenGefellenkurIen.. . 2000—
- d)zurFachschulefurSpmnerec und Weberei 3 605—
" 5|Lehrgeldbeiträgefür armeKnabenim Donaumoose. ... 1200——
« · Summe§.10 528138|76

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1 Zuschußzur landwirtschaftlichenWinterschuleImmenstadt. 3 000—

# 2|Zuschuß zu den landwirtschaftlichenWinterschulen Lauingen und
Neuburga. D. .. 3000

s ZBefoldungsbettragfür die Assistentenan den landwirtschaftlichen
i Winterschulenim Kreise Schwaben und Neuburg . 4000—
I 4/ Zuschuß zur Obst=und Weinbauschulein Schlachters bei Lindau · 1800-
I 5StrpendtenfürkretsangehortgeBauernfohne,welchelandwtrtfchaft-
: licheWinterschulen,Ackerbauschulen,Landwirtschaftsschulenooder
I landwirtschaftlicheFachschulenbesuchen .. 5000—
1! 6 a) Zuschußzur FischereischuleStarnberg 250—
s b) StipendienanKreisangehörige,welchegenannteSchule besuchen 250.—

| Zuschußzur ländlichenHaushaltungsschulein Lindenberg. 300—
Summe§ 17600|—

Gocgle
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Festgesetzter
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4—

III 12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=
] wirtschaftlichen Unterricht.
1 1|Tagegelder und ReisekostenderPrüfungskommissärederNealschulen
« I und der gewerblichenFortbildungsschulen . 1200—

I 2 Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real=
und Landwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann für Studien=

I lehreran unvollständigenLateinschulenundfür Reliktenvonsolchen:
I I Zuschuß an die Kreispensions=und Unterstützungskassefür dieselben 11 550.—
3 5StipendienfürStudierende, Schüler und Eleven:

a) der K. TechnischenHochschulein Münchenund desK.Tech
E— nikumsin Nürnberg 3500—
- I b) des K. Realgymnasiumsund der K. Kreisoberrealschulein
5 Augsburg, ferner derRealschulenunddergewerblichenTages⸗

I fortbildungsschulen 3 500 —
I I OderKAkadetmefur LandwirtschaftundGrauerei inaweÄhen-
,. stephan.. 600—

d) der K.Tierärzllichen Hochschulein München. .. 1200—
i I e)FörderungderObstbaumzucht,speztellGewahrungvonStt-
II pendienzum Besucheder K. GartenbauschuleWeihenstephan,

I insbesondereder dort stattfindendenObstbau=und Baum=
I wärterkurse .. 1000—
» k)fürBesucherdekK Molkereischulein Weihenstephan .. 500—
— 8) für Besucherder K. Obst=undWeinbauschulein Slagiers 1200—
I h) für Besuchervon Bienenzuchtlehrkursen 300—
II i) Stipendienan Hufbeschlagschüler 1500—
1 « k) desleichenfürBesucher derBlchbaliunas und *

Gaishof. . 500—
SummeF 265650

I Summe Kap. III8 823 010|39

IV I . Auf IndustrieundKultur.
I 1 Auf Industrie.

1 Zauschußan die AllgemeineHandelslehranstalt in ngsburg:
§5 a) für Schulgeldbefreiungen 1000—

b) zum Betriebe 2 000—
2 a) Beitrag an dieHandelskammer 3 000—

b)zur BestreitungderKostenderHandwerkskammerfürSchwaben
* undNeuburgfür dasJahr 1994 18000—
3 Beitrag für Zweckeder WittelsbacherLandesstiftung ... 3000—

«4StipendienantuchugeundunbemtttelteHandwerker(MetsterundGes ellen)
des Regierungsbezirkeszum BesuchevonMeister- und Fachkursen 2000—

5 BeitragzurFörderungdesArbeitsnachweisesinSchwabenundNeuburg 5 000.—
6 Zuschuß an den PolhytechnischenVerein in München . 300—
«7ZuschußandencchwabKreisverbandgewerbl Genossenschaften. 200,——
BZuschußanden Münchener Bund E. 9) Vereinigung sur ange= I

I wandteKunst 500|—
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I Ausgaben für Kulturzwecke.
1|Für BeseitigungunhaltbarerAnsiedelungenim Donaumoose 2000—
2 „) Beiträgean denlandwirtschaftlichenKreisausschuß:

1. Beitrag zumBedarf des landwirtschaftlichenKreisausschusses 28 000—
I 2. zur Prämiierung von Privatbeschälernim Kreise 3000—
I 3.ZuschußandieAlgauerHerdebuchgesellschaft.. 2000—

4. Zuschußan denZuchtverbandfür das schwäbischeFleckvieh 2000—
I 5. Zuschußfür bedürftigeGemeindenzur Bullenhaltung 1000—

5„ 6. Zuschußzur FörderungdesAcker=und Pflanzenbaues 3000—
7. ZuschußzurFörderungderSchweinezuchtundSchweinemast 3 000—

b) Beiträge an sonstigeVereine:
# 1. Beitrag an denMilchwirtschaftlichenVerein im Algän 7000•—

2. Beitrag an die Kreisverbändeder Darlehenskassenvereine
Raiffeisen'scherOrganisationzur Bestreitungder Kostender
Verbandsleitungund Rechnungsrevision 1200—

3. Beitrag an den Kreisverbandfür genossenschaftlicheVieh.
verwertungin Schwaben 2000 —

c) Zuschußzur AblösungdinglicherVerpflichtungenzur Zuqhtsier
haltung . 340—

3a Beitrag an denFischereivereinvon Schwabenund Neuburg. .. 1 800—
3b. Kreisfischereisachverständiger:

a) Gehalt. 3500 —
b) Diäten undHeiseren 1300 „ I
c)Regieaversiini.. ...·..-. 100» 5 400—

4 KostendesKulturbaudienstes: WW SFI I
I. Zuschußan denStaat zu den osen besKulturbau=
dienstes im Kreise . 27 sarlo

II. Kulturvorarbeiter ...-.... 52000—
5Förderungvoii Bodenkulturunternehmungen........ 14000—

58——————-——————-—————— — —
5b Korrektionder Günz — Zuschußan dieGenossenschaftWatten⸗

weiler=Ellzee2c. — III. von 5 Raten. 5000 —
5%Zuschuß an die bltmachrrentonsgenofenschalinden Gemeinden

Stötten a.A. bis Bertoldshofen,II. von sechsgleichenRaten 10000—
6 Kreismolkereisachverständiger:

a) Gehalt 2100 44
b) Diäten undNeisekosten. . 2000»
o)AversuinfürBureaumiete, Beheiznnq,Beleuchtunq

undRemigung... 350»
d) Regieaversum . 150 4600 —

I 7 a) Obstbauwanderlehrer:
I 1Gehalt.. ......3300.«

2. Tagegelderund **m 2400 „
3. Regieaversum. .. 100 „ 5 800—

55“
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A-□
I

IVI27 b) ZuschüssezumGehalt derBezirksbaumwarteundReiseaversum
I für den Assistentender K. Obst- und Weinbauschule in

Schlachters= . 4200——
8DerKommissionfür Vogelschutz inBayern ... 100—

Summe S#hh 7xS 220 277|50
V Auf Gesundheit.

1 Remuneration fürpraktische Arzte in armen Gegenden 1 100—
2 Zuschuß zur Universitäts=Frauenklinik in München

wegen Benützung derselben zum Unterrichte der Hebammen=
schülerinnen aus Schwaben und Neuburg 1300—

3 Unterstützung von Hebammen zum Besuche der Repe=
titionskurse 500—

4 Beiträge an dieDistriktsgemeinden zur Sustentation
von Distriktstierärzten. 7100—

5 Unterstützungen zumBesuche von Desinfektionskursen
für Desinfektoren 500—

6 Für Säuglingsfürsorge, insbesondere zur Förderung
des Stillgeschäftess. 4000—

6a Zuschuß an den Verein zur Errichtung und zum Be=
triebe eines Säuglingsheims für den Kreis Schwaben
und Neuburg 1 000 —

6b, Zuschuß an den betammentreisverbond fur Stweben
und Neuburg 300—

7 Zur Bekämpfung der Tuberkulose 3000—
8 Zur Seuchenbekämpfung, Pauschalvergütung an die

K. Bakteriologische Untersuchungsanstalt in München 7100—
Summe Kap. V. 25 900.—

VI Auf Wohltätigkeit.
11s—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Kreisirrenanstalten:

1 a) Für denBetrieb der Heilanstalt Kaufbeureneinschl.der
Bauunterhaltung 156000—

b) für den Betrieb der PflegeanstaltIrsee einschl.der Bau= I
unterhaltung 61 000—

c) für die landwirtschaftlicheKoloniesir Geiteskrome der I
HeilanstaltKaufbeuren — —

2 Neubauten.
a) zur teilweisen Deckung der Kosten für die Vergrößerung

"% der Heilanstalten bei Kaufbeuren,bezw.zur Verzinsung und
6 Tilgung der hiefür aufgenommenenKreisschuld. 25000—
« 5) für VerzinsungundTilgung desKreisanlehens zu2840004 20 000—

c) für Verzinsung eines neuenKreisanlehens zu 730000.#. 51 100—
d) für Verzinsung von Vorschüssenfür die Kreisirrenanstalten 125000/—
0) zur Bildung eines Tilgungsfonds für das neueKreisanlehen 125000—

Goosle –
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VI Soustige Krankenanstalten.
1|Der AugenheilanstaltdesDr. E. Mayr in Augsburg. 2700—
2 Der Dr. Reisinger'schenAnstalt in Augsbunrg 515—
3Der orthopädischenAnstalt des Bayer. Frauenvereins in München 300
4%Der Wohltätigkeits=und Pflegeanstalt Schweinspoint:

a|)zur Sustentation desHausarztes . 700—
b) für Freiplätze ......... 2260—·
(-)——-————————————-————— — —
4) zur Erweiterungder Trinkwasserleitung— 4. Rate . 2000—
0)außerordeiitlicherZiischiißziimErwerbderLorenziwiesen

und des Naab'schenAnwesens— zweite von16 Jahresraten
à 1000H. 1000—

f) zur außerordentlichenSchuldentilgung . 3000—
5DerElisabethenstiftung,Weibliche Pflegeanstalt in Lauingen

a) für derenBetrieb 2:000—
b) für 8 halbeFreipläe 1320—
J00)fürSchuldentilgung undVerzinsung 1000—

6 Der Kinderheilanstaltin Augsburg 600—

Der Universitäts=Kinderklinik und Poliklinik in
München. 500—

Dem von Nothmund' schen unterstützungsverein für
arme Angenkranke —e. V. in München 300—

Für 2 Freiplätze in der Landesheilstätte für tuber-
kulose Kinder in Oberschwenden, Gemeinde Scheidegg,
K. B.=A. Lindaud . 2000-—

Beiträge an Anstalten für Blödsinnige.
1 a) für Zöglingeder Kretinenanstaltin Ursberg 7500|—

b) für Unterstützungder Kretinenanstaltin Ursbergals solcher 2 700—
2| Für Unterstützungder Blödenanstaltin Neuendettelsan 2400 —
3 a) für das SchutzengelheimDeybach in Lautrach 2000 —

b) für 20 halbe Freiplätze in dieser Anstalt. 3 600—
"5 Zuschußzur Schuldentilgung . 3000-—

zur Tilgung und Verzinsungder durchGrunderwerbungen
im Jahre 1912 erwachsenenSchuld 2000—

Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1 a) An die Kreiserziehungs=und Beschäftigungsanstaltfür arme

Knabenin Ottobeuren . 11820—
b) einmaligerZuschußfür außerordentlicheAusgabendahin . 4337—

2 a) an die Kreiserziehungs=und Usschäftigungsanstaltfüraarme
Mädchen in Wörishofen 6 058—

b) derselbeneinmaliger Zuschuß. 350.—
3Für Unterbringungvon Kindernrs Knsesion in

Rettungshäusern. . 700—

Cogle
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Festgesetzter
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–+
VI 84Für ünterbringungverwahrlosterund verlassenerMädchenaus dem

Donaumoosein Erziehungs=und Rettungsanstalten 1 000.—
5 An dieRettungs-undBesserungsanstaltderFrauen vomzuten-# I

in München . 100-
6DemAugsburger Jugendfürsorge=Verband 300
7 Der RettungsanstaltJosephsheim in Reitenbuchdes thilche öur

sorgevereinsin Augsburg . 800-—
8 An denschwäbischenKreisverbandfür Jugendfürsorge 1800 —
9 An denkath.Jugendfürsorgevereinder DiözeseAugsburg 300

9 fünterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
pflegen
FakultativeUnterstützungan gemeindlicheArmenpflegenzumUnter= I

halte von Geisteskrankenin Irrenanstalten 3 000 —
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11 Sonstige Ausgaben für Wohltätigkeit. I
1|Für die Suppenanstalt in Altenberg 300—
2 Für die Krippenanstalt in derWertachvorstadt Augaburg 300—
3 Für das Kinderasylin Gundelfingen 1000—

Für dasselbespeziellder Schuldentilgung 500—
4 Für außerordentlicheNotfälle, eventl. für Mihring des2 vermdsens I

des Maximilians=Hilfssonds 6 500—
5 Dem Verein für ArbeiterkolonieninVayern“ . 1200"-
6 a) dem Verein zur Errichtung einer „Herberge zur Heimat“ in I

Ausburg. ... 600«—-
b) ebendemselbenfürsein Lehrlings=und Jugendheim 300—

7 Den katholischenSt. Johanniszweigverein in Augsburg 300 —
8Dem Verein „kath.Lehrlingsheim“in Augsburg 150 —
9 Dem Verein der Freundinnen junger Mädchen in München .. 200

10 Dem Bayer. Frauenvereinzur Förderung derLandkrankenpflegedurch I
denFrauenvereinvomRotenKreuz imKreise SchwabenundNeuburg 4500

11 Der Wohltätigkeitsanstaltdes Dr. Kohnle in Pfronten 500
11a/ DemSchwäb.Kreisverbandfür ambulanteKrankenpflegein Wieder-

geltingen . 400—-
12Bethausder WertachvorstädteinAugsburg für zeinders 300—
13Schutzengelhaus Möhren 200—
14Der Kinderbewahr=undKrippenanstaltAugsburg=Pfersee. 300—
15 DemMarianischenMädchenschutz=Vereinfür Bahern— Zweigverein

Augsburg — 200—
16 DemVerein für öffentlicheSpeiseanstaltenindenWertachvorstädten

% Augsburg . . 400—
«17Demxyrauenverein fürGründung und Ünrterhaltnng eines Woo—

nerinnenheimsin Augsburg. . . . . 1200—·
I18DemWaisenhansLohhof.. 200——
«19DerZwangserziehungganstalt Rummelsberg 100—
| 20 ] Dem VolkserziehungsvereinAugsburg 100|—
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—
VI. 1121 4m Verein zur Gründung eines Sanatoriums für Lungenkranke

D 1 aus demMittelstande 500—
22 Dem Pensionsverein der berufsmäßigen“bayer.Polizeisoldaten und

Schutzmänner 100—
23 Der Versorgungs=undBeschäftigungsanstalt sür erwachseneBlinde

— Blindenheim— e.V. in München 100—
24 Dem HauspflegevereinAugsburg 500 —

25Der prot.KinderbewahranstaltmitJugendhort in Augsburg.Pfersee 200—
26|Dem Verein Marthaheim in Augsburg 200—

27j|Dem Verein für Krippe und KinderbewahranstaltNördlingen für
seine Pflegeanstalt (Zwangserziehungsanstalt) 300 —

28 Dem kath.Fürsorgeverein in Augsburg für Mbchen, Franen und
Kinder . 500—-—

I.
1 Zuschuß an Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
I I mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
«, K. Deklaration vom 10.Mai 1802. 46 571—
137 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die Unter=
I i bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und

Blödenanstalten nachder K. Deklaratien vom 10. Mai 1902 9500—
# Summe Kap. VI 715 271—

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 I Beiträge zu den Distriktsstraßen 312694—

22 Beiträgezu denGemeindewegen 25000—
3 AußerordentlicherZuschuß an dieOrtschaft Hagspiel zum Bau eines

VerbindungswegesnachAach(II. Rateaus5000.4 Gesamtzuschuß) 2000
2. Offentliche Flüsse.
I Für den Uferschutzan öffentlichenFlüssen nachArt. 92 desWasser=
#" gesetzesvom23.März 1907 4700—
36 Für InstandsetzungvonPrivatflüssen und Bächenmii
II erheblicher Hochwassergefahr nach Art. 98 des Wasser=
* gesetzes vom 23.März 1907:

1/4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I 5KorrektiondesHalblechinbenGemeindenBuchingundTrauchgau,

* = K. Bez.=AmtFüssen 15 000—
I 6Uferschutzbautenander Iller in der StreckeMoos=Widdumund
I unterhalb des Wehres Fischen=Gstad,K. Bez.=AmtKempten 6000—

4 Beiträge für Instandhaltung und Korrektionen an den
-’ sonstigen Privatflüssen und Bächen nach Art. 101 des

Gesetzes vom 23. März 1907:
1/51 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 Beitrag zur Vollendung der Verbauung des Zillenbaches, Orts=
und politischeGemeindeHindelang,2. und letzteRate . 6000——

7J8———————-——————-————— — —
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4—3
I

VII 9 Beitrag für dieVerbauungderOstrachvomWehrbeimK.Hüttenamt I
Sonthofenbis zur Mündungin die Iller, 2. und letzteRate 24000—

10/11— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 Beitrag zu denVerbauungenim Bsonderach-=undRettenschwangertal;

fünfte und sechste,letzteRate 11000—
13 Beitrag zum Ausbau der Korrektion derStillach vom Eschliefbei

Oberstdorf aufwärts, I. von 3 Raten 8400|—
14 „Beitrag zum Ausbau der Trettach von derSperre amSchwand I

bei Oberstdorfaufwärts,I. von 3 Raten 11000—
15 Beitrag zur Verbauung der Winkler Starzlach K.T Amts Eont⸗
16 hofen,1. von 4 Raten . 8750-

17Ve1tragzuder Verbauungund Korrektiondes Schwarzenbaches
bei Sonthofen, 1. von 2 Raten .. 4250 —

18 Beitrag zur Ergänzung der Verbauung desBiblerdorser vaches
9 K. Bez.=AmtSonthofen. EinzigeRate 500—

19— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 Für Verzinsung und Tilgung des genehmigtenAnlehens von

1000 000 .XKzu Wasserbauten 70000 —
21 Für Veczinfung von Vorschüsfenauf das 2 an dieBersiche

rungsanstalt 10 600.—

Beiträge an die Difstrikte zur Ablöhnung von
Dammwarten 1 305|05

Zuschuß zum Bau einer Brücke über den kleinen See
bei Lindau, 3. und letzte Rate 5000—

2 An die StadtgemeindeGünzburg,Zuschußzur neuenGünzbrückein
Günzburg(1. Rate aus 5000 .X Gesamtzuschuß) . 2 500—

Summe Kap. VIsg 528 699/05

VIII lübrigeKreisausgaben.

1 Zur Förderung des Feuerlöschwesens 6200—
2 Beitrag an den Verein zur Errichtung eines Genesungs= und

Invalidenheims bayer. freiwilliger Feuerwehren 300 —
Beiträge gemäß § 825 und 828 der Reichs=Vers.=Ordnung 9 000—
Zuschuß an den Bayer. Landesverein zur Förderung

des Wohnungswesens . 100:
Suinuie Kap VlII 15600—

IX AllgemeinerReservefonds .........,. 130735|43
Summe der Kreisausgaben 5472 493|37
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II. Abschnitt. 1

Kreis- GEinnahmen. I

I ZuschüsseausderStaatskasse. I
A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

Lateinschulen.
1Die auf speziellenRechtstitelnund? BewillgungenberuhendenFum=

dationsbeiträge 1976|18
1 2 us derKreisschuldoraton . — —

. z 1 1 976|18
Gewerblich=Technische Schulen.

Staatszuschuß zu denAusgaben für die K. Krioberrealschule
Augsburg .. 21 725—
Volk sschulen.

1|Auf speziellenNechtstitelnurundBewilligungenberuhendeFundations=
beiträge . 5 76857

2Ständige Bauausgaben .. . — —
3 a) SeitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation... 6908226

b) NeueKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mitSchut=
lasten überbürdetenGemeinden 23 600—

48 nschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 abs. 2 giff. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902fürGemeinden «

I mitwenigeralo10000Einwohnern.. 234522/94
« 5 Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeinden mit 10000 und
s mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks⸗

schulen dieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzses 19674556

6 Zuschuß nach8 16 Abs.2 Ziff. 4 desSchulbevarsgesenenvom
8. Juli 19092 250000—

7 rsele uoonmPfür das Lehrpersonal an den Volieschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern . 1081520—

8 — =— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstalt für dienstunfähigeLehr=
personen. . 165000-—

i b) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuleht bezogenen
Dienstalterszulagen 80 000—

c) Zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehrpersonen und
zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=und
Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichen
Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal. 5% 6300 —

Gocgle
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—4
1

I 3 10 Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volksschullehrer; 6
a) im allgemeinen 149 600—

I 1))zurUnterstützung der alterenLehrer=Relikten und zur Ge. T
währungvon Zuschüssenan die Pensions=und Relikten= -

I Untersti tzungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions= I
I einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal.. 6 050 —

) für dürftige, dem 1nterstühzungsalterentwachsene2 I
4 Waisen 2000—
i 11Zuschuß zu denKosten derSchulvisitationen. .. 2770—
12 Bur uUnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuloienstesnöhren
, I der Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—

I Summe 8 2273 459|33
I I «Summeieap.1a229716051

B. Zuschüsseaus Zentralfonds für Industrie undKultur.
1. Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressenüberhaunt 2.575—

2 3ZudenAusgabenfür AufstellungeinesKreismolkerei=Sachverständigen 1 500—
3. Desgleichenfür AusstellungeinesHKreiswanderlehrersfür Nucherei=
i wesen 1750—

. —. —is
I SummeKap.Is2302 98551
II

II« Fuudations-undDotationsbeittägederGemeinden...... — —

unul Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1 enteaus Kreisfonds für Förderung landwirtschaftlicherInteressenrc. 3 150—

" " 2 Rente aus demMaximilianshilfsfonds behufsVerleihung vonUnter=
6 stützungenin außerordentlichenNotfällen 6.500/—
1 Sün#eS I 9650—

IV 1 Kreisumlagezu 36 vomHundert
* von der Steuersummevon 8 593802 4“ — J nachAbzugvon
* 2% für Rückständeund Nachlässeim Nettobetrage ododoo 3031 893/36

D AktivrestederKreisfondsfrühererJahre . 12796450
Summe derKressernahmen 5 472 4937

I I
-I I
l

Cogle
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seh-undVerorhunngschut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 29.
München, den 27. Juni 1914.

Inhalt:
Gesetz vom 22. Juni 1914 über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1914 und 1915. —

Kreisanlehengesetz vom 22. Juni 1914.

Gesetz über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1914 und 1915.

TLudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Gayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungUnseres Staatsrats mit Beirat und Zustimmung
der Kammer der Reichsräteund der Kammer derAbgeordnetenin Bezug auf die vorläufige
Bestreitungder Ausgabendes Staates und ihre Deckungim III Vierteljahre1914
beschlossenund verordnen,was folgt:

Art. 1.

Die Wirksamkeitder Art. 1 und 5 des Gesetzesvom 31. März 1914 über den
vorläufigenVollzug desBudgetsfür dieJahre1914 und1915 wird auf das III. Viertel=
jahr 1914 erstreckt.

57
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Art. 2.
Von denim ordentlichenBudgetder Jahre 1914 und 1915 vorgesehenenSummen

dürfen vor der endgültigenFestsetzungdes Budgets außer den durchdie Art. 2 der Gesetze
vom 20. Dezember1913 und vom 31. März 1914 genehmigtenSummennachBedarf
verausgabtwerden:
für Neu=und Erweiterungsbautenim BereichedesStaatsministeriumsdes Innern für
Kirchen=und Schulangelegenheitendie zu Ziff. I Nr. 7, 8 und 10, Ziff. II Nr 1,
Ziff. III Nr. 1, Ziff. IV. Nr. 1, Ziff. VII Nr. 1, Ziff. VIII Nr. 1 und 2 der Anlage B
zum Etat Nr. 26 bewilligtenSummenmit im ganen 406,075.

Art. 3.
Von denim außerordentlichenBudgetderJahre1914 und1915 vorgesehenenSummen

dürfenvor derendgültigenFestsetzungdesBudgetsaußerdendurchdie Art. 3 derGesetze
vom 20. Dezember1913 und vom31. März 1914 genehmigtenSummen nachBedarf
verausgabtwerden:

I. auf RechnungdesAllgemeinenStaatsaulehens:
a) für Zwecke des Staatsministeriums des Innern:

für denBau des Walchenseekraftwerkes,1. Rat 624000,000 4
(außerordentliches Budget Ziff. IIIeNr. 14);

hb)für Zwecke des Staatsministeriums des Innern für
Kirchen= und Schulangelegenheiten:
1. für denNeubauder UniversitätsfrauenklinikundHebammenschule

in MünchennebstinnererEinrichtung,Restbedalffe 25550,000 ,
2. für Erbauung eines die Unioversitätsklinikenund die Kranken=

häuser für die städtischenund klinischenKranken umfassenden
Krankenhausesin Würzburg (Luitpoldspital),4. RKatt 1000,000.“,

3. für ErweiterungdesUniversitätsgebäudesin Würzburgfür Seminar=
zwekke . 250,000

4. für Erwerbung einesBauplatzes für eine neueUniversitätsfrauen=
klinik und Hebammenschulein Würzbungg 225,000 A,
(außerordentliches Budget Ziff. III f Nr. 1, 4, 5 und 6);

c) für Zwecke des Staatsministeriums für Verkehrs=
angelegenheiten:

für Einrichtungder staatlichenDampfschiffahrtauf demWürmsee 970,000 MA
(außerordentlichesBudget Ziff. III h); —–..

Summe I 10°995,000 ;
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II. auf RechnungdesStaatseisenbahnanlehens:
für ErgänzungdesFahrparkes .. 1177000,000 4

(außerordentlichesBudget Ziff. IV. Nr. 9.

Der Staatsministerder Finanzenwird ermächtigt,im Bedarfsfallezur Deckungder
unterZiff. I ausgewiesenenAusgabenein AllgemeinesAnlehen bis zum Betrage von
10°995,000K und zur Deckungder unterZiff II ausgewiesenenAusgabeein Staats=
eisenbahnanlehenbis zum Betragevon 17/000,000A aufzunehmen.

Art. 4.

Der Staatsminister der Finanzenwird ermächtigt,die Einkommensteuer,dieGewerb=
steuerund die Kapitalrentensteuermit der weiterenHälfte der Normalsteuernachdem
Einkommensteuergesetze,dem Gewerbsteuergesetzund dem Kapitalrentensteuergesetzevom
14. August1910 und die Grundsteuerund die Haussteuervorläufigmit einemweiteren
Viertel derNormalsteuernachdemGrundsteuergesetzund demHaussteuergesetzin derFassung
desGesetzesvom 14. August1910, betreffenddie AnderungderGesetzeüberdieallgemeine
Grund=und Haussteuer,zu erheben.

DieSteuervomGewerbebetriebimUmherziehenistnachdemGesetzevom. pen
mit einemum zweiundzwanzigvom Hundert erhöhtenBetrage zu erheben.

Gegebenzu München,den22. Juni 1914.

Ludwig.
Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v. Breunig. v.Seidlein.

Dr. v.Knilling. Frhr. v. Kreß.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der Ministerialrat
imK.StaatsministeriumdesInnern:

Knözinger.

Kreisanlehengesetz.

TLudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder
Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:
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Art. 1.

Der Kreisgemeindeder Pfalz wird dieGenehmigungerteilt,ein odermehrereAnlehen
bis zum Gesamtbetragevon 8000 000 K zur Darlehenshingabean die PfalzwerkeA.G.
aufzunehmen. «

Die Anlehenmüssenbinnen50 Jahren nachdemAufnahmejahregetilgtsein.

Art. 2.

Der Kreisgemeindevon Mittelfrankenwird dieGenehmigungerteilt,für denAusban
der Heil- und Pflegeanstaltin Ansbachein Anlehenvon 1500000 M und zum Zwecke
der Beteiligungder Kreisgemeindean der AktiengesellschaftFränkischesUberlandwerkein
Anlehenbis zum Hoöchstbetragevon 3000 000 —X&aufzunehmen.

Die Tilgung des erstenAnlehenshat im Jahre 1917 zu beginnenund muß am
31. Dezember1952 beendetsein; die des zweitenhat im Jahre 1918 zu beginnenund
muß am 31. Dezember1974 beendetsein.

Art. 3.

Der Kreisgemeindevon Niederbayernwird die Genehmigungerteilt, in Ergänzung
desKreiswasserbauanlehensvon1911 zu 445.000.X ein weiteresAnlehenvon 55 000 4#
aufzunehmen.

Das hienacherhöhteAnlehenmuß am 31. Dezember1952 getilgtsein.

Gegebenzu München,den22. Juni 1914.

Ludwig.
Dr.Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. v.Breunig. v. Seidlein.

Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gocgle
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esthundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 30.
München, den 30. Juni 1914.

—— — — — —

Inhal#t
Bekanutmachung vom 23. Juni 1914 von Abänderungen zu den Grundsätzen für die Besetzung der mittleren,

Kanzlei= und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern usw. vom 20. Juni 1907. — Auszug aus der Adels=
Matrikel des Königreiches.

St.M. d. J. Nr. 1631a 5.
Kr. M. Nr. 5472 PV.

Bekanntmachung von Abänderungen zu den Grundsätzen für die Besetzung der mittleren,
Kanzlei=und Unterbeamtenstellenmit Militäranwärtern usw.vom 20.Juni 1907.

fl. Staatsministeriumdes Innern und fl. Kriegsministerium.

In den mit Ministerialbekanntmachungvom 30. September1907 (GVBl. 1907
S. 685 ff.) veröffentlichten„Grundsätzen für die Besetzungder mittleren, Kanzlei= und
Unterbeamtenstellenmit Militäranwärtern usw.“ treten nach der Bekanntmachungdes
Reichskanzlersvom 4. Mai 1914 im Zentralblatt für das DeutscheReich Nr. 23/1914
S. 282—286 auf Grund eines Beschlussesdes Bundesrats nachstehende—2 ein:

8
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I. Anstellungsgrundsätzefür den Staatsdienst.

(GVBl.S. 686ff.)
1. § 1 Absatz(7.) (S. 687). An Stelle der beidenerstenSätze von: „Dem Eintritt“

bis „Reichs=Marineamt)ausgestellt.“ist zu setzen: «
Der Zivilversorgungsscheinkann ferner ehemaligenUnteroffizierenerteilt

werden,die nach mindestenssechsjährigemaktivenDienst im Heere,in der
Marine oder in den Schutztruppenbei der Zivilverwaltung in den deutschen
Schutzgebietenim Polizei=,Grenz=,Zollaufsichts=,Stations=,Expeditions=oder
Sanitätsdienst verwendetwerden, wenn sie aus diesenStellen wegenkörperlicher
Gebrechenals dienstunbrauchbarausgeschiedensind oder unter Einrechnungder
im Heere, in der Marine oder in den SchutztruppenzugebrachtenDienstzeit
eine Gesamtdienstzeitvon 12 Jahren zurückgelegthabenund wenn sie zum
Beamten würdig und brauchbarerscheinen. Dieser Zidvilversorgungsscheinwird
nach dem anliegendenMuster E durchdenReichskanzler(Reichs=Kolonialamt
oderReichs=Marineamt)ausgestellt.Ein auf Grund dieserBestimmungaus=
gestellterZivilversorgungsscheinhat für den Zivildienst bei den Reichsbehörden,
den Staatsbehörden aller Bundesstaatenund den Kommunalbehördenusw. des
Bundesstaates,dessenStaatsangehörigkeitder Zidvilversorgungsberechtigteseit
zwei Jahren besitzt,Gültigkeit.

2. § 16. Die Abs.(1.) und (2.) (S. 694) erhaltenfolgendeFassung:
(1.) Offene Stellen, für die keineStellenanwärtervorgemerktsind, werdendurch

ein wöchentlicherscheinendesAmtsblatt(Anstellungs=Nachrichten)bekanntgemacht.
(2.) Die Herausgabeder Anstellungs=Nachrichtenveranlaßtdas zuständigeKriegs=

ministerium.

3. § 19. Im Abs. (2.) (S. 695) ist für die Worte „mangelnderVakanz“ zu setzen:
Mangels an offenenStellen

4. Im § 19 Abs.(3.) Ziff. 7. (S. 695) ist statt „1 bis 5“ zu setzen:
1 bis 6

Im 8§20 (S. 690) ist statt „abkommandiert“zu setzen:
beurlaubt

6. Im § 23 (S. 697) ist der Absatz(2.) zu streichen.

7. Im § 29 (S. 699) ist hinterdemWorte „Inhaber“ im erstenSatze einzuschalten:
zum aktivenOffizier oderzum aktivenDeckoffizierbefördertwerdenoder

310
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AnlageA (S. 700). Der letzteSatz der Anmerkung) erhältfolgendeFassung:
Jedem Zivilversorgungsscheinusw. wird ein Merkblatt über den Bezug

der Militärrenten und der Invalidenpensionsowieüber die Versorgungder
Militäranwärterusw. beigefügt.

Anlage J (S. 716) ist durchdas beifolgendeMuster zu ersetzen.
Anlage K (S. 717). Im Kopfe des Musters ist in der vorletztenSpalte für
„Vakanzennachweisung“zu setzen:

Anstellungs=Nachrichten
In denUberschriftenAl und II ist das Wort „Vakanzenliste“zu ersetzendurch:

Anstellungs=Nachrichten

II. Anstellungsgrundsätzefür denKommunaldienst.
(#VBl.S.720fl.)

und E ç

Im § 8 Ziff. 1 (S. 722) ist statt „C, und E“ zu setzen:
C und D

§ 15. Im Abs. (4.) (S. 726) ist für die Worte „mangelnderVakanz“ zu setzen:
Mangels an offenenStellen

Im § 17 (S. 727) ist der Absatz(2.) zu streichen.

.A. J. A.
Dr. v.Rahr. Staatsrat v. Aneußl.*½5Staatsra
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Anlage E.

Zivilversorgungsschein.

Dem (Vor=undFamilienname,letzteStellungin einemderSchutzgebiete)ist gegenwärtigerZivilver=
sorgungsscheinnach

eineraktivenMilitärdienstzeitvon ... Jahren Tagen,
einerweiterenDienstzeitbei derZivilverwaltungin

den Schutzgebieten(Polizei-, Grenz.,Zollaufsichts.,
Stations=, Expeditions- oder Sanitätsdienst) von . ,, -,,

mithinnacheinerGesamtdienstzeitvon.... ,,, ,,
erteiltworden.

Er ist auf Grund diesesScheineszur Versorgungim Zivildienstbei den
Reichsbehörden, den Staatsbehörden aller Bundesstaaten und den
Kommunalbehörden usw. des Bundesstaats, dessen Staatsangehörigkeit
er seit 2 Jahren besitzt,

nach Maßgabe der darüber bestehendenBestimmungenberechtigt.

Der Inhaber beziehteinePension von M Pf. monatlich.

N. N., den eten =

(Stempel.) (Behörde, die über den Anspruch auf den Zivil=
versorgungsschein entschiedenhat.)

Alter: Jahre.

(Nr. des Zivilversorgungsscheins.)

)Die obenerwähnteDienstzeitbei derZivilverwaltungin denSchutzgebietenwird deraktivenMilitär-
dienstzeitgleicherachtet.Bei einer Gesamtdienstzeitvon mindestens8 Jahren ist daherder Zivilversorgungsschein
mit rotemUmschlagzuständig. Im übrigen siehedie Fußnote auf Anlage A.

Gocgle «
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Königreiches.

Gocgle

Dr. theol. Joseph Ritter von Koegel,
Dompropst und päpstlicherHausprälat in
Augsburg für seinePerson als Ritter des
Verdienstordensder BayerischenKrone beie
der RitterklasseLit. K, Fol. 75.



esehundVererdumsshurt
fürdas

Königreich Bayern.

=

Nr. 31.
München, den 6. Juli 1914.

Inhal t:
Bekanntmachung vom30. Juni 1914, die Kostentragung für die oberhirtlichen Verordnungsblätter und Diözesan=

schematismen betreffend.

Nr. 14287.

Bekanntmachung, die Kostentragung für die oberhirtlichenVerordnungsblätter und Diözesan=
schematismenbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern für Rirchen-und Schulangelegenheiten.

Nach § 7 der Allgemeinen Vollzugsvorschriftenzur Kirchengemeindeordnungvom
19. Oktober 1912, GVBl. S. 1071 ff. und KMl. S. 746 ff., wird nachstehende
Bestimmungeingeschaltet:

8 Ta.

Die oberhirtlichenVerordnungsblätter(auchAmtsblätter, DiözesanblätterundPastoral—
blätter genannt) sind nach Maßgabe des Art. 12 Abs. I Ziff. 5 und des Art. 13 der

60
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Kirchengemeindeordnungfür alle katholischenPfarrämter, Pfarrkuratien, Kuratbenefizienund
sonstigeexponierteHilfsgeistlichemit eigenemSeelsorgebezirkezu halten.

Den beteiligtenkatholischenKirchenstiftungenwird anheimgegeben,auchdieKostenfür
je ein Stück des jährlichenDiözesanschematismuszu bestreiten.

Die Vorschriftdes 87 Abs. II findetentsprechendeAnwendung.

München,den30. Juni 1914.

Dr. v. Knilling.

Gocgle



ers-undyetardnunngaII
für das

Königreich Bayern.

Nr. 32.
München, den 20. Juli 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 13. Juli 1914, die Königliche Ludwigs=Medaille für Wissenschaft und Kunst und

für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Handel betreffend. — Bekanntmachung vom 8. Juli 1914,
betreffend Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung — Bekanntmachung vom 18. Juli 1914,
Zurückstellung militärpflichtiger Deutscher im Auslande.

Nr. 19785.

Königliche Verordnung, die Königliche Ludwigs=Medaille für Wissenschaftund Kunst und
für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaftund Handel betreffend.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzog von Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir habenUns bewogengefunden,die mit Königlich AllerhöchsterVerordnung vom
25. August1872 erlassenenAnordnungenüber die Stiftung und Verleihungder König=
lichenLudwigs=Medaille für Wissenschaft,Kunst und Industrie durch die nachstehenden
Bestimmungenzu ersetzen:

Artikel 1.

Die von Weiland Seiner Majestät dem König Ludwig II. gestiftete„Ludwigs=
Medaille“ ist als äußeresEhrenzeichenfür Personenbestimmt,die sichdurcheigeneLeistungen
oderdurchförderndeTätigkeit hervorragendeVerdiensteauf den Gebieten der Wissenschaft,
derKunst, derIndustrie, desGewerbes,derLandwirtschaftoder desHandels erworbenhaben.
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Artikel 2.

Die Ludwigs=Medaillewird künftigin Gold und in Silber verliehen;sie kannals
besondere Auszeichnung nebenallenGraden und Abstufungender übrigenKönig=
lichenOrden und Ehrenzeichengegebenwerden. .

Artikel 3.

Die Verleihungder Ludwigs-Medailleerfolgt durchUns, entwederaus eigenem
Beweggrund,oderauf Grund von Ministerialanträgen.

Artikel 4.

Für die Ludwigs=Medaillebestehenzwei Abteilungen, nämlich:
die AbteilungA für Wissenschaftund Kunst,
die AbteilungB für Industrie,Gewerbe,Landwirtschaftund Handel.

Die Medaillender beiden Abteilungen zeigenauf derVorderseitedasBrustbild
des KöniglichenStifters mit der Umschrift:LudwigII., König von Bayern.

Die Medaille der Abteilung A zeigt auf der Rückseiteeinen geflügelten
Genius, der mit der einen Hand einen Lorbeerkranzemporhebt,in der andereneinePalme
trägt. Die Umschriftlautet: Für Wissenschaftund Kunst.

Die Medaille der Abteilung B zeigt auf der RückseiteeinenLorbeerkranz
mit derUmschrift:Dem Verdienste.

Artikel 5.

Die Medaillender beiden Abteilungen werdenan einemweißund blauen,in
der Mitte mit blauenRautenversehenenBande auf der linkenBrust getragen.

Artikel 6.

Die Inhaberder Ludwigs=Medailleerhalteneinevom Staatsministeriumdes König=
lichenHauses und des Außern ausgefertigteBesitzurkundenebst einemAbdruck der gegen=
wärtigenVerordnung.

Die NamenderMedailleninhaberwerdenin amtlichenBlättern bekanntgegeben.

Artikel 7.

Die Ludwigs=Medailleist nachdemAblebendes Inhabersan dasStaatsministerium
des KöniglichenHausesund desAußerneinzuliefern.

Gocgle



Nr.32. 319

Artikel 8.

Der Vollzug und die Aufrechthaltungder vorstehendenAnordnungenwerdendem
Staatsministerium des KöniglichenHauses und des Außern übertragen.

München,den13. Juli 1914.

Ludwig.
Dr.Grafv.Bertling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

v. m.MinisterialratDr. v.Donle.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Tr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.1. Gruppe.

a) Ammoniakfsalpetersprengstoffe.

Der mit „Astralit III“ beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Astralit III, auchmit angehängtenBuchstaben(Gemengevon Ammoniak=

salpeterusw.wie bisher). 6

Hinter demmit „Pastanil“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet: »
Perrumpit, auch mit angehängtenBuchstabenoderZahlen (Gemengevon

60 ProzentAmmoniaksalpeter,Natronsalpeter,Pflanzenmehlen,fettenOlen,
Graphit, Aluminium, AmmoniumoxalatoderKochsalzoderdiesenähnlichen,
die Gefahr nicht erhöhendenneutralenSalzen und höchstens15 Prozent
Trinitrotoluol).

d) Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Sprengstoffe.

Der mit „CastroperSprengsalpeter“beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Löwenpulver (CastroperSprengsalpeter),auchmit angehängtenZahlen oder

Buchstaben(festgepreßtesodergekörntesGemengevonNatronsalpeter,Schwefel
und kohlehaltigenStoffen (wie Brikettpulver,mineralischeKohleusw.] und
Braunstein,auchmit Kalisalpeter,HolzmehloderTeer).
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AbschnittC. Bescheinigungen.Frachtbriefe.
Im Abs.(1) wirdam Endehinzugefügt: ·

Bei derWeiterbeförderungvon Teilsendungendurch andereAbsenderals die
herstellendenFabrikenkannvon derBescheinigungeinesvon der Eisenbahnan=
erkanntenChemikersabgesehenwerden,wenn derAbsenderim Frachtbrief erklärt,
daß die Frachtstückeeinergeprüftenund bescheinigtenLieferungentstammenund
daß die ursprünglicheVerpackungin keinerWeisegeändertist. Auf Erfordern
ist dies glaubhaftnachzuweisen. "

Ur. Id. Verdichtete und verfluͤssigte Gase.
AbschnittF. SonstigeVorschriften.

Im Abs.(2) wird am Endenachgetragen:
Dasselbegilt für GefäßemitWasserstoffin Wagenladungen,wennVorrichtungen
vorhandensind, die jedeVerschiebungder Gefäße verhindern.

AbschnittG. AusnahmenvondenVorschriftenunterA. bis F.
Als neuerAbsatz(5) wird hinzugefügt: 4

(5) Gefäße mit Sauerstoff, die in Fischbehälternbefestigtsind, werdenauch
zugelassen,wenn sie nicht dicht verschlossen,sondernmit Vorrichtungenzum all=
mählichenAbgebendes Sauerstoffs versehensind.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den8. Juli 1914.
J. V. —

Staatsrat v. Seiler.

Nr. 254a. ,

Bekanntmachung, ZurückstellungmilitärpflichtigerDeutscherim Auslandebetreffend.
(Abdruck aus dem Zentralblatte für das Deutsche Reich 1914 Nr. 31 S. 353).

Dem KaiserlichenKonsulatin Honolulu ist in GemäßheitderBestimmungenim
vorletztenAbsatzdes§ 33 Ziffer 10 der DeutschenWehrordnungdie Befugnis übertragen
worden,die in seinemBezirkelebendenmilitärpflichtigenDeutschenbis zum 25. September
des drittenMilitärpflichtjahrszurückzustellen(vergl.Anlage5 zu§ 33 derDeutschenWehr=
ordnung. Zentralblattfür das DeutscheReich1906 S. 1306 ff.)).

Berlin, den20. Mai 1914.

Der Reichskan zler.
Im Auftrage:Lewald.,.

%S. auchGVBl.1000S. 856.
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cI-undycrardnungg-Hlatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 33.
München, den 27. Juli 1914.

Inhalt:
Königliche Entschließung vom 25. Juli 1914, die Verlängerung des Landtags betreffend. —-Bekanntmachung

vom 7. Juli 1914 von Anderungen zumVerzeichnis der denMilitäranwärtern usw. in der Marineverwaltung
vorbehaltenenStellen. — Bekanntmachung vom 16.Juli 1914 über Auflösung und anderweitigeOrgani=
sation von Forstdienststellen. —Bekanntmachung vom 21. Juli 1914, die Auflösung der Neubauinspektion
Wunsiedel betreffend. — Bekanntmachung vom 24. Juni 1914, Ergänzung der Bestimmungen über die
Beurlaubung der Militäranwärter des Heeres vom1. Jannar 1914.

Nr. 3551b 3.

Königliche Entschließung, die Verlängerung des Landtags betreffend.

Ludwig III.
von Gottes GnadenNönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Unseren Gruß zuvor, Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtagsgemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungsurkundebis zum 29. August des laufendenJahres einschließlichzu
verlängern.
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; ; Reichsräte 8 sssIndem Wir diesesderKammerderAbgkordneteneröffnen,bleibenWir ihr in Huld
und Gnadegewogen.

Leutstetten,den25. Juli 1914.

Ludwig.
Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.v. Thelemann.v. Preunig. v.Seidlein.

Dr. v.Kuilling. Frhr. v. Kreß. "

Auf Allerhöchsten Befehl:An ·
1. dieKammerderReichsräte, Der Generalsekretär:
2. dieKammierderAbgeordneten. Ministerialrat Knözinger.

St.M.d.J. Nr.1632à9.
Kr.M. Nr.6423PVU.

Bekanntmachung von Anderungenzum Verzeichnisder den Militäranwärtern usw. in der
Marineverwaltung vorbehaltenenStellen.

f#.Staatsministeriumdes Innern und K. fKriegsministerium.

In dem auf denSeiten 373 und 374 G#Wl. 1912 abgedrucktenVerzeichnisder
den Militäranwärtern usw. in der Marineverwaltung vorbehaltenenStellen sind nachder
Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 1. Juli 1914 im Zentralblatt für das Deutsche
ReichNr. 34/1914, S. 370 und 371 nachstehendeAnderungenhandschriftlichvorzunehmen:

Statt „/„Lazarettverwaltungs=Direktor“"mußes Lazarettverwaltungs=Direktorenund
statt „o„Lazarett=Oberinspektoren“Lazarett=Oberinspektorheißen.

In der Zeile „—Schiffsführer, 7oMaschinistenund -Untermaschinistender Werften“
sinddie Worte „und Untermaschinisten“zu streichen.

In derZeile „—Maschinisten desBetriebsdampfersderSchiffsartillerieschulein Sonder=
burg“ ist vor dem Worte „-Maschinisten“ aufzunehmen„ Schiffsführer und“.

Hinter „Werftbuchführer(für den Registraturdienst)“ist zu setzen„ergänzensich aus
den Werftbuchführern(für den Rechnungsdienst),“

Bei den Werftbuchführern(für den Rechnungsdienst),soweit sie usw., ist vor dem
Worte „Werftbuchführer“ein „“ zu setzen.

In der Zeile „Bureaugehilfenbei denWerftenzur Hälfte“ sind die Worte „zur
Hälfte“ zu streichen.

Unter dem Abschnitt „b. Unterbeamte"“ ist an erster Stelle neu aufzunehmen
„ Untermaschinistenbei denWerften,"
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Bei den„Maschinisten, Untermaschinisten,Heizernfür Garnisonanstalten(einschließlich
Bildungsanstalten) und Lazarette“ sind die in Klammern gesetztenWorte „Einschließlich
Bildungsanstalten)“zu streichen.

Die Seiten 386 mit 390 GVl. 1912 sind handschriftlichfolgendermaßenzu
berichtigen:

Unter der Überschrift„Admiralstab der Marine in Berlin" ist in Spalte 2
vor „oKanzleibeamte.)“ein „" aufzunehmen.

Unter derÜberschrift„Lotsen= und Seezeichenwesen“ ist in Spalte 2 zu streichen
„Untermaschinistbei der Fettgasanstaltin Wilhelmshaven".

In der Überschrift„Lazarette in Kiel, Kiel=Wik usw.“ ist inSpalte: 2 hinter
Cuxhavenaufzunehmen„und Helgoland“.

Unter dieserUberschrift ist ferner zu setzenanstatt „o’Lazarettverwaltungs=Direktor)“
oLazarettverwaltungs=Direktorens)und anstatt „Lazarett=Oberinspektoren)“ oLazarett=
Oberinspektor),

Unter der Überschrift„Schiffsartillerieschule in Sonderburg“ ist in Spalte1
an ersterStelle aufzunehmen„VIa“, in Spalte 2 „ Schiffsführer desBetriebsdampfers".
Die Klammerder Spalte 3 ist auchauf diesenZusatzauszudehnen.

UnterderUberschrift„Werften in Danzig, Kiel und Wilhelmshaven“ ist
in Spalte 2 hinter „Werftbuchführerfür den Registraturdienst“"zu setzen„#“ In
Spalte 3 ist die Sonderklammerfür das Registraturpersonalmit derEintragung„Die
KaiserlicheWerft in Kiel oderWilhelmshaven“zu streichenund die darunterbefindliche
Klammer auchauf das Registraturpersonalauszudehnen.

In der Zeile „Werftbuchführerfür den Rechnungsdienst“in Spalte 2 ist vor dem
Worte „Werftbuchführer“ein „" zu setzen.
In Spalte 2 sindin derZeile „Bureaugehilfenzur Hälfte“ dieWorte „zurHälfte"
zu streichen.

Anstatt „# Führer, Maschinisten und -Untermaschinistender Werftfahrzeuge,“in
Spalte 2 muß es heißen„#Werftschiffsführer?)und *Werftmaschinisten,"

Bei dem dieserEintragung folgendenVIb. ist in Spalte 2 neu aufzunehmen
„ Werftuntermaschinisten,“

Bei „*°Magazinaufseher,!)ist „“ und „21)“ zu streichen.Die hiezu gehörige
Bemerkung) in Spalte 4 ist ebenfallsganzzu streichen.

München,den7. Juli 1914.

J. A.
Krhr. v.Kreß. MinisterialratAnszinger.
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Nr. 24030.

Bekanntmachung überAuflösungund anderweitigeOrganisationvon Forstdienststellen.

K. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät derKönig habenmitAllerhöchsterEntschließungvom13.Juli 1914
anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. August1914 die Försterstellenin Mutzen=
winkel, Forstamts Schönberg und in Wilhelmsthal, Forstamts Kronach, in
etatsmäßigeWaldwärterstellenumgewandeltwerden.

München,den16. Juli 1914.
v. Breunig.

Bekanntmachung, die Auflösungder NeubauinspektionWunsiedelbetreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwirddieNeubauinspektionWunsiedelam1. August1914
aufgelöst.

München,den21. Juli 1914.

J. A.
Staatsrat v. Seiler.

St.M.d.Fin.Nr.20669.
Kr.M.Nr.4432Pr.
Bekanntmachung, Ergänzungder Bestimmungenüberdie Beurlaubung der Militäranwärter

desHeeresvom1. Jannar 1914.

fl. Staatsministeriumder Finanzenundfl. frriegsministerium.

Im G#Vl. 1913 S. 978 ist in Ziffer 14 nach:
„für denRentamtsdienst(6 Monate),denDienst"“

einzufügen:
„als etatmäßigerWaldwärter(bis zu 7 Monaten),"

München, den 24. Juni 1914.

v.Breunig. Frhr. v.Kreß.
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Nr. 34.
Mühnchen, den 28. Juli 1914.

—.— — ——

Inhalt:
Gesetzvom26.Juli 1914,dieAnderungderVerfassungderKonsistorienAnsbachundBayreuthbetreffend.—

Bekanntmachung vom 25. Juli 1914, die Eisenbahn-Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und
Nebeneisenbahnen Bayernsbetreffend.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Gesetz, die Anderung der Verfassungder KonsistorienAnsbach und Bayreuth betreffend.

Ludwig III.
von Gottet GnadenKönig von Bayern,Pfalzgraf bei Mhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdesStaatsratesmitBeirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenunter Beobachtungder in Titel X § 7
derVerfassungsurkundevorgeschriebenenFormenbeschlossenundverordnen,indemWir zugleich
dem Antrage der vereinigtenGeneralsynodeder protestantischenKirche Bayerns rechts des
Rheins willfahren,was folgt:

Art. 1.

1Die protestantischenKonsistorienAnsbachundBayreutherhaltenselbständigeVorstände.
1 Ist bei einemKonsistoriumdieVorstandsstellemit einemGeistlichenbesetzt,so soll statt

des in § 4des Ediktes über die innerenkirchlichenAngelegenheitender protestantischenKirchen
in demKönigreichevom26. Mai 1818 vorgesehenenzweitengeistlichenRates in derRegel
ein zweiterweltlicherRat angestelltwerden.
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AlWird eineVermehrungder Stellen notwendig,so soll die Zahl der geistlichenMit=
gliedervermehrtwerden. »

Art. 2.

GegenwärtigesGesetztritt am 1. Januar 1915 in Kraft.
grundgesetzerhoben.

Gegebenzu München,den26. Juli 1914.

Ludwig.
Dr. Graf v. Hertliug. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann.

Dr. v.Auilling. Freiherr v.Kreß.

Es wits zumStaats=

u.Greunig. v.Seidlein.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. August1914 zur EröffnungkommendeReststreckeHengersberg —
Eging derBahnlinie Deggendorf=Kalteneck findendie in derEisenbahn=Bau=und
Betriebsordnungfür die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom
13. April 1905 — GUVBl.1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfürNebenbahnen
Anwendung.

München,den25. Juli 1914.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreichs.

Der Adels=Matrikelwurdeneinverleibtfür
ihre Person als Inhaber desVerdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritter=Klasse
am 15. Juli 1914:

derK. GeheimeHofrat und Oberbürger=

* Google

meister der Stadt Augsburg Georg Ritter
von Wolfram unterLit. W, Fol. 73,

der DompropstundPäpstlicheHausprälat
Dr. Franz Seraph Ritter von Pichler in
PassauunterLit. P, Fol. 57 und

der Kommerzienratund 1. Vorstanddes
Kollegiumsder Gemeindebevollmächtigtenin
RegensburgWilhelmRitter von Neuffer
unter Lit. N, Fol. 16.



Gesetz-undycrordnunggiklatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 35.
München, den 31. Juli 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 31. Juli 1914, die Verhängung des Kriegszustands betreffend. — Königliche

Verordnung vom 31. Juli 1914, die Anordnung desStandrechts betreffend.— Königliche Verordnung
vom 31. Juli 1914, den übergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden betreffend.

=

Königliche Verordnung vom31. Juli 1914, die Verhängungdes Kriegszustands
betreffend.

TLudwigIII.
von Gottes GnadenKönig vonBayern, Pfalzgraf bei Rhein,
herzog von Bayern, Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogenauf Grund des Artikel 1 des
GesetzesüberdenKriegszustandvom 5. November1912 zu
verordnen:
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ÜberdasGesamtgebietdesKönigreichswirdderKriegs=
zustandverhängt.

Gegebenzu München,den 31. Juli 1914.

Tudwig.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v Loden-Frannhofen.v. Ahelemann.v. Breunig.
v. Leidlein. Dr. v. Kuilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef derZentralabteilung

desKriegsministeriums:
Roeger, Oberst.

Königliche Verordnung vom 31. Juli 1914, die Anordnung des Standrechts
betreffend.

TLudwigIII.
von Gottes GnadenKönig von Bayern, Pfalzgraf beiMhein,

herzog von Bayern, Trankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogenaufGrunddesArtikel5des
GesetzesüberdenKriegszustandvom 5. November1912 zu
verordnen: ·
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Für die Pfalz wird das Standrechtangeordnet.

Gegebenzu München,den 31. Juli 1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v. Loden-Fraunhofen.v. Thelemann.v. Breunig.
v. Seidlein. Dr. v. Knilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef derZentralabteilung

desKriegsministeriums:
Roeger, Oberst.

Königliche Verordnung vom 31. Juli 1914, denÜbergangdervollziehendenGewalt
auf die Militärbehördenbetreffend.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig vonBayern, Pfalzgraf bei Mhein,
herzog von Bayern, Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogenzumZweckederLandesverteidi=
gung zu verordnen:

In denGebieten,überdie derKriegszustandverhängtist,
übertragenWir für die Dauer des Kriegszustandsdie Aus=
übung der Befugnisseder den Zivilstaatsministerienunter=
geordnetenStaatsbehörden,mit Ausnahme der richterlichen
undverwaltungsrichterlichenTätigkeit, in den Landesteilen
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rechtsdes Rheins auf die KommandierendenGenerale, in
der Pfalz auf den Kommandeurder 3. Division oder den
rangälteren der stellvertretendenInfanterie=Brigadekomman=
deure,in denFestungenund ihremerweitertenBefehlsbereich
auf die Gouverneure.

Die bezeichnetenStaatsbehördenverbleibenhiebeiin ihren
Funktionen.Sie habenaber,ebensowiedieGemeindebehörden,
innerhalbihres WirkungskreisesdenAnordnungenund Auf=
trägendermilitärischenBefehlshaberin gleicherWeiseFolge
zu leisten,wie wennsie von densonstzuständigenBehörden
ausgegangenwären.

Die militärischenBefehlshabersind für ihre Anordnungen
und Aufträge persönlichverantwortlich.

Für die Befugnisseder militärischenBefehlshabergegen=
überdendemStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten
untergeordnetenBehördenbleibendieBestimmungenderMilitär=
eisenbahnordnungund der Anlage) zum Mobilmachungsplan
für diebayerischeArmeemaßgebend. «

Gegebenzu München,den 31. Juli 1914.

Tudwig.
Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraumhofen.v. Thelemann. v. Brennig.

v. Seidlein. Dr. v. Kuilling. Frhr. v. fireß

Auf Allerhöchsten Befehl=
Der ChefderZentralabteilung

desKriegsministeriums:
Roeger, Oberst.
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Geists-undPerurdunugsglat
für das

Königreich Vayern.

Nr. 36.
München, den 3. August 1914.

Inhalt:
Königliche Entschließung vom 2. August 1914, die Vertagung des Landtags betreffend.

Königliche Entschließung, dieVertagungdesLandtagsbetreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Gayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Gayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Unseren Eruß zuvor,Liebe und Getreue!

Wir finden Uns bewogen,den gegenwärtigversammeltenLandtag gemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungsurkundebis auf weitereszu vertagen.
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Indem Wir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnadegewogen.

München, den 2. August 1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden·Fraunhofen.v. Thelemann. v. Breunig. v. Seidlein.
Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

An Auf Allerhöchsten Befehl:

1.dieKammerderReichsräte, " Der Generalsekretär:
2. dieKammerderAbgeordneten. Ministerialrat Knözinger.
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Geset=undVerurdunngsgiot
für das

Königreich Vayern.

Nr. 37.
München, den 3. August 1914.

Inh alt:
Königliche Verordnung vom 19. Februar 1913, die Befreiung vom Aufgebote betreffend. — Bekannt=

machung vom 1. August 1914, die Befreiung vom Aufgebote betreffend.

Nr. 4222 b 2.

Königliche Verordnung, die Befreiung vom Aufgebotebetreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes RKönigs.

I#dwig,
vonGoltesGnadenKöniglicherVrinzvonGayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des§ 1322 desBürgerlichenGesetzbuchszu

verordnen,daß dem§ 14 der Zuständigkeitsverordnungvom 24. Dezember1899 (Gesetz=
und VerordnungsblattS. 1232) folgenderZusatzangefügtwird:
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Die Staatsministerien der Justiz und des Innern sind gemeinsamermächtigt, im
Falle dringendenBedürfnisses allgemein dem zur Anordnung des Aufgebots zuständigen
Standesbeamtendie Befugnis zur Befreiung vom Aufgebotezu erteilen.

München, den 19. Februar 1913.

geLudwig,
Prinz von HBayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

gez.Dr. Erhr. v.Loden-Fraunhofen.gez.v.Thelemann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat
gez.Knözinger.

Bekanntmachung, die Befreiung vom Aufgebotebetreffend.

l. Staatsministeriender IunstizunddesInnern.

Auf Grund der KöniglichenVerordnungvom 19. Februar1913, die Befreiungvom
Aufgebotebetreffend,wird von heuteab den Standesbeamten,die nach§ 44 des Gesetzes
überdie BeurkundungdesPersonenstandsund die Eheschließung(RGBl. 1896 S. 618),
8 7 Abs.2 der KaiserlichenVerordnungvom20. Januar 1879 (RGBl. S. 6) oder
8 2 der KaiserlichenVerordnungvom20. Februar1906 (Rel. S. 359) für die An=
ordnungdes Aufgebotszuständigsind, die Befugnis zur Befreiung vom Aufgeboteerteilt,
wenn beideVerlobte deutscheReichsangehörigesind und einer von ihnen zu den zum Heere
oder zur Marine gehörendenMilitärpersonen oder zu denPersonenzählt, die sichin irgend
einemVertragsverhältnisbeimHeerebefindenodersonstbei ihm aufhaltenoderdemHeere
oderder Marine folgen.

Ist dem Standesbeamteneine solcheEigenschaftnicht persönlichbekannt,so hat sie
der Verlobte durchVorlage desGestellungsbefehls,der Aufforderungzur Dienstleistungoder
desmaßgebendenVertragsnachzuweisen.

München,1. August1914.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann.
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Gesetz-undWcriiriinungiegIIiIIIö
für das

Königreich Bayern.

Nr. 38.
München, den 4. August 1914.

An meine Zapern!
Deutschlandhat den Kampf nachzwei Fronten aufge=

nommen. Der Druck der Ungewißheitist von uns gewichen,
das deutscheVolk weiß,wer seineGegnersind. In ruhigem
Ernst, erfüllt von Gottvertrauen und Zuversicht,scharenunsere
wehrhaftenMänner sichum die Fahnen. Es gibt keinHaus,
das nicht teil hätte an diesemfrevelhaftuns aufgedrungenen
Krieg.

BewegtenHerzens sehen wir unsereTapferen ins Feld
ziehen. Der Kampf, der unserHeer erwartet,geht um die
heiligstenGüter, um unsereEhre und Existenz. Gotthat das
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deutscheVolk in vierJahrzehntenrastloserArbeit groß undstark
gemacht,er hat unserFriedenswerksichtbargesegnet.Er wird
mit unsererSache sein, die gut und gerechtist.

Wie unseretapferenSoldaten draußenvor demFeinde,
so stelleauchzu HausejederseinenMann. Wollen wir, jeder
nachseinerKraft, im eigenenLand Helfer sein für die, die
hinausgezogensind,um mit starkerHand denHerd derBäter
zu verteidigen.Tue jederfreudigdie Pflicht, die seinvater=
ländischesEmpfinden ihn übernehmenheißt. UnsereFrauen
und Töchter sind dem Land mit tatkräftigemBeispiele voran=
gegangen.

Bayern! Es gilt das Reich zu schützen,das wir in
blutigen Kämpfen mit erstritten haben. Wir kennenunsere
Soldatenundwissen,was wir vonihremMut, ihrerMannes=
zuchtundOpferwilligkeitzu erwartenhaben.Gott segneunser
tapferesdeutschesHeer, unseremachtvolleFlotte und unsere
treuen österreich=ungarischenWaffenbrüder! Er schützeden
Kaiser,unsergroßesdeutschesVaterland,unsergeliebtesBayern!

München, den 4. August 1914.

Ludwig.
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reif-undIleriirdnungggElaII7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 39.
München, den 4. August 1914.

Inhalt «
Königliche Verordnung vom 3. August 1914, betreffend den Aufruf des Landsturms. — Bekanntmachung

vom 4. August 1914, betreffend den Aufruf des Landsturms. — Bekanntmachung vom 3. August 1911,
Einschränkung der Staatsausgaben während des Krieges betreffend.

Nr. 22 M.

Königliche Verordnung vom 3. August 1914, betreffendden Aufruf des Landsturms.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden fönig von Gayern, Pfalzgraf bei Bhein,
herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir verordnenauf Grund der§§ 25 und 37 desGesetzes,betreffendAnderungen
der Wehrpflicht,vom 11. Februar 1888 (ReichsgesetzblattSeite 11) was folgt:
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1.

SämtlicheJahresklassendesLandsturmsII. AufgebotsimBezirk I. und III. Armee=
korps,die aus der LandwehroderSeewehrzweitenAufgebotszumLandsturmübergetreten
sind,werdenzum aktivenDienst aufgerufen.Über denZeitpunktder Gestellungergeht
besondererBefehl.

Gegebenzu München,den3. August1914.

Ludwig.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung

des Kriegsministeriums:
v. Huber=Liebenau,

Generalmajorz. D.

Bekanntmachung, betreffendden Aufruf des Landsturms.

Auf Grund der KöniglichenVerordnung, betreffendden Aufruf des Landsturms, vom
3. August1914 wird nachfolgendeszur Kenntnisgebracht: «

1. Die nach81 der AllerhöchstenVerordnungaufgerufenenLandsturmpflichtigen,die
sich im Ausland aufhalten, haben die Verpflichtung zur alsbaldigenRückkehrnach dem
Inland, sofernsie nicht auf Grund des § 100 Ziff. 3 und 4 der DeutschenWehrordnung
ausdrücklichhievonbefreitwordensind. WeitereBefreiungensind unzulässig. Die zurück=
kehrendenLandsturmpflichtigenhaben sich beim Bezirkskommandoihres Wohnsitzesund in
ErmangelungeinesWohnsitzesbei demjenigenBezirkskommandozu melden,dessenBezirk sie
bei der RückkehrnachDeutschlandzuerstberühren.

2. Die vomAufruf betroffenenehemaligenOffiziere, Arzte und oberenMilitärbeamten
des Heeres und der Marine habensichinnerhalb48 Stunden nachBekanntmachungdes
Aufrufs mündlich oder schriftlich unter Vorlegung vorhandenerMilitärpapiere bei dem
Bezirkskommandozu melden,in dessenBezirk sie ihrenAufenthalthaben.

Befindet sich der Aufenthaltsort im Ausland, so habensie sichunverzüglichbei dem
Bezirkskommandozu melden, dessenBezirk sie bei der RückkehrnachDeutschlandzuerst
erreichen.
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In gleicherWeisemeldensich:
a) ehemaligeOffiziere, Arzte und obereMilitärbeamtedesHeeresund der Marine, die

von dem Aufruf zwar nicht betroffen,aber zum freiwilligen Eintritt in den Landsturm
bereit sind,

b) ehemaligeUnteroffizieredes Friedensstandesdes Heeresund derMarine, die von dem
Aufruf zwar nicht betroffen,aber bereit sind, zum Dienst in Offiziersstellenfreiwillig ein=
zutreten. Für ehemaligeUnteroffizieredes Friedensstandesdes Heeres gilt dies nur
insoweit,als dieselbenmindestensachtJahre aktiv gedienthaben.

München,4. August1914.

Der Minister des Innern: Der Kriegsminister:
Dr. Frhr. v. Soden-Frannhofen. Frhr. v.Kreß.

Bekanntmachung, Einschränkung der StaatsausgabenwährenddesKriegesbetreffend.

fl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund desAubern, der Instiz, des Innern
beiderAbteilungen,der Finanzen und für Verkehrsangelegenheiten.

Der Krieg wird naturgemäßauchauf denEingang derStaatseinnahmenseineRück=
wirkung äußern. Insbesonderewerdenbei derVerkehrsverwaltungund bei anderenStaats=
betriebendie Einnahmenerheblichzurückgehen,währendein großerTeil derAusgabenin
ungeminderterWeise fortzuleistenist. Um wenigstenseinigermaßeneinenAusgleichzu
schaffenund die geordneteFortführungdesStaatshaushalts zu ermöglichen,ist es unerläßlich,
daß anderseitsauch die Ausgaben in möglichstweitgehendemMaße eingeschränktwerden.
Zu diesemZweckewird nachstehendesverfügt:

1. Alle nicht unbedingtnotwendigenAusgaben sind zu vermeidenodermindestensfür
später zurückzustellen,auch wenn bereits die Ermächtigung zur Verausgabungerteilt ist.

Dies gilt in ersterLinie für die Ausgaben für Geschäftsbedürfnisse,für die Betriebs=
ausgaben,soweitsie nicht zur unmittelbarenGewinnung vonEinnahmenunvermeidlichsind,
für dieBauausgaben,dann insbesondereauchfür Tagegelderund Reisekosten.Die Dienst=
reisen sind hiernachauf das unumgänglichnotwendigeMaß zu beschränken,um den Auf=
wandan Tagegeldernund Reisekostenin denengstenGrenzenzu halten.

2. Neu=und Erweiterungsbauten,die nicht bereits in Angriff genommensind, haben
vorerstzu unterbleiben. Das gleichegilt für Bauunterhaltungsarbeiten,die nicht unum=
gänglichnotwendigsind. Bereits begonneneNeu= und ErweiterungsbautenoderBauunter=
haltungsarbeitensind fortzuführen,soweitnicht ohneSchadenfür denStaat und ohne
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Herbeiführungeiner größerenArbeitslosigkeitdieEinstellung möglichist. Eine Einschränkung
der Bauarbeitenkann insbesonderemit Rücksichtdarauf gebotensein, daß in Privatbetrieben
und namentlichin der Landwirtschaftteilweiseein Mangel an Arbeitern eintretenwird, der
es notwendigmachenkann, daß die bei staatlichenBauten beschäftigtenArbeiter denPrivat=
betriebenund vor allem der Landwirtschaftüberlassenwerden.

3. Freiwillige Leistungenund Zuschüssedes Staates dürfen nur auf Anweisung des
zuständigenMinisteriums gezahlt werden, das hierüber mit dem Staatsministerium der
Finanzensichbenehmenwird.

4. Die Lücken,die infolge derMobilmachungim Personalstandeintreten,sind tunlichst
durchZusammenwirkender zurückbleibendenBeamtenauszufüllen,damitStellvertretungs=
kostenerspartbleiben.

Die im UrlaubebefindlichenBeamtensindzum Dienstezurückzuberufen,soweitdies
zur geordnetenErledigungder Geschäftenotwendigist. Urlaub oderDienstbefreiungdarf
währenddes Krieges nur soweit erteilt werden,als dies ohneGeschäftsstörungmöglichist.

Sollte es einzelnenBehörden mit Rücksichtauf besonderszahlreicheEinberufungen
zum Militärdienste nicht möglichsein, mit den verbleibendenBeamten die unumgäng=
lich notwendigen Geschäftein ordnungsgemäßerWeise zu erledigen, so ist zunächst
durchAbordnungvon BeamtenandererBehörden,bei denenminderzahlreicheEinberufungen
in Frage kommen,für die entsprechendeAushilfe zu sorgen.

Für die Abordnungenzu auswärtigenGeschäftsaushilfensind in ersterLinie ledige
und verwitweteBeamteohneeigenenHaushaltzu wählen.

Den zu GeschäftsaushilfenoderStellvertretungenabgeordnetenBeamtensind lediglich
die Auslagen für die Hin= und für die Rückreiseund für eineetwanotwendigedoppelte
Wohnung zu vergüten. Soweit sichdieAbordnungverheirateterBeamten oder von ledigen
und verwitwetenBeamten mit eigenemHaushalte nicht umgehenläßt, darf ihnen — neben
dem Ersatzeder Reiseauslagenfür ihre Person —eine Entschädigungnur in einer Höhe
gewährt werden, daß der durchdie AbordnungbedingteMehraufwand gedecktwird. Die
Entschädigungdarf keinesfallsdie Hälfte des regelmäßigenTagegeldesübersteigen.

Auf Abordnungenvon ArbeiternderVerkehrsverwaltungsind dieseGrundste ent=
sprechendanzuwenden.

5. AnstellungenundBeförderungen,die sichauf Grund der imBudgetfür dieJahre
1914 und 1915 vorgesehenenStellenmehrungenundStellenumwandlungenergebenwürden,
müssenvorerstzurückgestelltbleiben.

Für Stellen, die durchTodesfall, Ruhestandsversetzungoderdgl. sicherledigen, be=
halten sichdie Ministerien die Entscheidungüber die Wiederbesetzungvor.
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Nr.39. 341
6. Sovweit das dienstlicheInteressenicht entgegensteht,ist darauf hinzuwirken, daß

Beamte, die auf Grund ihres Lebensalterseinen Anspruch auf Versetzungin den Ruhe=
standhaben,währenddes Krieges von Gesuchenum RuhestandsversetzungAbstandnehmen.

7. Die Revisionsstellenwerdenbei derPrüfung derRechnungenderBeachtungder in
Ziff. 1 bis 4 getroffenenAnordnungen ihr besonderesAugenmerkzuwendenund etwaige
Zuwiderhandlungenzur Kenntnis der vorgesetztenMinisterien bringen.

8. Die Ministerienbehaltensichvor, weitereAnordnungenfür ihrenGeschäftskreis
zu erlassen.

Die Staatsministerienvertrauenzu dembewährtenPflichtbewußtseinderBeamten, daß
sie den pünktlichenVollzug dieserAnordnungensich angelegensein lassenwerden und daß
die zurückbleibendenBeamten es als eineEhrenpflichterachten,durchtreuesZusammenwirken
und durcherhöhtePflichterfüllungdieLückenfür ihre Kollegenauszufüllen,die für dieEhre
und das Wohl des Vaterlandes ihr Lebeneinsetzenmüssen.

München,den3. August1914.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. u. Preunig.
v.Seidlein. Dr. v. Anilling.
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esehundVerarhunngsguut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 40.
München, den 8. August 1914.

Inhalt:
Gesetz vom 5. August 1914, betreffend den Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das

Rechnungsjahr vom1. April 1914 bis 31. März 1915. — Gesetz vom 6. August 1914, betreffenddie Anderung
des Gesetzesüber den Kriegszustand.

Gesetz, betreffendden Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das
Rechnungsjahr vom1. April 1914 bis 31. März 1915.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Gayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Gayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir haben nachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat undZustimmung derKammer
der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Artikel J.

Der Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das Rechnungs= 2
jahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915 wird nachder in der erstenAnlage enthal=—
tenenKapitel= und Titeleinteilung auf:

151906657 MA

in Einnahme und Ausgabe festgestellt.
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Bezüglichder in denSpezialetatszu diesemHauptetatbei den einzelnenKapiteln
und Titeln als übertragbarbezeichnetenFonds wird dem KöniglichenKriegsminister das
RechtderÜbertragungeingeräumt.

Über die Verwendungvon Restender abschließendenFonds wird durchden Etat des
zweitfolgendenJahres Bestimmunggetroffen.

Artikel II.

Der KöniglicheKriegsministerwird ermächtigt,die in den Etatstelleneintretenden
Anderungenrückwirkendzu vollziehen.

Artikel III.

DiejenigenStellen desHeeres,die unterA 1 bis 8 desdurchdas Gesetz,betreffend

Seite 272), festgestelltenServistarifs fallen,sindaus der zweitenAnlageersichtlich.

Gegebenzu München,den5. August1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Breunig.
v.Seidlein. Dr. v. Anilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Haupt=Etat

bis 31. März 1915.

— “·

2 Titel Ausgaben en5 8 Rechnungsfahr

*
I. Bestand der Vorjahre.

— 1 Fonds zur ErwerbungeieinesTruppenübungsplates für dasIII. Armee=
korpdpsz . 187657

II. Ausgaben auf die Überweisung aus dem Reichs=
haushaltsetat 1914.

a) Fortdauernde Ausgaben.
1 1—12 Kriegsministerium ...·... 774 297
2 1—5 Militärkassawesen 155660
3 1—10 Militärintendanturen 748 439
4 1—3 Millitärseelsorge 173888
5 1—5 Millitärjustizuerwaltnngag 406 008
6 1—3 öhereTruppenbefehlshaber... ., 535 250
717 1—2 ouverneure,Kommandantenund Platzmajore 116 888
8 8H1—5Adjutanturoffiziere und Offiziere in besonderenStellungen sowie

Beamte bei denselben . ...·.. .. 420 818
9 1—18 Generalstab undVermessungswesen. 579 345

100 1—3 Ingenieuroffiziere 601 509
11 1—269eldverpflegung derTruppen 27 382 309
12 1—7 dVaturalverpflegung 29 178 158
13 1—11Bekleidung und Ausrüstung derTruppen 6697 852
141—22arnisonverwaltungs= und Serviswesen 8 098 371
15 1—5 Militärbauwesen. . .. 395704
16 1—18 Militärmedizinalwesen . 2175654
l71—6VerwaltungderTraiiidepots und Instandhaltung der Feldgeräte . 316 424
181—2 nrsatz=und ReservemannschaftensowieArrestaten auf demMarsche 641 239
199 1—6 Pferdebeschaffung . . . .. 2971 793
2001—3 HVerwaltungderRemontedepots. . 1561536
2|1—3 Reise=und Umzugsgebührnisse,Vorspann=und 2 426 414
22 1—62 Militär=Erziehungs=und Bildungswesen. 1223957
21—6 Militärgefängniswesen . . 79 301
241—16 Artillerie= und Waffenwesen. 9 621 069
25 1—7 NKechnischeInstitute. . 401748
25 1—20 Festungen,Ingenieur=, Pionier= und Vertehrowesen 3 443 981
27 — Wohnungsgeldzuschüsse. . .. 70 2 851323

*
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. Betrag
Q„ ür das

Teitel Ausgaben Nelir,da
* 1914

it - M21—7 Unterstützungenan Militärs des aktivenund Beurlaubtenstandes,
für die an anderenStellen Unterstützungsfondsnicht angesetzt
sind. Unterstützungenund außerordentlicheVergütungenfür aktive
Beamte mit Ausnahme der des KriegsministeriumsEinschließlich
der Hausverwaltung und derGeneralmilitärkaffe) . 278212

2(I—— ZuschußzurMilitarwitwenkaffe ... 600000
300 1—10 HVerschiedeneAusgaben 678 860

SummeII a: „Fortdauernde Ausgaben“ Kapitel 1 bis 30|15 536 607

31 b) Militär-Bensionssonds.

1—10|Militär=Pensionsfonds ........ 13 257 840
Summe IIh für sich.

1 eIGinuialigeAuggadriu

1—136EiiinialigeAnsgabeii ........ 32924553
SummeIIecfür sich.

Hiezu Summe IIb „WMilitär-Pensionsfonds“Kapitel 31 13257 840

Hiezu: Summe IIA „Fortdauernde Ausgaben“ Kapitel 1 bis 30|1 536 607
I

Summe II|111 719000

I Hiezu: Summe1 187657

SummedesMilitäretats sür dasRechunugsjahrvom1.Il.Mrrille1914
bis 31.März 1915.
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Anlage 2 zum Etatgesetz.

Ubersicht
der Stellen des bayerischenHeeres, welcheunter A 1 bis 8 des

Kervistarifs fallen.

A 1. Generale.
General der Infanterie, Kavallerie oder Artillerie, Kriegsminister, kommandierender

General, Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizier im Range desselben,Chef des
GeneralstabsderArmee,ChefdesIngenieurkorps,Generalmajor,Brigadekommandeurund
Offizier im Range desselben,InspekteurderKavallerie,Feldzeugmeister,Generalstabsarzt
der Armee, Obergeneralarzt,Senatspräsidentdes Reichsmilitärgerichts.

A 2. Stabsoffiziere.
Oberst, Regimentskommandeurund Offizier im Range desselben,Abteilungschefim

Kriegsministerium,Abteilungschefim Generalstab,Chef des GeneralstabseinesArmeekorps,
Pionier=Inspekteur,FestungsInspekteur,Inspekteurdes Eisenbahn=undTelegraphenwesens,
Inspekteur des Militär=Luft= und Kraftfahrwesens,Inspekteurder TechnischenInstitute,
Direktor der Kriegsakademie,Artillerie= und Traindepot=Direktor,Kommandant eines
Truppenübungsplatzes,Generalarzt,Major, Bataillons=undAbteilungskommandeur,Oberst=
leutnant, Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,Oberstabsarzt,Korpsstabsveterinär,Intendant,
Oberintendanturrat,Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beimReichsmilitärgericht,Ober=
kriegsgerichtsrat,Intendauturrat,Kriegsgerichtsratmit demRang derKlasseIV derhöheren
Beamtender Militärverwaltung.

A 3. Die übrigen Offiziere.
Hauptmann oder Rittmeister, Kompagnie=,Eskadron=oder Batterie=Chef,Bezirks=

offizier, Pferdevormusterungskommissär,Stabsarzt, Oberstabs=und Stabsveterinär, Ober=
leutnant, Leutnant, Oberarzt, Assistenzarzt,Oberveterinär, Veterinär, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Korpsstabsapotheker,Stabsapotheker,Intendantursekretariats=und Regi=
straturbeamter,Oberzahlmeister,Zahlmeister,Militärgerichtsschreiber.
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4. Feldwebel.
Hartschier,Wachtmeister,Oberfeuerwerker,Schreiberund Druckergehilfenim Kriegs=

ministerium,etatmäßigerSchreiber und Registratorbei denGeneralkommandos,etatmäßiger
Schreiberbei derArmee=Inspektion,beimGeneralstab,bei denInspektionenderKavallerie
und des Ingenieurkorps,bei der Remonte=Inspektion,bei denInspektionender Militär=
Bildungsanstalten, der Unteroffiziersschuleund der militärischenStrafanstalten, bei der
MilitärärztlichenAkademie,bei denKommandanturenGermersheim,IngolstadtundMünchen,
bei den GarnisonkommandosAugsburg, Landau, Nürnberg, RegensburgundWürzburg, den
Divisions= und Brigadekommandos,bei der Feldzeugmeisterei,bei dem Inspizienten des
Truppen=und Train Feldgeräts,Unterzahlmeister,etatmäßigerSchreiber bei der Sanitäts=
Inspektion,Proviantamtsunterinspektor,Bekleidungsamtsunterinspektor,Garnisonverwaltungs=
unterinspektor,Lazarettunterinspektor,Festungsbaufeldwebel,Oberwallmeister,Wallmeister,
Oberschirrmeister,Schirrmeister, Zeugfeldwebel,Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär,
Obermusikmeister,Musikmeister, Sanitätsunteroffiziere usw. bei dem Kriegsministerium,
Sanitätsfeldwebelbei größerenGarnisonlazaretten.

A 5. Jähnriche.
Vizefeldwebelund Vizewachtmeister,Feuerwerker,Sanitäts-Vizefeldwebel,etatmäßiger

Regiments=,Bataillons=und Abteilungsschreiber,etatmäßigerSchreiberbei der Pionier=
Inspektion,der Festungs=Inspektion,der Inspektiondes Eisenbahn=undTelegraphenwesens,

der Inspektion des Militär=Luft= und Kraftfahrwesens,bei der Kriegsschule,der Militär=
schießschule,der Unteroffiziersschule,der Militär=Reitschule,bei den Bezirkskommandos,den
Sanitätsämtern, den Divisionsärzten, den Bekleidungsämtern,bei den Kommandanturen
der Truppen=Ubungsplätzeund bei den Linien=Kommandanten,etatmäßigerZeichner beim
TopographischenBureau des Generalstabs,beim Eisenbahnbataillon,bei den Telegraphen=
bataillonen,beim Fliegerbataillon,beim Luft= und Kraftfahrbataillon,etatmäßigerKammer=
unteroffizierund Quartiermeister,Furier, Schießunteroffizier,etatmäßigeSchreiber bei den
Traindepots, Beständeverwalterbei derKavallerietelegraphenschule,denTelegraphenbataillonen
und den Pionierbataillonen,Zahlmeisteraspirant,Lazarettrechnungsführer,Sergeant mit den
Gebührnisseneines VizefeldwebelsoderVizewachtmeisters,Waffenmeister=Unteroffiziere.

6. Anteroffiziere.
Sergeant, Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Regiments=und Bateillons=

tambour, Sanitätssergeant und Sanitätsunteroffizier, etatmäßiger Hoboist, Hornist und
Trompeter,Oberbäcker.
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A 7. Gemeine.
Obergefreiter, Gefreiter, überzähliger(Hilfs=) Hoboist, Hornist und Trompeter,

Spielleute, Sanitätsgefreiter, Sanitätssoldat, Okonomiehandwerker,Militärkrankenwärter,
Militärbäcker.

A 8. Militärunterbeamte.

Waffenmeister,Sattler, Zeughauswaffenmeister,Militärgerichtsbote.

Gesetz, betreffenddie AnderungdesGesetzesüberdenKriegszustand.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Gayern,Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.us#m.

Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was foldgt:

EinzigerArtikel.

Das Gesetzüber denKriegszustandvom5. November1912 wird dahingeändert:
1. Im Art. 4 Nr. 3 tretenan die Stelle der Worte: „§§ 1 und 3 desGesetzes

vom3. Juli 1893“ die Worte:
„§8§1 und 3 desGesetzesvom3. Juni 1914“,

2. Im Art. 6 erhältdie Nr. 6 folgendeFassung:
„6. für die in den §§ 1 bis 7, 10 des Gesetzesvom3. Juni 1914

gegendenVerrat militärischerGeheimnissevorgesehenenVerbrechenundVergehen,“.

Gegebenzu München,den6. August1914.

Ludwig.
Dr.Graffv.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden#-Fraunhofen.v.Thelemann. v. Lreunig. v.Seidlein.

Dr. v.Kuilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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seh=undVerurdmugsBüut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 41.
München, den S. August 1914.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 2. August 1914, betreffend die Sitze und Bezirke der standrechtlichenGerichte der Pfalz. —

s vom 3. August 1914, betreffend die Sitze und Bezirke der standrechtlichen Gerichte
er Pfalz.

Bekanntmachung, betreffenddie Sitze und Bezirke der standrechtlichenGerichte der Pfalz.

GemäßArt. 8 desGesetzesvom 5. November1912 überdenKriegszustandhabeich
die Sitze und Bezirke der standrechtlichenGerichteder Pfalz bestimmtwie folgt:

I. Frankenthal
mit dem Sprengel desLandgerichtsFrankenthal, ausgenommendie dem erweitertenBefehls=
bereichder FestungGermersheimzugewiesenenGemeindenaus dem Bezirksamt Speyer und
zwarSpeyer, Berghausen,Dudenhofen,Hanhofen,Harthausen,Heiligenstein,Mechtersheim,
Otterstadt, Schifferstadt,aus dem BezirksamtLudwigshafenund zwarIggelheimundBöhl,
aus demBezirksamtNeustadta. H. und zwar: Duttweiler,Geinsheim,Haßloch,Lachen=
Speyerdorf.
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II. Kaiserslautern
mit demLandgerichtssprengelKaiserslautern.

III. Landau
mit demLandgerichtssprengelLandau, ausgenommendie demBefehlsbereichder Festung
GermersheimzugewiesenenGemeindenaus demBezirksamtLandaui. Pf. und zwar: Alt=
dorf, Böbingen, Gommersheim, Freimersheim, Niederhochstadt,Oberhochstadt,Kirrweiler,
Großfischlingen,Kleinfischlingen,Venningen,Bornheim,Essingen,Offenbach,Herxrheimund
Herxheimweyher.

IV. Zweibrücken
mit dem LandgerichtssprengelZweibrücken.

V. Germersheim
mit demerweitertenBefehlsbereichder FestungGermersheimals Sprengel.

Zweibrücken,den2. August1914.
Der PräsidentdesK. Oberlandesgerichts:

F.Biegler.

Bekanntmachung, betreffenddie Sitze und Bezirkeder standrechtlichenGerichteder Pfalz.

Die Bekanntmachungvom 2. August1914 betreffenddie Sitze und Bezirke der
standrechtlichenGerichtederPfalz wird dahinerläutert,daß zum erweitertenBefehlsbereich
der FestungGermersheimaußer den schonbezeichnetenOrten, insbesondereauchgehören
die zum BezirksamtGermersheimgehörendenGemeindenGermersheim,Bellheim,Freisbach,
Hördt, Rülzheim,Knittelsheim,Kuhhardt,Leimersheim,Lingenfeld,Neupfotz,Niederlustadt,
Oberlustadt,Ottersheim,Schwegenheim,Sondernheim,Weingarten,Westheim,Zeiskam,
Jockgrim, Rheinzabern,Hatzenbühlund Hayna. Diese Gemeindensind ausgenommenvon
demBezirkedesStandgerichtsLandau.

Zweibrücken,den3. August1914.

Der PräsidentdesK. Oberlandesgerichts:
v.Biegler.
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für das

Königreich Bayern.

Nr. 42.
München, den 12. August 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 24. Juni 1914 über den Vollzug des Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetzes.— Be=

kauntmachung vom 19. Juli 1914, betreffenddie Zivilversorgungs= und Anstellungsscheine der angestellten
Beamten. — Bekanntmachung vom31. Juli 1914, Anderungen der Ausführungsbestimmungen zum Reichs=
erbschaftssteuergesetzevom 3. Juni 1906 betreffend.

Nr. 420 aàk

Bekanntmachungüber den Vollzug desSchlachtvieh=und Fleischbeschaugesetzes.

f#.Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.
(Abdruck aus dem Zentralblatt für das Deutsche Reich 1914 S. 354.)

Bekanntmachung,
betreffendAbänderungender AusführungsbestimmungenA. C, I) nebstAnlage b und E zum

Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetze.

Der Bundesrat hat die nachstehendenAnderungender AusführungsbestimmungenAy,
C2),I)3)nebstAnlageb") undEE9)zu demGesetze,betreffenddie Schlachtvieh=und Fleisch=
beschau,vom3. Juni 1900 (Beilagezu Nr. 52 desZentralblattsfür dasDeutscheReich
1908 S. 479 S. 1“) mit derMaßgabebeschlossen,daß die Anderungenam 1. August1914
in Kraft treten.

1) Gl. 1902 S. 298
2) . „ S. 334
8) » »S.368
9 „ S. 395
5)„ S. 415.
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I. Der § 29 derAusführungsbestimmungenD zum Schlachtvieh=undFleischbeschau=
gesetze(Beilage zuNr. 52 desZentralblattsfür dasDeutscheReich1908 S. 479, S. 677)
wird wie folgt geändert:

Im Abs. 2b sind die Worte „oder Rosmarinöl“ und im Abs. 3 die Worte
„1 kg Rosmarinöl“ zu streichen;

hinterdemWorte „(Birkenteer)“ist hinzuzufügen:
a) im Abs. 2b:

5„„ starkriechendemodertief dunkelgefärbtemMaschinenschmieröl(Zylinderöl)
odermit flüssigemTerpineolvon derDichteO,# bis 0,,0 bei 150C und
demSiedepunktuntergewöhnlichemDruckebei 216 bis 219°9C“;

b) im Abs. 3:
„5 kg stark riechendesoder tief dunkel gefärbtes Maschinenschmieröl
(Zylinderöl), 1 kg flüssigesTerpineol von den im Abs. 2b angegebenen
Eigenschaften“.

II. Die auf die TrichinenschaubezüglichenVorschriftenderAusführungsbestimmungen
A, C, D nebstAnlage b und E zum Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetze(Beilage zu
Nr. 52 desZentralblattsfür dasDeutscheReich1908 S. 479, S. 1°) werdengeändert
wie folgt:

Ausführungsbestimmungen A.
Im § 34 erhältNr. 4 folgendeFassung:

„Trichinen bei Schweinen, wenn durch die Untersuchungvon 14 aus den
Zwerchfellpfeilern,beim Vorhandenseinnur eines Zwerchfellpfeilersaus diesem,
entnommenenPräparatenin 6 odermehrPräparatenoderdurchdieUntersuchung
von 28 aus demRippenteiledesZwerchfellsoderdenBauchmuskelnentnommenen
Präparaten in 12 odermehr Präparaten Trichinen festgestelltsind.“

Ausführungsbestimmungen C.
Im zweitenAbschnittunterII (Invasionskrankheiten)Ziffer 22 ist im Abs. 1 vor

dem letztenWorte „erforderlich“einzuschalten:
„oder eine Untersuchungmit dem Trichinoskop“;

ferner ist im Abs. 2 an Stelle des 3. Satzes zu setzen:
„Ersteres ist anzunehmen,wenn durchdieUntersuchungvon 14 aus denZwerch=
fellpfeilern, beim Vorhandenseinnur eines Zwerchfellpfeilersaus diesem, ent=
nommenenPräparaten in 6 odermehr Präparaten oder durchdie Untersuchung
von 28 aus demRippenteiledesZwerchfellsoderdenBauchmuskelnentnom=
menenPräparatenin 12 odermehrPräparatenTrichinenfestgestelltsind.“
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Ausführungsbestimmungen D.

Im § 18 Abs. 1 unter I B erhält der bisherigeWortlaut von „au Stelle“ bis
zum SchlussefolgendeFassung:

„anStelle der unschädlichenBeseitigungist aufAntragdesVerfügungsberechtigten
dieWiederausfuhrsolchertrichinösenSchweinezu gestatten,bei welchendurchdie
Untersuchungvon 14 aus den Zwerchfellpfeiletn,beim Vorhandenseinnur eines
Zwerchfellpfeilersausdiesem,entnommenenPräparatenin wenigerals 6 Präparaten
oderdurchdie Untersuchungvon 28 aus dem Rippenteile des Zwerchfells oder
den BauchmuskelnentnommenenPräparaten in weniger als 12 Präparaten
Trichinen festgestelltfind, wenn das Fleisch vorher der für schwachtrichinöses
Fleisch von Schweinenbei Schlachtungenim Inland vorgeschriebenenBehandlung
unterworfenist;“

Anlage b zu den AusführungsbestimmungenD (Anweisung für die Untersuchungdes
Fleischesauf Trichinen und Finnen).

1. Im §1 ist zwischenAbs. 1 und 2 folgenderneueAbsatzeinzufügen:
„Zulässig ist auchdieAnwendungeinesTrichinoskops,dasbei70—80 facher

VergrößerungeinGesichtsfeldvon mindestens110—115 cmDurchmessergibt
und gleichfallsdie Objekteklar und deutlicherkennenläßt.“

2. Im § 2 werdendieWorte„18 Minuten“ ersetztdurchdie Worte„10 Minuten“;
außerdemerhältder§ 2 die nachstehendenZusätze:

„Bei der Benutzungvon Ersatzprobenaus dem RippenteiledesZwerch=
fells oderaus denBauchmuskelnbei ganzenSchweinenoderhalbenzubereiteten
Schweinen(8 4Abs. 2, § 5Abs. 2) sind auf die mikroskopischeUntersuchung,
einschließlichderHerstellungderPräparate,mindestens20 Minuten zu ver=
wenden. «

Erfolgt die Untersuchungmit demTrichinoskop,so sind auf die Unter=
suchungder Proben einesSchweinesoder eines halbenzubereitetenSchweines,
einschließlichder Herstellungder Präparate, jedochausschließlichder für die
ProbeentnahmeaufgewendetenZeit, mindestens6 Minuten, bei Benutzung
von Ersatzprobenaus dem Rippenteile des Zwerchfells oderaus den Bauch=
muskelnmindestens12 Minuten, auf dieUntersuchungeineseinzelnenStückes
Speck mindestens5 Minuten, auf dieUntersuchungsonstigereinzelnerFleisch=
stückemindestens8 Minuten zu verwenden."“
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3. Im § 4 werdenAbs. 1 und 2 gefaßtwie folgt:
„Die Proben sind bei ganzen Schweinen oder halben zubereiteten

Schweinenje in der Mindestgrößeeiner Haselnuß aus den beidenZwerchfell=
pfeilern(Nierenzapfen)am Ubergangin den sehnigenTeil zu entnehmen.

In Fällen, in denendieZwerchfellpfeileretwa abhandengekommensind,
sindzwei gleichgroßeProbenaus demRippenteiledesZwerchfells(Kronfleisch)
oderaus denBauchmuskelnzu entnehmen.In Fällen, in denennur ein
Zwerchfellpfeilervorhandenist, ist aus diesemeine doppelhafelnußgroßeProbe
zu entnehmen.“;

ferner wird im Abs. 3 hinter „Proben“ eingeschaltet:
„je in der Mindestgrößeeiner Bohne“.

4. Im §85 ist an Stelle derWorte „Von jeder“bis „auszuschneiden“zu setzen:
„Von jeder der vorstehendbezeichnetenProben hat der Beschauerbei

Speck4, mithin im ganzen12, bei einzelnenFleischstücken6, mithin im
ganzen18, bei ganzenSchweinenoderhalbenzubereitetenSchweinenbeim
VorhandenseinbeiderZwerchfellpfeiler7, mithin im ganzen14, beim Vor=
handenseinnur einesZwerchfellpfeilers14 haferkorngroßeStückchenaus ver=
schiedenenStellen möglichstam Ubergangin sehnigeTeile auszuschneiden“;

fernerist nachstehenderAbs. 2 anzufügen:
„Müssen bei ganzenSchweinen oderhalben zubereitetenSchweinender

RippenteildesZwerchfellsoder dieBauchmuskelnzur Probenentnahmeverwendet
werden(§ 4 Abs. 2), so sind aus jederProbe 14, mithin im ganzen28
haferkorngroßeStückchenauszuschneiden."“

5. Der § 6 erhältfolgendeAbsätze3 und4:
„Die Untersuchungmit demTrichinoskophat in derWeisezu geschehen,

daß jedesPräparat bei 70=bis 80 facherVergrößerunglangsamund sorg=
fältig durchmustertwird.

ErgebensichbeiderUntersuchungmitdemTrichinoskopverdächtigeStellen,
derenNatur mit Hilfe desTrichinoskopsnichtsicherfestzustellenist, so sind
siemit demMikroskopnachzuprüfen.“

6. Im §7 wirdAbs.2 gestrichenund demAbs.1 folgendeBestimmunghinzugefügt:
„Von ganzen Schweinen sind in diesemFalle Proben auch aus den

Zungen=und Kehlkopfmuskelnzu entnehmenund zu untersuchen.Ist nach
LagederSache, namentlichbeigemeinschaftlicherUntersuchungoderAufbewahrung
mehrererSchweine,eineVerwechselungderGeschlingeder verdächtigenSchweine
mit denenunverdächtigerSchweine möglich, so sind die bezeichnetenProben
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von sämtlichenhiernachin BetrachtkommendenSchweinenzu entnehmenund
zu untersuchen.Auch dieseProben sind mit Befundberichtdem zuständigen
Tierarzt zu übergeben.

Dieserhat denBefundunverzüglich,nötigenfallsunterEntnahmenoch
weitererProben, nachzuprüfen."

7. Der § 9 wird gefaßtwie folgt:
„Im allgemeinendürfen von einemTrichinenschaueran einemTage mit

dem Milkroskopnicht mehr als 36 Schweineoder ebensovielehalbe zubereitete
Schweineoder40 Speck=oder26 sonstigeFleischstückeuntersuchtwerden.

1 Ausnahmsweisedürfen jedochan einemTage bis 45 Schweineoder ebensoviele
halbezubereiteteSchweineoder50 Speck=oder32 sonstigeFleischstückeunter=
suchtwerden.

Mit demTrichinoskopdürfen von einemTrichinenschauerim allgemeinen
an einemTage nichtmehrals 60 Schweineoderebensovielehalbezubereitete
Schweineoder72 Speck=oder45 sonstigeFleischstücke,ausnahmsweisejedoch
bis 75 SchweineoderebensovielehalbezubereiteteSchweineoder90 EFt
oder56 sonstigeFleischstückeuntersuchtwerden.“

8. Im § 10 erhält Abs. 1 folgendenZusatz:
„Für die mit demTrichinoskopausgeführtenUntersuchungensindbesondere

Schaubücherzu führen.";
fernerist an Stelle desAbs. 2 zu setzen:

„Wo ein Bedürfnis besteht,kann eine weitereTrennung der Schau=
bücherfür frischesund für zubereitetesFleisch erfolgen."“

Ausführungsbestimmungen E.
Dem §5 ist als Abs. 2 hinzuzufügen:

„DiejenigenPrüflinge,welchedieTrichinenschauauchmit demTrichinoskop
ausüben wollen, haben die erforderlichenKenntnisseüber die Einrichtung und
denGebrauchdesTrichinoskopsnachzuweisen."“

Berlin, den 24. Juni 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Caspar.
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Nr. 6629 PV.

Bekanntmachung, betreffend dieZivilversorgungs=undAnstellungsscheinederangestelltenBeamten.

fl. Staatsministeriendes flöniglichenHausesunddesAußern,derJustiz,desInnern,
desInnern für #rchen-undSchulangelegenheiten,derFinanzen,für Verkehrsangelegen=

heitenund fKl.Kriegsministerium.

Der § 24 (3) derAnstellungsgrundsätzefür denStaatsdienst und der § 15 (8) der
Anstellungsgrundsätzefür den Kommunaldienst(GVBl. 1907 S. 697 und 727), wonach
der Zivilversorgungsscheinoderder Anstellungsscheinfür den Unterbeamtendienstnach etat=
mäßigerAnstellungseinesInhabers zu den Akten zu nehmenist, beziehtsichnur auf die
den Militäranwärtern und denInhabern des AnstellungsscheinsvorbehaltenenStellen.
Dabei machtes keinenUnterschied,ob dieAnstellungauf Grund desScheins erlangt wurde
oder ob der Besitz des Scheins dabei ohneEinfluß war.

DagegenverlierenScheininhaber,die in einer denMilitäranwärtern usw. nicht vor=
behaltenenStelle als Beamte beschäftigtoder angestelltwordensind, durchdie Anstellung
das Recht auf den Schein nicht; er wird dahernicht zu denAkten genommenund erlischt
nachArt. III Ziff. 5 desReichsges.vom3. Juli 1913 betreffendAnderungdesM. 06
(REl. S. 498) erst,wennder Inhabermit einerPensionaus demZivildienst(§ 36
des Mannschaftsversorgungsgesetzesvom31. Mai 1906) in denRuhestandtritt.

Die entgegendieserBestimmung bisher zurückbehaltenenScheine sind den in Frage
kommendenBeamten zurückzugeben,soweit die Betreffendennicht etwa inzwischenaus dem
Zivildienst mit Pension in den Ruhestandgetretensind.

München,den 19. Juni 1914.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. Dr. v.Knilling.

J. A. J. A. J. A.
Staatsrat v. Lößl. Staatsrat Dr. v.Günder. Staatsrat v.Kneußl.

J. A.
MinisterialratDr. v. Graßmann.

Nr. 24881.

Bekanntmachung, Anderungender Ausführungsbestimmungenzum Reichserbschaftssteuergesetze
vom 3. Juni 1906 betreffend.

K. Staatsministeriendes Junern und der Finanzen.

Der Bundesrathat laut Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 2. Juli 1914
(ZentralblattfürdasDeutscheReichfür 1914 S. 373) in seinerSitzungvom18. Juni 1914
beschlossen,den nachstehendabgedrucktenAnderungen der Ausführungsbestimmungenzum
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Erbschaftssteuergesetzevom3. Juni 1906 — GVl. 1906 S. 236 ff. — mit der Maß=
gabe die Zustimmungzu erteilen,daß die Anderungenmit dem1. Oktober1914 in
Kraft treten.

AnderungenderAnusführungsbestimmungenzumReichserbschaftssteuergesetze
vom 3. Juni 1906.

I. An die Stelle der§§ 18 bis 22 derAusführungsbestimmungenzumErbschafts=
steuergesetzevom3. Juni 1906 tretenfolgendeBestimmungen:

§ 18.
Zu den Grundstücken,die dauernd land=oder forstwirtschaftlichenZweckenzu dienen

bestimmtsind(§ 15 Abs.1, § 16 Abs.2 desGesetzes),sind land=oderforstwirtschaftlich
genutzteGrundstückenicht mehr zu rechnen,derengemeinerWert jetztschondurchihre Lage
als Bauland oderals Land zu Verkehrszweckenbestimmtwird, oderbei denennachden
sonstigenUmständen,z. B. nach ihrer Lage und Beschaffenheit,ihrem Erwerbspreis oder
ihrer Belastung anzunehmenist, daß sie in absehbarerZeit anderenals land=oder forst=
wirtschaftlichenZweckendienenwerden.

§ 19.

1 Der Berechnungdes Ertragswerts bei landwirtschaftlichoder zu landwirtschaftlichen
Nebenbetrieben(§ 17) genutztenGrundstücken,einschließlichder dazu gehörenden,denselben
ZweckendienendenGebäudeund des Zubehörs,ist der Reinertragzu Grunde zu legen,
den ein ordentlicherLandwirt von den Grundstückennach ihrer bisherigenwirtschaftlichen
Bestimmungbei gemeinüblicherBewirtschaftungund unter gewöhnlichenVerhältnissenmit
einemangemessenenlebendenund totenInventar und sonstigemangemessenenBetriebskapital
im Durchschnitt einer Reihe von Jahren für ein Wirtschaftsjahr erzielen kann. Ein
Mehr= oderMinderwert der dem GrundstückseigentümergehörendenGebäudeund Betriebs=
mittel gegenübereinemwirtschaftlichnormalenBestand ist demErtragswertehinzu=oder
von ihm abzurechnen,insoweiter geeignetist, denErtrag zu beeinflußen.Entsprechendes
gilt, wenn ein den Gegenstanddes Erwerbes bildendesLandgut verpachtetist und das
Betriebskapital (beweglichesInventar) dem Pächter gehört.

2 Bei Grundstücken,bei denendie Ergebnissedes Wirtschaftsbetriebsdem Boden un=
mittelbar entnommenwerden(§ 16), ist die Jahresgewinnungum einender fortgeschrittenen
Erschöpfungdes BodensentsprechendenBetrag zu kürzen.

à Soweit die denGegenstanddesErwerbesbildendenGrundstückenebstdemZubehör
zu einerwirtschaftlichenEinheit verbundensind, ist der ReinertragunterBerücksichtigung
dieser Zusammengehörigkeitvon den Grundstückenals einheitlichemGanzen zu berechnen.
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Gehenbei VererbungeinesLandgutsdiesesselbstund einzelnezu ihm gehörigeGrundstücke
auf Grund einer letztwilligenAnordnung des Erblassers an verschiedeneErwerber über, so
ist, wenndie HöhedesReinertragsbei demLandgutund bei deneinzelnenGrundstücken
durchihre wirtschaftlicheZusammengehörigkeitbedingtwar, der Reinertrag zu Grunde zu
legen,dendasLandgutoderdieEinzelgrundstückeohneRücksichtauf ihrebisherigeZusammen=
gehörigkeitgewährenkönnen.

–§19a.

1.Der Reinertrag ist aus dem Rohertrage durch Abzug der Bewirtschaftungskosten,
d. i. der Kostenzu berechnen,die aufzuwendensind, um mit entlohntenfremdenArbeits=
kräftendenRohertrag zu erzielen. Ist beiZugrundelegungderVerhältnisseeiner ordnungs=
mäßigenBewirtschaftungzur Oberleitung des gesamtenWirtschaftsbetriebseine besondere
Arbeitskraft für erforderlichzu erachten,so ist bei selbstbewirtschaftetenBetrieben der Wert
derTätigkeitdesSelbstbewirtschaftersvomRohertraginsoweitabzuziehen,als dieseTätigkeit
des Selbstbewirtschafterseine solchebesondereArbeitskraft ersetztund der dafür angesetzte
Wertbetragdie angemesseneEntlohnung einer solchenArbeitskraft nicht übersteigt.

2Zum Rohertragist auchder Mietwert der vomEigentümerodervomPächterund
derenAngehörigenselbstbewohntenoderzur Führung des Haushalts benutztenGebäude
zu rechnen.

3.Was zur BestreitungdesHaushalts desBesitzersaus denErgebnissendes Wirt=
schaftsbetriebszu entnehmenist, darf aus dem Rohertragenicht ausgeschiedenwerden.

8 20.
1.Der zur Anmeldung des Erwerbes Verpflichtetehat in der Erbschaftssteuererklärung

(8§13 Abs. 1,5) die Grundstückemit Einschluß der dazugehörenden,denselbenZwecken
dienendenGebäudeund des ZubehörsnachihrerBezeichnungim Grundbuch,ihrer Flur=
buchbezeichnung,Größe, Beschaffenheit(Gebäude, Hof, Kulturland) und Kulturart (Acker,
Wiese, Weide, Odland, Teich usw.) einzeln aufzuführen. Auch ist die Feuerversicherungs=
summederGebäude,der letzteErwerbspreisund die Erwerbszeitder Grundstückezu ver=
merken. Ferner ist anzugeben,ob die Grundstückeverpachtetsind oder nicht, und im ersten
Falle, ob sie mit oder ohneInventar verpachtetsind und wie hochsichder Pachtpreismit
denNebenleistungenbeläuft. Statt der EinzelangabengenügtdieBezugnahmeauf einen
gleichzeitigvorzulegendenamtlichenAusweis (Besitzstandsverzeichnis,Katasterauszug),wenn
aus ihm die erforderlichenAngabennachdem neuestenStande hervorgehen.

2 Außerdemhat der Anmeldendefür jedesGrundstückden Ertragswert und, wenn er
diesennichtzuverlässigangebenkann, dengemeinenWert anzugeben.Bei Landgüternist
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derWert im ganzenanzugeben,im Falle des§ 19 Abs. 3 Satz 2 auchderWert der
einzelnenauf verschiedeneErwerber übergehendenTeile und Grundstücke.WurdenvomErb=
lasserüberdenBetriebderGrundstückegeordneteBüchergeführt,so kannderSteuerpflichtige
dieseBücher selbstoderdieBücherabschlüssemit derErbschaftssteuererklärungals Behelfe für
die Wertermittlungvorlegen.

3Erklärt sichder Anmeldendein glaubhafterWeisezu einerzuverlässigenAngabedes
ErtragswertsaußerStande und ist der gemeineWert desGrundstückshinlänglichfest=
zustellen,so kannmit Zustimmungdes Steuerpflichtigenals Ertragswertder gemeineWert
desGrundstücksder Steuerberechnungzu Grundegelegtwerden.

§ 20a.

Das Erbschaftssteueramthat die AngabedesErtragswertszu prüfen. Hat es gegen
ihreRichtigkeitBedenken,die auf demim § 43 Abs. 1 desGesetzesbezeichnetenWege
nichtbeseitigtwerdenkönnen,bleibt insbesondereder angemeldeteErtragswerthinter dem
bekanntengemeinenWerte auffällig zurückoder war der Anmeldepflichtigeüberhauptaußer
Stande,denErtragswertzuverlässiganzugeben,und greiftauch§ 20 Abs. 3 dieserBe=
stimmungennichtPlatz, sohatdasErbschaftssteueramtdenErtragswert selbständigzuermitteln.

8 20b.

1.Bei verpachtetenLandgüternoderGrundstückendarf im allgemeinenals Reinertrag im
Sinne des§ 16 Abs.2 desGesetzesderPachtwertgelten,vorausgesetzt,daß sichdasGut
oderdas Grundstückin ordnungsmäßigemwirtschaftlichenZustand befindetund der Pacht⸗
preis normal ist, d. h. den Pachtzinsenentspricht,die im gewöhnlichenVerkehre für ein
LandgutoderGrundstückder in RedestehendenArt gezahltzu werdenpflegen.Pachtzinsen,
derenHöhe durchpersönliche,insbesondereverwandtschaftlicheVerhältnisseoderdurchandere
besondereUmstände(wiez. B. bei Hinzupachtungenzur AbrundungdesBesitzes)bestimmt
sind, dürfen bei Ermittlung des Ertragswerts nicht berücksichtigtwerden.

2Als Pachtwertgilt derbar zu entrichtendejährlichePachtzinsabzüglichdesGeldwerts
der vomVerpächteretwazu tragenden,zu denBewirtschaftungskostengehörigenLeistungen
und zuzüglichdes Geldwerts der demVerpächteretwa vorbehaltenenNutzungen sowie der
vom Pächternebendem PachtzinsübernommenenLieferungenund Leistungen,soweitsie
nicht zu den Bewirtschaftungskostengehören.

§ 20c.

1Kommt eineErtragsermittlungnach§ 20b nicht in Betracht,handeltes sichins=
besondereum selbstbewirtschafteteGrundstücke,soistderReinertragschätzungsweisezuermitteln.
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2 Eine BerechnungdesErtragswertsaus demvon denGrundstücken(88 19 bis 20b)
wirklicherzieltenReinertragefindetnichtstatt.

8 20d.
1.Im Falle des § 20c kann derErtragswert unter Zuhilfenahmeder normalenPacht=

werte von LandgüternundGrundstückenaus demBezirke desErbschaftssteueramtsoder aus
benachbartenBezirken ermittelt werden, sofern es sich dabei um Betriebe von annähernd
gleicherLage und Beschaffenheitund mit annäherndgleichenwirtschaftlichenVerhältnissen
handeltund Pachtwerte,die sichbeiBeachtungdes§ 20b Abs.1 zur Vergleichungeignen,
in hinreichenderAnzahl vorhandensind.

2.WerdenPachtgüterzum Vergleichegezogen,bei denendas Betriebskapital (bewegliche
Inventar) mitverpachtetist, so ist der Pachtzins unter Abzug der Zinsen für denKapital=
wert des Betriebskapitalsfestzustellen.Ebensoist der im PachtzinsemitenthalteneMietwert
der vom Pächter für sich,seineFamilie und das nicht zumLandwirtschaftsbetriebegehaltene
Personal sowie für Fremde bestimmtenWohnräumeeinschließlichder nicht dem landwirt=
schaftlichenBetriebedienendenStallungenund Wirtschaftsräumeauszuscheiden.

Aus den berichtigtenVergleichswertenist der Pachtwert auf den Hektar der land=
wirtschaftlichgenutztenFläche, soweitmöglichgetrenntnachKulturarten, zu berechnen,mit
derZahl der Hektaredes abzuschätzendenGrundstückszu vervielfältigenund um denjähr=
lichen Reinertrag aus besonderen,zu dem abzuschätzendenGrundstückegehörendenNutzungen
wie Jagd und Fischereizu vermehren.Dem so gefundenenWerte ist ein Zuschlagfür
die Verzinsung eines normalenBetriebskapitalsin einer auf denHektar berechnetenSumme
sowie ferner ein Zuschlag für den Mietwert der dem landwirtschaftlichenBetriebedienenden
Wohn=und Wirtschaftsgebäudehinzuzurechnen.

4 Die Vorschrift des § 19 Abs. 1 Satz 2 findet Anwendung. Ein Abzug für die
Tätigkeitdes Selbstbewirtschafters(vgl.S 19a Abs. 1) kommtnichtin Frage.

§ 20e.
In denjenigenBundesstaaten,in denen für die Zweckeder Grundsteuergesetzgebung

eine Einschätzungder landwirtschaftlichenGrundstückenach dem Reinertrage stattgefunden
hat und aktenmäßigfestgestelltist, kamnmfür die Berechnung des Ertragswerts von den
Grundsteuerreinerträgenausgegangenwerden,soferndie Beschaffenheitder Grundstückesich
nicht wesentlichgeänderthat und entwederanzunehmenist, daß der Grundsteuerreinertrag
demgegenwärtigenReinertragenochentspricht,oderausreichendeAnhaltspunkte(3.B. durch
Vergleichungvon Kaufpreisen für die Grundstückeoder die auf ihnen zu gewinnenden
Erzeugnisseaus den verschiedenenZeiträumen) vorhandensind, um aus ihnen den gegen=
wärtigenReinertrag zu ermitteln.
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8 20t.
1.Ist eineBerechnungdesErtragswertsauchauf demin den§§ 20d, 20e bezeich=

netenWege nicht tunlich, so ist durchSachverständigenschätzungfestzustellen,welcherRein=
ertrag auf den Hektar der landwirtschaftlichgenutztenFläche, getrennt nachKulturarten,
bei Zugrundelegungvon Durchschnittszahlenfür denKulturaufwandeinerseitsund die
Preise der landwirtschaftlichenErzeugnisseanderseits,zu rechnenist, und hieraus derRein=
ertrag unter Hinzurechnungdes Mietwerts der dem landwirtschaftlichenBetriebe dienenden
Wohn= und Wirtschaftsräumezu ermitteln. Das gewonneneErgebnis ist gegen den
gleichzeitigfestzustellendengemeinenWert abzuwägenund hiernachderErtragswert endgültig
festzustellen.

2.Wie eingehenddas Gutachten zu erstattenist, hat sich nach der Größe des abzu=
schätzendenGrundbesitzesund, unter Berücksichtigungder darauf lastendenSchulden, nach
dem in Betracht kommendenSteuerwertezu richten.

3.Welchen Personen oder Behörden die Schätzung zu übertragen ist, und ob zur
Berichtigungder Schätzungeine weitereSchätzung zu veranlassenist sowie die nähere
RegelungdesVerfahrenswird durchdie obersteLandesfinanzbehördebestimmt.

8 208g.
Sofern in einzelnenBundesstaatenfür die Zweckeder landesgesetzlichenBesteuerung

Vorschriften für die Ermittlung des Ertragswerts landwirtschaftlichgenutzterGrundstücke
erlassensind, können dieseVorschriftennachvorgängigem Einvernehmenmit dem Reichs=
kanzler(Reichsschatzamt)der Errechnungdes Ertragswerts für die Erbschaftssteuerinsoweit
zu Grundegelegtwerden,als durchsie derErtragswertin demaus den8§8§18 ff. sich
ergebendenUmfangerfaßtwird. ·

§21.
1.Bei Forsten(Holzungen)ist, soweiteineordnungsmäßigeBewirtschaftungauf Grund

eines nach forstwirtschaftlichenGrundsätzenaufgestelltenBewirtschaftungsplansstattgefunden
hat und außergewöhnliche,nicht innerhalb der regelmäßigenNutzung liegendeAbtriebenicht
vorgekommensind, zunächstderGesamtreinertragwährenddes demTode desErblassers
vorangegangenen,der Zahl der Jahre der WirtschaftsperiodeentsprechendenZeitraums zu
berechnen.Hierbei sind in Einnahmezu stellender Erlös für die in demmaßgebenden
Zeitraum aus dem regelmäßigenAbtriebesowiedenZwischen=undNebennutzungenerzielten
Erzeugnisse,in Ausgabe als Bewirtschaftungskostendie Aufwendungenfür Aufsicht und
Verwaltung, Schlagen, Aufbereitung,Rückenund Flößen derHölzer, für Aufforstungsowie
fürUnterhaltungder Baulichkeiten(Forsthäuser,Brücken,Wegeusw.). Der Berechnungdes
Ertragswertsist der Reinertragzu Grundezu legen,derdurchschnittlichauf einJahr des
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der BerechnungdesGesamtreinertragszu Grunde gelegtenZeitraums entfällt. Von der
Berechnungdes Ertragswerts nachdem wirklichenReinertragesind diejenigenFlächen aus=
zuscheiden,auf denenwährenddes maßgebendenZeitraumsNeubeforstungenbehufsErweiterung
desForstbestandesoderAbtriebebehufsAnderungderKulturart stattgefundenhaben.

2.Die Vorschriftendes§ 20 Abs.3, der§§ 20 a, 20b, 20d bis g findensinngemäß
Anwendung.

§ 22.

1 Das Erbschaftssteueramthat, soweittunlich, in allen Fällen auchden geclleinenWert
derdenGegenstanddesErwerbesbildendenland=und forstwirtschaftlichenGrundstückefest=
zustellenund aktenkundigzu machen.

2Bleibt der ermittelteErtragswertum mehr als ein Viertel seinesBetrags hinter
dembekanntengemeinenWertezurück,so sinddemReichsbevollmächtigtennachErledigung
und Prüfung desSteuerfalls die Akten durchdieOberbehördein jedemFalle zu über=
senden, in welchemder gemeineWert der zu dem steuerpflichtigenNachlassegehörenden
GrundstückedenBetrag von 30,000·.X übersteigt.

II. Im Muster4 derAusführungsbestimmungenerhältim erstenAbschnitteII. Erb⸗
schaftssteuererklärungA. Nachlaßverzeichnisdie Nr. 2 folgendeFassung:

2a. Grundstücke,diedauerndland- oderforstwirtschaftlichenZweckenzu dienenbestimmt
sind, einschließlichder dazu gehörenden,denselbenZweckendienendenGebäudeund
des Zubehörs, sind nach ihrer Bezeichnungim Grundbuch, ihrer Flurbuch=
bezeichnung,Größe, Beschaffenheit(Gebäude,Hof, Kulturland) und Kulturart
(Acker,Wiese,Weide,Odland, Teichusw.) einzelnaufzuführen.Auch ist die
Feuerversicherungssummeder Gebäude,der letzteErwerbspreis und die Erwerbs=
zeit derGrundstücke,im Falle derVerpachtungaberanzugeben,ob das Gut
mit oderohneInventar verpachtetist und wie hochsichder Pachtpreis mit den
Nebenleistungenbeläuft. Statt derEinzelangabengenügtdieBezugnahmeauf einen
gleichzeitigvorzulegendenamtlichenAusweis(Besitzstandsverzeichnis,Katasterauszug),
sofernaus ihm die erforderlichenAngabennachdem neuestenStande hervorgehen.

b. NebendenAngabenzu a ist der Ertragswert,bei Landgüternder Ertragswert
im ganzenoder sofernderErtragswert nicht angegebenwerdenkann, dergemeine
Wert anzugeben.Als Ertragswertgilt das Fünfundzwanzigfachedes Rein=
ertrags, den dieGrundstückenach ihrer bisherigenwirtschaftlichenBestimmungbei
ordnungsmäßigerBewirtschaftungmit entlohntenfremdenArbeitskräftennach=
haltig gewährenkönnen.

München,den31. Juli 1914.
J. A.

Dr. frhr. v. Soden-Fraunhosen. Staatsrat Dr. v. Günder.
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eins-undAnordnungengtatst5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 43.
München, den 12. August 1914.

Inhoaltt: .
Bekanntmachung vom 10. August 1914, betreffend Anderung der Eisenbahn=Verkehrsordnung — Bekannt=

machung vom 11. August 1914, Vollzug des Reichsgesetzesvom 4. August 1914, betreffendAusnahmen von
Beschäftigungsbeschränkungengewerblicher Arbeiter. —Bekanntmachung vom 11. August 1914, die Post=
ordnung für das Deutsche Reich vom 20. März 1900 betreffend. — Bekanntmachung vom11. August 1914,
die Postordnung für das Königreich Bayern vom 27. März 1900 betreffend.

Nr. 9/Vo.
Bekanntmachung, betreffend Anderungder Eisenbahn=Verkehrsordnung.

K. Staatzministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1909 S. 29) wird,
wie folgt geändert:

Mit Rücksichtauf die jetzigemilitärischeInanspruchnahmeder Eisenbahnenwerdenfür
den zugelassenenPrivatverkehr bis auf weiteres sämtlicheLieferfristender Eisenbahn=Ver=
kehrsordnungaußerKraft gesetzt;ebensowird dieVorschrift im § 6 Abs. (5) über dieVer=
öffentlichungder Tarife insoweit außer Kraft gesetzt,als es sichum die Vorschriftender
Tarife über Lieferfristenund Gestellungoffeneroder gedeckterWagen handelt.

Die Anderungentretensofort in Kraft.

München,den10. August1914.

v. Seidlein.
74
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Bekanntmachung, Vollzug desReichsgesetzesvom4. August1914,betreffendAusnahmenvon
BeschäftigungsbeschränkungengewerblicherArbeiter.

Kl.Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Außern.

Auf Grund des§ 52 derK. Verordnungvom29. März 1892, denVollzug der
Reichsgewerbeordnungbetreffend,(GVl. 1892 S. 61) wird zur AusführungdesReichs=
gesetzesvom4. lid. Mts., betreffendAusnahmenvon Beschäftigungsbeschränkungengewerb=
licherArbeiter(Rel. S. 333) folgendesverfügt:

HöhereVerwaltungsbehördeimSinne des§ 1 desReichsgesetzesist dieK. Regierung,
Kammer des Innern, und für die der Aufsichtder BergbehördeunterstehendenBetriebedas
Oberbergamt.

München,den 11. August1914.

Dr. Graf v.Hertlins.

er. 25/2601
P U.

Bekanntmachung, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

fl. Staatoministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des§ 50 desGesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeitfür denPostverkehr
zwischenBayern, dem Reichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnung desReichs=
kanzlersvom6. August1914, betreffendAnderungderPostordnungfür dasDeutscheReich

vom 20. März 1900 (GVBl. Nr. 18. vom31. März 1900) bekanntgegeben.

München, den 11. August 1914.

V.Seidlein.

Anderung der Postordnung vom 20. März 1900.

Auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes DeutschenReichs vom
28. Oktober 1871 und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Erleichterungdes
Wechselprotestesvom30. Mai 1908 wird diePostordnungvom20. März 1900 (Reichs=
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gesetzbl.S. 321) für die Dauer derGeltungdes§ 1 derBekanntmachungvomheutigen
Tage über die Verlängerungder Wechselprotestfrist,wie folgt, geändert:

1. Im § 18 „Postaufträgezur EinziehungvonGeldbeträgenusw.“ erhältder letzte
Satz des Abs. VI folgendeFassung:

WünschtderAuftraggeber,daß die Weitersendungan einezur Aufnahme
des WechselprotestesbefugtePerson geschieht,so genügt der Vermerk „Sofort
zum Protest ohneRücksichtauf die verlängerteProtestfrist“ auf derRückseitedes
Postauftragsformulars,ohne daß es der namentlichenBezeichnungeiner solchen
Person bedarf.

Im Abs.XVIII wird dementsprechendderVermerk „Sofort zumProtest“ ersetztdurch
den Vermerk „Sofort zum Protest ohneRücksichtauf die verlängerteProtestfrist".

2. Im § 18a „Postprotest“erhält der2. Satz deszweitenAbs. unterV folgende
Fassung: «

Erfolgt die Einlösung auch bis zu diesemZeitpunkte nicht, so wird der
Wechselmit demPostauftrag am zweiunddreißigstenWerktagenachdemZahlungs=
tagedesWechselsnochmalszur Zahlungvorgezeigt.

3. VorstehendeAnderungentretensofortin Kraft.

Berlin, den6. August1914.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.

Nr.23/2591
PIII.

Bekanntmachung, die Postordnung für das KönigreichBayern vom 27. März 1900 betreffend.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür dasKönigreichBayern vom27. März 1900 (GWVl. Nr. 17
vom30. März 1900) wird für die Dauer der Geltungdes § 1 der Bekanntmachung
des Bundesratsvom6. August1914 über die Verlängerungder Wechselprotestfristwie
folgt geändert: .

1. In §20 „Postaufträgezur EinziehungvonGeldbeträgenund zurEinholungvon
Wechselakzepten“erhält der letzteSatz der Ziff. VI folgendeFassung:

Wünscht der Auftraggeber,daß die Weitersendungan eine zur Aufnahme
des WechselprotestesbefugtePerson geschieht,so genügt der Vermerk „Sofort
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zum Protest ohneRücksichtauf die verlängerteProtestfrist“ auf der Rückseite
des Postauftragsformulars, ohne daß es der namentlichenBezeichnungeiner
solchenPerson bedarf.

2. Im § 41 „Einziehungvon Geldbeträgenund Einholung von Wechselakzepten
durchPostauftrag“wird in Ziff. X derVermerk„Sofort zumProtest“ ersetztdurchden
Vermerk „Sofort zum Protest ohneRücksichtauf die verlängerteProtestfrist".

3. In § 20a „Postprotest“erhält der zweiteSatz des 2. Absatzesder Ziff. V
folgendeFassung: ·

Erfolgt die Einlösung auchbis zu diesemZeitpunktenicht, so wird der
Wechselmit demPostauftrag am zweiunddreißigstenWerktagenachdemZahlungs=
tagedesWechselsnochmalszur Zahlungvorgezeigt.

4. VorstehendeAnderungentretensofortin Kraft.

München,den11. August1914.

v.Seidlein.
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Geseh=undVerurdunngsgiat
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 44.
München, den 14. August 1914.

— — — — —

Inhalt:
Gesetz vom 11. August 1914, betreffend die Dienstaufsicht über die Gewerbe= und die Kaufmannsgerichte. —

Königliche Verordnung vom 10.August 1914 über denVerkauf von Walderzeugnissen.

Nr. 32563.

Gesetz, betreffenddie Dienstaufsichtüber die Gewerbe=und die Kaufmannsgerichte.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Gayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Art. 1.

Die Dienstaufsichtüber die Gewerbe=und die Kaufmannsgerichteführendie Land=
gerichtenachden Anordnungendes Staatsministeriums der Justiz.
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Art. 2.

Gewerbe⸗und Kaufmannsgerichtekönnenmit Zustimmungder Justizverwaltungan
Amtsgerichteangegliedertwerden. In diesemFalle sind die RichterdesAmtsgerichtsver⸗
pflichtet,sichnachMaßgabederAnordnungderJustizverwaltungals VorsitzendedesGe=
werbe=und Kaufmannsgerichtsbestellenzu lassen.

Gegebenzu München,den11. August1914.

Ludwig.
Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. v.Preunig. v.Seidlein.

Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der Ministerialrat
imK.StaatsministeriumdesInnern:

Knözinger.

Nr. 219552.

Königliche Verordnung überdenVerkaufvon Walderzeugnissen.

DTudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,die VerordnungüberdenVerkaufvon Walhderzeugnissen
vom25. November1911 (GVBl. S. 1153) mit Wirkung vom1. September1914 bis
zum30. November1919 auf die Stadt und das BezirksamtWürzburgund die Stadt
Schweinfurtmit derMaßgabeauszudehnen,daß das Erwerbszeugnisin der Stadt und
im BezirksamteWürzburgwährenddesganzenJahres, in derStadt Schweinfurtwährend
der MonateOktober,Novemberund Dezembererforderlichist.

München,den10.August1914.

Ludwig.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Ereunig.

Auf AllerhöchstenBefehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Knözinger.
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IIGertzundycrarduunggWall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 45.
München, den 14. August 1914.

Inhalt:
Abschied vom11. August 1914 auf die Varhandlungen der protestantischenSteuersynoden 1913.

Nr. 404.
Abschied auf die Verhandlungen der protestantischenSteuersynoden1913.

Ludwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern,Pfalzgrafbei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habenUns über dieVerhandlungenderSteuersynodender beidenprotestantischen
Kirchen des Königreichsvom Oktober 1913 Vortrag erstattenlassen und erteilenhierauf
folgendenAbschied:

J.

Den Voranschlägender AllgemeinenKirchenkassender beidenprotestantischenKirchen
des Königreichs für die Jahre 1914 mit 1917 (Beilagen 1 und 2) und den hierauf .
bezüglichenBeschlüssender SteuersynodenerteilenWir Unsere Genehmigung. &

Die Kirchensteuerfür die Jahre 1914 mit 1917 ist in beidenKirchen wie in der
abgelaufenenFinanzperiode auf 5 vom Hundert der jeweils zur Erhebung kommenden
direktenStaatssteuernfestgesetzt.
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Indem Wir den Anträgen der protestantischenkirchlichen.OberbehördenundderSteuer=
synodenwillfahren, erklärenWir auf Grund des Art. 2 Abs. II des Kirchensteuergesetzes
vom 15. August1908 als weitereBedürfnisseallgemeinerNatur im Sinne desArt. 1
des Gesetzes:

1. für die protestantischeKirche Bayernskrechts des Rheins:
Aufwendungenzur VerbesserungderRuhestands=und Hinterbliebenenfürsorge

der weltlichenKirchendienerim Hauptamte,
2. für die vereinigte protestantische Kirche der Pfalz:

Aufwendungenzur Durchführungdes Lehrvikariats.

III.

Im einzelnenbemerkenWir nochFolgendes:
1. Die SteuersynodenderbeidenprotestantischenKirchen habenbeschlossen,die Über=

schüsse der erstenFinanzperiode1911 mit 1913 und weiterhinsichergebende
Ülberschüssezum Teil zur Bildung eines eisernenBetriebsfondsder Allgemeinen
Kirchenkassen,zum Teil aber zur Bilpung besondererFonds und zwar

in der rechtsrheinischenprotestantischenKirche zur Bildung eines be=
sonderenReserve=und Stenerausgleichsfonds,

in der protestantischenKirche derPfalz zur Bildung eines besonderen
Betriebs=und Reservefondsder in AussichtgenommenenAllgemeinenprote=
stantischenPfarrbesoldungskasseder Pfalz zu verwenden.
Die erforderlichenAnweisungenüber die formelleBehandlung dieserFonds

wird Unser Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegen=
heitenerteilen.

2. Die Steuersynodeder protestantischenKirche der Pfalz hat gebeten,durchKönig=
liche EntschließungnachArt. 2 Abs. II des Kirchensteuergesetzesals weiteres
BedürfnisallgemeinerArt im Sinne desArt. 1 desGesetzesdie Gewährung
von Besoldungszuschüssenzur Errichtungvon Katechetenstellenfür Religions=
unterrichtan denVolksschulenzuerklären.Die in Aussichtgenommenenbesonderen
Religionslehrerfür Ludwigshafen,derenGehaltsbezügenicht etwa, wie dies in
den Landesteilenrechtsdes Rheins mehrfachgeschieht,aus Mitteln der bürger=
lichenGemeinden,sondernaus kirchlichenMitteln aufgebrachtwerdensollen, sind
aber unbeschadetihrer besonderenDienstaufgabeHilfsgeistliche im Sinne der
Normativentschließungvom29. November1908 Min.=Bl. S. 512. Die Leistung

Google



Nr. 45. 373

von Besoldungsbeiträgenzur ErrichtungsolcherStellen aus der Allgemeinen
Kirchenkasseist demnachschonnachArt. 2 Abs. I Ziffer 2 des Kirchensteuer=
gesetzeszulässig. Der vomKonsistoriumals notwendigbezeichneteBesoldungs=
zuschußist im Voranschlag(Beilage2) unterTitel IV derAusgabeneingestellt.

3. Die Steuersynodeder protestantischenKircheder Pfalz hat beträchtlicheMittel
zur Bildung eines Betriebs= und Reservefondsfür eine künftigeAllgemeine
protestantischePfarrbesoldungskasseder Pfalz ausgeschieden,um die Überleitung
des bisherigenPfarrbesoldungssystemsin das Geldbesoldungssystemvorzubereiten.

Unser Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenwird
im Benehmenmit demprotestantischenKonsistoriumSpeyerdieVorarbeitenfürdieAnderung
des Besoldungssystemsder protestantischenGeistlichender Pfalz so führen, daß die Durch=
führung der beabsichtigtenMaßnahmen, wenn tunlich schonim Anschlußan die Verhand=
lungendernächstenordentlichenGeneral=und Steuersynodeerfolgenkannvorausgesetzt,daß
bis dahin ausreichendeMittel hierfür bereits angesammeltsein werden.

Das protestantischeKonsistoriumSpeyer ist ermächtigt,der Ausschreibungalebigter
Pfarrstellen, soweithierzu ein Anlaß besteht,jeweils den Vorbehalt beizufügen,daß der
neuernanntePfarrer für seinePerson bei Durchführung des Geldbesoldungssystemsin die
hierdurchbedingteAnderungseinerBezüge zu willigen hat.

Indem Wir den SteuersynodendiesenAbschiederteilen,sprechenWir ihnen für ihre
ersprießlicheTätigkeitUn sere AnerkennungausundversichernsieUnserer HuldundGnade.

München, den 11. August 1914.

Ludwig.

Dr. v. Knilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Winterstein.
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Beilage 1.

Voranschlag

derAllgemeinenKirchenkassederprot.KirchenBayernsr.d.Rhs.

für die Jahre 1914 mit 1917.

Google
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A. Ginnabmen

a) Aktivrest der Vorjahre

b)Aktivausstände «

Tit. U. Zinsen. Von vorübergehendenBestandsanlagen

Tit. Ul. Strafen

Tit. V. Kirchenstener?)

Tit. V. Vorschüsse

Tit. V. Sonstige Einnahmen

Google

Summeder Einnahmen



Nr. 45.

1914 1915 1916 1917

3 M 2

377

Bemerkungen

517 935

1000

845 000

760 508 784

1000

840 000

64])]]15 719

1000

840 000

28,) 521 653 925

1 363 935 76 1 349 784 64 1356 719

Google

28 1 362 653 92

1)Von denUberschüssenderFinanz=
periode 1911 mit 1913 verbleiben
500000 X in der Allgemeinen Kirchen=
kasseals eiserner Betriebsfonds. Der
Rest der Uberschüsseim Anschlage von
17935,76 dient zur Bildung eines
besonderen Reserve= und Steueraus=
gleichsfonds. S. u.Ausgaben Tit. XIV
Buchst.h.

25)Hierunterje500000.“ aus den
Uberschüssender Finanzperiode 1911
mit 1913 gebildetereisernerBetriebs=
fonds, der jedes Jahr unvermindert
beim Rechnungsabschluß als Aktiorest
vorhanden sein und als solcher in die
nächsteRechnung übergehen soll.

8) Die Kirchensteuer ist für die
Finanzperiode 1914 mit 1917 auf 5
vom Hundert der jeweils zur Erhebung
kommendendirektenStaatssteuern fest=
gesetzt.
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B. Ausgaben

Tit. I. Passivrest der Vorjahre

Tit. U. Unterstützung von Kirchengemeinden und kirchlichen Konkurrenzverbänden

im Konsistorial=BezirkAnsbach
„ ,, „ Bayreuth
„ Dekanats= „ München

Summe Tit. H

Tit. Uul. Beiträge zur Herstellung kirchlicher Bauten

im Konsistorial=BezirkAnsbach
„ „ „ Bayreuth
„ Dekanats= „ München

Summe Tit. III

Tit. V.) Dotationsbeiträge für Seelsorgestellen.

1. In früheren Finanzperioden bewilligte Beiträge für Stellen

a) im Konsistorialbezirk Ansbach.

1. HilfsgeistlichenstelleAugsburg=Wertachvorstadt
2. „ Neuburga.D., Dek.Augsburg
3 „ Kraftshof, Dek. Erlangen
4. „ Lindenberg,Dek.Kempten
5. Illertissen, Dek.Leipheim
6. Pfarrstelle Mindelheim, Dek.Memmingen
7. HilfsgeistlichenstelleGibitzenhof,Dek.Nürnberg Lor. Seite . . . . . . .

8. „ Mögeldorf, Dek.Nürnberg Lor. Seite . . . . . . I
9 Rangierbahnhof Nürnberg, Pfarrei St. Peter k . . . . .

101ll HilfsgeistlichenstelleNürnberg—Steinbühl. . I
11. Pfarrstelle Röthenbachb. Lauf, Dek.Nürnberg Seb. Seite
12. HilfsgeistlichenstelleEibach, Dek.Schwabach

Summe 1a
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1914 1915 1916 1917 Bemerkungen

M 9 M M M 9

27 150 — 27 150 — 27050 — 26 900
38 200 — 38 200 — 38 200 — 38 200 —
11 800 — 11 800 — 11 8000 — 11 800 —

771500— 77 150 — 77050) — 76 900 —

82 550 — 79 5501 — 79 550 79 550) —
52 000 — 52 000 — 52 000 — 52 000 —
15 3000 — 15 300 — 15 300 — 15 300 —

1490 6% 44
a

D 1)Die BeträgeunterTit. IV sind
1 I bis zur anderweitigenDotierungder

Stellen ständige, die künftigen Steuer=
I synoden bindende Leistungen.

I
I

800— 800 — 800 — 800 —
1 800 — 1 800 — 1800— 1 800 —
1 800 — 1 800 — 1 800 — 1 800 —
1 800— 1 800 — 1 800 — 1 800 —
1 600— 1 600— 1 600 — 1 600 —
1 18— 1 18 — 1 182 — 1 182—
1 800— 1 800 — 1 800 — 1 800—
1800 — 1800 — 1800 — 1800 — Mit derin Aussichtgenomme.1% % „ r nr

sssiieeir02— — — — in Wegfall; vgl.
1800 — 1800 — 1 800 — 1800—dieNeiibewilligunq unteFTiL IVSZiffL

" 1(ilfsgeistlichenstell Erlangen

18404- 16604— 16boa— 16604—st«
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B. Ausgaben

b) im Konsistorialbezir! Bahreutb.
13. VI.Pfarrstelle Hof, Dek. daselbst
14.HllfsgeistlichenstelleNeuenmarkt,PfarreiWirsberg,Dek Kulnboc
15. Expon.Vikariat Wüstenselbitz,Dek.Münchberg .
16·HilfsgeistlichenftelleNailaDekdafelbft. .
17. „ Schwarzenbacha. W., Dek.Naila
18. Selbitz,Dek.Naila . . .
19. Expon. Vikariat Mellrichstadt, Dek. Rothausen
20. Stadtvikariat Schweinfurt, Dek. Schweinfurt
21. Expon.Vikariat Hammelburg,Dek.Waizenbach
22. Stadtvikariat Weiden, Dek. Weiden .
23. ReisepredigerstelleTirschenreuth, Dek. Weiden
24. HilfsgeistlichenstelleDamm, Dek. Würzburg .
25. „ Marktredwitz,Ders Wunsiedel

Summe 1b
c)him Dekanatsbezirk München.

26. Pfarrstelle Starnberg . . . . · . . . . . . .
Summe1c für sich.

2. Neubewilligte Beiträge für Seelsorgestellen:
1. Hilfsgeistlichenstellein„Elangen Altstadt:)

2. ,, tPaulin Furth
3. „ Frcher
4. „ in Happurg
5. „ Nürnberg=Gostenhof
6. „ Nürnberg=St. Jobst

7. „ Nürnberg-St. Johannis für die Seelsorge am1 alle sadtischen*—*
in Nürnberg .

8. III. HilfsgeistlichenstelleSt. LeonhardinNürnberg .
9. Hilfsgeistlichenstellein Göggingen, Pfarrei St. Anna in Augsburg

10. in Hochzoll, Pfarrei St. Ulrich in Augsburg
11.Pfarrstelle für Augsburgl. d. Wertach .
12. Umwandlung des expon. Vikariats Füssen, Dek. benpin, in einePfarre
13. HilfsgeistlichenstelleSt. Georgen=Bayreuth
14. „ St. Johannis, Dek.Bayreuth
15. „ Rehau, Dek. Hof
16. „ Erkersreuth, Pfarrei Selb, Dek. beirchenlamitt
17. „ Kulmbach .
18. ,, Schwürbitz,Pfarrei undDek. Michelau .
19. „ Ahornis, Pfarrei und Dek.Münchberg

Ziff. 2 Seite

Google



Nr. 45. 381

FestgesetzterBetrag für

1914 1915 1916 1917 Bemerkungen

* 3 — ..
1

2280 — 2280— 2280— 2280—
1400 — 1400 — 1400 — 1400 —
1545— 1545— 1845— ’“e
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
1800 — 1800 — 1800— 1800 —
1018 — 1018 — 1018— 1018 —
1800 1800 — 1800 — 1800 —
950 — 950 — 950 — 950 —

1000— 1000 — 1000 — 1000 —
900 900 — 900 — 900 —
600 — 600 — 600— 600 —

1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
1 500 — 1 500 — 1500 — 1 500—

I18393I— 18393— 18393I— 18393I—
I i

1060I— 1060—— 1060I— 1060—
I I
I I 1) Die neuenBewilligungennach

... I — 1800 — 1800 — 1800 — JTit.IV Ziff. 2werdennachBedarfvom
1800 — 1 800 — 1800 — 1 800 — Böiersih= der Stellenerrichtung an

1800— 1800— 1800— 1o . .1570I— 1570I — 1570I— *“= r erhbi WihIV Ziff. 1a Nr. 9

1800— 1800— 1800— 1800—
* — 1800I— 1800 — 1800 —

1800— 1800— 1800— 1800—
1800 — 1800— 13800— 1800—
1800— 1800 — 1800 — 1800 —
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
2600 — 2600 — 2600 — 2600 —
1300 — 1300 1300— 1300 —
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
1800 1800 — 1800 — 1800 —
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —
1800 1800 — 1800 — 1800 —
1800 — 1800 — 1800 — 1800 —

i : - .
32470 — 34270 — 34270 — 341270—

*
Oriqinalfrom

ONIVERSITYTOF MICHIGAN
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B. Ausgaben

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

a)

Übertrag

Expon. Vikariat Hofstetten,Pfarrei Eschau, Dek. Kreuzwertheim
„ Marktheidenfeld,Pfarrei Lohr, Dek.Waizenbach

Verlegung des II. Stadtvikariatsmit ReisepredigerstellevonAschaffenburgnachAlzenau
StadtvikariatRegensburgobererStadt, das von Kelheimzurückverlegtwurde
ExponiertesVikariat Maxhütte,Pfarrei Schwandorf,Dek. Sulzbach
II. Hilfsgeistlichenstellebei St. Johannis in München .

in Pasing, Dek. München
Ordnun gsmäßigeDotierung des Vikariats Burghaufen, Dek. Munchen 5
Reheprehigerstele Zwiesel, Dek. Regensburg?)

» Cham,Dek. Sulzbach!)
Furth i. W., Dek. Sulzbach:)

Reisepredigerstellenin Oberbayern — ReisepredigerkasseMürchen hr
ExponiertesVikariat Landsberg,Dek.München?) .
ReisepredigerstelleTirschenreuth,Dek. Weiden?)

Summe Ziff. 2
Hiezu „ 1e

1h
1a*□

Summe Tit. IV

Tit. V. Anfbesserung unzureichend besoldeter Geistlicher.“)

Summe für sich.

Tit. VI. Zuschüsse zu den Ruhegehalten der Geistlichen.

Aufbesserungszulagenfür emeritierteGeistlicheaus Kirchensteuermitteln")zu den Grundgehalten aus
dem Pensionsfonds und zwar 40 à 1 550 — = 62 000 =

9 à 1350 „ —12 150 „
7 à 1150 „ —

10 à 950 „ = 9500 „

Tit. VI Seite

Google



Nr. 45. 383

FestgesetzterBetrag für

1914 1915 1916 1917 Bemerkungen

2 . 2 =m— 2 mG —

32 470— 34270 — 34270 — 31270 —

1 800— 1 800— 1 8o00 — 1 800
1 000— 1 000— 1 000 — 1 000—

750 — 750.— 750 — 750
800 — 800 — 800 — 800) —

1 800 — 1 800 — 1 800 — 1 800 —
1 800 — 1 800— 1 800— 1 800 —
1 800 — 1 800— 1 800— 1 800 —
1080 — 1 080 — 1080— 1 080 — 1)Zu Nr. 27: Dernenbewilligte

200— 200) — 200 — 200 — Beucg m der Lasste, an
— — — — elle des bisher— abweichendvon

30 300 9 300 der Regel der Min. Bekm. v. 29. 11. 1908
300 — 300— 600— 300— if. III.Min.Bl.S. 512— in den
3000— 300 — 300 — 300. — StellengehaltgingerechetenBezuges
100— 100— 100— 100 — fur Religionsunterichtam Gymnasium
300— 300— 300 — 300— Burghausen.

1D bewilh2o.20hine ieren«— w atz fürdie44800— 45600— 46600— 466ö00— emkower.HautsoereinderFustar
1060— 1 060 — 1060 — 106ö0 — dolf.Stiftung in Ansbachbisherge=

18 393— 18 393— 18 393— 18393. — leisteten,seit1. 1. 1914aberzurück=
18 404— 16 604 — 16 604 — 16 60% — hezogenenGehaltsbeiträge.

82 65— 82 657 — 82 6655— 82 657—

90 000 — 90 0O00— 90 000 — 90 O0O0!— 8) S t. V. Vorläufigin Form
von Zuschüssenin Fällen besonderer
Notlage.

I
« 4) Diese Beträge stellenfesteLei=
1 stungen dar und werden ganz dem
: Pfarrpensionsfonds zugeführt.

91 700 — 91 700 — 91 oo — 91 700 —

I .
91700 — 91700 — 91700 — 91700—
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B. Ausgaben

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

a)

Übertrag

Expon.Vikariat Hofstetten,Pfarrei Eschau,Dek.Kreuzwertheim
„ Marktheidenfeld,Pfarrei Lohr, Dek. Waizenbach

Verlegung desII. Stadtvikariatsmit ReisepredigerstellevonAschaffenburgnach Alzenau
StadtvikariatRegensburgobererStadt, das von Kelheimzurückverlegtwurde
Exponiertes Vikariat Maxhütte,Pfarrei Schwandorf, Dek. Sulzbach .
11HilfsgetstltchenstellebetStJohanmsmMunchen. .

in Pasing, Dek.München
OrdnungsmäßigeDotierungdesVikariatsBurghaufen,Dek. Mönche
ReisepredigerstelleZwiesel,Dek.Regensburg?)

„ Cham, Dek. Sulzbachz)
Furth i. W., Dek. Sulzbach)

Reisepredigerstellenin Oberbayern — ReisepredigerkasseMürchen h
ExponiertesVikariat Landsberg,Dek.München?) .
ReisepredigerstelleTirschenreuth,Dek. Weiden?)

SummeZiff.
Hiezu „

2
(-
b
a—i

Summe Tit. IV

Tit. V. Anfbesserung unzureichend besoldeter Geistlicher.)

6 Summe für sich.

Tit. VIi. Zuschüsse zu den Ruhegehalten der Geistlichen.

Aufbesserungszulagenfür emeritierteGeistlicheaus Kirchensteuermitteln:)zu denGrundgehaltenaus
dem Pensionsfonds und zwar 40 à 1 550 =62 000 =

9à 1350„ —12 150„
7 à 1150 „ = 8050 „

10 à 950 „ = 9500 „

Tit. VI Seite

Google



Nr. 45. 383

FestgesetzterBetrag für

1914 1915 1916 1917 Bemerkungen

. 2 G 2 — 3 9

32 470 — 34270 — 34270 — 342700 —

1 800 — 1 800 — 1 800 — 1 800 —
1 000 — 1000 — 1000 — 1000 —

750— 750— 750 — 750—
800 — 800 — 800 — 800 —

1 800 — 1 800 — 1 800 — 1 800 —
1 800— 1 800 — 1 800 — 1 800 —
1 800 — 1 800— 1 800— 1 8000 —
1080— 1 080— 1080— 1 080 — 1)Zu Nr. 27: Der nenbewillite

200 — 200 — 2000 — 2000 — Betrag tritt in der Fassion an die
300— 300 — 300 — 300 — Stelle des bisher —abweichend von
300— 300— 300— 300 — der RegelderMin.Bekm.v. 29.11.1908.

Ziff. III Min. Bl. S. 512 — in den
300) — 300— 300 — 300 — StellengehaltgingercchnetenBezuges
100 — 100 — 100— 100 — für Religionsunterichtam Gymnasium
300— 300 — 300— 300 Burghausen.

i »s«s«kk«2--Jss-ss;ss·. willig n atz für die4#800 4 e —
1060 — 106ö0— 1 0600— 1060 — Adolf-Stiftungin Ansbachbisherge=

18 393— 18 393 — 18 393— 18 3933— seisteten,seit1. 1. 1914aberzurück=
18 404— 16 6041 16 604— 16 604 — gezogenenGehaltsbeiträge.

82 667— 82 65#— 82 65— 82 667—

90 000 — 90 000 — 90 000 — 90 O0O00— #)Zu Tit. V: Vorläufigin Form
von Zuschüssen in Fällen besonderer
Notlage.

4) Diese Beträge stellen feste Lei=
stungen dar und werden ganz dem
Pfarrpensionsfonds zugeführt.

91 700 — 91 700 — 91 0o — 91 700 —

91 700 — 91 700 — 91 700— 91 700 —

Google
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B. Ausgaben

ferner Tit. VI. Zuschüsse zu den Ruhegehalten der Geistlichen.
Übertrag

Grundgehaltfür 7 emeritierteGeistliche,derenBezügefür 1911bis 1913 voll auf die allgemeine
Kirchenkasseübernommenwurden,à 2 650ál)

Zu weiterer Ruhestandsversetzungvon Geistlichen,derenGesuche vorgemerktfind und mangels
von Mitteln noch nicht erledigt werden konnten,Aversalbetrag?)

b) Zulagen für pensionierteGeistlicheausKirchensteuermitteln)zu denGrundgehalten aus dem
Pensionsfonds und zwar 1 à 400 — = 1600

4 à 500 „ = 2000„
9 à 600„ = 5400

J) Zur Ergänzungder BetriebsmittelbeimFferrpensionsfonds=
4) Zuschuß zum Kandidatenunterstützungsfonds) .

Summe Tit. VI

Tit. VII. Zuschüsse zu den Bezügen der Hinterbliebenen der Geistlichen. 5)

a) Für 349 Pfarrerswitwen und minderjährigeDoppelwaisengruppenà 300 MA
b) Für134 einfacheminderjährigePfarrerswaisen àa600é4
c) ZurErhöhung der Präbenden der großjährigenPfarrersdoppelwaisen aus der Töchterkassewerden

vorgesehen:
Für 1914:66 Bezugsberechtigteà 120..
„ 1915:72 ,, à 120„
„, 1916:78 " à 120„
, 1917:84 à 120„

4) Präbendenfür 50 großsfährigePfarrerstöchterà 300
Desgleichenfür weitere40 4 200 4#) . .

Summe Tit. VII

Tit. VIII. Entschädigung an Geistliche für Umzugskosten?)

Summefür sich.

Google
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1914 1915 1916 1917 Bemerkungen
— 2 3 4 38 mt 3

91 700 — 91 700— 91 700 — 91 700, —

— 500 — 1)DieseBeträgestellen festeLeistun=18 550— 18 550 18 550 18 550 1wndt "q nre 5 P

ensionsfonds zugeführt. i u-33600— 33600—33600—33600—kksskkuugszucagågiiikdikiueGeisk
- lichen sind schon in der vorigen Summe

von 91 700 A enthalten.

2)Derfür neueEmeritenbewilligte
9000 — 9000 — 9000 — 9000 — Juschuß e nur nachBedarf er=

wendet. .
275000 — 27500 — 27500 — 27500 — 8 .-Di nüb l der Be⸗

1000 — 7000 — 7000 — 7000 — winighndie 9 übenahlung Gei niche
an denPensionsfonds erfolgt nach Maß=

187350 — 187 350 — 187 350 — 187 3500 — Labeder Zahl der Bezugsberechtigten.

½)SummarischeLeistung,dieganz
dem Unterstützungssondszufällt.

5, Zu Tit. VII: Die Hinüber.
zahlung dieserBeträge an die Pfarr=

104700 — 104700 — 104700 — 104700. — Räuh uunde niarr chterkast=t
— — — —eweils na aßgabe der Za er8 040 8 040 8 040 8 040 Segugsberechigter 6

7920 — – — — — — —
— — 8 640 — — — —
— — — — 9 360 — — —
— — — — — — 10 080 —
15 000 — 15 000 — 15 000 — 15 000 —
8000— 8000.— 80000— 8000 — 6)ZuTitVIIA:NachLeschluß

ber ei nssed, sollenri 3
neue Präbenden ewilli

143 660 — 144 380 — 145 100 — 145 8200 — werden,wobeifür diedamitBedachten
3 die Möglichkeit des Vorrückens aus

einer Präbende von 200 .X in eine
" solchevon 300. bestehensoll.

20000 — 20000 — 20000 — 20000 — „)ZuTit.VIIIundIX: Erübri=
gungen werdenauf die folgendenJahre
übertragen.
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B. Ausgaben

Tit. IX. Stellvertretungskosten der Geistlichen in Krankheitsfällen!) ... .
· Summe für sich.

Tit. X. Dispositionsfonds für kirchliche Zwecke ... .
Summefürsich.

Tit.xl.KostenverStenerfynodc · . . ·
Summefür sich.

Tit. XII. Ausgaben für Erhebung der Kirchenustener . . . .
Summe für sich.

Tit. XII. Verwaltung des Kirchenstenerertrags.
a) Gehaltsbezüge .
b) TagegelderundReisekosten
c) Regieausgaben:Verwaltungskostenbeitrag,Druckkosten,Quittungssteuerudgl.

Summe Tit. XIII

Tit. XV. Sonstige Ausgaben.
a) Haftungen
b) RückersatzanSteuern
„P)Nachlässe .
d) HeimgezahltePassivvorschüsse
e) Zinsenfür Passivvorschüsse. .
i)AuserbesserungderRuheftands-und Hinterbliebenenfursorgeder weltlichen Kirchendiener im

Hauptamte) . . . . . .
g) Verschiedenes(Mobiliarversicherungrc. r.) .
lt)ZurBildungemesbesonderenReferve- undSteuerausgleichsfonds:4/

Summe Tit. XIV

OCo2



Nk.45.— 387

FestgesetzterBetrag für

1914 1915 1916 1917 Bemerkungen

— — 2 m—G 3 mt 2

1 000 — 1000— 1 000 — 1 000— 1)S. Bemerkungzu Tit. VIII.

40 000— 40 000 — 40 000— 40 000 —

— — — — — — 16 0O0000—

25350 — 25 200— 25 200 — 25 200 —

3 400— 3650 — 3750— 3 850 —
1 000— 1 000— 1 000— 1 000—
1 800— 1 800— 1 800— 1 800—

6200 — 6450 — 6550 — 6650 —

6998 36 602836 6 308 36 6 638 36

6 000— 6 000— 6 000 — 6 000 — 2)ZuTit. XIV f: Vgl. denAller=
– Hböchsten Abschiedauf die Verhandlungen

ie — E E der Steuersynode1913 Ziff. II.
1793576 — — — — — — 5) Zu Tit. XIV h: Soweit die

Lersche des Walss, # den zum
ernen Betriebsfon er em.31934 12 13 028 36 13 30836 13 63886 Le chenkassebestimrmtenVetrag s

500 000 .4 übersteigen, dienen sie zur
Bildung eines besonderenReserve=und
Steuerausgleichsfonds; s.o.Einnahmen
Bemerkung1 und 2 zu Tit. 1.

Google

78



1914 1915 1916 1917
Titel

— 2 ——— — — 2
I. Passivrest .. — — — — — — — —

II. Unterstützungder Kir=
chengemeinden. 77150 — 77150— 77050— 76900—

III. Beiträge zu kirchlichen -
Bauten. 149850 — 146880 — 146880 — 146850 —

IV. Dotationsbeiträge für
Seelsorgestelen 826677/— 82667;14 82657 — 82657 —

V. Aufbesserungder Geist= «
lichen 90 O000— 90 000 — 90000 — 90 O000—

VI. Zuschüssezu denRuhe⸗
Phalten der Geistlichen 187350— 187350|— 18735ö0 — 187350|

VII. Bezügefür Hinterblie=
beneder Geistlichen 14366000— 0 —145 820 —

VIII. UmzugskostenderGeist=
lichen 20000 — 20000 — 20000 — 20 O000—

IX. Sirltertreungetoftn der
Geistlichen 1000 — 10000— 10000— 10000—

X. Dispositionssonds 40 000 — 40000 — 40 000 — 40 000 —
XI. Kosten der Steuersynode — — — — —«— 16000—

XII. Erhebung der Steuer 25 350 — 25 200 — 25 200 — 25200—
XIII. VerwaltungdesSteuer=

ertrags .. 6200 — 6 450 — 6 550 — 6 6650 —
XIV. SonstigeAusgaben. 31934 12 13028 36 13308 36 13638 36

Summeder Ausgaben 855151124283406536|835536 52 O66 36

Abgleichung.

Einnahmen 1363935 76349784 644356719 281362 65392

Ausgaben 855 151112 834 065 36 835 065| 36 852 065 36
l I

Bestand —einschließlich des
eisernen Betriebsfonds von
500 000 AM, der jeweils auf
das solgendeJahr unterTit. I
derEinnahmenzuübertragen
ist: .... 508784645157192852165392 510588 56

Google
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Beilage 2.

FestgesetzterBetrag für 1Jahr
der Periode1914 mit 1917 . -

Titel Vortrag P Bemerkungen

im im
einzelnen ganzen

M 3 3

I. Abschnitt.
Einnahmen.

I.|Aktivrest derVorjahre — — 500003) — Zu Titel1 derEinnahmen:Von.
II Zinsen. . — — 10000— denllberschnssknder Finanz=

II Strafen = *3 beriedeFn mit E—
in der emeine:

IV Kirchensteuer(Bruttoertrag) 9 215000 — Kirchenkassealseiserner.Siwelen
VSonstige Einnahmen — — — — sonds,* Restderlberschüftse

— im Anschlagevon
Summe der Einnahmen 275.000 dient zur Bildung eines beson.

denenetekrek Un Füdkerkesands
« er künftigen gemeinen prote=I. Abschnitt. bemntischenPfarrbesoldungskasse

Ausgaben. er Pnlsun. auch——.
I. PassivrestderVorjahre — — — — niut— Ausgaben— Ti

II Für Unterstützung von Kirchenge= « 20 iie In er. Hinnahmen:meindenoderkirchlichenKonkur= I Finanzperiode1914mit 1917
renzverbänden,die mit Kirchen= auf5 vomHundertderjeweils
umlagen überbürdet sind 23 300 — #r Erhebung Ihseher direkten

III/|Für HerstellungkirchlicherBauten Easb m r
anOrten, an deneneinkirchlicher 3g se strag zur Aufstellung von2 Hilfs=
Notstandbesteht. — — 12 500 eistlichenfürNeligionsunterricht

IVFür Errichtung neueroderUmwand= 6 — —
lung bestehenderSeelsorgestellen — — 20008)— tein derAusgadenb szul Tit. V5ürdieAufbesserungunzureichend DNüfokslaungemlagemnachreo
besoldeterGeistlicherund zwar zur l zu der in Aussichtgenommenen
Aufbesserung der Pfarrer und « AbänderungdesPfründesystems
ständigenPfarrvikare:) I ; Geltung.

a) auf 2700 bei vollendetem 1
9. Dienstjahre 10736 35 — —

zu übertragen 10 7356 35 37800 —
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Titel Vortrag

FestgesetzterBetrag für 1Jahr
der Periode 1914 mit 1917

Bemerkungen

VI

VII

üÜbertrag

b) durchEinschiebungeineraußer=
ordentlichenZulagevonA200.
nach dem 20. Dienstjahrmit
Ausnahmederer,dieschonüber
5000 Fassionserträgnisoder
einenJahresüberschußüberdie
Fassion vonmindestens11200
beziehen.

c) durchEinschiebungeinera. o.Zu⸗
lage von M 100.— nachdem
15. Dienstjahremit Ausnahme
derjenigen,welcheschonüber
MA5000.— Fassionserträgnis
habenundmitderEinschränkung,
daß Zulage und Jahresüber⸗
schußüberdasFassionserträgnis
denBetragvon4 800.—nicht
übersteigen.

4) durchEinschiebungeinerweiteren
a.ö.Zulagevon 100.—nach
dem30. Dienstjahremit Aus=
nahme derjenigen,welcheschon
über 5000.—Fassionserträg=
nishabenundmitderEinschrän=
kung,daßgegenwärtigeunddie
unter b erwähnteZulage sowie
derMehrertragüberdieFassion
insgesamt4 1200.—nichtüber=
steigendürfen ..

Zuschußzur protest.geistlichenPen⸗
sionskassederPfalz zur Vornahme
von Neupensionierungenund zur
Erhöhungder Ruhegehalte

Zuschußzur allgem. prot. Pfarr⸗
witwenkassed.Pfalz zur Erhöhung
der Witwen=u. Waisenpensionen

zu übertragen

Gocgle

im im
einzelnen ganzen

m 3 *m 3
10736|35 37800—

32 312)50 — —

1354740 —. —

5511117 62 10742

— — 15 000.—

— — 13500 —
128 40742
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Titel Vortrag Bemerkungen

im im
einzelnen ganzen

2 * 2#
Übertrag 128407 42

VIII Buschuß an die prot. Pfarrtöchter=
kassederPfalz zur Erhöhungder
Präbenden und ständigenUnter=
stützunggen — — 12000 —

IX.|Entschädigungenan Geistlichefür
Umzugskosten — — — —

XJEntschädigungen anGeistlichefür
Stellvertretungskostenin Krank=

heitsfällen . — — — —
XIDispositionsfonds für ichiche

Zwecke 10 — — 12750 —% 3nTitel XIderAusgaben:Das
XII KostenderSteuersynode —— 900—gkgx;stf»fs3;ssZYFZHFHIFHFZ
XIIAuf ErhebungderKirchensteuer — — 6450 — Wrokkariatsin derFinan=
XIV. VerwaltungdesKirchensteuerertrages— — 2500 — Wchopoltmt 1912ausden
XV SonstigeAusgaben. . — — 92 58

XVI./Bildung einesbesonderenBetriebs=
undBieservefondsfür die algen. in

t oldungskassederPfalz — — —%Zu Titel XVIder Ausgaben:— —— — —
SummederAusgaben ü25000 LMechngelkerchfeaa

deruallgem #rchewal, (. = B
un ur eichun em

Abgleichung. erh 000 fue gocrien gu
SummederEinnahmen — — — fondsder Allgem.prot. Pfarr=
SummederAusgaben — — 225000 — belolhungekastederPfal zu*r

1 Tit. I derEinnahmen.
Bestand 50 0005 —/%Zur Abgleichung: Diese

Google

50000 sindderausdenüber=
schüssender Finanzperiode 1911
mit 1913 gebildeteeiserneBe=
triebsfonds der Allgem. Kirchen=
kasse,der jedes Jahr beim Rech=
nungsabschluß unvermindert als
Aktivrest vorhanden sein und als
solcher in die nächsteRechnung
übergehensoll.S. o.Bemerkung1
zu Titel 1 der Einnahmen.
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esthundVerorhunnsschut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 46.
München, den 18. August 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 18. August 1914, die Feier des Allerhöchsten Namenstages Seiner Majestät des

Königs betreffend. — Bekanntmachung vom 14. August 1914, die sofortige Einzahlung gestundeter
Zölle und Reichssteuern betreffend. — Bekanntmachung vom 17. August 1914, Befreiungen von der
Schenkungssteuerwährend des gegenwärtigen Krieges betreffend.

Nr.4311a6.
fl. SlaatsministeriendesInnern beiderAbteilungen.

Bekanntmachung, die Feier desAllerhöchstenNamenstagesSeiner Majestät des Königs
betreffend.

An die K. Regierungspräsidien und die Kirchlichen Oberbehörden.

Seine Majestät der König habenan den K. Staatsminister des Innern unterm
18. August 1914 nachstehendesAllerhöchsteHanoschreibengerichtet:

Es ist Mein dringenderWunsch, daß in dieser ernstenZeit die Feier
Meines bevorstehendenNamenstagessichauf die Abhaltung feierlicherGottes=
dienstebeschränkt,die zugleichals Bittgottesdienstfür unserebraven im Felde
stehendenTruppen, denenGott den Sieg verleihenmöge, gelten sollen. Von
allen sonstigenfestlichenVeranstaltungenmöge abgesehenwerden. Auch danke
Ich im vorhineinfür dieMir zugedachtenGlückwünsche,dieIch als empfangen
annehme.Wer seinerAnhänglichkeitan Mich Ausdruckgeben im möge

Gocgle



394

dies tun durchUnterstützungder EinrichtungenzurFürsorge für unserewackeren
Soldaten und für ihre Angehörigen. Ich stellehiefür eine weitereSpende von
20000 A zur Verfügung,wovon

10000 A für das BayerischeLandeskomiteefür freiwilligeKrankenpflege
im Kriegeund
10000 A für denLandesausschußzur Fürsorgefür die Angehörigender
Kriegsteilnehmer

bestimmtsind.
Die Hofkasseist zur AuszahlungdieserSummeangewiesen.
Ich ersucheEuere Exzellenzhienachdas Weitere im Benehmenmit dem

StaatsministerdesInnern fürKirchen=undSchulangelegenheitenzu veranlassen.
München,den18.August1914.

za.Ludwig.

Hienachwolle das Weitereveranlaßtwerden.

München,den18.August1914.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. Dr. v. fiilling.

Nr.27147.
Bekanntmachung, die sofortigeEinzahlunggestundeterZölle und Reichssteuernbetreffend.

4#.Staatsministeriumder Finanzen.

Nachstehendfolgt Abdruckder in Nr. 39 desZentralblattsfür das DeutscheReich
vom3. August1914 — S. 445 —veröffentlichtenBekanntmachungdesReichskanzlers
vom1. August1914.

Münnchen,den14. August1914.
Staatsrat Dr. v Günder.

Auf Grund der mir für denFall einerKriegsgefahrbeigelegtenBefugnis bestimmeich:
1. Die zurzeit gestundetenund die nachden gesetzlichenVorschriftennochzu stun=

dendenBeträge an Zöllen und Reichssteuernmit Ausnahmeder Erbschaftssteuer

Google
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sindbei der zuständigenZoll= oderSteuerstellegegenGewährungeinesAbzugs
von 6¼ vomHundertfür ein Jahr sogleichbar einzuzahlen,sofernderStun=
dungsnehmeres nicht vorzieht,in Höhe der gestundetenBeträgeWechselzu
zeichnenund zu übergeben.

DieseBestimmungfindetkeineAnwendung,wenndie zu einemZeitpunkt
fällig werdendengestundetenBeiträgezusammendie Summe von 300 —Knicht
erreichen. Doch steht es den Stundungsnehmernin diesemFalle frei, die

Beträge gegenGewährungdes in Absas 1 festgesetztenAbzugs sofortbar ein=
zuzahlen.

weinsteuergutscheineund Zuckersteuervergütungenauf gestundeteAbgaben ist bis
auf weiteresausgeschlossen.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:Kühn.

betreffend.

fl. StaatsministeriumderFinanzen.

aus Billigkeitsrücksichtenzu genehmigen,daß Zuwendungenzu Gunstender von
denDeutschenVereinenvomRotenKreuzverfolgtenZweckesowiesonstigeunter
§ 12 Ziff. 3 desErbschaftssteuergesetzesfallendeZuwendungenzu Gunstender
Teilnehmeran demgegenwärtigenKriegeoderderenFamilienangehörigenvon der
Schenkungssteuerbefreitbleiben,soferndieZuwendungenwährendundaus Anlaß
des gegenwärtigenKrieges erfolgen.

v.Preunig.
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Geleh-undycrirduungegilatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 47.
München, den 22. August 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 19. August 1914 über die Dienst= und Besoldungsverhältnisse der zum Militärdienst

einrückendenStaats= und Gemeindebeamten. — Bekanntmachung vom 21. August 1914 über die Unter=
stützung der Familien der zum Kriegsdienst einrückendenStaatsarbeiter.

Nr. 27470.

Bekanntmachung über dieDienst=und BesoldungsverhältnissederzumMilitärdienst einrückenden
Staats= und Gemeindebeamten.

Kl. StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesAubern,derInstiz,desInnern,
desInnern für Kirchen-undSchulangelegenheiten,derFinanzen,für Verkehrsangelegen=

heitenund Kl. Kriegsministerium.

Der § 66des Reichsmilitärgesetzesin der Fassungdes Gesetzesvom6. Mai 1880
(RBl. S. 106/7) trifft für den Fall der Einberufungvon Staats= und Gemeinde=
beamtenzum Militärdienst oder für den Fall ihres freiwilligen Eintritts in den Kriegs=
dienst nachfolgendeBestimmungen:

„Reichs=, Staats= und Kommunalbeamtesollen durch ihre Einberufung
zumMilitärdienstin ihrenbürgerlichenDienstverhältnissenkeinenNachteilerleiden.

Ihre Stellen, ihr persönlichesDiensteinkommenaus denselbenundihreAncien=
netät, sowie alle sichdaraus ergebendenAnsprüchebleibenihnen in derZeit der
Einberufungzum Militärdienstgewahrt. ErhaltendieselbenSeemu

1
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so kann ihnen der reineBetrag derselbenauf dieZivilbesoldungangerechnetwerden;
denjenigen,welcheeineneigenenHausstandmitFrau oderKind haben,beimVer=
lassenihres Wohnorts jedochnur, wenn und soweit das reine Zivileinkommen
und Militärgehalt zusammenden Betrag von 3600 J“ jährlichübersteigen.

Nach denselbenGrundsätzensind pensionierteoder auf Wartegeld stehende
Zivilbeamte hinsichtlichihrer PensionenoderWartegelderzu behandeln,wenn sie
bei einer Mobilmachung in den Kriegsdiensteintreten.

Obige VergünstigungenkommennachausgesprochenerMobilmachungauch
denjenigenin ihren ZimvilstellungenabkömmlichenReichs= und Staatsbeamten
zu gute, welchesich freiwillig in das Heer aufnehmenlassen.

DienäherenBestimmungerbleibendeneinzelnenBundesregierungenüberlassen.“
Für die bayerischenStaats= und Gemeindebeamtensind dieseBestimmungenseinerzeit

durchdie Ministerialbekanntmachungvom 2. September1888 (GVBl. S. 595 ff.) erlassen
worden,die in ihren Grundzügenauchdermalennochgilt, da sie durch das Beamtengesetz
vom 16. August1908 nicht berührtwurde. Indes sind wegendesVollzugs dieser
Bekanntmachungmit Rücksichtauf die inzwischeneingetreteneUmgestaltungder Beamten=
verhältnisseZweifel laut geworden.

Mit Rücksichthierauf wird im Interesseder wünschenswertenKlärung anstelle der
Bekanntmachungvom 2. September1888 nachfolgendesverfügt:

J.

Für die Staatsbeamten, die infolge einer Mobilmachung in das Heer
oder den Landsturm zum Militärdienst einberufenwerden oder, sofern sie in ihrer
Zivilstellung abkömmlich sind, freiwillig eintreten,geltenfolgendeBestimmungen:

1.DenetatsmäßigenStaatsbeamtenbleibtwährenddesKriegsdienstesihreZivilstellegewahrt.

2. Den etatsmäßigenStaatsbeamtenwird — vorbehaltlichder Bestimmungenin
Ziff. 5 und 6 — währendder Dauer desKriegsdienstesihr persönlichesDiensteinkommen
unverkürztfortgewährt.

2.Das gleichegilt
a) für die Beamten im Sinne des Art. 1 des Beamtengesetzes;ferner
b) für die Staatsdienstanwärter,die nicht als Beamte im Sinne des Art. 1 des

Beamtengesetzeserklärt sind, sofern sie Angehörige unterstützthaben oder das
Bedürfnis zu dieserUnterstützung nach dem Eintritt in den Militärdienst
hervorgetretenist.
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à Für die Entscheidungder Frage, welchePersonen als Beamte im Sinne des
Art. 1 des Beamtengesetzes gelten,sind— abgesehenvon denunmittelbarim Beamten=

gesetze getroffenenVerfügungen — die gemeinschaftlicheMinisterialbekanntmachungvom
8. Juni 1909 (GVBl. S. 386/88) und die im Nachgangehierzu weiter erlassenen
Bestimmungenmaßgebend.AußerdemfallenhierunterdieaufProbeoderzurprobeweisenDienst=
leistungauf einein derGehaltsordnungaufgeführteStelle ernanntenoderberufenenPersonen,
die nichtetatsmäßigenGerichtsassistenten,die nichtetatsmäßigenRentamtsassistentenund dgl.

4 Zu den Staatsdienstanwärtern, die nicht als Beamte im Sinne des
Art. 1 des Beamtengesetzes erklärt sind und denenihrDiensteinkommennachMaß=
gabedesAbs.2 Buchst.b derZiff. 2 zuwahrenist,zählenbeispielsweisedieBaupraktikanten,die
Bibliothekpraktikanten,die ungeprüftenForstpraktikanten,die ungeprüftenPraktikanten der
Berg=,Hütten=undSalzwerke,die ungeprüftenZollpraktikanten,die ungeprüftenKameral=
praktikanten,die geprüftenHilfstechnikerdes allgemeinenStaatsbaudienstesund des Wasser=
versorgungsbureaus,denendieAnwartschaftauf Ernennungzum etatsmäßigenBeamtener=
teilt ist, die Gerichtsinzipienten,die Bezirksamtsinzipienten,die Rentamtsinzipienten,dann
die technischenAspiranten und die Diätare der Verkehrsverwaltung.

5Für die sonstigen Personen, die, ohne zu Beamten im Sinne desArt. 1
des Beamtengesetzes erklärt zu sein, mit den Verrichtungen solcher Beamten
ständig betraut sind, (Art.25 des Beamtengesetzes)sowiefür andere,im Staatsdienst
auf Dienstvertrag verwendete Personen behaltensichdieMinisterien dieEntscheidung
wegender Fortgewährungihres Diensteinkommensvor. Die übrigenZivilstaatsministerien
werdensich hierübermit dem Staatsministerium der Finanzen benehmen.

3. Zu dempersönlichenDiensteinkommenim Sinne derZiff. 2 gehören:
a) bei den etatsmäßigenStaatsbeamtenderGehalt einschließlichder Gehalts=

vorrückungen,
b) beidennichietatsnäßigenStaatsbeamten")diedieStelledesGehaltsvertreten=

denfortlaufendenBezüge, insbesondereauchTagegelder,soweit sie nicht als
Dienstaufwandsentschädigungen,sondernals Entlohnung für die Dienstleistung
sichdarstellen,

c) die persönlichenZulagennachArt. 211 Abs. 3 des Beamtengesetzes,
d) die besonderenZulagennach§ 5 der K. Verordnungvom 6. September1908

(GVl. S. 683),

*) Der Kürze halber wird derAusdruck„Beamter“ auch für die unterZiff. 2 Abs.2und5 fallendenPersonen
gebraucht,die weder zu den etatsmäßigenBeamten zählen nochBeamte im Sinne des Art. 1 des Beamten=
gesetzessind.

81“

Gocgle



400

e) die örtlichenZulagen(Auslandszulagen)der außerhalbBayerns verwendeten
Beamten,

f) der durchdie GehaltsordnungeingeräumteGenuß freierDienstwohnungoderdie
an seinerStelle gewährteWohnungsentschädigung.

2 Ob und in welchemUmfangedie besonderenVergütungenfür NebenämteroderNeben=
geschäftenachArt. 26 Abs. 5 desBeamtengesetzesoderähnlicheVergütungenwährendder
Dauer des Kriegsdienstesweiter gewährtwerden,bleibt besondererEntscheidungder Mini=
sterien vorbehalten. Die übrigen Zivilstaatsministerien werden sich hierüber mit dem

Staatsministerium der Finanzen benehmen.
3.RepräsentationsbezügeundDienstaufwandsentschädigungensowieähnlicheBezügezählen

nichtzu dempersönlichenDiensteinkommen.Als Dienstaufwandsentschädigungenin diesem
Sinne kommeninsbesonderein Betracht die Pauschbeträgefür Tagegelderund Reisekosten,
die Gebührenanteileder Gerichtsvollzieherund der Rentamtsdiener,dann die besonderen
Zulagen für Bauleitungen und Bauführungen.

4. Eine Anrechnungder Kriegsbesoldung')auf das Zivildiensteinkommentritt ins=
besondereauchdannnichtein, wennStaatsbeamtein derEigenschaftvon Mannschaften
in mobilenoderimmobilenStellen von Offizieren"*) oder von oberenoder unterenBe=
amtender Militärverwaltung (als Offiziers= oderBeamtenstellvertreter)widerruflichver=
wendetwerden. —

5. Erhält der Staatsbeamtedie Besoldung eines Offiziers oder eines oberen
Beamten der Militärverwaltung,so wird der reineBetrag dieserBesoldung,als welcher
siebenZehntelderKriegsbesoldunggelten,auf das Zivildiensteinkommenangerechnet.

2Gewährtder Beamteauf Grund einergesetzlichenodermoralischenUnterstützungsver=
bindlichkeitFamilienangehörigenim eigenenHausstandeWohnungund Unterhalt,so findet
für die Dauer seinerAbwesenheitvomWohnortedieAnrechnungnur so weit statt, als das
Zivildiensteinkommenund siebenZehntel der Kriegsbesoldungzusammen den Betrag von
3600 X jährlichübersteigen.Der Genuß freierDienstwohnungwird mit demBetrageder
Wohnungsentschädigungangeschlagen,die als Ersatz für denEntgangder Dienstwohnung
bestimmtist. Die Einschränkungder Anrechnungtritt in Kraft mit dem Beginne der
Monatshälfte,mit der derKriegsgehaltzahlbarwird, jedochnichtvor Beginn desMonats,
in dem der Beamte den Wohnort verläßt; die Einschränkungder Anrechnungendigt mit
dem Schlussedes Monats, in dem der Beamte an den Wohnort zurückkehrt.

*) Die Kriegsbesoldung umfaßt sowohl die aus Militärfonds fließendeBesoldung der mobilen Formationen
(die Feldbesoldung) als auch die aus Militärfonds fließende Besoldung der immobilen Formationen.

*) Offiziere sind auch die Sanitäts= und die Veterinäroffiziere.
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* Unter Familienangehörigenim Sinne desAbs.2 sinddieEhefrau,KinderundEltern,
sowieanderenaheVerwandte,dannPflegekinderzu verstehen.

Staatsbeamte, die für die Dauer desKrieges mit immobilenBeamtenstellen der
Militärverwaltungwirklich beliehen werden,erhaltendas niedrigsteFriedenseinkommen
dieserStelle und eineKriegszulage

a) in der Höhevon dreiZwanzigsteldesHöchstgehaltsder verliehenenStelle, wenn
sie an ihrem bisherigen Wohnorte verwendetwerden,

b) in derHöhedes ermäßigtenTagegeldesnachdemfür die verlieheneStelle zu⸗
ständigenSatze, wenn sie außerhalb ihres bisherigen Wohnortes ver—
wendetwerden.

DieseZulage wird denStaatsbeamten,die als obere Beamte derMilitärverwaltung
in immobilenStellen verwendetwerden,auf das Zivildiensteinkommennichtangerechnet.
Dagegen wird das weitereEinkommen als oberer Beamter der Militärverwaltung auf
das Zivildiensteinkommenangerechnet,im Falle der Ziff. 5 Abs. 2 jedochnur so weit, als
das Zivildiensteinkommenund das niedrigsteFriedenseinkommender Stelle der Militär=
verwaltungzusammendenBetrag von 3600 —Xjährlichübersteigen.WerdenStaatsbeamte
für die Dauer desKriegesmitStellen unterer Beamter derMilitärverwaltungwirklich
beliehen,so findeteineAnrechnungderKriegsbesoldungaufdasZivildiensteinkommennichtstatt.

5 Für einenRegierungsassessorin den erstendrei Dienstjahren,der als Leutnantder
Reservezum Kriegsdiensteinberufenwird, gestaltetsichhiernachdieAnrechnungderKriegs=
besoldungauf das Zivildiensteinkommenwie folgt:

a) Bei der Verwendung im mobilenVerhältnisse:

Die Feldbesoldungbeträgtmonatlich . 310—.
HiervonsindanrechnungsfähigsiebenZehntelmit 217.8K.
Von demMonatsgehaltals Regierungsassessorzu 400 ½ kommensohin

nur 400 —217— 183—
zur Auszahlung.Die rt T sich demnachauf monatlich
310 4 183 — . .. ... .........493.«.

b) Bei der Verwendung im immobilenVerhältnisse:
Die Kriegsbesoldungbeträgtmonatlich.. 2980-4.
HiervonsindanrechnungsfähigsiebenZehntelmit 196 K.
Von demMonatsgehaltals Regierungsassessorzu 400 MAtomment6

nur 400 —196— ·. 204 M
zurAuszahlung.Die Gesamtesoldung.seeltsichsohinaufmonatlich280 204—— 484 M.
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6 Würdeder gleicheBeamtefür dieDauer desKriegesmitderStelle einesIntendantur⸗
rats wirklich beliehen,so würde sichdie Anrechnungwie folgt gestalten:

a) Bei der Verwendung im mobilenVerhältnisse:
Die Feldbesoldungbeträgtmonatlich 8830—.
HiervonsindanrechnungsfähigsiebenZehntelmit 581-—3.
DemnachunterliegtderGehalt desRegierungsassessorszu monatlich400 # im vollen

BetragedemEinzuge.

b) Bei der Verwendung im immobilenVerhältnisse:

Das niedrigsteFriedenseinkommen,das der Beamte als Militärbesoldungerhält,
beträgtmonatlich350 # Friedensgehalt+ 108 ¼¾33 J Wohnungsgeldzuschuß(Tarif III,
OrtsklasseA bei Annahmeder Verwendungin München) 458 4 33 J.

Hierzu wird bei der Verwendung am bisherigen Wehmort
eineKriegszulagevon monatlich 90 — J,

bei der Verwendung außerhalb des Wohnorts einTage
geldvon 6 M, sohin für einenMonat mit 30 Tagen im ganzenvon 180 M — J7
gewährt. DieseZulagen sindvonderAnrechnunggrundsätzlichausgeschlossen.
Dagegenwird die weitereMilitärbesoldungin vollerHöheauf dasZivil=
diensteinkommenangerechnet.DemnachunterliegtderGehaltals Regierungs=
assessorzu monatlich400— im vollenBetragedemEinzuge. Die Ge=
samtbesoldungbeläuft sich somit bei der Verwendungam bisherigen
Wohnort auf 458 33 J+90 6 548 4 33 J,

bei der Verwendung außerhalb des bisherigen Wohnorts
auf 458 MA33 4180 ffll 666638 33 J.

6. Die Bestimmungenin Ziff. 2 bis 5 finden auchauf im Ruhestandebefindliche
Beamtehinsichtlichihres WartegeldesoderRuhegehaltsAnwendung.

2 Im allgemeinenwird sohinauchdasWartegeldoderderRuhegehaltderStaatsbeamten
währenddesKriegsdienstesunverkürztweiter gewährt. Eine AnrechnungderKriegsbesoldung
auf das Wartegeld oder den Ruhegehaltkommtnur in Frage, wenn der Beamte die Be=
soldungeines Offiziers oder eines oberen Beamten der Militärverwaltungbezieht.
Die Anrechnungtritt indes in diesemFalle nur so weit ein, als siebenZehntel derKriegs=
besoldungund dasWartegeldoderderRuhegehaltzusammendas vor derVersetzungin den
RuhestandbezogeneZivildiensteinkommenübersteigen.
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3.Sind die VoraussetzungendesAbs.2 der Ziff. 5 gegeben,so findeteineAnrechnung
nur so weit statt,als das Wartegeldoderder Ruhegehaltund siebenZehntelder Kriegs=
besoldungzusammendenBetrag von 3600 X jährlichübersteigen;dieAnrechnungunter=
bleibt in diesemFalle auchdann, wenn das vor der Versetzungin denRuhestandbezogene
jährlicheZivildiensteinkommenwenigerals 3600 betragenhat.

4 Die Kriegszulage, die Staatsbeamtebei ihrer Verwendungals obere Beamte
der MilitärverwaltungnachZiff. 5 Abs.4 erhalten,wird auchaufdasWartegeldoderden
Ruhegehaltnicht angerechnet.

5.Art. 44 Ziff. 3 undArt. 66 Ziff. 2 Satz1 desBeamtengesetzesvom16.August1908
sind hier nicht einschlägig.

7. SämtlichenStaatsbeamtenbleibendie aus ihremDienstaltersichergebendenRechte
undVorteile gewahrt. Insbesonderewird der Lauf derFristen für dieVorrückungim Gehalt
oder in den sonstigenBezügen durchdie Einberufung zum Kriegsdienstenicht unterbrochen.

2 Den im VorbereitungsdienstebefindlichenStaatsdienstanwärtern, die vor ihrer An=
stellungeine Prüfung abzulegenhaben, soll die Zeit des Kriegsdienstesauf die Zeit des
Vorbereitungsdienstesangerechnetwerden. Das gleichegilt entsprechend,soweit für eine
Beförderung die Ablegung einer Prüfung vorgeschriebenist.

3.War im Zeitpunkteder EinberufungdesBeamtenzumMilitärdiensteseineZulassung
zu einervon ihm abzulegendenPrüfung bereitsverfügt,so soll ihm die zur Ablegungder
Prüfung erforderlicheZeit gewährtwerden,soweitdie Militärverhältnissees gestatten.

4 Beamte, die wegender Einberufung zum Kriegsdienstedie Prüfung nicht rechtzeitig
ablegenkonnten,sollen nachMaßgabe des späterenPrüfungsergebnissesentsprechendvor=
gereihtwerden.

8. Auf Personen,die nur vorübergehend, zeitweise oder nebenbei für den
Staat beschäftigtwerden,finden vorstehendeGrundsätzekeineAnwendung. Jedochsoll ihnen
bei ihrer Rückkehrvom KriegsdienstetunlichstwiedereineBeschäftigungim Staatsdienste
gegenEntgelt gewährtwerden.

9. Für die Staatsbeamten,die als Offiziere oder obere Beamte derMilitär=
verwaltungin denKriegsdiensttreten,sindder Zivilbehördevon Amts wegenmitzuteilen:

a) die HöhedesBetrags, den der Beamteals Kriegsbesoldungoderals Zulage
erhält,sowieder Zeitpunkt,von demab dieseBezügegewährtwerden,

b) alle später eintretendenAnderungen, insbesondereder Zeitpunkt, mit dem die
Bezügeaus Militärfonds geendigthaben.
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2 Die.Mitteilung obliegtdemTeile desHeeres,des Landsturmsoder der Militär⸗
verwaltung, dessenEtat die Kriegsbesoldungoder die Zulage zur Last fällt, soferner eine
eigeneKassenverwaltungbesitzt,andernfallsder mit der weisng der Militärgebührnisse
betrautenIntendantur.

. Die Mitteilung ist an die vorgesehteStele derKassezu richten,die das Zivildienst=
einkommenoderdas Wartegeldoderden Ruhegehaltdes Beamtenverrechnet.DieseStelle
weistdennachdieserMitteilung zu verabfolgendenZivildienstbezug(Besoldung,Wartegeld
oderRuhegehalt)bei der zahlendenKassean.

4 Die MitteilungensinddenRechnungen,in denendasZivildiensteinkommenoderdas
Wartegeldoderder Ruhegehaltnachgewiesenwird, als Belegebeizugeben.

10. Die Bescheinigungenüber den weiterenEmpfangder vollenoderder gekürzten
Zivildienstbezügesind zunächstvon denBeamtenselbstauszustellen.

2 Für Beamte, die im Felde stehen,darf derBezug auchan anderePersonenausbezahlt
werden, die von dem Beamten durch einfacheschriftlicheErklärung zur Empfangnahme
bevollmächtigtsind. Zur Rechnungsbelegunggenügen die Quittungen der zum Empfange
bevollmächtigtenPersonen. Die Einforderung von Hauptquittungenhat in diesemFalle zu
unterbleiben.

*.Die Vollmachtgilt, sofernsienichtausdrücklichauf einenkürzerenZeitraumbeschränkt
ist, für die volleDauer desKrieges.

4. Die in Ziff. 7 Abs. 6 derBekanntmachungvom 2. September1888 angeordneten
Bestätigungender Beamtenfallen weg.

11. Auf Staatsbeamte,die währenddes Krieges ihrer aktiven Dienstpflicht
genügen,finden,gleichvielob sie schonvor der Mobilmachungoderspäterin denMilitär=
dienstgetretensind, lediglichdie Bestimmungenin Ziff. 7 und zwar nur für die Zeit
Anwendung,währendder derBeamteüberdieDauer seinergesetzlichenFriedensdienstpflicht
hinaus im Militärdienste zurückbehaltenwird. AnderweitigegünstigereBestimmungen
bleibenunberührt.

12. Für Staatsbeamte,die als Ersatzreservisten oderals Landsturmpflichtige
in den Kriegsdiensteintreten, geltendieBestimmungenin Ziff. 1 bis 10 in vollem
Umfange.
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II.

Für dieStaatsbeamten,die infolge einer Mobilmachung in die Marine zum
Militärdiensteinberufenwerdenoder,sofern sie in ihrer Zivilstellung abkömmlich
sind, freiwillig eintreten,finden vorstehendeBestimmungenmit folgendenAnderungen
Anwendung:

a) Den siebenZehntelnderKriegsbesoldungstehenin derMarinegleich: derGehalt,
der Besoldungszuschußund der Wohnungsgeldzuschuß.

b) Ist demBeamteneineKriegszulageoder eine gleichartigeanderweitigeZulage
aus Marinefonds nicht gewährt, so erhält er aus seinerZivilbesoldungdie für
denDienstgradin der Marine bestimmteKriegszulage.

c) Der Zivilbehördewird von Amts wegenmitgeteilt:die HöhedesGehalts,des
Besoldungszuschusses,desWohnungsgeldzuschussesund der Kriegszulage. Wird
letzterenicht gezahlt,so wird dies ausdrücklicherwähnt.

4) Die Mitteilung wird bei denMarineteilen,die einerStations=oderGarnisons=
kasseangeschlossensind, von dem Rechnungsamtedes betreffendenMarineteils
gemacht. «

111.

Auf die Beamten derFachschulen, der Kreise und derStiftungen, auf die die
Vorschriftendes Beamtengesetzesals anwendbarerklärt sind, werdendie Bestimmungenin
Abschn.I und II gleichmäßigangewendet.Das gleichegilt für die BeamtenderLandes=
versicherungsanstalten, auf die die VorschriftendesBeamtengesetzesentsprechendanzu=
wendensind.

IV.

1Die Bestimmungenin Abschn.I und II geltenauchfür die aus dem Militär==
etat besoldeten nicht zu den Militärverwaltungsbeamten gehörigen
Beamten (die Zivillehrer derMilitärbildungsanstalten und dieForstbeamtenderTruppen=

übungsplätzeund der Remontedepots).
2.Für die Beamten der Militärverwaltung erläßt das Kriegsministerium

besondereBestimmungen.
V.

1. Auf die BeamtenderGemeinden, die infolgeeinerMobilmachungin das Heer,
denLandsturmoderdieMarine zumKriegsdiensteinberufenwerdenoderbeiAbkömmlichkeit
freiwillig in den Landsturm eintreten, sind die Bestimmungenin den Abschn.1 und II

entsprechendanzuwenden.Es wird eine Ehrenpflichtder Gemeindensein, daß sie diese
Bestimmungenauchbei freiwilligemEintritt abkömmlicherBeamtenin das Heer oderdie
Marine entsprechendanwenden. 82
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2Die MitteilungennachAbschn.I Ziff. 9 sind an die Gemeindeverwaltungzu richten.
2.Das gleiche(Abs.1, 2 desAbschn.V) gilt für die Beamtender Ortschaften,Bürger=

meistereien,Distriktsgemeindenund anderenGemeindeverbände.

München,den 19. August1914.

Dr.Graf v.Hertling. Dr.Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann.v.Freunig.
v. Seidlein. Dr. v. finilling. Frhr. v. Kreß.

Nr. 27620.

Bekanntmachung über die Unterstützungder Familien der zum Kriegsdiensteinrückenden
Staatsarbeiter.

fl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund desAußern, derJustiz, des Innern,
desInnern für Kirchen-und Schulangelegenheiten,der Finanzenund für Verkehrs=

angelegenheiten.

I. ReichsgesetzlicheFürsorge.
In Bezug auf die Unterstützungvon Familien in den KriegsdiensttretenderMann=

schaftenenthältdasReichsgesetzvom28. Februar1888 in derFassungvom4. August1914
(ReBl. 1888 S. 59, 1914 S. 333) nachfolgendeGrundsätze:

1.
Die Familien der Mannschaften der Reserve, der Landwehr, der Ersatzreserve,der

Seewehr und des Landsturmserhalten,sobalddieseMannschaftenbei Mobilmachungenoder
notwendigenVerstärkungendes Heeres oder der Flotte in den Dienst eintreten, im Falle
der Bedürftigkeit Unterstützungen.Das gleichegilt für die Familien der Mannschaften,
die zur Dispositionder Truppen=(Marine=)Teile beurlaubtsind, der Mannschaften,die
das wehrpflichtigeAlter überschrittenhabenund freiwillig in denDienst eintreten,sowie
des Unterpersonalsder freiwilligen Krankenpflege.

2.
1.Auf die UnterstützungenhabenAnspruch:

a) die Ehefrau des Eingetretenenund dessenehelicheund den ehelichengesetzlich
gleichstehendeKinderunter15 Jahren,

b) dessenKinderüber15 Jahre, Verwandtein aufsteigenderLinie undGeschwister,
sofernsie von ihm unterhaltenwurdenoder das Bedürfnis hierzunachseinem
Diensteintritte hervorgetretenist,

I) dessenunehelicheKinder,sofernseineVerpflichtungals Vater zurGewährungdes
Unterhaltsfestgestelltist.

Gocgle



Nr. 47. 407

2 Unter den in b bezeichnetenVoraussetzungenkann auchden Verwandtender Ehefrau
in aufsteigenderLinie und ihren Kindern aus frühererEhe eine Unterstützunggewährt
werden.

#.EntfernterenVerwandten und geschiedenenEhefrauen stehtein solcherUnterstützungs=
anspruchnicht zu.

3.

Die Unterstützungensollenmindestensbetragen:
a) für die Ehefrau in den Monaten Mai bis einschließlichOktober monatlich

neunMark, in denübrigensechsMonatenmonatlichzwölf Mark;
b) für jedesKind unter15 Jahren sowiefür jededer in Ziff. 2 unterb und c

bezeichnetenPersonenmonatlichsechsMark.

4.

Die Unterstützungensind in halbmonatlichenBeträgenvorauszuzahlen.

5.—

Die Unterstützungensind von denLieferungsverbänden(denDistriktenund denkreis=
unmittelbaren Städten) vorzuschießen.Es wird diesen jedoch seinerzeitErsatz für die
Mindestsätzeaus Reichsfondsgeleistet.

6.

Das weitereVerfahrenrichtetsichnachdenVorschriftendes Reichsgesetzesund der
hierzuerlassenenVollzugsanweisungdesStaatsministeriumsdesInnern vom13. August1914
(StaatsanzeigerNr. 190b S. 3).

II. Fürsorgefür die in denStaatsbetriebenderZivilverwaltungbeschäftigtenArbeiter.

Die Vorschriftendes Reichsgesetzesvom 28. Februar 1888 in der Fassungdes
Gesetzesvom 4. August1914 geltenauch für die Familien der in den Staatsbetrieben
beschäftigtenArbeiter. Soweit die erforderlichenVoraussetzungenerfüllt sind, habendaher
auchdieFamilien derStaatsarbeiterAnspruchauf die in demReichsgesetzegeregelteFürsorge.

In ErgänzungdieserFürsorgewird hiermitfür dieStaatsbetriebe der Zivil=
verwaltung nachfolgendesverfügt: 8

2*
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1.
1.Den Familien der zum Heereoderzur Marine eingerücktenvollbeschäftigenStaats=

arbeiterwird, sofernsie nicht bloß zur vorübergehendenBeschäftigungaufgenommenwaren,
bis aufweiteresimFalle desBedürfnisseszu dennachdemReichsgesetzevom28. Februar1888
in der Fassung vom 4. August 1914 zu gewährendenUnterstützungenein Zuschuß aus
Staatsmitteln gewährt

für die Ehefrauin der Höhevon 25 vom Hundert,
für jedesehelicheoderdenehelichengesetzlichgleichstehendeKind unter 15 Jahren
in der Höhevon 6 vomHundert

des vomArbeiterzuletztbezogenenLohnes.
2 Das Bedürfniszur GewährungdiesesZuschussesist im allgemeinenals gegebenan=

zunehmen,wenn die reichsgesetzlicheUnterstützungbewilligt ist.
2 Die reichsgesetzlicheUnterstützungund der staatlicheZuschußdürfenzusammen75 vom

HundertdeszuletztbezogenenLohnesnichtübersteigen.Gegebenenfallswird der staatliche
Zuschußum denMehrbetraggekürzt.

2.

Als vollbeschäftigteArbeiter im Sinne der Ziff. 1 Abs. 1 gelten im Bereicheder
allgemeinenStaatsbauverwaltungdie ständigenArbeiternach§ 14 Ziff. 1 derArbeits=
ordnungfür das Arbeiterpersonalder innerenStaatsbauverwaltungvom 15. Oktober1913
und im Bereicheder Staatsforstverwaltungdie ständigenvollbeschäftigtenWaldarbeiter nach
8§1 Buchst.a Ziff. 1 der Arbeitsordnungfür die Betriebeder Staatsforstverwaltungvom
3. September1911 und Abs. 1 derhierzuerlassenenVollzugsvorschriften.

3.
Die Festsetzungder Zuschüsseobliegt:

a) bei der StaatseisenbahnverwaltungdenInspektionen,
b) bei der Post=und TelegraphenverwaltungdenOberpostdirektionenoder denvon

diesenermächtigtenDienstesstellen,
c) bei der allgemeinenStaatsbauverwaltungdenBauämternund denSektionenfür

Wildbachverbauung,
d) bei der StaatsforstverwaltungdenForstämtern,
e) bei denBerg=,Hütten=und SalzwerkendenVorständender Werke,
f) für die Familien der nichtetatsmäßigenArbeiter der Münzanstalt dem Haupt=

münzamte,
8) für die Familien der Arbeiter des Hofbräuhausesdem Hofbrauamte,
h) im übrigendenfür die Festsetzungder LöhnezuständigenBehörden.
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4.

1.Die Zuschüssesind für denZeitraumeinesKalendermonatszu berechnen.Der Fest=
setzungder Zuschüsseist hiernachder für denMonat sichberechnendeLohn zu Grunde
zu legen.

2 Für die in Ziff. 2 bezeichnetenArbeiter gilt als Monatslohn in diesemSinne der
zwölfteTeil des Verdienstes,den derArbeiter im letztenKalenderjahrevor demEintritt
in denKriegsdienstvom Staate bezogenhat.

8.Der GesamtbetragderUnterstützungist veranlaßtenfallsauf einendurchdie Zahl 10
teilbarenPfennigbetragaufzurunden.In der gleichenWeisesind veranlaßtenfallsTeil=
beträgederhalbmonatlichenUnterstützungaufzurunden.

5.

1.Der Festsetzungder Zuschüsseist, soweit nicht für einzelne Verwaltungen anders
verfügt wird, das beigefügteFormblatt zu Grunde zu legen.

* Das Formblattist von denfestsetzendenDienstesstellenauszufüllenund vor derFest=
setzungdesZuschusses(Spalten 6 bis 8) demzuständigenVorsitzendenderKommissiondes
Lieferungsverbandes(demBezirksamtmann,in denkreisunmittelbarenStädten demBürger=
meister)mitzuteilen.Dieserwird die auf die reichsgesetzlicheUnterstützungbezüglichenEin=
trägeprüfen,nötigenfallsberichtigenund die hierfürim FormblattevorgeseheneBestätigung
abgeben.

8.Die für die FestsetzungderZuschüsseetwaweitererforderlichenUnterlagensind auf
dem kürzestenund einfachstenWege zu erholen. Vonder! Erholung von Heirats=und
Geburtsurkundenist abzusehen. 6

4 Für das Rechnungsjahr1915 sind die Festsegunge=und Bescheinigungsbogenver=
anlaßtenfallsneu anzulegen.

« 6.

1.Die Zuschüssesind gleichden reichsgesetzlichenUnterstützungenin halbmonatlichenBe=
trägenvorauszuzahlen.Teilbeträgefür wenigerals einenhalbenMonat sind in derRegel
mit demnächstfälligenHalbmonatsbetragezu zahlen.

2 Zur Empfangnahmedes Zuschussessind berechtigtdie Ehefrau oder die sonstigen
Personen,denendieEmpfangsberechtigungvomVormundschaftsgerichtoder von derGemeinde
bestätigtist.

3.Anderungenim Familienstandesind vom nächstenZahltag an zu berücksichtigen.
4 Bezahlte Beträge werdennicht zurückerhobenund zwar auchdann nicht, wenn der in

denKriegsdienstgetreteneArbeiter vor Ablauf des halbmonatigenZeitraums zurückkehrt.
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à Im übrigenfindenfür denBeginn und die Einziehungder Zuschüssedie Bestim=

mungenim § 10Abs. 3 bis 5 und im§ 11.Abs.1 desReichsgesetzes— —

entsprechendeAnwendung. Von den Mitteilungen der Truppenbefehlshabernach8 11 Abs. 2
diesesGesetzeshabendie Kommissionender Lieferungsverbändeden zur Festsetzungdes
staatlichenZuschusseszuständigenStellenKenntniszu geben.DiesenhabendieKommissionen
auchsonstigebelangreichereAnderungenin derFestsetzungder reichsgesetzlichenUnterstützungen
für Staatsarbeitermitzuteilen.

7.

1.Die Zuschüssesind nachAnfall zahlbar. Sie werdenverrechnet:
a) bei der Verkehrsverwaltungund der allgemeinenStaatsbauverwaltung auf die

gleichenTitel, unter denendie Löhneder Arbeiter verrechnetwurden,
b) bei der Staatsforstverwaltung auf den Titel „Für Arbeiterversicherungund

Unterstützung“(Ziff. 1 Kap.8), «
c)beidenBerg-,.Hittten-undSalzwerkenaufdenTitel»Unterstützungenund

Beihilfenfür Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap.11 § 2),
d) bei der Münzanstalt gleichfallsauf denTitel „Unterstützungenund Beihilfen

für Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap.10 § 2 Tit. 2),
e) bei demHofbräuhausauf denTitel „Unterstützungenund Beihilfen für die

Bedienstetenund Arbeiter und ihre Hinterbliebenen“(Kap.19 § 2 Tit. 2),
kt)bei denübrigenVerwaltungenauf die Titel, unterdenendieLöhnederArbeiter

verrechnetwurden.
2.Die Ausgabeist in denRechnungenunterder zu eröffnendenUnterabteilung:

„Zuschüssezu den Familienunterstützungennach dem Reichsgesetzevome
gesondertauszuweisen.

München,den21. August1914.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen=v. Thelemann. v.Breunig.
v.Seidlein. Dr. v. Knilling.
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Festsetzung und Bescheinigung des Empvfanges des staatlichen Zuschusses zur
reichsgesetzlichenFamilienunterstützung.

Des Einberufenen:Niiem. PP55Pe0o70Mager
Beschäftigung im Arbeiter Bergarbeiter

Wohnort | verhältnis .. . SI. Ingbert
ZuletztbezogenerMonatslon 117M

5—97.75
MilitärischesVerhältis 7472400
Einrückungstag. é(.49. 1914.

Der Zuschußberechtigten Festsetzungdes Zuschusses:

Monatsbetrag des Bemerkungen,
Familien= BeiKindern: Weich##sitaarlichenZuschussesinsbes.üb.Beginn

N e Unter= istellung Name Geburtstag Manst . — undÄnderungder
· zung’) tü auf⸗ Zuschuß=

1 norma gekürztgerundet berechtigung
I «

1 I 2 3 4 5 6 E. W. 9

—·.([ U.. m
1

I

Ehe-fras- Anna Mayjer — 1% 929 25

Xi# Georg, 10.Heæ.1899 6 7 02 I
,J(«-«zz15.-J««1902 5 7 02 *1

» Marie » 2. Jan. 1904 6 7 02
.. . . - I

» lies-«--rlz» .?..—«lz«·zzl9i)» 6 7 2

13 5 354 75 Beginn
« I I 4.-l«g.l.914.

Dass vorstehende Personen mit den I»
FREESE-stetsBat-·c7·c»-«-««-l«!e-«-lk(-fclzs- 6’(7-f.«» ,,»»i»’» I

28. Hebr. 1888

529,251327.02
60,37.

gesetæ vom . 4. 114 unterstiitæaungs- Olet. „ „„ 8 »

äeycsclitwstchFests?!c"·-J!,» Not-. Stil-« »,,,I51"75"51801-12-s—24.

St. Ingbert, 24. August 1914. Dea. I
Der Vorsitæende 1. Hälfte, A 5 1 I

el.li«"o»zmr·ssi·o«cl.LieÆNiøistz-e-yl)«»(Z(-8.zjizzzfygzozo50 ZZZJI 50 40.2) 72 18.
N.N I

Ic-Beefrksf««f««i««. Georg wird am
10. Deæ. I16Ianr

alt.
I

I I-II

*) Als reichsgesetzlicheUnterstützung kommt der volle Monatsbetrag der Unterstützung einschließlich einer etwaigen
Erhöhung der Mindestleistung durch de ' in Betracht. Originel from

Oigstizedby 008 · UNWVERSTYOFMICHIGAN
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5

Zeitraum len Bestatigungd sibntge durch

— 1

4%%% 4.15. 22 — AXnza Maer

2. Hülfte 27 40 Anna Mauyer

September I. 27 40 r%S20

2. „ 27 40

Ofoher I. „ 27 40

2. „ 27 40

Wocember I. „ 25 90

2. „ 25 90

Deæember I. , 26 90

2. „ 25 20

—————
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tax-undVerordnung-Matt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 48.
München, den 24. August 1914.

Inhal t:
Gesetz vom 15. August 1914, betreffend Anderung des Berggesetzes. — Gesetz vom 21. August 1914, die Er=

hebung eines Zuschlags zur Reichserbschaftssteuer betreffend. — Gesetz vom 21. August 1914, betreffend
Abänderung des Ausführungsgesetzes zum Reichs=Gerichtsverfassungsgesetze. — Bekanntmachung vom
21.August 1914,betreffendden Aufruf des Landsturms. ,

Gesetz, betreffendÄnderungdes Berggesetzes.

Ludwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern, Pfalzgraf bei BMhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

EinzigerArtikel.

Dem Artikel 99 des Berggesetzesvom 13. August1910 wird der folgendeAbsatzI
angefügt:

83
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Die Vertrauensmänner können nur aus der Mitte der von den Arbeitern
selbstgewähltenMitgliederdesArbeiterausschussesgewähltwerden.

Gegebenzu München,den 15. August1914.

Ludwig.
Dr. Graf v. Vertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Sreunig. v. Seidlein.

Dr.v.Kuilling. Frhr.v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gesetz, die ErhebungeinesZuschlagszur Reichserbschaftssteuerbetreffend.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Gayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mitBeirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Artikel1.
Zu der nachdenVorschriftendesReichserbschaftssteuergesetzesveranlagtenErbschaftssteuer

wird ein Zuschlagvon 25 vomHundertfür die Staatskasseerhoben.
Der Zuschlagwirdauf volleMark nachuntenabgerundet.

Artikel 2.

Der Zuschlagist mit der Erbschaftssteueranzusetzenund zu erheben.Auf ihn finden
die VorschriftendesReichserbschaftssteuergesetzesentsprechendeAnwendung.

Artikel 3.

Die zum VollzugediesesGesetzeserforderlichenAnordnungenerläßtdas Staatsmini=
steriumder Finanzen.
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Artikel 4.

DiesesGesetztritt mit dem1. Januar 1914 in Kraft.
Auf Erwerbe,die zur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesbereitsbegründetwaren,

findetdiesesGesetzkeineAnwendung.

Gegebenzu München,den21. August1914.

Ludwig.
Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Breunig. v.Seidlein.

Dr. v. Anilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gesetz, betreffendAbänderungdesAusführungsgesetzeszumReichs=Gerichtsverfassungsgesetze.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Gayern,Pfalzgraf bei Rhein,
HerzogvonBayern,Frankenundin Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mitBeirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der KammerderAbgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

EinzigerArtikel.

Das Ausführungsgesetzzum Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzerhält in Art. 35 nach=
stehendeFassung:

Die Schwurgerichteurteilenüberdie mittels einesPreßerzeugnisses(§ 2 desReichs=
gesetzesvom 7. Mai 1874 überdiePresse)verübtenVerbrechenundVergehenmit Ausnahme

1. derin den§§ 18 und 28 des Reichsgesetzesvom 7. Mai 1874 überdiePresse
mit Strafe bedrohtenVergehen,
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2. dernachArt. 6 desGesetzeszurAusführungderReichs=Strafprozeßordnungmit
Strafe bedrohtenVergehen,

3. der nur auf Antrag zu verfolgendenBeleidigungen,wennentweder§ 185 des
Strafgesetzbuchsfür das DeutscheReich maßgebendund keinerder in § 196
erwähntenFälle gegebenist, oderwennundsolangedieVerfolgungim Wegeder
Privatklage geschieht,

4. der im ReichsgesetzegegendenunlauterenWettbewerbvom 7. Juni 1909 und
im Reichsgesetzezum Schutzeder Warenbezeichnungenvom 12. Mai 1894 mit
Strafe bedrohtenVergehen.

Gegebenzu München,den21. August1914.

Ludwig.
Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden#-Frannhofen.v. Thelemann. v. Breunig. v.Seidlein.

Dr. v. Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Bekanntmachung, betreffendden Aufruf des Landsturms.

Auf Grund der KöniglichenVerordnung, betreffendden Aufruf des Landsturms,
vom21. August1914 undunterBezugnahmeauf dieBekanntmachungvom4. August1914
—V. Bl. S. 478 —wird nachfolgendeszur Kenntnisgebracht:

Die nach§ 1 der AllerhöchstenVerordnungaufgerufenenLandsturmpflichtigen,die sich
im Ausland aufhalten,habendie Verpflichtungzur alsbaldigenRückkehrnachdemInland,
sofernsie nicht auf Grund des§ 100 Ziff. 3 und 4 der DeutschenWehrordnungaus=
drücklichhievonbefreitwordensind. WeitereBefreiungensind unzulässig. Die zurück=
kehrendenLandsturmpflichtigenI. Aufgebotshabensich bei dem Zivilvorsitzendender Ersatz=
kommissionihres Wohnsitzesund in Ermangelungeines Wohnsitzesbei demjenigenZivil=
vorsitzendenzur Landsturmrolleanzumelden,dessenBezirk sie bei der RückkehrnachDeutsch=
land zuerstberühren.

München,den21. August1914.

Der Minister des Innern. Der Kriegsminister.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. Frhr. v.Kreß.
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für das

KönigreichBayern.

Nr. 49.
München, den 25. August 1914.

Inhalt:
Finanzgesetz vom 23. August 1914 für die Jahre 1914 und 1915.

Finanzgesetz für die Jahre 1914 und 1915.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und, soweit die Erhebung
der direktenSteuern und die Festsetzungder Höchstbeträgeder Tarife für die Beförderung
auf den Eisenbahnenund der Kanalgebührenfür den Ludwig=Donau=Main=Kanalsowie
die Bestimmungen im § 1 Abs. 2 und in den §§ 4 bis 10 in Betracht kommen,mit
Zustimmung der Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossen
und verordnen,was folgt:

84
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A. Zum Budgetfür die Jahre 1914 und1915.
1.

1.Das Budget derJahre 1914 und 1915 wird nachMaßgabe der beigefügtenÜbersicht
im ordentlichen Bedarf

mit 736·607,966 Ausgaben,
736°607,966“ Einnahmen;

im außerordentlichen Bedarf
mit 51/688,141A Ausgaben,

51·688,141X Einnahmen
für ein Jahr festgesetzt.

2Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt,den im außerordentlichenBudget
vorgesehenen,nicht durch anderweitigeMittel gedecktenBedarf von 93·276,514 & mit
dem Betragevon 56°080,514 durchAufnahmeeinesAllgemeinenAnlehensund mit
demBetrage von 37°196,000 —&durchAufnahmeeines Eisenbahnanlehensflüssig zu
machen.Der Betrag desAllgemeinenAnlehensdarf so weit erhöhtwerden,als der zur
teilweisenDeckungdes außerordentlichenBedarfs bestimmteTilgungsbetragzum Ankaufe
von SchuldverschreibungendiesesAnlehensverwendetwird.

§ 2.

An direktenSteuernsind für jedesJahr der Finanzperiodezu erheben:
a. die Normalsteuernach dem Einkommensteuergesetze,dem Gewerbsteuergesetzund

demKapitalrentensteuergesetzevom14. August1910, danndemGrundsteuergesetz
und demHaussteuergesetzin derFassungdesGesetzesvom 14. August1910,
betreffenddie Anderungder Gesetzeüberdie allgemeineGrund=undHaussteuer,
. .. . 10.März1879b. dieSteuervomGewerbebetriebimUmherziehennachdemGesetzevom Dezember1897

mit einemum zweiundzwanzigvom HunderterhöhtenBetrage.

§ 3.

Hinsichtlichder Höchstsätzeder Tarife für die Beförderungauf den Staatseisenbahnen
und der Kanalgebührenfür denLudwig=Donau=Main=Kanalbleibendie Bestimmungenim
Art. 2 des Gesetzesvom 7. Februar 1874, die provisorischeSteuererhebungund vorläufige
BestreitungbesondererAusgabenpro 1874 betreffend,auchfür die Jahre1914 und1915

mit dem Abmaß in Geltung, daß bei den Staatseisenbahnen
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a) derZuschlagfür Schnellzüge,für den unterm7. Februar1874 derBetrag
von 3 Kreuzerfür die Meile als Höchstsatzfestgesetztwurde,85 Pfennig für
je angefangene75 Kilometerin keinerKlasseübersteigenund

b) für dieBeförderungvonReisegepäckanStelle des ebendabekanntgegebenenSatzes
von 7,3 Kreuzer für denZentnerund die Meile ein solchervon 35 Pfennig
für je angefangene25 Kilogrammund 25 Kilometerals Höchstsatzgeltensoll.

84.
1Die Pauschsumme,welchedie BrandversicherungsanstaltnachArt. 90 des Brand=

versicherungsgesetzesdemStaate zu zahlenhat, beträgtfür jedesJahr der Finanzperiode
1·090,000 M.

2.DieBrandverficherungsanstaltwird ermächtigt,ausdenÜberschüssenderim Jahre1913
fällig gewordenenBrandversicherungsbeiträgeeinenweiterenBetrag bis zu 50,000 —&und
aus denBrandversicherungsbeiträgen,die in denJahren 1914 und 1915 fällig werden,
bis zu je 100,000 .—K&auf die FörderungdesBlitzschutzeszu verwenden.

86.
Falls die im Art. 13 Abs.1 desHagelversicherungsgesetzesbezeichnetenMittel nach

Abzug der Verwaltungskostennicht zur Leistung der vollen Entschädigungenhinreichen, ist
das Fehlendebis zum Höchstbetragevon 200,000 —XjährlichdemStammkapital(Art. 12
Abs.1 desHageloersicherungsgesetzes)zu entnehmen.

86.
Die Staatsregierungwird ermächtigt,die im§ 4 Abs.1 desReichsgesetzesvom4. Mai

1913, betreffenddie FeststellungdesReichshaushaltsetatsfür das Rechnungsjahr1913
(RG#Bl.S. 254), im § 4 desReichsgesetzesvom3. Juli 1913, betreffenddieFeststellung
einesNachtragszum Reichshaushaltsetatfür das Rechnungsjahr1913 (RG#l. S. 499),
und im § 4 Abs.1 des Reichsgesetzesvom 27. Mai 1914, betreffenddie Feststellungdes
Reichshaushaltsetatsfür das Rechnungsjahr1914 (RGl. S. 143), vorbehalteneZustim=
mungzu erklären.

84*
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B. SonstigeBestimmungen.

87.
1.Der Staatsministerder Finanzen wird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkung

der Betriebsmittelder KöniglichBayerischenBank nachBedarfSchatzanweisungen,längstens
auf ein Jahr lautend,bis zum Betrage von dreißigMillionen Mark auszugeben.Die
Schatzanweisungenkönnenwiederholt, jedochnur zur Deckungin Verkehr gesetzterSchatz=
anweisungen,ausgegebenwerden.

2Die zur VerzinsungundEinlösungderSchatzanweisungenerforderlichenBeträgemüssen
der Hauptkasseder Staatsschuldenverwaltungaus Mitteln der Königlich BayerischenBank
zur Verfallzeitverfügbargestelltwerden.

Der Staatsminister derFinanzen wird weiter ermächtigt,im Falle desEintritts außer=
ordentlicherEreignissezur vorübergehendenVerstärkungder BetriebsmittelderZentralstaats=
kassenach Maßgabedes unumgänglichnotwendigenBedarfs Anlehenaufzunehmenoder
Schatzanweisungenüberdenim §7 desFinanzgesetzesvom 2. November1912 bestimmten
Betrag von achtzigMillionen Mark hinausauszugeben.

i
1Die Kreisgemeindensind verpflichtet,zur Gewährungvon persönlichenZulagen an

dasLehrpersonalderVolksschulenin Gemeindenunter10 000 Einwohnernvom1. Januar 1915
an einhalbvom Hundert der SteuersummennachdenAnsätzenin denKreisvoranschlägen
für das Jahr 1914 bereitzustellen.DieseKreismittel werdenzusammenmit den aus
Staatsfonds für dengleichenZweckbereitgestelltenMitteln nachnähererBestimmungdes
Staatsministeriums des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenverwendet.

2Bei denKreisanstaltenzur UnterstützungdienstunfähigerLehrpersonenund denKreis=
vereinenzur Unterstützungder HinterbliebenenderVolksschullehrerdürfen Eintrittsgelder
mit Wirkungvom 1. Oktober1914 an nichtmehrerhobenwerden. Im Art. 18 Abf.3
und im Art. 19 Abs.7 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 werdendie Worte
„Eintrittsgelderund“ gestrichen.

§#9.
Art. 68 Abs.3 desBrandversicherungsgesetzeserhältfolgendeFassung:

„Für dieRechnungsjahre1912/13 bis 1915/16 dürfendieJahresbeiträge
um 2/0 ermäßigtwerden.“
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8 10.
1.Aus denErträgnissender Postenund Telegraphenwird beginnendmit der Finanz=

periode1914, 1915 ein Ausgleichsfondsgebildet.
2.In denFonds ist der ÜberschußderPosten und Telegrapheneinzulegen,der nach

Bestreitungder Gesamtausgabendes ordentlichenEtats sowienachDeckungder für die
lberschüssederReichs=Post=und Telegraphenverwaltungzu zahlendenAusgleichungsbeträge
verbleibt. Dem Fonds fließt auchdas Zinserträgnisaus seinenBeständenzu.

Aus demFonds ist der Fehlbetragder Postenund Telegraphenzu decken,der nach
Bestreitungder Gesamtausgabenund derAusgleichungsbeträgebei derEtatsaufstellungoder
nachden Rechnungenfür eine Finanzperiodesichergebensollte.

4 Für die Finanzperiode1914, 1915 wird derÜberschußderPostenund Telegraphen,
der nachAbzugdes an das Reichzu leistendenAusgleichungsbetragsverbleibt,bis zurHöhe
von 1°105,075 & nochzur Abgleichungdes Budgets verwendet.Ist dieserZuschußnach
demRechnungsergebnisseder Jahre 1914, 1915 zur Deckungdes allgemeinenStaats=
bedarfsganz oder teilweisenichterforderlich,so wird der nichterforderlicheBetrag dem
Ausgleichsfondszugeführt. «

5Die Staatsministeriender Finanzen und für Verkehrsangelegenheitenhabendie zum
VollzugenotwendigenAnordnungenzu erlassen.

Gegebenzu München,den23. August1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v. Lreunig. v.Heidlein.
Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Abersicht

der

veranschlagten Einnabhmen und Ausgaben

für die Jahre 1914und 1915.

Gocgle



424

Gocgle

2 6 Jahresvoranschlagfür 1914 und1915:

8 Bezeichnung der Etats #
Einnahmen Ausgaben Reineinnahme

S*

M M M

1/Einnahmen und Ausgabenaus früherenFinanzperioden 35,930 — 35,930

2 Staatseisenbahnen 325·128,400 322°128,400 3•000,000

3 Postenund Telegraphen 86°551,500 72·873,938 13=677,562
4 Bodenseedampfschiffahrt 132,800 732,800 —
4a|Würmsee=Dampfschiffahrt . 146,980 146,980

5PSpchiffahrtauf demAmmerseeund auf der Anper 93,420 117,140 23,720
6 KettenschleppschiffahrtaufdemMain 308,600 310,310
7|Ludwig=Donau=Main=Kanal: 123,840 268,980 145,140

8 FrankenthalerKanal 8,300 5,190 Emienr
9 Forsten,Jagdenund Triften. 67°541,300 32°575,6000 34°965,700

10. Berg=, Hütten=-und Salzwerke 23·871,290 231071,290 800,000

11|K. Bank « 4-600,000 — 4-600,000
12Munzanstalt 498,980 433,350 65,630
13Ubrige BetriebedesStaates und#ene iinn

des Staatsguts 5°258,370 2·931,620 2•326,750
14Grundgefälle . 4°540,000 1·469,410 3•070,590

15Erbschaftssteuern,Gebühren, Sennelabbalen Stra⸗
senu.dal. 34.303,100 544,00033759, 100

16 Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern 71·334,6600 23'174, 10 48160,510

17 ÜberweisungendesReichs 20·581,195 – 20·581,195
18 UbrigeEinnahmenunddamitzusammenhängendeAus=

gaben ........ 5«802,450 7,000 5°795,450
19 Direkte Steuern 76·000,000 565,340·034, 660

Röschluß der Betriebs- und allgemeinen Ein.
nahme-Etats . 727«461,115481«755,498245«705,617
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Gudget.
B. Staatsverwaltungs=Etats.

2 dahresvoranschlag für 1914 und 1915:
— —

E— Bezeichnung der Etats
Einnahmen Ausgaben Reinausgabe

S

M M M

20 K. Haus und Hof — 6°865,734 6°865,734
21 Landtag — 725,110 725,110
22 Staatsschuld .. 30,600 20/°483,480 20“452,880
23Staatsministerium des Königlichen Hauses und des .

Außern 8,050 2•·320,548 2·312,498

24 Staatsministerium der 1 2•·491,081 36“·750,331134°259,250

25 Staatsministerium des Innern . 3«204,30053'515,81350«311,513

26Staatsministerium desInnern füraru„ undet
angelegenheiten 833,820 59/183,067 58°349,247

27 StaatsministeriumderFinanzen · 2«579,00018«574,42315«995,423

28 Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten — 85,370 85,370
17 1usgabenfür Reichszwecke — 55·582,820 55'582,820

29 Allgemeine Reserve — 765,772 765,772

Abschlußder Staatsverwaltungs-Etats 9·146,851|254·852,468 245'705,617

Abgleichung des ordentlichen
Uudgets.

A. Betriebs=und allgemeineEinnahme=Etats27“46,115N 481·755,498 245'705,617

B. Staatsverwaltungs=Etats. 9146,851 254°852,468 245'705,617

Im ganzen 736·607,966 736·607,966 —

85
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II. AnußerordentlichesGudget.
—

Gocgle

Jahresvoranschlag
für 1914 und 1915:

Vortrag ·
Einnahmen II Ausgaben

M I =

I. Auf BRechnungder Aberschüssefrüherer Finanzperioden 66,211

Für Verbesserungenin denstaatlichenBädern. 66,211

Summe 1 66,211 66,211

II. Auf Rechnung des Gefällsablösungsfonde — —

III. Auf Rechnung des AllgemeinenStaatsanlehens. 33-023,9030

a. Für Zweckeder Posten und Telegraphen. 8·479,900

b. Für Zweckeder Berg=,Hütten=und Salzwerke . 770,000
C. Für ZweckedesStaatsministeriumsdesK. Hausesund desAnfern 275,760

I. Für ZweckedesStaatsministeriumsder Justiz. 1·685,000
C. Für Zweckedes Staatsministeriumsdes Innern .. 16'705,760
k. Für Zweckedes Staatsministeriums des Innern für Airchen=und

Schulangelegenheiten. 4·066,000
g. Für Zweckedes Staatsministeriums derFinanzen . . 556,510

h. Für Zweckedes Staatsministeriums für Verkehrsangelegenheiten 485,000

Summe III/3·023,930 33.023,930

IV. Auf Rechnung desStaatseisen ahnanlehens 18°598,000 18“598,000

Abschlußdes außerordentlichenBudgets 51·688,141 51·688,141
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Hanptabgleichung.

Jahresvoran⸗
Vortrag schlagfür

1914 und 1915

M

A. Einnahmen.

Einnahmen des ordentlichen Budgets 736607, 966

Einnahmen des außerordentlichen Budgets 51·688,141

Gesamtbetragder Einnahmen 788°296,107

B. Ausgaben.

Ausgabendesordentlichen Budgets 736°607,966

Ausgabendes außerordentlichen Budgets 51.688,141

Gesamthetragder Ausgaben 788°296,107

Verbleibt
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GesrhundVerorhunngschut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 50.
München, den 27. August 1914.

m— Inhalt:
Königliche Verordnung vom 22. August 1914, die Verfassung der K. Bayerischen Technischen Hochschule

in München betreffend.

Nr. 18386.

Königliche Verordnung, die Verfassung derK. BayerischenTechnischenHochschulein München
betreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Gayern, Pfalzgraf bei RNhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.us’w.

Wir findenUns bewogen,an der unterm27. Juni 1899 genehmigtenVerfassung
der K. BayerischenTechnischenHochschulein München folgendeAnderungenzu verfügen:

1. An Stelle von Kapitel VII treten folgendeBestimmungen:

Kapitel VII.
Aufnahme,Rechteund Pflichtender Studierenden,Zuhörer und Hospitanten.

31.
Die Vorschriftendieses und der folgendenKapitel gelten für Männer 47 Frauen.
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g 32.
lÜber die Aufnahmein die TechnischeHochschuleentscheidetder Rektorauf Grund der

Nachweiseüberdie nötigeVorbildungund überein gutessittlichesVerhalten.
u AusländerhabenaußerdemdenbesonderenVorschriftenüberdie Zulassungvon Aus=

ländernzu genügen,die vom K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenerlassenwerden.

§ 33.
1Zur Aufnahme als Studierender befähigt das Reifezeugnis eines öffentlichen

deutschenhumanistischenoderRealgymnasiumsoder einer öffentlichendeutschenOberrealschule
oder ein anderesReifezeugnis, das vom K. Staatsministerium des Innern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenallgemein oder für den einzelnenFall als gleichwertigmit den
genanntenReifezeugnissenanerkanntist.

DieseBestimmunggilt auchfürStudierende,die schoneineranderenHochschulean=
gehörthaben.

1 Zur Aufnahmein die LandwirtschaftlicheAbteilungbefähigtauchdas Zeugnis über
denBesucheinerLandwirtschaftlichenHochschuleoderAkademieals Studierenderwährend
mindestenseinesvollenSemesters.

II!Die in fremderSpracheausgefertigtenVorbildungsnachweisebedürfender amtlichen
Beglaubigungund der BeifügungeineramtlichbeglaubigtenUbersetzungins Deutsche.Der
Rektor kann in ihm geeigneterscheinendenFällen von diesenErfordernissenabsehen.

V Wer nachAbsatz1 auf Grund einesReifezeugnissesals Studierenderausgenommen
ist, wird nachden Vorschriften der Prüfungsordnung zu den Diplomprüfungen zugelassen
und erwirbt durch ihr Bestehen den akademischenGrad eines Diplomingenieurs bezw.
Diplomlandwirtes.

- § 34.
1Als Zuhörer könnenInländer ohnedie in § 33 bezeichneteVorbildungnachVoll=

endungdes 18. Lebensjahreszur wissenschaftlichenoderkünstlerischenFortbildungin ihrem
Berufe zugelassenwerden,wenn sie

1. auf einer deutschenLehranstalt eine wissenschaftlicheVorbildung erworbenhaben,
auf Grund deren das Zeugnis über die wissenschaftlicheBefähigung für den
Einjährig=Freiwilligen=Dienstausgestelltwird, oder wenn sie sonstigevom
K. Staatsministerium desInnern für Kirchen=undSchulangelegenheitenallgemein
oder für den einzelnenFall als gleichwertigmit dieserVorbildung anerkannte
Vorbildungsnachweisebesitzenund

2. für das Fach, für das sie um Aufnahme nachsuchen,eine angemessenefach=
wissenschaftlicheoderpraktischeVorbildungnachweisen.
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ll Die Aufnahmevon Ausländernals Zuhörerist nur in Ausnahmefällenzulässigund
bedarfder GenehmigungdesK. Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheiten.Vorbedingungfür die Aufnahmeist auf alle Fälle die Erfüllung der in
AbsatzI enthaltenenVoraussetzungen.

imnIn derArchitektenabteilungkönnenausnahmsweiseauchZuhöreraufgenommenwerden,
die das Zeugnis überdie wissenschaftlicheBefähigungfür denEinjährig=Freiwilligen=Dienst
nicht besitzen,dagegeneine fünfklassigeöffentlicheBauschuleabsolviertoder eine gleichwertige
technischeVorbildung erlangt haben,sofernsie mindestenszwei Jahre als Bautechniker
tätig gewesensind und durchselbständigeArbeiten eine besonderekünstlerischeBegabung
und derenhinreichendeEntwicklungnachweisenkönnen.

IV Wer von einer höherenLehranstaltzur Strafe entlassenist, darf in demselbenStudien=
jahrenichtals Zuhöreraufgenommenwerden.

Zu den DiplomprüfungenwerdenZuhörer nicht zugelassen.

35.
1Als Hospitantenkönnenim öffentlichenDienst stehendeBayerischeBeamte,Offiziere,

sowie sonstigeInländer reiferenAlters von gutemLeumund und einer mindestensdem
§ 34 Absatz1 Ziffer 1 entsprechendenVorbildung, endlichStudierendeder K. Universität,
der K. AkademiederbildendenKünsteund der Handelshochschulevom Rektor für einzelne
Vorlesungenzugelassenwerden.

IIIm Dienst stehendeBayerischeStaatsbeamteund Offiziere, dann die Studierenden
der in Abs.1IgenanntenHochschulensindvon der Entrichtungder Einschreibgebührbefreit.

8 36.
1Als Nachweis über gutes sittliches Verhalten genügtfür Inländer das Abgangs=

zeugnis einer unmittelbarvor der Anmeldungan der TechnischenHochschulebesuchten
Mittel= oderHochschule. Im übrigen ist ein amtlichesZeugnis über die Führung in der
Zwischenzeitvorzulegen.

IIAusländerhabennebendenAbgangszeugnissenetwabesuchterHochschuleneinengültigen
Paß ihres Heimatstaatesund ein Führungszeugnisihrer Heimatbehördeoder der letzten
Aufenthaltsbehördeaus demlaufendenJahr vorzulegen.Von demFührungszeugnisdarf
abgesehenwerdenbeiAusländernmit demAbgangszeugniseinerunmittelbarvorherbesuchten
deutschenMittel= oder Hochschuleoder wenn sonsthinreichenderAnlaß zu derAnnahme
besteht,daß gegendie Führung keinBedenkenobwaltet. Den in fremderSpracheaus=
gestelltenNachweisenmüssen beglaubigtedeutscheÜbersetzungenbeigegebenwerden. Der
Rektorkannvon diesemErfordernisin ihm geeigneterscheinendenFällen absehen.

867
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g87.
Studierendeund Zuhörer werdenbei ihrer Aufnahmein die TechnischeHochschule

vom Rektorauf die Satzungen verpflichtet.Die Satzungenwerdenvom Senat auf=
gestelltund bedürfenderGenehmigungdesK. StaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=
und Schulangelegenheiten.

#38.
Wer als Studierenderoder Zuhörer in die TechnischeHochschuleaufgenommenwird,

hat die durch die GebührenordnungfestgesetztenGebühren zu entrichtenund erhält dafür
eineAufnahmskarte. Diesedient zu seinerLegitimationund berechtigtzur Teilnahme
an dem gesamtenUnterrichteder Hochschulesowie nach den hiefür geltendenbesonderen
Bestimmungenzum BesucheinzelnerVorlesungenan derUniversitätund zur Benützung
der wissenschaftlichenSammlungendes Staates.

g 39.
1Studierende,Zuhörer und Hospitanten haben sichnachMaßgabe der den Satzungen

beigegebenenInskriptionsordnungauf die Vorlesungenund Ubungenzu inskribieren und
zugleichdie in derGebührenordnungfestgesetztenUnterrichtsgelderundGebührenfürLabora=
toriumsarbeitenzu erlegen.

11Bei der Inskription ist die Einhaltung der Studienpläne nicht vorgeschrieben;indes
wird von jedemStudierendenbei der Meldung zur Diplomprüfung verlangt, daß er sich
auf diePrüfungsgegenständedeseinschlägigenStudienplanes rechtzeitigin dervorgeschriebenen
Zahl von Semesternan einerHochschuleinskribierthabe.

ul Im übrigenist jederStudierendeverpflichtet,währendeinesSemesterswenigstens
eine vierstündigeVorlesungzu belegenoder an mehrerenVorlesungenteilzunehmen,die
zusammenin vier Wochenstundengelesenwerden. An die Stelle von je zwei Vorlesungs=
stundenkönnenjedreiArbeitsstundenin einemLaboratorium,Übungs=oderZeichensaaletreten.

6 8 40.

Eine Befreiungvon denUnterrichtsgebührenfindetnichtstatt.

8 41.
1Die Dozentenerhaltennur drei Viertel der Unterrichtsgebühren.Aus demReste

wird ein besondererStipendienfonds für Studierende der Technischen Hoch=
schule gebildet,aus dembeimBeginnejedesSemestersbedürftigeund würdige,in Bayern

Gocgle



—.——— ——tii.

Nr. 50. 433

beheimateteStudierendeStipendienerhalten.HierüberentscheidetdasK. Staatsministerium
des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheitennach den Vorschlägen des Senates.
Zuhörerund Hospitantensindvon dieserBegünstigungausgeschlossen.

1 Unterrichtsgebührenund Gebührenfür LaboratoriumsarbeitenwerdennachAblauf der
Instriptionsfristnichtmehrzurückerstattet.

2. An Stelle von Kapitel XI tretenfolgendeBestimmungen:

Kapitel XI.
Disziplinarbestimmungen.

8 62.
Die Eigenschaftals StudierenderoderZuhörer derTechnischenHochschulebegründet

keineAusnahmevon denBestimmungendes allgemeinenRechtes.

§ 53.
! In den Bereich der akademischenDisziplin fällt die Ahndung von Handlungen und

Unterlassungen,durch die ein Studierenderoder Zuhörer währendseinerZugehörigkeitzur
TechnischenHochschuledie Ordnung, Sitte oderEhre des akademischenLebensverletzt.

IIEine gerichtlicheBestrafungschließtdie disziplinäreAhndungdesselbenVergehensnicht
aus; dochsolldiegerichtlicheStrafe beidemAusmaß derDisziplinarstrafeberücksichtigtwerden.

UulDer Umstand,daß ein StudierenderoderZuhörerzur Zeit der disziplinärenWürdi=
gung der TechnischenHochschulenicht mehr angehört, schließtdie Verhängungeiner
Disziplinarstrafe nicht aus.

8 54.

AußerdemjedemLehrendenzustehendenRechtederErinnerungwerdenzurHandhabung
der Disziplin folgendeStrafen angewendet:

1. Verweis durchdenRektor,
2. Verweis vor versammeltemSenate,
3. AndrohungderEntlassunguntergleichzeitigerEntziehungdesGenussesetwaiger

Stipendien,
4. Entlassung mit zeitweiligerAusschließungvon der Hochschule,
5. Entlassungmit dauernderAusschließungvon der Hochschule.

55.
1Vor der VerhängungeinerStrafe ist dem BeschuldigtenGelegenheitzur Verant=

wortungzu geben.

⸗
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1 Den einfachenVerweis erteilt der Rektor. Auf Verweis vor versammeltemSenate
und auf Androhungder Entlassungwird vom Senat erkannt. Die beidenArten der
Entlassungkönnennur vom Gesamtkollegiumverhängtwerden.

I1WelcheDisziplinarfrageim einzelnenFall verhängtwerdensoll, bleibtdemErmessen
der erkennendenBehördeüberlassen. Eine bestimmteStufenfolge braucht nicht eingehalten
zu werden; auch ist die Verbindung verschiedenerStrafarten nicht ausgeschlossen.Bei
rechtskräftigerAburteilung der bürgerlichenEhrenrechtemuß auf Entlassung mit dauernder
Ausschließungvon der Hochschuleerkanntwerden.

956.
1AlleDisziplinarerkenntnisesindmit Begründungzu versehen,schriftlichauszufertigen

und dem Verurteilten in dieserForm zuzustellen.
unDie Androhungder Entlassungund die beidenArten derEntlassungwerdenauch

denEltern oderdemVormundangezeigtund im Abgangszeugnisangeführt.
1I Gegen die Entlassung und gegendie Androhung der Entlassung ist innerhalb zweier

WochenBeschwerdean das K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenzulässig. Diese Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.

8 57.
Die Hospitantensind der Disziplin der TechnischenHochschulenicht unterworfen; sie

könnenjedochdurchden Senat vom Unterrichtausgeschlossenwerden, wenn ihre Führung
nicht entspricht.

3. DerVerfassungwird folgendesKapitel XII angefügt:

Kapitel XII.
VersammlungenundVereine.

8 68.

Zu öffentlichenAufzügenderStudierendenist dieGenehmigungdesRektorseinzuholen.

§59.
1AllgemeineStudentenversammlungenüber Angelegenheitendes akademischenLebens

sind unterAngabe von Zeit, Ort und TagesordnungvomEinberuferdemRektormindestens
24 Stundenvor Beginn der Versammlunganzuzeigen.

IIDer Rektorkanndie Abhaltungder Versammlungverbieten,wenn er von ihr eine
GefährdungderOrdnung,Sitte oderEhre des akademischenLebensbefürchtet.
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IIIDie Versammlungendürfennur von immatrikuliertenStudierendengeleitetwerden.
Die Leitersindfür Einhaltungder Tagesordnungund für dengesetzlichenund ordnungs=
mäßigenVerlauf der Versammlungendisziplinär verantwortlich.

1VDer RektoroderseinStellvertretersindbefugt,an denVersammlungenteilzunehmen
und jederzeitdas Wort zu ergreifen.

§60.
1Die Studierendenhaben das Recht, unter sichVereine zu nichtpolitischenZwecken,

die denStrafgesetzennichtzuwiderlaufen,zu bilden und sichhiefürAbzeichenbeizulegen.
Dabei dürfenabernichtdie gleichenNamen und Abzeichengewähltwerden,die sichein
andererStudentenvereinder Hochschulebereitsbeigelegthat.

I. Studierendeandereram Orte befindlicherHochschulenkönnenMitglieder dieserVer=
einesein,dürfenjedochnichtdie Stelle einesVereinsvorsitzendenbekleiden.

8 61.
1Die Gründung eines neuenStudentenvereinesist demRektor unterVorlage der

Satzungenbinnen drei Tagen anzuzeigen. Gleichzeitig sind die Vorständeund Mitglieder
des Vereines und der Ort der regelmäßigenZusammenkünfteanzuzeigen,sowie die etwa
gewähltenAbzeichenanzugeben.

I1Eine Anderungin denSatzungenoderin denAbzeichen,ein WechselderVorstand=
schaftoderdesVereinslokalsund eineAuflösungdesVereines ist demRektor gleichfalls
innerhalbdreierTage anzuzeigen.

II1BestehendeVereine haben dem Rektor ferner binnen4 Wochennach Beginn des
Semestersihr Mitgliederverzeichnisvorzulegen.

IVFür Einhaltung dieserVorschriftensind die Vorstände,nachUmständenauchdie
Mitglieder der Vereine disziplinär verantwortlich.

8 62.
1erreine, derenBestehendie akademischeDisziplin gefährdet,könnendurchdenSenat

vorübergehendoderdauerndverbotenwerden.
u Ebensokanndas VerboteinesVereinesausgesprochenwerden,wenn das Verhalten

seinerMitglieder zu disziplinäremEinschreitenAnlaß gibt.
Il!Das Verbottritt mit der Verkündigungin Kraft. Es erstrecktsichauch auf solche

Vereine, die als Fortsetzungdes verbotenenVereines in andererForm erscheinen.Die
Fortsetzungeines verbotenenVereineszieht für alleTeilnehmer disziplinäreEinschreitung
nachsich.
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g 63.
GegenVersagenderGenehmigungund Verbot ist binnen8 TagenBeschwerdean

das K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenzulässig.
DieseBeschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.

München,den22. August1914.

Ludwig.

Dr. v.Rnilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Dr. Winterstein.
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Greis-undIleriirdnungiisgilatt7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 51.
München, den 28S. August 1914.

Inhalt:
Gesetzvom21.August1914überAnderungenim Gebührenwesen.

Gesetz über Anderungen im Gebührenwesen.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Zerzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Art. 1.

I An dieStelle desGebührengesetzesin derFassungderBekanntmachungvom13. Juli 1910
(GVBl. S. 312) tretendas Kostengesetzund das Stempelgesetz(Beil. I1und II).

II Soweit in anderenGesetzenoder Verordnungen auf Bestimmungendes Gebühren=
gesetzesverwiesenist, finden die entsprechendenBestimmungendes Kostengesetzesund des
StempelgesetzesAnwendung.
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II Im Besitzveränderungsabgabengesetzevom 14. August1910 treten
im Art. 1 an die Stelle der dort bezeichnetenGebührendie Stempelersatzabgaben

der Art. 19 bis 21 und derStempel der Tarifstelle23 Abs.IA des Stempel=
gesetzes,

im Art. 5 an die Stelle der dort bezeichnetenGebührendie Stempelersatzabgaben
der Art. 19 und20 und der StempelderTarifstelle23 Abs.IA desStempel=
gesetzes.

Art. 2.

In Geltung bleibendie nachstehendenBestimmungendes Gebührengesetzesin der
Fassungvom 13. Juli 1910:

der Art. 240 Abs.2 hinsichtlichder Gebührenfür Hoftitel,
der Art. 241,
die Art. 289 und 291 Abs.3 hinsichtlichdernachdemReichs=Gerichtskostengesetze

zu erhebendenKosten(GebührenundAuslagen)sowiehinsichtlichderGeldstrafen;
die Beitreibung der Geldstrafen kann an Stelle der Rentämter durch K. Ver=
ordnung auchanderenBehördenoder Beamten übertragenwerden,

die Art. 303 bis 311,
derArt. 314.

Art. 3.

1DiesesGesetztritt am 1. Januar 1915 in Kraft.
I1Für die vor diesemZeitpunkt eingetretenenErbfälle bleiben in Nachlaß- und Teilungs=

sachendie Bestimmungendes Gebührengesetzesmit Ausnahme derArt. 94, 95, desArt. 96
Abs.5, desArt. 99 Abs.2, desArt. 101 Abs.2, desArt. 104 Abs.2, 3 unddesArt. 168
maßgebend.

Die vor dem 1. Januar 1915 ausgestelltenVollmachtenwerdenstempelpflichtig,
wennvon ihnennachdiesemZeitpunkteGebrauchgemachtwird.

Gegebenzu München,den21. August1914.

Ludwig.
Dr.Graf v.Hertling. Dr. Erhr. v.Soden-Fraunhosen.v.Thelemann. v.Preunig. v.Seidlein.

Dr. v.Kuilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Kostengesetz.

I. Abteilung.
Einleitende Bestimmungen.

Art. 1.

Die in diesemGesetzebestimmtenKosten (Gebührenund Auslagen) werden für die
Staatskasseerhoben,soweitnicht abweichendeVorschriftengesetzlichgetroffensind.

Art. 2.

1Der MindestbetrageinerGebühr ist 50 Pfennig, soweitnicht in diesemGesetzein
andererMindestbetragbestimmtist.

I1Pfennigbeträge,die ohneBruch nichtdurchzehnteilbarsind, werdenauf dennächst=
höheren,durchzehnteilbarenBetrag abgerundet.

Art. 3.

Gebührenwerdennichterhoben:
1. für Amtshandlungen,die unabhängigvon demVerschuldeneiner Partei im

öffentlichenInteressevon Amts wegengepflogenwerden;
2. wenn dieGebühr aus derReichs=oderStaatskassebezahltwerdenmüßte; gleiches

gilt von der Zivilliste des Königs;
3. wenndie Tax=undStempel=oderGebührenfreiheitdurchGesetze,Verordnungen

oder Staatsverträge ausgesprochenist; «
in Gegenständender Dienstaufsichtund Disziplin;
in dem Verfahren wegenVerhängung von Ordnungs- und Ungehorsamsstrafen
im Sinne des Art. 3 Ziff. 1 des Gesetzeszur Ausführung der Reichsstraf=
prozeßordnung.In derBeschwerdeinstanzfindetdieseBestimmungkeineAnwendung.

#

Art. 4.

1Personen,derenZahlungsunfähigkeitamtsbekanntoderdurchobrigkeitlicheZeugnisse
bescheinigtist, haben in GegenständenderVerwaltungund Verwaltungsrechtspflegeauf
einstweiligeBefreiungvon GebührenAnspruch. «

87*
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il In denAngelegenheiten,in denender Notar seineAmtsgeschäftevorläufigunentgelt=
lich vorzunehmenhat, werdenauchStaatsgebührenvorläufignichterhoben.Die überdie
Verpflichtungdes Notars, seinAmt vorläufigunentgeltlichauszuüben,ergehendeEntscheidung
wirkt auchin Ansehungder Staatsgebühren.Das Recht,auf die Entscheidungdes Land=
gerichtsanzutragen,sowiedie BeschwerdegegendieEntscheidungdesLandgerichtsstehtauch
der Staatskassezu.

Art. 5.

Die Gebühren,die von denBeteiligtenaußerdenfür dieStaatskassezu verrechnenden
Gebührenwegender BemühungeinzelnerPersonenbei der Erledigungder Geschäftezu
entrichtensind, insbesondereVorlade=und Zustellgebühren,GebührenderZeugenund Sach=
verständigen,Tagegelderund ReisekostenderKommissäre,GebührenderPfarrer, Amtsärzte,
Konsuln, Rechtsanwälte, Notare, Hypothekenbewahrerund Gerichtsschreiber,Gebühren der
Gerichtsvollzieherund sonstigerVollstreckungsorgane,werden,soweit diesenichtbereitsreichs=
gesetzlichgeregeltsind,durchKöniglicheVerordnungbestimmt.

Art. 6.

Für die Berechnungder Fristen geltendie Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchs.
Fällt das Ende einerFrist auf einenSonntag oder einen staatlichanerkanntenallgemeinen
Feiertag, so endigt die Frist mit dem Ablaufe des nächstenWerktags.

II. Abteilung.
Würgerliche Rechtsstreitigkeiten.

I.Abschnitt.
ZwangsversteigerungundZwangsverwaltung.

Art. 7.

1Im Verfahren der Zwangsversteigerungund der Zwangsverwaltung vonGegenständen
des unbeweglichenVermögensim Wege der Zwangsvollstreckungfinden die Vorschriftendes
Reichs=Gerichtskostengesetzesund die besonderenVorschriftender Art 8 bis 18 Anwendung.

I11Die Pauschsätzenach§ 80b desReichs=Gerichtskostengesetzeswerdennur aus den beie
Gerichtzum AnsatzegelangendenGebührenberechnet.WegenderErhebungvon barenAus=
lagenin demVerfahrenvor demNotar findendie Vorschriftender Art. 37 bis 41 ent=
sprechendeAnwendung.
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Art. 8.

1Für die Entscheidungeinschließlichdes vorangegangenenVerfahrensüber denAntrag
auf Anordnungder ZwangsversteigerungoderderZwangsverwaltungwerdenzweiZehnteile
der Sätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

I Diese Gebührwird auf die GebührnachArt. 9, 10 angerechnet.

Art. 9.

1Im VerfahrenderZwangsversteigerungwerdenerhoben:
1. für das Verfahrenbis zur Einleitung desVerteilungsverfahrensfünf Zehnteile
und, wenn das Verfahren vor der Erteilung des Zuschlags erledigt wird, drei

Zehnteileder Sätzedes § 8 desReichs=Gerichtskostengesetzes;
2. für das Verteilungsverfahrenfünf Zehnteile jener Sätze. Findet nach § 144

desGesetzesüberdie Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltungein Ver=
teilungsverfahrennichtstattoderwird nach§ 143 desGesetzesüberdieZwangs=
versteigerungund die Zwangsverwaltungdas Verteilungsverfahrennachder Be=
stimmungdesVerteilungstermins,abervor demBeginnedesVerteilungstermins
eingestellt,so werdendrei Zehnteileder Sätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskosten=
gesetzeserhoben. ·

IIDie im Abs. 1 bestimmtenGebühren werdenim Falle der Erteilung des Zuschlags
nachdemMeistgebot,in denübrigenFällen nachdemWertedesGegenstandesderZwangs=
versteigerungberechnet.

ziu1MehrereMeistgeboteoderWerte von Gegenständender Zwangsversteigerungsind zu=
sammenzurechnen.

IVIst derBetrag derForderungen,die aus demMeistgebotezu befriedigensind,geringer
als diesesoderist der Betrag derForderungen,wegenderendie Zwangsversteigerungan=
geordnetist, geringerals derWert desGegenstandesderZwangsversteigerung,so wird die
Gebühraus der Summe der Forderungenberechnet.

V Für dieEntscheidungüberAnträgeaufAnderungeinerEntscheidungdesVersteigerungs=
beamtengilt § 45 Abs. 2 desReichs=Gerichtskostengesetzesentsprechend.Den Wert des
Streitgegenstandesbestimmtdas GerichtnachfreiemErmessen.

Art. 10
1Im Verfahrender Zwangsverwaltungwerdenerhoben:

1. der volleBetrag,wennaberdasVerfahrenvor demzurAufstellungdesTeilungs=
plans bestimmtenTermin erledigtwird, fünf Zehnteileder Sätze des § 8 des
Reichs=Gerichtskostengesetes;
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2. wenndas Verfahrenlängerals einJahr dauert,für jedesweitereVerwaltungs==
jahr fünf ZehnteilejenerSätze; dabeiwird das angefangeneKalenderjahram
AnfangedesVerfahrens voll gerechnet,das angefangeneKalenderjahram Schlusse
desVerfahrensnichtberücksichtigt.

IIDie BerechnungdieserGebührenerfolgt: «-
zu 1) aus demWertederForderung,für welchedie Beschlagnahmeerwirkt

worden ist,
zu 2) aus demBetrage,der in jedemVerwaltungsjahrezur Verteilungan

die Gläubigergelangt.
Art. 11.

1Für die EntscheidungüberdenAntrag auf BestimmungeinesneuenVersteigerungs=
termins(§85 desGesetzesüberdieZwangsversteigerungund dieZwangsverwaltung)werden
zwei Zehnteile der Sätze des § 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzesbesonderserhoben.

I!Die Berechnungder Gebührerfolgt, soferndemAntragestattgegebenwird, aus dem
bei der früherenVersteigerungerzieltenMeistgebot,im Falle der Abweisungaber nach dem
Werte der demAntragstellerzustehendenForderung oder,wenn diesernicht festgestelltwerden
kann, nachMaßgabe der Bestimmungim § 10 des Reichs=Gerichtskostengesetzes.

Art. 12.

Für denTermin zur weiterenAusführungdesTeilungsplans (88§139, 141, 157
Abs. 2 des Gesetzesüber die Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung)werdennach
dem Werte der einem BerechtigtenzugeteiltenBeträge, über welcheim Termine verhandelt
werdensoll, drei Zehnteileder Sätzedes § 8 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 13.

Die Kosten einer Veröffentlichung, welcheder Versteigerungsbeamtenach § 40 des
Gesetzesüber die Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung veranlaßt hat, sowie.
die Gebührendes Ausrufers, dessensichder Versteigerungsbeamteim Versteigerungstermine
bedienthat, gehörenzu den Auslagen im Sinne des § 79 desReichs=Gerichtskostengesetzes.

Art. 14.

1Der Gläubiger, auf dessenAntrag die Anordnung der Zwangsversteigerungoder der
Zwangsverwaltungerfolgt ist, hat außer dem Gebührenvorschuß(Reichs=Gerichtskostengesetz
§ 81) auchfür die mit demVerfahrenbis zur Einleitungder Verteilungverbundenen
Auslagen auf Erfordern einen zu derenDeckunghinreichendenVorschußzu erlegen.

MehrereAntragstellerhaften für dieBerichtigungdiesesVorschussesals Gesamtschuldner.
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Art. 15.

Im Verteilungsverfahrenkönnenauf die aus derMasse vorwegzu deckendenGebühren
und AuslagennachdemFortgangedesVerfahrensAbschlagszahlungenerhobenwerden.

·

Art. 16. .
1Im Falle desArt. 11 hat derAntragstellereinenGebührenvorschußnicht zu entrichten.
I1Die GebührkannjedochsofortnachderEntscheidungüberdenAntrag erhobenwerden.

v7 Art. 17.
1Soweit die aus der Masse zu deckendenGebührenund Auslagenaus demBar=

bestandeder Masse nicht entrichtetwerdenkönnen, haftet für sie der Gläubiger, auf dessen
Antrag die Anordnung der Zwangsversteigerungoder der Zwangsverwaltung erfolgt ist.
Das gleichegilt, wenn das Verfahren ohneVerteilung erledigt wird.

11Die HaftungmehrererAntragstellerbemißtsichnachdemVerhältnis ihrerForderungen.

Art. 18.

Für die vom Vollstreckungsgerichtauf Grund des § 130 des Gesetzesüber die
Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung veranlaßteTätigkeit des Grundbuchamts
werdenGebührennichterhoben.Auf die Eintragungdes Erstehersals Eigentümersfindet
dieseVorschrift keineAnwendung. -

Art. 19.

Im VerfahrenderZwangsversteigerungeinesim SchiffsregistereingetragenenSchiffes,
dann eines ausländischenSchiffes, das, wenn es ein deutschesSchiff wäre, in das Schiffs=
registereingetragenwerdenmüßte, findendie VorschriftenderArt. 7 bis 9, 11 bis 18
entsprechendeAnwendung.

Art. 20.

Die VorschriftenderArt. 7 bis 18 findenentsprechendeAnwendungim Verfahren
1. dervomKonkursverwalterbeantragtenZwangsversteigerungoderZwangsverwaltung

(§§ 172 bis 174 desGesetzesüberdie Zwangsversteigerungund die Zwangs=
verwaltung),

2. derZwangsversteigerungdesGrundstücksauf Antrag desErben (§8§175 bis
179 desGesetzesüberdie Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung),

3. der Zwangsversteigerungzum ZweckederAufhebungeinerGemeinschaft(88§180
bis 184 desGesetzesüberdieZwangsversteigerungund dieZwangsverwaltung),
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4. der nachdenArt. 216, 218 desBerggesetzesin der Fassungvom 1.Sep⸗
tember1910 stattfindendengerichtlichenVersteigerungeines Bergwerkesoder
einerAnlage, auf welchedie Vorschriftdes Art. 281 deserwähntenGesetzes
Anwendungfindet, «

5. der imArt. 290 Abs.2 desBerggesetzesin derFassungvom 1. September1910
vorgeschriebenenZwangsversteigerungeinesunbeweglichenKuxes.

H. Abschnitt.

SonstigeGegenstände.
Art. 21.

1In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenfindet, auch soweit das Verfahren landesgesetzlich
geregeltist, das Reichs=GerichtskostengesetzAnwendung,wennnichtin diesemGesetzoderin
Staatsverträgen ein anderesbestimmtist.

IIIm Verfahrenvor denRheinschiffahrtsgerichtenwerdenGebührennichterhoben.Hin=
sichtlichder Auslagen finden die Vorschriftender Art. 37 bis 41 entsprechendeAnwendung;
jedochbleibenSchreibgebührenfür von Amts wegenerteilteAusfertigungenund Abschriften
außerAnsatz.

1

Art. 22.
1Im VerfahrenüberStreitigkeitenwegenEntschädigungbei Zwangsenteignungwird

die Beweisgebührdes § 18 des Reichs=Gerichtskostengesetzesauch für die Anordnung einer
neuenSchätzung(Art. 21 des Gesetzeszur Ausführung der Reichs=Zivilprozeßordnungund
Konkursordnungin derFassungder Bekanntmachungvom 26. Juni 1899) erhoben.

11Für die Entscheidungeinschließlichdes vorangegangenenVerfahrens über Anträge auf
Anordnungeiner Sicherheitsleistung(Art. 22 des Gesetzeszur Ausführungder Reichs=
Zivilprozeßordnungund Konkursordnung)werden zwei Zehnteile der Sätze des § 8 des
Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

1uIm VerteilungsverfahrennachArt.24, 27 desGesetzeszurAusführungderReichs=
Zivilprozeßordnungund Konkursordnung nach Art. 53, 54 des Einführungsgesetzeszum
BürgerlichenGesetzbuche,nachArt 189, 190, 206 desBerggesetzesin derFassungvom
1. September1910 und nachArt. 13 Abs.3 desGesetzesvom 23. Februar 1868, die
Ablösbarkeitder auf Grund und Boden haftendenodermit einer Gewerbsrealitätver=
bundenenEhehaftsverhältnissebetreffend,finden die Bestimmungender Art. 9, 12, 15,
17, 18 mit der MaßgabeAnwendung,daß die GebührdesArt. 9 Ziff. 2 aus der zu
verteilendenEntschädigungssummeberechnetwird.

IVJedes Verfahrenüber die im Abs.II bezeichnetenAnträge gilt für die Gebühren=
erhebungals besondererRechtsstreit.
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III. Abteilung.
Straffsachen.

I. Abschnitt.

AllgemeineBestimmungen.

Art. 23.

1Gebührenwerdennichterhoben:
1. im Verfahrenvor demStaatsgerichtshofe,
2. im standrechtlichenVerfahren,
3. für die VerhandlungenderbürgerlichenGerichte,die auf Ersuchenin Militär=

strafgerichtssachengepflogenwerden,
4. im Verfahrenvor denRheinschiffahrtsgerichten.

IIHinsichtlichder Auslagen findendie Vorschriftender Art. 37 bis 41 entsprechende
Anwendung. JedochbleibenSchreibgebührenfür von Amts wegen erteilteAusfertigungen
und Abschriftenaußer Ansatz.

II. Abschnitt.

Forstrügesachen.

Art. 24.

Im Verfahrenin Forstrügesachenfindet das Reichs=Gerichtskostengesetzvorbehaltlich
der folgendenVorschriftenAnwendung.

Art. 25.

Wenn jemandwegenmehrererForstpolizeiübertretungenoder Forstfrevel bestraftwird,
so bestimmtsichdieGebührdurchdenBetrag derGesamtstrafe,wennauchdieAburteilung
in verschiedenenSitzungenerfolgtist.

Art. 26.

WerdenmehrerePersonensamtverbindlichin eineGeldstrafeverurteilt,so haftensie
in gleicherWeiseauchfür die Gebühr.

Art. 27.

! Der im § 62 Abs.1 Ziff. 1 des Reichs=GerichtskostengesetzesbestimmteGebührensatz
findetauchAnwendung,wenndie Geldstrafewenigerals 1Mark beträgt;jedochdarf die
Gebühr vorbehaltlichder Einhaltung des MindestbetragsnachArt. 2 Abs.I denBetrag
der Geldstrafenichtübersteigen.

I11Ist auf Grund des revidiertenForststrafgesetzesfür die Pfalz auf Niederreißeneines
Gebäudeserkannt,so beträgtdie Gebühr10 Mark.

88
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Art. 28.

Für das Verfahren vor dem Amtsgerichtekönnen die Sätze des § 62 Abs. 1 des
Reichs=Gerichtskostengesetzesvom Gerichtebis auf fünf Zehnteileermäßigtwerden.

III.Abschnitt.

Strafverfahrenim Verwaltungswege.
Art. 29.

!Für Strafbescheideder Verwaltungsbehördenwegen Zuwiderhandlungen gegen die
Vorschriftenüberdie ErhebungöffentlicherAbgabenund GefällewerdenzweiZehnteileder
Sätzedes§ 62 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben,wenndieStrafe im Verwaltungs=
wegerechtskräftigfestgesetztist.

1 Bei ZuwiderhandlungengegendengemeindlichenMalzaufschlagundsonstigegemeindliche
Gefälle fließt die Gebühr in die Kasse der Gemeinde, derenVerwaltung den Strafbescheid
erlassenhat.

Art. 30.
1Die imArt. 29 Abs.I bestimmtenGebührensindauchim Verfahrenbei Beschwerden

an die höhereVerwaltungsbehördezu erheben,wenn die Beschwerdeals unbegründet
verworfenwird.
Ul Für die Entscheidung,durchwelchedieBeschwerdeals unzulässigzurückgewiesenwird,

wird ein Zehnteil der Sätze des § 62 Abs. 1 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 31.
Wird die Beschwerdevor derEntscheidungzurückgenommen,so werdendrei Zehnteile

der Gebühr erhoben,die nachArt. 30 Abs.II für eine zurückweisendeEntscheidungzu
entrichtensein würde.

Art. 32.
1Betrifft eine StrafsachemehrereBeschuldigte,so ist die Gebühr von jedem besonders

nachMaßgabeder gegenihn ausgesprochenenStrafe zu erheben.
1DieBestimmungfindetin demVerfahrenbeiBeschwerdenan diehöhereVerwaltungs=

behördeentsprechendeAnwendung.
« Art. 33.

Die GebührenundAuslagen werdenfällig, sobald dieStrafe rechtskräftigfestgesetztist.

Art. 34.
Wegen der Gebühren für Ausfertigungenund Abschriftensowie wegen der Auslagen

sinddie Vorschriftender Art 171, 173, 176, 179 maßgebend.
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Art. 35.

Die Zuständigkeitund das Verfahrenbei Streitfragen über die Verpflichtungzur
Entrichtungvon Gebührenund Auslagen oder über derenGröße bemißt sich nach den
Vorschriftenim Art. 183. Die Bestimmungim Art. 184 findetentsprechendeAnwendung.

IV. Abteilung.
Angelegenbeiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

I.Abschnitl.
AllgemeineBestimmungen.

Art. 36.

In denAngelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeit,welchevondenGerichtenwahr=
genommenwerden,findendie Vorschriftender§§ 5, 6, 9, 9a, 10, 10a, des§ 11 Abs.2,
der §§ 12, 13, des § 38 Nr. 3, der §§ 45 bis 47, 81, 84, des§ 85 Abs. 5, des
§ 86 Abs.1, der§§87 bis 93, des§ 94 Nr.2, 3, des§ 97 Abs.2, des§ 97a und
des§ 98 Abs.4 desReichs=Gerichtskostengesetzes,in denAngelegenheitender freiwilligen
Gerichtsbarkeit,welchevon den Notaren wahrgenommenwerden,finden die Vorschriftender
§§ 45, 46, des§ 47 Abs. 1, Nr. 1, 2, 4, Abs. 2, 3 und des§ 94 Nr. 2, 3 des
Reichs=GerichtskostengesetzesentsprechendeAnwendung.

Art. 37.

In denAngelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeit,welchevon denGerichtenwahr=
genommenwerden,werdenan baren Auslagen erhoben:

1. die Schreibgebühren,
2. die Post= und Telegraphengebührensowie die im Fernverkehrezu entrichtenden

Fernsprechgebühren,
3. die durchEinrückung einer Bekanntmachungin öffentlicheBlätter entstehenden

Kosten,
die an Zeugenund Sachverständigezu zahlendenGebühren,
die bei Geschäftenaußerhalb derGerichtsstelle den Gerichtsbeamtenzustehenden
Tagegelderund Reisekosten,

6. die an andereBehördenoder Beamte oder an Rechtsanwältefür derenTatigkeit
zu zahlendenBeträge,
die Kosteneines Transports von Personen oder Sachen,

8. die HaftkostennachMaßgabeder für die Strafhaft geltendenVorschriften.
88*
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Art. 38.
Die Schreibgebührenwerdenfür AusfertigungenundAbschriftenerhoben.Die Schreib⸗

gebührbeträgtfür die Seite, die mindestenszwanzigZeilen enthält,20 Pfennig und für
die Seite, die mindestensdreißigZeilen enthält,30 Pfennig, auchwenndie Herstellung
auf mechanischemWege stattgefundenhat. Die Zeile muß durchschnittlichzwölf Silben
enthalten.Eine angefangeneSeite wird mit 20 Pfennig berechnet.Für Schriftstücke,die
in fremdenSprachenabgefaßtsind, für Schriftstückein tabellarischerForm sowiefür Ver=
zeichnisse,Listen,Rechnungen,Handzeichnungenkanndie Höheder Schreibgebührvon der
Staatsregierunganderweitbestimmtwerden.

Art. 39.
Für die von Amts wegenbewirktenZustellungenwerdenbareAuslagennicht erhoben.

Die Erhebung der Schreibgebührfür die Ausfertigungenund Abschriftendes zuzustellenden
Schriftstückssowie dieErhebungderbarenAuslagen für dieZustellungdurchBekanntmachung
in öffentlichenBlättern oder im Auslande wird hierdurchnicht ausgeschlossen.

Art. 40.
Soweit in denFällen der §§ 6, 45, 47 des Reichs=Gerichtskostengesetzes,dann in

denFällen derArt. 44 bis46 Staatsgebührennichtzu entrichtensind,werdenauchSchreib=
gebührenund Postgebührennichterhoben.

Art. 41.
Schuldner der Schreibgebührfür Ausfertigungenund Abschriften,die nicht von Amts

wegenzu erteilensind, ist der Antragsteller.Diese Schreibgebührwird sofortnachAn=
fertigungderSchriftstückefällig. «

Art. 42.
1Die Beteiligtensind verpflichtet,denWert desGegenstandes,wennder Gegenstand

nicht in einer bestimmtenGeldsummebestehtoder aus früherenAnträgen erhellt, und auf
ErfordernauchdenWert einesTeilesdesGegenstandesdemGerichtoderdemNotar anzugeben.

1.Die Angabekannjederzeitberichtigtwerden.

Art. 43.
Ist derWert von denBeteiligtenin derAbsicht,dieGebührzu hinterziehen,zu gering

angegebenworden,so trifft jedeneineGeldstrafebis zum doppeltenBetragederhinterzogenen
Gebühr. Wird jedochdieWertsangabenochvor derEinleitung des im Satz 1 vorgesehenen
Strafverfahrens von dem Pflichtigen selbstberichtigt, so tritt nur Ordnungsstrafebis zu
100 Mark ein.
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Art. 44.

1Die Festsetzungdes Wertes erfolgt gebührenfreidurchBeschlußdes Gerichts,bei
welchemdie Gebühr in Ansatz kommt, wenn die Festsetzungvon dem Zahlungspflichtigen
oder der Staatskasse beantragt oder nach der Natur des Gegenstandeserforderlichwird.
Kommt die Gebühr nicht bei einem Gericht in Ansatz, so erfolgt die Festsetzungdurchdas
Amtsgericht.

1.Das GerichtkannnachMaßgabederVorschriftenderZivilprozeßordnungeineBeweis=
aufnahme,insbesonderedieEinnahme eines Augenscheinsoderdie BegutachtungdurchSach=
verständige,auf Antrag oder vonAmts wegenauordnen. In demBeschlusse,durchwelchen
der Wert festgestelltwird, ist über die Kostender Beweisaufnahmezu entscheiden.Die
Kosten könnenganz oder teilweisederPartei zur Last gelegtwerden,die durchUnterlassung
der ihr obliegendenWertsangabeoder durch unrichtigeWertsangabeoder unbegründete
Beschwerdedie Beweisaufnahmeveranlaßthat.

Art. 45.

1Über Erinnerungendes Zahlungspflichtigenoder derStaatskassegegenden Ansatz von
Gebührenund Auslagenentscheidetbei Gebührenund Auslagen, welchebei einemGericht
in Ansatzgebrachtwerden,das Gericht. Die VorschriftendesArt. 44 Abs. II finden
entsprechendeAnwendung.

11Die Entscheidungerfolgtgebührenfrei.

Art. 46.

Die EntscheidungennachdenArt. 44, 45 überWertfestsetzungenoderüberErinnerungen
gegendenKostenansatzkönnenvon demGerichte,das die Entscheidunggetroffenhat, oder
von demGerichtederhöherenInstanz jederzeit,auchnachder BeendigungdesVerfahrens,
von Amts wegengeändertwerden.

Art. 47.

Gegen die Entscheidung(Art. 44 bis 46) ist die Beschwerdezulässig. Über die
Beschwerdeentscheidetdas im InstanzenzugezunächsthöhereGericht Der § 199 Abs. 2
des Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitfindet entsprechende
Anwendung.

Art. 48.

1Gegen den Ansatz oder die Nachforderungvon Gebühren, die bei einem Notariat
anfallen,stehtdemZahlungspflichtigendas RechtsmittelderBeschwerdean das Landgericht
zu, in dessenBezirkedas Notariat seinenSitz hat.
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II1Die Beschwerdeist erstzulässig,wennderZahlungspflichtigesichan diezurVertretung
der StaatskassezuständigeFinanzstelleum Abhilfe gewendetund entwedereineabschlägige
oderinnerhalbsechsWochenkeineEntschließungerhaltenhat. Die Finanzstellehat übersolche
GesuchedenBeteiligten dieEmpfangsbescheinigungunverzüglichundunentgeltlichauszufertigen.

IIIDie VorschriftendeszweitenAbsatzesfindenkeineAnwendung,wenndieNachforderung
von der Finanzstelleveranlaßtist. s

Art. 49. i
1Die Beschwerdekannbei demGerichte,dessenEntscheidungangefochtenwird, oderbei

dem BeschwerdegerichtedurchEinreichungeiner Beschwerdeschriftoder durchErklärung zum
Protokolledes Gerichtsschreiberseines der bezeichnetenGerichteoder eines Amtsgerichtsein=
gelegt werden.

IIDie Beschwerdekannauf neueTatsachenund Beweisegestütztwerden.
II1Hat der ZahlungspflichtigeBeschwerdeeingelegt,so ist die Beschwerdeder zur Ver=

tretungder StaatskassezuständigenFinanzstellezur Außerungmitzuteilen.
IVDie Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.

Die Entscheidungist mit Gründen zu versehen.

Art. 50.

1Gegen die Entscheidungdes Beschwerdegerichtsist das Rechtsmittelder weiterenBe=
schwerdezulässig. Die weitereBeschwerdekann nur darauf gestütztwerden, daß die Ent=
scheidungauf einerVerletzungdesGesetzesberuhe. Die Vorschriftender§§ 550, 551,
559, 561, 563, 574 derReichs=ZivilprozeßordnungfindenentsprechendeAnwendung.

IIÜberdie weitereBeschwerdeentscheidetdas ObersteLandesgericht.
il! Die weitereBeschwerdekannbei demGerichtersterInstanz oderbei demBeschweie⸗

gerichtoder bei demOberstenLandesgerichtedurchEinreichungeinerBeschwerdeschriftoder
durchErklärung zum Protokolle des Gerichtsschreiberseines der bezeichnetenGerichte oder
einesAmtsgerichtseingelegtwerden.ErfolgtdieEinlegungdurchEinreichungeinerBeschwerde⸗
schrift, so muß diese von einemRechtsanwalt unterzeichnetsein. Der Zuziehung eines
Rechtsanwaltsbedarfes nicht, wenndie weitereBeschwerdevon einerBehördeoder von
einemNotar eingelegtwird, der in derAngelegenheitfür denBeschwerdeführereinenAntrag
bei dem Gericht ersterInstanz eingereichthat.

1VDie weitereBeschwerdeist binneneinerFrist von zweiWocheneinzulegen.Auf die
weitereBeschwerdefindendie Vorschriftendes§ 22 desGesetzesüber die Angelegenheiten
der freiwilligenGerichtsbarkeitund der AbsätzeIII bis V desArt. 49 diesesGesetzesent=
sprechendeAnwendung.

V Über die weitereBeschwerdeist derStaatsanwalt mit gutachtlicherAußerung zu hören.
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Art. 51.

1Die EntscheidungerfolgtbeimLandgerichtedurcheineZivilkammer,bei denOberlandes=
gerichtenund dem OberstenLandesgerichtedurch einenZivilsenat. Die Entscheidungkann
ohnevorgängigemündlicheVerhandlung erfolgen.

IIDie Vorschriftender Reichs=Zivilprozeßordnungüberdie AusschließungundAblehnung
der Gerichtspersonen,über die Beweisaufnahmesowie über die Verpflichtung zur Kosten=
tragungfindenentsprechendeAnwendung.

Art. 52.

1Ist eine Entscheidungoder sonstigeAmtshandlung, für welcheeine Gebühr nicht zu
erhebenwäre, nach freier richterlicherüberzeugungmutwillig veranlaßt worden, so hat das
Gerichtvon Amts wegendie besondereErhebungvon drei Zehnteilender Gebührdes § 8
des Reichs=Gerichtskostengesetzeszu beschließen.

I1GegendenBeschlußfindetBeschwerdenachMaßgabeder Art. 47 bis 51 statt.
Il!Das Rechtsmittelder weiterenBeschwerdeist unzulässig.
IVDie Gebührkannsofortnachder Entscheidungeingehobenwerden.

Art. 53.

Im Verfahrenauf weitereBeschwerdeerhöhtsich die im § 45 des Reichs=Gerichts=
kostengesetzesbestimmteGebührum die Hälfte.

Art 54.

Die Auslagen der Gerichtewerdenbei der Entstehungfällig.

H. Abschnitt.

VerhandlungenderGerichte.
1. Zeugnisse, Beglaubigungen und Ausfertigungen.

Art. 55.

1Für Zeugnisse(Atteste,Bescheinigungen),für Beglaubigungenvon Privatabschriften
oder von Unterschriftenin öffentlichenoder Privaturkunden (Legalisationen)sowie für Aus=
fertigungen,beglaubigteAbschriftenoderAuszüge,die nichtvonAmtswegenzu erteilensind,
wird bei denAmtsgerichtenunddenLandgerichten,soweit nichtbesondereVorschriftenbestehen,
eineGebührvon 2 Mark erhoben.

IIDer Gebührensatzerhöhtsichbei denOberlandegerichtenum die Hälfte, bei dem
OberstenLandesgerichtauf den doppeltenBetrag.

Gocgle



452

zIuDie Gebühr für Beglaubigungen sowie für Ausfertigungen, beglaubigteAbschriften
oderAuszüge kann, sofern die Verhältnissedes Empfängers oder die Geringfügigkeitdes
Gegenstandeseine Ausnahme begründen,vom Gericht auf die Hälfte ermäßigt werden.

V Für die von Amts wegenzu erteilendenAusfertigungenund beglaubigtenAbschriften
oderAuszügewerdennur Schreibgebührenerhoben. «

2. Registerführung.

Art. 56.

Für die Eintragungenin dasHandelsregistereinschließlichder sie begleitendengericht=
lichenHandlungen werden, soweit nicht reichsgesetzlichein anderesbestimmtist, folgende
Gebührenerhoben:

1. bei Einzelkaufleuten:
a) für die ersteEintragung der Firma 2 Mark, wenn der Kaufmann mit

einerGewerbsteuerüberhauptnicht veranlagtist oderwenndie von dem
Kaufmannezu entrichtendeJahresgewerbsteuer10 Mark nicht übersteigt,
5 Mark, wennsie mehrals 10 Mark,

abernichtmehrals 30 Mark beträgt,
10 Mark, wenn sie mehr als 30 Mark,

aber nichtmehrals 50 Mark beträgt,
20 Mark, wennsiemehrals 50 Mark,

abernichtmehrals 100 Mark beträgt,
30 Mark, wennsiemehrals 100 Mark,

abernichtmehrals 200 Mark beträgt,
50 Mark, wenn sie mehrals 200 Mark,

abernichtmehrals 350 Mark beträgt,
75 Mark, wennsiemehrals 350 Mark beträgt;

b) für jedespätereEintragungoderLöschungdie Hälfte der Sätze zu à;
2. bei offenenHandelsgesellschaftenund Kommanditgesellschaftensowie bei solchen

juristischenPersonen,derenEintragungin dasHandelsregistermit Rücksichtauf
denGegenstandoder auf die Art und denUmfang ihres Gewerbebetriebszu
erfolgenhat:

a) für die ersteEintragung das Zweifacheder Sätze zu 1a,
b) für jede spätereEintragung oder Löschungdie Sätze zu 1a;

3. bei Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien und Gesellschaftenmit
beschränkterHaftung:
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a) für die Eintragungder Gesellschaft

30 Mark, wenndasGesellschaftskapitalnichtmehrals 50,000 Mark beträgt,
40 Mark, wenn es mehr als 50,000 Mark, aber nicht mehr als

100,000 Mark beträgt,
beträgt es mehr als 100,000 Mark, so erhöhtsich die Gebührvon

40 Mark für je 10,000 Mark um je 1 Mark,
mindestensist jedochdas Zweifacheder Sätzezu 1a zu entrichten;

b) für die Eintragung einesBeschlussesüberErhöhung desGesellschaftskapitals
die Sätzezu 3 a nach demBetrag, um den das Kapital erhöhtwird,
mindestensist jedochdas zweifachederSätze zu 1a in Ansatzzu bringen.

Ist das Kapital nicht voll einbezahlt,so ist der Gesellschaftauf Ver=
langenzu gestatten,von denGebührenzu a undb zunächstnurdenjenigen
Betrag zu bezahlen,welcherdemeingezahltenKapital entspricht,und den
Rest nachMaßgabe der erfolgendenEinzahlungen nachträglichzu entrichten,
mindestensist jedochdas Zweifacheder Sätze zu 1a sofort zu bezahlen;

c) für alle sonstigenEintragungenund Löschungendie Sätzezu 1a;
4. für die EintragungeinerProkuradie Sätze zu 1aà, für die Eintragungihres

Erlöschensdie Sätzezu 1b.

Art. 57.

Muß eineEintragungsowohlin das HandelsregisterderHauptniederlassungals auch
in das HandelsregistereinerZweigniederlassunggeschehen,so ist für dieEintragungin ein
jedesRegisterder vorgeschriebeneGebührensatzbesonderszu erheben,im Falle der Ziff. 3a
und b desArt. 56 jedochfür die Eintragung in das RegisterderZweigniederlassung
höchstensdas Zweifacheder Sätze zu 1a.

Art. 58.

1Wenn auf Grund derselbenAnmeldung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
mehrereEintragungen,die auf dieselbeFirma oderdieselbeProkura oderdieselbeGesellschaft
sichbeziehen,in dasHandelsregisterdesselbenGerichtserfolgen,sokommtnur eine Gebühr
und bei Verschiedenheitder Sätze der höchsteBetrag zur Erhebung.

I!Findet jedochnebenderLöschungdesGesamteintragsüber eineFirma eine neue
EintragungderselbenFirma in eineranderenHauptabteilungdes nämlichenHandelsregisters
oderin demHandelsregistereinesanderenBezirkesstatt, so sindsowohlfür die Löschung
als auchfür die neueEintragung die im Art. 56 bestimmtenGebührenje besonderszu
erheben.

89
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II1Die VorschriftdesAbs. I gilt nicht, wenn das Registergerichtdas Handelsregister
für die Hauptniederlassungund die Zweigniederlassungführt und die Hauptniederlassung
und die Zweigniederlassungsichin verschiedenenAmtsgerichtsbezirkenbefinden.

Art. 59.

Werdenvon denzur BegründungeinerAnmeldungvorgelegtenUrkundenwegenderen
ZurückforderungbeglaubigteAbschriftenzurückbehalten,so werdenhiefürlediglichdie gesetz=
lichen Schreibgebührenerhoben.

Art. 60.

1Für die Zurückweisungeiner unvollständigen,unzulässigenoder unbegründetenAn=
meldung ist die Hälfte der Gebühr zu erheben,die für die Eintragung in Ansatz zu
bringen wäre.

11Wird eineAnmeldungzurückgenommen,bevorein gebührenpflichtigerAkt stattgefunden
hat, so kommenzweiZehnteileder Gebührzur Erhebung.

Art. 61.

Gebührenwerdennichterhoben:
1. für dieGestattungderEinsichtdesHandelsregistersund der zum Handelsregister

eingereichtenSchriftstücke,
2. für dieEintragungderKonkurseröffnung,derAufhebungdesEröffnungsbeschlusses

sowieder Einstellungund Aufhebungdes Konkurses,
3. für eine nachden §§ 142 bis 144 desGesetzesüberdie Angelegenheitender

freiwilligenGerichtsbarkeitvon Amts wegenerfolgendeLöschung;wird der
Widersprucheines Beteiligtenzurückgewiesen,so hat der Beteiligte für die
Zurückweisungdie für die LöschungbestimmteGebühr zu entrichten,

4. für das Löschungsverfahrennach§ 141 desGesetzesüberdie Angelegenheiten
der freiwilligenGerichtsbarkeit,falls die LöschunginfolgeerhobenenWiderspruchs
unterbleibt.

Art. 62.

Wird der WidersprucheinesBeteiligtengegeneinenach§ 147 desGesetzesüberdie
Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeiterfolgendeLöschungeinerEintragungin das
Genossenschaftsregisterzurückgewiesen,so hat der BeteiligteeineGeFbührvon 2 Mark zu
entrichten.
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Art. 63.

Für dieEintragung in das Schiffsregistereinschließlichder sie begleitendengerichtlichen
Handlungenwerdenerhoben:

1. für die erstmaligeEintragung10 Mark,
2. für die Eintragungvon Veränderungen3 Mark.

Art. 64.

Im Falle der Verlegungdes HeimatsortseinesSchiffes aus dem Registerbezirke
(§ 126 Abs. 4 des Binnenschiffahrtsgesetzes)wird für die Eintragungdurchdie neue
RegisterbehördeeineGebührvon 3 Mark erhoben.

Art. 65.

Bei Schiffen,derenTragfähigkeit100000 Kilogrammnicht übersteigt,kommendie
in denArt. 63, 64 bestimmtenGebührennur zur Hälfte zur Erhebung.

Art. 66.

1 Für die Erteilung des Schiffsbriefs werdendie für die Erteilung eines Hypotheken=
briefs bestimmtenGebührenund für denVermerk von Veränderungenauf dem Schiffsbriefe
diefür denVermerkvon Veränderungenauf demHypothekenbriefebestimmtenGebühren
erhoben.

Die VorschriftendesArt.59 findenentsprechendeAnwendung.

Art. 67.

Auf die Bestellungund EintragungeinesPfandrechtsan einemim Schiffsregister
eingetragenenSchiffe odereinesdiesesPfandrechtbelastendenRechtes,auf die Eintragung
von Widersprüchen,Vermerkenund Löschungenfinden die BestimmungendiesesGesetzes
überdie Gebührenin GrundbuchsachenentsprechendeAnwendung.

. Art. 68.

Gebührenwerdennichterhoben:
1. für die LöschungeinesSchiffesim Schiffsregister,

2. für die auf Ersuchendes Vormundschaftsgerichtsim Falle des § 54 Abs.2
des Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeiterfolgte
EintragungeinesPfandrechtsan einemim SchiffsregistereingetragenenSchiffe,

3. für die Gestattungder Einsichtin das Schiffsregister.
89°
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Art. 69.

1Für die Eintragungin das Vereinsregistereinschließlichder siebegleitendengericht=
lichenHandlungenwerdenerhoben:

1. für die ersteEintragungdesVereins5 bis 20 Mark,
2. für alle sonstigenEintragungenoderLöschungen3 bis 10 Mark.

Verfolgt der Verein nach seinenSatzungen wohltätigeoder gemeinnützigeZwecke,so
könnendie Gebührenvon demGerichtebis auf die Hälfte ermäßigtwerden.

Art. 70.

Die VorschriftenderArt. 58, 59 findenauf dasVereinsregisterentsprechendeAnwendung.

Art. 71.

1Für die Zurückweisungvon Anmeldungenwird eineGebühr von 5 Mark erhoben.
Wird eineAnmeldungzurückgenommen,eheein gebührenpflichtigerAkt stattgefundenhat, so
wird eineGebührvon 1 Mark erhoben.

Für die Entziehungder Rechtsfähigkeitim Falle des§ 73 desBürgerlichenGesetz=
buchswird eineGebührvon 2 bis 10 Mark erhoben.

Art. 72.
Gebührenwerdennichterhoben:

1. für die Gestattungder EinsichtdesVereinsregistersund der von demVereine
beidemAmtsgerichteingereichtenSchriftstücke,

2. für die von Amts wegenerfolgendenEintragungenin denFällen des § 67
Abs. 2, des § 74 Abs. 3, des§ 75 und des§ 76 Abs. 3 desBürgerlichen
Gesetzbuchs,

3. für eine nachden§§ 142, 143, 159 des Gesetzesüber die Angelegenheiten
der freiwilligenGerichtsbarkeitvon Amts wegenerfolgendeLöschung;wird der
WidersprucheinesBeteiligtenzurückgewiesen,so hat er fürdie Zurückweisung
die für die LöschungbestimmteGebührzu entrichten.

Art. 73.

Für die Eintragung in das Güterrechtsregistereinschließlichder dieselbebegleitenden
gerichtlichenHandlungenwird eineGebührvon 2 Mark erhoben.

Art. 74.

Die VorschriftendesArt. 59 findenaufdasGüterrechtsregisterentsprechendeAnwendung.
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Art. 75.

Für die Zurückweisungvon Anmeldungenwird eineGebühr von 1 Mark erhoben.

Art. 76.
Gebührenwerdennichterhoben:

1. für die EinsichtdesGüterrechtsregisters,
2. für einenachden§§ 142, 143, 161 des Gesetzesüber die Angelegenheiten

der freiwilligenGerichtsbarkeitvon Amts wegenerfolgendeLöschung;wird der
WidersprucheinesBeteiligtenzurückgewiesen,so wird eineGebührvon 1 Mark
erhoben.

Art. 77.

Der Gebührentarifzu demReichsgesetzevom 6. Februar1875 überdieBeurkundung
des Personenstandesund die Eheschließungsowiedie Vorschriftendes § 16 diesesGesetzes
findenauf die vor dem1. Januar 1876 errichtetenpfälzischenStandesregisterAnwendung.

3. Familienfideikommisse.

Art. 78.

Für die EntscheidungeinschließlichdesvorangegangenenVerfahrensüberAnträgeauf
gerichtlicheBestätigungeinesFideikommissesoder auf Genehmigungder Auflösungeines
solchenwerdenfünf Zehnteileder Sätzedes § 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 79.

Die BestimmungdesArt. 78 findetauchin demFalle Anwendung,wenndasVer=
fahrendie Einverleibungvon Vermögenin ein bereitsbestehendesFideikommißauf Grund
einer die Mehrung desselbenbezielendenneuenVerfügung zum Gegenstandehat.

Art. 80.

1Für jedesonstigeEntscheidung,welcheeineGenehmigungoderBestätigungenthält
oderüberhaupteinevorgängigePrüfung seitensdesFideikommißgerichtserfordert,einschließlich
des vorangegangenenVerfahrens,werdendrei Zehnteileder Sätze des § 8 des Reichs=
Gerichtskostengesetzesbis zum Meistbetragevon 50 Mark erhoben

11Die Einschreibungenin die Fideikommißmatrikelerfolgengebührenfrei.

Gocgle



458

Art. 81.

Wenn das zu einemFideikommissebestimmteVermögengemäß§ 10 Abs. 2 der
VII. Beilage zur Verfassungsurkundeunter gerichtlicherAufsicht verwaltet werdenmuß, so
kommenhierfürbei demzuständigenGerichtedie in denArt. 82, 83 bestimmtenGebühren
zur Erhebung.HinsichtlichderFälligkeitder GebührenfindetdieBestimmungim Art. 86
entsprechendeAnwendung.

4. Vormundschaftssachen.

Art. 82.

1Bei Vormundschaftenist von demVermögendesMündels, auf welchessichdie Vor=
mundschafterstreckt,bis zu einemBetragevon 6000 Mark auf je 300 Mark, von da an
auf je 400 Mark eineMark zu erheben.

n Für die Berechnungder Gebührist derStand des reinenVermögensbei Beendigung
der Vormundschaftmaßgebend.

z1Die GebührdesAbs.I kommtnichtzur Erhebung,wenndasVermögendesMündels
wenigerals 1000 Mark beträgt.

Art. 83.

1Außerdemist von dem Vermögen des Mündels, auf welchessich die Vormundschaft
erstreckt,bis zu einemBetragevon 6000 Mark auf je 300 Mark, von da an auf je
400 Mark einejährlicheGebühr von zehnPfennig zu erheben.Dabei wird das ange=
fangeneKalenderjahram Anfange der Vormundschaftvoll gerechnet;das angefangene
Kalenderjahram Schlusseder Vormundschaftwird nichtberücksichtigt.

11Bei der BerechnungdesVermögenswerdendie Schuldenin Abzuggebracht.
imBeträgtdasVermögendesMündels wenigerals 1000 Mark, so wird die Gebühr

des Abs. I nicht erhoben.

Art 84.

Soweitbei Minderjährigendie im Art. 83 bestimmtenGebührennachdemErmessen
des Vormundschaftsgerichtsnicht aus den nachBestreitungdes Unterhalts und der Er=
ziehungetwaverbleibendenRentenüberschüssengedecktwerdenkönnen,bleibendie Gebühren
bis zur ErreichungderVolljährigkeitoderfrüherenBeendigungderVormundschaftgestundet.

Art. 85.

ErstrecktsicheineVormundschaftauf mehrereMündel, so sind die in denArt. 82, 83
bestimmtenGebühren für jedenbesonderszu berechnen.
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Art. 86.

1Die im Art. 82 bestimmteGebührwird bei der Beendigungder Vormundschaft,die
im Art. 83 bestimmteGebühr bei der Rechnungslegungund im Falle der §§ 1854,
1855, 1903, 1904 desBürgerlichenGesetzbuchsan demvon demVormundschaftsgerichte
zurVorlagederUbersichtüberdenBestanddesMündelvermögensangeordnetenTerminefällig.

inDie Vormundschaftgilt für dieKostenerhebungauchdann als beendigt,wennsie an
ein GerichteinesanderenStaates abgegebenwird. Das Staatsministeriumder Finanzen
ist ermächtigt,die Kostenin solchenFällen ganzoderteilweisezu erlassen.

Art. 87.
Die Vorschriftender Art. 82 bis 86 findenauf die vorläufigeVormundschaftAn=

wendung.Endigt dievorläufigeVormundschaft,weil aufGrund dererfolgtenEntmündigung
ein Vormundbestelltwird, so geltendie vorläufigeund die endgültigeVormundschaftals
eine Vormundschaft.

Art. 88.
1Bei den zur Besorgung einer einzelnenAngelegenheitgeselzen Pflegschaftenoder

Beistandschaftenist nach dem reinen Werte des Gegenstandesein Zehnteil der Satze des
§ 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzeszu erheben.

IIDie gleicheGebühr ist im Falle einer sonstigenFürsorge für ein unter elterlicher
Gewalt stehendesKind, insbesonderefür dieEntgegennahmeundPrüfung des nach§ 1640
des BürgerlichenGesetzbuchsvon dem Vater oder der Mutter einzureichendenVerzeichnisses=
desVermögensdesKindes, für die EntscheidungüberdenAntrag auf Erteilungder Ge=
nehmigungzu einemRechtsgeschäftund im Falle einerVerfügungnachden§§ 112, 1631,
1645, 1665, 1677, 2282, 2290, 2347, 2351 desBürgerlichenGesetzbuchszu erheben.

imDie VorschriftenderArt. 85, 86 findenentsprechendeAnwendung.
V Die in denAbs.I, II bestimmtenGebührenwerdennicht erhoben,wenn das Ver=

mögendes einzelnenPfleglings oderKindes wenigerals 1000 Mark beträgtoder,soweit
rücksichtlichder Person,in derenInteresseein Pflegeroderein Beistand bestelltodereine
sonstigeFürsorgetätigkeitausgeübtwird, eine Vormundschaftoder eine Pflegschaftoder
Beistandschaft,auf welchedie Vorschriftendes Art. 89 Anwendungfinden, eingeleitet
odereinzuleitenist. Die GebührdesAbs.II wird auchdannnichterhoben,wennfür die
Angelegenheit,auf welchesichdie FürsorgedesGerichtsbezieht,einePflegschafteingeleitet
ist, auf welchedie Vorschrift des Abs. I Anwendungfindet.

VWird in denFällen derAbs.I, II das Vormundschaftsgerichtaus verschiedenenVer=
anlassungentätig, so darf der Gesamtbetragder zu erhebendenGebührendenBetrag nicht
übersteigen,der nachdemArt. 82 im Falle einerVormundschaftzu erhebenwäre.
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Art. 89.

1Bei anderenals denim Art. 88 bezeichnetenPflegschaftenoderBeistandschaftensind
von dem Werte des Vermögens, auf das sich die Pflegschaftoder Beistandschaftbezieht,
die in denArt. 82, 83 bestimmtenGebührenzu erheben,die Gebühr desArt. 83 bei
einer Beistandschaftjedochnur insoweit, als dem BeistandedieVermögensverwaltungüber=
tragen ist. Bezieht sich eine Pflegschaft oder Beistandschaftder im Satz 1 bezeichneten
Art ausschließlichauf nicht vermögensrechtlicheAngelegenheiten,so ist die Wertssumme, die «
der Gebührenberechnungzu Grunde zu legen ist, in entsprechenderAnwendungdes 8 10
desReichs=Gerichtskostengesetzesfestzusetzen.

1 Die VorschriftenderArt. 84 bis 86 findenentsprechendeAnwendung. Wird eine
Pflegschaft oder eine Beistandschaftder im Abs. I bezeichnetenArt in eine Vormundschaft

übergeleitet,so geltendie Pflegschaftoderdie Beistandschaftund die Vormundschaftals
eine Vormundschaft.

IIIDie GebührendesAbs. 1 werdennicht erhoben,wenndas Vermögendes einzelnen
Pfleglings oderKindes wenigerals 1000 Mark beträgt.

Art. 90.

1Für die Ersetzungder elterlichenEinwilligungzur Eingehungder Ehe oderder Ein=
willigung der Mutter zur Ehelichkeitserklärung,für Entscheidungenüber den Unterhalt
einesKindes nach§ 1612 desBürgerlichenGesetzbuchs,für dieÜbertragungder elterlichen
Gewalt an die Mutter (§ 1685 Abs. 2 desBürgerlichenGesetzbuchs),für die Ersetzung
derZustimmunganteilsberechtigterAbkömmlingezu Rechtsgeschäftendes überlebendenEhe=
gattenim Falle der fortgesetztenGütergemeinschaft,für Entscheidungen,welchedie persön=
lichen Rechtsbeziehungender Ehegatten zu einander oder das ehelicheGüterrechtbetreffen,
und für sonstigeVerfügungendesVormundschaftsgerichts,die sich nicht auf Mündel,
Pflegebefohleneoderunter elterlicherGewalt stehendeKinder beziehen,wird eine Gebühr
von 2 bis 200 Mark erhoben.

Die gleicheGebührwird für die Tätigkeit desVormundschaftsgerichtsim Falle der
VerheiratungdesVaters oderder Mutter sowie für die nach den§§ 1635 bis 1637,
nach§ 1639 Abs.1, nachden§§ 1653, 1666 bis 1668, 1670 oder nach§ 1760
Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchszu treffendenAnordnungen von dem Vater oder der
Mutter erhoben,sofernnichtdie Gebühr nachArt. 82 oder nachArt. 89 erhobenwird.

II Die Gebührendes Abs.I, II kommennicht zur Erhebung,wenndas Vermögendes
Gebührenpflichtigenwenigerals 1000 Mark beträgt.
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Art. 91.
1Für die Bestallungdes Vormundes,Gegenvormundes,BeistandesoderPflegerswird

eineGebührvon 50 Pfennig erhoben,wenndas VermögendesMündels, Pfleglingsoder
Kindes 1000 Mark odermehrbeträgt.

Für dieAufnahmeeinesVermögensverzeichnissesdurchdenGerichtsschreiberwird eine
Gebührnichterhoben.

Art. 92.
Für die vonAmts wegenzu erteilendenAusfertigungenundAbschriftenin Vormund=

schafts=,Pflegschafts=oder BeistandssachenkommenSchreibgebührennicht in Ansatz.

5. Nachlaß= und Teilungssachen.
« Art. 93.

Für die Ermittlung des Erben wird eine Gebühr von einemZehnteileder Sätze
des§ 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzesaus demWertedes NachlassesnachAbzug der
Schuldenerhoben.Ist im Falle desEintritts der fortgesetztenGütergemeinschaftein nicht
gemeinschaftlicherAbkömmlingdesverstorbenenEhegattenvorhanden,so wird zum Nachlasse
desEhegattenauchderTeil des Gesamtgutsgerechnet,der demnichtgemeinschaftlichenAb=
kömmlingenach§ 1483 Abs.2 des BürgerlichenGesetzbuchszufällt.

Art. 94.
1!Für dieVermittlung derAuseinandersetzungin Ansehungeines Nachlasseseinschließlich

des vorangehendenVerfahrenswird ein Zehnteil der Sätzedes § 8 desReichs=Gerichts=
kostengesetzeserhoben.

I1Die Berechnungder Gebühr erfolgt aus demWertedesNachlassesnachAbzugder
Schulden.

AIWird derAntrag auf Vermittlungzurückgenommenoderendigtdas Verfahren,weil
ein Beteiligter im Termine der Vermittlung widerspricht,so wird ein Drittel, wenn aber
dasGerichtbereitsdenVerteilungsplanaufgestellthatte,dieHälfte der im Abs.1 bestimmten

Gebühr erhoben. Das gleichegilt, wenndas Verfahrenfürberuhenderklärtwird, weil
im Termin keinBeteiligtererschienenund das Verfahrenseitdemmehrals sechsMonate
langnichtbetriebenwordenist.

1VEndigt das gerichtlicheVerfahrenmit derVerweisungderAuseinandersetzungan einen
Notar, so wird eineGebühr für das gerichtlicheVermittlungsverfahrennicht erhoben,wenn
die Auseinandersetzunginnerhalb eines Jahres seit der Verweisungvor dem Notar erfolgt.
Anderenfallswird für das gerichtlicheVermittlungsverfahrenein Zehnteil der Sätze des
§ 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzesaus demWertedes reinenNachlasseserhoben.Das
Gerichtkanndie im Satz1 bezeichneteFrist auf Antrag odervon Amts wegenverlängern.
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Auf dieVermittlungderAuseinandersetzungin AnsehungdesGesamtgutseinerehelichen
odereinerfortgesetztenGütergemeinschaftfindendie Vorschriftenüberdie Gebührenfür die
Vermittlungder Auseinandersetzungin AnsehungeinesNachlassesgleichmäßigAnwendung.
Wird die Auseinandersetzungmit der Teilung desNachlasseseinesEhegattenverbunden,
so wird der Wert des Gesamtgutsnur zu demBruchteilin Ansatzgebracht,welcherden
Anteil des überlebendenEhegattenbildet.

Art. 96.

1!Für die Erteilung eines Erbscheinseinschließlichdes vorangehendenVerfahrens werden
nebender Gebühr des Art. 93 zweiZehnteile und, wenn derEhegatteoder einAbkömmling
des ErblassersErbe ist, ein Zehnteil der Sätze des § 8 desReichs=Gerichtskostengesetzes
erhoben.

1.Die Berechnungder Gebührerfolgtaus demWerte des NachlassesnachAbzug der
Schulden. Die Gebührfür deneinemVorerbenerteiltenErbscheinwird aus demBetrage
berechnet,aus welchemeinVorerbe nachden VorschriftendesErbschaftssteuergesetzesdie Erb=
schaftssteuerzu entrichtenhat.

1 Ist der Erbe nur zu einemTeile der Erbschaftberufenund der Erbscheinnur über
die Größe diesesErbteils zu erteilen, so erfolgt die Erhebung der Gebühr nur aus dem
Werte diesesTeiles. Wird über mehrereErbfälle ein Erbscheinerteilt, sowerdendieBeträge
der Nachlässezusammengerechnet.

IVIst der Erbscheinnur für bestimmteNachlaßgegenständezu erteilen,so erfolgtdieEr=
hebungder Gebühraus demWertedieserGegenständeohneAbzugderSchulden;ist jedoch
die Gebühraus dem gesamtenNachlassenachAbzugder Schuldengeringer,so wird diese
erhoben.

V Wird die ErteilungeinesErbscheinsabgelehnt,so kommtdie Hälfte der im Abs. I
bestimmtenGebührzur Erhebung.

Art. 97.

Für dieEinziehungoderKraftloserklärungeinesErbscheinswird, sofernnichteinneuer
Erbscheinerteiltwird, eineGebührvon 1 bis 10 Mark erhoben.Wird späterein neuer
Erbscheinerteilt,so wird dieseGebühr auf die Gebühr für die Erteilung desErbscheins
angerechnet.Für die Veranstaltung von Ermittlungen über die RichtigkeiteinesErbscheins
wird eineGebührnichterhoben.
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Art. 98.

Die Art. 96, 97 findenauf die im Art. 16 desAusführungsgesetzeszu derGrund=
buchordnungund zu demGesetzüberdie Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung
bezeichnetenZeugnissesowieauf das Zeugnis über die Fortsetzungder Gütergemeinschaft
oderüber die Ernennung eines TestamentsvollstreckersentsprechendeAnwendung Für das
Zeugnis überdie ErnennungeinesTestamentsvollstreckerswird jedoch,wennein Erbschein
erteiltwordenist, eineGebührnichterhoben;wird derErbscheinnachder Erteilung des
Zeugnisseserteilt,so ist er gebührenfrei.Bei derBerechnungderGebührfür dasZeugnis
überdie Fortsetzungder Gütergemeinschafttritt an dieStelle desNachlassesderhalbeWert
desGesamtgutsder fortgesetztenGütergemeinschaftnachAbzug der Schulden; soferndem
überlebendenEhegattenvon der gütergemeinschaftlichenMasseein andererBruchteilals die
Hälfte zufällt, wird das Gesamtgutzu diesemBruchteil in Ansatz gebracht. Die Gebühr.
für die ZeugnissenachArt. 16 desAusführungsgesetzeszu der Grundbuchordnungund zu
demGesetzüberdie Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltungwird aus demWerte
desGegenstandesder NachfolgeunterAbzugder SchuldennachMaßgabeder Vorschriften
berechnet,nachdenenein Vorerbedie Erbschaftssteuerzu entrichtenhat.

Art. 99.

1Für die nach den Gesetzenüber das Reichsschuldbuchoder das Staatsschuldbucheines
BundesstaatesbeizubringendeBescheinigung,daß einRechtsnachfolgervon Todes wegen,ein
dieGütergemeinschaftfortsetzenderEhegatteodereinTestamentsvollstreckerüberdieeingetragene
Forderungzu verfügenberechtigtist, sowiefür das imArt. 51 desAusführungsgesetzeszum
BürgerlichenGesetzbuchebezeichneteZeugnis wird eineGebühr von einemZehnteilederSätze
des§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzesbis zum Meistbetragevon 10 Mark erhoben.Die
Gebühr wird nach dem Betrage der Forderung berechnet.

11Die in den§§ 37, 38 der GrundbuchordnungbezeichnetenBescheinigungensindge=
bührenfrei.

Art. 100.

1Werdenin demVerfahrenzurFeststellungdesErbrechtsdesFiskusErbrechteangemeldet
und wird ein andererErbe als der Fiskus ermittelt, so werdenaußerder Gebührdes
Art. 93 zweiZehnteileder Sätzedes§ 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.Wird
ein Erbscheinerteilt,so wird für die ErteilungdesErbscheinsdie Hälfte der Gebührdes
Art. 96 erhoben.

1 Die Berechnungder Gebührerfolgtaus demWerte desNachlassesnachAbzugder
Schulden.
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Art. 101.

Findet die SicherstellungeinesNachlassesdurchSiegelung oder in andererWeise statt,
so wird für dieses Verfahren, einschließlichder Anordnungen wegenAufbewahrungdes
Nachlasses,der Verzeichnungdes Nachlassesund der Ausantwortung des Nachlassesan
denErben, ein Zehnteilder Sätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.Die
Berechnungder Gebührerfolgtaus demWerte desNachlassesnachAbzug der Schulden.
Wenn nur einzelneTeile desNachlassesGegenstandderSicherungsind,wirdderBerechnung
der Gebührder Wert dieserTeile zu Grunde gelegt,soferner geringerist als der Wert
des ganzenNachlassesnachAbzug der Schulden.

Art. 102.

Wird eineNachlaßpflegschaftodereine Abwesenheitspflegschaftnach§ 88 des Gesetzes
überdieAngelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitangeordnet,so findendieVorschriften
über die Gebühren in Vormundschaftssachenmit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,
daß an Stelle des Vermögens des Mündels der Wert des Nachlassesoder des Anteils
desAbwesendenzur Zeit derAnordnungtritt. Auf die Gebührfür die Nachlaßpflegschaft
wird die im Art. 101 bestimmteGebühr angerechnet,wenn die Nachlaßpflegschaftzur
SicherungdesNachlasseseingeleitetwird.

Art. 103.

1Wird eineNachlaßverwaltungodereineGesamtgutsverwaltungangeordnet,so werden
von dem Werte, den der Nachlaß oder das Gesamtgut zur Zeit der Anordnung nach
Abzugder Schuldenhat, sechsZehnteileder Sätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzes
erhoben.Steht die hienachsichberechnendeGebühr außerVerhältnis zur Tätigkeit des
Nachlaßgerichtsund zur Höhe desNachlassesohneAbzug der Schulden, so wird eine
Gebühr von 20 bis 300 Mark erhoben.Die Gebühr wird bei Beendigungder Ver=
waltungfällig.

IIAußerdemwird die im Art. 83 bestimmtejährlicheGebühr erhoben.Die Gebühr
wird bei der Rechnungslegungfällig. Die Vorschriftendes Art. 83 Abs. I, II finden
Anwendung.

II Wird derAntrag auf AnordnungeinerNachlaßverwaltungoder einerGesamtguts=
verwaltungabgelehnt,so wird die im Abs.I bestimmteGebühr nur zu drei Zehnteilen
erhoben; ist der Antrag von einemGläubiger gestelltund die Forderung desselbennicht
höherals derWert desreinenNachlassesoderGesamtguts,sowird dieGebührnachdem
BetragedieserForderungerhoben.
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Art. 104.

Für die Entgegennahmevon Erklärungen,Anmeldungenund Anzeigen,welchenach
gesetzlicherVorschrift dem Nachlaßgerichtegegenüberabgegebenwerden müssen,seitens des
Nachlaßgerichts,einschließlichder BeurkundungdurchdasNachlaßgerichtund derMitteilung
an die im GesetzebestimmtenPersonen,wird eineGebühr von 1 bis 10 Mark erhoben.
Findet die Entgegennahmein einemin diesemUnterabschnittebezeichnetenVerfahrenstatt,
so wird eineGebühr nicht erhoben.Die Gebühr für die AusschlagungeinerErbschaft
oderdie Ablehnungder FortsetzungeinerGütergemeinschaftkann von demNachlaßgerichte
niedergeschlagenwerden,wenndies mit Rücksichtauf die VerhältnissedesPflichtigenals
billig erscheint.

Art. 105.

Für die BestimmungoderVerlängerungderInventarfristund für dieEntgegennahme
des Inventars, einschließlichder AnordnungwegenAufnahmedes Inventars durcheinen
Notar, wird, sofern der Wert des NachlassesohneAbzug der Schulden den Betrag von
2000 Mark übersteigt,eineGebührvon 1 bis 10 Mark erhoben.FindendieseHandlungen
in Verbindung mit einem in diesemUnterabschnittebezeichnetenVerfahren statt, so wird eine
Gebührnichterhoben.Die Gebührfür die sämtlichenim Satz 1 bezeichnetenAngelegen=
heitendarf denBetrag von 10 Mark nichtübersteigen.

Art. 106.

Für die AufnahmedesNachlaßinventarsoder einesNachlaßverzeichnissesdurchden
GerichtsschreiberwerdenGebührennicht erhoben.

Art. 107. «

Für dieVerhandlungin demzurAbnahmedesOffenbarungseids(§2006 desBürger=
lichenGesetzbuchs)bestimmtenTermine wird die Gebühr des § 43 desReichs=Gerichts=
kostengesetzeserhoben.

Art. 108.

Für dieVerfügungen,durchdie nachden§§#2151, 2153 bis 2155, 2192, 2193
und dem§ 2198 Abs. 2 desBürgerlichenGesetzbuchsdemBeschwertenodereinemDritten
eine Frist zur Erklärung bestimmt wird, einschließlichdes sichanschließendenVerfahrens,
wird eineGebührvon 1 bis 10 Mark erhoben.
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Art. 109.

Für die nachden Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchsüber den Testamentsvoll=
streckervomNachlaßgerichtezu treffendenAnordnungenwird einZehnteilderSätzedes§ 8
desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.Der Berechnungder Gebührwird im Falle des
§ 2224 Abs. 1 desBürgerlichenGesetzbuchsder Wert desGegenstandes,bezüglichdessen
Meinungsverschiedenheitbesteht,im übrigender Wert des Vermögens,auf welchessichdie
Testamentsvollstreckungbezieht,zu Grundegelegt.

Art. 110.

1Für die Erteilung einer Ausfertigungdes Erbscheins,der im Art. 98 bezeichneten
Zeugnissesowie dergerichtlichenVerfügungen,die sichauf dieErnennung oder dieEntlassung
desTestamentsvollstreckersbeziehen,wird die GebührdesArt. 55 besonderserhoben.

I1Die erstmaligeErteilungderAusfertigungist gebührenfrei.

Art. 111.

1Für die EröffnungeinerVerfügungvon Todes wegenwird eineGebühr von eins
vom Tausenderhoben.Die Gebühr wird nach demWerte desGegenstandesberechnet,
überdenin derVerfügungverfügtist; die Schuldenwerdenabgezogen.

IIBesaßder Erblasserdie Reichsangehörigkeitnicht, so wird die Gebührnur nachdem
Werteder Gegenständeberechnet,die sichim Inlande befinden.

IIIDer Mindestbetragder Gebührist 1 Mark.

Art. 112.

Die vonMilitärpersonenbeiderMobilmachungerrichtetenoderin amtlicheVerwahrung
gebrachtenTestamenteund Erbverträgesindvon der GebührdesArt. 111 befreit.

Art. 113.

1Für die Verfügungen,durchdie der BesitzereinesTestamentsim Falle des § 2259
Abs. 1 desBürgerlichenGesetzbuchszur Ablieferung des Testamentsangehaltenwird, wird
eineGebührvon 1 bis 10 Mark erhoben.

IIDie gleicheGebührwird für die AbhaltungdesTermins zur Leistungdes im § 83
Abs.2 desGesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitbestimmten
Offenbarungseidserhoben.

Gocgle



Nr. 51. 467

Art. 114.

Für die Gestattungder Einsichtder bei demNachlaßgerichteniedergelegtenAnzeigen,
Erklärungen,InventareundTestamentesowieder im § 78 desGesetzesüberdieAngelegen=
heitender freiwilligenGerichtsbarkeiterwähntenErmittlungen,Verfügungen,Protokolleund
ZeugnissewerdenGebührennichterhoben.

Art. 115.

1Die Gebührenfür die ErmittlungdesErben,für dieEröffnungeinerVersügungvon
Todes wegen,für die Sicherung des Nachlasses,für eine Nachlaßpflegschaftund für die
Inventarerrichtung,für die Pflegschaftfür einen Nacherben,der nochnicht erzeugtist oder
dessenPersönlichkeitdurchein künftigesEreignis bestimmtwird, sowie für die Erklärung
der Annahme,AblehnungoderKündigungdesAmtes als Testamentsvollstreckerkönnenaus
demNachlaßentnommenwerden. Für die Zahlung dieserGebührenhaften die Erben
nachden Vorschriftenüber Nachlaßverbindlichkeiten.

IIFür die in denArt. 94, 95 bestimmtenGebührenhaftendie Anteilsberechtigtenals
Gesamtschuldner. ·

111SoiveitdieiiidiesemUnterabschiiittebestimmtenGebiihrensichnachdemWertedeö
NachlassesnachAbzug derSchulden berechnen,bleibendie Verbindlichkeitenaus Pflichtteils⸗
rechten,Vermächtnissenund Auflagen unberücksichtigt.

6. Grundbuchsachen.

Art. 116.

1Jede Eintragung in das Grundbuch,einschließlichder sie begleitendenHandlungen des
Grundbuchamts,unterliegt, soweit in den folgendenArtikeln nicht ein anderesbestimmtist,
einerGebühr,welchebei einemGegenstandswertebis zu 100 Mark einschließlich20 Pfennig,
von mehrals 100 Mark bis zu 200 Mark einschließlich50 Pfennig, von mehr als
200 Mark aber nicht mehrals 2000 Mark 1 Mark und bei einemGegenstandswerte
von mehrals 2000 Mark 2 Mark beträgt.

Die Eintragungenin denTeil desGrundbuchblatts,welcherzur Eintragung des
Grundstücksbestimmtist, sind gebührenfrei. Dies gilt jedochnicht für Eintragungen, die
infolgeeinerEigentumsänderungerfolgen.

Art. 117.

1Hat die nämlicheEintragunggleichzeitigauf verschiedenenGrundbuchblätterndesselben
Eigentümerszu erfolgen,so wird die Gebührnur einmalerhoben.
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11JstdienämlicheEiiitraguiiggleichzeitigciiifdenGrundbiichblätternverschiedenerEigen-
tümerzu bewirken,so kommtfür jedenEigentümerdie Gebührbesonderszur Erhebung.

l Von verschiedenenEintragungenunterliegteine jededer Gebührfür sich,soferndie=
selbennicht auf Grund einer Verhandlung gleichzeitigauf dem nämlichenGrundbuchblatt
oder auf mehrerenGrundbuchblätterneines und desselbenEigentümers zu erfolgen haben.
In letzteremFalle kommtnur eine Gebühr und bei Verschiedenheitder Sätze der höchste
Betrag zur Erhebung.

IVBei der Eintragungvon Hypothekenfür mehrereVersteigerungserlöse,die auf Grund
derselbenVerhandlungeinemGläubiger gegendie Ersteherder einzelnengleichzeitigver=
steigertenGrundstückezustehen,dürfendie Gebührendes Art. 116 zusammengerechnetden
Betrag von 10 Mark nichtübersteigen.

Art. 118.

1Bei der Entgegennahmeder Auflassungdurchdas Grundbuchamtwird, wennder
Veräußerungsvertragnicht in einer von einembayerischenGerichtodervon einem bayerischen
Notar ausgenommenenUrkundevorliegt, nebender Gebühr des Art. 116 die Gebühr
erhoben,die für die Aufnahme desVertrags durchdenNotar an diesenzu entrichtenwäre.

1IDas gleichegilt für die BestellungoderUbertragungeinesRechtes,das denGrund=
stückengleichsteht.

Art. 119.
1Bei der Eintragung

a) einer Hypothek,Grundschuldoder Rentenschuld,
b) der Übertragung, Belastung oder Aufhebung einer Hypothek, Grundschuld oder

Rentenschuld,der Übertragung oder Belastung einer Forderung, für welcheein
eingetragenesRecht als Pfand haftet, oder derErsetzungderForderung, für welche
eineHypothekbesteht,durcheineeinemanderenGläubigerzustehendeForderung,

J) der Bestellungeiner Dienstbarkeit,eines Vorkaufsrechtsoder einer Reallast
wird, wennnichteinevon einembayerischenNotar errichteteUrkundeüberdasRechtsgeschäft
oderdieEintragungsbewilligungvorliegt,nebenderGebührdesArt. 116 dieGebührerhoben,
die für die AufnahmederUrkundedurchdenNotar an diesenzu entrichtenwäre.

IIDer EintragungeinerHypothek,GrundschuldoderRentenschuldstehtgleichdie Ein=
tragungeiner Vormerkungzur SicherungdesAnspruchsauf Einräumungeines solchen
Rechtes. Tritt an Stelle der Vormerkungdie Eintragung des Rechtes, so werdendie bei
derEintragungderVormerkungentrichtetenGebührenangerechnet.Die VorschriftdesSatz1
gilt nichtfür Vormerkungennach§ 648 desBürgerlichenGesetzbuchs.
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z Wenn dieEintragungzu erfolgenhat, ohnedaß es hierzuderBewilligungdesjenigen
bedarf,dessenRechtdurchsie betroffenwird, kommtnur die Gebühr des Art. 116 zur
Erhebung. DieseVorschriftfindetjedochkeineAnwendungauf dieEintragungeinerEigen=
tümergrundschuld(§ 1196 desBürgerlichenGesetzbuchs)sowie auf Eintragungen,die auf
Grund einereinstweiligenVerfügungerfolgen.

Art. 120.

Auf die nachArt. 119 nebender GebührdesArt. 116 zu erhebendeGebührfinden
die VorschriftendesArt. 117 Abs. I bis III entsprechendeAnwendung.

Art. 121.

Wird aufAntragdesEigentümerseineSicherungshypothekeingetragen,diedieSicherung
von ForderungendesStaates oderstaatlicherAnstaltenbezweckt,so wird nur die Gebühr
desArt. 116 erhoben.

Art. 122.
1Für die ErteilungeinesHypothekenbriefsoderTeilhypothekenbriefsbeträgtdieGebühr

ein Zehnteilder Sätzedes § 8 desReichs=Gerichtskostengesetzes.
1 DieseGebührkommtfür die übereineGesamthypothekvon verschiedenenGrundbuch=

ämternerteiltenmehrerenBriefe nur einmalzur Erhebung. "
I1 Die Hälfte derGebührdesAbs.I wird erhobenfür jedenbeiVerteilungeinerGesamt=

hypotheknach§ 64 der Grundbuchordnungoderim Falle des§ 67 der Grundbuchordnung
zu erteilendenneuenBrief.

V Bei derErteilungeinesgemeinschaftlichenBriefes(§ 66 derGrundbuchordnung)werden
die Beträgeder einzelnenHypothekenzusammengerechnet.

ür die demHypothekenbriefegemäß§§ 61 bis 63, 65 der Grundbuchordnungbei=
zusetzendenVermerkesowiefür die durchdie Anderungdes Inhalts des Grundbuchsver=
anlaßteErgänzungdes demBriefe angefügtenAuszugsaus demGrundbuche(§57 Abs.3
der Grundbuchordnung)beträgtdie Gebühr50 Pfennig.

VI.Die Bestimmungender Abs.I bis V findenauf GrundschuldbriefeundRentenschuld=
briefeentsprechendeAnwendung.

Art. 123.

1Abschriftenaus demGrundbuche,fernerAbschriftenvon Urkunden,von denengemäß
.§ 11 der Grundbuchordnungodereiner auf Grund des§ 93 der Grundbuchordnunger=
lassenenAnordnung des Staatsministeriums der Justiz Abschrift erteilt werdenkann, sowie
Abschriftenvon dennochnichterledigtenEintragungsanträgenunterliegeneinerGebührvon
1 Mark. -
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IIDieGebührkanmsoferndieVerhitltnissedesEnipfångersoderdiecsHeringfiigigkeit
des GegenstandeseineAusnahmebegründen,von demGrundbuchamtauf die Hälfte ermäßigt
werden.

ul Erfordertdie Anfertigungder im Abs. I erwähntenAuszüge,Bescheinigungenoder
BestätigungeneinengrößerenZeitaufwand,so beträgtdie Gebühr3 bis 10 Mark.

Art. 124.

1Für die ZurückweisungeinesAntrags auf Eintragung in das Grundbuchoder für
die Bestimmungeiner Frist zur Hebung des der Eintragung entgegenstehendenHindernisses
ist eineGebührvon 1 Mark zu entrichten.

1.Ist derFall weitläufigoderverwickelt,so beträgtdieGebühr3 bis 10 Mark.

Art. 125.

1Wird der Antrag auf eineEintragungim Grundbuchezurückgenommen,ehedie Ein=
tragungerfolgtist, so ist die Hälfte der im Art. 116 bestimmtenGebühr zu erheben.

IIDie Hälfte der im Art. 122 bestimmtenGebühr ist zu erheben,wenn der Antrag
auf Erteilung eines Hypotheken=,Grundschuld=oder Rentenschuldbriefs,die Hälfte der im
Art. 123 bestimmtenGebührist zu erheben,wennder Antrag auf ErteilungeinesGrund=
buchauszugsoder auf eine sonstigenicht in einerEintragungbestehendeHandlung des
Grundbuchamtszurückgenommenoderzurückgewiesenwird. s

« Art. 126.

Gebührenwerdennichterhoben:
1. für die BenachrichtigungdesAntragstellersund des eingetragenenEigentümers

sowiealler aus demGrundbuchersichtlichenPersonen,zu derenGunsten die
Eintragungerfolgtist oderderenRecht durchsie betroffenwird, von der erfolgten
Eintragungin das Grundbuch,

2. für dieGestattungderEinsichtdesGrundbuchs,dannder imArt. 123 erwähnten
Urkundenund Anträge.

7. Sonstige Gegenstände.

Art. 127.

1Für die BestätigungdesVertrags über die Annahmean Kindes Statt oder deren
AufhebungsindzweiZehnteilederSätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzeszu erheben.

1 Für die Versagungder Bestätigungist die Hälfte dieserGebührzu erheben.



Nr. 51. 471

Art. 128.

Die Gebührfür die Feststellungdes Datums einerPrivaturkunde,einschließlichder
überdie Vorlage auszustellendenBescheinigungbeträgt3 Mark.

Art. 129.

1Die Vornahmevon SiegelungenundEntsiegelungendurchdenGerichtsschreiberunter=
liegt einerGebührvon 2 Mark, sofernnichteineGebührnachArt. 101 zum Ansatzezu
kommenhat.

1.In denFällen der §§ 122, 123 der Reichs=Konkursordnungwerdenfür die Vor=
nahmevon Siegelungenund Entsiegelungensowie für die Vornahmeder Verrichtungen
einerUrkundspersondurchdenGerichtsschreiberGebührennichterhoben.

Art. 130.

Für die BestellungeinesVertretersdes EigentümersdesGrundstücksim Falle des
§ 1141 Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchswird eineGebühr von 2 Mark erhoben.

Art. 131.

Eine Gebührvon 1 Mark wird erhoben:
1. für die Vernehmungder Sachverständigenzur Ermittlung des Wertes von

GrundstückennachArt. 87 oderArt. 103 desAusführungsgesetzeszum Bürger=
lichenGesetzbuche,

2. für die Bewilligung der öffentlichenZustellung einer Willenserklärungnach
& 132 Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuchs,

3. für die Bewilligungder VeröffentlichungderKraftloserklärungeinerVollmachts=
urkundenach§ 176 Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuchs.

Art. 132.

Für die Verhandlungin demzur AbnahmedesOffenbarungseidsbestimmtenTermine
nachden§§ 259, 260, 2028, 2057 des BürgerlichenGesetzbuchswird die Gebührdes
§ 43 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 133.

Für die Entscheidungüber die Art des Pfandverkaufsnach § 1246 Abs. 2 des
BürgerlichenGesetzbuchswerdenzweiZehnteilederSätzedes § 8 desReichs=Gerichtskosten=
gesetzeserhoben.
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Art. 134.

Für die Bestellungeines Verwahrers, einschließlichder BestimmungseinerVergütung,
nach den 88 432, 1217, 1281, 2039 des BürgerlichenGesetzbuchswerdendrei Zehnteile
der Sätze des § 8 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 135.

Für die BestellungeinesDispacheurs,einschließlichderBestimmungseinerVergütung,
werdendrei Zehnteile der Sätze des § 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 136.

Wird bei demGerichteineVerhandlungüberdie vomDispacheuraufgemachteDispache
beantragt,so werdenfür das gesamteVerfahrenvier Zehnteileder Sätze des § 8 des
Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.Als Wert desGegenstandesist derBetragdesHaverei=
schadensanzusehen,wennjedochder Wert desGerettetenan Schiff, Frachtund Ladung
geringerist, diesergeringereBetrag. Wird die Dispachebestätigt,so haftendie am Ver=
fahren Beteiligten für die Kosten als Gesamtschuldner.

Art. 137.

In den Fällen, in denennachden Vorschriftendes bürgerlichenRechtesjemand den
Zustand oder den Wert einer Sache durchSachverständigefeststellenlassenkann, werden
für die Vernehmungder Sachverständigendrei Zehnteileder Sätze des § 8 des Reichs=
Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 138.

Sowiit nicht reichsgesetzlichoder in diesemGesetzein anderesbestimmtist, werdenfür
die Erledigung der im Handelsgesetzbuch,in dem Genossenschaftsgesetzund in dem Gesetze,
betreffenddie Gesellschaftenmit beschränkterHaftung, den Gerichtenzugewiesenen,von der
Zivilprozeßordnung oder der Konkursordnungnicht betroffenenAngelegenheiten,welcheeine
EntscheidungdesGerichtserfordernsowievon denAngelegenheitenähnlicherArt dreiZehn=
teile der Sätze des § 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben.

Art. 139.

Auf die gerichtlicheFestsetzungder einemBeteiligtenzuerstattendenKosten, auf Zeugnisse
über die Rechtskraftsowie auf die nachArt. 130 des Ausführungsgesetzeszum Bürger=
lichen GesetzbuchangeordnetenZwangsmaßregelnfinden dieVorschriftendesNeiche.Gerichte—
kostengesetzesentsprechendeAnwendung.



Nr. 51. 473

Art. 140.

Für die Entscheidungennachdem§ 29, § 37 Abs.2, § 48 Abs.1 und § 60 des
BürgerlichenGesetzbuchs,einschließlichdes sie begleitendengerichtlichenVerfahrens,wird eine
Gebührvon 2 bis 10 Mark erhoben.

Art. 141.

1In demVerfahrennachden§§ 132 bis 139 des Gesetzesüberdie Angelegenheiten
der freiwilligenGerichtsbarkeitwerdenin jederInstanz fünf Zehnteileder Sätzedes § 8
des Reichs=Gerichtskostengesetzeserhoben:

1. für die FestsetzungeinerOrdnungsstrafe,
2. für die Verhandlungnach§ 134,
3. für die AnordnungeinerBeweisaufnahme.

I Die Gebührfür dieAnordnungeinerBeweisaufnahmewirdnur zur Hälfteerhoben,
wenn die Beweisaufnahmewederganz nochteilweisestattgefundenhat.

11DieseGebührenwerdenin jedemVerfahrennur einmalerhoben.Jede Wiederholung
der Ordnungsstrafegilt als ein besonderesVerfahren.

!VvAls Wert des Streitgegenstandesist die Höhe der festgesetztenOrdnungsstrafean=
zusehen.

VFür die Androhungvon Strafen werdenGebührennichterhoben.

Art. 142.

Die Vorschriftendes Art. 141 finden auf andereFälle derFestsetzungvonOrdnungs=
strafen,insbesonderenachden§§ 151, 159 desGesetzesüberdie Angelegenheitender frei=
willigenGerichtsbarkeit,entsprechendeAnwendung.

III.Abschnitt.

VerhandlungenderNotare.
Art. 143.

1Für die durch den Notar erfolgteVermittlung der Auseinandersetzungin Ansehung
eines Nachlassesoder des Gesamtguts einer ehelichenoder einer fortgesetztenGütergemein=
schaftwird eineGebührnichterhoben.

11Auf die Festsetzungder einemBeteiligten zu erstattendenKostenfindendie Vor=
schriftendes Reichs=GerichtskostengesetzesentsprechendeAnwendung.

z1Für die von demNotar erfolgteErteilungder im Art. 99 bezeichnetenZeugnisseund
Bescheinigungenwird eine Gebühr nicht erhoben.

Gocgle



474
Art. 144.

Auf die durchdenNotar eröffnetenTestamenteund Erbverträgefindetder Art. 111
Anwendung.

Art. 145.
!1Für die Übernahmevon Testamentenoder Erbverträgen, die nicht vor dem Notar

errichtetsind, zur amtlichenVerwahrungist eineGebührvon 3 Mark zu erheben.
1.Die ErteilungdesHinterlegungsscheinsist gebührenfrei.

Art. 146.
1Die Zurücknahmeeines hinterlegtenTestamentsoder Erbvertragsunterliegteiner

Gebührvon 1 Mark.
1.Wird bei derZurücknahmeeineshinterlegtenTestamentsoderErbvertragsgleichzeitig

ein neuesTestamentdemNotar in amtlicheVerwahrungübergeben,so ist nur dieGebühr
des Art. 145 Abs.I zu erheben.Wird gleichzeitigein neuesTestamentoderein neuer
Erbvertragvor demNotar errichtet,so wird für dieZurücknahmeeineGebührnichterhoben.

Art. 147.
Eine Gebührvon 2 Mark wird erhoben:

1. für die Anlegungund für die Abnahmevon Siegeln, sofernnicht die Gebühr
desArt. 101 zum Anfalle gelangt,

2. für die Abnahme von Versicherungenan Eides Statt, die abgegebenwerden,
um einer öffentlichenBehörde eine tatsächlicheBehauptung oder eine Aussage
glaubhaftzu machen,

3. für die eidlicheVernehmungvon Zeugenund Sachverständigen,für dieAb=
nahmevon Eiden und die BewirkungvonZustellungenin denFällen, in denen
die eidlicheVernehmung,die Eidesabnahmeoderdie ZustellungnachdemRechte
einesausländischenStaates oder nach denBestimmungeneiner ausländischen
Behördevon einemNotar vorgenommenwerdensoll.

Art. 148.
Für einenTeilhypothekenbrief,Teilgrundschuldbriefoder Teilrentenschuldbriefbeträgt

die Gebührein Zehnteilder Sätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzes.

Art. 149.
Für die Vernehmungvon Sachverständigenzur ErmittlungdesWertesvon Grund=

stückennachArt. 87 oderArt. 103 des Ausführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuche
wird eineGebührvon 1 Mark erhoben.
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Art. 150.

Für dieFeststellungdesDatums einerPrivaturkundeeinschließlichder überdieVorlage
auszustellendenBescheinigungwird eineGebührvon 2 Mark erhoben.

Art. 151.
Gebührenwerdennichterhoben:

1. für dieKorrespondenzenderNotare, insbesonderedie von ihnenerstattetenBerichte,
für Mitteilungsschreibenmit oder ohneAntragstellungund Zustellungsaufträge

sowie für Anzeigenund Bekanntmachungen,
2. für die Übernahmein amtlicheVerwahrung,Zurückgabe,VerkündungoderVor=

legungder von Militärpersonenbei der MobilmachungerrichtetenTestamente
und Erbverträge.

V. Abteilung.
Dustiz=,innere und Finanz=Verwaltung, Verwaltungsrechtspflege.

Art. 152.

Auf demGebietederJustiz=,innerenundFinanz=VerwaltungsowiederVerwaltungs=
rechtspflegeunterliegender Gebühr:

Protokolle,Beschlüsseund Verfügungen,Bescheide,Zeugnisse,Beglaubigungen
und die außerdemnochin diesemGesetzebesondersbezeichnetenGegenstände
und Amtshandlungen.

Art. 153.
1Bei denDistriktsverwaltungsbehördenund dendiesenBehördennachArt. 155 gleich=

zuachtendenBehördenwerden,soweitin denfolgendenArtikelnnichtein anderesbestimmt
ist, erhoben: -

1. für Protokolle1 Mark für jedeangefangeneStunde der Geschäftsdauer,
2. für Zeugnisse(Atteste,Bescheinigungen)2 bis 50 Mark,
3. für Beschlüsse,Bescheideund Verfügungen2 bis 200 Mark,
4. für die BeglaubigungeinerPrivatabschriftoderder Unterschriftin eineröffent=

lichenoderPrivaturkunde(Legalisation),dann für die Beglaubigungvon Aus=
fertigungen,AbschristenoderAuszügen,die nicht von Amts wegenzu erteilen
sind,2 Mark. "

1.Wird ein Antrag oderein Rechtsmittelzurückgenommen,nachdemdieBehördein die
Sachbehandlungeingetretenist, so wird die Hälfte der Gebühr erhoben,welchefür die
beantragteAmtshandlungzu erhebengewesenwäre. DieseGebührkannbis auf50 Pfennig
ermäßigtwerden.
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Art. 154.
Die GebührensätzedesArt. 153 erhöhensichbei denMittelstellenum dieHälfte, bei

den Ministerien, dem OberstenLandesgerichtund dem Verwaltungsgerichtshofauf den
doppeltenBetrag.

Art. 155.
Die Staatsregierungbestimmt,welcheBehördenund Stellen denin Art. 153, 154

angeführtenBehördenund Stellen gleichzuachtensind.

Art. 156. .
1Müssenzur Vornahmedes GeschäftsReisen überLand gemachtwerden,so ist der

zur ReiseerforderlicheZeitaufwandbei der Berechnungder Gebühr nichtmit in Anschlag
zu bringen.

1.Werdenin einemProtokollemehrerePersonenals gleichzeitiganwesendaufgeführtund
findetmit allenAufgeführtennur eine gleichzeitigeVerhandlungstatt, so ist auch die
Protokollgebührnur einmalzu erheben.Wenn dagegenmit jedemeinzelneneinegesonderte
Verhandlungstattfindet,so sind für jedePersondie GebührennachMaßgabeder auf die
Verhandlung verwendetenZeit besonderszu erheben.

Art. 157.
Die Gebührenfür ProtokollehabenohneRücksichtauf dieForm derErledigungauch

beiVerhandlungenzurAnwendungzu kommen,für die keinebesondereGebührbestimmtist.
Dies gilt auchfür Aufzeichnungenvon BeamtenoderOrganeneinerBehördeüberUnter=
suchungenoderBesichtigungen.

Art. 158.
Die Gebührenfür Beschlüsse,Verfügungen,BescheideundZeugnissewerdenohneRück=

sichtauf die Zahl der beteiligtenPersonen immer nur einfacherhoben.

« Art. 159.
Eine Gebührvon 20 Pfennig wird erhoben:

1. für die schriftlicheErteilung eines Wohnungsaufschlusses,
2. für Dienstbotenbücherund für Arbeitsbüchermit Ausnahme solcherfür Arbeiter

unter21 Jahren.
Art. 160.

Eine Gebührvon 50 Pfennig wird erhoben:
1. für Duplikate der Dienstbotenbücherund der Arbeitsbücher,
2. für Familienstandszeugnisseund Lebensatteste,
3. für Radfahrkartenduplikate.
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Art. 161.
Eine Gebührvon 1 Mark wird erhoben:

1. für Jagdkarten=und Fischerkartenduplikate,
2. Heimatsscheineund Staatsangehörigkeitsausweise,
3. einfacheLeumundszeugnisseoder Führungsatteste.

Art. 162.
1Für die Aufbewahrungder beidenGerichten,denNotarenodergemäßArt. 76 Abs.34

des Gesetzeszur Ausführung desReichs=Gerichtsverfassungsgesetzesin der Fassungdes
Art. 167 desAusführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchebei der KöniglichenBank
oderbei KassendesStaates hinterlegtenGelderundWertpapierekönnenbesondereGebühren.
(Hinterlegungsgebühren)erhobenwerden.

11Die GebührensätzewerdendurchKöniglicheVerordnungbestimmt.

Art. 163.
1Für Reisepässeund Paßkartenbeträgtdie Gebühr:

1. 1 Mark, wenn sie von einer Gesandtschaftoder von einer Kreisregierungoder
einer dieseruntergeordnetenPaßbehörde,

2. 3 Mark, wenn sie von dem Staatsministerium desKöniglichenHauses und des
Außernausgestelltwerden.

I1Für unbemitteltePersonenkann die Gebühr bis auf 20 Pfennig ermäßigtwerden.
II!Die Instruktionsverhandlungensind gebührenfrei.

Art. 164.
Für die das HeimatrechtverleihendenUrkunden(Art. 13 des Heimatgesetzesvom

16. April 1868 in derFassungvom30. Juli 1899) wirdeineGebührvon2 Mark erhoben.

Art. 165.
1Für Wandergewerbescheinesowie für Gewerbelegitimationskartender Handelsreisenden

wird eineGebühr von 5 Mark, für sonstigeGewerbelegitimationsscheinejederArt wird
eine Gebührvon 2 Mark erhoben.

11Für die Ausdehnungder Gültigkeitvongegitimationsscheinenzum Gewerbebetriebim
Umherziehenauf einenanderenBezirk durchdie zuständigeBehördediesesBezirkeswird
eineGebührvon 2 Mark, wennaberein Teil diesesBezirkeszumZollgrenzbezirkegehört,
eineGebührvon 4 Mark erhoben.

III Die für dengewerblichenUnterrichtbestimmtenbesonderenAbgabenwerdenhierdurch
nichtberührt;sie dürfenbis zum Betragevon 100 Mark erhobenwerden.
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Art. 166.

Für die Entgegennahmeder Anzeigeüber den Beginn desKleinhandelsmit Bier
(8 35 Abs.7 der Reichsgewerbeordnung),fernerfür die Entgegennahmeder Anzeigenach
§ 115 Abs.1 des Reichsgesetzesüberdie privatenVersicherungsunternehmungenwird eine
Gebührvon 20 bis 200 Mark erhoben

Art. 167.

1Die Urkundenüberdie Entlassungaus der Staatsangehörigkeitin anderenals den
im § 21 des Reichs=und Staatsangehörigkeitsgesetzesvom 22. Juli 1913 bezeichneten
Fällen unterliegeneinerGebührvon 3 Mark.

IIFür die Urkundenüberdie Einbürgerungoderdie Anstellungvon Ausländernwird
eine Gebühr von 20 bis 50 Mark erhoben,wenn nicht demEingebürgertenoderAn=
gestelltenein Rechtsanspruchauf die Einbürgerungzustand. Die Gebührkann im Falle
der Dürftigkeitdes Gesuchstellersbis auf 5 Mark ermäßigtwerden.

Ill Die Instruktionsverhandlungensind gebührenfrei.

Art. 168.

1!Tanzmusikbewilligungenunterliegenfür jedenTag einerGebührzu
5 Mark in Gemeindenvon mehrals 2000 Einwohnern,
3 Mark in allen übrigenGemeinden.

I1Die besondereAbgabe,die außerdemnochzu Gunstender gemeindlichenArmenkasse
zu entrichtenist, beträgtfür jedenTag

2 Mark in Gemeindenvon mehrals 2000 Einwohnern,
1 Mark in allenübrigenGemeinden.

1IIDie GemeindenkönnennachMaßgabeder GemeindeordnungenhöhereSätze für die
im Abs. II bestimmteAbgabe beschließen.

Art. 169.

1Für die Entscheidungeinschließlichdes vorangegangenenVerfahrenswerdenerhoben:
1. 20 bis 200 Mark

a) für die Genehmigungder AnderungeinesFamiliennamens,
b) für die Verleihungder Rechtsfähigkeitau Vereine,derenZweckauf einemwirt=

schaftlichenGeschäftsbetriebgerichtetist,
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2. die volleGebührdes § 8 desReichs=Gerichtskostengesetzes:
a) für die Volljährigkeitserklärung;stehtjedochder MinderjährigeunterVormund=

schaft,so wird für dieVolljährigkeitserklärungnur eineGebührvoneinemZehn=
teilederSätzedes§ 8 desReichs=Gerichtskostengesetzeserhoben;das gleichegilt,
wennder Mutter des Minderjährigenein Beistandbestelltist und die Gebühr
für die Beistandschaftsich nach dem ganzenVermögendes Minderjährigen
berechnet;

b) für die Bewilligungeiner nachden§§ 1303, 1313 des BürgerlichenGesetz=
buchszulässigenBefreiung;

J) für die Ehelichkeitserklärung;
4) für die Bewilligungder Befreiungvon einemderErfordernissedes § 1744 des

BürgerlichenGesetzbuchs;
3. das Zweisacheder Gebühr des § 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzesfür die

Bewilligungeinernach§ 1312 desBürgerlichenGesetzbuchszulässigenBefreiung.
n In denFällen derZiff. 2 und3 desAbs.I wirdderWert, aus demdieGebühr

zu berechnenist, unterBerücksichtigungder Vermögens=und Erwerbsverhältnissefestgesetzt.
Die GebührkannbeimVorliegenbesondererUmständebis auf einViertel ermäßigtwerden.

u VorstehendeGebührenwerdenim Falle der AbweisungdesGesuchsnur zur Hälfte
und, wenn diesesnochvorErlaß derEntscheidungzurückgenommenwird, zu zwei Zehnteilen
erhoben. «

Art. 170.

1Für die Erklärung, daß die geschiedeneFrau den Familiennamen wieder annimmt
oderdaß derEhemannder geschiedenenFrau die FührungdesNamensuntersagt(§ 1577
des BürgerlichenGesetzbuchs),wird eineGebührvon 3 bis 50 Mark erhoben.

1.Das gleichegilt für die Erklärungdes Mannes derMutter einesunehelichenKindes,
daß er demKinde seinenNamenerteile(§ 1706 desBürgerlichenGesetzbuchs).

Art. 171.

1!Für die von Amts wegenzu erteilendenAusfertigungen,Abschriftenund Auszüge
werdenauchin ParteisachenkeinebesonderenGebührenerhoben.

1 Wird jedochauf VerlangeneinerPartei eine weitereAusfertigung,einebeglaubigte
Abschriftoderein beglaubigterAuszugerteilt,soisthierfürdieBeglaubigungsgebühr(Art. 153
Ziff. 4) und außerdemnocheineSchreibgebührzu entrichten.Die Schreibgebührbeträgt
für die Seite, die mindestenszwanzigZeilen enthält,20 Pfennig und für die Seite, die
mindestensdreißigZeilen enthält,30 Pfennig, auchwenndieHerstellungauf mechanischem
Wegestattgefundenhat. Die Zeile muß durchschnittlichzwölfSilben enthalten.Eine an=
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gefangeneSeite wird mit. 20 Pfennig berechnet.Für Schriftstücke,die in fremdenSprachen
abgefaßtsind oder derenFertigung besonderepaläographischeKenntnisseerfordert, dann für
Schriftstücke in tabellarischerForm sowie für Verzeichnisse,Listen, Rechnungen,Hand=
zeichnungenkann die Höheder Schreibgebührvon der Staatsregierunganderweitbestimmt
werden.

1IIEinfacheAbschriftenunterliegenlediglichder im Abs.II bestimmtenSchreibgebühr.
IVBei Duplikaten und weiterenAusfertigungenvon rentamtlichenSteuerkatasterextrakten

sowiebeiAuszügenaus denrentamtlichenGrundbüchernist für das ersteBlatt eineGebühr
von 50 Pfennig und für jede folgendeangefangeneSeite die einfacheSchreibgebührvon
20 Pfennig zu entrichten.

Hinsichtlich der Schreibgebührenfür Duplikate von Militärpapieren und des Bezugs.
dieserGebührenbewendetes bei den bestehendenVorschriften.

VIDie Kostender Ausfertigungvon Diplomenwerdenbesonderserhoben.

Art. 172.

1So oft in einem rentamtlichenSteuerkatasteroder Grundbuchoder im Verleihungs=
buchederBergbehördeBesitzobjekteganz oder teilweisean einerStelle ab=und an einer
anderen zugeschriebenwerden müssen, ist eine Umschreibgebührvon 20 Pfennig für jedes
Besitzobjekt(Plannummer)zu entrichten.

1 Die gleicheGebühr wird für jedeeinfacheNamensumschreibungin denrentamtlichen
Steuerkatasternoder Grundbüchernoder im Verleihungsbucheder Bergbehördeerhoben.

Ul Berechnensichdie vorbezeichnetenGebührenaus ein und demselbenBesitzveränderungs=
akt im ganzenauf mehr als 5 Mark, so ist von demMehrbetragenur die Hälfte zu
entrichten.

IVDie Zahlung der UmschreibgebührenobliegtdemneuenErwerber.
V Für die AnlegungdesGewerkenbuchswird eineGebührvon 10 bis 100 Mark er=

hoben. Für jedeUmschreibungim Gewerkenbuchist eine Umschreibgebührvon 20 Pfennig
für jedenKux zu entrichten.

Art. 173.

1An Auslagenwerdenin denAngelegenheitenderJustiz=,innerenundFinanzverwaltung
sowiein derVerwaltungsrechtspflege,abgesehenvondenSchreibgebührennachdenArt. 171, 172,
erhoben: «

1. die Post- und Telegraphengebührensowie die im Fernverkehrezu entrichtenden
Fernsprechgebühren,

2. die durch Einrückung einer Bekanntmachungin öffentlicheBlätter oder durch,
sonstigeVeröffentlichungeinerBekanntmachungentstehendenKosten,
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. die an Zeugenund Sachverständigezu zahlendenGebühren,
die bei GeschäftenaußerhalbderAmtsstelledenBeamtenund Bedienstetenzu=
stehendenTagegelderund Reisekosten,

5. die Vorlade=und Zustellgebühren,
6. die an andereBehördenoderBeamteodersonstigePersonenfür derenTätigkeit

zu zahlendenBeträge.
IIIn denAngelegenheitenderArt.3, 180Ziff. 4 bis27 werdendieunterAbs.I Ziff. 1

und 5 bezeichnetenAuslagennichterhoben.

Art. 174.

1Bei den Gemeindebehörden,die einem Bezirksamt unterstehen,werden die in den
Art. 153, 165 bestimmtenGebührennur zur Hälfte erhoben.

· »DienähereBestimmungderAngelegenheiten,indenenbeidiesenGemeindebehördendie
GebührendesArt. 153 erhobenwerden,erfolgtdurchKöniglicheVerordnung.

Art. 175.

Soweit gebührenpflichtigeAmtshandlungender in dieserAbteilungbezeichnetenArt von
Gemeindebehördenausgehen,werdendie Gebührenund Auslagenfür die Gemeindekasseer=
hoben.In solchenFällen habendie Gemeindendie Kostender Formularezu tragen.

Art. 176.

1Schuldnerder Gebührenund Auslagenist:
1. in Verwaltungsstreitsachender Streitsteil, dem durchEntscheidungder Behörde

die Kosten auferlegt sind,
2. bei der Erteilung einerKonzession,GenehmigungoderErlaubnis derjenige,der

die Konzession,GenehmigungoderErlaubnis erhaltenhat,
3. in denübrigenFällen derjenige,der dieAmtshandlung,für welchedieGebühren

oderAuslagen entstandensind, veranlaßt oder in dessenInteressedieBehördedie
Amtshandlung vorgenommenhat.

I11In denFällen desAbs.I könnendie durcheinenMitbewerberoderdurchunbegründete
Einwendungeneines widersprechendenDritten entstandenenbesonderenGebührenoderAus=
lagendemMitbewerberoderdemwidersprechendenDritten auferlegtwerden.

Ill Die Verpflichtungdes Antragstellerszur Zahlung der GebührenundAuslagenbesteht
auchin denFällen des Abs.I Ziff. 1 und2, wenndieGebührenoderAuslagenvon dem=
jenigen,demdieKostenauferlegtsind oderder dieKonzession,GenehmigungoderErlaubnis
erhaltenhat, nichtbeigebrachtwerdenkönnen.
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Art. 177.

1Die Gebührenwerdenfällig mit der Vornahmeder gebührenpflichtigenAmtshandlung,
die Auslagenmit ihrer Entstehung.

. In denFällen desArt. 176 Abs.I Ziff. 1 und 2 bleibtdie ErhebungderGebühren
und Auslagenbis zur rechtskräftigenErledigungder Sacheausgesetzt.

Art. 178.

1Bei Anträgen auf Vornahme einerHandlung, mit der bareAuslagen verbundensind,
ist auf Verlangenein zu ihrer DeckunghinreichenderVorschußvon demAntragstellerzu
zahlen. ·

11Die LadungundVernehmungvonZeugenoderSachverständigenaufAntragderParteien
kannvon der vorgängigenZahlung eines zur Deckungder Auslagen hinreichendenVor=
schussesabhängiggemachtwerden. «

Art. 179.

Die Aushändigung von Zeugnissen sowie der in den Art. 153 Abs. 1 Ziff. 4,
Art. 159 bis 161, 163 bis 165, 167 bis 169, 171 Abs.II, III bezeichnetenUrkunden
und Schriftstückekann von der vorherigenZahlung der dafür geschuldetenGebührenund
Auslagenabhängiggemachtwerden. An Stelle der Zurückbehaltungkanndie Ubersendung
an denempfangsberechtigtenZahlungspflichtigenunterNachnahmeder Gebührenund Aus=
lagen mittels der Post erfolgen.

Art. 180.
1Gebührenwerdennichterhoben:

1. für Berichte und Schreiben an andereBehörden,
2. für Verfügungen, die ausschließlichdie sormelleHandhabungund Kontrolle des

innerenDiensteszum GegenstandehabenoderlediglichdieSachleitungbetreffen,
einschließlichder BestimmungoderAnderungvon Fristenund Terminen, sofern
keinVerschuldeneinerPartei vorliegt,
für bloßeAuskunftserteilungen,Ratschläge,Vermittlungen, Anregungenu. dergl.,
in demVerfahrenwegenAblehnungeinesBeamten,
für die Verhandlung und Entscheidungüber die Pflicht zur Abgabe einesZeug=
nissesoderGutachtens,

6. für die Verhandlungenund EntscheidungendesVerwaltungsgerichtshofsnach
Art. 7 Abs.2 desGesetzesüberdenVerwaltungsgerichtshofvom8. August1878,
falls durchdie EntscheidungdesVerwaltungsgerichtshofsfestgestelltwird, daß der
Beamte sicheiner ÜberschreitungseinerAmtsbefugnisseoder derUnterlassungeiner
ihm obliegendenAmtshandlungschuldiggemachthat,
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für das Verfahrenin der Beschwerdeinstanz,sofernder Beschwerdevollständig
stattgegebenwird und die KostennichteinemGegnerzur Last fallen,
in der Zwangsvollstreckungmit Ausnahmedes Verfahrensin der Beschwerde=
instanz, ·
bei Gesuchenum GewährungvonStundungen,ZahlungsfristenoderNachlässen,
für Verhandlungenund Beschlüssein Innungs=,Handelskammer=und Hand=
werkskammerangelegenheiten, «
für die GestattungderEinsichtder bergamtlichenBücherund Pläne,
bei Gesuchenum Verleihungvon Unterstützungen,Stipendien,Freiplätzen,Er=
ziehungsbeiträgenund Präbenden,dannbei Gesuchenum Verleihungdes Tisch=
titels oder um Anweisung des Tischtitelgenusses,
in Begnadigungssachen,
für Verhandlungen,die im kaufmännischenodersonstigengewerblichenVerkehr
öffentlicherBehördenund Anstaltenmit Privaten gepflogenwerden,
für ZeugnisseüberArmut oderUnterstützungsbedürftigkeit,
für ZeugnissezuZweckenderFestsetzungvonRuhe=,Witwen=undWaisengeldern,
Unterhaltsbeiträgenu. dergl.,
für Leumundszeugnissein Niederlassungssachen,dann für die Legalisation von
LeumundszeugnissenoderFührungsattesten,Familienstandszeugnissenund Lebens=
attesten,
für Zeugnissezur Preisbewerbungbei landwirtschaftlichenFesten,
für Zeugnissezur Aufnahmein die Hebammenschule,
für Schul=, Studien=, Abgangs=, Reife=, Prüfungs= und sonstigederartige
Zeugnisseder öffentlichenUnterrichtsanstalten,
für die Zeugnisseder Vermittlungsämter,
für BescheinigungenüberGewerbebetriebs=Anzeigen,
bei Gesuchenum die Erteilung der polizeilichenErlaubnis zur AbgabevonEhren=
salven bei Beerdigung von ehemaligenFeldzugssoldaten,
bei Gesuchenum Bewilligungzur Annahmevon KostkindernnachArt. 41 des
Polizeistrafgesetzbuchs,
in demVerfahrender Behördender innerenVerwaltung zum Vollzuge des
Art. 34 oderdesArt. 40 des Forstgesetzes,
in dem Verfahren derBehördender innerenVerwaltung in viehseuchenpolizeilichen
Angelegenheiten,
für die in den Tarifstellen 7, 15, 21, 26, 40 und 44 des Stempelgesetzes
angeführtenZeugnisse,Briefe, Diplome,Scheineund Karten.
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IIWird derBeschwerde(Abs.I Ziff. 7) nur zum Teil stattgegeben,so kanndieent=
scheidendeBehördeteilweiseoderauchvollständigeGebührenfreiheitgewähren.

Art. 181.

1Die Verwaltungsbehördensind unbeschadetdes Erinnerungs=und Beschwerderechtsder
Staatskassebefugt,Gebühren,die durchunrichtigeSachbehandlungohneSchuld derBeteiligten
entstandensind, niederzuschlagenoder außer Ansatz zu lassen. Das gleichegilt, wennbei
abweisendenBescheidenoder im Falle der ZurücknahmeeinesAntrags oderRechtsmittels
die Stellung desAntrags oderdie Einlegung des Rechtsmittelsauf nicht anzurechnender
Unkenntnis der Verhältnisse oder auf Unwissenheitberuht. Wird in diesenFällen eine
Gebühr nicht erhoben, so bleiben auch Schreibgebührenund Postgebührenaußer Ansat.

II.Die Distriktsverwaltungsbehördenund die ihnen nach Art. 155 gleichzuachtenden
Behörden sind unbeschadetdes Erinnerungs= und Beschwerderechtsder Staatskasse befugt,
in Fällen, in denendie Verhältnissedes Schuldnersoder die Geringfügigkeitdes Gegen=
standeseineAusnahmebegründen,die nachArt. 153 Abs. I Ziff. 2 bis 4 geschuldete
Gebührbis auf 1 Mark zu ermäßigen.

Art. 182.

Ist ein Verfahren, für das nach den bestehendenLandesgesetzenoder Verordnungen
eineGebührnichtzu erhebenwäre, nach freierÜberzeugungder Behördemutwillig ver—
anlaßt worden,so hat die BehördeeineGebührvon 2 bis 200 Mark von Amts wegen
festzusetzen.

Art. 183.

1Streitfragenüberdie Verpflichtungzur EntrichtungvonKostenoderüberderenGröße
werden,soweit sie bei den im Art. 174 bezeichnetenGemeindebehördenanfallen, von den
vorgesetztenDistriktsverwaltungsbehördenin ersterund auf erhobeneBeschwerdevonder
Kreisregierung,Kammerdes Innern, in zweiterund letzterInstanz entschieden.

I1Streitfragenin Bezugauf Kosten,die bei denim Art. 154 bezeichnetenMittelstellen
oder den ihnen untergeordnetenBehördenanfallen,werdenvon dengenanntenMittelstellen
in ersterund auf erhobeneBeschwerdevon dem zuständigenMinisterium in zweiterund
letzterInstanz entschieden.

IIIWird in einer zur Zuständigkeitdes VerwaltungsgerichtshofsgehörendenAngelegenheit
in der HauptsacheBeschwerdean den Verwaltungsgerichtshofergriffen, so entscheidetdieser
auchüber Beschwerdenwegender Kosten, wenn sie mit der Beschwerdein der Hauptsache
verbundenwerden.
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IVWegendesAnsatzesder bei denMinisterien, demOberstenLandesgerichtund dem

VerwaltungsgerichtshofanfallendenKostenfindetnur Gegenvorstellungstatt.
Das Verfahrenin ersterInstanz sowiedie Bescheidungvon Gegenvorstellungenist

gebührenfrei.
VIDie Gegenvorstellungenund BeschwerdenhabenkeineaufschiebendeWirkung.

* Art. 184.

Die Ansätzevon Kostensowiedie Entscheidungenüber die Verpflichtungzu deren
EntrichtungoderüberderenGrößekönnenvon derBehördeder Instanz oderdenOber=
behördenvon Amts wegengeändertwerden.

VI. Abteilung.
Allgemeine S#estimmungen.

Art. 185.
Wenn diesesGesetzfür denAnsatzeinerGebühreinenSpielraum gewährt,hat die

Behördedenvon ihr anzusetzendenBetrag unterBerücksichtigungdesUmfangesund der
Schwierigkeitder Sache, ihrer Bedeutungfür das bürgerlicheLebenund der Leistungs=
fähigkeit des Pflichtigen zu bestimmen.

Art. 186.

Ist der Kostenpflichtigedurch einen Rechtsanwalt vertreten, so haftet dieserfür die
Kostennur, wenner derenZahlung für die Partei ausdrücklichübernommenhat.

Art. 187.

1Für die Erledigungdes Ersuchenseiner nichtbayerischenBehördein Angelegenheiten,
auf die das Reichs=GerichtskostengesetzkeineunmittelbareAnwendungfindet, kommenGe=
bührennachMaßgabediesesGesetzeszur Erhebung. Die Staatsregierungist ermächtigt,
für solcheFälle andereGebührensätzezu bestimmen.

II Sieht diesesGesetzeine Gebühr nicht vor, so können besondereGebühren erhoben
werden,derenHöhe die Staatsregierung bestimmt.

I Die mit der ErledigungdesErsuchensverbundenenAuslagensindzu erstatten.
IVDie Vornahmeder Amtshandlungkann von der vorgängigenZahlung eines zur

Deckungder KostenhinreichendenVorschussesabhängiggemachtwerden.
Kostenwerdennichterhoben,soweitdie Gegenseitigkeitverbürgtist. Ob dieseVor=

aussetzunggegebenist, entscheidetdie Staatsregierung.
VIVereinbarungenmit anderenStaaten überdie Kostenpflichtbleibenvorbehalten.
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Art. 188.

1In Angelegenheiten,auf die das Reichs=GerichtskostengesetzkeineunmittelbareAn=
wendungfindet,kanngegenüberAusländern,die in Bayern keinenständigenWohnsitzhaben,
dringendeFälle ausgenommen,jedekostenpflichtigeamtlicheTätigkeit von der vorgängigen
Zahlung eineszur Deckungder KostenhinreichendenVorschussesabhängiggemachtwerden,
auchwennsie von einembayerischenRechtsanwaltevertretensind.

U Die Staatsregierungist ermächtigt,in solchenAngelegenheitengegenüberAusländern
besondereGebührensätzezu bestimmenund für Verhandlungen,die an sichgebührenfrei
wären, die Erhebungvon Gebühren anzuordnen.

Art. 189.

1In Badeorten,klimatischenund anderenKurorten könnenfür die Herstellungund
Unterhaltungder zu KurzweckengetroffenenVeranstaltungenKurtaxen erhobenwerden. Die
Erhebung solcherals örtlicherAbgabenkann auchden Gemeindengestattetwerden.

11Die näherenBestimmungenerfolgendurchdie Staatsregierung.

Art. 190.

1Bei der Ausstellungvon Lehenbriefen,Adelsdiplomenund Diplomen über die Be=
willigungzur AnderungadeligerNamenoderWappenkönnenKostenfür die Ausfertigung
derBriefeundDiplomeerhobenwerden.

1 Bei derAusstellungder in Art. 180 Ziff. 20 angeführtenZeugnisseder öffentlichen
UnterrichtsanstaltenkönnenbesondereGebührenfür ZweckedieserAnstalten,bei der Aus=
fertigungvon PrüfungszeugnissenkönnenPrüfungskostenerhobenwerden.

I Die näherenBestimmungenerläßtdie Staatsregierung.

Art. 191.

Die nachdiesemGesetzezuentrichtendenKostenunterliegenderVerjährungnachArt. 124
des Ausführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuche.

Art. 192.

1Die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungengegendie Vorschriften diesesGesetzes
und die hierzu erlassenenVollzugsschriftenverjährt in drei Jahren.

11Die Vollstreckungder rechtskräftigausgesprochenenStrafen verjährtin fünf Jahren.
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« Art. 193.

1Die Zuständigkeitund das Verfahrenbei strafbarenZuwiderhandlungengegendie
BestimmungendiesesGesetzesund der hierzuerlassenenVollzugsvorschriftenrichtensichnach
denVorschriftendes Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzesund der Reichs=Strafprozeßordnung.

1HinsichtlichdesVerfahrensim VerwaltungswegefindendieBestimmungenderArt. 86,
87 Abs. 1, Art. 88 Abs. 1, Art. 89 Abs. 1 bis 3 und 5, Art. 90, 91, 92 Abs. 2
des Gesetzeszur Ausführung derReichs=Strafprozeßordnungmit der Maßgabe entsprechende
Anwendung,daß an Stelle der Zollbehördendie von der Staatsregierungbestimmten
Finanzbehördenund, soweit PflichtwidrigkeitenöffentlicherBeamten und Bedienstetenin
Frage stehen,die vorgesetztenBehördentreten.

Art. 194.

Der Ansatz, die Erhebungund Beitreibungder nach diesemGesetzezu erhebenden
Kosten erfolgt unter der.Aufsicht der Finanzbehördenund unter der Leitung des Staats=
ministeriumsder Finanzen.

Art. 195.

Die Staatsregierung bestimmt,wem der Ansatz, die Erhebung und die Beitreibung
der nachdiesemGesetzezu erhebendenKostenobliegt.

Art. 196.

Zur Vollstreckungeiner auf Grund diesesGesetzesausgesprochenenGeld= oderOrd=
nungsstrafedarf, wennder Zahlungspflichtigeein Deutscherist, ohnedessenZustimmung

kdie Zwangsversteigerungeines Grundstücks nicht betriebenwerden. Eine uneinbringliche
Geldstrafewird in Freiheitsstrafenichtumgewandelt.

Art. 197.
Die VorschriftendesStempelgesetzeswerdendurchdiesesGesetznichtberührt.

. Art. 198.

Die Staatsregierungerläßtdie zumVollzugediesesGesetzeserforderlichenVorschriften.

93
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Beilage II.

Stempelgesetz.
I. Abschnitt.

Der Stempel.
Art. 1.

1Die in demanliegendenTarif aufgeführtenUrkundenunterliegendemdarin bezeichneten
Stempel.

I.Der Stempelfließt in die Staatskasse.

Art. 2.

1Die im Tarif aufgeführtenUrkundenunterliegendemStempel,wennsie in Bayern
errichtetsind. Eine Urkundegilt als in Bayern errichtet,wenn sie von einem Beteiligten
in Bayern vollzogenist. «

u UrkundenüberRechtsgeschäfte,die in Bayern gelegeneGrundstückeoderdenGrundstücken
gleichstehendeRechteoderRechtean solchenGrundstückenoderRechtenbetreffen,unterliegen
dem Stempel auch,wenn sie außerhalbBayerns errichtetsind.

Ul AußerhalbBayernserrichteteUrkundenüberRechtsgeschäfteandererArt, die in Bayern
befindlicheGegenständebetreffenoderin Bayern zu erfüllensind,unterliegendemStempel,
wenn wenigstenseiner der Beteiligten zur Zeit der Errichtung in Bayern seinenWohnsitz
hat oder wenn von denUrkundenin Bayern Gebrauchgemachtwird. Außerhalb Bayerns
ausgestellteVollmachten unterliegendem Stempel, wenn von ihnen in Bayern Gebrauch
gemachtwird.

IVDie Staatsregierungist ermächtigt,auf denStempelden in einemanderenStaate
für die UrkundenentrichtetenStempel anrechnenzu lassen,wenn von dem anderenStaate
gegenüberBayern die gleicheRücksichtgeübtwird.

Art. 3.

1Von der Entrichtungdes Stempelssindbefreit:
1. Der König und die Königin,
2. das Reich, der bayerischeStaat, ferner öffentlicheAnstalten und Kassen,die für

Rechnung des Reichs oder des bayerischenStaates verwaltet werdenoder diesen
gleichgestelltsind,mit Ausnahmeder gewerblichenBetriebe,

3. die natürlichen oder juristischenPersonen, denen in besonderenGesetzenoder
VerordnungenStempel=,Tax= oder Gebührenbefreiungzugestandenist.
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1 DemStaatsoberhauptunddemFiskus andererStaatensowiedenöffentlichenAnstalten
und Kassen,die für RechnungeinesanderenStaates verwaltetwerdenoderdiesengleich=
gestelltsind,kannStempelfreiheitgewährtwerden,wennder andereStaat gegenüberBayern
die gleicheRücksichtübt. Dies gilt auchfür die beimKönigebeglaubigtenVertreteranderer
Staaten und die ihnenzugewiesenenBeamten,fernerdie in derenDienstenstehendenPer=
sonen,soferndiesePersonenAusländersind.

I Eine VereinbarungoderErklärung,durchdie einenachAbs.I, II befreitePersonsich
zur BezahlungoderErstattungdes von einemanderengeschuldetenStempels verpflichtet,
begründetfür den anderenkeineBefreiung. Stempelabgaben,die der bayerischeStaat oder
einefür seineRechnungverwalteteoderihm gleichgestellteöffentlicheAnstalt oderKassezur
BezahlungoderErstattungübernommenhat, bleibenaußerAnsatz. .

V Bei zweiseitigenVerträgenmitPersonen,die von derEntrichtungdesStempelsbefreit
sind, muß für den Vertrag die Hälfte des Stempels entrichtetwerden. Besteht der eine
Teil aus mehrerenPersonen, von denennur einzelnebefreit sind, so bleibt für jede der
befreitenPersonender demMaße ihrer BeteiligungentsprechendeTeil oder,wennsichein
solchernicht ermitteln läßt, der nachderKopfzahl auf sie treffendeTeil desStempels außer
Ansatz.

Art. 4.

Stempelfrei sind:
1. Urkundenüber Gegenstände,für die in besonderenGesetzenoder Verordnungen

Stempel=,Tax=oderGebührenbefreiungzugestandenist,
2. Urkunden,die zur SicherungöffentlicherAbgabendesReichsoderdesbayerischen

Staates beigebrachtwerden müssen,sofern sie allein zu diesemZweckedienen,
3. UrkundenüberdieAbtretungvonGrundstückenoderdieAbtretungoderBestellung

von grundstücksgleichenRechtenfür öffentlicheWegeoderzurBeseitigunggesund=
heitswidrigerZustände,soweit die Abtretungoder Bestellungim öffentlichen
Interesseliegt und unentgeltlicherfolgt.

Art. 5.

StempelpflichtigsindUrkunden,die mit demNamen oderder Firma desAusstellers
unterzeichnetsind,soweitnichtdiesesGesetzoder der Tarif entgegenstehendeBestimmungen
enthält. Den unterschriftlichvollzogenenUrkundenstehenUrkundengleich,unterdenender
Name oder die Firma des Ausstellers in seinemAuftrag unterschriebenoder mit seinem
Wissen oderWillen durchStempelaufdruckoder in irgendeineranderenArt mechanisch
hergestelltist.
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Art. 6.

1Werdenbei Rechtsgeschäften,an denenMehrerebeteiligtsind, die Erklärungender
Beteiligtenin verschiedenenSchriftstückenbeurkundet,so geltendie mehrerenUrkundenin
Ansehungder Erhebungdes Geschäftsstempelsals eineUrkunde. Das gleichegilt, wenn
bei Rechtsgeschäften,derenWirksamkeitvon der Genehmigungoder dem Bieitritt einer
Behörde oder eines Dritten abhängt,über die Genehmigungs=oderBeitrittserklärung eine
besondereUrkundeerrichtetwird.
Ui Im übrigenist der Austauschvon Briefen oder sonstigenMitteilungenzum Zwecke
der Einigung überein Rechtsgeschäftnur dann stempelpflichtig,wennnachderVerkehrssitte
über das Geschäft ein förmlicher schriftlicherVertrag errichtet zu werden pflegt und die
Beteiligten beabsichtigthaben,durchden Austausch der Briefe oder sonstigenMitteilungen
die Errichtungder Urkundezu ersetzen.

Art. 7.

1Die StempelpflichteinerUrkundetritt, soweitnichtbesondereBestimmungenentgegen=
stehen,mit derVollendungder Errichtungein.

IIHängt jedochdie WirksamkeiteinesRechtsgeschäftsvon der Genehmigungoder dem
Beitritt einerBehördeodereinesDritten ab, so wird die Urkundenichtvor derErteilung
dieserGenehmigungoderder Erklärungdes Beitritts stempelpflichtig.

Art. 8.

1Die StempelpflichteinerUrkundebemißtsichnachihremInhalte. Kann ein Rechts=
geschäftnach verschiedenenTarifbestimmungenbeurteilt werden, so ist der Stempel nach
jenerTarifstellezu bemessen,die denhöchstenStempelbetragergibt, soweitnichtder Tarif
abweichendeBestimmungenenthält.

Für die Stempelpflichtist die Hinzufügungvon Bedingungen,die Wiederaufhebung
und die unterbliebeneAusführung des Geschäfts sowie die Vernichtung der Urkunde ohne
Bedeutung.Ist jedochein RechtsgeschäftuntereineraufschiebendenBedingungabgeschlossen
und wird binnen3 Monaten der Nachweiserbracht,daß die Bedingungnichteingetreten
ist, sowirdderStempelerstattet. « «

IllBeiderBewertungeinerUrkundebleibteinRechtsgeschäft,aufdaszurVerdeutlichung
oder Erläuterung Bezug genommenist, außer Betracht, es sei denn, daß die Absicht auch
auf dessenBeurkundunggerichtetist.

Art. 9.

1Jedes Rechtsgeschäftist ohneRücksichtauf die Zahl der Beteiligtennur einmalzu
versteuern.
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1 Enthält eineUrkundeverschiedenestempelpflichtigeGeschäfte,dievoneinanderunabhängig
sind und von denennichtnotwendigeines aus demandernfließt, so ist der Stempel für
jedesGeschäftbesonderszu berechnen. «

mStellensichjedochdieeinzelnenineinerUrknndeenthaltenenGeschäftealsBestand-
teile eineseinheitlichenRechtsgeschäftsdar, so ist nur der für diesesbestimmteStempel
zu entrichten. 4

IV Erklärungen, die nur Bedingungen des Rechtsgeschäftssind oder zur Erfüllung der
Leistung oder der Gegenleistungbedungenoder übernommenwerden,insbesondereauch
Hypothek=und Bürgschaftsbestellungenund andereErklärungen, die zur Sicherstellungder
im HauptgeschäftübernommenenVerpflichtungendienen,gelten, sofernsie in der gleichen
Urkundewie dasHauptgeschäftenthaltensind,nichtals selbständigeRechtsgeschäfte.Jedoch
findetArt. 8 Abs. I Satz 2 Anwendung.

Art. 10.

Wenn bei Rechtsgeschäftenüber mehrere, verschiedenenStempelsätzenunterliegende
Gegenständeder Wert oderdas Entgelt unausgeschiedenin einerSumme angegebenist, so
ist der höchsteStempelsatzanzuwenden,sofern nicht von denBeteiligten die Werteder
einzelnenGegenständeinnerhalbder im Art. 18 bezeichnetenFristen nachträglichaus=
geschiedenwerden.

Art. 11.

1WerdenüberdenselbenGegenstandmehrereUrkundengleichenInhalts ausgestellt,so
ist der Stempelnur zu einerUrkundezu entrichten.Die Entrichtungdes Stempels zu
dieserUrkundeist auf denübrigenUrkundenzu vermerken.

1 Die Doppelschriften,AusfertigungenoderAbschriftenunterliegendemStempel nur
insoweit,als sie nachdenTarifstellen1, 10 stempelpflichtigsind.

Art. 12.

1Zur Zahlung des Stempelsist verpflichtet:
1. bei den von bayerischenBehördenoderBeamten,einschließlichder Notare oder

von SchiedsgerichtenvorgenommenenBeurkundungenund Beglaubigungen,ferner
bei denvon bayerischenNotaren erteiltenAusfertigungen,AbschriftenoderBe=
scheinigungenderjenige,auf dessenVeranlassungdieUrkundenaufgenommenoder
beglaubigtoder die Ausfertigungen, Abschriften, BescheinigungenoderAuszüge
erteilt sind,

2. bei einseitigenVerpflichtungenoderErklärungenderjenige,der die Schriftstücke
ausgestellthat,
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3. bei der Errichtung oderVermehrung eines Fideikommissesoder eines sonstigen
nach den Art. 58, 59 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuch
gebundenenVermögenssowie bei der Genehmigungder ErrichtungoderVer=
mehrungeinerFamilienstiftung(Tarifstelle20A) der Stifter und das Fidei=
kommiß(Stammgutusw.) oderdie Stiftung, für die jährlicheStempelabgabe
von Fideikommissen(Stammgüternusw.) nachTarifstelle20B der Besitzerdes
Fideikommisses(Stammgutsusw.),

4. bei nichtvon bayerischenBehördenoderBeamteneinschließlichder Notarebeur=
kundetenInventarenoderVermögensverzeichnissen(Tarifstelle25) derjenige,der
das Inventar oderVermögensverzeichnisdem Gericht oderNotar zum Zmwecke
der Beireihungübergebenhat,

5. bei Versteigerungender in der Tarifstelle41C bezeichnetenArt derjenige,unter
dessenLeitung die Versteigerungausgeführtist,

6. bei Zwangsversteigerungen(Tarifstelle41 A) derjenige,dem der Zuschlag
erteilt ist,

7. bei Erlaubniserteilungen(Tarifstelle19) und besonderenVerleihungen(Tarif=
stelle40) derjenige,zu dessenGunstendie Verfügungergangenist,

8. bei sonstigenVerträgen alle Teilnehmer.
I1Wird dasRechtsgeschäftdurcheinenVertretervorgenommen,so ist nebendemVer=

tretenen auch der Vertreter zur Zahlung des Stempels verpflichtet; ist der Vertreterein
Rechtsanwalt,so gilt dies nur für denVollmachtsstempel.Nur derVertreteristzurZahlung
des Stempels verpflichtet,wenn der Vertreter das Rechtsgeschäftohne Vertretungsmacht
vorgenommenund der Vertretene es nicht genehmigthat. Neben dem Beauftragten, der
ein Rechtsgeschäftim eigenenNamen vorgenommenhat, ist auch der Auftraggeber zur
Zahlung des Stempels verpflichtet.Steht demVertreterdie Vertretungsmachtkraft elter=
licher Gewalt oder als Vormund, Beistand oder Pfleger zu, so ist nur der Vertretenezur
Zahlung des Stempelsverpflichtet. —

Art. 13.
1Mehrerezur Zahlung des StempelsVerpflichtetehaftenals Gesamtschuldner.
il Vereinbarungenüberdie Verpflichtungzur TragungdesStempelssind gegenüberder

Staatskasseunwirksam.
Art. 14.

Für die Entrichtung des Stempels haften unter Vorbehalt des Rückgriffs gegendie
eigentlichVerpflichtetennebenden nachdem Art. 12 Verpflichteten:

1. Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien, eingetrageneGenossen=
schaften,Gewerkschaftenund Gesellschaftenmit beschränkterHaftung für die
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Stempel,denendie von ihrenVorständenoderGeschäftsführernin ihremAuftrag
oderNamenerrichtetenVerhandlungenunterliegen,
bei Versteigerungender in der Tarifstelle41 C bezeichnetenArt derjenige,für
dessenRechnungoderauf dessenVeranlassungdieVersteigerungstattgefundenhat,
bei der Erteilung einer Konzessionzum Betrieb einer erpachtetenGast=oder
Schankwirtschaftder Verpächter,
wer von stempelpflichtigenUrkunden in Bayern Gebrauchmacht.

Art. 15.

bei privatschriftlichenUrkunden und Urkunden nichtbayerischerBehörden oder
Beamten einschließlichder nichtbayerischenNotare
a) durchVerwendungvonStempelmarken,soweitdiesedurchdieStaatsregierung

zugelassenist,
b) durchEinreichungder stempelpflichtigenUrkundeoder,wenndiesenichtvor=

gelegtwerdenkann,einergleichlautendenAbschriftbeieinerzuständigenSteuer=
stelleunterEinzahlungdeserforderlichenGeldbetragsin denübrigenFällen;

bei Beurkundungender bayerischenNotareundGerichtsvollzieherdurchEinzahlung
des geschuldetenGeldbetragsbeimNotar oderGerichtsvollzieher;
bei BeurkundungensonstigerbayerischerBehörden oder Beamten sowie bei den
Zeugnissender Amtsärzte oder Pfarrämter
a) durchEinzahlung bei der Behörde oder dem Beamten in den Fällen, in

denen der Stempel nach den für die Erhebung der Gerichts= oder Ver=
waltungskostenbestehendenVorschriftenzu vereinnahmenist,

b) durchVerwendungvon Stempelmarkenin denübrigenFällen.

Art. 16.

Gerichte
94
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beurkundeteoderbeglaubigtestempelpflichtigeEintragungsbewilligungenodersonstige
nichtvon einembayerischenNotar aufgenommenestempelpflichtigeUrkundenvor=
gelegtwerden,die nicht oder nicht ausreichendversteuertsind,
zum gerichtlichenGebrauchebestimmte,nichtvon einembayerischenNotar beur=
kundeteoderbeglaubigtestempelpflichtigeVollmachten,Inventare,Vermögensver=
zeichnisseoder sonstigeUrkundenohneden vorgeschriebenenStempel eingereicht
werden,
nicht von einembayerischenNotar beurkundeteoder beglaubigtestempelpflichtige
Urkundenzur gerichtlichenGenehmigungoderBestätigungohnedenvorgeschriebenen
Stempelvorgelegtwerden.

Art. 17.

dieMitgliederderSchiedsgerichtehinsichtlichder von ihnenbeurkundetenSchieds=
sprüche,
Amtsärzteund Pfarrer hinsichtlichder von ihnenausgestelltenZeugnisse(Tarif=
stelle44 Abs.Ib und cg.

in denFällen, in denender StempeldurchVerwendungvonStempelmarkenzu
entrichtenist, durchVerwendungder erforderlichenStempelmarkenfür Rechnung
desZahlungspflichtigen,
in denübrigenFällen durchVorlagederUrkundean einezuständigeSteuerstelle.

Art. 18.

bei denvon bayerischenBehördenoderBeamteneinschließlichder Notare, jedoch
ausschließlichder Gerichtsvollziehererrichtetenoder beglaubigtenUrkunden,dann
bei denBeurkundungender Schiedsgerichte,bei denZeugnissender Amtsärzte
und der Pfarrämter, ferner bei Ausfertigungen,Abschriftenoder Bescheinigungen
der bayerischenNotare vor der Aushändigung,spätestensbinnenzwei Wochen
nachder ErrichtungoderBeglaubigung,
bei außerhalbBayerns errichtetenUrkunden,an derenErrichtungin Bayern
wohnhaftePersonenbeteiligtsind, binnenzwei Wochennachder Rückkehrdieser
PersonennachBayern, bei sonstigenaußerhalbBayerns errichtetenUrkunden, von
denenin Bayern Gebrauchgemachtwerdensoll, vor demGebrauche,
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bei außerhalbBayerns ausgestelltenVollmachtenvor demGebrauche,
bei denUrkunden,zu denenStempelmarkenohne amtlicheUberwachungverwendet
werdendürfen, vor der Aushändigung, spätestensbinnen zwei Wochennach der
Errichtung,

5. in allen übrigen Fällen spätestensbinnen zwei Wochennach der Errichtung.
u Bei UrkundenüberRechtsgeschäfte,die erstdurchdie GenehmigungoderdenBeitritt

einerBehördeodereinesDritten Rechtswirksamkeiterlangen(Art. 7 Abs.II), beginntfür
denAusstellerdie Frist desAbs. I, Ziff. 1, 4 und 5 erst mit demAblaufedesTages,
an demer von der GenehmigungoderdemBeitritte Kenntniserhaltenhat.

II. Abschnitt.
Die Stempelersatzabgabe.

Art. 19.
1Wenn das Eigentuman einemin Bayern gelegenenGrundstückoderein in Bayern

bestehendes,den GrundstückengleichstehendesRecht auf nichtrechtsgeschäftlichemWege auf
einenandernübergeht,hat der neueErwerberdie Stempelersatzabgabezu entrichten.

I1Die Stempelersatzabgabefließt in die Staatskasse.
I#Die Stempelersatzabgabewird aus demWerte des GegenstandesohneAbzug der

Schuldenberechnetund beträgt:
1. eins vom Hundert

a) wennder Wert des Gegenstandes2000 Mark nichtübersteigt,
b) beim Erwerbe von Erbschaften, Vermächtnissenoder Schenkungenvon

Todes wegen,
I) bei sonstigenÜbergängenauf VerwandteoderStiefverwandtein gerader

Linie oderauf EhegattenoderGeschwister;
2. zwei vom Hundert

in denübrigenFällen.
IVBefreitsind:

1. der König und die Königin,
2. das Reich,der bayerischeStaat,
3. Ehegatten,VerwandteoderStiefverwandtein absteigenderLinie in denFällen

desAbs. III Ziff. 1b,
4. Ubergänge,die sichbei einemvertragsmäßigenGüterstandekraft des Gesetzes

unterLebendenvollziehen,
5. Ubergänge,für die in besonderenGesetzenoderVerordnungenBefreiungvon der

StempelersatzabgabegleichzuachtendenGebühren,Stempeln oder Taxen zuge=
standenist.

ii=ie

94°
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Geht das Eigentuman einemGrundstückoderein den Grundstückengleichstehendes
Rechtauf mehrerePersonengemeinschaftlichüber, so ist die Stempelersatzabgabenachden
Anteilsrechtender einzelnenPersonengesondertzu berechnen.Die Erbengemeinschaftgilt
als eineGemeinschaftnachBruchteilen.

VIBei einerNacherbfolgeodereinemNachvermächtnisse,dann in denFällen, in denen
die Nutzung und Substanz auf dem Wege der Erbfolge gesonderterworbenwerden, wird
die Stempelersatzabgabeaus demBetrageberechnet,der für die Berechnungder Erbschafts=
steuermaßgebendist. .

sztderErbednrchBerfügungvonTodeswegenverpflichtet,zanollziigeinesVer-
mächtnissesoder einerAuflage ein zumNachlassegehörendesGrundstückoder ein denGrund=
stückengleichstehendesRechtzuübertragen,so wird die von ihm aus demWertedesGrund=
stücksoder des RechtesentrichteteStempelersatzabgabeerstattet,wenn der Nachweis erbracht
ist, daß die Auflassung stattgefundenhat und derStempel für dieAuflassung entrichtetist.

Art. 20.
1Die Stempelersatzabgabeist auch von den zu einemNachlassegehörendenin Bayern

gelegenenGrundstückenoder den GrundstückengleichstehendenRechten zu entrichten, wenn
ein Miterbe oderein Dritter alle Anteile am Nachlasseerworbenhat. Das gleichegilt,
wenn der überlebendeEhegatteinfolgeVerzichtssämtlicheranteilsberechtigtenAbkömmlinge
auf ihreAnteile dasGesamtgut einer fortgesetztenGütergemeinschaftin seinerHand vereinigt
hat. Die Stempelersatzabgabebeträgtin diesenFällen soviel,wie der StempelderTarif=
stelle23, denderjenige,der alle Anteile in seinerHand vereinigthat, im Falle der Aus=
einandersetzungmit dem Veräußerer des letzterworbenenAnteils zu entrichtengehabthätte.

IIlAktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien, Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung, Gewerkschaften,Vereine, Genossenschaften,Kommanditgesellschaften,offene.Handels=
gesellschaftenund Gesellschaftendes bürgerlichenRechtes haben die Stempelersatzabgabemit
eins vom HundertdesGegenstandswertsohneAbzug der Schuldenvon denzum Gesell=
schafts=oder Vereinsvermögengehörendenin Bayern gelegenenGrundstückenund diesen
gleichstehendenRechtenzu entrichten,wenn alle Anteile auf Grund einesRechtsgeschäfts
unter Lebendenin derHand einesTeilhabers vereinigt oder, nachdemsie in derHand eines
Teilhabersvereinigtsind, auf einenanderenübertragenwerden. Werdendie zum Gesell=
schafts=oderVereinsvermögengehörendenGrundstückeoderdie diesengleichstehendenRechte
innerhalb zweier Jahre im Grundbuchauf denErwerber der sämtlichenAnteile umschrieben
oder werdensie binnenJahresfrist von einemdernachAbs.III als einePersonzu erachtenden
mehrerenTeilhaberzum Alleineigentum übernommen,so wird die Stempelersatzabgabeauf
denStempelder Tarifstelle23 angerechnet.

IIIEhegattensowieEltern und Kinder geltenim Sinne dieserVorschriftenals eine Person.

Gocgle



Nr. 51. 497

Art. 21.
1JuristischePersonen,Handels=undVersicherungsgesellschaften,Genossenschaften,Vereine#

sowieandereGesellschaftenundAnstaltenhabenvon ihren in BayerngelegenenGrundstücken
und diesengleichstehendenRechtenalle zwanzigJahre, vom Tage des letztenAnfalls eines
Stempels nach der Tarifstelle23 oder einerStempelersatzabgabenachdenArt. 19, 20
an die Stempelersatzabgabemit eins vom Hundert des GegenstandswertsohneAbzug der
Schuldenzu entrichten.

1 Das gleichegilt für Gesamtgeschlechter,soweitauf derenGüter nichtdieBestimmung
der Tarifstelle20 B Anwendungfindet.

1I Die StempelersatzabgabedesAbs.I wird nicht erhobenvon Grundstückenoderden
GrundstückengleichstehendenRechten,die

1. dem Reicheoder dem bayerischenStaate, einerKreisgemeinde,Distriktsgemeinde,
GemeindeoderOrtschaft,einemVersicherungsträger(§ 3 derReichsversicherungs=
ordnung),einerlandwirtschaftlichenoderHandwerkergenossenschaftodereinergemein=
nützigenrechtsfähigenBauvereinigunggehören,

2. ausschließlicheinemfrommen,milden, gemeinnützigenoder Unterrichtszwecke,dem
Bergbau oder einem öffentlichenVerkehrszweckedienen,wie Eisenbahnen,Kanäle
undStraßennebstdendazugehörendenGebäuden,BrückenundähnlichenGegenständen.

IVDie Befreiungerstrecktsichnichtauf GrundstückeoderRechtederVersicherungsträger,
die nichtunmittelbarzur Erfüllung öffentlicherAufgabendienen.

V Barvereinigungen geltennichtals gemeinnützig,wennsiesatzungsgemäßdieEinzahlungen
der Mitglieder mit mehr als vier vomHundertverzinsenoderdenMitgliedernim Falle
der Auflösungmehrals die Einzahlungenausantworten.

Art. 22.
1Die in denArt. 19, 20 bezeichnetenErwerber,fernerdie Vertreterder im Art. 20

Abs. II bezeichnetenGesellschaftenund Vereine sind verpflichtet,der Steuerstelle,in deren
Bezirkedie Grundstückeoderdie denGrundstückengleichstehendenRechteliegen,von der die
Erhebung der StempelersatzabgabebegründendenVeränderunginnerhalb zwei Monaten nach
derenEintritt oder, falls sie erst späterdavonKenntnis erlangen,innerhalb zweierMonate
nacherlangterKenntnisAnzeigezu erstatten.

1.In denFällen desArt. 21 habendie gesetzlichenVertreterder juristischenPersonen,
Handels=und Versicherungsgesellschaften,Genossenschaften,Vereine und sonstigenGesell=
schaftenund Anstaltenmindestenszwei Monate vor Ablauf des zwanzigjährigenZeitraums
denbevorstehendenAnfallderStempelersatzabgabeanzumelden.Die Anmeldungerfolgtbeider
Steuerstelle,in derenBezirk dieGrundstückeoderRechteliegen. LiegendieGrundstückeoder
Rechtein denBezirkenverschiedenerSteuerstellen,sogenügtdieAnmeldungbeieinerSteuerstelle.
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III. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Art. 23.

DerMindestbetragdesStempelsund derStempelersatzabgabeist 50 Pfennig, soweit
nicht diesesGesetzoder der Tarif abweichendeBestimmungenenthalten. Beträge, die nicht
durch10 teilbarsind,werdenauf dennächsthöherendurch10 teilbarenBetrag abgerundet.

Art. 24.
Für die BerechnungderFristen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder allgemeinenFeiertag, so endigt die
Frist mit demAblaufedesnächstfolgendenWerktags.

Art. 25.
1Soweit das Gesetz oder der Tarif einemVerwandtschaftsverhältnisEinfluß auf die

Abgabenpflichteinräumen,geltenals Verwandtschaftauchdie durchAnnahmeanKindesstatt
begründeteVerwandtschaftsowie das Verhältnis zwischeneinem unehelichenKinde und
dessenAbkömmlingeneinerseitsund dem Vater und dessenVerwandten anderseits, sofern
die Vaterschafterweislichanerkanntist.

IIEin die AbgabeminderndesVerhältnis, das zufolgeeines richterlichenErkenntnisses
oder eines Vertrags schonvor dem Anfalle der Abgabe zu bestehenaufgehört hat, bleibt
außer Betracht. Die Aufhebungder ehelichenGemeinschaftnach§ 1575 des Bürgerlichen
Gesetzbuchsstehtder Scheidunggleich.

iu Die vor demInkrafttretendes BürgerlichenGesetzbuchsdereinkindschaftetenKinder
stehenin Ansehungder Abgabenpflichtden ehelichenKindern gleich.

Art. 26.
Soweit der Tarif für die Bemessungdes Stempels bei Erlaubniserteilungen(Tarif=

stelle19) und besonderenVerleihungen(Tarifstelle40) einenSpielraum gewährt,hat die
Behörde,welchedieErlaubnis oderdiebesondereVerleihungerteilt,denvon ihr anzusetzenden
Betrag unterBerücksichtigungder Bedeutungder Sache und der Leistungsfähigkeitdes
Pflichtigen zu bestimmen.

Art. 27.
1Ist die StempelabgabenachdemWertedesGegenstandeszu berechnen,so entscheidet

der gemeineWert desGegenstandeszur Zeit des Eintritts derAbgabenpflicht.
1 Die auf demGegenstandelastendenSchuldenwerden,soweit nicht der Tarif ab=

weichendeBestimmungenenthält, nicht abgezogen.
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Art. 28.
Ist einemBeteiligteneinWahlrechtoderdieBefugniseingeräumt,innerhalbbestimmter

Grenzen den Umfang der Leistung zu bestimmen,so wird die Stempelabgabenach dem
höchstmöglichenWerte des Gegenstandesberechnet.

Art. 29.
Bei Geldforderungenist der aus der stempelpflichtigenUrkundeersichtlicheGeldbetrag,

bei kurshabendenWertpapierender Tageskursals Wert anzusehen.Die Umrechnungder
in andererals ReichswährungangegebenenSummen erfolgt nach den für die Erhebung
der Reichsstempelabgabenfür ausländischeWertpapierevomBundesratefestgesetztenMittel=
wertenund, soweitsolchenichtbestimmtsind,nachdemlaufendenKurse.

Art. 30.
Der Wert einer Grunddienstbarkeitwird durchdenWert, den sie für das herrschende

Grundstückhat, und wenn der Betrag, um den sich der Wert des dienendenGrundstücks
durchdie Dienstbarkeitmindert,größerist, durchdiesenBetrag bestimmt.

Art. 31.
1Der einjährigeWert von Nutzungenwird, wennnichtaus der Urkundeein höherer

oder geringererHundertsatzhervorgehtoder sonst festgestelltwerden kann, zu vier vom
HundertdesWertesdes Gegenstandesangenommen,der die Nutzunggewährt.

I1Bei immerwährendenNutzungenund Leistungenist das fünfundzwanzigfacheihres
einjährigenBetrags, bei Nutzungenund Leistungenvon unbestimmterDauer, sofernnicht
Art. 32 Anwendung findet, oder anderweitedie längsteDauer begrenzendeUmständein der
Urkundeangegebensind,das zwölfeinhalbfachedes einjährigenBetrags als Wert anzusehen.

Art. 32.
1Der Wert von NutzungenoderLeistungenauf Lebenszeitbestimmtsichnachdemzur

Zeit ihres AnfangeserreichtenLebensalterder Person, bei derenTode die Nutzungoder
Leistung erlischt,und wird bei einemLebensalter

1. bis zu 25 Jahren auf dads 400 fache,
2. von mehrals 25 Jahren bis zu 35 Jahren auf das 18 „
3., „ „ 35 „ „, „ 45 „ „ „ 16 „,
4 " 77 7. 1 45 77. 77 77. 55 77 7. « 14 12

5. 77 77 77 55 7. 7. 77 65 77. 77 11 12 !

6. 77 77. 7 65 77 ’'7 11 70 11 7 1 10 1.*i

7 ' » » « 70 1 ½m 75 7. 77. 1 8 1½

8., „ „ 75 „ „ „ 80 „ „ 6„
9. „ „ „ 80 „ auf dodasas 4 „

desWertesder einjährigenNutzungoderLeistungangenommen.
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IIIst die NutzungoderLeistung
im Falle des Abs.I Ziff. 1 schoninnerhalbeinesZeitraumsvon 10 Jahren,
im Falle desAbs.1 Ziff. 2 schoninnerhalbeinesZeitraumsvon 9 Jahren,
im Falle desAbs.1 Ziff. 3 schoninnerhalbeinesZeitraumsvon 8 Jahren,
im Falle desAbs.1IZiff 4 schoninnerhalbeinesZeitraumsvon 7 Jahren,
im Falle desAbs.1 Ziff. 5 schoninnerhalbeinesZeitraumsvon 6 Jahren,
im Falle desAbs.1 Ziff. 6 schoninnerhalbeinesZeitraumsvon 5 Jahren,
in denFällendesAbs.1IZiff. 7 bis 9 innerhalbeinesZeitraumsvon 4 Jahren,

nachdemAnfall erloschen,so wird ihr Wert nachMaßgabeder wirklichenDauer bestimmt
und die gezahlteStempelabgabebis auf den diesemWerte entsprechendenBetrag erstattet.
In gleicherWeise wird, wenn der Gegenstandeines Rechtsgeschäftsum den nach Abs.1
berechnetenWert einerNutzung geringerangenommenwar, im Falle des früherenErlöschens
der Nutzung oder Leistungein entsprechenderAbgabebetragnacherhoben.

zuIst dieDauerderNutzungenoderLeistungenvon derLebenszeitmehrererPersonen
dergestaltabhängig,daß beimTode der zuerstversterbendendie NutzungoderLeistung
erlischt, so ist für die nachden Bestimmungenim vorigen Absatze vorzunehmendenWert=
ermittlungdas Lebensalterder ältestenPersonmaßgebend.Wenn dieNutzungoderLeistung
bis zum Tode der letztversterbendenPerson fortdauert, erfolgt die Berechnung nach dem
Lebensalterder jüngstenPerson.

Art. 33.

Der Gesamtwert der auf bestimmteZeit eingeschränktenNutzungen oder Leistungen
ist unterZugrundelegungeinesZinsfußes von vier vomHundert nach der beigefügten
Hilfstabellezu ermitteln. Ist jedochdie Dauer der NutzungoderLeistungnochaußerdem
durchdieLebenszeiteinerodermehrererPersonenbedingt,so darf der nach denBestimmungen
der beidenvorhergehendenAbsätzezu berechnendeWert nichtüberschrittenwerden.

Art. 34.

UngewisseoderunsichereRechteoder anderezur sofortigenWertermittlung nicht geeignete
Gegenständekommenmit ihrem mutmaßlichenWerte in Ansatz,den der Abgabenpflichtige
in Vorschlagzu bringenhat. Findet eineEinigung über denVorschlagnicht statt,so
könnendieSteuerbehördenoderdie sonstzur BerechnungundErhebungberufenenBehörden
und Beamteneinschließlichder Notaredie Abgabevon demihnen angemessenerscheinenden
Werte erhebenund die Berichtigung des Wertansatzessowiedie entsprechendeNachforderung
oderErstattungbis zumAusgangederVerhandlungenvorbehalten,von denendieBezahlung
der Forderung oder die Wertermittlung abhängt.
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Art. 35.

1Der Abgabenpflichtigeist gehalten,denSteuerstellensowieden sonstzur Berechnung
und Erhebung der Abgaben berufenenBehörden und Beamten einschließlichder Notare
auf VerlangenüberdenWert des Gegenstandessowieüberdie sonstigenfür die Abgaben=
pflicht erheblichenUmständeAuskunft zu erteilen, soweit dazu nicht die Kenntnisseeines
SachverständigenoderbesondereErmittlungenerforderlichsind. Der Pflichtige kann seine
Angabenjederzeitberichtigen.

Wird der Aufforderung zur Auskunfterteilungnicht genügt, so könnendie Säumigen
von der SteuerstelledurchOrdnungsstrafenzur Erteilung derAuskunft angehaltenwerden;
auch können die erforderlichenFeststellungenvon Amts wegen auf Kostender Säumigen
getroffenwerden. Die einzelneOrdnungsstrafedarf den Betrag von 100 Mark nicht
übersteigen. Der Festsetzungder Ordnungsstrafe hat deren Androhung durchdie Steuer=
stellevorherzugehen.

Art. 36.

1VerweigertderAbgabenpflichtigedieAngabedesWertes(Art. 35) oderbestehengegen
dessenAngabenBedenken,so hat ihm dieSteuerstelleeinenWertanschlagmit demBemerken
bekanntzu geben,daß dieserWertanschlagder Abgabenberechnungzu Grundegelegtwerde,
wenn nicht Erinnerungen hiergegenbinnen zwei Wochen erhobenwerden. Dieser Wert=
anschlagist bei landwirtschaftlichenGrundstücken(Ackern,Wiesen,Weinbergen,Hopfengärten,
Weidenusw.), sofern nicht besondereVerhältnisseeineErhöhung rechtfertigen,bis zum
zwanzigfachenBetrageder Grundsteuerverhältniszahlzu berechnen.

I WerdenErinnerungenrechtzeitigerhobenund findetüberden gemachtenWertanschlag
eineEinigung nichtstatt, so ist der Wert beimAmtsgerichtedurchzweibeeidigteSchätz=
männer zu ermitteln, von denen der eine von der Steuerstelle, der andere von dem
Abgabenpflichtigenund, wenn dieser binnen zwei Wochen nach gerichtlicherAufforderung
einengeeignetenSchätzmannnicht benennt,vom Gerichtebezeichnetwird. Der Durch=
schnittder beidenSchätzungenbildet die derAbgabenberechnungzu Grunde zu legende
Wertsumme.

1IIDie Kosten der Schätzung sind vom Abgabenpflichtigenzu tragen, wenn die Wert=
angabeverweigertwurde oder wenn dasErgebnis der Schätzungden vomAbgabenpflichtigen
angegebenenWert um 20 vom Hundertübersteigt.

IV Das Amtsgerichthat über Ablehnungsgründegegen die Schätzmännerund über die
Verbindlichkeitzur Kostentragungzu entscheidensowiedas Ergebnisder Schätzungfest=
zustellen.Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnichtstatt.

V Das Verfahrenist gebührenfrei. r
5
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VIZuständig ist das Amtsgericht,in dessenBezirke die Steuerstelleihren Sitz hat,
soweit jedochGrundstückeoder grundstücksgleicheRechte in Betracht kommen,das Amts=
gericht,in dessenBezirkedas GrundstückoderRechtliegt.

Vit Die VorschriftenderAbs.I bis VI findenauf die FeststellungdesJahresreinertrags
und deserzielbarenJahrespachtertragsin denFällen der Tarifstellen19 Abs.II undV
entsprechendeAnwendung. «

Art. 37.

Die Behördenund Beamteneinschließlichder Notare sindverpflichtet,den Steuer=
behördensowie den für die Berechnungund Erhebungder Stempelabgabensonstzuständigen
Behördenund Personenüber die amtlichzu ihrer Kenntnis gelangtenfür die Abgaben=
pflicht erheblichenUmständeauf Verlangen Aufschluß zu geben.

Art. 38.

Die Behördenund Beamteneinschließlichder Notaresind verpflichtet,hinsichtlichder
ihnenamtlichzu HandenkommendenprivatschriftlichenUrkundenauf dieErfüllung derAb=
gabenpflichtzu achtenund von den amtlichzu ihrer KenntnisgelangendenVerkürzungen
und sonstigenZuwiderhandlungengegendiesesGesetzder Steuerstelleihres BezirkesMit=
teilung zu machen. Dies gilt auchdann, wenn die Urkundevon einer öffentlichenBehörde
odereinemNotar beglaubigtwordenist.

Art. 39.

1Den Notaren ist untersagt,die von ihnen aufgenommenenoder beglaubigtenUr=
kundenvor derStempelentrichtungauszuhändigenoderAusfertigungenoderAbschriftendavon
zu erteilen. Gleiches gilt für die Mitglieder der Schiedsgerichtehinsichtlichdes von ihnen
gefälltenSchiedsspruchsund für Amtsärzteund Pfarrer hinsichtlichder von ihnenausge=
stelltenZeugnisse.

I. Den Notarenist auchuntersagt,Urschriften,Ausfertigungenund Abschriftendervon
ihnen errichtetenoder beglaubigtenUrkundenvor der Entrichtungdes Stempels an die
Gerichteoderan andereBehördenvorzulegen.

IIIBei ZuwiderhandlunggegendieVorschriftenderAbs.I, II haftendie dort bezeichneten
Personen für die Stempelabgabe,wenn diese von den Abgabenpflichtigennicht beigebracht
werdenkann. "

Art. 40.

1Den mitderUmschreibungimGrundsteuerkatasterbetrautenBeamtenist untersagt,eine
Eintragungin das Grundsteuerkatasterehervorzunehmen,als der Nachweisüberdie Ent=
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richtungoderHinterlegungder Stempelabgabevorgelegtist. Gleichesgilt für die Grund=
buchbeamtenvon der Eintragung in das Grundbuch, sofernes sichnicht um eine Grund=
buchberichtigunghandelt.

11Des Nachweisesüberdie EntrichtungoderHinterlegungderStempelabgabebedarfes
nicht, wenn die Einkragung auf Grund einer von einem bayerischenNotar errichtetenoder
beglaubigtenUrkundebeantragtwird.

II Art. 39 Abs.III findetentsprechendeAnwendung.

Art. 41.

1Gegen die Anforderung der Stempelabgabesteht dem Abgabenpflichtigensowiedem=
jenigen,der nachden VorschriftendiesesGesetzesfür dieStempelabgabehaftet, das Rechts=
mittel der Beschwerdean das Landgerichtzu, in dessenBezirke die zuständigeSteuerstelle
ihren Sitz hat.

1 Die Beschwerdeist erst zulässig,wenn der Zahlungspflichtigesichan die zur Ver=
tretungder StaatskassezuständigeFinanzstelleum Abhilfe gewendetund entwedereine
abschlägigeoder innerhalb sechsWochenkeineEntschließungerhaltenhat. Die Finanzstelle
hat über solcheGesucheden Beteiligten die Empfangsbescheinigungunverzüglichund unent=
geltlichauszufertigen.

II Die Vorschriftendes zweitenAbsatzesfindenkeineAnwendung,wenndieAnforderung
von der Finanzstelleveranlaßtist.

Art. 42.

1Die Beschwerdekann beim LandgerichtedurchEinreichungeiner Beschwerdeschriftoder
durchErklärung zum Protokolle des Gerichtsschreibersdes Landgerichtsoder eines Amts=
gerichtseingelegtwerden.

1 Die Beschwerdeist der zur Vertretungder StaatskassezuständigenFinanzstellezur
Außerungmitzuteilen.

1I1Die Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.
I7Die Entscheidungist mit Gründenzu versehen.

Art. 43.

1GegendieEntscheidungdesLandgerichtsist dasRechtsmittelderweiterenBeschwerde
zulässig. Die weitereBeschwerdekann nur darauf gestütztwerden, daß die Entscheidung
auf einerVerletzungdesGesetzesberuhe. Die Vorschriftender §§ 550, 551, 559, 561,
563, 574 der Reichs=ZivilprozeßordnungfindenentsprechendeAnwendung.

#über die weitereBeschwerdeentscheidetdas ObersteLandesgericht.
95°
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gerichtedurchEinreichung einer Beschwerdeschriftoder durchErklärung zum Protokolle des
Gerichtsschreiberseines der bezeichnetenGerichte oder eines Amtsgerichts eingelegtwerden.
Erfolgt die EinlegungdurchEinreichungeinerBeschwerdeschrift,so muß diesevon einem
Rechtsanwaltunterzeichnetsein. Der Zuziehungeines Rechtsanwaltsbedarf es nicht,
wenndie weitereBeschwerdevon einerBehördeoder von demNotar eingelegtwird, der
die Urkundeausgenommenoderbeglaubigthat.

IVDie weitereBeschwerdeist binneneinerFrist von zweiWocheneinzulegen.Auf die
weitereBeschwerdefinden die Vorschriftendes § 22 des Gesetzesüber die Angelegenheiten
der freiwilligenGerichtsbarkeitund der AbsätzeII bis IV des Art. 42 diesesGesetzesent=
sprechendeAnwendung.

VÜber die weitereBeschwerdeist derStaatsanwalt mit gutachtlicherAußerung zu hören.

Art. 44.

1Die EntscheidungerfolgtbeimLandgerichtedurcheineZivilkammer,bei demObersten
LandesgerichtedurcheinenZivilsenat. Die Entscheidungkann ohnevorgängigemündliche
Verhandlungerfolgen.

1.Die Vorschriftender Reichs=ZivilprozeßordnungüberdieAusschließungundAblehnung
der Gerichtspersonen,über die Beweisaufnahmesowie über die Verpflichtung zur Kosten=
tragungfindenentsprechendeAnwendung.

Art. 45.

Auf die Gebühren und Auslagen im Beschwerdeverfahrenund im Verfahren der
weiterenBeschwerdefinden dieVorschriftenentsprechendeAnwendung,welchefür die Gebühren
undAuslagenim BeschwerdeverfahrenderArt. 48 und50 desKostengesetzesnachdiesemgelten.

Art. 46.

Für die Gerichtesind im VerfahrennachdenArt. 41 bis 43 dieFestsetzungen
bindend,welchedie Verwaltungsbehördennachdem Art. 26 getroffenhaben.

Art. 47.

Für verdorbeneStempelmarken kann Ersatz beanspruchtwerden, wenn von ihnen
nochkeinGebrauchgemachtwordenist.
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Art. 48.

1Der Stempel ist außer in den im Tarif besondersvorgeschenenFällen auf Antrag
zu erstatten:

1. wenn ein Geschäft nichtig oder infolge einer Anfechtungals von Anfang an
nichtig anzusehenist,

2. wenn der von Behörden,Beamten,Schiedsgerichten,Amtsärztenoder Pfarr=
ämtern für Rechnung des Pflichtigen durch Verwendung von Stempelmarken
entrichteteStempelvomPflichtigennichtbeizubringenist,

3. wennein Zuschlagsbeschlußaufgehobenist.
Die Erstattungdes Stempelskannauf Antrag angeordnetwerden,wenn die Aus=

führungeines Rechtsgeschäftsunterbliebenoderein Geschäftauf Grund der Wandlung
rückgängiggemachtist und Billigkeitsgründevorliegen.

1IDie Erstattangmuß in denFällenderAbs.I, 1I innerhalbzweierJahrenachder
Entrichtungdes Stempels beantragtwerden. Wird der Antrag auf Tatsachengestützt,
die erstnachder Entrichtungder Abgabeeingetretensind,so beginntdie zweijährigeFrist
mit demTage, an demder Antragstellervon diesenTatsachenKenntniserhaltenhat.

IV In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 1 Abs. II steht der Steuerstelle das Recht zu, den
Stempel von dem Vertragsschließendeneinzuziehen,der bei der Beurkundung des Geschäfts
vonden die NichtigkeitbedingendenUmständenKenntnis gehabtoderdie unterbliebeneAus=
führungdesGeschäftsoder die Wandlung verschuldethat. LiegendieseVoraussetzungen
beimAntragstellervor, so ist die Erstattungabzulehnen.

Art. 49.

Stempelmarken,die Privatpersonennicht in der vorgeschriebenenWeise verwendet
haben,werdenals nichtverwendetangesehen.

Art. 50.

1Wer denVorschriftenbezüglichder Verpflichtungzur Entrichtungder Stempelabgabe
zuwiderhandelt,insbesonderewer in den Fällen, in denen die StempelpflichtdurchVer=
wendungvonStempelmarkenmit oderohneamtlicheÜberwachungzu erfüllenist, Stempel=
markennichtodernichtim erforderlichenBetrageverwendet,wirdmit einerGeldstrafebestraft,
die bis zum vierfachenBetragederhinterzogenenAbgabefestzusetzenist.

1 Eine Geldstrafe,die bis zum zehnfachenBetrage der hinterzogenenAbgabe festzusetzen
ist, tritt ein
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ziehen,zu geringangegebenwird,
2. wenn in Fällen, in denen für die Bemessungdes Stempels derBetrag der

bedungenenGegenleistungmaßgebendist, die Gegenleistunggeringerangegeben
wird,als sieunterdenBeteiligtenvereinbartist,

3. wenn zur Erlangung einer Stempelbefreiungoder einer Stempelermäßigungab—
sichtlichunrichtigeAngabengemachtwerden.

IIIKann der Betrag deshinterzogenenStempels nicht festgestelltwerden,so tritt eine
Geldstrafebis zu 10,000 Mark ein.

IVDer Mindestbetragder Geldstrafeist 3 Mark.
Die Strafe trifft besondersund zum vollenBetragejeden,der die ihm obliegende

Verpflichtungzur Entrichtung der Stempelabgabenicht rechtzeitigerfüllt.

Art. 51.

1Wenn sichin denFällen desArt. 50 aus denUmständenergibt, daß eineHinter=
ziehungnicht hat verübt werdenkönnenoder nicht beabsichtigtworden ist, so tritt statt der
GeldstrafeeineOrdnungsstrafebis zu 300 Mark ein. Das gleichegilt, wennderPflichtige
in den Fällen des Art. 50 Abs. II die unrichtigenAngaben noch vor der Einleitung des
Wertermittlungsverfahrens(Art. 36) und, wenn ein solchesnichtstattfindet,nochvor der
Einleitung des Strafverfahrens berichtigthat.

IIDieselbeStrafe ziehenZuwiderhandlungengegen die VorschriftendiesesGesetzes
oder gegendie Vollzugsvorschriftennach sich, die im Gesetzemit keinerbesonderenStrafe
belegtsind.

Art. 52.

1Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sindbeiGenossenschaftenund
Aktiengesellschaftengegendie Vorstandsmitglieder,bei Kommanditgesellschaftengegendie
persönlichhaftendenGesellschafter,bei offenenHandelsgesellschaftengegendie Gesellschafter,
bei Gesellschaftenmit beschränkterHaftung gegendieGeschäftsführer,beiGewerkschaftengegen
die RepräsentantenoderGrubenvorständenur im einmaligenBetrage, jedochunterHaft=
barkeit jedes einzelnenals Gesamtschuldner,festzusetzen.

11Ebensoist zu verfahren,wenn bei einemGeschäftemehrerePersonenals Vertreter
desselbenBeteiligtenoderals Ausstellerder Urkundebeteiligtsind.
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Art. 53.

Zur Vollstreckungeiner uneinbringlichenGeld= oder Ordnungsstrafedarf, wenn der
Zahlungspflichtigeein Deutscherist, ohnedessenZustimmungdieZwangsversteigerungeines
Grundstücksnichtbetriebenwerden.Eine uneinbringlicheGeldstrafewird in Freiheitsstrafe
nichtumgewandelt.

Art. 54.

1Der unbefugteHandel mit Stempelmarken wird unter Einziehung der Vorräte mit
Geldstrafebis zu 150 Mark bestraft.

I1Wer Stempelmarkenum einenhöherenPreis als ihren Neunwertverkauftodereine
höhereVergütung hiefür in Ansatz bringt, verfällt, sofernnichteinestrengereStrafe verwirkt
ist, in eineGeldstrafevon 20 bis 60 Mark.

Art. 55.

1Die Zuständigkeitund dasVerfahrenbei derVerfolgungvon strafbarenZuwiderhand=
lungen gegendie VorschriftendiesesGesetzesoder die Vollzugsvorschriftenrichtensichnach
den Vorschriften des Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzesund der Reichs=Strafprozeßordnung.

IIHinsichtlichdes Verfahrensim Verwaltungswegefinden die Art. 86, 87 Abs. 1,
Art. 88 Abs.1, Art. 89 Abs.1 bis 3, 5, Art. 90, 91, 92 Abs.2 des Gesetzeszur Aus=
führung der Reichs=StrafprozeßordnungentsprechendeAnwendungmit derMaßgabe, daß an
Stelle derZollbehördendie von der StaatsregierungbestimmtenSteuerstellenund, soweit
PflichtwidrigkeitenöffentlicherBeamtenund Bedienstetenin Frage stehen,die vorgesetzten
Behördenzu tretenhaben.

u#1Die Strafverfolgungvon Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzes
oderdieVollzugsvorschriftenverjährtin drei Jahren, dieVollstreckungder rechtskräftigaus=
gesprochenenStrafen verjährtin fünf Jahren.

Art. 56.

Die nach diesemGesetzezu entrichtendenStempelabgabenunterliegenderVerjährung
nachMaßgabedes Art. 124 des Ausführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuche.

Art. 57.

Das Verfahren in Stempelsachenist, mit Ausnahme des Beschwerdeverfahrensund
desStrafverfahrenssowievorbehaltlichder VorschriftdesArt. 36 Abs.III, gebühren=und
kostenfrei.
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Art. 58.

Die Verwaltungder StempelabgabenobliegtdenFinanzbehördenunter der Leitung
desStaatsministeriumsder Finanzen.

Art. 59.

Die Staatsregierungbestimmtdie Behördenund Stellen, von denendie denSteuer=
stellen und den AussichtsbehördenzukommendenBefugnisse und Obliegenheiten wahrzu=
nehmensind.

Art. 60.

1Soweit nachdiesemGesetzedie StempelpflichtdurchEinzahlungder geschuldetenBe=
träge bei anderenBehördenoderBeamtenals denSteuerstellenzu erfüllenist, obliegt
diesenBehörden oder Beamten, einschließlichder Notare, die Berechnungund Festsetzung
der Abgabe,die Aufforderungder Schuldnerzur Einzahlung,die Entgegennahmeder ein=
gezahltenBeträgesowie derenAblieferungan die Steuerstelle.

u Die zwangsweiseBeitreibungerfolgtdurchdie Steuerstelle.Die Staatsregierungist
berechtigt,in denFällen, in denender Ansatzund die Erhebungvon Stempelabgabenden
Gerichtsschreibern,denGerichtsvollziehernoderdenGemeindebehördenobliegt(Art. 15, 16),
diesenauchdie zwangsweiseBeitreibungzu übertragen.

Art. 61.

1BehördenundBeamte, einschließlichderNotare, fernerAktiengesellschaften,Kommandit=
gesellschaftenauf Aktien, Genossenschaften,Gewerkschaften,Gesellschaftenmit beschränkter
HafstungsowiederenVorstände,Angestellte,BevollmächtigteoderBeauftragte,ingleichenalle
Personen,die öffentlicheVersteigerungenvon nicht zu den unbeweglichenSachen gehörenden
Gegenständenauf eigeneoderfremdeRechnunggewerbsmäßigvornehmen,sind verpflichtet,
den mit derBeaufsichtigungdes StempelwesensbetrautenBehörden,den von diesenbe=
stimmtenPrüfungsbeamtensowiedenSteuerstellenauf derenVerlangendie stempelpflichtigen
Verhandlungenvorzulegensowie die Einsichtihrer Akten, Bücher und Schriftstückezu
gestatten.

I Wenn Tatsachenvorliegen,welcheden dringendenVerdachtrechtfertigen,daß eine
Privatperson eine Vorschrift des Stempelgesetzesverletzthat, so hat sie sichauf Verlangen
der Steuerstelle über die Beobachtungder Vorschriften diesesGesetzesund der Vollzugs=
vorschriftenauszuweisenund die überbestimmtzu bezeichnendeGeschäfteerrichtetenUrkunden
sowieden darauf bezüglichenSchriftenwechselzur Einsicht vorzulegen.
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ul Wird den nach Abs. I, II erlassenenAufforderungennicht genügt,so könnendie
Säumigen nach vorherigerAndrohung durchGeldstrafenzur Befolgung der Aufforderungen
angehaltenwerden. Die einzelneStrafe darf 100 Mark nicht übersteigen.Zur An=
drohungund Verhängungder Strafe ist die Steuerstellezuständig. Die Vorschriftendes
Art. 55 findenAnwendung.

Art. 62.

1Die zumVollzugediesesGesetzeserforderlichenVorschriftenerläßtdieStaatsregierung.
I11Die Staatsregierung trifft die erforderlichenAnordnungenwegenderAnfertigung, des

Verkaufs und der Verwendungvon Stempelmarken. Sie bestimmtdie Fälle, in denendie
StempelpflichtdurchVerwendungvon StempelmarkenohneamtlicheÜberwachungerfüllt
werdenkann. Sie bestimmtdie Behördenund Beamten, denendie Überwachungder
Markenverwendungin den Fällen obliegt, in denendie Verwendungvon Stempelmarken
nur unteramtlicherÜberwachungzugelassenwird.

96
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4

LaufendeNummer
Gegenstandder Besteuerung

Hundert

Steuersatz
vom

Tausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

Abschriften(beglaubigteundunbeglaubigte)
der Notare

I11Die demGrundbuchamtegemäß§9Abs. 1
derGrundbuchordnungzurAufbewahrungvor=
zulegendebeglaubigteAbschriftderUrkundeist
stempelfrei.

AbtretungvonForderungenundsonstigen
Rechten.

A. 1Die Erklärung der Abtretung einer
HOypothek,einerGrundschuldoderRentenschuld
oder einerForderung, für die eineingetragenes
Recht als Pfand haftet,

a) wenn die Hypothek,Grundschuldoder
Rentenschuldoder die Forderung auf
einemin Bayern gelegenenGrundstück
oder den Grundstückengleichstehenden
Rechte eingetragenist, und zwar wenn
die abgetreteneHypothek,Grundschuld
oder Forderung oder die Ablösungs=
summederRentenschuldnichtmehrals
2000Mark beträgt
sonit

b) wenn die Hypothek,Grundschuld oder
RentenschuldoderdasRechtauf einem
außerhalbBayerns gelegenenGrund—
stückoderdenGrundstückengleichstehen=
den Rechte eingetragenist

II Der gleicheStempel wird erhoben für die
Bewilligung desbisherigenGläubigers, daß die
Abtretung der Hypothek, Grundschuld oder
Rentenschuldoder der Forderung, für die ein
eingetragenesRechtals Pfand haftet, in das
Grundbucheingetragenwerden soll, sofernnicht
über die Abtretung eine in Bayern versteuerte
oder vom Stempel befreiteUrkunde vorgelegt
wird. Wird die Urkundeüber das der Ein=
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4

LaufendeNummer
Gegenstandder Besteuerung

Steuersatz
vom

HundertTausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

—d tragungzugrundeliegendeRechtsgeschäftnach
derZahlungdesStempelsfür dieEintragungs=
bewilligung errichtet, so ist auf den zu dieser
Urkunde zu entrichtendenStempel der für die
EintragungsbewilligunggezahlteStempelanzu=
rechnen.

Betrifft die Eintragungsbewilligungeine
Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld,für
die mehrereGrundstückeodergrundstücksgleiche
Rechtehaften,so wird dieAbgabenur einmal
erhoben.

Die Stempelabgabefür die Eintragungs=
bewilligung wird erstattet,wenn die Abtretung
im Grundbuche nicht eingetragenworden ist.

IIIDieseVorschriften findenentsprechendeAn=
wendungauf dasAnerkenntnis, daß eineForde=
rung, für die eineHypothekbesteht,kraft Ge=
setzesübertragenist, sowieauf dieUbertragung
des Pfandrechtsan einem im Schiffsregister
eingetragenenSchiffe.

B.1 Die AbtretungdesAnteils an einem
Nachlasse,wenn der Wert des Gegenstandes
beträgt:

nichtmehrals 2000 Mark
mehr als 2000 Mark

IIDem gleichenStempelunterliegtdie Er=
klärung, durch die ein anteilsberechtigterAb=
kömmlingnachdemEintritte der fortgesetzten
Gütergemeinschaftauf seinenAnteil an dieser
verzichtet.

C.1 Die notariell beurkundeteoder beglau=
bigteAbtretungsonstigerForderungenoderRechte,
sofern nicht die Vorschriften in den Tarif=
stellen23 Abs. II, 41 A Abs. IV, W Anwendung
finden, wenn der Wert der abgetretenenFor=
derungenoderRechtebeträgt

nichtmehrals 2000 Mark
mehr als 2000 Mark .

IIDie UberlassungderAusübungeinerper=
sönlichenDienstbarkeitist wieeineForderungs=
abtretungzu behandeln.

Gocgle
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teils nachAbzugderSchulden.

vom Werte der abgetretenen
Forderungen oder Rechte.
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LaufendeNummer
Gegenstandder Besteuerung

HundertTausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

(2) IIIFür dieStempelpflichtbegründeteskeinen
Unterschied,ob die Annahmeerklärungdes
neuenGläubigers mitbeurkundetist odernicht.

1Änderungendes Inhalts oder Ranges
eingetragenerRechte an Grundstückenoder
grundstücksgleichenRechtensowiesonstigeRechts=
geschäfte,dieGrunbstückeoderRechtean Grund=
stückenbetreffen,wenn der Wert des Gegen=
standesbeträgt

nichtmehrals 200 Mar
mehr als 200 Mark, aber nicht nehr

als 2000 Mark
mehr als 2000 Mark

II1Der Stempel ist für dieEintragungsbe=
willigung zu entrichten, falls nicht über die
AnderungoderdasRechtsgeschäfteinein Bayern
versteuerteodervon derSteuer befreiteUrkunde
vorgelegtwird. Wird die Urkundeüber die
Anderung oder das Rechtsgeschäftnach der
Zahlung des Stempels für dieEintragungsbe=
willigung errichtet, so ist auf den Stempel zu
dieserUrkunde der für die Eintragungsbewilli=
gunggezahlteStempelanzurechnen.

I Als Anderungdes Inhalts einesRechtes
imSinnedieserTarifstelleist esauchanzusehen,
wenn

a) an die Stelle der Forderung, für die
eineHypothekbesteht,eineandereFor=
derungdesselbenGläubigersgesetztwird,

b) die Erteilung des Briefes über eine
Hypothek,Grundschuldoder Renten=
schuld nachträglich ausgeschlossenoder
dieAusschließungdesBriefes nachträg=
lich ausgehobenwird.

IV Steht im Falle der Ersetzungder durch
eineHypothekgesichertenForderungdurcheine
andereForderung die neue Forderung einem
anderen Gläubiger zu, so wird der Stempel
der Tarifstelle 2 A erhoben.

V Der Stempelwird im Falle desAbs. II
erstattet,wenn die beantragteEintragung im
Grundbuchenichtstattgefundenhat.
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1 2 3 4
5êm Steuersatz

vom Berechnung
5 Gegenstandder Besteuerung *2 der
— 2 Stempelabgabe

———

4 Anerkennungder Vaterschafteinesunehe=
lichenKindesvor einemNotar — — 2 —

5 Verträgeüber Annahmeoderkustebn
der Annahmean Kindesstatt . —— 3 —

6 Anstellungals Notar — — 50 —
7 Approbationsscheinefür Ärzte, W

Tierärzte,Apotheker . — — 10 —
8 1Auflassungenvon in Bayerngelegenen

GrundstückensowieAnträge auf Eintragung
der Begründung oder Übertragung von in
BayerngelegenenRechten,auf welchedieVor=
schriftenfür GrundstückeAnwendungfinden,
unterliegendemStempelwie Verträge, durch
die sich der eineTeil verpflichtet,das Eigentum
an einem in Bayern gelegenenGrundstückezu
übertragen oder ein in Bayern gelegenes,den
GrundstückengleichstehendesRecht zu bestellen
oderzu übertragen(s. Tarisstelle23Abs.1A).

IIDer Auflassungsstempelwird nichterhoben,
wenn über das Veräußerungsgeschäfteine in
Bayern versteuerteoder von der Steuer befreite
Urkundevorgelegtwird.

IIIEine solcheUrkunde(Abs. II) gilt als
nichtvorhanden,wenndie Urkunde

a) das Veräußerungsgeschäftnichtso ent=
hält, wie es unter denBeteiligtenhin=
sichtlichderGegenleistungverabredetist,

b) die Veräußerungdurch einenBevoll=
mächtigtenenthält,die Veräußerungaber
erweislichfür RechnungdesBevollmäch=
tigtenvorgenommenist,

c) die VeräußerungdurchdenEigentümer
enthält,dieVeräußerungabererweislich
für Rechnungeinesanderenvorgenom=
menist,

40 dieVeräußerungan einenanderenent=
hält als an den, an welchendie Auf=
lassungerfolgt,sofernnichtderErwerber
das Geschäfterweislich auf Grund eines
Auftrags oder einer Geschäftsführung
ohneAuftrag für denabgeschlossenhat,
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Gegenstandder Besteuerung

Steuersatz
vom

HundertTausend S

Berechnung
der

Stempelabgabe

–—□ an welchendie Auflassung erfolgt. Ist
jedochdie Urkunde, durch welche der,
an dendieAuflassungerfolgk,dasRecht
auf die Auflassung erworben hat, nach
Maßgabe der Vorschrift unter Abs. II
der Tarifstelle23 versteuert,so gilt die
Urkundeals vorhanden,

) eine Schenkung unter Lebenden zum
Gegenstandehat.

IVWird dieUrkundeüberdas zugrundelie=
gendeVeräußerungsgeschäftnachder Zahlung
des Auflassungsstempelserrichtet, so ist auf
den für dieseUrkundegeschuldetenStempelder
gezahlteAuflassungsstempelanzurechnen.

V Die Abs. I bis IV finden bei der Über=
tragungdes Eigentumsan einemGrundstücke,
das im Grundbuchenichteingetragenist und
nachdenVorschriftender Grundbuchordnung
nichteingetragenzu werdenbraucht,hinsichtlich
der Erklärung des Erwerbers und desVer=
äußerers entsprechendeAnwendung.

Auseinandersetzungen.
Verträge über dieAuseinandersetzungeines

NachlassesoderdesGesamtgutseinerehelichen
oder fortgesetztenGütergemeinschaft,

a) soweit sieGrundstückeoder den Grund=
stückengleichstehendeRechteoderRechte
der im Abs. II der Tarifstelle 23 be=
zeichnetenArt zum Gegenstandehaben,

Versteuerung nach Tarisstelle 23,
5) soweit sie beweglicheSachen oder den

beweglichenSachen gleichstehendeRechte
zum Gegenstandehaben,

wennder Gegenstandbeträgt
nichtmehrals 2000 Mark
mehrals 2000 Mark

I11Bei der Berechnung des Stempels bleibt
jener Teil des Gegenstandesaußer Ansatz, der
dem Anteile desUbernehmersentspricht. Diese
Bestimmung findet jedochinsoweit keineAn=
wendung,als der ÜbernehmerdurchRechts=
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LaufendeNummer
Gegenstandder Besteuerung

Hundert

3

vom

Tausend

F

Berechnung
der

Stempelabgabe

——

10

11

geschäftunterLebendenAnteileandererAnteils=
berechtigtererworben hat.

III!Die Vorschriftender Abs. I, II gelten
auch für die Vermittelungder Auseinander=
setzungnachden§§ 86, 99 desGesetzesüber
die Angelegenheitender freiwilligenGerichts=
barkeit.

IVDer imAbs. Ib bezeichneteStempelwird
auchfür nichtbeurkundeteAuseinandersetzungen
erhoben,wennderEntwurfzu derAuseinander=
setzungunter der Mitwirkung einer nicht zu
den BeteiligtengehörendenPerson aufgestellt
worden ist. Als stempelpflichtigeUrkunde gilt
der Entwurf.

1Ausfertigungender Notare
11Dazuwirdfür vollstreckbareAusfertigungen

von Urkundender Notare, falls es sich nicht
um Urkundenüber eine Forderung handelt,
für dieeineHypothek,GrundschuldoderRenten=
schuldbesteht,einweitererStempelerhobenvon
mindestensjedoch . .

AutomatenundMustwerke
1Jahreskarten,auch nicht unterschriebene,

für jedenauf Bahnhöfenoderanderenöffent=
lichenOrten und Plätzen oder in Gast=und
Schankwirtschaftenoder sonstigen öffentlichen
Lokalenzur Aufstellunggelangenden

a) Warenautomaten
mit einem Warenbehälter
für jedenweiterenWarenbehälter um.

mehr.
Warenautomaten,dieauf Bahnhöfen
aufgestelltsind,unterliegendemhalben

Stempel.
b) Stereoskop=,Schau=oderScherzautoma=

ten
F00)Musikautomaten oder für jedes an den

vorbezeichnetenStellen zur Aufstellung
gelangendeKlavier oder mechanische
Musikwerk, einschließlichder Grammo=
phone, Phonographenund ährnlichen

Gocgle
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(11) Apparate, wenn der Anschaffungspreis
oder in Ermanglungeinessolchender
Wert des Automaten oder Musikwerkes
beträgt:

nichtmehrals 100MrklU — 2 —
mehr als 100 Mark, aber nicht

mehrals 300 Mcnrkk. — 3 —
mehr als 300 Mark, aber nicht

mehr als 500 Mrk.— — 5.—
mehr als 500 Mark, aber nicht
mehr als 1000 Marr——— 10 —
mehr als 1000 Mark, aber nicht

mehrals 2000 Mkkkk— — 20 —
mehr als 2000 Mark, aber nicht ,

mehrals3000Mark....—— 30 —
mehr als 3000 Mark, aber nicht

mehrals 4000 Mark5—— — 40 —
" mehrals 4000 Mark ..—— 50 —

4) AutomatenandererArt als die unter
a bis c aufgeführten — — 2 —

IIEntstehtdie Stempelpflichtfür die unter
Abs. I aufgeführtenGegenständein der Zeit
zwischendem 1. Juli und 31. Dezember,so
beträgtfür dieseZeit der Stempeldie Hälfte
der vorstehendenSteuersätze.

III Befreit sind Automaten,
1. die zu BetriebszweckenöffentlicherBe=

hörden oder Verkehrsunternehmungen
aufgestelltwerden,

2. die zur Abgabe von Gas und Elek=
trizität zu hauswirtschaftlichenoderge=
werblichenZweckendienen, -

3. Sparautomatender öffentlichenSpar=
kassen.

IVDer EigentümereinesAutomatenodereines
Musikwerkesoder, wenn der Automat oder das
Musikwerkeinemanderenzur Ausnützungüber=
lassenworden ist, dieser, hat spätestensinner=
halb einesMonats nachdemTage der Inbe=
triebsetzungdes Automatenoder des Musik=
werkesund für die Folge spätestensinnerhalb

Gocgle
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12

13

desMonats Januar jedenKalenderjahresbei
der zuständigenSteuerstellegegenZahlung des
Abgabenbetragsdie hier bezeichneteJahres=
kartezu lösen.

1Beglaubigungenvon Unterschriftenoder
HandzeichendurchdieNotare, sofernnichtein
Anderes bestimmtist,mindestens ..

wenn aber eine notarielle Urkunde über
dasGeschäfteinengeringerenStempelerfordern
würde,dieserStempel.

IIBefreit sind:
1. BeglaubigungenvonUnterschriftenoder

HandzeichenunterAnträgen,Vollmachten
oderGenehmigungserklärungen,dieaus=
schließlicheineim Staats=oderReichs=
schuldbucheinzutragendeodereingetra=
geneForderungbetreffen,

2. Beglaubigungenvonprivatschriftlicher=
richtetenUrkundenüberdiein denTarif=
stellen 2 A. 3, 13, 14 und 24 aufge=
führtenRechtsgeschäfteundErklärungen.

1Erklärung der BelastungeinerHypothek,
ErnndschuldoderRentenschuldodereinerFor=
derung, für die ein eingetragenesRecht als
Pfand haftet,

a) wenn dieHypothek, Grundschuld, Ren=
tenschuldoder das Rechtauf einemin
Bayern gelegenenGrundstückoderden
GrundstückengleichstehendemRechteein=
getragenist, und zwar wenn die für
die Berechnungdes Stempels maßge=
bendeGegenstandssummenichtmehr als
2000 Mark beträgt
sonst
wenndieHypothet,Grundschuld,Ren⸗
tenschuldoder das Recht auf einem
nicht in Bayern gelegenenGrundstück
oder den Grundstückengleichstehendem
Rechte eingetragenist.

IIDer gleicheStempelwird erhobenfürdie
Bewilligung,daß die Belastungder Hypothek,

Gocgle

des Betrags der belasteten
Hypothekoder Grundschuld
oder Forderung oder der Ab=
lösungssumme der belasteten
Rentenschuld; ist die Forde=
rung, zu derenGunstendie
Belastung erfolgt, niedriger,
so ist nachdieserder Stempel

zu berechnen.
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14

GrundschuldoderRentenschuldoderder For=
derung, für die ein eingetragenesRecht als
Pfand haftet, in das Grundbuch eingetra=
genwerden soll, sofernnichtüber dieBelastung
eine in Bayern versteuerteoder von derSteuer
befreiteUrkundevorgelegtwird. Wird die
Urkunde über das der Eintragung zugrunde
liegendeRechtsgeschäftnach der Zahlung des
Stempels für die Eintragungsbewilligunger=
richtet, so ist auf denzu dieserUrkunde zu ent=
richtendenStempelder für dieEintragungsbe=
willigunggezahlteStempelanzurechnen.

BetrifftdieEintragungsbewilligungdieBe=
lastungeinerHypothek,GrundschuldoderRen=
tenschuld, für die mehrere Grundstücke oder
grundstücksgleicheRechtehaften,so,wird dieAb=
gabenur einmalerhoben.

Die Stempelabgabefür die Eintragungs=
bewilligungwirderstattet,wenndieEintragung
im Grundbuche nicht stattgefundenhat.

I DieseVorschriftenfindenaufdieBelastung
desPfandrechtsan einem im Schiffsregister
eingetragenenSchiffeentsprechendeAnwendung.

Dienstbarkeiten,Reallasten,Vorkaufsrechte.
! Urkundenüberdie Bestellung,wenn der

Wert des Gegenstandesbeträgt
nichtmehrals 2000 Mark
mehr als 2000 Mark ...

Wird eine Dienstbarkeitoder Reallast an
einem außerhalbBayerns gelegenenGrund=
stückebestelltt..

11Der gleicheStempelwird erhobenfür die
Bewilligung,daß die BestellungeinerDienst=
barkeit, einer Reallast oder eines Vorkaufs=
rechtsim Grundbucheingetragenwerdensoll,
wennnichtüberdieBestellungeinein Bayern
versteuerteodervon derSteuerbefreiteUrkunde
vorgelegtwird. Wird die Urkundeüber die
BestellungerstnachderZahlungdesStempels
für die Eintragungsbewilligungerrichtet,so ist
auf denzuderUrkundezu entrichtendenStem=

Gocgle
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284

(14) /pelder für dieEintragungsbewilligung gezahlte
Stempel anzurechnen.

Die Stempelabgabefür die Eintragungs=
bewilligungwird erstattet,wenndieEintragung
im Grundbuchenichtstattgefundenhat.

15 DiplomederDoktorenundLizentiaten— — 20
16 AntragdesVaterseinesunehelichenKindes

auf Ehelichkeitserklärung — — 3
17 7Eheverträge,wenndieGegenstandssumme

nachAbzugder Schuldenbeträgt
nichtmehrals 20,000 Marrxrrxr.—— 3
mehrals 20,000 Mark, aber nichtmehr

als 50,000 Mr — 5
mehrals 50,000 Mark, aber nichtmehr

als 75,000 Mrkkk — — 10
mehrals 75,000Mark, aber nichtmehr

als 100,000 Mrkkkkkk — 20
mehr als 100,000 Mark, aber nicht mehr

als 150,000 Mucnnkkl— 30
mehrals 150,000Mark, aber nichtmehr

als 200,000 Mauauauurrmm — — 50
mehrals 200,000Mark, aber nichtmehr

als 300,000Mark ....———— 75
mehrals 300,000Mark ... —100

U ZuwendungenvonbeweglichemVermögen,
welchein Eheverträgen an eine der den Ehe=
vertrag abschließendenPersonen von ihren
Eltern oder Stiefeltern gemachtwerden, sind “
nichtals selbständigeRechtsgeschäftezubesteuern.

18 1Erbverzichtsverträgeund Verträge, durch
die ein Erbverzichtaufgehobenwird — — 3

I1VerzichteinesanteilsberechtigtenAbkömm=
lings vor demEintritte derfortgesetztenGüter=
gemeinschaftauf denAnteil an derselbenund
Verträge,durchdie ein solcherVerzicht aufge=
hobenwird — — 3

19 Erlaubuiserteilungen,Vetleihungen.
1Die Verleihung des Bergwerkseigentums,

die Bestätigungder Vereinigungzweier oder
mehrererBergwerke,der realenTeilung des
Feldes eines Bergwerks und des Austausches 97*

Gocgle
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" I

(l9),vonFeldesteilenzivischenangrenzendenBerg- ·
werken,

die Verleihung der Konzessionzum Be=
trieb eines Eisenbahn=,Schiffahrts=, Straßen=
bahn=oderähnlichenVerkehrsunternehmens,

die Genehmigungzur Ausgabe von auf
eine bestimmteGeldsummelautendenSchuld=
verschreibungenauf denInhaber,

dieGenehmigungzurErrichtungvonVer= I
sicherungsunternehmungensowie zur Ausdeh= "
nung des Geschäftsbetriebsauswärtigerder=
artigerUnternehmungenauf das Königreich,

die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieberieines
Auswanderungsagenten — 50 —

is

In den Fällen des § 103 des Reichs= 500 —
gesetzesvom 12. Mai 1901 über die privaten
Versicherungsunternehmungenkann dieAbgabe
bis auf 5 Mark ermäßigt werden.

II Apothekenkonzessionen:
ay dieErteilung derKonzessionzumFort=

betriebeinerVollapotheke,einerhomöo=
pathischenApothekeoder einer Zweig=
apotheke, #

wennderJahresreinertrag33000Mark x
nichtübersteigt — — 20 —

bis
100 —

kwenn der Jahresreinertrag über
3000 Mark beträgt,aber 7000 Mark
* übersteigt — 0O —

bis
200 —

wenn der Jahresreinertrag über »
7000Mark beträgt,aber 10,000Mark I
nichtübersteigt . — — 200 —

bis
300 —

wenn der Jahresreinertrag über
10,000 Mark beträgt. ...— I —300-—

bis
I 800 —

Gocgle



Nr. 51 521

1 2 3 4
Steuersa

z vom *# Berechnung
Gegenstandder Besteuerung 2 der

&# 2 Stempelabgabe
S

(19) b) die Erteilung der Konzessionzur Neu=
errichtung einer r 7 einer
homöopathischenApothele oder einer
Zweigapotheke — — 20

bis
wozu nochdie nachBuchstabea sich 500
berechnendeAbgabe zur Erhebung
gelangt;

IIIdie Erteilung der Erlaubnis zumBetrieb
einer Privat=Kranken=,Privat=Entbindungs=
oderPrivat=Irrenanstaltsowie die Genehmi=
gungzur ErrichtungoderLeitungvonPrivat=
unterrichts=oderErziehungsanstalten — — 10

is
Anstalten,diezuvorwiegendgemeinnützigen 500

Zweckendienen, sind befreit;
I dieGenehmigungzum Betriebedes Ge=

werbesals Schauspielunternehmer . — — v0
I is

500
V die Erteilung der Erlaubnis zumBetrieb I

einerGast=oderSchankwirtschaft,wennder I
erzielbareJahrespachtertrag

200 Mark nichtübersteigt — — 5
350 Mark „ „ — — 5

bis
10

500 Mark „ „ — — 10
bis
20

1,000 Mark „ „ — — 20
bis
30

EIIE „ — — 130
bis
40

2,000 Mark „ » — — 40
bis
50

3,000 Mark „ „ — —150
bis
100

Gocgle
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(19) 5,000 Mark nicht übersteigt — 0
is

200
10,000 Mark „ „ — — 200

bis
400

15,000 Mark „ „ — — 400
bis
600

20,000 Mark „ „ — —600
bis

1000
25,000 Mark „ „ — —1000

bis
beieinemhöherenJahrespachtertrager= 1500

höht sichdie UntergrenzesowiedieObergrenze
der Abgabe für je angefangene5000 Mark
um 500 Mark, jedochnicht über 5000 Mark.

Hat der Konzessionar innerhalb eines
Jahres vonderErteilungderErlaubniszurück=
gerechnetschoneineStempelabgabenachdieser
Ziffer entrichtet,so wird diesezur Hälfte an=
gerechnet.

Im Falle der NeuerrichtungeinerGast=
oder Schankwirtschaftbeträgt der Stempel,
wennder erzielbareJahrespachtertrag

1,000Mark nichtübersteigt — 150
1,500 Mark „ „ — —150

bis
225

2,000 Mark „ „ — — 225
bis

300 l

3,000Mark,, ,, ——300
bis
450

5,000 Mark „ ,, — — 450
bis
750

10,000 Mark „ „ — — 750
bis

1500

Gocgle
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(19) 20,000 Mark nichtübersteigt — 1500 —
bis

3000 —
25,000 Mark „ „ 3000 —

I bis
3750 —

bei einemhöherenJahrespachtertrager=
höht sichdie UntergrenzesowiedieObergrenze
derAbgabefür je angefangene5000Mark um
750 Mark, jedochnicht über 10,000 Mark.

Die gleichenSätze kommenzur Anwen=
dung bei der Ausdehnungeines bestehenden
Betriebs; in diesemFalle wird jedochdieAb=
gabenur abzüglichdes auf diefrühereErlaub=
nis treffendenBetrags erhoben.

Wird dieErlaubnis nur zu vorübergehen=
denGelegenheitenoder auf nichtlänger als
zwei Jahre erteilt, so beträgt der Stempel
5 bis 300 Mark; erfolgt der Ausschankvon
Kaffee, Mineralwassern oder sonstigen nicht
geistigenGetränken nur in besondersgeringem
Umfange,so kanndieAbgabebis auf 5 Mark
ermäßigt werden;

VIdieErlaubniszumKleinhandelmitBrannt=
wein und Spiritus= . . — —110 —

bis
100 —

und wenndieErlaubnis nur zuvorübergehen=
den Gelegenheitenoder auf nicht mehr als
2 Jahre erteiltwird — — 5

bis
50 —

Vn dieErlaubnis zumFeilbietengeistigerGe⸗
tränke auf Grund der §§ 42a, 67 Abs.2 der
Reichsgewerbeordnung .. — — 2 —

bis
300

VIIIdie Erteilung einerErlaubnis nachs 834
der Reichsgewerbeordnung . ——10—

bis
1000 —

Gocgle
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———ê IX die Erteilung derErlaubnis zumBetriebe
des Pfandleiher=,Pfandvermittler=,Gesinde=
vermieter=oderStellenvermittlergeschäfts

Bei Erteilung derErlaubnis zumBetriebe
des Gesindevermietergeschäftskann im Falle
besondersgeringenGeschäftsumfangesdie Ab=
gabe bis auf 2 Mark ermäßigt werden;

X die VerleihungeinesKaminkehrbezirkes

X! Das Staatsministeriumder Finanzen ist
ermächtigt,die nachdenAbs.I bis X geschul=
deten Stempel ganz oder teilweisezu erlassen,
sofern die Ausführung unterblieben und das
GesuchumErlaß innerhalbzweierJahre nach
der Fälligkeit der Abgabegestelltist.
FamilienfideikommisseundFamilienstiftungen.

A.1 Die Bestätigungder Errichtungoder
Vermehrung eines Familienfideikommissessowie
die Genehmigungder Errichtung oder Ver=
mehrungeinerFamilienstiftung

IIIst die Bestätigungder Errichtung oder
der Vermehrung eines Familienfideikommisses
bedingterfolgt(§§ 18, 28, 29 der VII. Bei=
lage zur Verfassungsurkunde),so wird der
Stempel erst nach der Erfüllung der Bedin=
gungausdemin diesemZeitpunktevorhandenen
Vermögenerhoben.

IIISoweitFamilienfideikommisseausBestand=
teilen bisherigeradeligerFamiliengüter mit ge=
bundenerErbfolge(Lehen,Majorate, Stamm=
güterusw.)errichtetwerden,wird derStempel
nichterhoben.

IV Die im Abs.I bestimmteAbgabe wird
auch erhobenim Falle der Wiederverleihung
einesLehensoder der Einverleibungvon in
Bayern gelegenenGrundstückenoderdenGrund=
stückengleichstehendenRechten in Güter, die
auf Grund von Vorschriften der im Art. 58
desEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetz=
buchebezeichnetenArt gebundensind.

Gocgle
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22

B. Von Grundstückenoder grundstücks=
gleichenRechten,die auf Grund von Vor=
schriftengebundensind, die nach den Art. 58
und 59 des Einführungsgesetzeszum Bürger=
lichen Gesetzbuchunberührt bleiben, ist eine
jährlicheAbgabe im Betrage von ½%vom
Hundertdesnach§ 95 desReichsstempelgesetzes
vom 3. Juli 1913 ermitteltenWerteszu ent=
richten.

C. Die notarielleBeurkundungder Er=
richtungoderderVermehrungeinesFamilien=
fideikommissesodereiner Familienstiftung, gleich
viel ob es sich um ein Rechtsgeschäftunter
Lebendenoderum eineVerfügung von Todes
wegenhandelt. ....

IFischertarteii.
wenn die Fischerkartenur zum Fischen

mit der Handangelvom Ufer eines
größerenSees aus berechtigtund
ihreGültigkeitaufwenigerals 3 Mo=
natebeschränktist · .
sonst..

II Befreit sind:
Karten der Gewerbsfischer sowie des

Hilfs=undAufsichtspersonalsder Fi=
schereiberechtigten,soweitdieseselbst
im Besitzeder Fischerkartensind.

IIIWelche Seen als größere im Sinne des
Abs. I anzusehensind, bestimmtdie Staats=
regierung.

Gesellschaftsverträge.
1Das Einbringenvon in Bayern gelegenen

Grundstückenoder den Grundstückengleich=
stehendenRechten oder von Rechten der in der
Tarifstelle 23 Abs. II aufgeführtenArt in eine
Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Gesellschaft mit beschränkterHaftung,
offeneHandelsgesellschaft,Kommanditgesellschaft,
GesellschaftdesbürgerlichenRechtes,Genossen=
schaft,Gewerkschaftoder in einenVerein, ferner
dieUberlassungsolcherGrundstückeoderRechte

Gocgle
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§4. 2
(22) von diesenGesellschaftenusw.an einenGesell=

schafter,Genossen,Gewerkenoderan einVereins=
mitgliedoder an die Erben solcherPersonen

VersteuerungnachTarifstelle23 A Abs. I.
II Beim Einbringenin eineoffeneHandels=

gesellschaft,Kommanditgesellschaftoder Gesell=
schaft des bürgerlichen Rechtes sowie bei der
Überlassungvon Grundstückenoder Rechten
seitenssolcherGesellschaftenan einen Gesell=
schafteroder an seinen Erben bleibt für die
BerechnungdesStempelsderTeil des Gegen=
standesaußerAnsatz,der demAnteiledesEin=
bringendenoder des Übernehmendenam Ge=
sellschaftsvermögenentspricht. Dies gilt im
Falle der Uberlassungvon Grundstückenoder
Rechtenjedochnur insoweit,als nichtdieAn=
teilsberechtigungdes übernehmendenGesell=
schafters oder, wenn die Erben eines Gesell=
schaftersÜUbernehmersind, die Anteilsberechti=
gungdiesesGesellschaftersdurchdenErwerbvon
Anteilen andererGesellschaftermittelsRechtsge=
schäftsunterLebendenoderdurchAnderung des
Gesellschaftsvertragsbegründetwordenist.

IIIDem Stempel nach den Abs. I, 1I unter=
liegenauchAnträge auf Umschreibungvon Ge=
sellschaftsvermögenauf denNameneinesGesell=
schaftersim Grundbuche,wenn nicht einein
Bayern versteuerteoder vom Stempel befreite
Urkundeder im Abs. I bezeichnetenArt vor=
gelegtwird undauchnichtnachdenVorschriften
des bürgerlichen Rechtes eine Auflassung er=
forderlichist. Erfolgt die Errichtungder Ur=
kundeoderdieAuflassungerstnachderZahlung
des Stempels für den Unschreibungsantrag,
so wird auf denStempel für die Urkunde oder
die Auflassung der für den Umschreibungsan=
trag gezahlteStempel angerechnet.

Der Stempel für den Unmschreibungsan=
trag wird erstattet,wenndie Umschreibungim
Grundbuche nicht stattgefundenhat.

Gocgle
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23 Grundstücksübertragungen.
I A. Verträge,durchdie sichder eineTeil

verpflichtet,dasEigentuman einemin Bayern
gelegenenGrundstückezu übertragenoder ein
in Bayern gelegenesdenGrundstückengleich=
stehendesRechtzubestellenoderzu übertragen? —

StehtderLeistungeineGegenleistunggegen=
über, so wird der Stempel aus demhöheren
Werteder LeistungoderderGegenleistungbe=
rechnet.

Der Stempelermäßigtsichauf dieHälfte
a) wennder Wert desGegenstandesnicht

mehrals 2000 Mark beträgt,
b) beiVerträgenzwischenVerwandtenoder

Stiefverwandten in gerader Linie oder
zwischenEhegattenoder zwischenGe=
schwistern,

c) bei derAuseinandersetzungin Ansehung
eines Nachlassesoder des Gesamtguts
einerGütergemeinschaft.

Sind beiVerträgenzwischenVerwandten
oderStiefverwandten(D)nebendenVerwandten
oder Stiefverwandten der absteigendenLinie
deren Ehegatten oder Verlobten beteiligt, so
findet die Ermäßigung auch auf derenAnteils=
rechteAnwendung.Im übrigenistdieStempel=
abgabebeiMitbeteiligungweitererPersonennach
denAnteilsrechtender einzelnenPersonenge=
sondertzu berechnen.

B. Verträge,durchdie sichder eineTeil
verpflichtet,dasEigentuman einemaußerhalb
Bayerns gelegenenGrundstückezu übertragen
oder ein außerhalbBayerns gelegenes,den
GrundstückengleichstehendesRecht zu bestellen
oder zu übertragen

IIDie VorschriftendesAbs.I findenauf die
Beurkundungder Ubertragungder Rechtedes
Erwerbersaus einemVertrageder im Abs. 1
bezeichnetenArt sowieauf dieBeurkundungder
nachträglichenErklärung des „Erwerbersaus
einemsolchenVertrage,dieRechteausdemVer=
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—S trage für einen Dritten erworbenoder die
Pflichtendarausfür einenDrittenübernommen
zu haben,Anwendung,sofernnicht der erste
Erwerber den Vertrag erweislich auf Grund
einesAuftragsodereinerGeschäftsführungohne
Auftrag für einenDritten abgeschlossenhat und
die Übertragungder RechtedieseserstenEr=
werbersan denDritten erfolgt.

Das gleichegilt von derÜbertragungder
RechteausAnträgenzur Schließungeinesent=
geltlichenVertrags der im Abs.1 bezeichneten
Art, sofern der Antrag denVeräußerer bindet,
sowie aus Verträgen, durch die nur der Ver=
äußererzur SchließungeinessolchenVertrags
verpflichtetwird.

1|1Fat imFalle desAbs.II derersteErwerber
den Vertragerweislichauf Grund einesAuf=
trags odereinerGeschäftsführungohneAuftrag
für einenDritten abgeschlossenund gehörtder
Dritte, an dendieÜbertragungderRechtedes
erstenErwerberserfolgt,nichtzu den in der
ErmäßigungsbestimmungunterAbs.I A Abs.3b
bezeichnetenVerwandtendes Veräußerers,so
findet diese Ermäßigungsbestimmungauf den
VertragzwischendemVeräußererunddemersten
ErwerberkeineAnwendung.

IV DieErmäßigungsbestimmungunterAbs.1A
Abs.3 findetbeiderAuseinandersetzungin An=
sehungeinesNachlassesfür solchePersonenkeine
Anwendung, die erst durch den Erwerb von
NachlaßanteilenaufGrundeinesRechtsgeschäfts
unter Lebendenin die Erbengemeinschaftein=
getretensind. .

V Wird dasEigentuman einemGrundstücke
mehrerenPersonen gemeinschaftlichübertragen
und erklären diesePersonen beiderAuflassung,
daß sie das Grundstückim WegedesVertrags
unter sich teilen wollen, so unterliegendiezum
Zweckeder Teilung geschlossenenVerträgenur
einemStempelvon .. . . ...
wennsiebinnen6Monaten abgeschlossenwerden.

Gocgle



*. 529

1 2 3 4
Steuersa

2 vom rsab Berechnung
5 GegenstandderBesteuerung 112 der

6 « — Stempelabgabe
& 1N3

(23)1 DieseTarifstellefindet nur insoweitAn= #
wendung, als in anderen Tarisstellen auf sie "
verwiesenist.

24 Bestellungvon Hypotheken,Grundschulden,
ReutenschuldenundSchiffspfandrechte.

1Verträge,durchdie sichdereineTeil ver=
pflichtet,aneinemin Bayern gelegenenGrund=
stück oder den Grundstückengleichstehenden I
RechteeineHypothek,GrundschuldoderRen= I
tenschuldzu bestellen,auchwennnur die Er= I
klärungdes dieHypothek,Grundschuldoder
RentenschuldBestellendenbeurkundetist — 5 — — desBetragsder einzutra=
wennjedochderBetragder bestelltenHypo= e #aber aberun
thek,GrundschuldoderRentenschuld,beiHöchst= Fohhelen5e Sherageln.
betragshypothekenderHöchstbetrag2000 Mark beiRentenschuldenderAblö=
nichtübersteiüit .. — 2½— — sungssumme.

IIWird eineHypothekfür einDarlehenbe=
stellt,das zumZweckeder gänzlichenoderteil=
weisenRückzahlungeinerauf demGrundstücke
lastendenHypothekaufgenommenwird,sowerden,
falls der n= der VerwendungdesDar=
lehenszu diesemZweckeinnerhalbeinesMo=
nats seitderEintragungderHypothekerbracht
wird, die Stempel, Gebühren oder Taxen an=
gerechnet,diefürdieBestellungdernadbeahlten
Hypothekentrichtetwordensind. Die Anrech=
nung unterbleibt,wenndie rückgezahlteHypo=
thekund, wenndasDarlehenzurRückzahlung
mehrererHypothekenbestimmtist, die Summe
dieserHypothekendenBetragvon10,000Mark
übersteigt. Soweit die Gebühr oder der
Stempelfür dieBestellungder zurückbezahlten
Hypothek durch Anrechnung auf früher

richtetwordenist,findeteineweitereAnrechnung
nichtstatt.

IIIIst über die Forderung eine mit dem
Stempel der Tarisstelle 35 versteuerteUrkunde
errichtet,so wird der für dieseUrkundeentrich=
teteStempelangerechnet.

Gocgle



530

1 2 8 — 4 5*ê5

Steuersa
* S. sab Berechnungvom
— Gegenstandder Besteuerung 32 der

e Stempelabgabe
— S

—.= M

–S rEu““ IVVerträge,durchdie sichdereineTeil ver=
pflichtet,eineHypothek,GrundschuldoderRen=
tenschuldaneinemaußerhalbBayernsgelegenen
GrundstückoderdenGrundstückengleichstehen=
denRechtezu bestellen,auchwennnur dieEr=
klärung des die Hypothek,Grundschuldoder
RentenschuldBestellendenbeurkundetist.

V Die Vorschriften der Abs. I bis III fin=
den auf die Bestellung einesSchiffspfandrechts
aneinemimSchiffsregistereingetragenenSchiffe
entsprechendeAnwendung.

VIDie Vorschriftender Abs. I bis III fin=
den ferner entsprechendeAnwendung auf die
Erklärung des EigentümerseinesGrundstücks
oder des Inhabers eines den Grundstücken
gleichstehendenRechtes,daß eineGrundschuld
für ihn in das Grundbuch eingetragenwerde.
VIIDas gleichegilt für die Bewilligungder

EintragungeinerHypothek,Grundschuldoder
RentenschuldodereinesSchiffspfandrechts,so=
fern nicht über die Bestellungder Hypothek,
GrundschuldoderRentenschuldoderdesSchiffs=
pfandrechtseine in Bayern versteuerteoder
vom StempelbefreiteUrkundevorgelegtwird.
Wird dieUrkunde nach derZahlung desStem=
pels für die Eintragungsbewilligungerrichtet,
so ist auf denfür dieUrkundezuentrichtenden
Stempelder Stempel für die Eintragungsbe=
willigunganzurechnen.

Betrifft die Eintragungsbewilligungeine
Hypothek,GrundschuldoderRentenschuld,die
auf mehrerenGrundstückenoder grundstücks=
gleichenRechteneingetragenwerdensoll, so
wird der Stempel nur einmal erhoben.

Die Stempelabgabefür die Eintragungs=
bewilligungwirderstattet,wenndieEintragung
im Grundbuchoder im Schiffsregisternicht
stattgefundenhat. «
VIIIDer BewilligungderEintragungeinerHy=
pothek,Grundschuldoder Rentenschuldsteht
gleich die Bewilligung der Eintragung einer
Vormerkungzur SicherungdesAnspruchsauf

Gocgle
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(24) EinräumungeinessolchenRechtes. Wird nach
erfolgterVormerkungdieEintragungdesRech=
tes bewilligt, so ist auf denStempelfür die
Bewilligung der Eintragung desRechtesder
für die Bewilligungder Eintragungder Vor=
merkunggezahlteStempelanzurechen.

Auf Vormerkungennach§ 648 desBür=
gerlichenGesetzbuchsfinden dieseVorschriften
keineAnwendung.

25 1InventareundVermögensperzeichniff=ofern
sie von Behörden oder Beamten,insbesondere
vonNotarenbeurkundetsinid ——2— — I · »
oderwennsiegerichtlichenodernotariellen desausgewiesenenVermögens
UrkundenalsBeilagenbeigereihtwerden 11 — | unterAbzugderSchulden.

Im Falle der BeteiligungMinderjähriger
ermäßigtsichder Stempelauf die Hälfte.

I1Befreit sind
1. InventareundVermögensverzeichnisse

in Vormundschaftssachenundin solchen
Nachlaßsachen,in denenderreineNach=
laß nachAbzug der Schulden nicht
mehrals 2000 Mark beträgt,

2. InventareundVermögensverzeichnisse, .
wenndasausgewieseneVermögennach b
Abzugder SchuldendenBetrag von
150 Mark nichtübersteigt.

26 JagdkartenundJagdwaffenscheine. — 30
27 1Kauf=undTauschverträgeundandereent=

geltlicheVeräußerungsgeschäfte,soweitnichtbe=
sondereTarifstellen zur Anwendung kommen,
wenn sie betreffen

a) Grundstücke oder den Grundstücken 1
gleichstehendeRechteoderRechteder I
im Abs.II der Tarifstelle23 bezeich= I
neten Art, Versteuerungnach Tarif= I
stelle23; I

b) andere Gegenstände, «
sallsdiefürdieStempelberechnnng
maßgebendeGegenstandssummebeträgt

nichtmehrals 2000 Mark — — —
sonstt — 31 — —

Gocgle
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HundertTausend

—*#—*# Der Stempel unter b wird nur er=
hoben,wennderVertragnotariellbeurkundet
oderbeglaubigtist.
IIBei Tauschverträgenwird der Stempel

nachdemWerteder von einemder Vertrag=
schließendenin TauschgegebenenGegenstände
berechnet,und zwar jener, die denhöheren
Wert haben.Bei demTauschevon in Bayern
gelegenenGrundstückengegenaußerhalbBayerns
gelegenewirdderStempelnur nachdemWerte
der ersterenberechnet.

IIIIm übrigen berechnetsich der Stempel
bei den in Abs. Ib bezeichnetenGegenständen

a) beiKauf=undVeefernngsverisögenvom
Kauf=oderLieferungspreis unter Hin=
zurechnungdes Wertes der ausbe=
dungenenLeistungenundvorbehaltenen
Nutzungen;beianderenVerträgenvom D.
Gesamtwerteder Gegenleistungunter I
Hinzurechnungdes Wertes der vor=
behaltenenNutzungenoder,wennder
Wert derGegenleistungaus demVer=
tragenichthervorgeht,vondemWerte
des veräußertenGegenstandes;

b) bei Verträgen überLeistungan Er=
füllungs Statt nach demWerte, zu
dem die Gegenständean Erfüllungs
Statt angenommenwerden.Wird in
einem Kaufvertragehinsichtlichdes
KaufpreiseseineLeistunganErfüllungs
Statt vereinbart,so ist der Vertrag
wie ein Tauschvertragzu versteuern.

IV WennzweiodermehrereGrundstückseigen=
tümerdurchTauschvon in Bayern gelegenen
Grundstücken,die der landwirtschaftlichenoder
forstwirtschaftlichenBenützunggewidmetsind,
ihren ganzenGrundbesitzodereinenTeil zur
günstigerenBewirtschaftungin Zusammenhang 6
bringen,so beträgtder Stempel für die Be= "
urkundungdesTauschvertrags,für die Auf= I
lassungserklärungundfür dieÜbertragungvon
Hypotheken,GrundschuldenoderRentenschulden— — 2 —

Gocgle
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2#“—

28

29

Für TauschverträgezwischenzweiGrund=
stückseigentümern,beidenendieseVoraussetzungen
nur auf einerSeite gegebensind

Eine Geldaufgabesowieüberhauptjeder
MehrwertdeseingetauschtenGrundstücksgegen=
überdemvertauschtenGrundstückunterliegtder
VersteuerungnachAbs. I.

V Ist beiVerträgender im Abs.Ibezeich=
neten Art auf der einen Seite eine Erben=
gemeinschaftoder eine sonstigeGesamthands=
gemeinschaftund auf der anderen Seite ein
Teilnehmer an dieserGemeinschaftbeteiligt, so
finden dieVorschriften derTarifstelle 9 Abs. II
und der Tarifstelle22 Abs. II entsprechende
Anwendung.

VI BeurkundungenvonVeräußerungenbeweg=
licherSachen unterliegendemStempeldieser
Tarifstelleauchdann,wennsienur voneinem
der Vertragschließendenunterzeichnetund dem
anderenVertragschließendenausgehändigtsind.

1Notariell beurkundeteoder beglaubigte
Leibreutenverträge,Reutenverträgeundsonstige
Verträge,durchdie dasRechtauf zu gewissen
Zeiten wiederkehrendeLeistungenfür eineoder
mehrerebestimmtePersonenwährendderLebens=
dauerderBerechtigtenoder auf bestimmteoder
unbestimmteZeit gegenEntgelterworbenwird,

wenn der Kapitalwert der Leistungen
beträgt:

nichtmehrals 2000 Mark
soft

IIDieseTarifstelle findet nur Anwendung,
wenn der Erwerb desRechtesauf die Rente
oderdieLeistungnachderAbsichtderVertrag=
schließendendenHauptgegenstanddesVertrags
bildet.

Mietverträgeund Pachtverträge.
1NotariellbeurkundeteoderbeglaubigteMiet=

oderPachtverträge,wennderWert desGegen=
standesbeträgt

nichtmehrals 2000 Mark=
mehrals 2000 Mark

Gocgle
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—de—

30

31

32

Bei Miet=oderPachtverträgen,welcheauf
bestimmteZeit abgeschlossenwerden,bildetder
Betrag deseinjährigenZinsesvermehrtmitder
Zahl derJahre und,wennderfünfundzwanzig=
facheBetraggeringerist, dieserdieGegenstands=
summe.

Wird der Vertrag auf unbestimmteZeit
oder auf Lebensdauerabgeschlossen,so ist der

grunde zu legen.
IIBetrifft derMiet=oderPachtvertrageinen

außerhalbBayerns gelegenenGegenstand
Notariatsurkunden,diedieStelleeinernach

diesemTarif besteuertenVerhandlung vertreten,
wie diese Verhandlung,

sonstund als Mindeststempelin allen Fällen,
mit Ausnahmeder Tarifnummer3 ·

Proteste.
1Wechselprotesteund Schechroteste.

mindestens.
UWerden mehrereWechseloder Schecksin

einer Urkunde protestiert,so berechnetsich der
Stempel nachdemNennwertejedeseinzelnen
Wechselsoder Schecks.

IIIDer Stempel ist auch dann zu erheben,
wenn nach demBeginne desProtestaktsder
Schuldnerfreiwillig Zahlung leistetodereine
QuittungüberdieerfolgteZahlungderWechsel=
oderSchecksummevorlegt.

Protokolleder Notare
a) über VerlosungenoderZiehungen.
b) über die Generalversammlungenvon

AktiengesellschaftenodervonKommandit=
gesellschaftenauf Aktien,

wenndasAktienkapitalnichtmehrals
500,000 Mark beträüht
wenn es mehr als 500,000Mark,

abernichtmehrals 1Million Mark
beträgt.

Gocgle
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33

34

35

wennes mehrals 1 Million Mark,
aber nichtmehrals 10 Millionen
Mark beträgt .....

sonst..........
a)überdieVersammlungenderGesell-

schafterbeiGesellschaftenmitbeschränkter
aftung,
wenn das Stammkapitalnichtmehr

als 100,000Mark beträgüt.
wenn es mehr als 100,000Mark,

aber nichtmehrals 500,000Mark
betrütt ...

so.t.
d) über die Mitgliederversammlungender

Vereinen
e) sonstige wie Notariatsurkunden.

Prüfungszengnisse
Befreit sind: Abgangs=,Reife=undPrü=

fungszeugnissederöffentlichenSchulenundLehr=
anstalten.

1Schiedssprüche,und zwarsowohlderstän=
digen Schiedsgerichteals auch der zur Ent=
scheidungfür den einzelnenFall berufenen
Schiedsrichter ........
mindestens............

Ist der Wert des Streitgegenstandesun⸗
schätzbar ... .....

Wird der SchiedsspruchdurchLirusng
eineshöherenSchiedsgerichtsangefochten,so ist
auchderSpruch diesesSchiedsgerichtsstempel=

ichtichtig.
ul BefreitsindSchiedssprüchein Streitigkeiten

zwischenArbeiternund Arbeitgebern.
1Schuldverschreibungen.Notariell beurkun=

deteoderbeglaubigteErklärungenüberdieVer=
pflichtungzurEntrichtungeinerGeldschuldoder
über das Anerkenntnisdes Bestehenseiner
solchen,sofernderWertdesGegenstandesbeträgt

nichtmehrals 2000 Mark
mehrals 2000 Mark.

Gocgle
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36

Beurkundungenüber die Verlängerung
derRückzahlungsfrist,wennes sichum
Schuldverschreibungenhandelt,dienach
Abs.I bereitsversteuertsind;

welchegegenspezielleVerpfändungoder
HinterlegungvonedlenMetallen,Waren,
Wechselnoder Wertpapierengegeben
werden (Lombarddarlehen);

linge oder sonstigeForderungen aus
zweiseitigenVerträgen, falls dieseVer=
träge versteuert sind und alle wesent=
lichenBedingungendes Schuldverhält=
nissesbereits enthalten;

BestellungeinerHypothek,einerGrund=
schuld oder Rentenschuld oder eines
Schiffspfandrechtszugrunde liegende
Schuldverhältniserrichtetwerden,wenn
für die Bestellungder Hypothek,der
Grundschuld, Rentenschuldoder des
Schiffspfandrechtsoderfür dieBewilli=
gung der Eintragung ins Grundbuch
oder Schiffsregisterder Stempel der
Tarifstelle24 entrichtetist;
Schuldverschreibungen,dievomSchuld=
ner für den neuenGläubiger ausgestellt
werden,wenn nach Bestellung einer
Hypothek, Grundschuld,Rentenschuld
odereinesSchiffspfandrechtseinWechsel
in der Person des Gläubigers ein=
getretenist.

Gocgle
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–—½S. I1Befreitsind:
1. Lombarddarlehen,die vom Deutschen

Reicheoder von einemBundesstaate
aufgenommenworden;

2. Beurkundungen über Verlängerungen
der Rückzahlungsfristvon Lombard=
darlehen, die bereits versteuertsind;

3. PfanddarlehenöffentlicherLeihhäuser.
IIIFür die Stempelpflichtmacht es keinen

Unterschied,obdasLombarddarlehenin Brief=
form oderin irgend einer anderenForm be=
urkundetwird und ob die Beurkundungmit
Namensunterschrifterfolgt.

IVVon mehrerenzurBeurkundungeinesund
desselbenGeschäftsausgestelltenSchriftstücken
(Pfandschein, Quittungusw.) ist der Stempel
nur einl zu entrichten.

1 Notariellbeurkundeteoderbeglaubigte
Ertlckingen über dieSicherstellungvon For=
derungenoder Rechten, insbesondereBürg=
schaftserklärungenundPfandrechtsbestellungen,
soweit nicht andereTarifstellen Anwendung
finden, wenn der Wert der sichergestellten
Rechtebeträgt

nichtmehrals 2000 Mark
mehrals 2000 Mark

IIDer Stempeldarfdenfür dieBeurkundung
des sicherzustellendenRechtes zur Erhebung
gelangendenStempelnichtübersteigen.

IIIIst der Wert dersichergestellenRechte
nichtschätzbar. .

1VWird eineForderung oder ein Rechtin
demselbenSchriftstückedurch dieselbePerson
oder durch verschiedenePersonen mehrfach
sichergestellt,so ist dieStempelabgabenur ein=
mal zu entrichten.

VBefreit ist:
1. die Bestellung von Pfandrechtenan

Forderungen,dieimReichs=oderStaats=
schuldbucheingetragensind;

Gocgle
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37

38

2. die Bestellung von Dienstkautionen
öffentlicherBeamten;

3. die Bestellungeiner Sicherheitdurch
einen Vormund, Pfleger oder Beistand
(§ 1844 des BürgerlichenGesetzbuchs)
oderdurchdenInhaber der elterlichen
Gewalt (§ 1668 des BürgerlichenGe=
setzbuchs).

1Unterhaltsverträgezwischendem Vater
eines unehelichenKindes und diesemsowie
Verträgeüber eine an Stelle desUnterhalts
zu gewährendeAbfindung oder über die An=
sprücheder unehelichenMutter

1 Wird der Vertrag vor demVormund=
schaftsgerichtoder einemanderenGerichtege=
schlossen,so tritt Stempelbefreiungein.

1VerfüLaungenvonTodes wegen,einschließ=
lich der Erbverträgesowie der im § 2301
0. 1 des BürgerlichenGesetzbuchsbezeichneten
Schenkungsversprechen,Schuldversprechenoder
Schuldanerkenntnisse,

A. wenn der Wert des Gegenstandes
beträgt:

nicht mehr als 20,000 Mark
mehr als 20,000 Mark, aber nicht

mehrals 50,000 Mark
mehr als 50,000 Mark, aber nicht

mehrals 75,000Mark
mehr als 75,000 Mark, aber nicht

mehrals 100,000Mark
mehr als 100,000Mark, aber nicht

mehrals 150,000Mark
mehr als 150,000 Mark, aber nicht

mehr als 200,000 Mark
mehr als 200,000Mark, aber nicht

mehrals 300,000Mark
mehrals 300,000Mark.

B. wenndieVerfügungvonTodeswegen
lediglichAnordnungennicht vermögensrecht=
licher Art, Nachträge,Ergänzungenund Er=
läuterungenzu letztwilligenVerfügungenenthält

Gocgle
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(38) C. wenn die Verträge und Erklärungen
lediglichdenWiderruf, die Zurücknahmeoder
die Aufhebungeiner Verfügung von Todes
wegenodereinzelnerin einersolchenVerfügung
enthaltenerAnordnungenbetreffen

I1Der Hinterlegungsscheinist stempelfrei.
IIIDer Stempel wird nach demWerte des

Vermögensberechnet,über das in der Ver=
fügungverfügtist. Die auf diesemVermögen
lastendenSchuldenwerdenabgezogen.

1VBei einer gemeinschaftlichenVerfügung
werdendie Werteder Gegenständeder beider=
seitigenVerfügungenzusammengerechnet.

Der Stempelwird bei einemnach§2231
Nr. 2 des BürgerlichenGesetzbuchserrichteten
TestamenterstnachdemTode des Erblassers
erhoben;er kannjedochauchbeiLebzeitendes
Erblassersvon diesementrichtetwerden.

VI Für dieWertberechnungmaßgebendistder
Zeitpunktder Errichtungder Verfügung,bei
einemnach§2231 Nr. 2 desBürgerlichenGe=
setzbuchserrichtetenTestamentder Zeitpunkt
desTodes des Erblassers, außer wenn der
Stempelbei LebzeitendesErblassersentrichtet
wird. Soweit dieVersteuerungunteramtlicher
ÜberwachungoderdurchBehördenoderBeamte
einschließlichder Notare stattfindet,sind der
Wertberechnungdie AngabendesSteuerpflich=
tigenzugrundezu legen. Die Vorschriftender
Art. 35, 36 desGesetzesfindenvor derEröff=
nung derVerfügungkeineAnwendung.Finden
sich beimTode des Erblassersmehrerenoch
nichtversteuerteVerfügungenvonTodeswegen
vor, so ist der Stempel nur nachder Ver=
fügungzu entrichten,die für dieErbfolgemaß=
gebendist.

VII Befreit sinddie im § 2250 des Bürger=
lichen Gesetzbuchsund im § 44 desReichs=
militärgesetzesbezeichnetenTestamente.
VllI Ist einErbvertragzwischenEhegattenoder
Verlobten mit einemEhevertragin derselben
Urkundeverbunden,sowirdderStempelfür den

Gocgle
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39

40

Ehevertragauf den Stempel für den Erb=
vertragangerechnet.

IX Der Widerruf oder die Zurücknahmeoder
AufhebungeinerVerfügungvon Todes wegen
ist stempelfrei,wenngleichzeitigeineneueVer=
fügung von Todes wegenerrichtetwird.

Notariell beurkundeteoderbeglaubigteVer=
gleichewie Verträge.

BesondereVerleihungen.
A. 1Adelsverleihungen,und zwar

a) Erteilung eines Fürstendiploms.
5 „ „Grafendiploms.
c) „ Freiherrndiploms
ch) „ „ Ritterdiplolmm
e) Verleihung eineseinfachenAdelsdiploms

mit demPrädikat „von“
Bei VerleihungeineshöherenGradesmit

Uberspringungtieferer ist auch der Stempel
der übersprungenenGrade zu entrichten.

I1Wird dieAdelsverleihungmehrerenZweigen
einerFamiliezugleichzuteil,soistderStempelfür
jedeneinzelnenZweig besonderszu berechnen.

III!Der im Abs.I bestimmteStempelwird
auch für die Genehmigung zur Führung des
von einemauswärtigenFürstenaneinenBayer
verliehenenAdels erhoben.

B. 1Eintragungin die bayerischeAdels=
matrikel

bei dem Fürstenstande.
„ „ Grafenstande
„ „Freiherrnstande
„ „ Ritterstande
„ „ „einfachenAdel mit demR

„von“
I11Die StempelunterA undB sindauch im

Falle der gleichzeitigenVerleihungdesAdelsan
mehrereZweigeeinerFamilie nur in einfachem
Betrage zu entrichten.

C. Diplome über die Bewilligung zur
AnderungadeligerNamenoderWappen

Gocgle
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1 2 8 4

Steue
3 8 vom rsab Berechnung
5 Gegenstandder Besteuerung 2 der
&# ***2 Stempelabgabe

——

(40) Wird dieBewilligungzurÄAnderungeines
adeligenNamensundWappensgleichzeitiger=
teilt, so kommtder Stempel nur in einfachem
Betragezur Erhebung.

D. Leheubriefe
bei denKronämt — — 2000 —n“he ed' ————.—.———

c) bei denübrigenLehen« . ———20— ente
E. ErneunungzumKöniglichenKümmerer— — 60 —

zum KöniglichenKammerjunker J— 20 —
F. VerleihungvonTiteln anPrivatpersonen
a) GeheimerKommerzienrat. — — 3000 —

bis
5000 —

b) Kommerzienrat — —2000 —
bis

3000 —
c) sonstigeTitel mitAusnahmederHoftitel l— 8300 —

bis
· s 2 3000 —G. Bewilligungzur Annahmenichtbayeri=

scherOrden,Titel, EhrenzeichenoderWürden-—00 —
41 Versteigerungen.

A. 1Zwangsversteigerungen,gerichtliche,von
in Bayern gelegenenGrundstückenoder den
GrundstückengleichstehendenRechten

VersteuerungnachTarifstelle23 Abs. 1A.
IIDer Stempelwird auchimFalle desZu=

schlagsan denbisherigenEigentümeroderan
einen bisherigenMiteigentümeroderGesamt=
handsmitberechtigtenvom vollen Werte des
Gegenstandeserhoben.

Im Falle desZuschlagsan denbisherigen
Eigentümer beträgtder Stempel. 1 — — —

1Wird beieinerVersteigerung,diezumZwecke
der Auseinandersetzungunter Miteigentümern
erfolgt,der ZuschlageinemMiteigentümerer=
teilt, so bleibt bei Berechnungdes Stempels
derjenigeTeil desMeistgebotsaußerBetracht,
der auf den dem Ersteher bereits zustehenden
Anteil an denversteigertenGegenständenfällt.

Gocgle
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NummerLaufendeI
Gegenstandder Besteuerung

Steuersatz
vom

HundertTausend

4

Berechnung
der

Stempelabgabe

—**— Im Falle derGemeinschaftunterMiterben gilt
im Sinne dieserVorschrift jederMiterbe als
MiteigentümernachVerhältnis seinesAnteils
am Nachlasse. Die Vorschriften in den Tarif=
stellen9 Abs.II Satz2 und22 Abs.II Satz2

finden Anwendung.
IV Dem imAbs. I, II bestimmtenStempel

unterliegtauchdieMuliulestin derAbtretung
der Rechteaus demMeistgebotoder die Er=
klärung,für einenDrittengebotenzuhaben(681
des Gesetzesüber dieZwangsversteigerungund
die Zwangsverwaltung),sofern nicht der An=
steigererdas Meistgeboterweislichauf Grund
eines Auftrags oder einer Geschäftsführung
ohneAuftrag für einenDritten gelegthat und
dieRechteausdemMeistgebotandiesenDritten
übertragenwerden.

V Ist die Abtretungoderdie Erklärung im
VersteigerungsterminerfolgtoderwareinGläu=
bigerMeistbietender,demeinedurcheingeringeres
Gebot nichtodernichtvollständiggedeckteHypo=
thek,GrundschuldoderRentenschuldzutand,
so beträgtder Stempel .

VIWerdenbeieinerZwangsversteigerungvon
in Bayern gelegenenGrundstückenoder den
GrundstückengleichstehendenRechtenbewegliche
Sachen oder den beweglichenSachen gleich=
stehendeRechtemitversteigert,auf die sichdie
Beschlagnahmeerstreckt,sotritt hinsichtlichdieser
Gegenstände

VersteuerungnachTarifstelle27 Abs. Ih
ein, sofernder Wert der beweglichenSachen
oder diesengleichstehendenRechte innerhalb
einerFrist von zweiWochennachderErteilung
desZuschlagsausgeschiedenwird.

B. 1FreiwilligeVersteigerungen,soweitsie
zum Gegenstandehaben:

a) GrundstückeoderdenGrundstückengleich=
stehendeRechteoderRechteder in der
Tarifstelle23 Abs. II bezeichnetenArt

VersteuerungnachTarisstelle23;

Gocgle
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Gegenstandder Besteuerung

Hundert

vom

Tausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

b) beweglicheSachenoderdenbeweglichen
Sachen gleichstehendeRechte,die Zu=
behöreinesGrundstückssind und mit
demGrundstückeversteigertwerden

VersteuerungnachTarifstelle27 Abs. Ib
I1Der VersteuerungnachMaßgabederVor=

schriftunter b unterliegenauch die von dem
GrundstückegetrenntenErzeugnisseund nicht
wesentlichenBestandteileeinesGrundstücks,die
mit demGrundstückeversteigertwerden.

IIIDie Vorschriftin derTarifstelle27 Abs.V
findetentsprechendeAnwendung.

C. 1SonstigeöffentlicheBersteigerungenvon
beweglichenSachenodervonNutzungen,fürdie
nichtdie Vorschriftenfür Grundstückegelten

IIBefreit sind:
1. Versteigerungenim Meß=und Markt=

verkehre,
2. Zwangsversteigerungen, «
3-Versteigerungen,dieimöffentlichenAuf-

trag oder die zur Verwertung von
MündelgutvonVormündernvorgenom=
men werden,

4. Versteigerungenlandwirtschaftlicheroder
forstwirtschaftlicherErzeugnisse,sofernes
sichum eigeneErzenssse handeltund
die Versteigerungnicht anläßlicheiner
gewerbsmäßigenGüterzertrümmerung
erfolgt.

5. Häuteversteigerungender Metzger=
genossenschaften.

IIIPrivatpersonen,die eine stempelpflichtige
Versteigerungvorzunehmenbeabsichtigen,haben
spätestenszwei Tage vor deren Beginn der
Steuerstelle,in derenBezirk die Versteigerung
stattfindensoll, Ort, Tag und Stunde desBe=
ginnsder Versteigerunganzuzeigen.

IV Wird die Versteigerungim Auftrag eines
anderenvorgenommen,wsoistgleichzeitigderAuf=
traggeberzu benennen.

Gocgle
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LaufendeNummer
Gegenstandder Besteuerung

Hundert

Steuersatz
vom

Tausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

—r* —

42

V Unter welchenVoraussetzungenöffentliche
BediensteteundGemeindebeamte,die öffentliche
Versteigerungenvornehmen,Anzeigezuerstatten
haben,wird von derStaatsregierungbestimmt.

VI Über jedestempelpflichtigeVersteigerungist
eineschriftlicheUrkundeaufzunehmen,in derdie
zum AufwurfegebrachtenGegenständeund die
hierfür erzieltenPreiseeinzelnvorzutragensind.
VIIWird die Erteilung desZuschlagsversagt

odervorbehalten,so ist dies in derUrkundezu
vermerken.
VIIIDie Versteigerungsurkundeist vom Leiter
der VersteigerungunmittelbarnachderenBe=
endigungzur Bestätigungder Richtigkeitdes
Inhalts, unter Vortrag der Summe der er=
zielten Feie mit Ziffern und Worten, zu
unterzeichnenund binnenlängstenseinerWoche
der Steuerstellevorzulegen.

1XDie Steuerstellekann zur Versteigerung
einenVertreter abordnen,der die Aufnahme
der Versteigerungsurkundeüberwacht.

Berträge,sonstige.
1Notariell beurkundeteoder beglaubigte

Verträge, die lediglichdenVollzug, die Ver=
vollständigungoderVollendungeinesstempel=
pflichtigenVertrags zum Gegenstandehaben,
wennsie eineAnderungin Bezug auf die be=
teiligtenPersonen, auf denGegenstandoder
die Gegenstandssummenichtenthalten

Ist derStempelfür denbereitsbewerteten
Vertrag niedriger,so ist nur der niedrigere
Betrag geschuldet.

IINotariell beurkundeteoder beglaubigte
Verträgeüber die unbedingteWiederauflösung
eines stempelpflichtigenVertrags, wenn sie
innerhalb einerFrist von drei Monaten nach
Abschlußdes aufzulösendenVertrags beur=
kundet wedddden

Ist der Stempel für den aufzulösenden
Vertrag niedriger,so ist nur der niedrigere
Betrag geschuldet.

Cocgle
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I
— 4

LaufendeNummer
Gegenstandder Besteuerung

Hundert

Berechnung
der

Stempelabgabe

(42)

43

NachAblauf der Frist von dreiMonaten
ist die Vertragsauflösung als neuer Vertrag
zu versteuern.

Die Frist von drei Monaten beginntbei
Verträgen,die unter dieTarifstelle23Abs. LA
fallen, mit demAbschlussedesVertrags ohne
Rücksichtdarauf, ob die Auflassungserklärung
imVertragenthaltenoderspäterabgegebenist.

1|1Notariell beurkundeteoder beglaubigte
VerträgeübervermögensrechtlicheGegenstände,
wenn keine andere Tarifstelle anwendbar ist,
sofernder Wertsgegenstandbeträgt

nichtmehrals 2000 Mark
mehrals 2000 Mark=

1Vollmachten,ErmächtigungenundAufträge
zurVornahmevonGeschäftenrechtlicherNatur
bei GerichtoderBehörden

a) bei einemWerte des Gegenstandesder
Vollmachtvon

mehrals 150Mark, abernichtmehr
als 600 Marrr .

mehrals 600Mark, abernichtmehr
als 1000 Marr

mehrals 1000Mark, abernichtmehr
als 3000 Marr

mehrals 3000Mark, abernichtmehr
als 6000 Mar

mehrals 6000Mark, abernichtmehr
als 10,000Mark

mehrals10,00 Mark, abernichtniehr
als 15,—

sonst
b) wenndieVollnacht# Vornahmealler

GeschäfteodergewisserGattungenvon
Geschäftenfür denVollmachtgeberer=
mächtigt(Generalvollmacht),nach den
Sätzenunter a, sofernjedochderWert
des Gegenstandesbeträgt

mehr als 15,000Mark, abernicht
mehr als 100,000Mark

mehrals 100,000Mark.

Gocgle
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Gegenstandder Besteuerung

Hundert

Steuersatz
vom

Tausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

I1Wenn die Vollmacht nur zu Geschäften
außerhalbBayerns ermächtigt,wird nur der
halbeStempelerhoben.

IIIWenn der Bevollmächtigte
in einemDienst=,Anstellungs=oder Ge=

sellschaftsverhältnissezum Vollmachtgeber steht
und die Vollmacht mit Rücksichtauf dieses
Verhältnis erteilt wird, oder

derEhegattedesVollmachtgebersodermit
ihm in geraderLinie verwandtist oderals
FamilienangehörigerdenHausstanddesVoll=
machtgebersteilt,
höchstess

IV WennderWert desGegenstandesderVoll=
machtnichtschätzbarist sowiebei Vollmachten
zur Vertretungin einemStrafverfahren

V Die erstmaligeAnzeige des Bevollmäch=
tigtenan das Gericht oder die Behörde, daß

wird, wennihr eineschriftlicheVollmachtnicht
zugrundeliegt, einer schriftlichenVollmacht
gleichgeachtet.

VI Zu Vollmachten,in denenmehrerenicht
in einerErben=oder sonstigenRechtsgemein=
schaftoder in einem Gesellschaftsverhältnisse
stchendePersoneneinenBevollmächtigtenbe=
stellen,ist der Stempel so oft zu entrichten,
als Vollmachtgebervorhandensind.
VIIBefreit sind:

1. Vollmachten,die lediglichzurEntgegen=
nahmevonLadungen,Zusendungenoder
Schriftstückenfür den Vollmachtgeber
ermächtigen,

2. Vollmachten zur Stellung von An=
trägen oder Abgabevon Erklärungen,
die66 ausschließlichaufVerlautbarungen
im Reichs=oder Staatsschuldbuchbe=
ziehen,

3. Untervollmachten(Substitutionen),so=
fern die ursprünglicheVollmachtver=

Gocgle
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Gegenstandder Besteuerung
vom

HundertTausend

Berechnung
der

Stempelabgabe

44

45

steuertoder steuerfreiist und ein ent=
sprechenderVermerk hierüber sich auf
der Untervollmachtbefindet,

4. Vollmachtenim Postscheckverkehr,
5. Vollmachtenfür das Verfahren vor

den Gewerbe=und den Kaufmanns=
gerichten.

! Zeugnisse.
a) Zeugnisseund andereBestätigungender

Notare, über die keineförmlicheNota=
riatsurkundeerrichtetwird, sofernsie
nicht von Amts wegenzu erteilensind

b) eugnisseder Amtsärzte
c) ZeugnissederPfarrämter,dieaufGrund

der bis zum 1. Januar 1876 von die=
sengeführtenStandesregisterausgestellt
werden

IIBefreit sindZeugnissederAmtsärzte und
der Pfarrämter, die zum ZweckederFestsetzung
vonRuhe=,Witwen=oderWaisengeldern,Unter=
haltsbeiträgen,Unterstützungenund dergleichen
erteiltwerden.

1Zustellungsurkundender Gerichtsvollzieher
überZustellungenvonWillenserklärungenaußer=
halb einesRechtsstreits(§ 132 des Bürger=
lichenGesetzbuchs.)

Die Stempelabgabewird auch erhoben,
wenn die Zustellung durch die Post erfolgt
6 194 der Reichszivilprozeßordnung).

IIDaneben für die Beglaubigungder Ab=
schriftderzzustellendenSchrifftüce burchden
Gerichtsvollzieher

Gocgle
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Anzahl! Kapitalwert Anzahl! ipapitalwert Anzahl Kapitalwert Anzahl Kapitalwert
der der der der

Jahr M I H Jahre-J- -) Jahr 3 Jahre 4

1 1 0002215 029 432 18062 88
2 1 96,2 23 15 45,1 44 21 37,1 65 23 96,9

3 2 886245 8657 402 54966 24 04,7
4 3 77,6 25 16 24,7 46 72,0 167 24 12,2
5 4 63,0 26 16 62,2 47 21 88,5 68 24 19,4

6 5 45,07%76 98,3 4822 043692 26,4
7 6 24.2 28 33,0 4922 1995 70 330
8 7 00,2 29 17 66,3 50 22 34,2 71 24 39,5

9 7 73,3 307 98,4 51 22 48,2 72 24 45,6

10 8 43,5 31 18 29,0 52 22 61,8 73 24 51,6

11 9 11,1 32 18 58,9 53 22 74,8 74 24 57,3

12 9 760%3 87,4 542 87,3 24 62,8
13 10 38,5 34 19 14,8 55 22 99,3 76 24 68,0

14 10 98,6 35 19 41,1 56 23 10,9 77 24 73,1

15 11 56,3 36 19 66,5 57 23 22,0 78 24 78,0

16 12 11,8 37 19 90,8 58 23 32,7 79 24 82,7

17 12 65,2 38 20 14,3 59 23 43,0 80 24 87,2

18 13 16,63920 a6,8 6023 52,8 81 24 91,5
19 13 65,9 40 20 58,5 61 23 62482 24 95,7

20 134 79,3 —2 71.53324 99,7
21 14 59,0 42 20 99,3 63 23 80,3 84 25 00,0

undmehr



Greis-undVerordnung-Matt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 52.
München, den 31. August 1914.

*. Inhalt:
Königliche Verordnung vom 21. August 1914, betreffend denAufruf des Landsturms. — Bekanntma chung

vom21. August 1914, betreffend den Aufruf des Landsturms.

Königliche Verordnung vom21. August 1914, betreffendden Aufruf des Landsturms.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei MRhein,
erzog von Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir verordnenauf Grund der §§ 25 und 37 des Gesetzes,betreffendAnderungen
der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 (ReichsgesetzblattSeite 11) und in Ergänzung
Unserer Verordnungvom 3. August1914 was folgt:

l1.
Sämtliche Angehörigendes LandsturmsI. Aufgebots, die ihm überwiesenoder zu ihm

aus der Ersatzreserveübergetretensind, werdenhiemit aufgerufen.
101
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Vom Aufruf sind nicht betroffendie wegen körperlicherund geistigerGebrechenals
dauernduntauglichzum Dienst im Heereoderin der Marine Ausgemusterten.

Die AufgerufenenhabensichunterVorzeigungetwaigerMilitärpapierebei derOrts=
behördeihres Aufenthaltsortszur Landsturmrolleanzumelden.

Gegebenzu München,den21. August1914.

Ludwig.
Dr. rhr. v.Soden-Fraunhofen.Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung

desKriegsministeriums:
v. Huber=Liebenau,

Generalmajorz. D.

Bekanntmachung, betreffend den Aufruf des Landsturms.

Auf Grund der KöniglichenVerordnung, betreffendden Aufruf des Landsturms,
vom 21. August1914 undunterBezugnahmeauf dieBekanntmachungvom4. August1914
—V. Bl. S. 478 —wird nachfolgendeszur Kenntnisgebracht:

« Die nach § 1 der AllerhöchstenVerordnung aufgerufenenLandsturmpflichtigen,die sich
im Ausland aufhalten,habendie Verpflichtungzur alsbaldigen Rückkehrnach demInland,
sofernsie nicht auf Grund des § 100 Ziff. 3 und 4 der DeutschenWehrordnungaus=
drücklichhievon befreit worden sind. Weitere Befreiungen sind unzulässig. Die zurück=
kehrendenLandsturmpflichtigenI. Aufgebotshabensich bei dem Zivilvorsitzendender Ersatz=
kommissionihres Wohnsitzesund in Ermangelungeines Wohnsitzesbei demjenigenZivil=
vorsitzendenzur Landsturmrolleanzumelden,dessenBezirk sie bei der RückkehrnachDeutsch=
land zuerstberühren.

München,den21. August1914.

Der Minister des Innern. Der Kriegsminister.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. Frhr. v. Kreß.

Gocgle



Gesetz-undIleriirdnunggziilait
für das

KönigreichBayern.

Nr. 53.
München, den 31. August 1914.

Inhaltt:
Armengesetz vom21. August 1914.

Armengesetz.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Gayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir haben nachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat und ZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Abschnitt I.
Armenwesen.

A. AllgemeineVorschriften.

Art. 1.

Die öffentlicheArmenpflegehat die Aufgabe:
1. hilfsbedürftigePersonenzu unterstützen,
2. dem Eintritte der Hilfsbedürftigkeit entgegenzuwirken.

102
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Art. 2.

1Hilfsbedürftigist, wer sichwegenMangels eigenerMittel und Kräfte oderinfolge
einesbesonderenNotstandesdenNotbedarfnichtverschaffenund ihn auchwedervon den
Unterhalts=oderUnterstützungspflichtigennochvonderfreiwilligenArmenpflegeerlangenkann.

IIDer Notbedarfbestehtin dem, was zur Erhaltungdes Lebensund der Gesundheit
sowie zur Erziehung und Ausbildung unentbehrlichist.

Il Wird eineEhefrauoderwerdennochnicht16 Jahre alte Kinder unterstützt,so gilt
der unterhaltspflichtigeEhemannoder der unterhaltspflichtigeElternteil— bei unehelichen
Kinderndie Mutter —als unterstützt,auchwenndie Unterstützungohneodergegenden
Willen der Unterhaltspflichtigengewährtist.

Art. 3.

1Die öffentlicheArmenunterstützung(Art. 1 Ziff. 1) beschränktsichauf denNotbedarf.
I Die öffentlicheUnterstützung,die jedemhilfsbedürftigenDeutschenim Rahmen des

Abs. I zu leisten ist, umfaßt die Pflicht:
1. den erforderlichenLebensunterhalt, insbesondereObdach, Nahrung, Kleidung,

Pflegezu gewähren, -
2. die erforderlicheKrankenhilfezu leisten,
3. für die erforderlicheErziehung und Ausbildung der Kinder zu sorgen.

ill Soweit nötig, ist die öffentlicheUnterstützungdurchUnterbringungin einerAnstalt
zu gewähren.Im Falle desAbs. II Ziff. 3 ist auf das Glaubensbekenntnisdes Kindes
bei der Auswahl der Familie oder der Anstalt Rücksichtzu nehmen.

IVAußerdemhat die öffentlicheArmenpflegefür die einfacheBeerdigungmittelloserVer=
storbenerzu sorgen;zur Bezahlungvon Stolgebührenist sienichtverpflichtet.

V In Fällen dringenderNot ist aucharbeitsfähigenPersonendieHilfe zu gewähren,
die aus Gründender SicherheitoderSittlichkeitaugenblicklichunentbehrlichist.

Art. 4.

1Wer öffentlicheArmenunterstützunggenießt, ist verpflichtet,sich nachAnordnung der
Armenverbändezu einerseinenKräftenangemessenenArbeit innerhalboderaußerhalbeiner
Beschäftigungsanstaltverwendenzu lassen. «

IlDieArinenverbändesindberechtigt,arbeitsfähigenPersonen,dietrotzernstlicherBe-
mühungkeinenErwerb finden,Arbeit zu ermittelnund anzuweisen.
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Art. 5.
Die Armenverbändesind berechtigt,die Unterstützung(Art. 3 Abs. II, III) durch

Übereinkommenan andereArmenverbände,an Gemeinden,Anstalten, Vereine oder dergl.,
au AxrzteodersonstigegeeigneteEinzelpersonenzu übertragenund zu diesemZweckeHilfs=
bedürftigeunbeschadetder gesetzlichenAufenthaltsbeschränkungenauchauswärtsunterzubringen.
Beim Abschlussedes UÜbereinkommensdarf nichtlediglichderBetrag derEntschädigungden
Ausschlaggeben;das Ausbietender Hilfsbedürftigenist verboten.

Art. 6.
1Es ist verboten,Hilfsbedürftigein derWeisezu verköstigen,daß siedieKost bei den

Einwohnernder Reihenacheinnehmenmüssen(Umkost).
11Die Aufsichtsbehördekann für Landgemeindenauf Antrag desGemeindeausschusses

und desArmenrats(Art. 21) in widerruflicherWeiseAusnahmenbewilligen. Die Be=
willigungdarf sichnichterstreckenauf werktagsschulpflichtigeKinder, aufKranke,gebrechliche,
trunksüchtige,sicherheits=oder sittlichkeitsgefährlichePersonen,ferner auf Personenüber
70 Jahre, wenndiesenichtzustimmen.

zulIm Falle desAbs.II obliegtdie VerköstigungnachnähererFestsetzungdesGe=
meindeausschussesund desArmenratsdenEinwohnernmit eigenemHaushalt in bestimmter
Reihenfolge* einembilligenMaßstabe.

Art. 7.
1Setzt jemanddenallgemeinenoderbesonderenAnordnungendesArmenverbandes,ins=

besondereüberdie ErmittlungderHilfsbedürftigkeit,die VerabreichungvonUnterstützungen,
die Leistungder zugewiesenenArbeit, die EinhaltungeinerbestimmtenLebensweiseoderden
Aufenthaltin einerArmenanstaltungerechtfertigtenUngehorsamentgegen,so kannihm der
Armenverbandauf die Dauer desUngehorsamsjedeUnterstützungversagen.

I UngerechtfertigterUngehorsam(Abs.1) liegtinsbesonderedannnichtvor, wennmit
demGehorsamGefahr für LebenoderGesundheitdesHilfsbedürftigenodereinesAngehörigen
odersonstigeunverhältnismäßigeHärten oderNachteilefür diesePersonenverbundenwären.

UlWenndieElternoderihreStellvertreterdieErziehungvonKindern,für welchedie
öffentlicheArmenpflegeUnterstützunggewährt,offenbarvernachlässigen,so kannder Armen=
verband die Fortsetzungder Unterstützungdavon abhängigmachen, daß solcheKinder ihm
zur Unterbringungund Erziehungüberlassenwerden.

IVDen Mitgliedern und den besondersbeauftragtenVollzugspersonendesArmenrats,
den Armenpflegern,denBeauftragtendes Landarmenverbandessowie denVertreternder
Staatsaufsichtsbehördedarf der Eintritt in die Wohnungder unterstütztenHilfsbehürtigen

nicht verwehrtwerden.
102*

Gocgle



554

Art. 8.

Die Armenverbändekönnendie EntmündigungwegenVerschwendungoder wegen
Trunksuchtbeantragen,wenn zu befürchtenist, daß der zu Entmündigendeoder seineAn=
gehörigender öffentlichenArmenpflegezur Last fallenwerden.

Art. 9.

1Alle öffentlichenBehörden,Stiftungsverwaltungen,Religionsdiener,Arzte und Ein=
richtungender privatenWohltätigkeithaben innerhalbihres WirkungskreisesdenArmen=
verbändenaufVerlangendie zurLösungihrerAufgabenerforderlichenAufschlüssezu erteilen.

11Für öffentlicheBehördenbestehtdiesePflicht nicht, soweitbesonderedienstlicheRück=
sichtenentgegenstehen.

Art. 10.

1Personen,die trotz genügendereigenerMittel öffentlicheArmenunterstützungempfangen
oderbinnen10 Jahren nachEmpfangsolcherUnterstützungein Einkommenoderein Ver=
mögenerlangthaben,das ihnenunbeschadetder Sicherstellungihres Lebensunterhaltsdie
Erstattungermöglicht,sind zum Ersatzedes Empfangenenverpflichtet.

11Der Armenverbandkann auch aus dem Nachlasseder Personen, die in den letzten
10 Jahren vor demTode unterstütztwordensind, Ersatz für die gewährtenUnterstützungen
verlangen,wenn nicht arme Pflichtteilsberechtigtevorhandensind.

IIlDer ErsatzanspruchnachAbs.II kannnichtzumNachteilederNachlaßgläubigergeltend
gemachtwerden; Verbindlichkeitenaus Pflichtteilsrechten,Vermächtnissenund Auflagen
bleibenaußerBetracht. Trifft der Ersatzanspruchmit demErsatzansprucheineröffentlichen
Wohltätigkeitsanstaltzusammen,die denVerstorbenenin denletzten10 Jahren vor dem
Tode unterstützthat, so kann er auch nicht zum NachteilediesesAnspruchsgeltend
gemachtwerden.

Art. 11.

1Auf Antrag des unterstützungspflichtigenArmenverbandeskönnen die Unterhaltspflich=
tigendurchBeschlußderDistriktsverwaltungsbehördeangehaltenwerden,demHilfsbedürftigen
nach Maßgabe ihrer gesetzlichenUnterhaltspflicht die erforderlicheUnterstützungzu gewähren
und die Aufwendungzu ersetzen,die infolge der Nichterfüllungihrer Verpflichtungfür den
Unterhaltgemachtwurden. Dies gilt jedochbei einemunehelichenKinde vomVater nur
dann,wenner seineVaterschaftnachdemBürgerlichenGesetzbuche§ 1718 auerkanntoder
sichzur Leistungdes Unterhalts in einer von dem Vormundschaftsgerichtoder einem Notar
aufgenommenenUrkundeverpflichtethat oderwennseineUnterhaltspflichtvollstreckbarfeststeht.
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I!Zuständigist dieDistriktsverwaltungsbehördedesWohnsitzes,beimFehleneinessolchen
die desAufenthaltsdes in AnspruchgenommenenUnterhaltspflichtigen.

II!Die Distriktsverwaltungsbehördeentscheidetendgültigvorbehaltlichdes Rechtswegs.
Ihr Beschluß ist vorläufig vollstrecbar. Weicht das rechtskräftigegerichtlicheUrteil von
der Entscheidungder Distriktsverwaltungsbehördeab, so hat der Armenverband dem in
AnspruchGenommenenseineLeistungenoderMehrleistungenund dieKosten desRechtsstreits,
soweitsienichtdiesemselbstauferlegtsind, zu ersetzen;im Weigerungsfallist derArmen=
verbandhierzustaatsaufsichtlichanzuhalten.

Art. 12.

Hat ein Unterhaltspflichtigerdie Leistung von Unterhaltsbeiträgendurch schriftliche
Erklärungvor der DistriktsverwaltungsbehördeseinesWohnsitzesoderAufenthaltszugesagt,
so kanndieseBehördedie Beiträge auf Antrag eines Armenverbandesvorbehaltlichdes
Rechtswegsbeitreiben(Ausführungsgesetzzur ZivilprozeßordnungArt. 6, 7). DieseVor=
schrift gilt nur, soweitdie Beitreibung erforderlichist, um denArmenverbandfür dieUnter=
stützungschadloszu halten, die er infolge der Nichterfüllung der Unterhaltspflichtbereits
geleistethat odernochleistenmuß.

« » Art. 13.

Die Regierungen,Kammerndes Innern, setzennachAnhörungder Distriktsverwal=
tungsbehördendie Sätze (Tarife) fest,die nachdemGesetzüberdenUnterstützungswohnsitz
§ 30 Abs.III, IV für dieErsatzansprücheder Armenverbändemaßgebendsind. Die Sätze
sind nachDistriktsverwaltungsbezirkenaufGrund der tatsächlichenAufwendungenim Sinne
der vorbezeichnetenGesetzesbestimmungenfestzusetzen.

Art. 14.

1Natürlichen oder juristischenPersonen,die ohneRechtspflichtund ohneAuftrag eines
Armenverbandeseinem Hilfsbedürftigen Hilfe leisten, steht ein Anspruch auf Ersatz des
gebotenenAufwandes nur dann zu, wenn der zunächstverpflichteteArmenverband(Gesetz
über den Unterstützungswohnsitz§ 28) durch sie binnen drei Tagen nachBeginn der Hilfe=
leistung von dieserKenntnis erhielt und wenn die Hilfe so dringendwar, daß die vor=
herigeAnzeigebei diesemArmenverbandenicht möglichwar. Erfolgt die Anzeigenicht
innerhalb der bestimmtenFrist, so ist nur die Hilfe ersatzfähig,die nach Eingang der
AnzeigebeimArmenverbandegeleistetwurde.

II Für Arzte und Apothekergilt Abs. I nicht, soweitsienachArt. 5 mit denArmen=
verbändenandereVereinbarungengetroffenhaben. Hat derArzt die Anzeigeerstattet,so
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erstrecktsichdie ErsatzpflichtdesArmenverbandesauchauf dieHeilmittel,die derApotheker
auf ärztlicheVerordnungabgegebenhat, sowieauf die Dienste,die niederärztlicheBerufs=
personenauf ärztlicheAnordnunggeleistethaben. Für Dienstleistungen,zu denendie
HebammennachihrerDienstanweisungverpflichtetsind,beträgtdieAnzeigefristsechsWochen.

Art. 15.
1Die Armenverbändegenießenin allen ihrenAngelegenheitenGebührenfreiheit.
11In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenstehtdenArmenverbändenin dem Verfahrenvor

denbayerischenGerichtenGebührenfreiheitzu.
1II1Notarekönnenvon denArmenverbändenund demöffentlichenArmenvermögen(Armen=

fonds)keineGebührenbeanspruchenfür
Beurkundungvon Schuldbekenntnissen,Hypothekbestellungenoder Bürgschaften

bei unverziuslichenDarlehenaus demArmenvermögenoderausWohltätigkeits=
stiftungenoderbei Ersatzansprüchender Armenverbändegegenüberden unter=
stütztenArmenoderderenUnterhaltspflichtigen,von Unterhaltsverträgen,von
VollmachtenoderandereneinseitigenErklärungen,

Ausstellungvon Zeugnissen,
VornahmevonBeglaubigungen.

IVDie Abs.I bis III geltenin denFällen derArt. 66, 68 auchfür die Distrikts=
gemeinden.

Die ErklärungennachArt. 12 sind gebührenfrei.

8. Ortsarmenverbände.

Art. 16.

1Jede GemeindebildeteinenOrtsarmenverband.
I1Der Ortsarmenverbandübt die öffentlicheArmenpflegeauf KostenderGemeindeaus.

Art. 17.
Als Ortsarmenverbandgilt auchjederausmärkischeBezirk (rechtsrheinischeGemeinde=

ordnungArt.3).
Art. 18.

1MehrereGemeindeneinesRegierungsbezirkeskönnensichdurchübereinstimmendeBeschlüsse
derGemeindeverwaltungenzu einemgemeinsamenOrtsarmenverbande(Gesamtarmenverband)
vereinigen.In Gemeindenmit städtischerVerfassungist die Zustimmungder Gemeinde=
bevollmächtigten,in rechtsrheinischenLandgemeindendieZustimmungderGemeindeversammlung
erforderlich.
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In gleicherWeiseerfolgtdieAnderungoderAuflösungdesGesamtarmenverbandes.

II1Gründung,Anderungund AuflösungeinesGesamtarmenverbandesbedürfender Ge=
nehmigungder Regierung,Kammerdes Innern.

Art. 19.
1Bei dringendemöffentlichenBedürfnissekann die Regierung,Kammerdes Innern,

Gemeindenihres RegierungsbezirkesauchohnederenZustimmungzu einemGesamtarmen=
verbandevereinigen.

Die Vereinigungist nur zulässig,wenn dieGemeindenzu einanderin wirtschaftlicher
Beziehungstehen,mindestenseineder GemeindendurchLeistungender öffentlichenArmen=
pflegeunverhältnismäßigbelastetist und nachdemUmlagengesetzArt. 12 keinegenügende
Abhilfe getroffenwerdenkann.

in Bei Gründung,AnderungoderAuflösungdesGesamtarmenverbandessinddiebeteiligten
Gemeindeverwaltungen,in Gemeindenmit städtischerVerfassungauchdie Gemeindebevoll=
mächtigten,in rechtsrheinischenLandgemeindenauch die Gemeindeversammlung,ferner die
verstärktenDistriktsräteund bei kreisunmittelbarenStädtendieVollversammlungdesLand=
rats zu hören.

— Art. 20.
1Die Gesamtarmenverbände(Art. 18, 19) sindöffentlicheKörperschaftenmit demRechte

der SelbstverwaltungnachMaßgabeder Gesetze.
il Die Vorschriftenfür dieOrtsarmenverbände,die aus einereinzigenGemeindebestehen,

geltenfür dieGesamtarmenverbändeentsprechend,soweitdasGesetznichtsanderesbestimmt.

Art. 21.

In jeder Gemeinde,die einen eigenenOrtsarmenverbandbildet, bestehtein Armenrat.

Art. 22.
1In Gemeindenmit städtischerVerfassungbestehtder Armenrat

aus denBürgermeistern,
aus denvomMagistratunddenGemeindebevollmächtigtenabgeordnetenMitgliedern

dieserKörperschaften,
aus denPfarrern der Pfarreien,derenSprengel die GemeindeodereinenTeil

davonumfassen,
aus dem Rabbiner, wenn ein solcherin der GemeindeseinenSitz hat, andern=

falls aus einemabgeordnetenMitgliede der israelitischenKultusverwaltung
(in der Pfalz des Synagogenausschusses),wenn einesolchein der Gemeinde
besteht,
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aus einerAnzahl gewählterMitglieder,
aus dem Bezirksarzte, wenn ein solcherin der Gemeinde seinenSitz hat, bei

mehrerendem von der vorgesetztenDienstbehördebestimmten.
11Für andereGemeindengilt Abs. 1 entsprechend.In diesen gehörendem Armenrate

nebendemBürgermeisterauchder Beigeordnete,in Gemeindenmit pfälzischerGemeinde=
verfassungdie Adjunkten an. An Stelle der Abgeordnetendes Magistrats und der Ge=
meindebevollmächtigtentreten die von der GemeindeverwaltungabgeordnetenMitglieder
dieserKörperschaft. .

mSindniehralsZPfarreiendesselbenBekenntnissesbeteiligt,sosindinGemeinden
mit Bezirkspflegeausschüssen(Art. 27 Abs. II) Mitglieder desArmenratsdie 3 Pfarrer,
derenPfarreien zusammendie meistenAngehörigendiesesBekenntnissesin der Gemeinde
umfassen. An Stelle dieserPfarrer können auf Grund Vereinbarung der Pfarrer der
beteiligtenPfarreien anderePfarrer des gleichenBekenntnissestreten. Die Pfarter, die
hiernachdemArmenratenichtangehören,sind zu beratenderTeilnahmeberechtigt.

V UnterdengewähltenMitgliedernsollensichin Gemeindenmit mehrals 10 000 Ein=
wohnernFrauen und Vertreterder in der GemeindebestehendenEinrichtungenderprivaten
Wohltätigkeitbefinden.Die Zahl der Vertreter der Wohltätigkeitseinrichtungenund die
der Frauen darf zusammendie Hälfte der gewähltenMitglieder nicht überschreiten.

V Im übrigenbestimmtdie Zahl der abzuordnendenMagistratsräte,Gemeindebevoll=
mächtigtenundGemeindeverwaltungsmitgliedersowieder besonderszu wählendenMitglieder
in Gemeindenmit städtischerVerfassungder Magistrat mit Zustimmungder Gemeinde=
bevollmächtigten,in denübrigenGemeindendie Gemeindeverwaltung.

Art. 23.

1Die Stellvertreterim Pfarramte, fernerdie mit denvollen pfarrlichenRechtenaus=
gestattetenSeelsorgegeistlichenstehenden Pfarrern gleich. In Gemeinden,die ganz oder
teilweisezu einem Seelsorgebezirkegehören,für den ein eigenerGeistlicherbestelltist, kann
die Staatsaufsichtsbehördediesenauf Antrag desPfarrers an dessenStelle in widerruflicher
Weiseals selbständigesMitglied des Armenratsbestimmen.Er stehtdann im Armenrate
dem Pfarrer gleich; seineGeschäftsführungunterliegt jedochder Aufsicht des Pfarrers.

1 Sind in einerprotestantischenPfarrei mehrerePfarrer angestellt,so ist der erste(in
der Pfalz der mit derhöherenAmtswürde,bei gleicherAmtswürdeder mit demhöheren
Dienstalter)zunächstzumMitgliededesArmenratsberufen.Solange er von seinemRechte
keinenGebrauchmacht,ist derzweitePfarrer berufen;sindmehrals zweiPfarrer vorhanden,
so bestimmendie beteiligtenPfarrer aus ihrer Mitte das Mitglied desArmenrats.
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Art. 24.
1VorstanddesArmenratsist in denGemeindenmit städtischerVerfassungund in den

Gemeindenmit pfälzischerGemeindeverfassungder Bürgermeister,von mehrerender erste;
in anderenGemeindender Pfarrer, von mehrerenstimmberechtigtenPfarrern der Pfarrer
des überwiegendenBekenntnisses,dessenPfarrei die meistenAngehörigendiesesBekenntnisses
in der Gemeindeumfaßt. An Stelle diesesPfarrers kann auf Grund Vereinbarung der
stimmberechtigtenPfarrer des überwiegendenBekenntnissesein andererPfarrer aus ihrer
Mitte treten. « —

IIDie Stellvertreterdes Vorstandeswählt der Armenrataus seinerMitte.

Art. 26.-
1NachBeendigungder ordentlichenGemeindewahlwird der Armenratgebildet.
1 Die Mitglieder,diedurchWahl berufenwerden,werdenin Gemeindenmit städtischer

Verfassungdurchdie in einenWahlkörpervereinigtenMagistratsmitgliederund Gemeinde=
bevollmächtigtenunterLeitung desBürgermeisters,in anderenGemeindendurchdie Ge=
meindeverwaltunggewählt.

Il Für dieseMitglieder (Abs. II) könnennachBeendigungder Wahl für die laufende
WahlzeitErsatzleutegewähltwerden.Der Wahlkörperbestimmtihre Zahl und dieReihen=
folge ihrer Einberufung. Der Vorstand beruft die Ersatzleutebei Erledigung von Stellen
ein. Sind keineErsatzleutegewähltoderkeinemehrvorhanden,so sindAbgängedurch
Neuwahlenzu ersetzen.

!VBei denWahlenentscheideteinfacheStimmenmehrheit,bei Stimmengleichheit,soweit
nötig, das Los.

In denGemeindenmit städtischerVerfassungwerdendie Mitglieder (Abs. II) auf
sechsJahre derartgewählt,daß nachdrei Jahren die ältereHälfte ausscheidet.Der erste
Austritt erfolgtnachdrei Jahren durchdas Los.

Art. 26.
1Wählbarsind alle volljährigenEinwohnerbeiderleiGeschlechts,die mit Steuer ver=

anlagt sind. Für Frauen gilt das Erfordernis der Steuerveranlagungauch dann als
erfüllt, wennder Ehemannoderein Elternteilmit Steuer veranlagtist.

I Von derWählbarkeitsindausgeschlossen:
1. Personen,die entmündigtsindodernachdemBürgerlichenGesetzbuche§ 1906

untervorläufigerVormundschaftstehen,
2. Personen,über derenVermögendas Konkursverfahreneröffnetist, und ihre

Ehegatten,solangediesesVerfahrendauert,
3. die Militärpersonendes Friedensstandes.
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ul Der VorstanddesArmenrats verpflichtetdie Gewähltenauf Handgelübdeund weist
sie in ihre Stellen ein. Bis dahinhabendie Austretendenihr Amt fortzusetzen.

I!7Das Ergebnisder Bildung desArmenratsist derAufsichtsbehördeanzuzeigen.Das
gleichegilt von Anderungenim Mitgliederstande.

Art. 27.

1Der Armenrat ist berechtigt,aus dennachArt. 26 wählbarenEinwohnerngeeignete
Personen in widerruflicherWeise als Armenpflegeraufzustellen.Dabei kann erdieGemeinde
in Armenbezirkeeinteilen. In Gemeindenmit mehrals 10000 Einwohnernist er hierzu
verpflichtet.

u.In Gemeindenmit mehrals 10000 Einwohnernkannder Armenratfür jeden
ArmenbezirkeinenBezirkspflegeausschußbilden. Der Bezirkspflegeausschußbestehtaus einem
Mitgliede des Armenrats als Vorsitzendenund mehrerenMitgliedern, die aus den Armen=
pflegerndesArmenbezirkesentnommenwerden; unter ihnen sollen sich auchFrauen befinden.
Die Pfarrer (Art. 22 Abs.I, 23) der Pfarreien des Armenbezirkesoder die von ihnen
abgeordnetenGeistlichen,dannderArmenarztdesArmenbezirkessindMitglieder desBezirks=
pflegeausschusses,auchwennsie nichtim Armenbezirkewohnen. Gemeindenmit mehrals
30 000 EinwohnernmüssenBezirkspflegeausschüssebilden.

zl!Die Armenpflegerund die BezirkspflegeausschüssehabenunterLeitungdesArmenrats
bei derAusübungder Armenpflegemitzuwirken. «

IVDas NähereüberdieArmenpflegerund dieBezirkspflegeausschüsseregeltderArmenrat
durcheineSatzung.

Art. 28.

1Die MitgliederdesArmenratsund derBezirkspflegeausschüssesowiedieArmenpfleger
versehenihre Stellen unentgeltlich.

IIVor derErnennungvon GemeindebeamtenodersonstigenAngestelltenfür die Armen=
pflegeund ihre Anstaltenhat die GemeindeverwaltungdenArmenrateinzuvernehmen.Der
Armenrat kann auchErnennungendieserArt beantragen.Insbesonderehat die Gemeinde
demVorstandedesArmenratsnachBedarf eine geeigneteHilfskraft zur Besorgungdes
Schreibwerkszur Verfügungzu stellen. Die Beamtenund die sonstigenAngestelltensind
aus Mitteln der öffentlichenArmenpflegezu bezahlen.

ul Die GemeindeverwaltungkannauchdenMitgliederndes Armenrats,die mit der
VerwaltungderArmenkasse,mit derLeitungbesondererAnstaltenodermit anderenbesonderen
Dienstleistungenbetrautsind,auf Antrag desArmenratseineEntlohnungaus derArmen=
kassebewilligen. In Gemeindenmit städtischerVerfassungist hierfürdie Zustimmungder
Gemeindebevollmächtigtenerforderlich.

Gocgle



Nr. 53. 561

Art. 29.

! Die MitgliederdesArmenratsund derBezirkspflegeausschüsse,die infolgeihresAmtes
berufensind,könnendas Amt nichtablehnen.

IIDie gewähltenMitgliederund dieArmenpflegerkönnendieWahl nurausdenGründen
ablehnen,aus denendie Wahl zu Gemeindestellennachden Gemeindeordnungenabgelehnt
werdenkann. Frauen könnendieWahl ablehnenund sindzumAustritte jederzeitberechtigt.
EhefrauenbedürfenzumEintritte sowiezumVerbleibenimArmenratund im Bezirkspflege=
ausschusseder Zustimmung des Mannes.

IIIFür denAustritt geltenim übrigendieVorschriftenderGemeindeordnungenentsprechend.

Art. 30.

1BezüglichderDisziplin überdieMitgliederdesArmenratsmitAusnahmedesBezirks=
arztesund die Mitglieder der Bezirkspflegeausschüssegeltendie Vorschriftender Gemeinde=
ordnungenentsprechend.

u Verletztein Mitglied desArmenratsoderdesBezirkspflegeausschussesvorsätzlichoder
fahrlässigseineAmtspflicht,so haftetes demOrtsarmenverbandefür denSchaden,der ihm
darausentsteht.

Art. 31.

1Der ArmenratvertrittdenOrtsarmenverbandin allenAngelegenheitender öffentlichen
Armenpflege. ,

UDerArmenratistinsbesondereverpslichtet:
1. überdenStand und die Ursachender Armut in derGemeindesichKenntnis zu

verschaffen,
2. in denEinzelfällendie Zulässigkeitder Unterstützungzu ermitteln.

Art. 32.

1Der ArmenratbeschließtüberGewährung,Dauer, Art undUmfangderUnterstützung
und regeltihreVerabreichung.In dringendenFällen kannvorbehaltlichdesArt. 38 Abs.V
derVorstand und außerhalbseinesDienstsitzesder auswärtigeStellvertreterentscheiden.Von
der Entscheidunghat er demArmenrateKenntniszu geben.

IIDer Armenratleitet oderbeaufsichtigtdie gemeindlichenArmenhäuserund die sonstigen
aus Mitteln des OrtsarmenverbandesunterhaltenenAnstalten.Er kannfür dieseAnstalten
Haus= und Dienstordnungenmit Genehmigungder Staatsaufsichtsbehördeerlassen.Die
Handhabungder AnstaltszuchtstehtdenhierfüraufgestelltenPersonenzu. 103.
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Art. 33.

1Wo Bezirkspflegeausschüssegebildetsind (Art. 27 Abs. II), kann der Armeuratdie
Erfüllung der in Art. 31 Abs.II Ziff. 2, 32 Abs.1 bezeichnetenObliegenheitendurchdie
Satzung(Art. 27 Abs.IV), soweitveranlaßt,denBezirkspflegeausschüssenundihrenVorsitzenden
übertragen.

1.Dabei gilt folgendes:
1. GegendieEntscheidungdesBezirkspflegeausschussesist Beschwerdean denArmen=

rat zulässig.
2. Der Vorsitzendekanndie Ausführungder BeschlüssedesAusschussesdurchEin=

spruchvorläufig verhindernund die Entscheidungdes Armenrats aurufen.
3. Dieser ist berechtigt,Beschlüsseder Bezirkspflegeausschüsseaufzuhebenoderab=

zuändernund Fälle zu neuerlicherBeschlußfassungzurückzuweisen.

Art. 34.

1Die Ortsarmenverbändesind verpflichtet,die für die örtlicheArmenpflegenotwendigen
Einrichtungenzu treffenund für derenErhaltungzu sorgen.

IIMehrerebenachbarteOrtsarmenverbändekönnendie gemeinsameHerstellung,Erhaltung
und VerwaltungdieserEinrichtungenvereinbaren. «

mBeiUnternehmungemderenKostennichtauslausendenEinnahmenderArmenkasse
gedecktwerdenkönnenoderdie einedauerndeBelastungderGemeindezurFolgehaben,dann
bei Regelungvon Abgabenfür ArmenzweckestehtdemArmenratenur dieBegutachtungzu.
Die Beschlußfassungobliegtden nach den GemeindeordnungenzuständigenStellen; der
Armenratist jedochberechtigt,die Staatsaufsichtanzurufen.

Art. 35.

1Die Mittel zur BestreitungdesBedarfesder Ortsarmenverbändebestehen:
1. aus den Nutzungendes für ArmenzweckeausgeschiedenenGemeindevermögens

(Armenvermögen),
2. aus denstiftungsgemäfhierfürverfügbarenNutzungenvonWohltätigkeitsstiftungen,
3. aus den Einnahmen,die der Armenpflegegesetzlichzugewiesensind,
4. aus denAbgaben,die zugunstender Armenpflegein derGemeindebereitsbestehen

oderihr von der Gemeindezugewiesenwerden,
5. aus den regelmäßigenoder außerordentlichenZuschüssenaus gemeindlichenoder

anderenöffentlichenMitteln,
6. aus sonstigenaußerordentlichenEinnahmen.
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11ReichendieseEinnahmennicht aus, so ist der MehrbedarfdesOrtsarmenverbandes
nachdenVorschriftender Gemeindeordnungenüberdie Bestreitungder Gemeindebedürfnisse
zu decken.

Art. 36.

1Die Einnahmendes Ortsarmenverbandes(Art. 35) fließenin eine besondereKasse
(Armenkasse).Diese unterstehteigenerVerwaltung. Aus ihr sinddieAusgabenfürArmen=
zweckezu bestreiten.

I NachhaltigeUberschüsse,soweitsie nichtals Rücklagenbereitgehaltenwerden,sowie
sonstigeZuflüsse,die nichtzur BestreitunglaufenderAusgabenbestimmtsind, müssendem
Armenvermögen(Art. 35 Abs. I Ziff. 1) einverleibtwerden.

Art. 37.
1Die Armenkassewird durchdie vom Armenrataus seinerMitte bestelltenMitglieder

oderdurchdie nachArt. 28 Abs.II ernanntenBeamtenoderAngestelltenverwaltet.
IIDie Kassenverwalterhaftenzunächstfür richtigeErhebungderEinnahmen,Einhaltung

derVoranschlägeund vorschriftsmäßigeVerrechnungderAusgaben; sie habeneineangemessene
Sicherheit zu leisten,wenn der Armenrat nichts anderesbeschließt.

IIIDer Armenratist berechtigt,von denRechnungender von der Gemeindeverwaltung
verwaltetenArmenvermögensbeständeund WohltätigkeitsanstaltenEinsichtzu nehmen,die
Anstalten nachAnzeige bei der GemeindeverwaltungdurchMitglieder besichtigenzu lassen,
die Abstellungvon Mißständenzu beantragenund bei VerweigerungderAbhilfeBeschwerde
zur Staatsaufsichtsbehördezu führen.

Art. 38.

1Das Rechnungsjahrder Armenpflegeist das Kalenderjahr.
11Der Armenrathat regelmäßigin den letztendrei Monaten vor Beginn des Jahres

einenVoranschlagzu entwerfen.
III1Der Voranschlagist derGemeindeverwaltung,in Gemeindenmit städtischerVerfassung

auchdenGemeindebevollmächtigtenzurAußerungmitzuteilenund hieraufvierzehnTage lang
öffentlichaufzulegen.

IVDie WürdigungderErinnerungensowiedieFeststellungdesVoranschlagserfolgtnoch
vor Beginn des Jahres durchdenArmenrat.

V Alle nicht veranschlagtenoder nichtständigeingewiesenenAusgabensetzeneinenbesonderen
BeschlußdesArmenratsvoraus. Der VorstanddesArmenrats ist jedochermächtigt,in
dringendenFällen und unter demVorbehaltenachträglicherGenehmigungdesArmenrats
das Erforderlichezu verfügen. Der Armenrat kann hierzu auchandereMitglieder,die
Armenpfleger,die Bezirkspflegeausschüsseund die Leiter von Armenanstaltenermächtigen.
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VSind zur BestreitungvonAusgaben außerordentlicheZuschüssederGemeindeoder neue
odererhöhteGemeindeumlagenerforderlich,sodarfdieUberschreitungderordentlichenDeckungs=
mittel erstdann geschehen,wenndie nötigenMittel nachMaßgabederGemeindeordnungen
bewilligtoderangewiesensind.

Art. 39.

1Die Rechnungensindspätestensbis zum 1. Mai des nächstenJahres zu stellenund
vierzehnTage lang öffentlichaufzulegen.

IINachAblauf der Auflagefristsinddie RechnungennebstdenetwaeingekommenenEr=
innerungenan die Gemeindeverwaltungabzugeben.

Ul Die Prüfung und Bescheidungder Rechnungensowiedas Beschwerderechtrichtensich
nachdenVorschriftender Gemeindeordnungenüberdie Gemeinderechnungen.

Art. 40.

1Der Armenrat faßt seineBeschlüssein den festgesetztenregelmäßigenoder in besonders
anberaumtenSitzungen. Die Vorschriftender Gemeindeordnungenüberdie Sitzungender
Gemeindeverwaltungengelten entsprechend.Pfarrer, die stimmberechtigteMitglieder des
Armenrats sind und außerhalbdes Gemeindebezirkeswohnen,müssenzu den Sitzungen ge=
ladenwerden,wennsie dies allgemeinoderfür einen besonderenFall schriftlichbeantragt
haben. Bei BerechnungderBeschlußfähigkeit(Abs.II) sindsienur zu berücksichtigen,wenn
siean derSitzung teilnehmen.

11Zur GültigkeiteinesBeschlussesist erforderlich,daß mehr als die Hälfte der Mit=
gliederan der Beratungund Abstimmungteilgenommenhat und daß demBeschlussemehr
als die Hälfte der Abstimmendenzugestimmthat; bei Stimmengleichheitentscheidetder
Vorstand.

1l Die LeitungderSitzungenund des ganzenGeschäftsgangsgebührtdemVorstandoder
seinemStellvertreter. WohntderVorstandaußerhalbdesGemeindebezirkes,so kann die
Staatsaufsichtsbehördeauf seinenAntrag denStellvertreterin widerruflicherWeisemit der
ständigenLeitung der Sitzungensowiemit derFührung der sonstigenVorstandsgeschäfte
betrauen. Nimmt der Vorstand an einer Sitzung teil, so kann er den Vorsitz selbstüber=
nehmen.Die Verfügungder Staatsaufsichtsbehördetritt mit Ablauf der Wahlzeit außer
Kraft.

IVZur Regelungdes formellenGeschäftsgangskann sichder Armenrat eineGeschäfts=
ordnunggeben;für die Führungund Untersuchungder Kassensowiefür die Behandlung
desRechnungswesensgeltendie VorschriftenderGemeindeordnungenentsprechend.

Gocgle



Nr. 53. 565

V Für die BezirkspflegeausschüssegeltendieAbs.I—IV entsprechend,soweitdieSatzung
(Art. 27 Abs.IV) nichtsanderesbestimmt.

VIDie ErstattungvonÜbersichtsanzeigenüberdieGeschäftsführungwird durchMinisterial=
vorschriftgeregelt.

Art. 41.

1In denausmärkischenBezirken(Art. 17) habendieEigentümerdie öffentlicheArmen=
pflegeauf ihre Kostenauszuüben.

IIGehörtein ausmärkischerBezirk mehrerenEigentümern,so könnensichdieseüberdie
Erfüllung ihrer Pflichtenund überdie Aufbringungder Kostenvereinbaren.Kommteine
Vereinbarungnicht zustande,so trifft die Aufsichtsbehördedie erforderlichenAnordnungen
nachbilligemErmessen.

Art. 42.

1Für jedenGesamtarmenverband(Art. 18) soll, bevorer ins Lebentritt, eineSatzung
errichtetwerden.Die ErrichtungerfolgtdurchübereinstimmendenBeschlußderVertretungen
der Verbandsgemeinden.In Gemeindenmit städtischerVerfassungist Zustimmungder
Gemeindebevollmächtigten,in rechtsrheinischenLandgemeindenauchderGemeindeversammlung
notwendig. Die Satzungund ihre Anderungbedürfender Genehmigungder nachArt. 18
zuständigenRegierung, Kammer des Innern.

I Kommtdie Satzungauf diesemWegenicht zustande,so errichtetsie die Regierung,
Kammerdes Innern.

II!Im Falle des Art. 19 errichtetdie Regierung,Kammer des Innern, die Satzung
nachAnhörung der Verwaltungen der Verbandsgemeinden,in Gemeinden mit städtischer
Verfassungauchder Gemeindebevollmächtigten,in rechtsrheinischenLandgemeindenauch der
Gemeindeversammlung.

Art. 43.

Die Satzungmuß denBezirk desGesamtarmenverbandesangebenund bestimmenüber
Namen und Zweck des Verbandes,
VerwaltungdesVerbandes,
Sitz der Verwaltung,
Aufbringungund VerteilungderKosten,
Leistungvon Vorschüssenan die Gesamtarmenkasse,
Aufstellungund Behandlungdes Voranschlagsund der Jahresrechnung,
Anderungder Satzung.—
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Art. 44.

1Der Armenrat des Gesamtarmenverbandes(Gesamtarmenrat)vertritt den Gesamt=
armenverbandin allen Angelegenheitender öffentlichenArmenpflege.

u.Die Zahl derPersonen,welchedie Verbandsgemeindenin denGesamtarmenratab=
ordnenund wählen(Art. 22 Abs. I, II, 25 Abs.II) bestimmtdie Satzung. Die Zahlen
müssendemVerhältnisseder Einwohnerzahlangemessensein.

IIIVorstanddes Gesamtarmenratsist der Bürgermeisteroderder Pfarrer derVerbands=
gemeindemit der größtenEinwohnerzahl,dernachArt. 24 zur VorstandschaftimArmenrat
berufenwäre.

V Zeit und Art der ErneuerungdesGesamtarmenratsbemessensichnachderGemeinde=
verfassungder Verbandsgemeindemit der größtenEinwohnerzahl.

Art. 45.

Den Mitgliederndes Gesamtarmenrats,die nichtam Sitze der Verwaltungwohnen,
kanndie Satzungdie Erstattungihrer barenAuslagengewähren.

Art. 46.

1Der Bedarf des Gesamtarmenverbandesist von den Verbandsgemeindennachdem
Verhältnisseder Steueransatzsummen(UmlagengesetzArt. 24, 25) aufzubringen.

IIZur Deckungdes Aufwandeshabendie Verbandsgemeindenzunächstihre besonderen
Einnahmenfür Armenzwecke(Art. 35 Abs. I Ziff. 1—4, 6) zu verwenden.

l Die Satzungkannandersbestimmen.
⸗

C. Landarmenverbände.
Art. 47.

JedeKreisgemeindebildeteinenLandarmenverbandmit demRechtederSelbstverwaltung
nachMaßgabeder Gesetze.

Art. 48.

1Durch KöniglicheEntschließungkann ein Ortsarmenverbandzu einemeigenenLand=
armenverbanderklärt werden. Die Erklärung erfordertdie Zustimmungdes beteiligten
Landarmenverbandesund der Gemeinde,bei einemGesamtarmenverbandeder Gemeinden
des neuenLandarmenverbandes.

I Über dieZustimmung beschließenim LandarmenverbandederLandrat, in denGemeinden
die Gemeindeverwaltungen,bei städtischerVerfassungdie Magistrate und die Gemeinde=
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bevollmächtigten.In rechtsrheinischenLandgemeindenist auchdieZustimmung derGemeinde=
versammlungerforderlich.

imDie KöniglicheEntschließungregeltauchdie Einzelheiten.
, Die Abs.I bisIII geltenauchfür dieWiederauflösungdesneuenLandarmenverbandes.

Art. 49.

1In jedemLandarmenverband(Art. 47) bestehtein Landarmenrat.
1 Für die Verwaltungdes Landarmenverbandes,der nachArt. 48 gebildetist, gelten

die Vorschriftenüberdie VerwaltungderOrtsarmenverbände.

Art. 50.

1Der Landarmenratbestehtaus dem Vorstand und sechsweiterenMitgliedern.
11Den Vorstandund seinenStellvertreterentnimmtdas StaatsministeriumdesInnern

denhöherenBeamtender innerenVerwaltung. -
mDieweiterenMitgliederundsechsErsatzmännerwühltderLandratfiirdieZeit

seinerAmtsdaueraus seinerMitte. Bei der Wahl entscheidetdie einfacheStimmen=
mehrheit,bei Stimmengleichheitdas Los. Das gleichegilt für die Reihenfolgeder Ge=
wähltenund der Ersatzmänner.Personen,die miteinanderals Brüder, als Vater und
Sohn, Oheim undNeffe verwandtoder als Schwäger,als Stiefvater und Stiefsohn,
Schwiegervaterund Schwiegersohnverschwagertsind, dürfen nicht zugleichMitglieder des
Landarmenratssein.

IVDie Wahl kannabgelehntund die Stelle kannniedergelegtwerden:
1. wegenkörperlicherodergeistigerUnfähigkeit,
2. wegenVollendungdes 60. Lebensjahres,
3. wennder Gewähltedie Stelle 6 Jahre lang verwaltethat.

VÜber die Zulässigkeitder Ablehnungentscheidetder Landrat, über die des Austritts
der Landarmenrat.

VI.Die gewähltenMitgliederdesLandarmenratsführenihr Amt, bis ihreNachfolger
gewähltsind.

Art. 51.

Die gewähltenMitglieder des Landarmenratsversehenihre Stellen unentgeltlich,
erhaltenjedochEntschädigungfür Reisekostenund Zeitverlustaus Mitteln des Landarmen=
verbandes;das Näherebestimmtdie Satzung(Art. 53).

104
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Art. 52.

Der Landarmenratführt die Verwaltung des Landarmenverbandes.Er vertritt den
Landarmenverbandin allenAngelegenheitenderLandarmenpflege.Ihm kommtinsbesonderezu:

1. die Anerkennungoder Ablehnungder Pflicht zur LeistungöffentlicherArmen=
unterstützungund die BeschlußfassungüberArt und Maß der Fürsorge,

2. dieErrichtungvonAnstaltendesLandarmenverbandesnachdenLandratsbeschlüssen
und die VerwaltungdieserAnstalten,

3. die Ernennungund Entlassungder nichtzu denBeamtengehörigenAngestellten
des Landarmenverbandesund seinerAnstalten,
die BeschlußfassungüberLeistungennachArt. 58 Abf. III, 59,
die Herstellungund der Vollzug derVoranschläge,
dieRechnungsstellung.2

Art. 63.

I1Zur Gültigkeit eines Beschlussesdes Landarmenratsist erforderlich,daß mehr als
die Hälfte derMitgliedermit EinschlußdesVorstandesan derBeratungundAbstimmung
teilgenommenund daß demBeschlussemehr als die Hälfte derAbstimmendenzugestimmt
hat; bei StimmengleichheitentscheidetderVorsitzende.

IIDen Geschäftsgangdes Landarmenratsund die Art seinerBeschlußfassungbestimmt
im übrigendieSatzung;siewird vomLandarmenraterrichtetund bedarfderGenehmigung
des Staatsministeriumsdes Innern. Das gleichegilt für Anderungen.

ul Die Satzung kann einen Teil der Aufgabendes Landarmenratsdem Vorstand
übertragen.

Art. 54.

1Der Vorstand vertritt den Landarmenratnachaußen. Er leitet dessenGeschäfteund
erledigtalle Angelegenheiten,die ihm durchdie Satzungübertragensind.

IIIn dringendenFällen hat derVorstandauchüberAngelegenheiten,die dem Land=
armenratevorbehaltensind, das Erforderlichezu verfügen. Hiervon gibt er demLand=
armenratebei seinemnächstenZusammentritteKenntnis.

Art. 55.

Für die ZuständigkeitdesLandratsund für die BescheidungseinerBeschlüssegilt
das LandratsgesetzArt. 15 Buchst.a, b, d, f, g, i, 18, 28 entsprechend.
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Art. 56.

1Die Landarmenverbändesind berechtigt,die Personen, die ihrer Fürsorgeanheim=
fallen,gegenEntschädigungdenjenigenOrtsarmenverbändenihres Bezirkeszu überweisen,
die nachdemGesetzüberdenUnterstützungswohnsitz§ 28 zu ihrer vorläufigenUnterstützung
verpflichtetsind. Die Überweisungvon Personen,die der Anstaltspflegebedürfen,kann
nur erfolgen,soweitZweckund Raumverhältnisseder demOrtsarmenverbandezur Ver=
fügungstehendenöffentlichenAnstaltendies zulassen.Dem Ortsarmenverbandist in allen
Fällen der gesetzlichnotwendigeAufwanddurchdenLandarmenverbandvoll zu ersetzen.

A.Soweit es Zweckund Raumverhältnisseder Anstalteneines Landarmenverbandes
zulassen,ist dieserauf Antrag einesOrtsarmenverbandesseinesBezirkesverpflichtet,in
denAnstaltengegenEntschädigungPersonenaufzunehmen,die der FürsorgeeinesOrts=
armenverbandesanheimfallen.

Art. 57.

MehrereLandarmenverbändekönnendie gemeinsameHerstellung,Unterhaltungund
Verwaltungvon Einrichtungenfür die öffentlicheArmenpflegevereinbaren.Das Staats=
ministeriumdesInnern bestimmt,in welcherWeisedieEinrichtungenzu beaufsichtigensind.

Art. 58.

1Aufgabeder Landarmenverbändeist allgemeindie Fürsorge
1. für hilfsbedürftigeGeisteskranke,Geistesschwache,Blöde, Epileptische,Blinde,

Taubstumme,Krüppelhafteund unheilbare,abschreckendoder ansteckendkranke
Sieche,soweitsolchePersonenderAnstaltspflegebedürfen,

2. für die Erziehungund Ausbildunghilfsbedürftigerblöder,blinder, taubstummer
und krüppelhafterKinder, soweitsiebildungsfähigsindundderUnterbringungin
Anstaltenbedürfen. 3

1 Verpflichtetist zunächstder Landarmenverband,zu dessenBezirk der vorläufigunter=
stützungspflichtigeOrtsarmenverbandgehört. Er kanndie ÜbernahmedesHilfsbedürftigen
und denErsatz der aufgewendetenKosten von demLandarmenverbandebeanspruchen,zu
dessenBezirk der endgültigunterstützungspflichtigeOrtsarmenverbandgehört.

I Die LandarmenverbändekönnenmitGenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern
nochandereAufgaben der Ortsarmenverbände(Art. 3 Abs.II, III) übernehmen.

IVDer endgültigverpflichteteOrtsarmenverbandhat in denFällen desAbs.I einFünftel
und in denFällen desAbs.III mindestensein Viertel des reinenUnterstützungsaufwandes
demLandarmenverbandezu ersetzen.

104*
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Art. 59.

1Nebender FürsorgenachArt. 58 obliegtden Landarmenverbändenauf Verlangen
die Gewährungvon Beihilfenan OrtsarmenverbändeihresBezirkes,wennim Bezirkedes
Ortsarmenverbandesoderin dessengrößeremTeile die Höhe der Gemeinde=und Orts=
umlagenden Durchschnittdes Landarmenverbandeserheblichübersteigt,ein erheblicher
Teil dieserUmlagenzu Armenzweckenverwendetwird und infolgedessenunverhältnismäßige
Belastungvorliegt.

.Die Beihilfe kann in Geld oderin andererWeisegeleistetwerden.
Ul.Die Landarmenrätesindermächtigt,für die Geltendmachungdes VerlangensFristen

zu bestimmenund die EinreichungbestimmterNachweisevorzuschreiben.
IVGegendenBeschlußdesLandarmenrats,der denBeihilfenanspruchganzoderteilweise

ablehnt,ist Beschwerdean die Staatsaufsichtsbehördenzulässig.

Art. 60.

1Die Erstattungvon Kostenan einenOrtsarmenverband,der zur Bezahlungder ihm
endgültigauferlegtenKostenlaut Bescheinigungder vorgesetztenBehördeganzoderteilweise
außerstandeist (GesetzüberdenUnterstützungswohnsitz§ 59), obliegtdemLandarmenverbande,
zu dessenBezirk jenerVerbandgehört. „

I1GegendenBeschlußdes Landarmenrats,derdenErstattungsanspruchganzoderteil=
weiseablehnt,ist Beschwerdean die Staatsaufsichtsbehördenzulässig.

Art. 61.

1In denFällen desGesetzesüberdenUnterstützungswohnsitz§ 33 ist zur Erstattung
der Kostenund zur Übernahmedes Hilfsbedürftigen der Landarmenverbandverpflichtet,in
dessenBezirk der HilfsbedürftigeseinenletztenUnterstützungswohnsitzgehabthat.

II Kann dieserUnterstützungswohnsitznicht ermittelt werden, so hat den Aufwand der
Landarmenverbandzu tragen,in dessenBezirk die Hilfsbedürftigkeithervorgetretenist.

IIIDer Staat ersetztdemLandarmenverbandevier Fünftel des Aufwandes.

Art. 62.

1Solange einemNichtdeutschender Aufenthalt in Bayern gestattetwird, ist er in
Bezug auf Art undMaß der öffentlichenArmenunterstützungeinemDeutschengleichzuachten.

IIZur ErstattungdesAufwandesund zur UbernahmeeinessolchenHilfsbedürftigenist
der Landarmenverbandverpflichtet,in dessenBezirk die Hilfsbedürftigkeit hervorgetretenist.

in Der Staat ersetztdem Landarmenverbandevier Fünftel des Aufwandes.
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Art. 63.

Art. 64.

O. SonstigeVerpflichtete.
Art. 65.

Beschäftigungsanstalten,Erziehungsanstaltenfür verwahrlosteKinder undsonstigen
Wohltätigkeitsanstalten,

ähnlicherDistriktsanstalten, "
die Errichtung neuer Distriktskrankenhäuser,soweit nicht für die erforderliche
Krankenhauspflege(Art. 3 Abs. II Ziff. 2) auf andereWeisegesorgtist oder
gesorgtwerdenkann,
für mittellosePersonen,die arbeitsuchendumherziehen,durchArbeitsvermittlung
oderdurchvorübergehendeGewährungvonObdachundBeköstigunggegenArbeits=
leistungFürsorgezu treffen.

Art. 66.
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Art. 67.

1Die Aufgabender DistriktsgemeindennachArt. 65 Ziff. 1 bis 3 und die Ver=
pflichtungnachArt. 66 sindgesetzlicheDistriktslasten(DistriktsratsgesetzArt. 27, 29 Abs.11).

1 Der Aufwandhierfürist, soweitnötig, durchErhebungvonDistriktsumlagenzu decken.

Art. 68.

1Die Behandlungder Angelegenheitenin Art. 65 bis 67 gehörtzum Wirkungskreise
des Distriktsrats und des Distriktsratsausschusses.

1 An der Beratungund Beschlußfassunghabenals stimmberechtigteMitgliederdie Be=
zirksärzte und zwei Pfarrer des Distrikts teilzunehmen. Die Pfarrer wählt der neu
gebildeteDistriktsratsausschußzu Beginn einerjedenWahlzeitauf derenDauer. Bei der
Wahl entscheideteinfacheStimmenmehrheit,bei Stimmengleichheit,soweitnötig, das Los.
Bei Bedarf könnenErsatzmännerzugezogenwerden.

Art. 69.

Art. 65 Abs. I Ziff. 4 und Abs. II geltenauchfür die kreisunmittelbarenStädte.

k. StaatsanssichtundEntscheidungvonStreit.
Art. 70.

1Die Aufsichtüberdie Verwaltungder OrtsarmenverbändeobliegtdenVerwaltungs=
behörden,die denGemeindenzunächstvorgesetztsind, beiausmärkischenBezirken denDistrikts=
verwaltungsbehörden.Bei Gesamtarmenverbänden,zu deneneinekreisunmittelbareStadt
gehört,ist die Regierung,KammerdesInnern, zuständig,bei anderenGesamtarmenver=
bändendas Bezirksamt,das der Verbandsgemeindemit der größtenEinwohnerzahlzunächst
vorgesetztist.

IIDie Aufsichtüber die Verwaltung der LandarmenverbändeobliegtdenRegierungen,
Kammerndes Innern.

Il!Die obersteAufsichtüber die Verwaltungder ArmenverbändeobliegtdemStaats=
ministeriumdes Innern.

Art. 71.

Für dieAufsichtgeltendie gesetzlichenVorschriftenüberdieStaatsaufsichtin Gemeinde=
angelegenheitenentsprechend.NachdiesenbemißtsichauchdieZuständigkeitdesVerwaltungs=
gerichtshofs.
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Art. 72.

1Bei Streit zwischenArmenverbändenüberdie öffentlicheUnterstützungHilfsbedürftiger
entscheidetdieStaatsaufsichtsbehörde,die dembeklagtenArmenverbandezunächstvorgesetztist.

IIGegen derenBescheidstehtden beteiligtenArmenverbändendie Beschwerdean den
Verwaltungsgerichtshofzu, soweitnicht nach demGesetzüber denUnterstützungswohnsitz
das Bundesamtfür das Heimatwesenzuständigist.

l Die Frist zur Einlegungder Beschwerdean denVerwaltungsgerichtshofbeträgtzwei
Wochen;sie beginntmit derZustellungdesBescheids.Die Beschwerdewird beiderBehörde
eingelegt,derenBescheidangefochtenwird; die Frist gilt auch dann als gewahrt,wenn
die Beschwerderechtzeitigbei eineranderenStaatsaufsichtsbehördeoderbeimVerwaltungs=
gerichtshofeingelegtwird.

IVDer VerwaltungsgerichtshofbehandeltdieBeschwerdennach den Vorschriftenfür
Verwaltungsrechtssachen.

Art. 73.

GegenVerfügungender Regierung,Kammerdes Innern, in denFällen desArt. 19
stehtden beteiligtenGemeindendie Beschwerdean denVerwaltungsgerichtshofzu, soweit
die VoraussetzungendesArt. 19 Abs.II bestrittenwerden.Dabei giltArt. 72 Abs.III, IV.

Art. 74.

Die Anordnungennach§ 56 Abs.I und die Entscheidungnach§ 58 Abs.II des
Gesetzesüber denUnterstützungswohnsitztrifft die Staatsaufsichtsbehörde,die demOrts=
armenverbandedes Aufenthaltsortszunächstvorgesetztist. Für § 56 gilt im übrigen
Art. 72 Abs.II bis IV. «

Art. 75.

1Art. 72 gilt auchbei Streit über
1. die ErsatzpflichtnachArt. 10 Abs.I, II,
2. die Ersatzansprüchevon Personen,die ohneRechtspflichtund ohneAuftrag eines

ArmenverbandesHilfe geleistethaben(Art. 14),
3. die Ersatzpflichtdes Staates (Art. 61, 62).

1 In denFällen desAbs.I Ziff. 1, 3 ist im erstenRechtszugedie Staatsaufsichts=
behördezuständig,die dem klagendenArmenverbandezunächstvorgesetztist.

F. ArmenpolizeilicherArbeitszwang.
Art. 76.

1Wer öffentlicheArmenunterstützungempfängtund sichweigert,die ihm nachArt. 4
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Abs.J, Art. 5 angewieseneArbeit zu verrichten,kann auf Antrag des unterstützendenoder
erstattungspflichtigenArmenverbandesfür die Dauer der Hilfsbedürftigkeit in einer öffent=
lichenArbeitsanstaltoderin einerstaatlichals geeignetanerkanntenprivatenAnstalt unter=
gebrachtwerden.

1 Das gleichegilt in denFällen desArt. 2 Abs.III gegenüberdemUnterhaltspflichtigen,
wenn er trotz Aufforderung des ArmenverbandesseinerUnterhaltspflichtnicht nachkommt.

l Der Untergebrachteist verpflichtet,für RechnungdesArmenverbandesdie ihm an=
gewiesenenArbeitennachdemMaße seinerKräfte zu verrichten.Der armenpolizeiliche
Arbeitszwangdarf nichtin Straf= oderNachhaftanstaltenvollzogenwerden.

IVDie Unterbringungist unzulässig:
1. wenn die Hilfsbedürftigkeit nur durch vorübergehendeUmständeverursachtist,
2. wennder Unterstützte(Abs.I, II) nichtarbeitsfähigist,
3. wenner entsprechendseinerArbeitsfähigkeitzu seinemund seinerFamilieUnter=

halt beiträgt,
4. wenndieUnterbringungmit erheblichen,denUmständennachnichtgerechtfertigten

Härten oder Nachteilenfür sein Fortkommenverbundenwäre.
V Statt der Unterbringungin einerArbeitsanstalt kann auchdieUnterbringungin einer

ErziehungsanstaltoderHeilanstalt(insbesondereauchTrinkerheilanstalt)angeordnetwerden,
in welcherder Untergebrachtemit angemessenerArbeit beschäftigtwerdenkann.

Art. 77.

1Die UnterbringungerfolgtaufGrund einesBeschlussesderDistriktsverwaltungsbehörde,
in MünchenderPolizeidirektion.Für die örtlicheZuständigkeitentscheidetder Wohnsitz,
beimMangel eines solchender ständigeAufenthaltdesUnterstützten.Bestehtauchkein
ständigerAufenthalt,so ist die DistriktsverwaltungsbehördedesUnterstützungswohnsitzes,bei
Landarmendie des Sitzes desLandarmenverbandeszuständig.

I Ist ein Mitglied des betreibendenArmenrats zugleichMitglied der beschließenden
Behörde,so darf es bei demVerfahrennichtmitwirken.

Art. 78.

1Die Entscheidungder Distriktsverwaltungsbehördeergehtauf Grund mündlicherVer=
handlung. Die Bildung von Senaten der kreisunmittelbarenStadtmagistrate(rechtsrh.
GemeindeordnungArt. 102 Abs.IV) ist auchin Stadten mit wenigerals 10000 Ein—
wohnernzulässig.

IIWenn der Unterstützteim Falle des Art. 2 Abs.III seineUnterhaltspflichtbestreitet,
so kanndas Beschlußverfahrenso lange ausgesetztwerden,bis hierüberim bürgerlichen
Rechtswegerechtskräftigentschiedenist.
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1GegendenBeschlußder DistriktsverwaltungsbehördestehtdenBeteiligtenBeschwerde
an denVerwaltungsgerichtshofzu. Die BeschwerdebewirktkeinenAufschub.Die Distrikts=
verwaltungsbehördeund der Verwaltungsgerichtshofkönnendie Vollstreckungauf Antrag
odervon Amts wegenbis zur endgültigenEntscheidungaussetzen.Vor der Aussetzungist
der Armenverbandzu hören.

IVFür die Frist zur EinlegungderBeschwerdeund für denEinlegungsortgilt Art. 72
Abs. III.

V Die Distriktsverwaltungsbehördeund der Verwaltungsgerichtshofbehandelndie Be=
schwerdennachdenVorschriftenfür Verwaltungsrechtssachen.Sie könnendie Vorführung
desUnterstütztenanordnen.Art. 13 Abs. I Ziff. 3 desGesetzesüberdenVerwaltungs=
gerichtshofgilt dabeinicht.

Art. 79.

1In denFällen desArt. 2 Abs.III sind gerichtlicheEntscheidungenüberdieUnterhalts=
pflichtdessen,der als unterstütztgilt, für die Verwaltungsbehördebindend.Dies gilt auch
von einstweiligengerichtlichenVerfügungen.

I Abs.I gilt entsprechend,wenndie gerichtlichenEntscheidungenerstnachderEinleitung
oderdemAbschlussedesVerwaltungsverfahrensergehen.

Art. 80.

1Die Vollstreckungdes BeschlussesstehtdemantragstellendenArmenverbandezu. Der
vorläufig unterstützendeArmenverbandkann dieVollstreckungdemerstattungspflichtigenArmen=
verbandüberweisen.

1.Die Armenverbändesindberechtigt,stattderEinweisungin eineAnstaltdieAnweisung
von Arbeit außerhalbeinerAnstalt zu verfügen.

Art. 81.

1Die Entlassungaus der Arbeitsanstalthat derArmenverbandzu verfügen,sobalddie
gesetzlichenVoraussetzungenderUnterbringungweggefallensindoderwenndieUnterbringung
im ganzenein Jahr gedauerthat.

I11.BeantragtderUntergebrachtedieEntlassungund lehntsiederArmenverbandab, so
kannder Untergebrachtedie EntscheidungderDistriktsverwaltungsbehördebeantragen,die im
erstenRechtszugebeschlossenhat. Für das Verfahrenund die Beschwerdegilt Art. 78.

Art. 82.

1Der ArmenverbandkanndenUntergebrachtenin widerruflicherWeisevorläufinentlasen.
1
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11Die vorläufigeEntlassungsoll erfolgen,wennsichderUntergebrachtedreiMonate lang
einwandfreigeführthat.

1IIDer Widerrufist nur zulässig,wennseit der vorläufigenEntlassungdreiMonate ver=
strichensindund die VoraussetzungenderUnterbringungfortbestehen.NachAblauf eines
Jahres nachder vorläufigenEntlassungist der Widerrufunzulässig.

Art. 83.

Die Art. 81, 82 geltenentsprechendfür die Anweisungvon Arbeit außerhalbeiner
Anstalt (Art.80 Abf.I).

Art. 84.

Aus demArbeitsverdienstedesUntergebrachtensindzunächstdieKostenderUnterbringung
zu decken. Aus dem Überschußist die Unterstützungzu bestreiten,die denAngehörigendes
Untergebrachtenfür dieZeit derUnterbringunggewährtwird. Der Rest gebührtdemUnter=
gebrachten;die Aushändigungerfolgtjedochnichtvor derEntlassung.

Art. 85.

1Für jedeArbeitsanstalt ist eine Hausordnung aufzustellen. Diese muß Vorschriften
über die Aufnahme und Behandlung, die Art der Beschäftigungund Entlohnung sowie die
Berechnungder Unterbringungskosten(Art.84) enthalten.Sie bedarfderGenehmigungder
Staatsbehörde,welchedie Aufsichtüberdie Anstalt führt.

11Bei Anweisungvon Arbeit außerhalbeinerAnstalt(Art. 80 Abs.II) sinddie Einzel=
heitendurcheine Arbeitsordnungzu regeln. Für derenInhalt gilt der vorstehendeAbs. I
Satz 2; siebedarfder Genehmigungder Staatsaufsichtsbehörde,die demArmenverbande
zunächstvorgesetztist.

Art. 86.

1Die Polizeibehördenhabenzur VorbereitungdesVerfahrensund zur Durchführung
der Vollstreckungdie erforderlicheHilfe zu gewähren.

I1Insbesonderehabensie auf Antrag desunterstützendenArmenverbandesdenUnter=
stützten,der einerVorladungder ArmenbehördenichtFolge leistet,dieservorzuführenoder
an derenStelle zu vernehmen.

n Die hierbeientstehendenKostenfallendemendgültigunterstützungspflichtigenArmen=
verbandezur Last.
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6. Strafvorschriften.
Art. 87.

Sofern nicht nach anderenVorschrifteneine höhereStrafe verwirkt ist, werden
EmpfängeröffentlicherArmenunterstützungan Geld bis zu 150 —Xodermit Haft bestraft,
wenn sie

1. durchungeziemendesBenehmendie Achtungverletzen,die sie denMitgliedern
des Armenrats und der Bezirkspflegeausschüsse,den Armenpflegernund den
sonstigenBeamtenund Beauftragtender Armenverbändesowie denVertretern
derAufsichtsbehördeschuldigsind,

2. Gegenstände,die sie von einemArmenverbandodervon eineröffentlichenWohl=
tätigkeitsanstaltempfangenhaben,unbefugtveräußernodermutwilligunbrauchbar
machen.

Art. 88.

Sofern nichtnachanderenVorschrifteneinehöhereStrafe verwirktist, wird anGeld
bis zu 150 A odermit Haft bestraft,wer sichmutwilligerweisein hilfsbedürftigeLage
bringt und dadurchdas Eingreifen der öffentlichenArmenpflegeveranlaßt.

Abschnitt II.
Auderung von Gesetzen.

Art. 89.
Außer Kraft treten:

1. die Art. 1 bis 36, 47 desGesetzesüberHeimat,VerehelichungundAufenthalt
(GVBl. 1899 S. 470),

2. das Gesetzüberdie öffentlicheArmen=undKrankenpflege(GVl. 1899 S. 489,
1902 S. 185).

Art. 90.

Titel III desHeimatgesetzes„Vom Aufenthalte"(Art. 37 bis46) wird dahingeändert:
I. Art. 37 Abs. III wird gestrichen.

II. Art. 38 erhältfolgendeFassung:
„Wer in einerGemeindeWohnsitzodernichtnur vorübergehendAufenthalt

nimmt oder diesenWohnsitzoderAufenthaltaufgibt, hat binneneinerWoche
der Ortspolizeibehörde,in Münchender Polizeidirektion,Anzeigezu erstatten.

Die Anzeigeerstattungist von der Behördegebührenfreizu bescheinigen
*
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Personen, die aus einer Gemeinde des DeutschenReiches neu zuziehen,
habender zuständigenBehörde(Abs.I) innerhalbder von ihr bestimmtenFrist
eineBescheinigungder Polizeibehördedes letztenAufenthaltsüberdenerfolgten
Wegzug(Abzugsbescheinigung)vorzulegen.In Bayern sinddie Abzugsbescheini=
gungengebührenfrei.

Durch ober=oderortspolizeilicheVorschriftkönnenweitereEinzelheitenbe=
stimmt werden.

Zuwiderhandlungenwerdenan Geld bis zu 15 —Xbestraft.
In Münchengibt diePolizeidirektiondemStadtmagistratevondenAnzeigen

(Abs. I) und denAbzugsbescheinigungen(Abs. III) alsbald Kenntnis. Das
Näherebestimmtdie Staatsregierung.“
Im Art. 39 wird „21“ durch „42 Abs. II“ ersetztund das Wort „fremden“
gestrichen.
Art. 41 Abs.II erhältfolgendeFassung:

„Ist in einemBezirkedas Standrechtverkündigtoderder Kriegszustand
verhängt(GesetzüberdenKriegszustandvom 5. November1912), so kanndie
nachArt. 39 verfügteAusweisungauf den ganzenBezirk ausgedehntwerden.
Dies gilt nicht, wenn der Ausgewiesenein einerGemeindedesBezirkes das
Bürgerrechtbesitztoder wenn dieVoraussetzungendesArt. 42 Abs. II vorliegen."“
Im Art. 42 werden

1. die Worte „ohne Heimatrecht"“gestrichen,
2. folgendeVorschriftals Abs. II eingefügt:

„Ferner darfReichsangehörigenderAufenthaltin derGemeinde,in der
sie sichnachVollendungdes sechzehntenLebensjahrszuletztlänger als ein
Jahr freiwilligundununterbrochenaufgehaltenhaben,dannReichsangehörigen,
die öffentlicheArmenunterstützungempfangen,der Aufenthalt am Orte der
Unterstützungfür derenDauer polizeilichnicht versagtwerden."“

Art. 91.

Art. 92.

Google



579

„Hat jedocheine Gemeindewenigerals 100 Einwohner,so kann das
Staatsministeriumdes Innern bei dringendemöffentlichenBedürfnis ihre Ver=
einigungmit benachbartenGemeindenauchohneZustimmungderBeteiligtenver=
fügen. Die beteiligtenGemeindeverwaltungen,in Gemeindenmit städtischerVer=
fassungauchdie Gemeindebevollmächtigtenund in rechtsrheinischenLandgemeinden
die Gemeindeversammlung,die Distriktsräteund bei kreisunmittelbarenStädten
die VollversammlungdesLandratssindzu hören."“
Im Art. 4 Abl. III tretenan Stelle derWorte „von mindestenszweiDritteilen
sämtlicherGemeindebürger“die Worte „der Gemeindeversammlung“.
Im Art. 21 tretenan Stelle der Worte „das Heimatrechtfür sichund seine
Familienangehörigen“die Worte „das Bürgerrecht“.
Im Art. 131 Abs.III Buchst.etritt anStelle desWortes„Heimatberechtigten“
das Wort „Einwohner".
Aufgehobenwerdendie Art. 4 Abs.IV und 19 Abf.I.
Gestrichenwerden:

im Art. 13 Abs.I die Worte „wenn sie entwederin der Gemeindeein
Heimatrechtbesitzenoder“,

im Art. 19 Abs.II das Wort „ferner“,
im Art. 23 Abs.II die Worte „wennsie schonin der Gemeindeheimat=

berechtigtsind“
und dieWorte „wennsienicht heimatberechtigtsind,nichtzweiDritteile“,
im Art. 27 Abs. I die Worte „und Heimatberechtigten“,
im Art. 112 Abs.1 Ziff. 4 das Wort „Heimat=“,
im Art. 147 Abs. I die Worte „sowie auf die Regulierung der Heimat=

gebühren“, «
imArt.-153Abs.11dieWorte»demHeimat-uiidArmenverbande«.

Art. 93.

Im Art. 4 wird nachAbs.J folgenderAbsatzeingefügt:
„Hat jedocheine Gemeindewenigerals 100 Einwohner,so kann das

Staatsministeriumdes Innernbei dringendemöffentlichenBedürfnis ihre Ver=
einigung mit benachbartenGemeindenauch ohneZustimmung derBeteiligten ver=
fügen. Die beteiligtenGemeindeverwaltungenunddieDistriktsrätesindzuhören."“
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Im Art. 4 Abs.III hat derersteHalbsatzzu lauten:
„Für die Zustimmungder beteiligtenGemeindenist in denFällen des

Abs.I ein Beschlußder Gemeindeversammlungerforderlich.“
In derÜberschriftzur zweitenAbteilungwirddasWort„Gemeindeangehörigen“
ersetztdurchdas Wort „Gemeindebürgern“.
Im Art. 10 Abs. I werden ,

1. die Worte „in der Gemeindeheimatberechtigt“,ersetztdurch dieWorte
„dem bayerischenStaate angehören,in der Gemeinde“

2. hinter „sind“ die Worte angefügt
„und in dem entsprechendenOrtsarmenverbandeden Unterstützungs=

wohnsitzhaben“.
Art. 14 Abs. I erhältfolgendeFassung:

„Das Bürgerrechterlischtmit demVerluste der bayerischenStaatsange=
hörigkeitsowiemit demErwerbedesBürgerrechtsin einer anderenbayerischen
Gemeinde.Wer das Bürgerrechtspäterwiedererwirbt,ist von der Entrichtung
einerGebühr(Art. 16a) befreit.“
Im Art. 20 Abs. I tritt an Stelle des Wortes „Heimatsberechtigten“das
Wort „Gemeindebürger“.
Im Art. 25 werden

1. die Worte „in der GemeindeHeimatberechtigten,welchedaselbst“ersetzt
durchdie Worte „Personen,die dembayerischenStaate angehören,in der
Gemeinde“,

2. hinter „besitzen“die Worteangefügt
„sowie in dem entsprechendenOrtsarmenverbandeden Unterstützungs=

wohnsitzhaben“.
Im Art. 39 Abs. I tritt an Stelle des Wortes „Gemeindeangehörige“das
Wort „Gemeindeeinwohner“.
Im Art. 63 Abs.III Buchst.f tritt an Stelle desWortes„Heimatberechtigten“
das Wort „Einwohner".
NachArt. 16 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

„Art. 16a.

Die Gemeindensindberechtigt,die WirksamkeitdesBürgerrechtsund die
Teilnahmean denGemeindenutzungenvon derBezahlungeinerGebührabhängig
zu machen.Die Gebührdarf nichtdoppelterhobenwerden.
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Die pfälzischenGemeindensindberechtigt,Bürgerrechtsgebührenbis zum
Höchstbetragevon 170 zu erheben.

Für Nichtdeutschekönnen,soweit nichtStaatsverträgeentgegenstehen,die
für ReichsangehörigefestgesetztenBeträgebis zum Doppeltenerhöhtwerden.

Art. 16b.

Über die Erhebung der Gebühr und die Festsetzungdes Betrags beschließt
der Gemeinderat. Die Gebührenordnungensind öffentlichbekanntzumachen.

Für geringbemitteltePersonendarf die Gebühr die Hälfte desHöchst=
betrags(Art. 16a) nichtübersteigen.Zu dengeringBemitteltengehörenjeden=
falls diejenigen,derenGesamtsteuer7 # in Gemeinden mit mehr als
20 000 Einwohnernund 5 MXin denübrigenGemeindennichtübersteigt.

Von der Entrichtungder Gebührsindbefreit:
1. nachArt. 10 befähigtePersonen,die im OrtsarmenverbandedesWohn=

sitzesdenabgeleitetenUnterstützungswohnsitzhaben(GesetzüberdenUnter=
stützungswohnsitz§§ 18 bis 21),

2. unwiderruflicheöffentlicheBeamte,dann Offiziere, Sanitätsoffiziereund
Veterinäroffiziere,die infolge ihres Dienstverhältnissesin der Gemeinde
wohnen,soweitsie nichtdie Teilnahmean denGemeindenutzungenbean=
spruchenodernichtseit zweiJahren in derGemeindemit Haus=,Grund=
oder Gewerbsteuerangelegtsind,

3. Personen,die sichin der Gemeindeim Alter der Volljährigkeitsieben
Jahre lang ununterbrochenund freiwilligalsDienstboten,Gewerbsgehilfen,
FabrikarbeiteroderLohnarbeiterernährthabenund in dieserZeit zu keiner
Freiheitsstrafeverurteiltwordensind.“

im Art. 24 Abs. II die Worte „der Gemeindeangehörigen“,
im Art. 24 Abs. III die Worte „an die Gemeindeangehörigen",
im Art. 85 Abs. II die Worte „demHeimat=und Armenverbande“.

Art. 94.

„Wahlrechtund Wählbarkeitzu Gemeindeämternsowiezum Amte eines
Mitglieds des Armenrats, einesArmenpflegers,einesMitglieds des Bezirks=
pflegeausschusses,einesWaisenratsund einesFeldgeschworenen“.
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Im Art. 10 hat der Eingangzu lauten:
„Der Verwaltungsgerichtshofist abgesehenvon Art. 8 zur Bescheidung

von BeschwerdengegenBeschlüsseoderVerfügungender Regierungen,Kammern
des Innern oder der Finanzen,

in denFällen der Ziff. 5 und 6 der Distriktsverwaltungsbehörden,soweit
diesezur Entscheidungberufensind,dann

der Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuerninnfolgendenAnge⸗
legenheitenzuständig“.
Art. 10 Ziff. 2 erhältfolgendeFassung:

„Verfügungen in GegenständenderStaatsaufsicht über die Gemeindenund
Armenverbände,wenn die Gemeindeoder der Armenverbandbehauptet,die Ver=
fügung verletzeihr gesetzlichesSelbstverwaltungsrechtoder belastesie mit einer
gesetzlichnichtbegründetenLeistung“.
Art. 10 Ziff. 5 erhält folgendeFassung:

„Pflicht zur öffentlichenUnterstützungHilfsbedürftiger, wenn die streitenden
Armenverbändedem bayerischenStaate angehören,Ersatzansprüchevon Personen,
die ohneRechtspflichtund ohneAuftrag einesArmenverbandesHilfe geleistet
haben,Ersatzpflichtdes Staates“.
Art. 10 Ziff. 6 erhältfolgendeFassung:

„ErsatzpflichtderEmpfängeröffentlicherArmenunterstüzungund ihrerErben“.
Im Art. 11 Abs.I ist hinter „Gemeinden“dasWort „Gesamtarmenverbänden“

Art. 95.

„Nichtdeutsche beiderleiGeschlechts,die in Bayern eineEhe schließenwollen,
haben dem Standesbeamten,der das Aufgebot anordnet, ein Zeugnis der zu=
ständigenBehördeihres Heimatstaatsdarübervorzulegen,daß dieserkeinEhe=
hindernisbekanntist.

MännlicheNichtdeutschehabenaußerdemein Zeugnis der zuständigenBe=
hördeihres Heimatstaatsdarübervorzulegen,daß sie ihre Staatsangehörigkeit
durch dieEheschließung nichtverlieren und daß sie die Staatsangehörigkeitauf
die Ehefrau sowieauf die ehelichenund die durchdie Ehe legitimiertenKinder
übertragen.
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Die StaatsregierungkannVorschriftendarübererlassen,wie die Zustän=
digkeitderBehördenachzuweisenist, diedasZeugnisnachAbs.J, II ausgestellthat.

Von Abs. I, II kann im einzelnenFalle oder für Angehörigebestimmter
ausländischerStaaten allgemeinBefreiunggewährtwerden.Zuständig ist zur
Befreiung von Abs. I das Staatsministeriumder Justiz, von Abs. II das
Staatsministeriumdes Innern.“

Art. 96. «

Ausführungsgesetzvom 9. Juni 1899 zum BürgerlichenGesetzbuchewird dahin

Der Art. 95 erhältfolgendenAbs.2:
„In Gemeindenmit städtischerVerfassungodermit mehrals 5000 Ein=

wohnernkönnenauchFrauen gewähltwerden. Ihre Zahl darf die Hälfte der
gewähltenWaisenrätenichtübersteigen.In Gemeindenmitmehrals 10000 Ein=
wohnernsollensichunterdenWaisenrätenFrauenbefinden.“
Als Art. 95a wird folgendeVorschrifteingestellt:

„Die als Waisenräte gewähltenFrauen sollen bei der Beaufsichtigungder
im Kindesalter stehendenMündel und bei der ÜberwachungweiblicherMündel
verwendetwerden.“
Der Art. 96 erhältfolgendeFassung:

„Die Waisenrätewerdenin Gemeindenmit städtischerVerfassungvon den
in einen WahlkörpervereinigtenMagistratsmitgliedernund Gemeindebevoll=
mächtigten,in denübrigenGemeindenvon der Gemeindeverwaltunggewählt.

Zur Wahl derWaisenräteist nachderVollendungderordentlichenGemeinde=
wahl und nachderBildung desArmenratszu schreiten.

Als gewähltist zu erachten,wer bei der Wahl die meistenStimmen er=
haltenhat. Die Wahl gilt für dieZeit bis zu dernächstennachAbs.2 statt=
findendenWahl.

Abgängeim Mitgliederstandeder WaisenrätesindsofortdurchNeuwahlzu
ersetzen.Die Wahl erfolgt durchdie Gemeindeverwaltung.

Die Gewähltensollendurchdas Amtsgerichtauf Handgelübdeverpflichtet
werden.“
Als Art. 96a wird folgendeVorschrifteingestellt:

„Wählbar sindallevolljährigenin derGemeindewohnendenPersonenbeiderlei
Geschlechts.

6 106
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Von derWihlbarkeit sind ausgeschlossen:
1. Personen,die entmündigtsindodernachS 1906 des Fürgerlien

GesetzbuchsuntervorläufigerVormundschaftstehen,
2. Personen,überderenVermögendasKonkursverfahreneröffnetist, und

ihre Ehegatten,solangediesesVerfahrendauert,
3. die Militärpersonendes Friedensstandes.

Die Wahl kannnur ausGründenabgelehntwerden,aus denendieWahl
zu Gemeindestellennachden Gemeindeordnungenabgelehntwerdenkann. Für
denAustritt geltendieVorschriftenderGemeindeordnungenentsprechend.Frauen
könnendieWahl ablehnenund sindjederzeitzumAustritte berechtigt.Ehefrauen
bedürfenzum Eintritte sowiezum Verbleibenim Gemeindewaisenrateder Zu=
stimmungdesMannes.“

Art. 97.

Das Gesetzvom 10. Mai 1902, dieZwangserziehungbetreffend,wirddahingeändert:
I. An die Stelle desArt. 1 tretenfolgendeVorschriften:

„Art. 1.

Das Vormundschaftsgerichtkann unter den Voraussetzungendes Art. 2
anordnen,daß einMinderjährigerzumZweckeseinerErziehungin einergeeigneten
Familie oder in einerErziehungsanstaltauf öffentlicheKosten untergebrachtwird
(Fürsorgeerziehung).

Art. 1a.

1Steht die Sorge für die Person einesMinderjährigendessenVater oder
Mutter zu, so ist die Fürsorgeerziehungzulässig,

1. wenn das geistigeoder leiblicheWohl des Minderjährigendadurchge=
fährdetwird, daß der Vater oder, soferndie Sorge für die Persondes
Minderjährigender Mutter zusteht,die Mutter das Rechtder Sorge für
die Person mißbraucht,denMinderjährigenvernachlässigtoder sicheines
ehrlosenoder unsittlichenVerhaltensschuldigmacht, und die Fürsorge=
erziehungerforderlichist, um die sittlicheoder körperlicheVerwahrlosung
des Minderjährigenzu verhüten;

2. wennderMinderjährigeeinestrafbareHandlungbegangenhat, wegenderen
er in AnbetrachtseinesjugendlichenAlters strafrechtlichnicht verfolgtwerden
kann,und mit Rücksichtauf die BeschaffenheitderHandlung,die Persön=
lichkeitder Eltern und die übrigenLebensverhältnissedes Minderjährigen
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seinerweiterensittlichenVerwahrlosungnur durchdie Fürsorgeerziehung
vorgebeugtwerdenkann; ·

3. wenn sonstigeTatsachenvorliegen,welchedie Fürsorgeerziehungzur Ver=
hütungdesvölligensittlichenVerderbensdesMinderjährigennotwendigmachen.

u Steht die Sorge für diePerson einesMinderjährigennichtdessenVater
oderMutter zu, so ist die Fürsorgeerziehungzulässig,wenndie Entfernungdes
Minderjährigenaus seinerbisherigenUmgebungzur Verhütungseinergeistigen
oderkörperlichenVerwahrlosungerforderlichist.

1I1Die FürsorgeerziehungeinesMinderjährigen,der das sechzehnteLebensjahr
vollendethat, soll nur in besonderenFällen angeordnetwerden."“

„Art. 3.

1Das Vormundschaftsgerichthat von Amts wegendie zur Feststellungder
TatsachenerforderlichenErmittlungen zu veranstaltenund diegeeigneterscheinenden
Beweiseaufzunehmen.

II Vor der Entscheidungüber die Fürsorgeerziehunghat das Vormundschafts=
gerichtdenMinderjährigen,wenntunlich, persönlichzu vernehmen.Es hat
auch die Eltern und, wenn der Minderjährige unter Vormundschaftsteht oder
ihm ein Pflegerzur Sorge für die Personbestelltist, auchdenVormundoder
Pfleger zu hören, es sei denn, daß die Anhörung untunlich ist.

IIIVor der Entscheidungsollen fernerVerwandte oder Verschwägertedes
Minderjährigengehörtwerden, wennes ohneerheblicheVerzögerungund ohne
unverhältnismäßigeKostengeschehenkann.

IVIn allen Fällen sind das Pfarramt, ein Arzt und, wennder Minder=
jährige nocheineSchule besucht,die Schulbehördeum Außerungzu ersuchen,
wenn sichnicht eine solcheschonbei den Akten befindet.

Das Vormundschaftsgerichtkann anordnen,daß der Minderjährigedurch
einenArzt untersuchtwird. Es kannauchanordnen,daßderMinderjährigeauf
die Dauer von höchstenssechsWochenin eineAnstalt, die von der Staats=
regierungals geeigneterklärt ist, zur Untersuchungund Beobachtunggebracht
wird, wenn dies nach ärztlichemGutachtenzur Feststellungseines Geistes=
zustandesgebotenund ohneNachteilfür seineGesundheitausführbarist. Vor
den im Satz1 und 2 bezeichnetenAnordnungensind die im Abs.II Satz 2
bezeichnetenPersonenzu hören. Gegen die Anordnungsteht demgesetzlichen
Vertreterdes Minderjährigenund binnender für ihn laufendendu auch den
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übrigen im Abs. II Satz 2 bezeichnetenPersonensowie dem Minderjährigen
selbst,wenner das vierzehnteLebensjahrvollendethat, die sofortigeBeschwerde
zu; die Beschwerdehat aufschiebendeWirkung.

Art. 3 a. n

NachdemAbschlussederErmittlungenteiltdasVormundschaftsgerichtdieAkten
der Distriktsverwaltungsbehördezur Außerungmit. Die Distriktsverwaltungs=
behördegibt, wennder Minderjährigein Bayern einenUnterstützungswohnsitz
hat, demOrtsarmenverbandedesUnterstützungswohnsitzes,andernfallsdemLand=
armenverband,in demdie DistriktsverwaltungsbehördeihrenSitz hat, Gelegen=
heit, sichüberdie Notwendigkeitund die Art der Fürsorgeerziehungzu äußern.

Art. 4.

1Die VerfügungdesVormundschaftsgerichtsist mit Gründen zu versehen
und muß, wenndie Fürsorgeerziehungangeordnetwird, denEintritt der gesetz=
lichenVoraussetzungenunter Bezeichnungder für erwiesenerachtetenTatsachen
feststellen.

1 Die Verfügung,durchwelchedie Fürsorgeerziehungangeordnetwird, ist
denEltern des Minderjährigenund, wennder MinderjährigeunterVormund=
schaftstehtoder ihm ein Pfleger zur Sorge für die Person bestellt ist, auch
dem Vormund oder Pfleger, ferner dem Minderjährigen selbst, wenn er das
vierzehnteLebensjahrvollendethat, der Distriktsverwaltungsbehördeund dem
Ortsarmenverbandoder dem Landarmenverband(Art. Za) zuzustellen. Dem.
Minderjährigenwird die Verfügungnur im Auszugezugestellt.

l Die Verfügung, durchwelchedie Fürsorgeerziehungabgelehntwird, ist
außer dem etwaigenAntragstellerden im Abs. II Bezeichnetenzuzustellen,diesen
jedochnur, wennsie in demVerfahrenbereitsgehörtwordensind.

IVGegendie Anordnungder Fürsorgeerziehungstehtnur den im Abs.II
Bezeichnetendie Beschwerdezu. Die Beschwerdeist die sofortige; sie hat auf=
schiebendeWirkung.

Gegendie Ablehnungder Fürsorgeerziehungfindetdie einfacheBeschwerde
statt. Sie stehtjedemzu, der ein berechtigtesInteressean der Sorge für die
PersondesMinderjährigenhat.
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Art. 4 a#

1Ist sofortigesEinschreitendringendgeboten,Aso kann das Vormundschafts=
gericht,wennihm die Voraussetzungenfür die AnordnungderFürsorgeerziehung
glaubhaft gemachterscheinen,durcheine schriftliche,mit Gründen verseheneVer=
fügung die vorläufigeUnterbringunganordnen. Für die Zustellungund die
Anfechtungder die vorläufigeUnterbringunganordnendenoder ablehnendenVer=
fügung geltendie Vorschriftendes Art. 4 Abs.II, IV., V entsprechend.Die
ablehnendeVerfügung wird nur dem etwaigenAntragsteller zugestellt. Die
Beschwerdegegendie Anordnungder vorläufigenUnterbringunghat keineauf=
schiebendeWirkung.

1 Die vorläufigeUnterbringungkann von dem Vormundschaftsgericht,in
dessenBezirkedas Bedürfnis hierzuhervortritt,auchdann angeordnetwerden,
wenndasGerichtnichtdas für dieAnordnungder Fürsorgeerziehungzuständige
ist. Das Gerichthat in diesemFalle von der getroffenenAnordnungdemfür
die Anordnungder FürsorgeerziehungzuständigenVormundschaftsgerichteMit=
teilungzu machen.DiesemkommtdieEntscheidungdarüberzu, obdie getroffene
Maßregelaufrechtzu erhaltenist.

Art. 4b.

Die Beschwerdegegen eine Verfügung des Vormundschaftsgerichtskann
bei diesem,bei dem Beschwerdegerichtund bei jedemAmtsgerichtezu Protokoll
oder durchEinreichung einer Beschwerdeschrifteingelegt werden. Die weitere
Beschwerdekannbei einemdieserGerichtesowiebei demOberstenLandesgericht
eingelegtwerden;wird sie durchEinreichungeinerBeschwerdeschrifteingelegt,so
muß diesedurcheinen Rechtsanwaltunterzeichnetsein.“
Der Art. 5 erhältfolgendeFassung:

„Der Vollzug der gerichtlichenAnordnung,insbesonderedie Entscheidung
darüber, ob der Minderjährige in einer Familie oder in einer Erziehungsanstalt
unterzubringenist, obliegt der Distriktsverwaltungsbehörde.

Auf das GlaubensbekenntnisdesMinderjährigenmuß bei der Auswahl
der Familie oderder Anstalt Rücksichtgenommenwerden."“
Dem Art. 7 wird folgendervierteAbsatzbeigefügt:

„Die Distriktsverwaltungsbehördeist befugt, für die in Familien unter=
gebrachtenMinderjährigenzur Überwachungder Erziehungund Pflegebesondere
Fürsorgerzu bestellen.Hierzu könnenauchFrauenbestelltwerden.Im übrigen
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kannals Fürsorgernur bestelltwerden,wer zum Gemeindewaisenrategewählt
werdenkann. Auf einenMinderjährigen,für den ein Fürsorgerbestelltist,
erstrecktsich die Überwachungdes Gemeindewaisenratsnicht. Der Fürsorger
hat derDistriktsverwaltungsbehördeund demVormundschaftsgerichtaufErfordern
überdas persönlicheErgehenund das VerhaltendesMinderjährigenAuskunft
zu erteilen.“

Als Art. 7a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
O„1Für eineAnstalt, in derMinderjährigezum ZweckederFürsorgeerziehung

untergebrachtsind, kannvon denStaatsministerienderJustiz und des Innern
angeordnetwerden, daß der Vorstand der Anstalt auf seinenAntrag vom Vor=
mundschaftsgerichtezum Vormunde für die in der Anstalt zum ZweckederFür=
sorgeerziehunguntergebrachtenMinderjährigenbestelltwird oder daß ihm auf
seinenAntrag einzelneRechteundPflichten einesVormundes übertragenwerden.
Die Befugnisdes Vormundschaftsgerichts,einenanderenVormundzu bestellen
oder,soferndemAnstaltsvorstandenur einzelneRechteund PflichteneinesVor=
mundeszustehen,diesedem Vormunde zu übertragen,bleibt unberührt.

. Der Vorstandbehältdie Rechteund PflichteneinesVormundesauchnach
der Entlassungaus der Anstalt oderder Beendigungder ErziehungoderVer=
pflegungbis zur Volljährigkeit des Minderjährigen.

l Dem Vorstandestehendie nach dem § 1852 Abs. 2 des Bürgerlichen
GesetzbuchszulässigenBefreiungenzu. Ein Gegenvormundist nichtzu bestellen.

1VDas Vormundschaftsgerichthat denVormundauf seinenAntrag als Vor=
mund zu entlassenund, sofern ihm nur einzelneRechteund Pflichten eines
Vormundesübertragensind, ihn von diesenzu entbinden.“

Der Art. 8 erhältfolgendeFassung:
„1Die Kosten der Fürsorgeerziehungsind vorläufig von dem Ortsarmen=

verbandezu bestreiten,in demder MinderjährigedenUnterstützungswohnsitzhat,
und, wenner in Bayern keinenUnterstützungswohnsitzhat, von demLandarmen=
verband,in demdie zuständigeDistriktsverwaltungsbehördeihrenSitz hat.

#BesitztderMinderjährigeVermögenodererwirbter binnenzehnJahren
nach der Aufhebungder FürsorgeerziehungVermögen, so ist er zum Ersatzeder
Kostender Fürsorgeerziehungverpflichtet,soweitihm der Ersatzunbeschadetder
SicherstellungdesLebensunterhaltsmöglichist. Desgleichenhabendiejenigen,
welchedemMinderjährigengegenübernachdembürgerlichenRechtewährendder
Dauer derFürsorgeerziehungunterhaltspflichtigsind,ErsatzderKostenzu leisten.
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in KönnendieKosten,welcheauf dieFürsorgeerziehungdesMinderjährigen
erwachsensind, dadurchnicht oder nur teilweisegedecktwerden,so kann der
OrtsarmenverbanddesUnterstützungswohnsitzesbeanspruchen,daß ihm dreiZehntel
der Kostenvon demLandarmenverbande,zu dessenBezirk er gehört,und fünf
Zehntelvom Staate ersetztwerden. Hat der Minderjährigein Bayern keinen
Unterstützungswohnsitz,so ersetztder Staat dem Landarmenverband(Abs. 1)
fünf Zehntelder Kosten.

IVDie Kosten einervorläufigenUnterbringunggelten,wenn die Fürsorge=
erziehungangeordnetwird, als Kostender Fürsorgeerziehung.Andernfallssind
sie vom Staate zu tragen und, soweit sie von demMinderjährigen,einem
Unterhaltspflichtigenoder einemArmenverbandebestrittenwordensind, diesen
zu ersetzen.“ , -

VII. Der Art. 10 erhältfolgendeFassung:
„I Auf Antrag desArmenverbandes(Art. 8 Abs.1) können die Eltern und

Großelterndes MinderjährigendurchBeschlußder Distriktsverwaltungsbehörde
ihres Wohnsitzesangehaltenwerden,nachMaßgabeihrer gesetzlichenUnterhalts=
pflichtdie Kostender Fürsorgeerziehungzu bestreitenund die hierfürgemachten
Aufwendungenzu ersetzen.Das gleichegilt bei einemunehelichenKinde von
demVater, wenner seineVaterschaftnach§ 1718 desBürgerlichenGesetzbuchs
anerkanntoder sich zur LeistungdesUnterhalts in einervor demVormund=
schaftsgerichtodereinemNotaraufgenommenenUrkundeverpflichtethat oderwenn
seineUnterhaltspflichtvollstreckbarfeststeht.

u.Die Distriktsverwaltungsbehördeentscheidetendgültig vorbehaltlichdes
Rechtswegs.Ihr Beschlußist vorläufigvollstreckkar.Weichtdas rechtskräftige
gerichtlicheUrteil von der Entscheidungder Distriktsverwaltungsbehördeab, so
hat der Armenverbanddem in AnspruchGenommenenseineLeistungenoder
Mehrleistungenund die KostendesRechtsstreits,soweitsie nichtdiesemselbst
auferlegtsind,zu ersetzen;im Weigerungsfalleist er hierzustaatsaufsichtlichan=
zuhalten. Der ArmenverbandkannnachMaßgabedes Art. 8 Abs.III Ersatz
beanspruchen.“

VIII. Im Art. 11 werdendieWorte„Gemeindenund denDistriktsgemeinden“ersetzt
durchdas Wort

„Armenverbänden“.

IX. Im Art. 12 werdender zweiteund der dritte AbsatzdurchfolgendeVor=
schriftenersetzt:
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„Die örtlicheZuständigkeitder Distriktsverwaltungsbehördebestimmtsich
nachdemOrte, derdieZuständigkeitdes Vormundschaftsgerichtsbegründet.In
Münchenist der Stadtmagistratzuständig.

Das gerichtlicheVerfahrenund die VerhandlungenderVerwaltungsbehörden
in Angelegenheitender Fürsorgeerziehungsind kostenfrei.Die baren Auslagen
werdenvomStaate bestritten.Die durchunbegründeteAnträgeundEinwendungen
verursachtenKosten könnenden Beteiligten überbürdetwerden.

Die im Art. 3 Abs. III bezeichnetenPersonenkönnenim Falle ihrer
Vernehmung vor Gericht Ersatz ihrer Auslagen nachden für Zeugen geltenden
Vorschriftenvom Staate verlangen.“

X. Die Bezeichnung„Zwangserziehung“wird an allen Stellen durchdie Bezeich=
nung „Fürsorgeerziehung“ersetzt.

Art. 98.
Im Art. 2 desGesetzesvom 23. Februar 1908, die Berufsvormundschaftbetreffend,

werdenzwischendemAbs.3 unddemAbs.4 folgendeVorschriftenals neuerAbsatzeingefügt:
„Auf Grund Gemeindestatutskannvon denStaatsministeriender Justiz

und des Innern auchbestimmtwerden,daß Gemeindebeamteauf ihren Antrag
vom Vormundschaftsgerichtefür solcheMinderjährige, welcheunter der Aussicht
der Beamtenin einer von ihnen ausgewähltenFamilie oder Anstalt erzogen
oderverpflegtwerden,zum Vormundebestelltoderdaß ihnenauf ihrenAntrag
einzelneRechteund Pflichten eines Vormundes übertragenwerden.“

Art. 99.
Die Staatsregierungist ermächtigt,denText desZwangserziehungsgesetzes,wie er

sichaus dem Art. 97 ergibt, durchdas Gesetz=und Verordnungsblattbekanntzumachen
hierbeidie Artikel mit fortlaufendenZahlen zu versehen,die Verweisungenrichtigzustellen
und denArt. 15 wegzulassen.

Art. 100.
In das Beamtengesetzvom 16. August1908 wird nachArt. 206 folgendeVor=

schrifteingestellt:
„IAbschnittXla.

Fürsorgefür vormaligeunwiderruflicheBeamte,ihre Familienund Hinter=
bliebenen.

Art. 206 a.
Bei nachgewiesenerBedürftigkeitkönnenvormaligenunwiderruflichenBeamten

mit Einschluß derBeamten der Militärverwaltung, die den Anspruchauf Ruhe=
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gehaltdurchfreiwilligesAusscheidenaus demDiensteoderinfolgestrafgericht=
lichenUrteils verlorenhaben,sowieihrenFamilien oderHinterbliebenendurch
Königliche EntschließungwiderruflicheUnterhaltsbeiträgegewährtwerden. Dabei
gilt Art. 110 Abs. III entsprechend."“

Art. 101.

Im Gesetzüberdie Einwirkungvon Armenunterstützungenauf öffentlicheRNechtevom
4. April 1910 wird Art. 2 gestrichen.

AbschnittIII.
Schluß=und Abergangsvorschriften.

Art. 102.

Art. 206a desBeamtengesetzesvom19. August 1908 (Art. 100 diesesGesetzes)
gilt entsprechendfür vormaligenachder VerfassungsurkundeBeilage IX defintiv angestellte
Beamte, für die vor demInkrafttretendes BeamtengesetzesausgeschiedenenoberenBeamten
der Militärverwaltung, für Offiziere, Sanitätsoffiziere, Veterinäroffizier- und Notare.
Für Offiziereund Sanitätsoffizieregilt Art. 206a des Beamtengesetzesentsprechendauch
im Falle desAusscheidensohnePension auf Grund ehrengerichtlichenSpruches, für Notare
auchim Falle der DienstentlassungzufolgedienststrafrechtlichenUrteils.

Art. 103.

1Die Art. 92 Ziff. I, II, 93 Ziff. I, II tretensofort,im übrigentritt diesesGesetz
gleichzeitigmit dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitzin Kraft. Soweit sich seine
Vorschriften auf die geschäftlicheDurchführung von Vollzugsmaßnahmenbeziehen,sind sie
sofort anwendbar.

IIDie jetztbestehendenArmenpflegschaftsrätebleibenbis zur Einweisungderneugewählten
Armenrätein Tätigkeit.

1IIDie erstmaligeBestellung der Armenräte erfolgt unmittelbar nach dem bezeichneten
Zeitpunkte. Sie gilt für die Dauer oder Restdauerder Wahlzeit, die in diesemZeitpunkt
im Laufe ist.

IVDie im Zeitpunktedes InkrafttretensdiesesGesetzesim Amte befindlichenWaisen=
räte bleibenfür die Dauer der bisherigenWahlzeit im Amte.
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Art. 104.
Ist die Anzeigepflichtnach demGesetzüber die öffentlicheArmen=und Kranken=

pflegeArt. 31 Abs. I beim Inkrafttretendes Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitz
noch nicht abgelaufen,so genügt zur Wahrung des vollen Ersatzanspruchsdie Anmeldung
nachdemGesetzüberdenUnterstützungswohnsitz§ 34.

Art.105.
1Ansprücheauf Verleihung desBürgerrechts,die auf Grund der bisherigenVorschriften

vor demInkrafttretendiesesGesetzesgeltendgemachtwordensind,bleibenaufrechterhalten.
IIWer in einerpfälzischenGemeindebeimInkrafttretendiesesGesetzesdas Heimatrecht

besitzt,ist zur Bezahlung einer Gebühr für das Bürgerrecht oder für die Teilnahme an
denGemeindenutzungennichtverpflichtet.

Art. 106.

Ein Verfahren der Zwangserziehung,das beim Inkrafttreten diesesGesetzesbei den
Gerichtenanhängigist, wird nachden bisherigenVorschriftenerledigt. Im übrigen gilt
das Gesetzvon seinemInkrafttretenan auch für die vorher angeordnetenZwangserziehungen;
für das ersteJahr nachdemInkrafttretendes Gesetzeskannjedochdie Staatsregierung
denZeitpunktdes Inkrafttretensder Vorschriftenüberdie VerteilungderKosten(Art. 8
Abs. III des Zwangserziehungsgesetzes)abweichendbestimmen.

Gegebenzu München,den21. August1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig.
v. Seidlein. Dr. v.Knilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Greis-undIlcriirdiiuugexitatst3
für das

Königreich Bayern.

Nr. 54.
München, den 3. September 1914.

Inhalt:
— vom 2. September 1914, die Postordnung für das Deutsche Reich vom 20. März 1900

etreffend.

Nr. 23/2945
.

Bekanntmachung, die Postordnungfür dasDeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des§ 50 desGesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom 28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeitfür denPostverkehr
zwischenBayern, dem Reichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnung des Reichs=
kanzlersvom 30. August1914, betreffendAnderungderPostordnungfürdasDeutscheReich
vom 20. März (GVl. Nr. 18 vom 31. März 1900) bekanntgegeben.

München, den 2. September1914.

v. Heidlein.
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Berlin, den 30. August 1914.

Bekauntmachung,beireffendÄnderung derPostordnungvom 20. März 1900.
Vom 30.August1914.

Auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober 1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des § 3 Abs. 2 desGesetzes,betreffenddie Erleichterung
des Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird die Postordnung
vom 20. März 1900 für die Dauer der Geltung des § 2 der Bekanntmachungdes
Bundesratesvom 29. Angust1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 387), betreffendweitereVer=
längerungder Fristen des Wechsel=und Scheckrechts,wie folgt, geändert.

1. Im § 18a „Postprotest“ ist am Schlussedes zweitenAbs. unter v nachzutragen:
Bei Postprotestaufträgenmit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in der

Provinz Ostpreußen oder in Westpreußenin den Kreisen Marienburg, Elbing
Stadt und Land. Stuhm, Marienwerder, Rosenberg,GraudenzStadt undLand,
Löbau,Kulm, Briesen,Strasburg, ThornStadt undLandzahlbarsind,erfolgt
die abermaligeVorzeigung erstam zweiundsechzigstenWerktagenachdemZahlungs=
tagedesWechsfels.

2. VorstehendeAnderungtritt sofort in Kraft.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.
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echundykrorduungazltlatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 55.
München, den 7. September 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. September 1914, betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=.Verkehrsordnung. —

Bekanntmachung vom 5. September 1914 über die Überführung von Leichen.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anluge C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

In der 1. Gruppe a,) wird der mit „Sicherheitssprengpulverder VereinigtenKöln=
RottweilerPulverfabriken“beginnendeAbsatzgestrichen.
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Es wird eingeschaltet:
in der 1. Gruppe C hinterdemmit „RosenheimerSicherheits=Sprengpulver“
beginnendenAbsatz:

Sicherheitssprengpulver der Vereinigten Köln=Rottweiler
Pulverfabriken (GemengevonKalisalpeter,der teilweiseoderganzdurch
Natronsalpeterersetztwerden kann, Schwefel und Brannkohle, auch mit

Holzmehl). 6 « -
in der 2. Gruppe b) hinterdemmit „Halalite“ beginnendenAbsatz:

Hammonit, auchmit angehängtenZahlen oderBuchstaben(Gemengevon
höchstens40 Prozent Alkali=Perchloraten,höchstens4 ProzentNitroglyzerin,
von aromatischenNitroverbindungen,die nicht gefährlichersind als Trini=
trotoluol, Ammonsalpeter,Natron= oderKalisalpeter oder einem Gemenge
vonbeiden,mit ZusatzvonneutralenSalzen, z. B. Alkalichloriden,Pflanzen=
mehlenund anderenStoffen, z. B. Kohle, Ole, soferndieseZusätzedie
Gefährlichkeitnichterhöhen).

AbschnittA. Verpackung.1. GruppederSprengmittel.

In Ziffer 4. Schwarzpulverähnliche handhabungssichere Spreng=
stoffe d) Abs.(1) wird am Endenachgetragen:

Patronenund Paketemit Sicherheits=Sprengpulver der Vereinigten
Köln=Rottweiler Pulverfabriken dürfen aus Pergamentpapierher=
gestelltsein.

Dr. Ib. Munirion.

Eingangsbestimmungen.
In derÜberschrift der Ziffer 5 wird vor denWorten„sämtlichohneZünder“

eingeschaltet:
Landminen,

In derselbenZiffer wird als Abs.d) nachgetragen:
4) Landminen, beidenendieSprengstückfüllung— festgelegtdurcheinenParaffin=

Einguß — und der Sprengstoff — festesTrinitrotoluol — in besonderen
Kammerngetrenntgehaltensind. Die einzelneMine darf nicht mehr als
25 kg Trinitrotoluolenthalten.
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AbschuittA. Verpackung.
Zu 5. Adbs.(1) wird gefaßt:

(1) Für die Sprengladungen unter a) sind starke,dichte,sicherver=
schlosseneHolzkistenzu verwenden;für diePetarden unter b) und dieLand=
minen unter d) Kisten aus mindestens22 mm starken,gespundetenBrettern,
die durchVerzinkungoderHolzschraubenzusammengehalten,völlig dichtund bei
den Petardenvon einer dichtenUberkisteumgebensind. Letzteredarf höchstens
O,e chm groß sein. Das Rohgewichteiner Kiste mit Landminen d) darf
100 kg nicht übersteigen,Kisten von mehrals 25 kg Gewichtmüssenmit
starkenHandhabenversehensein.

Im Abs.(2) wird der Einganggefaßt:
(2) Die Sprengladungen unter a) und die Landminen unter d)

sindso zu verpacken,daß usw.wie bisher.
ImAbs. (3) am Endewird nachgetragen:

oder „Landminen. Ib. Nicht stürzen."“

AbschnittB. Aufgabe.
Im Abs.(2) werdendie Worte „25 8 Trinitrotoluol“ ersetztdurch:

35 g Trinitrotoluol

Tr. lc. Söündwarenund Feuerwerkskörper.
AbschnittA. Verpackung.

Im Abs.(2) d) Unterabsatz0) wird nachgetragen:
im erstenSatzehinterdenWorten„fest einzupacken":

, je 50 metalleneKnallkapselnmit fest eingeschlossenenZündblättchen
—siehe Ziffer 24) — dürfenmit durchlochterPappeunverschieblichfest=
gelegtwerden; ,

im letztenSatze vor dem Schlußwort „enthalten“:
, eineKiste mit metallenenKnallkapselnaber100 Pakete

Ur. Id. Verdichtete und verfluͤssigte Gase.
AbschnittC. AmtlichePrüfungderGefäße.

Im Abs.(2) b) ist in dermit denWorten„bei Kohlensäure“beginnendenZeile zu
streichen:
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Athan
und als zweiteZeile einzuschalten:

bei Athn 9P55 Atmosphären,

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den4. September1914.

· v.Seidlein.

Nr. 5362a 13.
Bekanntmachung überdie Überführungvon Leichen.

4#.-StaatsministerinmdesInnern.

Die Einschließungin einenluftdichtverlötetenMetallsarg oder in einenvollständig
verschlossenenHolzsarg schließtnach ärztlichemGutachtendie Fortdauer des Lebensaus wie
die Beerdigung. Die Rücksicht,aus derbei derBeerdigungeineMindestfristnachEintritt
desTodeseinzuhaltenist, trifft hiernachauchbei derEinschließungeinerLeichein einen
solchenSarg zu. Die Einschließungzum Zweckeder Überführung vom Sterbeorte nach
einemandernals demordnungsmäßigenOrte derBeerdigungkanndeshalberstnachAblauf
derFristenerfolgen,die in § 10 derOberpolizeilichenVorschriftvom20. November1885
und in derOberpolizeilichenVorschriftvom6. Dezember1887 (GWVBl.S. 655 und690)
für die Beerdigungfestgesetztsind, also abgesehenvon den Fällen des § 10 Ziff. 1
Abs. II, III. VI nicht vor 48 Stunden und mit GenehmigungderOrtspolizeibehörde
nichtvor 36 StundennachdemTode.

Die Ortspolizeibehördenwerdenjedochermächtigt,auchin andernFällen als in denen
des § 10 Ziff. 1 Abs. II, III, VI die EinsargungschonnachAblauf von 24 Stunden
nachdemTode zu genehmigen,wenn nachVornahmeder erstenallgemeinenLeichenschau
der Tod von einemAmtsarzt oder einem öffentlichangestelltenArzte einer öffent=
lichen Heil= und Pflegeanstalt,Krankenanstalt,Wohltätigkeitsanstalt,Strafanstalt oder
ähnlichenAnstalt oder bei Todesfällenin militärischenGebäudenvon dem zuständigen
Militärarzt auf Grund persönlicherBesichtigungder Leichefestgestelltund eineBestätigung
hierübervorgewiesenworden ist. Diese Bestätigung ersetztdie zweiteLeichenschau,soweit
einesolcheam Sterbeortestattzufindenhat; die VorlagederBestätigungersetztzugleichdie
nach§ 2 Abs.Ib derM. über die Beförderungvon Leichenvom17. Februar1888
(GVl. S. 123) vorgeschriebeneVorlagedesLeichenschauscheins.

München,den5. September1914.
Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.
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Nr. 56.
München, den 9. September 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 8. September 1914 wegen der Ausführung staatlicher Bauarbeiten und Lieferungen

——8 Krieges. — Bekanntmachung vom 6. September 1914, die Ausgabe von Darlehenskassenscheinen
betreffend.

Bekanntmachung wegender Ausführung staatlicherBauarbeiten und Lieferungenwährend des
Krieges.

K. StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesÄußern,derIustiz,desInnern,
des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten,der Finanzen und für Verkehrs=

angelegenheiten. .

JnZiffLderMinisterialbekanntniachungvom3.Augustd.Is.(GVBl.S.339I40)
ist verfügt, daß währenddes Krieges bereits begonneneNeu- und Erweiterungsbautenoder
Bauunterhaltungsarbeitenfortzuführensind, wenn ihre Einstellung einen Schadenfür den
Staat oder eine größereArbeitslosigkeit zur Folge habenwürde, daß dagegenNeu—
und Erweiterungsbauten,die nicht bereits in Angriff genommensind, und ebensoBau—
unterhaltungsarbeiten,die nichtunumgänglichnotwendigsind, vorerst zuunterbleibenhaben.

110
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DieseVerfügungwar durchdie damaligeLagederVerhältnissebedingt; zumTeil
war sie, wie im Schlußsatzeder Ziff. 2 bemerktist, auchdurchdie Erwägung veranlaßt,
daß die bei den staatlichenBauten benötigtenArbeiter möglicherweisevon den Privat=
unternehmernzur FortführungihrerBetriebeund vor allemvon derLandwirtschaftfür die
Erntearbeitenbenötigtwerden.

Mit Rücksichtauf die inzwischeneingetreteneAnderungderVerhältnissewird nunmehr
au Stelle derZiff. 2 der Bekanntmachungvom3. Augustd. Is. nachfolgendesverfügt:

1. Bereits begonneneNeu=und Erweiterungsbautenoder Banunterhaltungsarbeiten,
die im Eigenbetriebe des Staates ausgeführtwerden,sind fortzuführen,soweit
hierfür die erforderlichenArbeitskräftebeschafftwerdenkönnen.

2. Bereits begonneneNeu=und ErweiterungsbautenoderBauunterhaltungsarbeiten,
die durch Unternehmer ausgeführtwerden,sind gleichfallsfortzuführen.

Ein Bau gilt als begonnen,sobaldwesentlicheTeilleistungenvergebensind.
Sind Unternehmerdurchdie Verhältnisse, namentlichmit Rücksichtdarauf, daß die

geeigneten Arbeitskräftenicht zur Verfügung stehenoder die erforderlichenBaumaterialien
nichtbeschafftwerdenkönnen,genötigt,die Arbeiteneinzuschränken,so ist ihnen tunlichst
durchFristverlängerungen,durch entsprechendeAnderung der Materialien und der Aus=
führungsweiseentgegenzukommen.

Sind UnternehmerinfolgederVerhältnisseaußer standeihrenVerpflichtungennach=
zukommen,so ist hierüber an das Ministerium zu berichten,in dessenGeschäftskreisder
Bau fällt, damit im Benehmenmit dem Staatsministerium des Innern erwogenwerden
kann, in welcherWeise die bestehendenHindernisseallenfalls beseitigtwerdenkönnen.

Sind für einen Bau nur unwesentlicheTeilleistungenvergeben,so ist wegen seiner
Fortführung die Entscheidungdes zuständigenMinisteriums nachZiff. 4 herbeizuführen.

3. Noch nichtbegonneneUnterhaltungsarbeiten,die bereits genehmigtsind, sind in der
genehmigtenWeiseauszuführen.Im übrigensind für dieAusführungvon Unterhaltungs=
arbeitendie allgemeinenVorschriftenmaßgebend.

4. Noch nicht begonneneNeu=und Erweiterungsbauten,für die im ordentlichenoder
außerordentlichenBudget die Mittel bewilligt sind, werden nachMöglichkeit ausgeführt
werden. Die Entscheidungim einzelnenbehaltensichdie Ministerien vor, in deren Ge=
schäftskreisder Bau fällt. Sie werden sich hierüber mit dem Staatsministerium der
Finanzenbenehmen.

5. Bei der Vergebung der Arbeiten (Ziff. 1 bis 4) ist darauf Bedacht zu nehmen,
daß hierau möglichstviele Unternehmerbeteiligt werden. Insbesondereist auch auf die
kleinerenUnternehmerRücksichtzu nehmen.
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Zu diesemZweckesinddie Arbeitenin möglichstkleinenLosenzu vergeben,um tun=
lichst vielenGewerbetreibendenArbeitsgelegenheitzu bietenund damit die Fortführung ihrer
Betriebezu erleichtern.Eine Vergebungin Generalunternehmunghat bis auf weiteres
grundsätzlichzu unterbleiben. »

Die kleinerenUnternehmersind insbesonderebei der Vergebung von Unterhaltungs=
arbeitensowievon sonstigenArbeitenzu berücksichtigen,bei denengrößeremaschinelleVor=
richtungenentbehrtwerdenkönnen.

« DenUnternehmernistzurPflicht zumachen,daßsiebeiderAusführungderArbeiten—
etwadurchKürzungderArbeitszeitoderdurchähnlicheMaßnahmen— auf dieVerwendung
einermöglichstgroßenAnzahl von ArbeiternBedachtnehmen,um in möglichstweitgehendem
Maße Arbeitsgelegenheitzu schaffen.Arbeit in Überstundenist grundsätzlichauszuschließen.

6. Die vorstehendenGrundsätze(Ziff. 1 bis 5) geltenentsprechendauch für die
innere Einrichtung der Neu- und Erweiterungsbautensowie für alle sonstigen
Arbeiten und Lieferungen für den Staat.

AnschließendhieranwerdennachfolgendeweitereVerfügungengetroffen:
7. Abschlagszahlungen(8 22 derallgemeinenVertragsbedingungen)dürfenbis auf

weiteres auch ohneGenehmigungder vorgesetztenStelle über neunzig vom Hundert der
Vertragssummehinausgewährtwerden,wenndie Behördees für vertretbarerachtet.

8. Die Schlußabrechnungen(§ 23 derallgemeinenVertragsbedingungen)sindfür jeden
an einemBau beteiligtenUnternehmersofort nach Beendigung seiner Arbeiten
vorzunehmen.Sobald die Schlußabrechnungbeiderseitsanerkanntist, ist dieSchlußzahlung
ungesäumt anzuweisen;soweit eine Prüfung der Schlußabrechnungdurchdie vorgesetzte
Behördevorgeschriebenist, darf dieZahlung unterVorbehaltdieserPrüfung angewiesenwerden.

9. Sicherheitsleistungen,auf die nach den §§ 35, 36 der Vergebungsvorschriften
hätteverzichtetwerdenkönnen,sindunverzüglichfreizugeben.Das gleichegilt für Sicher=
heitsleistungen,die nach der Prüfung der geleistetenArbeiten und Lieferungennicht mehr
erforderlichsind.

Bei allenübrigenSicherheitsleistungenist zu würdigen,wieweitsieohneSchädigung
der staatlichenInteressenvor Ablauf der vertragsmäßigenHinterlegungsfristteilweisefrei=
gegebenwerdenkönnen,und hiernachdas Weitereungesäumtzu veranlassen.

10. Die Bestimmungenin Ziff. 7, 8 und9gelten auchfür denBereichderVer=
kehrsverwaltung.Im übrigenverbleibtes vorerstbei demErlassedesStaatsministeriums
fürVerkehrsangelegenheitenvom3. Augustd.Is. 12/J, dadieVerkehrsverwaltunggezwungen
ist, bei ihrenMaßnahmenin ersterLinie auf die ihr im Interesseder Schlagfertigkeitdes
HeeressowiesonstinfolgedesKriegesobliegendenbesonderenAufgabenRücksichtzu nehmen.
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Soweit diesees gestatten,ist bereits in demErlasse vom3. Augustd. Is. Vorsorge
getroffen,daß außer dennotwendigenUnterhaltungsarbeitenauchdie an die Unternehmer
vergebenenNeubauarbeitenweitergeführtwerden.

München, den 8. September1914.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v. Breunig. v. Leidlein.
J. V. · J. V.

Staatsrat Dr. v.Henle. Staatsrat v.Steiner.

Nr. 27227.
Bekanntmachung, die Ausgabevon Darlehenskassenscheinenbetreffend.

fl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund des Außbern,
des Innern und der Finanzen.

Die Beschreibungder auf Grund desDarlehenskassengesetzesvom4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 340) ausgegebenenDarlehenskassenscheinezu 5 und zu 20 M ist
in Nr. 192 derBayerischenStaatszeitungvom 18. August1914 veröffentlicht.

München,den6.September1914.
J. A. J. A.

v.Greunig. Ministerialdirektorv.Meinel. Ministerialdirektorv.Denle.
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Nr. 57.
München, den 16. September 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 10. September 1914, betreffend Ausnahmen von Beschäftigungsbeschränkungenvon Berg=

arbeitern. — Bekanntmachung vom 15. September 1914, die Postordnung für das Deutsche Reich vom
20. März 1900 betreffend.

Nr. 24704/II.

Bekanntmachung, betreffendAusnahmen von Beschäftigungsbeschränkungenvon Bergarbeitern.

fl.StaatsministeriumdesKöniglichenHausesunddesAuhern.
Auf Grund desArt. 254 desBerggesetzesvom 13. August1910 ergehtnachstehende

oberbergpolizeilicheVorschrift:

Einziger Paragraph.

Für dieDauer des gegenwärtigenKriegeskanndasOberbergamtfür einzelneBetriebe
auf Antrag Ausnahmenvon denin § 132 Absatz3 der oberbergpolizeilichenVorschriften
vom 30. Juli 1900 (GVl. Seite 843 ff.) erlassenenVorschriftenüber die Zulassung
zur selbständigenAusführung von Hauerarbeitengewähren.

München,den 10. September1914.

Dr. Graf v.Hertling.
111
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Nr. 23/3071
PII2.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReichvom 20.März 1900 betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsaugelegenheiten.

Nachstehendwird eineauf Grund des § 50 desGesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom 28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeitfür denPostverkehr
zwischenBayern, dem Reichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnung des Reichs=
kanzlersvom8. September1914, betreffendAnderungder Postordnungfür das Deutsche
Reichvom20. März 1900 (GWVl. Nr. 18 vom31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den 15. September1914.
v. Seidlein.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 8. September1914.

Auf Grund des § 50 desGesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des § 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddie Erleichterung
desWechselprotestes,vom30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird die Postordnung
vom 20. März 1900 für die Dauer der Geltung des § 1 der Bekanntmachungdes
BundesratsvomheutigenTage, betreffendweitereVerlängerungder wechselrechtlichenFristen
für Domizilwechsel,die im StadtkreiseDanzig zahlbarsind,wie folgt geändert.

1. Im § 18a „Postprotest“ ist am Schlusse des zweitenAbs. unter v hinter der
Anderungvom 30. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 391) nachzutragen:

AuchPostprotestaufträgemit solchenim StadtkreiseDanzig zahlbarenge=
zogenenWechseln,die als Wohnort des BezogeneneinenOrt angeben,der in
Ostpreußenoderin einemder aufgeführtenwestpreußischenKreiseliegt, werden
erstam zweiundsechzigstenWerktagenachdemZahlungstagedesWechselsnoch=
mals zur Zahlung vorgezeigt.

2. VorstehendeAnderungtritt sofort in Kraft.

Berlin, den8. September1914.

Der Keichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.
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Nr. 58.
Miünchen, den 19. September 1914.

Inhalt#:
Bekanntmachung vom 17. September 1914 über Auflösung und anderweitige Organisation von Forstdienst=

stellen. — Bekanntmachung vom 17. September 1914, Befreiung von der Schenkungssteuer während des
gegenwärtigen Krieges betreffend.

Nr. 30107.

Bekanntmachung über Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellen.

f#.Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 14. Sep=
tember1914 anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. Oktober1914

1. die Forstamtsassessorstellebeim Forstamt Reit i. W. aufgelöst und eine etats=
mäßigeWaldwärterstellein Reit i. W. errichtetwerde,

2. die Försterstellenzu Roth, Forstamts Steinach a. S., und zu Theta,
ForstamtsBayreuth=Ost, in etatsmäßigeWaldwärterstellenumgewandeltwerden.

München,den17. September1914.

v. Breunig.
112
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Bekanntmachung, Befreiungvon der grchemenesstuerwährenddes gegenwärtigenKrieges
etreffend.

fl. StaatsministeriumderFinanzen.

DerBundesrat hat in seinerSitzung vom 24. August1914 beschlossen,aus Billig=
keitsgründenzu genehmigen,daßZuwendungenzurBehebungeinesdurchden gegenwärtigen
Krieg hervorgerufenenoder zu besorgendenNotstandesunter den im Beschlussevom
8. August1914 für Zuwendungenzu Gunstender KriegsteilnehmeraufgestelltenVoraus=
setzungenvon der Schenkungssteuerbefreit bleiben.

Der Beschlußvom8. August1914 wurdemitBekanntmachungvom 17.August1914
— G#VBl. S. 395 —veröffentlicht.

München,den17. September1914.

v.Breunig.
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Nr. 59.
München, den 3. Oktober 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 26. September 1914, Stellen= und Arbeitsnachweise betreffend. — Bekanntmachung

vom2. Oktober 1914, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend. — Bekannt=
machung vom 2. Oktober 1914, die Postordnung für das Königreich Bayern vom 27. März 1900 betreffend.
Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 25518/II.

Bekanntmachung, Stellen- und Arbeitsnachweisebetreffend.

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Aubern,
f#. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund der §§ 15 und 17 des Stellenvermittlergesetzesvom 2. Juni 1910
(Rel. S. 860) werdenfür nichtgewerbsmäßigbetriebeneStellen=oderArbeitsnachweise
(von Verbänden der ArbeitgeberundArbeitnehmer, von Vereinen, Schulen u. a.) mit
Ausnahme der gemeindlichenArbeitsämternachstehendeVorschriftenerlassen:

§ 1.

Der Leiter eines Stellen= oder Arbeitsnachweisesoder der Zweigstelle eines solchen
hat binnen einer Woche der Distriktspolizeibehörde,in München der Polizeidirektion, von
der Errichtung Anzeige zu erstatten.

113
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Angestellte.

Bezeichnung.

Betriebs=
räume.

608

Hiebeisindanzugeben:die GründeroderTräger desNachweises,die Betriebsräume,
die Berufe, für die Stellen nachgewiesenwerden,Namen, Stand, Geburtszeit, Wohn=und
Geburtsort der Leiter und Angestellten.

Jede in diesenVerhältnissensichergebendeAnderungist gleichfallsderDistriktspolizei=
behördeanzuzeigen.

§ 2.
Mit derAnzeigesind ferner alle auf denStellen=oderArbeitsnachweisbezüglichen

Satzungen, Geschäftsordnungen,Gebührentarifeund sonstigenfür die Errichtung und den
BetriebmaßgebendenBestimmungeneinschließlichderFormblätterfür die Geschäftsbücher,
Verzeichnisseund Mitteilungen,in derFolge auchdie hierinvorgenommenenAnderungen,
in je 2 Ausfertigungender Distriktspolizeibehördeeinzureichen.Diese teilt eine Aus=
fertigungdemvon ihr nach§ 10 Ziff. 1 bestimmtengemeindlichenArbeitsamtmit.

§ 3.
Leiterund AngestellteeinesNachweisesmüssenhinsichtlichihrer persönlichenVerhält=

nissedie erforderlicheZuverlässigkeitbesitzen.
Sie müssenentlassenwerden,wenn sie von der Distriktspolizeibehördeals unzu=

verlässigbezeichnetsind.
§ 3 des Stellenvermittlergesetzesfindet auf sie entsprechendeAnwendung.
Ausnahmenvon der Bestimmungin § 3 Abs. 1 desStellenvermittlergesetzeskönnen

von der Distriktspolizeibehördein widerruflicherWeisebewilligtwerden.

84.
Der Bezeichnung„Stellennachweis“ oder „Arbeitsnachweis“ ist ein den Träger des

NachweiseskennzeichnenderZusatz anzufügen. Die Berufe, für die Stellen vermittelt
werden,könnenbeigefügtwerden.

Jede andereoderweitereBezeichnungist verboten.

85.
Der Stellen- oderArbeitsnachweisdarf nicht in Räumen betriebenwerden, in denen

ein Gewerbeausgeübtwird; auchdarf der Zugang zu denBetriebsräumendesNachweises
nicht durchRäume erfolgen,in denenein Gewerbeausgeübtwird.

Ausnahmenkönnenvon der Distriktspolizeibehördein widerruflicherWeise bewilligt
werden.

Die Distriktspolizeibehördekann den Geschäftsbetriebin Häusern, in denen oderin
deren unmittelbarerNähe eine Gast= oder Schankwirtschaftoder eine Kleinhandlung mit
geistigenGetränkensichbefindet,verbieten.
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8 6.
Alle Anzeigenin Zeitungen,Anschlägenu. dgl. sind mit der genauenAngabeder

Bezeichnung(§ 4) und der Geschäftsräumezu versehen.

§ 7.

Die §§ 11, 12, 17 Z. 2—8 derBekanntmachungvom 6. Oktober1910, Stellen=
vermittlerbetreffend,(GVBl. S. 924) findenauf die Stellen=und Arbeitsnachweiseent=
sprechendeAnwendung.

88.

Nachweise,welchefür weiblichePersonenStellen im Auslandevermitteln,habender
DistriktspolizeibehördeeinVerzeichnisderNamendieserPersonenund der ihnenvermittelten
Stellen nachnähererAnordnungregelmäßigvorzulegen.

89.

Den Nachweisenist verboten,andereals die von ihnen angegebenenund derDistrikts⸗
polizeibehördezu bezeichnendenStellen zu vermitteln.

I

§1o.
Die Nachweisehaben:
1. zu Beginn einer jedenWochedem von der Distriktspolizeibehördebestimmten

gemeindlichenArbeitsamtedie Zahl der währendder abgelaufenenWochebei
ihnen eingegangenenStellenangeboteund Stellengesuche,sowieder von ihnen
vermitteltenStellenbesetzungenmitzuteilen;

2. für denTag vor Beginn der erstenBerichtswochedie Gesamtzahlaller bis
dahinbei ihneneingegangenen,nochnichterledigtenStellenangeboteundStellen=
gesucheanzuzeigen; ’

3. offeneStellen, die sie innerhalb der ersten2 Tage nachdem Tage der An—
meldung nicht besetzenkönnen, spätestensam 3. Tage nach dem Tage der

Anmeldung unterMitteilung etwaigerbesondererWünschedesArbeitgebersdem
gemeindlichenArbeitsamtbekanntzugeben,damitdiesesgegebenenfallsdieZuweisung
der gewünschtenArbeitskräfteaus den bei ihm angemeldetenArbeitsuchenden
vornehmenkann;

4. dem gemeindlichenArbeitsamtaufAnsuchenweitereAufschlüssezu erteilen,soweit
diesedazubestimmtsind, einen genauerenÜberblicküberdie LagedesArbeits=
marktszu erlangenoderdie Arbeitsvermittlungzu erleichtern.
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An Stelle der in Ziffer 1 vorgesehenenwöchentlichenMitteilung kann zwischen
Arbeitsamtund ArbeitsnachweisdieMitteilung in längeren,höchstenseinmonatigenFristen
vereinbartwerden. =

§ 11.
Auf die Stellen=und Arbeitsnachweisefindet § 5 Abs.2—4 des Stellenvermittler=

gesetzesentsprechendeAnwendung.
Die Gebührensindso zu bemessen,daß sie lediglichzurBestreitungder Unkostender

Stellenvermittlungausreichen.
Vereine,derenZweckausschließlichodervorwiegendaufStellenvermittlunggerichtetist,

dürfenwederEintrittsgeldernochBeiträgeerheben.
Überalle erhaltenenZahlungensindEmpfangsbestätigungenauszustellen.
Die §§ 14—16 derBekanntmachungvom 6. Oktober1910, Stellenvermittlerbe=

treffend,(GVl. Seite 924) findenauf die NachweiseentsprechendeAnwendung.

* 12.

Bis 15. Januar jedenJahres haben die Nachweiseeinen Hauptbericht über ilre
Tätigkeit währenddes abgelaufenenJahres nacheinembestimmtenMuster in doppelter
Fertigungder Distriktspolizeibehörde(in MünchenderPolizeidirektion)vorzulegen.

Diese wird eine Fertigung dem StatistischenLandesamteinsenden.
Innerhalbderersten8 Tage einesjedenMonats habendie NachweisederDistrikts=

polizeibehörde(in MünchenderPolizeidirektion)einenTätigkeitsberichtüberdenabgelaufenen
Monat vorzulegen. Die Distriktspolizeibehördekann jedochdie Nachweisevon der Ver=
pflichtungzur EinsendungderMonatsberichtein widerruflicherWeisebefreienoderanStelle
des allgemeinbestimmtenMustersein anderesMuster vorschreiben.

§ 13.
Die Nachweisesindverpflichtet,denBeauftragtenderPolizeibehördejederzeitZutritt

in die Betriebsräumezu gestatten,ihnendie Geschäftsbücherund sonstigenGeschäftspapiere
vorzuzeigenund jedeauf den Betrieb bezüglicheAuskunft wahrheitsgemäßzu erteilen.

Sie habennachnähererAnordnungder PolizeibehördeAnschläge,die sichauf Stellen
im Ausland beziehen,in ihren Geschäftsräumenanzubringen, fernerPersonen, die Stellen
im Ausland suchen,die von der Polizeibehördefür solcheFälle vorgeschriebenenAufschlüsse
zu erteilen.
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8 14. ’='

In denBetriebsräumendesNachweisessind an einer in die Augen fallendenleichtesc#
zugänglichenStelle die gegenwärtigenVorschriften,die in den§S 3, 7 und 11 angeführten
Bestimmungen,sowiedie Gebührentaxeim großendeutlichenDruckauszuhängen.

15. Untersagung
· desBetriebs.

Zuständigzur Untersagungdes Betriebs eines Nachweisesnach§ 17 des Stellen=
vermittlergesetzesist die Distriktspolizeibehördedes Sitzes desNachweises oder seinerNeben=
stelle,in Münchendie Polizeidirektion. .

8 16. Schluß=
6 » » bestimmungen.

Die Vorschriftentretensofortin Kraft.
Die Bekanntmachungvom 6. Oktober1910, Stellen=undArbeitsnachweisebetreffend,

(GVBl. S. 941) sowieZiffer II und IV Abs. 1 der Bekanntmachungvom 16. De=
zember1911, Stellenvermittlungbetreffend,(GVBl. S. 1336) sind hiemit aufgehoben.
Die in einzelnenFällen gewährtenBefreiungenvon Bestimmungender ersterenBekannt=
machungbleibenbis auf weiteresaufrechterhalten.

München,den26. September1914.

Dr. Graf v. Dertling. Dr. Frhr. v. Soden-Frannhofen.

Nr. 23/3318
P II#2.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReichvom 20. März 1900 betreffend.

#. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des§850 desGesetzesüberdas Postwesendes
DeutschenReichesvom28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeitfür denPostverkehr
zwischenBayern, demReichs=Pestgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdesReichs=
kanzlersvom27. September1914, betreffendAnderungder Postordnungfür dasDeutsche
Reichvom 20. März 1900, (GWVBl.Nr. 18 vom31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den2. Oktober1914.

v.Heidlein.
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Hekanntmachung,betreffendAnderung der Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 27. September1914.

Auf Grund des§ 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs. 2 desGesetzes,betreffenddie Erleichterung
des Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird diePostordnung
vom 20. März 1900 für die Dauer der Geltungdes§ 1 der Bekanntmachungendes
Bundesratsvom 6. August,8. und 24. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 357, 399
und 413) sowiedes§ 2 der BekanntmachungdesBundesrats vom29. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 387), betreffendVerlängerungder Fristen desWechsel=und Scheck=
rechts,wie folgt geändert:

1. Im § 18a „Postprotest“ist stattdes zweitenAbs.unterv zu setzen:
Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen, oder bleibt der

Versuch,denPostauftrag vorzuzeigen,erfolglos, so wird der Postauftrag bei der
Postanstalt zur Einlösungbereitgehalten.Erfolgt die Einlösungnicht,so wird
derWechselmit demPostauftrag am dreißigstenTage nachAblauf derProtestfrist
des Art. 41 Abs. 2 der Wechselordnung,wenn dieserTag auf einen Sonn=
oder Feiertagfällt, am nächstenWerktagenochmalszur Zahlung vorgezeigt.
Bleibt die zweiteVorzeigungoderderVersuchzu diesererfolglos,so wird gegen
die im PostauftragebezeichnetePersonProtest nachden VorschriftenderWechsel=
ordnungerhoben.

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in der Provinz
Ostpreußenoder in Westpreußenin den Kreisen Marienburg, Elbing Stadt und
Land, Stuhm, Marienwerder, Rosenberg,Graudenz Stadt und Land, Löbau,
Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbarsind,werdenerst
am neunzigstenTagenachAblaufderProtestfristdesArt. 41 Abs.2 derWechsel=
ordnung, wenn dieserTag auf einen Sonn= oder Feiertag fällt, am nächsten
Werktagenochmalszur Zahlung vorgezeigt.Dasselbegilt für die nochmalige
Vorzeigungvon Postprotestaufträgenmit solchenim StadtkreiseDanzig zahl=
barengezogenenWechseln,die als WohnortdesBezogeneneinenOrt angeben,
der in Ostpreußen oder in einem der bezeichnetenwestpreußischenKreise
liegt.

2. Ziffer 2 der Bekanntmachungvom6. August1914 sowiedieBekanntmachungen
vom30. Augustund vom8. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 357, 391
und 401) werdenaufgehoben.
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3. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.

Berlin, den27. September1914.

Der Neichskansler.

In Vertretung:
Kraetke.

Nr. 23/3318.
PII.

Bekanntmachung, diePostordnungfür dasKönigreichBayern vom 27.März 1900 betreffend.

4#Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom27. März 1900 (GWVBl.Nr. 17
vom 30. März 1900) wird für die Dauer der Geltung des § 1 der Bekanntmachung
des Bundesratsvom 6. August1914 über die Verlängerungder Wechselprotestfristwie
folgt geändert:

1. Im § 20a „Postprotest“ist stattdeszweitenAbs. unterV zu setzen:
Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen, oder bleibt der

Versuch,denPostauftragvorzuzeigen,erfolglos,so wird der Postauftragbei der
Postanstaltzur Einlösungbereitgehalten.Erfolgt dieEinlösungnicht,so wird
der Wechselmit dem Postauftrag am dreißigstenTage nachAblauf derProtest=
frist desArt. 41 Abs.2 der Wechselordnung,wenndieserTag auf einenSonn=
oderFeiertag fällt, am nächstenWerktagenochmalszur Zahlung vorgezeigt.
Bleibt die zweiteVorzeigungoderderVersuchzu diesererfolglos,so wird gegen
die im PostauftragebezeichnetePersonProtest nachdenVorschriftenderWechsel=
ordnungerhoben.

2. Ziffer3 der Bekanntmachungvom 11. August1914 (GWVBl.S. 367) wird
aufgehoben.

3. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.

München, den 2. Oktober 1914.

v.Seidlein.
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AuszugausderAdels-Matrikeldes
Königreichs.

Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:

Gocgle

.m

bürgermeisterder Stadt BayreuthDr. Leo=
pold Ritter von Casselmann fülr seine
Person als Ritter des Verdienstordensder
BayerischenKronebeiderRitter=KlasseLit. O,
Fol. 12.
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GesetzundVerardungsgut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 60.
München, den 16. Oktober 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 13. Oktober 1914, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=

eisenbahnenBayerns betreffend.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfürdieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

##.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 15. Oktober1914 zur EröffnungkommendeTeilstrecke(Kaiserslautern
West—) Lampertsmühle —Weilerbach der Bahnlinie Kaiserslautern West—Lamperts=

— mühle—Reichenbachfinden die in derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür die Haupt=
und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — GWl. 1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den 13. Oktober1914.

J. A.
Ministerialrat Dr. v. Graßmann.
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Erseh=undVerordnungs=ZBlalt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 61.
München, den 29. Oktober 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung über die Gemeindewahlen vom 29. Oktober 1914. — Bekanntmachung über

die gemeindlichen Verhältniswahlen vom 29. Oktober 1914. — Bekanntmachung, die Ausgabe von Dar=
lehenskassenscheinenbetreffend vom 24. Oktober 1914.

Königliche Verordnung über die Gemeindewahlenvom 29. Oktober 1914.

Ludwig III.
von Gottes GnadenKönig von Gayern,Pfalzgraf bei BRhein,

Herzog von Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogen,aufGrund desGemeindewahlgesetzesvom15. August1908
Art. 3 im Anschlußan die Wahlordnung für die gemeindlichenVerhältniswahlen (GVBl.
1908 S. 424, 1911 S. 1037) zu verordnen,was folgt:

§ 1.

1!Für dieWahl derGemeindebevollmächtigtenund der nicht berufsmäßigenGemeinderäte
kann dieGemeindeverwaltungzugleichmit derAufforderungzur EinreichungvonVorschlags=
listenbestimmen,daß die Ersatzmännerin gesonderterWahlhandlungzu wählensind.

115

Gocgle



uWiiddiefeBestimmnnggetroffen,sogeltendieiiaihftehenden§§2bit36Soweit
diesenichtsanderesvorschreiben,bleibtdie Wahlordnungfür die gemeindlichenVerhältnis=
wahlen in Kraft.

§ 2.

1Die Vorschlagslistenfür die Gemeindebevollmächtigtenoder Gemeinderäteund die
Vorschlagslistenfür die Ersatzmännermüssenvon einandergetrenntsein.

1 KeineVorschlagslistedarf mehrNamen enthalten,als Gemeindebevollmächtigteoder
Gemeinderätezu wählensind.

§ 3.

1In der Vorschlagslistemuß deutlichangegebensein, ob sie für die Wahl der Ge=
meindebevollmächtigtenoderGemeinderäteoder für die Wahl der Ersatzmännergilt.

il Der Vertrauensmann(Wahlordnung§ 10) ist ermächtigt,Vorschlagslisten,die diesem
Erfordernissenicht entsprechen,zu ergänzen. Nach dem siebentenTage vor dem Tage der
Wahl derGemeindebevollmächtigtenoderGemeinderäteist dieErgänzungnichtmehrzulässig.

UI Soweit eine Vorschlagslistedem Abs. 1 nicht entspricht,ist sie ungültig.

84.

Kein Wahlzetteldarf mehrNamen enthalten,als GemeindebevollmächtigteoderGe⸗
meinderätezu wählen sind.

86.

1Die Wahl der Ersatzmännererfolgtin gesonderterWahlhandlungnachderWahl der
GemeindebevollmächtigtenoderGemeinderäte.

1 Dabei gilt als gewähltjederwählbareKandidateinerVorschlagsliste,der eineStimme
erhaltenhat, ferner jeder anderewählbareKandidat, der mindestens20, in Gemeindenmit
wenigerals 10000 Einwohnernmindestens10 Stimmenerhaltenhat.

II InnerhalbjederVorschlagslistefür Ersatzmännerbemißtsichdie Reihenfolgeder Ge=
wähltennachder Zahl der Stimmen, die jedervon ihnen erhaltenhat. Bei gleicher
Stimmenzahlrichtetsie sichnachdemLebensalter.

§ 6.

1Binnen vier WochennachSchluß der Ersatzmännerwahlkann jederGemeindebevoll=
mächtigteoderGemeinderatbei derGemeindeverwaltungschriftlichoder zuProtokoll erklären,
daß er sich einer Vorschlagslisteder Ersatzmännerwahlzurechne. Erst dann gelten die
GewähltendieserListeund der mit ihr verbundenenListen(Wahlordnung§ 28) für ihn
als Ersatzmänner.
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uMit der gleichenWirkungkann die Zurechnungserklärungauchzu Gunstenvon
Gewählten abgegebenwerden,die auf keinerVorschlagslistestanden. Wenn nötig, ist dabei
die Reihenfolgefür die Einberufung anzugeben.

IIIZurechnungserklärungennachAbs. II könnenauch mit einer Zurechnungserklärung
nach Abs.I verbundenwerden. Soweit nötig, ist dabei gleichfallsdie Reihenfolgefür die
Einberufunganzugeben.

§ 7.

Im 8 29 der Wahlordnung treten an Stelle der Worte „einer Woche“ die Worte
„vier Wochen“.

Leutstetten,den29. Oktober1914.

Ludwig.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Nr. 300232.

Bekanntmachungüber die gemeindlichenVerhältniswahlenvom 29. Oktober1914.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Zum VollzugederK. Verordnungvom 29. Oktober1914 (GVBl. S. 617) wird
folgendesbekanntgegeben:

1. Zu § 1 (der

Der Krieg erheischtgebieterisch,daß bei den bevorstehendenGemeindewahlenerbitterteVerordnung).
Wahlkämpfeunterbleiben. Es darf auchmit Zuversichterwartetwerden,daß alleParteien
ernstlichbestrebtsein werden,diesemGebotegerechtzu werden.

Dem dringendenBedürfnisseder gegenwärtigenZeit, alle Kräfte des Volkes zu ein=
heitlichemHandelnzusammenzufassen,wird es abernochmehrentsprechen,wenn jeder
Wahlkampf vermiedenbleibt.

Das Verhältniswahlrecht,das in denGemeindenmit mehrals 4000 Einwohnern
gilt, wirkt in dieserRichtung erleichternd,und zwar durch den Schutz der Minderheiten,
der in ihm liegt, sowiedurchdie Möglichkeitder Aufstellung gemeinsamerVorschlagslisten.
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Für die AufstellungsolchergemeinsamerListen ergebensichjedochaus der bisher vor⸗
geschriebenenVerbindung derHauptwahl mit derErsatzmännerwahleinigetechnischeSchwierig=
keiten. Bei dieserVerbindung läßt sichnämlichkaum mit Sicherheitdarauf rechnen,daß
die vorhervon den Parteien vereinbarteAusscheidungzwischenStelleninhabernund Ersatz=
männernbei der (freien)Wahl auchwirklich erzielt wird. Ferner ist es dabei unmöglich,
die ErsatzmännereinergemeinsamenListeauf die einzelnenParteienzu verteilen.

DieseSchwierigkeitenzu beseitigenund dadurchdieEinigung derParteien auf gemein=
sameVorschlagslistenzu erleichtern,ist derZweckderK. Verordnungvom 29. Oktober1914.

2.

Den Anlaß zu dieserVerordnunggabhiernachder Krieg. Es ist jedochnichtaus⸗
geschlossen,daß auch in Friedenszeiten von der Neuregelungein zweckmäßigerGebrauch
gemachtwerdenwird. Die Verordnung beschränktsichdahernichtauf dieDauer desKrieges.

3.
Für die WahlenderbürgerlichenMagistratsräteund der pfälzischenAdjunktenkann

es bei der Verbindung der Hauptwahl mit der Ersatzmännerwahlverbleiben. Die Neu=
regelungerstrecktsichdahernur auf die Wahl derGemeindebevollmächtigten(in Gemeinden
mit städtischerVerfassungund in rechtsrheinischenLandgemeinden)sowieauf die Wahl der
ehrenamtlichenpfälzischenGemeinderäte.

Mit unter die Verordnung fallen die entsprechendenNachwahlen und Ergänzungs=
wahlen(Wahlordnungfür die gemeindlichenVerhältniswahlen§§ 31, 37).

4.

Die Beseitigungder in Ziff. 1 erwähntenSchwierigkeitenermöglichtdie Verordnung
dadurch,daß sie die Gemeindeverwaltung(Magistrat,Gemeindeausschuß,Gemeinderat)er=
mächtigt,die Zerlegung der Wahl in zwei Wahlgänge zu beschließen.

Wo auch nur einige Aussicht besteht,daß eine gemeinsameVorschlagslistezustande
kommt, empfiehltes sich, von jener ErmächtigungGebrauch zu machen. Denn der ent=
sprechendeBeschlußderGemeindeverwaltungwird häufiggeeignetsein,die Einigungsbestre=
bungenwirksamzu fördern. Sollte alsdann die Einigung gleichwohlnichterfolgen,so wird
die Zerlegung der Wahl lediglichdie Folge haben,daß statt eines Wahlgangeszwei statt=
finden müssen;auf das Ergebnis der Wahl wird die Zerlegung in der Hauptsacheohne
Einfluß bleiben.
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5.
Die Bestimmung,daß dieErsatzmännerin gesonderterWahlhandlung zu wählen sind,

muß zugleichmit derAufforderungzur Einreichungvon Vorschlagslisten(Wahlordnung§ 3)
erfolgen.

Am einfachstenist es, beideBekanntgabenzu verbinden. Für diesegemeinsameBe=
kanntmachungwird das in derBeilage 1 abgedruckteMuster empfohlen. aoio

6.

Neben den Vorschriftender Wahlordnung, die trotz der Zerlegung der Wahl in Kraft
bleiben,sindauchdie entsprechendenTeile derVollzugsanweisung(GVBl. 1908 S. 433,
1911 S. 1039) zu beachten.

7. Zu882—6.
Die §§ 2—6 geltennur im Falle des§ 1, also beiZerlegungderWahl. Andern=

falls verbleibtes bei denVorschriftenderWahlordnung.1)

8. « « Zuse-

Die Vorschrift,daß keineVorschlagsliste— sowiekeinWahlzettel(§ 4) — mehr
Namen enthaltendarf, als bei der Hauptwahl Stellen zu besetzensind, gilt sowohl für
die Hauptwahlals für die Ersatzmännerwahl.

Bei der Hauptwahl hat dieseVorschrift zur Folge, daß die sämtlichenKandidaten
einergemeinsamenund einzigenVorschlagslisteso viel wie sichereAussichthaben,gewählt
zu werden. In einergemeinsamenVorschlagslistefür dieHauptwahl,die keineGegenlisten
zu erwartenhat, ist daherdie Häufung von Nament) nicht angebracht.

Überdie Häufungvon Namenbei derWahl der Ersatzmänners. untenZiff. 12.

9. - Zu § 3.

Die Angabe der Wahl, für welchedie Vorschlagslistegilt, darf auchin derBekannt=
machungnichtfehlen,die der BürgermeisternachderWahlordnung§ 13 zu erlassenhat.

Bei Zerlegung der Wahl wird für dieseBekanntmachungdas in der Beilage 2 ab==n##46
gedruckteMusterempfohlen. «

Zu Ziff. 7.

1) S. jedochdie Verordnung § 7, wo die Wahlordnung in Bezug auf die Frist für die Zurechnungs=
erklärungen geändert wird.

Zu Ziff. 8.

1)Näheres über die Häufung von Namen s. in der Vollzugsanweisungzur WahlordnungZiff. 6, 15.
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Zu§ 4.

Zu 85.

10.

Hier ist für die Wahlzettel das nämlichebestimmt, wie im § 2 Abs. II für die
Vorschlagslisten.S. dazuobenZiff. 8.

11.

Für das Ergebnisder gesondertenErsatzmännerwahlist es ohneBelang, welcheGe=
samtzahlvon Stimmen für eine Vorschlagslisteabgegebenwird. Jeder Listenkandidat,der
auchnur eine einzigeStimme erhaltenhat, gilt vielmehrals gewählt.)

Bei der Ersatzmännerwahlsteht es hiernachvon vornhereinfest, daß die sämtlichen
Listenkandidatenaus der Wahl als gewählthervorgehenwerden.Die einzelnenParteien
haben bei der Ersatzmännerwahlkeinen Anlaß, miteinander zu wetteifern. Die Ersatz=
männerwahlsoll ja auchnur für denFall von Abgängenin der Gemeindevertretungden
erforderlichenErsatz sichernund zugleichGewähr dafür schaffen,daß durchden Ersatz die
Parteiverhältnissenicht verschobenwerden.

12.

Innerhalb derVorschlagslisten für die Ersatzmännerist dagegendie Stimmenzahl, die
jederListenkandidaterhaltenhat, für die Reihenfolgeder Gewählten entscheidend.Bei der
Ersatzmännerwahlkann es daher angebrachtsein, in denWahlzetteln,unterUmständenauch
schonin denVorschlagslisten, einzelneNamen zu häufen.)

Bei Häufungvon Namenin denVorschlagslistenwird jedochdarauf zu achtensein,
daß die Zahl der Ersatzmännernicht zu klein wird.

13.

Die Wahl zumErsatzmanne— gleichder zumGemeindebevollmächtigtenoderGemeinde=
ratei)— setztdie Wählbarkeit des Kandidatenvoraus. Seit AusbruchdesKrieges ist
wiederholtdie Frage laut geworden,ob Personen des Beurlaubtenstandesoder des Land=
sturms,die infolge der Mobilmachungeingerücktsind, zu den Militärpersonengehören,

Zu Ziff. 11.
10 über das Erfordernis der Zurechnungserklärung eines Gemeindebevollmächtigten oder Gemeinderats für

die Anwartschaft des Ersatzmanns auf Einberufung s. unten Ziff. 14.

Zu Ziff. 12.
1) Näheres über die Häufung von Namen s. in der Vollzugsanweisung zur Wahlordnung Ziff. 6, 15.

Zu Ziff. 13.
1) S. die Wahlordnung§ 25.

Cocgle
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denennach den GemeindeordnungenArt. 173 Abs. IV/103 Abs. III die Wählbarkeit
fehlt.) Es sei daherfolgendesbemerkt:

Die EntscheidungdieserFrage stehtim Streitfalle denVerwaltungsgerichten,im letzten
Rechtszugedem Verwaltungsgerichtshofezu. Der Verwaltungsgerichtshofhat bisher zu
solcherEntscheidungnoch keineGelegenheitgehabt. Die Rechtslehreaber (s. insbesondere
v. Kahr rechtsrheinischeGemeindeordnungArt. 183 Anm. 12) stehtüberwiegendauf dem
Standpunkte, daß die bezeichnetenMilitärpersonen wählbar sind. Hierfür wird nebender
Entstehungsgeschichtedes Gesetzesmit Recht insbesondereder Umstandgektendgemacht,daß
andernfallsjedemilitärischeÜbung,ja jedeKontrollversammlungdenAustritt aus derGe=
meindevertretungzur Folge hätte.

Das K. Staatsministerium desInnern trägt keineBedenken,sichdesemStandpunkte
der Rechtslehreanzuschließen.Es ist hiernachder Anschauung,daß die Wahlausschüssebei
Feststellungdes Wahlergebnissesdie bezeichnetenMilitärpersonen als wählbar zu betrachten
haben.

14.

Um für die gewähltenErsatzmännerdieAnwartschaftauf Einberufungin die Gemeinde=
vertretungzubegründen,muß derWahl dieentsprechendeZurechnungserklärungeinesGemeinde=
bevollmächtigtenoderGemeinderatshinzutreten.1)

Auf die Befugnis zur Zurechnungserklärung hat die Gemeinde=
verwaltung die sämtlichen Gemeindebevollmächtigten oder Gemeinde=
räte (mit Einschluß der Gemeindebevollmächtigten aus früheren
Wahlen) unmittelbar nach der Ersatzmännerwahl aufmerksam zu
machen.

16.
Die Zurechnungserklärungkann abgegebenwerdenzu Gunsten

a. einer Vorschlagsliste,
b. einesGewählten,der auf keinerVorschlagslistesteht,
. mehrerersolcherGewählten,
d. einer Vorschlagslisteund eines oder mehrererGewählten, die auf keinerVor=

schlagslistestehen.

)Darüber, daß diesePersonen wahlberechtigtund daher in die Wählerlisten aufzunehmensind, besteht
keinZweifel.
Zu Ziff. 14.

1)Für den Ersatzder Gemeindebevollmächtigtenaus früherenWahlen gilt entsprechenddas gleicheauchim
Regelfalleder Verbindung von Hauptwahl und Ersatzmännerwahl.S. d. Wahlordnung§ 29 und die Vollzugs==
anweisungdazu Ziff. 29.
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Im Fallec ist zugleichanzugeben,welcheReihenfolgeder gewähltenEinzelkandidaten
für die Einberufungmaßgebendseinsoll; das gleichegilt im Falle d für die Reihenfolge
derVorschlagslisteund des oder der gewähltenEinzelkandidaten.!)Die AngabedieserReihen=
folgewird regelmäßigschonderAufeinanderfolgederZurechnungsbenennungenzu entnehmensein.

Noch # 16.

½ % Aus 85 Abf.II und § 6 in Verbindungmit § 1 Abs.II ergibtsich,daß der § 30
derWahlordnung(VerfahrenbeiMangel vonVorschlagslistenusw.) beiZerlegungderWahl
nichtangewendetwerdenkann.

Zu § 7. 17.

Die Frist für die Zurechnungserklärung(Wahlordnung§ 29) betrugbisher eine
Woche. Diese Frist ist, namentlichfür die im Felde stehendenBeteiligten, zu knapp. Sie
wird daher— entsprechendder Fristbemessungfür denFall derZerlegung der Wahl (Ver=
ordnungvom29. Oktober1914 § 6) — auchfür denRegelfallder Verbindungvon
Hauptwahl und Ersatzmännerwahlauf vier Wochenverlängert. «

NachderWahlordnung§ 33 gilt dieseVerlängerungauchbei derWahl der Ersatz=
männer für die bürgerlichenMagistratsräte.

München,29. Oktober1914.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.

Zu Ziff. 15.
1) Innerhalb der Vorschlagsliste(mit Einschlußder mit ihr verbundenenListen)bemißtsichdie Reihenfolge

nachder Verordnungvom 29. Oktober1914 § 5 Abs. III und der Wahlordnung§ 28.
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Beilage 1.

[(Muster
für die

Aufforderungzur Einreichungvon Vorschlagslisten!)und die Bestimmung,daß die
Ersatzmännergesondertzu wählensind.

(Wahlordnung§ 3, Verordnungvom29.Oktober1914 § 1.)

Die Wahl der Gemeindebevollmächtigten — Gemeinderäte?) — und
ihrer Ersatzmänner hat nachden Grundsätzender Verhältniswahl mit freien und ver=
bundenenListenstattzufinden.

Es wird daheraufgefordert,Vorschlagslisteneinzureichen. Zugleich wird bestimmt,
daß die Ersatzmänner in gesonderter Wahlhandlung zu wählen sind.

Die EinreichungderVorschlagslistenhat beimBürgermeistervor Ablauf der 10 Tage
zu erfolgen,währendderendie Wählerliste aufliegt.

Jede Vorschlagslistemuß von mindestens .3) in der WählerlisteeingetragenenPer=
sonenunterzeichnetsein.

Keine Vorschlagslistedarf mehr als ..) Namen enthalten. Die einzelnenNamen
dürfenauchzweimaloderdreimal— durchWiederholungderNamen—aufgeführt sein;
dochdarf dadurchdie bezeichneteHöchstzahlvon Namen nicht überschrittenwerden.

Die Vorgeschlagenenmüssendeutlichbezeichnetund in erkennbarerReihenfolgeauf=
geführtsein. Die Vorschlagslistenfür die Gemeindebevollmächtigten— Gemeinderäte:)—
und die Vorschlagslistenfür die Ersatzmännermüssenvoneinandergetrenntsein. In jeder
Vorschlagslistemuß daherdeutlichangegebensein, für welchevon beidenWahlensiegilt.

Der Vorschlagslisteist die schriftlicheErklärung eines jeden Vorgeschlagenenbeizu=
fügen,daß er derAufnahmein die Vorschlagslistezustimme.Stimmt jemandder Auf=
nahmein mehr als eineVorschlagslistezu, so sind seinesämtlichenZustimmungserklärungen
ungültig.

1) Diese Aufforderung ist mit der Bekanntmachungüber die Auflegung der Wählerliste (Gemeindeord=
nungenArt. 176/105Abs.IV) zu verbinden. Der Wortlaut des Musters wird sichalso an dieseBekanntmachung
unmittelbar anzuschließenhaben. ·

Für denFall der Nachwahls. die Wahlordnung§ 31 und die Vollzugsanweisungdazu Ziff. 31.
*) In den Gemeindenmit pfälzischerGemeindeverfassung.
2) 10 in Gemeindenmit wenigerals 10000 Einwohnern,20 in größerenGemeinden.
4) So viel, als GemeindebevollmächtigteoderGemeinderätezu wählensind. 116
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Zwei oder mehrerenVorschlagslistenkann die übereinstimmendeschriftlicheErklärung
derUnterzeichnerbeigefügtwerden,daß die Listenmiteinanderverbundenseien.Eine Gruppe
miteinanderverbundenerListengilt gegenüberanderenVorschlagslistenals eineeinzigeVor⸗
schlagsliste.

Auf der Vorschlagslistesoll einer der Unterzeichnerals Vertrauensmann, ein anderer
als Stellvertreter des Vertrauensmannsbezeichnetsein. Fehlt dieseBezeichnung,so gilt
als Vertrauensmannder erste und als sein Stellvertreter der zweiteUnterzeichner. Der
Vertrauensmannist ermächtigt,nachträglich,jedochspätestensam 7. Tage vor dem Tage
derWahl der Gemeindebevollmächtigten— Gemeinderäte:)—,

a. fehlendeUnterschriftenzu beschaffen,
b. undeutlicheBezeichnungenderVorgeschlagenenoder ihrer Reihenfolgezu verbessern,
C. die Verbindung der Vorschlagslistemit einer anderenListe oder mit mehreren

anderenListenzu erklären,
d. die fehlendeoderundeutlicheBezeichnungder Wahl, für welchedie Vorschlags=

liste gilt, nachzubringenoderzu verbessern.
UngültigsindVorschlagslisten,

1 die nicht rechtzeitigeingereichtwordensind,
2. die nichtvon mindestens 3) in der WählerlisteeingetragenenPersonenunter=

zeichnetsind,
3. soweitdarin nachAufführungvon ) gültigenNamen weitereNamenent=

haltensindodersoweitein Nameöfterals dreimalaufgeführtist,
4. soweitdie Vorgeschlagenennicht deutlichbezeichnetoder nicht in erkennbarer

Reihenfolgeaufgeführtsind,
5. soweitPersonenvorgeschlagensind, die der Aufnahme in dieVorschlagslistenicht
zugestimmt habenoderdie der Aufnahmein mehrals eineVorschlagslistezu=

stimmen,
6. soweitnichtdeutlichangegebenist, für welcheWahl die Vorschlagslistegilt.

2) In den Gemeinden mit pfälzischer Gemeindeverfassung.
5) 10 in Gemeindenmit wenigerals 10000 Einwohnern,20 in größerenGemeinden.
4) So viel, als Gemeindebevollmächtigteoder Gemeinderäte zu wählen sind.
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Beilage 2.

Muster
für die

Cekanntmachungder Vorschlagslistenundder Verbindungserklärungen.
(Wahlordnung§ 13, Verordnungvom29. Oktober1914.)

Für die bevorstehendeGemeindewahlsindfolgendeVorschlagslisteneingereichtworden:

I. Für dieWahl derGemeindebevollmächtigten — Gemeinderäte!) —, die

au .. , den mittags

Uhr anberaumtist:

Einzige Vorschlagsliste.

(Entsprechendauszufüllen.)

1) In den Gemeindenmit pfälzischerGemeindeverfassung.
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II. Für die Wahl der Ersatzmänner, die auf ##### íííí í í í-:,

den................·...........................»19....·.........«...»mittags Uhr anberaumtist:

Vorschlagsliste A. Vorschlagsliste B.

(Entsprechendauszusüllen) (Entsprechendauszufüllen.)

Vorschlagsliste C. Vorschlagsliste D.

(Entsprechendauszufüllen.) (Entsprechendauszufüllen.)

Die VorschlagslistenA und C sind miteinanderverbundenworden.
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Die Wählersindan dieVorschlagslistennichtgebunden.Sie könnendieNamender
zu wählendenPersonendenverschiedenenVorschlagslistenentnehmen;auchkönnensiePersonen
wählen, die auf keinerVorschlagslistestehen.

Ein Wahlzetteldarf höchstens) Namen enthalten.Dies gilt sowohlfür die
Wahl derGemeindebevollmächtigten— Gemeinderäte) — als für die Wahl der Ersatz=
männer. Die einzelnenNamen dürfen auchzweimal oderdreimal — durch Wiederholung
der Namen —aufgeführt sein; dochdarf dadurchdie bezeichneteHöchstzahlvon Namen
nicht überschrittenwerdeu.

Bei derWahl der Gemeindebevollmächtigten — Gemeinderäte#n)—zählt
jedeStimme,die für einenKandidatenderVorschlagslisteabgegebenwird, zunächstfür die
Vorschlagslisteund erst innerhalb dieserfür den Kandidaten.),

Die zu besetzendenGemeindebevollmächtigtenstellen— Gemeinderatsstellen!)— werden
auf die Vorschlagslisteund die nicht auf dieserstehendenKandidatennach demVerhältnisse
der auf sie gefallenenStimmenverteilt;Kandidatendie nichtauf derVorschlagslistestehen,
werden,jeder für sich, einer Vorschlagslistegleich behandelt. Die Stellen, die auf die
Vorschlagslisteentfallen, werdenden Kandidaten der Liste nachMaßgabe der Stimmenzahl
zugewiesen,die jedervon ihnenerhaltenhat.)

Bei derWahl der Ersatzmänner gilt als gewähltjederwählbareKandidateiner
Vorschlagsliste,der eine Stimme erhaltenhat, ferner jederanderewählbareKandidat, der
mindestens ) Stimmen erhaltenhat. Innerhalb jeder Vorschlagslistefür Ersatz=
männer bemißt sichdie Reihenfolgeder Gewählten nachder Zahl der Stimmen, die jeder
vonihnenerhaltenhat.)

Die Wahl zum Ersatzmannebegründetdie Anwartschaftauf Einberufungin dieGe=
meindevertretungerstdann,wenneinGemeindebevollmächtigter— Gemeinderat:)— binnen
vier Wochennachder Wahl bei derGemeindeverwaltungerklärt, daß er sichder entsprechen=
denVorschlagslisteoderdemgewähltenEinzelkandidatenzurechne.

Die obenerwähnteVerbindung derListenA und C hat zur Folge, daß Zurechnungs=
erklärungenzu GunsteneinerdieserListenauchzu Gunstender anderenwirken..)

(Ort, Tag, Unterschrift.)

1) In den Gemeinden mit pfälzischer Gemeindeverfassung.
2) So viel, als Gemeindebevollmächtigte oder Gemeinderäte zu wählen sind.
3) Sind für die Gemeindebevollmächtigtenwahlmehrere gültige Vorschlagelisteneingereichtworden,so ist

dieser Absatz anders zu fassen. S. die Vollzugsanweisung zur Wahlordnung, Beilage 2.
4) 10 in Gemeindenmit wenigerals 10000 Einwohnern,20 in größerenGemeinden.
5) Ist für die Ersatzmännerwahlnur eine gültigeVorschlagslisteeingereichtworden,so ist in diesemAbsatz

immer nur von der Vorschlagsliste zu sprechen.
6) Liegt einegültige Listenverbindungnicht vor, so bleibt dieserAbsatzweg. 117
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Bekanntmachung, die Ausgabevon Darlehenskassenscheinenbetreffend.

fl. Slaatsministeriendes AönizlichenHausesund des Außern, des Innern
undderFinanzen.

Die Beschreibungder auf Grund desDarlehenskasfengesetzesvom 4. August1914
(Rel. S. 340) ausgegebenenDarlehenskassenscheinezu 2 und zu 1 ist in
Nr. 209a derBayerischenStaatszeitungvom 7. September1914 veröffentlicht.

München, den 24. Oktober 1914.

Dr. Graf v.Herlling. Dr.Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Breunig.
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tax-undMrnrdnunggziklaå1
für das

Königreich Vayern.

Nr. 62.
München, den 2. November 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 31. Oktober 1914, betreffend vorübergehendeAnderung der Eisenbahn-Verkehrsordnung

(GBl. 1909S. 29). — Bekanntmachung vom 31.Oktober1914,diePostordnungfür das DeutscheReich
vom 20. März 1900 betreffend. — Bekanntmachung vom 31. Oktober 1914, die Postordnung für das
Königreich Bayern vom 27. März 1900 betreffend.— Druckberichtigung.

Nr. 9/Vog.

Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeAnderungder Eisenbahn=Verkehrsordnung
(GVl. 1909 S. 29).

4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Vorschriftenim § 6 derEisenbahn=Verkehrsordnung,betreffenddieVeröffentlichung
der Eisenbahntarife,sind durchBekanntmachungdes Reichs=Eisenbahnamtesvom 24. Ok=
tober1914 (RGBl. S. 455) mit Geltung bis auf weitereswie folgt ergänztworden:

„Die Landesaufsichtsbehördenkönnen mit Zustimmung des Reichs=Eisen=
bahnamtsin EinzelfällenAusnahmenvon denVorschriftendiesesParagraphen
zulassen.“

Die Anderungwird hiermit auchauf den bayerischenEisenbahnenzur Einführung
gebracht.

Die Zulassung vonAusnahmenfür die bayerischenEisenbahnenbleibt dem K. Staats=
ministerium für Verkehrsangelegenheitenvorbehalten.

München, den31. Oktober 1914.

v. Seidlein.
118
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Nr.23/3644
Fuurr

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReichvom20. März 1900 betreffend.

#. Staalsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten. «
Nachstehendwird eineauf Grund des§ 50 desGesetzesüber das Postwesendes

DeutschenReichsvom28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeitfür denPostverkehr
zwischenBayern, dem Reichs=PostgebietundWürttembergerlasseneVerordnungdes Reichs=
kanzlers vom 26. Oktober 1914, betreffendAnderung der Postordnungfür das Deutsche
Reichvom 20. März 1900 (Gesetz=und VerordnungsblattNr. 18 vom31. März 1900),
bekanntgegeben.

Münchenden31. Oktober1914.
v. Beidlein.

gekauntmachung,betreffend IAwberungderPostordnnugvom 20. März 1000.
« Vom 26. Oktober1914.

Auf Grund des§ 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober 1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs. 2 desGesetzes,betreffenddie Erleichterung
desWechselprotestes,vom30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzl.S. 321) wird § 18a „Post=
protest“der Postordnungvom20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Für die Dauer der Geltungdes§ 1 derBekanntmachungdesBundesratsvom
22. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 449), betreffendweitereVerlängerungder Fristen
desWechsel=undScheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw., ist unterV statt des
mit denWorten: „Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in derPro=
vinz Ostpreußenusw." beginnendenAbsatzes— Bekanntmachungvom27. September1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 419) — zu setzen:

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in derProvinz
Ostpreußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt und
Land,Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt und Land, Löbau,
Culm, Briesen,Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbarsind, werdenerst
am einhundertundzwanzigstenTage nachAblauf derProtestfristdesArtikel 41
Abs. 2 der Wechselordnung,wenn dieserTag auf einen Sonn= oder Feiertag
fällt, am nächstenWerktagenochmalszur Zahlungvorgezeigt.Das gleichegilt
für die nochmaligeVorzeigung von Postprotestaufträgenmit solchenim Stadt=
kreiseDanzigzahlbarengezogenenWechseln,dieals WohnortdesBezogeneneinen
Ort angeben,der in Ostpreußenoder in einemderbezeichnetenwestpreußischen
Kreiseliegt.
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SolangedieVerlängerungderFristendesWechsel=und Scheckrechtsbesteht,
kanndiePost damitbetrautwerden,nebenderWechselsummeauchdievomTage
der erstenVorzeigungdes Wechselsan fälligenWechselzinseneinzuziehenundim

so ist in denVordruckzum Postprotestauftraghinter „Betrag des beigefügten
Wechsels“einzutragen„nebstVerzugszinsenvon 6 v. H. vomTage derersten
Vorzeigung,nämlich pdro. ab"“. Der Zeitpunkt,von deman die
Zinsen zu berechnensind, ist nichtanzugeben,wenn diePost die ersteVorzeigung
desWechselsbewirkt.Hat derAuftraggeberdie EinziehungderZinsenverlangt,
so wird derWechselnur gegenBezahlungderWechselsummeund derZinsen
ausgehändigt,beiNichtzahlungauchnur derZinsenaberwegendesnichtgezahlten
Betrags ProtestmangelsZahlungerhoben.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kraetke.

4. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Solange die Verlängerungder Fristen des Wechsel=und Scheckrechts
besteht,kann die Post damit betrautwerden,nebender Wechselsummeauch die
vom Tage der erstenVorzeigungdesWechselsan fälligenWechselzinsenein=
zuziehenund im NichtzahlungsfalledeswegenProtestzu erheben.Wird hiervon
Gebrauchgemacht,so ist in den VordruckzumPostprotestauftraghinter „Betrag
des beigefügtenWechsels“einzutragen„nebstVerzugszinsenvon 6 v. H. vom
Tage der erstenVorzeigung,nämlichvom.. .ab“.
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Der Zeitpunkt,von dem an die Zinsenzu berechnensind, ist nichtan=
zugeben,wenn die Post die ersteVorzeigung des Wechselsbewirkt. Hat der
AuftraggeberdieEinziehung derZinsen verlangt, so wird der Wechselnur gegen
BezahlungderWechselsummeund der Zinsen ausgehändigt,bei Nichtzahlung
auchnur derZinsenaberwegendesnicht gezahltenBetrags Protestmangels
Zahlungerhoben.

2. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.

München,den31. Oktober1914.

v.Seidlein.

„Druckberichtigung.“
Im G#WBl.1914 Nr. 61 S. 623 Zeile6 muß es statt „183" heißen:„173“.
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FKönigreichBayern.

Nr. 63.
München, den 4. November 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 23. Oktober 1914, betreffend Abänderungen der Ausführungsbestimmungen A und C zum

Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetze.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.
— ——— —

Bekanntmachung, betreffendAbänderungender AusführungsbestimmungenA und C zum
Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetze.1)

K. Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.

Der Bundesrathat beschlossen,die AusführungsbestimmungenAa) und Cs) zu dem
Gesetze,betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juli 1900 (Beilagezu
Nr. 52 desZentralblattsfür das DeutscheReich1908 S. 479 S. 15) wie folgt ab=
zuändernund dieseAnderungenmit dem Tage ihrerVerkündungin Kraft tretenzu lassen.

I. Ausführungsbestimmungen A.
1. Im § 8 ist in dem Absatz,der mit den Worten beginnt „bei Schweinen“ hinter

„auf“ einzuschalten„Milzbrand,“.

1)Zentralblatt für das Deutsche Reich 1914. S. 551.
2) GBl. 1902. S. 298.
8) GVBl. 1902. S. 334.

119
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2. § 33 Abs. 1 Nr. 1 erhältfolgendeFassung:
„1. Milzbrand, ausgenommenörtlicherMilzbrand bei ie (vgl.§ 35
Nr. 20 und§ 37 unterIII Nr. 6);“.

3. Im § 35 ist hinterNr 19 anzufügen:
„20. Abgeheilterörtlicher(Lymphdrüsen=)MilzbrandbeiSchweinen(vgl.jedoch

§ 37 unterIII Nr. 6).
Als abgeheiltist der örtlicheMilzZbrandzu bezeichnen,wennin denveränderten

Teilen (Lymphdrüsen)Milzbrandbazillenbei der bakteriologischenUntersuchungnicht
gefundenwordenund dieseTeile vollständigbindegewebigabgekapseltsind.“

4. Im § 37 unterIII ist hinterNr. 5 anzufügen:
„6. Nicht abgeheilterörtlicher(Lymphdrüsen=)Milzbrand bei Schweinenmit

derMaßgabe,daß die verändertenTeile stetsals genußuntauglichzubehandelnsind.
DieseForm des Milzbrandesist als vorliegendzu betrachten,wenndie ent=

zündlichenVeränderungenauf eine oder einzelne,Milzbrandbazillenenthaltende
Lymphdrüsendes Verdauungsapparatssowie derennächsteNachbarschaftbeschränkt
sind und Milzbrandbazillenbei der bakteriologischenUntersuchungder Milz, der
Nieren, des Muskelfleischesund zweier intramuskulärerWmphdrüsennicht nach=
gewiesenwerden."“

5. Im § 38 Abs. 1 unterIIa#ist hinterNr. 2 einzuschalten:
„3. bei nicht abgeheiltemörtlichenMilzbrand bei Schweinenim Falle des

§ 37 unterIII Nr. 6.“
II. Ausführungsbestimmungen C.

Im zweitenAbschnitt ist unter 1 1 dem zweitenAbsatzfolgenderSatz anzufügen:
„Eine besondereForm des Milzbrandes bei Schweinen, die man als „örtlichen
Milzbrand“ bezeichnet,ist gekennzeichnetdurchdieEntzündungeinerodermehrerer
bindegewebigeingekapselterLymphdrüsendes Verdauungsapparats.“

Im erstenSatze des letztenAbsatzesder Nr. 1 ist hinter„Rindern“ einzufügen
„, Schweinen“.

Berlin, den23. Oktober1914.
« Der Reichskansler.

In Vertretung:Delbrück.

AuszugausderAdelsMatrikeldes am27.Oktober1914derpraktischeArzt
Königreichs. Dr. Edgar Freiherrvon Sohlern in Bad

Kissingenin erblicherWeise bei der Frei=
In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:herren=KlasseLit. S, Fol. 92.
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Ich-undIlcrcirdnunggkgklaå7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 64.
München, den 5. November 1914.

Inhaltt:
Königliche Verordnung vom 15. Oktober1914 überdenVollzug desReichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913,

hier die Reichsstempelabgabefür Gesellschaftsverträgebetreffend. —Bekanntmachung vom 4. November 1914,
betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 41280.

Königliche Verordnung über denVollzug desReichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913,hier
die Reichsstempelabgabefür Gesellschaftsverträgebetreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Gayern,Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir findenUnsbewogen,mitBezugaufdieKöniglicheVerordnungvom13.März 1914
über denVollzug desReichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913 zu verordnen,was folgt:

81.

Für die Mitwirkung bei der Berechnungund Erhebungder Reichsstempelabgabenfür
die in der Tarifnummer1A desReichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913 bezeichneten
Rechtsvorgängeund für die hiermit verbundenenAuslagen erhalten die Notare vom
1. Jannar 1914 an eineVergütungvon Eins vomHundertder von ihnenvereinnahmten
und an die Rentämter abgeliefertenBeträge.
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Die Vergütungfällt demPensionsvereinfür die Witwen undWaisender bayerischen
Notarezu.

8 2.
Die Staatsministeriender Justiz und derFinanzenwerdenmit demVollzugedieser

Verordnungbetraut.
München,den 15. Oktober1914.

Ludwig.
v.Thelemann. v. Freunig.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Dr. Nüßlein.

9/Vos.
Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,

geändert:
Dr. la. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.
1. Gruppea).

Vor dem mit „Rivalit“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Rhenanit (GemengevonAmmoniaksalpeter,Holzkohle,Pflanzenmehlen,Paraf=

finöl, höchstens13 ProzentNitrotoluolenund höchstens4 Prozentmit Kol=
lodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

2. Gruppeb).
Der mit „Miedziankit1“ beginnendeAbsatzwird gefaßt:

Miedziankit 1, Egelit und Kieselbacher Chloratsprengstoff
(Gemene usw. wie bisher).

AbschnittA. Verpackung.3. GruppederSprengmittel.
Ziffer 5. Abl. (3) wird gefaßt:

(3) Auf die Sendungenvon Sprengmittelnuntere) findendie Vorschriften
im Abs. (1) wegender Benutzungvon Wellpappesowieder Abs. (2) bis auf
weitereskeineAnwendung.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
München,den4. November1914.

v. Seidlein.
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Iwelk-undAkkordways-gänz9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 65.
München, den 14. November 1914.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 11. November1914, die Besteuerungder zum Militärdienst einrückendenBeamten

betreffend. — Bekanntmachung vom 8. November 1914, betreffend Anderung des Militärtarifs für
Eisenbahnen. — Bekanntmachung vom 11. November 1914 über die Errichtung eines städtischen Ver=
sicherungsamtsin Schweinfurt.

Bekanntmachung, die Besteuerungder zum Militärdienst einrückendenBeamtenbetreffend.

4. StaateministeriendesKöniglichenHausesunddesÄußern,derJustiz,desInnern,
des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten,der Finanzen, für Verkehrsan=

gelegenheitenundK. Kriegsministerium.

Die mit der Auszahlung von Besoldungen,Wartegeldernund Ruhegehälternbetrauten
Kassen,denenim VollzugederBekanntmachungvom19.August1914 (GWBl. S. 397 ff.)
Anweisungenüberdie Zivildienstbezügeder in den Dienst desHeeresoderder Marine
einberufenenoder freiwillig eingetretenenBeamten r2c.zugehen,habenhiervondenzur Steuer=
veranlagungdieserBeamten zuständigenK. Rentämternbehufs Durchführungder etwa
veranlaßtenSteuerminderungenMitteilung zu machen.

München,den11. November1914.

Dr. Graf v.Hertling. v.Thelemann. v.Breunig. v. Seidlein. Frhr. v. Kreß.
J. A. J. A.

Staatsrat v.Steiner. Staatsrat Dr. v.Kahr.
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7/Bmo 2.
Bekanntmachung, betreffendAnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnen.

f#l.Staatoministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund K. Kriegsministerium.

Der Militärtarif für Eisenbahnen ist wie folgt zu ergänzen:

AbschnittVII.
Hinter Tarifnummer43 wird folgendeneueNummer43 a eingefügt:

43 a. Kesselwaagen 2

Hinter TarifnummerVIII wird zugesetzt:

N:#'
sind

zu vergüten

X. Bereicstellung von Wagen für sonstigeSwecke. *

47. für Personenwagenaller Klassen ... 3,#0
48. für Gepäckwagenund GüterwagenallerGattugeen 1

BesondereGebührenfür die Beförderungder Wagennachund
von der Bedarsstellesind nicht zu erheben,auchkeineRangiergebühren.

Die Anderungensindam 23. Oktober1914 in Kraft getreten.

München,den8. November1914.
v.Seidlein.Frhr.v.Kreß.

Nr. 136 4.

Bekanntmachung über die Errichtung eines städtischenVersicherungsamtsin Schweinfurt.

K. StaatsministerinmdesInnern.

Vom 1. Januar 1915 an wird derBezirk der Stadt Schweinfurt vom K. Ver=
sicherungsamtSchweinfurt(MV. vom30. November1912 Ziff. 2, GVBl. S. 1232)
abgetrennt;beimStadtmagistratSchweinfurt wird eineeigeneAbteilungfür Arbeiter=
versicherungals städtischesVersicherungsamtSchweinfurt errichtet.

München,den11. November1914.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.
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celz-undykrardnungngaTiI·
für das

Königreich Bayern.

Nr. 66.
München, den 19. November 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 13. November 1914, die Umgestaltung der Zentralstelle für Industrie, Gewerbe

und Handel betreffend. — Bekanntmachung vom 18. November 1914, betreffend Anderung der Anlage C
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 32403/II.

Königliche Verordnung, dieUmgestaltungder Zentralstellefür Industrie,Gewerbeund
Handel betreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Gayern, Pfalzgraf bei BRhein,
Herzogvon Gayern,Franken und in Schwabenusw.uw.

Wir finden Uns Allerhöchstbewogen,zu verordnen,was folgt:

1. Name.

Der durchdie KöniglicheVerordnungvom 10. Januar 1907 (GWl. S. 5) beim
Staatsministerium des KöniglichenHauses und des Außern gebildeteBeirat für wichtige
wirtschaftlicheund sozialeAngelegenheitenführt fortandenNamen „Landesbeiratfür Industrie,
Gewerbeund Handel“.
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Zusammen⸗
setzung

des Landes⸗
beirats.

Aufgaben
der

Abteilungen.

Beratungen
in den

Abteilungen
und

Ausschüssen.

642

§ 2.

Der Landesbeiratbestehtaus denvier selbständigenAbteilungen
1. für Industrieund Handel,
2. für Handwerkund Gewerbe,
3. für Arbeiterschutzund -Wohlfahrt,
4. für wirtschaftlicheund sozialeAngelegenheitenderkaufmännischenund technischen

Angestellten.

. 83.

Der 1. Abteilung (für Industrieund Handel) obliegtdie Beratungund Begut=
achtungder die Industrieund denHandel berührendenwichtigenFragen mit Ausnahme
der der4. AbteilungzugewiesenenAngelegenheiten,insbesonderedie Mitwirkung bei den
Vorarbeiten für Handels- und Zollverträge,bei Einführung neuerIndustriezweigeund bei
Förderungder Ausfuhr. Hiebei hat die EinvernahmederHandelskammernwie bisher
zu erfolgen.

Der Wirkungskreisder2. Abteilung(für HandwerkundGewerbe)umfaßtdieFörde⸗
rung des Handwerksund Gewerbes,namentlichdurchtüchtigeAusbildungder Lehrlinge
und Gesellen,Fortbildung der Handwerksmeisterin Meisterkursen,Pflege des gewerblichen
Genossenschaftswesensund Begutachtungsonstiger,dem Handwerks=und Gewerbestande
dienlicherEinrichtungenund Veranstaltungen.Die Handwerkskammernsindzur Mitarbeit
wie bisherheranzuziehen. «

Die3.Abteilung(fürArbeiterschutzund-Wohlfahrt)hatbeimSchusdetindustriellen
und gewerblichenArbeiter vor Gefährdungendes Lebensund der Gesundheitberatendmit=
zuwirkenund überMaßnahmenzur BesserungderArbeiterverhältnissein wirtschaftlicher
und ethischerBeziehungsichgutachtlichzu äußern.

Die 4. Abteilung(für wirtschaftlicheund sozialeAngelegenheitender kaufmännischen
und technischenAngestellten)wird beratendund begutachtendtätig bei allen Fragen, welche
die wirtschaftlichenund sozialenVerhältnisseder kaufmännischenund technischenAngestellten
betreffen,sowiebei allendie Industrieund denHandelberührendenwichtigenFragen, falls
sie auf die VerhältnissederAngestelltenzurückwirken.

84.
Jede der vier Abteilungenhat die ihr zugewiesenenAufgabenselbständigzu erfüllen.
Angelegenheiten,welcheden WirkungskreismehrererAbteilungenberühren,sind —

falls nichteineGesamtberatungdervier Abteilungenangezeigtist — von Ausschüssender
beteiligtenAbteilungen gemeinsamzu beraten. Die Ausschüssewerdenvom Staatsmini=
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Nr. 66. 643

steriumdes KöniglichenHauses und des Außern nachVorschlagder beteiligtenAbteilungen
gebildet. In den AusschüssenmüssensämtlicheGruppen der Abteilungen vertretensein.
Die Zahl derMitglieder wird durchdie Geschäftsordnungbestimmt. In denGesamt=
beratungender vier Abteilungenund in den Ausschußberatungenstimmt jedeAbteilung für
sichab. Das Stimmenverhältnis ist in der Niederschriftzu bemerken.

Außerdem könnenauf Vorschlag des Staatsministeriums Sonderausschüssevon den
einzelnenAbteilungenoderauch mehrerenAbteilungengemeinsamgebildetwerdenzur Be=
ratungund Begutachtungin Fällen, in welchendie EinberufungderAbteilungenweniger
zweckmäßigoder zu umständlicherscheint.SolcheSonderausschüssekönnenfür die Dauer
der ganzenWahlperiode(§ 5 Abs. VI) oder auchfür vorübergehendeZweckegebildet
werden. ’

85.

Die Abteilungfür Industrieund Handelbestehtaus
1. achtvon den Handelskammernzu wählendenMitgliedern,
2. den DirektorenderBayerischenLandesgewerbeanstaltin Nürnberg,des Pfälzischen

Gewerbemuseumsin Kaiserslauternund dem1. VorsitzendendesPolytechnischen
Vereins in München,

3. einembis zwei Hochschulprofessoren,den Vorständender geognostischenAbteilung
desOberbergamtsund desHydrotechnischenBureaussowieeinemhervorragenden
Elektrotechniker,

4. sechsbis zehnMitgliederngroßerbayerischerindustriellerundkaufmännischerVerbände.
Die Abteilungfür Handwerkund Gewerbewird gebildetaus

1. acht von den Handwerkskammernzu wählendenMitgliedern,
2. den Direktoren der Bayerischen Landesgewerbeanstaltin Nürnberg und des

PfälzischenGewerbemuseumsin Kaiserslautern,dem1. VorsitzendendesBayer.
Kunstgewerbevereinsin Münchenund einemodermehrerenBeamtendesGe=
werbeförderungsdienstes,

3. dreibis siebenMitgliederngroßerbayerischergewerblicherVerbände.
Die Abteilung für Arbeiterschutund =Wohlfahrtsetztsichzusammenaus

1. je vier von den Gesellenausschüssender Handwerkskammernund von den Aus=
schüssender auf Grund des§ 1351 derReichsversicherungsordnunggebildeten
Versicherungsanstaltenzu wählendenGesellenund industriellenArbeitern,

2. demZentralinspektorfür Fabrikenund Gewerbe,demLandesgewerbearzt,einem
weiterenBeamtenderGewerbeaufsichtsowiedemZentralwohnungsinspektor,

. dreiArbeitersekretärenunddreibis fünfMitgliederngroßerhayerischerArbeiterverbände,
jie einemProfessorderGewerbehygiene,derChemieund der Maschinenkunde.O
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Die Abteilung für wirtschaftlicheund sozialeAngelegenheitender kaufmännischenund
technischenAngestelltenbestehtaus:

1. achtVertreternderjenigenkaufmännischenVerbände,in welchendie Handlungs=
gehilfenBayerns vertretensind. Zur Abordnungje einesVertreterssinddie=
jenigen acht selbständigenVerbände berechtigt,welche die meistenbayerischen
Handlungsgehilfenals Mitglieder haben. Entscheidendist die Zahl der im
VerbandevertretenenbayerischenHandlungsgehilfen,wobeimännlicheund weib=
licheMitgliedergezähltwerden. Im übrigenist es gleichgültig,ob es sichum
kaufmännischeVerbändehandelt, bei welchenauchGeschäftsherrenvertretensind
oderum reineHandlungsgehilfenverbändeund ob derWirkungskreisdesVer=
bandessichauf ganzBayern oder auf Teile des Königreichsoderaberüber
Bayern hinaus erstreckt.Bei einemGesamtverband,welchemauchselbständige
Verbändeals Mitgliederangehören,die ihrerseitszurAbordnungeinesVertreters
berechtigtsind, werdendie Mitglieder dieserUnterverbändebei der Feststellung
der Mitgliederzahlnicht eingerechnet.Unter den Handlungsgehilfen=Vertretern
dürfenhöchstensdrei BeamtederVerbändesichbefinden.Die beteiligtenVer=
bändehabensichzu verständigen,welchedreiVerbändeBeamteentsenden.Kann
eine Einigung hierübernicht erzielt werden,so entscheidetdas Staatsministerium
desKöniglichenHausesund desAußern;

2. aus vier Vertretern der technischenAngestellten,welchevom sozialenAusschuß der
Techniker=Verbände,nämlich des DeutschenTechniker=Verbandes,des Deutschen
Werkmeister=Verbandesund des Bundes technisch=industriellerBeamter vorge=
schlagenwerden;

3. dem Zentralinspektorfür Fabriken und Gewerbe,dem Landesgewerbearzt,einem
Professorder Gewerbehygiene,einemBeamtendesGewerbeförderungsdienstesdes
MinisteriumsunddemVorsitzendendesGewerbe=undKaufmannsgerichtsMünchen.

Für die sämtlichenzu wählendenMitglieder der AbteilungensindErsatzmännerzu
wählen. Desgleichensindfür diejenigenMitglieder,welchedemMinisteriumvon denVer=
bändender Interessentenbenannt werden, Ersatzmännerzu benennen. Bei den übrigen
Mitgliedern wird das Staatsministerium desKöniglichenHauses und desAußern ermächtigt,
sofernehiefürVeranlassungbesteht,jeweilseinenStellvertretereinzuberufen.

Für die gewähltenMitglieder richtetsichdie Dauer der Wahlperiodeund das Wahl=
verfahrennachder vomStaatsministeriumdesKöniglichenHausesund desAußern bestimmten
Wahlordnung.Die Amtsdauerder vom Staatsministeriumernanntenund der von den
VerbändenabgeordnetenVertretererlischtmit demEnde der für die gewähltenMitglieder
bestimmtenWahlperiode.



Nr.66. 645
Zu denSitzungender Abteilungenund derAusschüssekanndas Staatsministerium

des KöniglichenHausesund desAußern auf Anregungder im Beirat vertretenenKörper=
schaftenund Verbändeoderauchaus eigenemAntriebSachverständigebeiziehen.

86. Vertretung
In Angelegenheiten,beiwelchendieübrigenMinisterienbeteiligterscheinen,wirddiesen*

die Abordnungvon Vertreternanheimgegeben.

§ 7. Vorsitz,
Den Vorsitzim Landesbeiratführt der Staatsministerdes KöniglichenHausesund a

des Außern oderder von ihm bezeichneteStellvertreter.
Die Führung der Geschäftein den einzelnenAbteilungen und in den Ausschüssen

wird durcheinevon demStaatsministeriumdesKöniglichenHauses und desAußern zu
erlassendeGeschäftsordnunggeregelt.

88. Entschädigung

Das Amt einesMitgliedesdes Landesbeiratesist ein Ehrenamt. derPüglieder.
Den auswärtigenMitgliedernkommtErsatzihrerReisekosten(EisenbahnfahrtII. Klasse)

und ein Tagegeldvon 10.X für jedenSitzungstagzu.

§ 9. Einberufung.

Die Einberufungdes Landesbeiratssowieder einzelnenAbteilungenund derAus=
schüsseerfolgt,so oft Veranlassunghiezuvorliegt,durchdas StaatsministeriumdesKönig=
lichenHauses und des Außern, welchemauch obliegt, alle zum Vollzuge dieserVerordnung
erforderlichenEinleitungenund Anordnungenzu treffen.

8 10. Schluß=
bestimmung.Die gegenwärtigeVerordnungtritt an die Stelle derKöniglichenVerordnungvom

10. Januar 1907, die ErrichtungeinerZentralstellefür Industrie,Gewerbeund Handel
betreffend(GVl. S. 5). 6

München,den 13.November1914.

Ludwig.
Dr. Graf v. Hertling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär: «

MinisterialratDr. v.Müller.
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Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffend Anderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. StaalsministeriumfürVerkehrsangelegenheiten.
Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie

folgt, geändert:
Tr. la. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen. 4A.Sprengmittel. 2. Gruppe h).

Es wird nachgetragen:
hinter dem mit „Peragon“ beginnendenAbsatz:

Perdorfit (Gemengevon höchstens52 Prozent Kaliumperchlorat,zechsens
29 Prozent Trinitrotoluol, von Ammoniaksalpeteroder Natronsalpeteroder
Gemischenbeider Salpeterarten, auch mit Zusatz von Pflanzenmehlenoder

Harzen).;
in demmit „Wetter=Persalit“ beginnendenAbsatzhinter denWorten oder Zahlen“:

sowieNeu=Leonit
Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den18. November1914.
v.Heidlein.
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cseh-undVererdungs-gual
für das

KönigreichBayern.

Nr. 67.
München, den 21. November 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 17. November 1914, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesbetreffend.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesbetreffend.

fl. StaatsministeriumderFinanzen.

Nachstehendfolgt Abdruckeiner im Zentralblatt für das DeutscheReich vom 13. No=
vember 1914 Nr. 58 veröffentlichtenBekanntmachungdes Reichskanzlers vom 5. No=
vember1914.

München, den 17. November1914.

U.Breunig.

Bekanntmachung.
Der Bundesrat hat in seinerSitzung vom 22. Oktober d. Is. nachstehendeBestim=

mungenerlassen: « "
1. Kommunen, Kommunalverbände und Kommunalkreditanstalten, welche bei einer

nach Maßgabe desDarlehenskassengesetzesvom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.
S 340) errichtetenDarlehnskasseeigeneRentenoderSchuldverschreibungenzur
Erlangung vonDarlehen als Sicherheithinterlegen,kann für diezu verpfändenden
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Verschreibungendie Abgabe aus Tarifnummer 3 des Reichsstempelgesetzesauf
Antrag gegenSicherheitsleistungbis zu sechsMonatennachAblauf der Dar=
lehnsfrist gestundetwerden. Die Abgabe ist jedochspätestenszu entrichten,bevor
die Wertpapierezur Verwertung des Pfandes von der Darlehnskasseveräußert
oder bevor sie, nachErlöschenderVerpfändung bei derDarlehnskasse,ausgegeben,
veräußertoder verpfändetwerdenoder ein sonstigesGeschäftdamit gemachtwird.

Im Falle besonderenBedürfnisseskanndie ObersteLandesfinanzbehördedie
Stundungsfristauf Antrag, jedochnicht über ein weiteresJahr hinaus ver=
längern. Sie kann auch die Stundung mit Zustimmung des Reichskanzlers
(Reichsschatzamts)für denFall der Darlehnsnahmebei einer anderenAnstalt
als einerDarlehnskassebewilligen.

schriftlichzu beantragen.Der Antrag muß unternähererDarlegungder Ver=
hältnissedenGrund der Stundung,die begehrteStundungsfristund, falls eine
Anmeldung zur AbstempelungderPapiere nochnicht vorliegt, die zur Berechnung
der Steuer notwendigenUnterlagen enthalten. Über den Antrag entscheidet,
sofernsichnichtaus Nr. 1 Abs. 2 etwasanderesergibt, die Direktivbehörde.
Ihr ist die HinterlegungderPapiereals Pfand und eineetwaigeVerlängerung
der Darlehnsfrist unverzüglichanzuzeigen.

ledigung der Sicherheit nur an den Darlehnsnehmerzurückgeben.Sie hat vor
einer Veräußerungdes Pfandes die Versteuerungder Stücke zu veranlassen.
Die gleichenVerpflichtungenhat im Falle derNr. 1 Abs. 2 Satz 2 diedortbezeich=
neteAnstalt vor der Stundungsbewilligungzu übernehmen.Der Darlehnskasse
oderder Anstalt ist von der BewilligungderStundungunterHinweis auf ihre
Verpflichtungendurchdie DirektivbehördeKenntnis zu geben.

Der KNeichskanzler.

In Vertretung:Kühn.
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Geseh=undVerarhungsguat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 68.
München, den 26. November 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 24. November 1914, Bezugspreis für das Gesetz=und Verordnungsblatt betreffend —

Oberpolizeiliche Vorschrift vom 24.November1914 überZeit und Art des Fischfangesim Bodensee.

Nr. 2305àa2.

Bekanntmachung, Bezugspreis für das Gesetz=und Verordnungsblatt betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Der jährlicheBezugspreisfür das Gesetz=und Verordnungsblattwird vom 1. Ja=
nuar 1915 an von 5 & auf 3 /4¾herabgesetzt.

München, den 24. November1914.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.
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Nr. 6249 a 18.

OberpolizeilicheVorschriftüberZeit undArt desHischfanges
im Vodensee.

f#.Staatsministeriumdes Innern.

Die OberpolizeilichenVorschriftenvom 15. März 1894 (GBl. S. 132) und vom
— (GVBl. 1897 S. 359 und 1904 S. 35) werdenauf Grund des8. Februar 1904
Art. 72 des FischereigesetzesdurchfolgendeBestimmungenergänzt:

§ 1.

Zum Fangevon Blau= und Weiß=(Sand=)felchendürfennur Netzevon mindestens
40 mm Maschenweiteangewendetwerden.

Im hinterstenTeile (Zipfel) desKlusgarnesdarf jedochdie Maschenweiteauf eine
Längevon höchstens4 m auf 35 mm herabgesetztwerden.

"„ §2.

DieseVorschrifttritt am 1. Januar 1915 in Kraft.

München, den 24. November1914.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen
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rtz-undycrordnungg-gslatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 69.
München, den 28. November 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 26. November 1914, die Auflösung der Neubauinspektion Deggendorf betreffend. —

Bekanntmachung vom 27. November 1914 wegen der Beurlaubung von Beamten zum Dienste der frei=
willigen Krankenpflege während des Krieges.

Nr. 2/Pdk.

Bekanntmachung, die Auflösungder NeubauinspektionDeggendorf betreffend.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Mit AllerhöchsterGenehmigungwird die NeubauinspektionDeggendorf am 1. De=

zember1914 aufgelöst.
München, den 26. November1914.

v.Seidlein.

Nr. 32548.

Bekanntmachung wegender Beurlaubung von Beamten zum Dienste der freiwilligen Kranken—
pflegewährend des Krieges.

fl. StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesÄußern,derJustiz,desInnern,
des Innern für tirchen=undSchulangelegenheiten,der Finanzen und fürverkehrs

angelegenheiten.

Für die Würdigungund Bescheidungvon Gesuchenum GenehmigungdesEintritts
in den Dienst der freiwilligen Krankenpflegewird im Einverständnissemit dem K.Kriegs=
ministeriumverfügt:
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1. Etatsmäßige Beamte, die zur freiwilligen Krankenpflegeim militärischenSinne,
d. h. zur Unterstützungdes staatlichenKriegssanitätsdienstesim Etappengebiete sich
melden(Ziff. 1, 8 und 9 der Dienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflegevom
21. März 1908), werdenunterFortgewährungihres Gehalts beurlaubt,wennsiein der
Krankenpflegebereitsausgebildetsindund wennfür sieeinebezahlteAushilfenichtbestellt
werdenmuß.

2. EtatsmäßigeBeamte,die zur freiwilligenKrankenpflegeim Heimatgebiete sich
melden(Ziff. 96 ff. der Dienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflege),werdenunter
Fortgewährungihres Gehalts beurlaubt, wenn sie in der Krankenpflegebereits ausgebildet
sind, wenn für sie eine bezahlteAushilfe nicht bestelltwerden muß und wenn von dem
Landeskomiteefür freiwilligeKrankenpflegebestätigtist, daß ihre ständigeVerwendungim
Dienste der Krankenpflegedringendgebotenist.

3. In beidenFällen(Ziff. 1, 2) ist zu beachten,daß nachZiff. 62 derDienstvorschrift
für die freiwillige KrankenpflegeMilitärpflichtige und Personen, die dem aktiven Militär=
dienststandoder dem Beurlaubtenstandangehören,von der Verwendung im Dienste der
freiwilligenKrankenpflegeausgeschlossensind.

Landsturmpflichtigekönnenzwar im Dienste der freiwilligen Krankenpflegeverwendet
werden;im allgemeinenwerdenjedochetatsmäßigeBeamte,die demLandsturmangehören,
nichtzum Eintritt in denDienst der freiwilligenKrankenpflegebeurlaubtwerden,um der
EntscheidungderErsatzbehördennichtvorzugreifen.

4. NachdiesenGrundsätzenist auchbei derWürdigungvon Gesuchenanderer im
Staatsdienste verwendeter Personen zu verfahren,die sichzum Eintritt in den
Dienst der freiwilligen Krankenpflegemelden.

5. Die BescheidungderGesucheum die GenehmigungdesEintritts in den Dienst
der freiwilligenKrankenpflegebehaltensichdie Ministerienvor.

6. EtatsmäßigenBeamtenund anderenim StaatsdiensteverwendetenPersonen,die
in der Krankenpflegeausgebildetund zur Beförderungvon Verwundetenoder sonstigen
Krankenvon denBahnhöfennachdenLazarettenund Privatpflegestättenam Wohnorte
benötigtsind (Ziff. 98 der Dienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflege),werdendie
Amtsvorständedie erforderlicheDienstbefreiunggewähren,soweitdies irgendwiemit der ge=
ordnetenErledigungdesDienstesvereinbarist.

München,den27. November1914.

Dr. Graf v.Vertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen=v.Thelemann. v.Breunig.
v.Seidlein. Dr. v. Anilling.
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csehundVerorduungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 70.
München, den 2. Dezember 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 27. November 1914, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und

Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 30. November 1914, Anderungen der
Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetzebetreffend.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Neben=
eisenbahnenBayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Dezember1914 zur Eröffnung kommendeBahnlinie Tutting —
Pocking finden die in derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt= undNeben=
eisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom 13. April 1905 — GUVBl.1905 S. 251 —)
enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München, den 27. November1914.
v.Seidlein.

Nr. 37240.

Bekanntmachung, AnderungenderAusführungsbestimmungenzumReichsstempelgesetzebetreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen.

Nachstehendfolgt Abdruckeinerim Zentralblattfür das DeutscheReichvom 23. No=
vember1914 Nr. 60 veröffentlichtenBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 21. No=
vember1914.

München, den 30. November1914.
F. V.

Dr. v. Günder.
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Bekanntmachung.
Der Bundesrathat in seinerSitzung vom 12. November1914 folgendesbeschlossen.

J.
Der § 104 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetzerhält am

AnfangefolgendeFassung:
„Die Direktivbehördensindermächtigt,aufAntragErlaß desFrachturkunden=

stempelszu gewähren,wenn infolge von Fällen höhererGewalt (Ausfuhrverbot,
Mobilmachung,Kriegsausbruchu. dgl.), infolgevonBetriebsunfällen . usw.“

II.
1. Die Bestimmungenin den § 107 Abs. 1 Satz 1 und § 113 Abs.1 Ziff. 1

Satz 3 der Ausführungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetz,insoweitsie die
dort vorgeschriebeneHöhe der zu leistendenAbschlagszahlungenbetreffen,werden
bis auf weiteresaußer Kraft gesetzt.

2. Die monatlichenAbschlagszahlungenauf die zu entrichtendeFahrkartensteuer
werdenfür die Monate Oktober,Novemberund Dezember1914 nachdem
Durchschnitteder für die Monate Augustund September1914 vorläufig fest=
gestelltenStempeleinnahmenbemessen.Für jedender folgendenMonate ist den
Abschlagszahlungenje ein Drittel der beim vorhergehendenVierteljahrsschluß
festgestelltenSteuererträgnissezu Grunde zu legen.

Erwachsender Bemessungder Abschlagszahlungnach diesen Grundsätzen
aus den Rechnungsvorschrifteneiner EisenbahnverwaltungbesondereSchwierig=
keiten,so ist die Höhe der AbschlagszahlungdurchSchätzungder Obersten
Landesfinanzbehördefestzustellen.

3. Soweit die Fahrkartensteuermonatlichabgerechnetwird, ist dieAbschlagszahlung
nachder Stempeleinnahmefür den vorangegangenenMonat zu bemessen.

4. UnterZustimmung zu der von denLandesregierungenetwa getroffenenbesonderen
Regelungder Abschlagszahlungenfür dieMonateAugustund September1914
wird abweichendvon derVorschriftin § 108 Satz 2 letzterTeilsatzder Aus=
führungsbestimmungengenehmigt,daß bei der Abrechnungfür die Monate Juli
bis September1914 (§ 107 Abs. 2 A.) oderfür die Monate Augustund
September1914 (§ 113 Abs. 1 A.) ein etwaigesMehr an Vorauszahlung
von den Steuerstellenauf Antrag bar an die Eisenbahnverwaltungenheraus=
gezahltwird.

Berlin, den 21. November1914.

Der Neichskanzler.

J. A. Jahn.
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Greis-nndIlerardnunggkxElUTt5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 71.
München, den 3. Dezember 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 2. Dezember 1914, die Postordnung für das Deutsche Reich vom 20. März 1900

betreffend. — Bekanntmachung vom 2. Dezember 1914, die Postordnung für das Königreich Bayern vom
27. März 1900 betreffend.

Nr. 23/3972
PII2.

Bekanntmachung, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichs vom 28. Oktober 1871, demnachauchmit Gültigkeit für denPostverkehr
zwischenBayern, dem Reichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnung desReichs=
kanzlersvom 27. November1914, betreffendAnderungderPostordnungfür das Deutsche
Reich vom 20. März 1900 (GVl. Nr. 18 vom31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den2. Dezember1914.
v. Seidlein.
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Sekanntmachung,betressendAnderungderPostordnungvom20.März1900.
Vom 27.November1914.

Auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzdl.S. 347) und des § 3 Abs. 2 desGesetzes,betreffenddie Erleichterung
desWechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird der § 18a
„Postprotest“derPostordnungvom20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Für die Dauer der Geltung des§ 1 derBekanntmachungdes Bundesratsvom
23. November1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 482), betreffendweitereVerlängerungderFristen
desWechsel=undScheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw., ist unterV stattdes
mit denWorten„PostprotestaufträgemitWechseln,die in Elsaß=Lothringen,in derProvinz
Ostpreußenusw.“ beginnendenAbsatzes— Bekanntmachungvom 26. Oktober1914
(Reichs=Gesetztl.S. 457) — zu setzen:

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in der Provinz
Ostpreußenoder in Westpreußenin denKreisenMarienburg, Elbing Stadt und
Land, Stuhm, Marienwerder, Rosenberg,Graudenz Stadt und Land, Löbau,
Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, werdenerst
am einhundertundfünfzigstenTage nachAblaufderProtestfristdesArt. 41 Abs.2
der Wechselordnung,wenn dieserTag auf einen Sonn= oder Feiertag fällt, am
nächstenWerktagenochmalszurZahlung vorgezeigt.Dasselbegilt für dienoch=
malige Vorzeigung von Postprotestaufträgenmit solchenim Stadtkreise Danzig
zahlbarengezogenenWechseln,die als Wohnort desBezogeneneinenOrt an=
geben,der in Ostpreußenoder in einemderbezeichnetenwestpreußischenKreise liegt.

2. Hinter dem mit den Worten „Solange die VerlängerungderFristen des Wechsel=
undScheckrechtsbesteht,usw.“beginnendenAbsatz— Bekanntmachungvom26. Oktober1914
(Reichs=Gesetztl.S. 457) —ist als neuerAbsatzeinzurücken:

WährendderGeltungderBestimmungenüberdieVerlängerungderFristen
desWechsel=und Scheckrechtskannder Auftraggeberverlangen,daß derWechsel
mit demPostprotestauftrageschonam zweitenWerktagenachdemZahlungstage
desWechselsnochmalszurZahlung vorgezeigtund, wennauchdieseVorzeigung
oderder Versuchdazu erfolglos bleibt, protestiertwerde. Dieses Verlangen ist
durchdenVermerk„Ohne die verlängerteProtestfrist" auf der Rückseitedes
Postprotestauftragsauszudrücken.

3. VorstehendeAnderungentretensofort in Kraft.

Berlin, den27. November1914.
Der Neichskansler.

In Vertretung:
Kraetke.
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Nr. 23/3972
PIII.

Bekanntmachung, diePostordnungfür dasKönigreichBayern vom27.März 1900betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür dasKönigreichBayernvom27.März 1900 (GVl. Nr. 17
vom 30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

1. Im § 20a „Postprotest“ist unterV hinterdemmit denWorten„Solange die
Verlängerung der Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsbestehtusw.“ beginnendenAbsatz
— Bekanntmachungvom 31. Oktober1914 (GVBl. Nr. 62 S. 633) —als neuer
Absatzeinzurücken:

WährendderGeltungderBestimmungenüberdieVerlängerungderFristen
desWechsel=und ScheckrechtskannderAuftraggeberverlangen,daß derWechsel
mit demPostprotestauftrageschonam zweitenWerktagenachdemZahlungstage
desWechselsnochmalszurZahlung vorgezeigtund, wennauchdieseVorzeigung
oderderVersuchdazuerfolglosbleibt,protestiertwerde. DiesesVerlangenist
durchdenVermerk„Ohne die verlängerteProtestfrist"auf der Rückseitedes
Postprotestauftragsauszudrücken.

2. VorstehendeAuderungtritt sofortin Kraft.
München,den2. Dezember1914.

v.Seidlein.
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roh-undLlcrcirdnunggjklaå9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 72.
München, den 14. Dezember 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 12.Dezember1914 über denVollzug des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909. —

— vom 13. Dezember 1914, betreffend Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.

Nr. 401a 129.

Bekanntmachung über denVollzug des Viehseuchengesetzesvom 26.Juni 1909.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

In Abänderungdes letztenSatzes im § 29 Abs. 1 der Bekanntmachungvom
27. April 1912 (GVhl. S. 403) wird mit Wirkung vom 1. Januar 1915 an die
Gültigkeitsdauerder Ursprungszeugnisseauf 14 Tage festgesetzt.

München,den12. Dezember1914.

J. A.
Ministerialrat v. Braun.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

K#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:
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Tr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe a).

Der mit „Astralit 1 und II“ beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Astralit I undII (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Holzkohle,Pflanzenmehlen,

Paraffinöl, höchstens15 Prozent Trinitrotoluol, das bis zu 13 Prozent
durch flüssigesTrinitrotoluol — vgl. b) 14) dieserGruppe —ersetzt werden
darf, oder von höchstens15 Prozent Mononitronaphthalln .. usw.
wie bisher).

Hinter dem mit „FavierscheSprengstoffe“beginnendenAbsatzwird nachgetragen:
Förder Sicherheitssprengstoff H, auch mit angehängtenZahlen oder

Buchstaben(GemengevonAmmoniaksalpeter,höchstens4Prozent gelatiniertem
Nitroglyzerin, von Mono= und Dinitroverbindungender aromatischenReihe,
Holz=und Getreidemehlenund neutralen,beständigen,die Gefahr nichter=
höhendenSalzen).

2. Gruppe h). 4

Der Eingang des mit „Permonit X“ beginnendenAbsatzeswird gefaßt:
Permonit # sowieGesteins=Leonit (Gemenge usw. wie bisher).

AbschnittA. Verpackung.3. GruppederSprengmittel.Ziffer 5.
Es werdengestrichen:im Abs. (1) zweiterSatz dieSchlußbestimmung„in denPaketen

müssen. . . . festgehaltenwerden“
derAbs.(2) und Abs.(3).

Die Absätze(4) und (5) erhaltendie Bezeichnung(2) und (3).

Ur. II. Selbstentzuͤndliche Stoffe.
In Ziffer 2 der Eingangsbestimmungen wird hinter den Worten „Amorpher

(roter) Phosphor,“ nachgetragen:
Phosphorsesquisulfid,

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den 13. Dezember1914.
v. Seidlein.
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Greis-nndYlerardnunggkgzlaå1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 73.
München, den 16. Dezember 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 15. Dezember 1914, betreffend den Aufruf des Landsturms. — Bekanntmachung

vom 15. Dezember 1914, betreffend den Aufruf des Landsturms.

Nr. 561.

Königliche Verordnung vom 15. Dezember1914, betreffenddenAufruf des Landsturms.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei BRhein,
herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir verordnenauf Grund der §§ 25 und 37 des Gesetzes,betreffendAnderungen
der Wehrpflicht,vom 11. Februar1888 (ReichsgesetzblattSeite 11) was folgt:

1.

Sämtliche Angehörigendes LandsturmsII. Aufgebots,die aus demI. Aufgebot
übergetretensind, werden,soweitsie nichtschondurchdie Verordnungenvom 1., 3. und
21. August 1914 aufgerufensind,hiemitaufgerufen.
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Die Anmeldungder Aufgerufenenzur Landsturmrollehat nachnähererAnordnung
desMinisteriumsdes Innern und desKriegsministeriumszu erfolgen.

Gegebenzu München,den15. Dezember1914.

Ludwig.

Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung

desKriegsministeriums:
v. Beckenbauer,
Generalmajorz. D.

Bekanntmachung, betreffenddenAufruf desLandsturms.

Auf Grund der KöniglichenVerordnung,betreffenddenAufruf des Landsturms,vom
15. Dezember1914 wird nachstehendeszur Kenntnisgebracht:

1. Der Aufruf bezwecktzunächstlediglichdie Herbeiführungder Eintragungin die
Listen.

2. Die im Inland sichaufhaltendenAufgerufenenhabensich,soweites nochnicht
geschehenist, bei demZivilvorsitzendender Ersatzkommissionihres Wohnsitzesin
der Zeit bis einschließlich28. Dezember1914 an den Werktagenzur Land=
sturmrolleanzumelden.

3. Die Aufgerufenen,die sichimAuslandaufhalten,habensich,soweit dies möglich
und nochnicht geschehenist, alsbaldschriftlichodermündlichbei dendeutschen
AuslandsvertretungenzurEintragungin besondere,von diesenzu führendeListen
zu melden.

München,den15. Dezember1914.

Der Minister des Innern. Der Kriegsminister.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen. Frhr. v.Kreß.
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Greis-nndLicrcirdnungkkzzlaist3
für das

Königreich Bayern.

Nr. 74.
München, den 28. Dezember 1914.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 23. Dezember 1914 über den Vollzug des Kostengesetzesund des Stempelgesetzes.

Bekanntmachung über den Vollzug des Kostengesetzesund des Stempelgesetzes.

K. Staatsministeriumder Finanzen.

Vom 1. Januar 1915 an tretenan dieStelle desGebührengesetzesdasKostengesetzund
das Stempelgesetz(Art. 1 Abs.I desGesetzesvom 21. August1914 überAnderungenim
GebührenwesenGVBl. S. 437). Die zum Vollzuge dieserbeidenGesetzeerforderlichen
K. Verordnungenwerdendemnächstim Gesetz=und Verordnungsblattezur Veröffentlichung
gelangen. Unter Bezugnahmehierauf wird bis zum Erscheinender weiter erforderlichen
Vollzugsvorschrifteneinstweilennachstehendesbekanntgegeben:

1. Die nach dem Kostengesetzezu erhebendenKosten werdenin der gleichenWeise,
wie seitherdie nachdemGebührengesetzeangefallenenGebührenundAuslagen erhoben. Auch
hinsichtlichder Erhebungder nachdemReichs=Gerichtskostengesetzezu erhebendenGebühren
und Auslagen sowie hinsichtlichder Erhebung der Geldstrafen tritt gegen seither eine
Anderungnichtein.
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2. Die Stempel,die nachdenVorschriftender K. VerordnungüberdenVollzugdes
StempelgesetzesdurchEinzahlung bei einem Notar, bei einemGerichte,bei einer Berwal⸗
tungsbehördeoderbei einemRentamte zu entrichtensind, sind in der gleichenWeise anzu⸗
setzen,zu Soll zu stellen, einzuhebenund beizutreiben,wie die bei dem treffendenNotar,
dem Gerichte, der Verwaltungsbehördeoder dem Rentamte anfallendenKosten nach dem
Kostengesetze,sohinin dergleichenWeise,wie seitherdie Gebühren.

3. Im Etat Nr. 15 (Erbschaftssteuern,Gebühren,Stempelabgaben,Strafen u.dgl.)
für dieJahre1914 und1915 sindbesondereVerrechnungstitelfür die nachdemStempel=
gesetzeanfallendenStempel nichtvorgesehen;die Einnahmenan Stempelnsinddaherim
Jahre 1915 unausgeschiedenvon denGebührenauf die einschlägigenParagraphendes
Kap.2 desEtatsNr. 15 zu verrechnen.Bei dieserSachlagesindfür das Jahr 1915
sowohlbei denNotaren als auchbei denGerichten,denVerwaltungsbehördenundden
Rentämternnochdie bisherigenGebührenregisterund Einzugsregisterzu führen.

4. Bei den Notaren und den Gerichtensind die bisherigenGebührenregister,bei den
Gerichtenauchdie bisherigenEinzugsregister,unverändertin Benützungzu nehmen.Dabei
sindStempel, die an die Stelle von Gebührengetretensind, für die in denbisherigen
RegisternbesondereSpalten vorgesehensind, in diesenSpalten zu Soll zu stellen,so
z.B. ist bei denNotarender Stempelder Tarifstelle23 Abs.I A in die Spalten 6, 7,
der Stempelder Tarifstellen2 B, 2 C, 9, 27 Abs.Ib, 28, 29, 35 und 36 B I in die
Spalte 8, der Stempel der Tarifstelle24 Abs.I in die Spalte 10 des notariellenGe=
bührenregisters,bei denGrundbuchämternder Stempel der Tarifstellen2 A Abs. La, 24
Abs.I in die Spalte 9 des grundbuchamtlichenGebührenregisterseinzutragen.Andere
Stempelsind wie Gebührenin der treffendenGebührenspaltezu Soll zu stellen;so z. B.
ist der Stempel für einenvomNachlaßgerichtebeurkundetenAuseinandersetzungsvertragin
der Spalte 12, der Stempelfür eineVollmachtin einemamtsgerichtlichenZivilprozessein
der Spalte 6 des amtsgerichtlichenGebührenregisters,der Stempel für eine Vollmacht in
einerStrafsachein der GebührenspaltedesEinzugsregistersvorzutragen.

Die bei den GerichtsvollziehernanfallendenStempel (Tarifstellen31, 45) sind in
gleicherWeise zu behandeln,wie die seitherdort angefallenenGebührennachArt. 196,
282a des Gebührengesetzes.

5. In denbezirksamtlichenGebührenregisternsinddie StempelderTarifstelle19 in
die für die bisherigenbesonderenAbgabenbestimmtenSpalten einzutragen;die übrigen
Stempel, z. B. der Stempel für eine Vollmacht, der Stempel der Tarifstelle 23 Abf. 1 A
für eine Einigung im Zwangsenteignungsverfahren(Art. 26 des Ausführungsgesetzeszur
Reichszivilprozeßordnungund Konkursordnung)sind in die Spalte 6 für die Gebühren
einzustellen.Da die Stempel für die Fischerkartenund die Jagdkartennicht mehr wie die
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bisherigenGebührenfür dieseKarten bei denRentämtern,sondernbei denDistriktsver=
waltungsbehörden(Bezirksämtern,kreisunmittelbarenStadtmagistraten)einzuzahlensind,
sind im bezirksamtlichenGebührenregisterzwischendenSpalten 5 und6 zweineueSpalten
5a und 5b für die Fischerkartenund die Jagdkarteneinzufügen.Die gleichenSpalten
sind auchin demÜberweisungsverzeichnisseder Gemeindebehörden— MusterA zur Mini=
sterialbekanntmachungvom 12. August1910 — (FMBl. S. 183, AmtsblattdesStaats=
ministeriumsdesKöniglichenHausesund desAußernund desInnern S. 520) einzufügen.
In diesemÜberweisungsverzeichnisseist zugleicheine weitereSpalte „sonstigeStempel“ vor=
zusehen,für die ein Teil des Raumes der Bemerkungsspaltebenütztwerden kann. In
dieseSpalte sindsonstigeStempelz.B. Vollmachtsstempeleinzutragen.Das Überweisungs=
verzeichnisMuster B der vorerwähntenBekanntmachungfällt fort.

Auf die GebührenregisterandererVerwaltungsbehördenfinden die vorstehendenBe=
stimmungenentsprechendeAnwendung.

6. Bei den Abrechnungender Notare, der Gerichtsschreiber,der Beamten der Ver=
waltungsbehördenmit demRentamtefindeteineAusscheidungderStempelvon denGebühren
nichtstatt. Die Abrechnungenkönnenin derbisherigenWeisevorgenommenwerden.

7. Im rentamtlichenGebührenregistererhältdie Spalte 6 die Uberschrift„Stempel=
ersatzabgaben“;in dieseSpalte sindsämtlicheStempelersatzabgabennachdenArt. 19 bis 21
des Stempelgesetzeseinzutragen. Die Spalte 7 erhält die Uberschrift„Stempel von Auto=
matenund Musikwerken(Tarifstelle11)"“. In die Spalten8 bis 10, dann 12 und 13
sind die Stempeleinzustellen,die an die Stelle der Gebührengetretensind, für welchedie
Spalten bisherbestimmtwaren. Der StempelderTarifstelle20 A vonFamilienstiftungen
und anderengebundenenGütern, als der AufsichtderOberlandesgerichteunterstehenden
Fideikommissen,sowiedie jährlicheAbgabederTarifstelle20B von gebundenenGütern sind
in der Spalte11 unterdenGebührenvorzutragen.In die Spalte 11 des rentamtlichen
Gebührenregisterssind auchsonstigeStempel, insbesonderedie Stempel für die privat=
schriftlichenoder von nichtbayerischenNotaren oderBehördenerrichtetenUrkunden, die dem
Rentamt zur Versteuerungvorgelegtwerden,Vollmachtstempelusw., einzutragen.

8. Die von Behörden und Beamten einschließlichder Notare angesetztenStempel
sind auf der stempelpflichtigenUrkundeunterAngabedeserhobenenBetrags, der zur An=
wendunggebrachtenTarifstelle und der Gebühren=oderEinzugsregisternummerzu ver=
merken. Dem Vermerk ist das Amtssiegelbeizudrücken.Werdenvon solchenstempel=
pflichtigenUrkundenAusfertigungenoder für die RegistergerichtebestimmteAbschriften
erteilt,so ist derVermerkdes zur HaupturkundeerhobenenStempels auchauf denAus=
fertigungenoderAbschriftenanzubringen.

9. Beglaubigt der Notar eine privatschriftlichestempelpflichtigeUrkunde, so hat er
nichtnur denBeglaubigungsstempelsondernauchdenGeschäftsstempelzu erheben.

131
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10. Die Erhebungdes Stempels für eigenhändigeTestamente,die erstnachdem
Todedes Erblassersversteuertwerden(Abs.V, VI der Tarifstelle38), obliegtdemGe⸗
richtsschreiberdesNachlaßgerichts.Der Stempel wird anläßlichder Testamentseröffnung
erhoben.
11. Die Erhebungdes Stempels der Tarifstelle20 A von der AufsichtderOber=

landesgerichteunterstehendenFideikommissenobliegtdem Gerichtsschreiberdes Oberlandes=
gerichts,die Erhebungder jährlichenAbgabederTarifstelle20 B von solchenFideikommissen
obliegtdemRentamt,mit demderGerichtsschreiberdesOberlandesgerichtsüberdieGerichts=
kostenabrechnet.

Die ErhebungdesStempelsder Tarifstelle20 A vonFamilienstiftungenobliegtdem
Rentamt,in dessenBezirk die Stiftung ihrenSitz hat, in MünchendemStadtrentamt1,
in NürnbergdemRentamtI1.

Zur ErhebungdesStempels der Tarifstelle20 A von anderengebundenenGütern,
als derAufsichtder OberlandesgerichteunterstehendenFideikommissensowiezur Erhebung
der jährlichenAbgabederTarifstelle20B von solchenGütern ist das Rentamtzuständig,
in dessenBezirk dieGutsverwaltungihrenSitz hat oderwennderSitz derGutsverwaltung
sichnichtin Bayern befindet,das Rentamt, in dessenBezirk die Grundstückeodergrund=
stücksgleichenRechteliegen,in Münchendas Stadtrentamt1, in NürnbergdasRentamtI.

Die jährlicheAbgabederTarifstelle20 B wird als Landeszuschlagzur Reichsabgabe
des§ 95 des Reichsstempelgesetzes,erstmalsim Oktober1915 erhoben(zu vgl. § 187
der Ausführungsbestimmungendes Bundesratszum Reichsstempelgesetze).

12. Zur ErhebungdesStempelsvon privatschriftlichenUrkundenodervon Urkunden
nichtbayerischerBehördenoderBeamteneinschließlichder nichtbayerischenNotare, die einem
Rentamtezur Versteuerungvorzulegensind, sind alle Rentämterzuständig,in München
jedochnur das StadtrentamtI, in Nürnbergdas RentamtI. Die Rentämter tragen
solcheUrkunden in das AnmelderegisterMuster A ein; eine Abschrift der Urkunde oder,
wenneinesolchenichtvorgelegtwird, eineVormerkungüber denwesentlichenInhalt der
Urkundeist demAnmelderegisterals Beilage beizureihen.Alsdann wird der Stempel
berechnet,im Gebührenregisterzu Soll gestelltund die Urkunde,versehenmit demAb=
stempelungsvermerk(Ziff. 8) zurückgegeben.

13. Zur ErhebungdesStempelsvonAutomatenusw. (Tarisstelle11) ist dasRent=
amt zuständig,in dessenBezirk der Automat usw. aufsgestelltist, in München das Stadt=
rentamtI, in Nürnbergdas RentamtI. Die stempelpflichtigenAutomatenusw. sind im
LaufedesMonats Januar 1915 beimzuständigenRentamtanzumelden.Zur Anmeldung
ist das anruhendeFormular Muster B zu benützen.Die Rentämterhabenden erforder=
lichenVorrat an solchenFormularenrechtzeitigzubeschaffenunddenBeteiligtendieFormulare
auf Verlangenkostenloszu verabfolgen.
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Die Vordruckezu denJahreskartenwird das Staatsministeriumder Finanzen den
Regierungsfinanzkammernzur Verteilungan die einzelnenRentämterübersenden.

14. Der Stempel für eine privatschriftlicherrichteteVollmacht ist durchMarkenver⸗
wendungzu entrichten.Ist dagegeneine stempelpflichtigeVollmacht von einemNotar,
einemGerichtodereinerBehörde,bei der Kostennach demKostengesetzeerhobenwerden,
errichtet,so ist der Stempelin gleicherWeise,wie die bei demNotare, demGerichtoder
der BehördeanfallendenKostennachdemKostengesetzesohinin gleicherWeisewie einedort
anfallendeGebühr zu entrichten.Das gleichegilt, wenn eine privatschriftlicherrichtete
Vollmacht notariell beglaubigtoder unversteuertoder nichtausreichendversteuerteinemGericht
oder einer Behörde,bei der Kosten nachdemKostengesetzeerhobenwerden,eingereichtwird.

Dem Vollmachtstempelunterliegennach der Tarifstelle 43 nur solcheVollmachten,
die zur Vornahmevon GeschäftenrechtlicherNatur beiGerichtenoderBehörden(bayerischen
oder nichtbayerischen)ermächtigen. Die Entstehung der Stempelpflicht ist dabei nicht an
die Einreichungder Vollmachtbei demGerichtoderbei derBehörde(Gebrauch),sondern
an die Ausstellung(Errichtung)geknüpft.Dies gilt auchvon der in Abs.V derTarif⸗
stelleerwähntenAnzeigedesBevollmächtigtenan das Gerichtoderdie Behörde,daß er im
NamenseinesAuftraggebershandle; auchdieseAnzeigewird mit der Ausstellung(Errich=
tung)nichterstmit der Einreichungstempelpflichtig.Durch denGebrauchin Bayern (also
durchdie Einreichungbei einembayerischenGericht odereinerbayerischenBehörde)werden
Vollmachten ausnahmsweisenur stempelpflichtig,wenn sie außerhalbBayerns ausgestellt
sind (Art. 2 Abs.III Satz 2 desStempelgesetzes),oderwennsievor dem1.Januar 1915
ausgestelltsind, wenn aber nach diesemZeitpunktevon ihnenGebrauchgemachtwird
(Art. 3 Abs.III desGesetzesvom21. August1914 überAnderungenim Gebührenwesen).
Der Eintritt der StempelpflichteinerVollmachtdurchdenGebrauch(Einreichung)ist jedoch
durch§ 2 Abs. 2 des Reichs=Gerichtskostengesetzesfür alle gerichtlichenAngelegenheitenaus=
geschlossen,auf die dasReichs=GerichtskostengesetzunmittelbareAnwendungfindet. Hiernach
ist eineVollmachtder in derTarifstelle43 bezeichnetenArt stempelpflichtig,wennsienach
dem31. Dezember1914 ausgestelltoderwennsie zwar vor dem1. Januar 1915 aus=
gestellt,aber erst nachdem31. Dezember1914 beimGerichtoderbei derBehördeein=
gereichtist; letzterenfallsist jedochVoraussetzungfür die Stempelpflicht,daß die Vollmacht
nichteineAngelegenheitder im § 1 desReichs=GerichtskostengesetzesbezeichnetenArt betrifft.
Das gleichegilt auchvon der im Abs.V der Tarisstelle43 erwähntenAnzeige.

Anzeigender im Abs.V der Tarifstelle43 erwähntenArt unterliegender Stempel=
pflichtnur dann, wenn ihnennichteineschriftlichausgestellteVollmachtzu Grundeliegt.
Daß ihnen eine schriftlich ausgestellteVollmacht zu Grunde liegt, wird nicht ver=
mutet, sondernist nachzuweisen.Der Stempel für die Anzeigeist daherzu erheben,
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wenn nicht die ihr zu Grunde liegende schriftlicheVollmacht dem Gericht oder
der Behördebereitsvorliegtoder gleichzeitigvorgelegtwird, oder,wennnichtder Bevoll⸗
mächtigteauf derAnzeigedenVermerkanbringt,daß sicheineschriftlichempit Mark

Pfennig versteuerteVollmachtseinesAuftraggebersin seinenHändenbefinde. Die
Steuerbehördensind auf Grund des Art. 61 Abs. II des Stempelgesetzesberechtigt,die
Vollmacht zur Einsicht sichvorlegenzu lassen.

15. Der Verkaufder Stempelmarkenfindetbei denPostanstaltenstatt. Der Zeit=
punkt, zu dem bei denPostanstaltenmit dem Verkaufeder Stempelmarkenbegonnenwird,
wird vom Staatsministeriumder Finanzenbekanntgemachtwerden.

Im Jahre 1915 sind bis auf weiteres an Stelle der Stempelmarken
die bisherigen Gebührenmarken zu verwenden. Die Verwendungder Stempel=
markenund bis auf weiteresderGebührenmarkengeschiehtdurchAufklebenan einer in die
Augen fallenden Stelle, am zweckmäßigstenauf der ersten Seite und wenn diese nicht
genügendenRaum gewährt,auf den nächstfolgendenSeiten der stempelpflichtigenUrkunde.
Bei eigenhändigenTestamenten(§ 2231 Nr. 2 B.) und bei Testamentennach
§§ 2249, 2250 BE#., die in einenUmschlaggebrachtwerden,könnendie Marken auch
auf dem Umschlagenebender Aufschrift verwendetwerden.

Die Stempelmarkenmüssenbei derVerwendungentwertetwerden. Zu diesemZwecke
sind die Marken mit dem Namen (Familiennamen)oder der Firma des Entwertendenund
demDatum derVerwendungdergestaltzu überschreiben,daß der Vermerk zu beidenSeiten
der Marke auf das Papier der Urkundeübergreift. Die Überschreibungist mit Tinte vor=
zunehmen. Der Name oder dieFirma kann auchdurchStempelaufdruckangebrachtwerden.
Bei derAngabedes Datums sind üblicheAbkürzungenz. B. 10. III. 1915 zulässig.
Im Falle derVerwendungmehrererMarkenist jedeeinzelneMarke gesondertzu entwerten;
um dies zu ermöglichen,ist zwischenden einzelnenMarken ein Zwischenraumzu lassen,
damit die Entwertungsvermerkeseitwärts auf das Papier übergreifenkönnen.

München,den23. Dezember1914.

v.Breunig.
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Anmelderegister

des

.amts.....................................................-.....................

über

die Erhebung der Stempelabgaben

für das Rechnungsjahr 19 .
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Der
Betrag
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Muster B.

Eingegangenan 19... .

de zu versteuerndenAutomaten,Musikwerkeund Klaviere

Erläuterungen.
Die Anmeldunghat spätestensinnerhalb eines Monats nach dem Tage der Inbetriebsetzung, erstmals im
Januar 1915, zu erfolgen und ist von dem Anmeldenden mit der Versicherung derRichtigkeit der in denSpalten 1bis 5
gemachtenAngaben zu versehen. Bis spätestens Ende Januar jeden Kalenderjahres ist die erteilte Steuer=
arte durch Wiedervorlegung an das zuständige Rentamt zu erneuern.

München das Stadtrentamt I, in Nürnberg das Rentamt 1.
Warenautomaten sind solche, die für den Einwurf von Geld eine Ware, wenn auch in scherzhafterForm, verab=
folgen (z.B. die sog.Hennenautomaten).

Scherzautomaten sind solche,deren unmittelbarerZweck der Erregung der Heiterkeit,der Kurzweil und der
Unterhaltung dient (z. B. Schieß-, Kegelspielautomaten, Kraftmesser, Elektrisierapparate, Wahrsageautomaten usw.).
Automaten, die an sichzu dieserGattung gehören,sind jedochdann nicht abgabepflichtig,wenn sich ihr Betrieb als
strafbare Glücksspielveranstaltung darstellt.

Musikwerke sind automatische Spielwerke, die Musikstückezum Gehör bringen und ohne Aufwendung einer kunst=
fertigen Behandlung lediglich durch einen äußeren Vorgang (Einwurf eines Geldstücks, Anwendung eines Hebeldrucks
oder von Schlüsseln, Drehen einer Kurbel u. dgl.) in Beweslung gesetztwerden (z.B. Kurbelklaviere, Drehorgeln usw.,
sofernsiean öffentlichenOrten z.B. in Karussellsim Betriebe sind).
3 An homaten anderer Art sind solche, bei denen es sich überwiegend um gemeinnützigeund wirtschaftlich nützliche

wecke handelt.

für die Zubehörstücke (Platten, Walzen usw.) gezahlte Preis. Die Kosten für die Nachbeschaffung von Walzen und
Platten, insoweit die Platten und Walzen nicht den Ersatz für unbrauchbar gewordeneStücke bilden, sind dem stempel=
pflichtigenAnschaffungspreishinzuzurechnen.Doch hat infolge solcherNeubhchesenngeneineNachversteuerungfür das
laufendeKalenderjahrnichtstattzufinden. 132
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Automaten Musikwerke Erkennungs-

2
An⸗

Lfd. Warene Stereoskop“,Automaten Musikautomaten, schaffungs Fabrik=
Nr. automaten Schau=oder mechanischeMufik= preis Marke

(Zahl der anderer oder Herstellungsfirma
Waren= Scherz= * werke, und
behälter) automaten r Klaviere = Nummer

1 2 3 4
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Merkmale Gebührenregister

Größenverhältnisse Aufstellungsort Ver⸗ Nummer
(Bezeichnung steuerter der Stempel⸗ Bemerkungen)

nachOrt, Straße, Zeitraum Jahres= betrag nr eingetragen 6
Höhe Breite Tiefe Hausnummeru.dgl.])Jahr) karte « am
Cm Ccm Cm

4
5 6 7 8 9 10
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GesetzundVerardunugs-g'al
für das

Königreich Bayern.

Nr. 75.
München, den 28. Dezember 1914.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 24. Dezember 1914 über die Arzneitaxe für 1915. — Auszug aus der Adels=Matrikel

des Königreichs.
—

Nr. 5191a 14.

Bekanntmachung über die Arzneitaxe für 1915.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des§ 3 der K. Verordnungvom 26. Dezember1906 (GVl. S. 887)
wird folgendesbestimmt:

1. Die Apothekenhabenden öffentlichenAnstaltenund Kassen(auchKranken=
kassen)für die Arzueien einen Abschlagvon den Preisen der DeutschenArznei=
taxein der Höhevon 10 vom Hundert zu gewähren,wennder demAbschlag
unterliegendeBetragbinnen3 MonatennachEinreichungderRechnungbezahltwird.

Die Pflicht zur Gewährung des Abschlags bestehtnicht bei der Abgabe
von Heilsera, von Tuberkulin in unverdünntemZustande, dann von fabrik=
mäßig hergestelltenZubereitungen, die nur in fertiger AufmachungohneZusatz
einer handschriftlichenGebrauchsanweisungabgegebenwerden; gegenüberden auf
Grund der ReichsversicherungsordnungbestehendenKrankenkassenbestehtferner die
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Pflicht nichtbei derAbgabe-vonMitteln, die zu dennachZiff. 2 derMinisterial=
bekanntmachungvom4. November1913 (GVl. S. 768) festgesetztenHand=
verkaufspreisenabgegebenwerden.

Ergeben sichbei der Gewährungdes AbschlagsBruchteileeinesPfennigs,
so sind sie auf vollePfennigeohneweitereAufrundungzu erhöhen.

In denAnrzneirechnungenist der Abschlagauszuweisen.

24. Dezember1913, GVBl. S. 980) bleibt bis auf weiteresauchim Jahre
1915 in Geltung; dochwerdendie PreiseeinzelnerArzneimittelnachMaßgabe
der amtlichenAusgabedesNachtragszur DeutschenArzneitaxe1914 geändert,
die in derWeidmann'schenBuchhandlungin Berlin SW. 68, Zimmerstraße94,
erschienenist.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

lein unter Lit. S, Fol. 173desKönigreichs.
greich für ihrePersonals Ritter desVerdienstordens
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ErsetzundVerordnung-Mag
für das

GHaonigreichVayern.

Nr. 76.
Manchen, den 29. Dezember 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 28.Dezember 1914 zum Vollzuge des Reichs=Gerichtskostengesetzesund des

Kostengesetzesvom 21. August 1914.— Königliche Verordnung vom 28. Dezember1914 zum Vollzuge
des Stempelgesetzes vom 21. August 1914. — Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914, betreffend die
Gebühren für die Untersuchung des in das Zollinland eingehenden Fleisches.

Königliche Verordnung zum VollzugedesReichs=Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzes
vom 21.August1914.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Vayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,zum Vollzuge des Reichs=Gerichtskostengesetzesund des
Kostengesetzesvom 14. August1914 zu verordnen,was folgt:

§1.
Die Aufsichtüber das Kostenwesen(dieErhebungder im Reichs=Gerichtskostengesetz

und im Kostengesetzevom21. August1914 bestimmtenGebührenundAuslageneinschließlich
der Geldstrafenund durchlaufendenGelder) obliegtdenFinanzbehördenunterder Leitung
desStaatsministeriumsder Finanzen.
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8 2.

1Bei den Gerichtenwird die Behandlung des KostenwesensdenGerichtsschreibernüber=
tragen. Im Falle desBedürfnisseskanndas Staatsministeriumder Justiz bei einzelnen
GerichtenbesondererechnungsführendeGerichtsschreiberbestellen.Die Kostengeschäfteder
Staatsanwaltschaft werden von dem Gerichtsschreiber,der die Kostengeschäftedes Gerichts
versieht,mitbesorgt.

IIDen Gerichtsschreibernobliegtder Ansatzund die Einhebungder Kosten, Geldstrafen
und durchlaufendenGelder, die Wegrechnungder eingegangenendurchlaufendenGelderund
dieAblieferungder für die StaatskasseeingehobenenBeträgean das Rentamt.

z„äDie Rückständesindvon denRentämternzwangsweisebeizutreiben.Auf Ersuchender
Staatsanwälteund der Amtsrichterhabendie Rentämterauchdie zwangsweiseBeitreibung
der in StrafsachenanfallendenGeldstrafenzu bewirken.Die Rentämterhabensichdabei
regelmäßigihrer eigenenVollstreckungsorganezu bedienen,denenbei der Vornahmevon
Vollstreckungshandlungendie Eigenschaftvon Gerichtsvollziehernzukommt.

IVDen Staatsministeriender Justiz und der Finanzenbleibtüberlassen,bei einzelnen
GerichtendenGerichtsschreibernauchdie zwangsweiseBeitreibungder Kosten,Geldstrafen
und durchlaufendenGelder zu übertragensowiezu bestimmen,daß die in Strafsachenan=
fallendenGeldstrafenvon denGerichtsschreibernzwangsweisebeizutreibensind.

§ 3. .
1Bei denNotariatenbesorgtdas Kostenwesender Notar. Ihm obliegtderAnsatzund

die Einhebungder Kosten. Die zwangsweiseBeitreibungerfolgtdurchdas Rentamt.
IIDie vomNotar für die StaatskasseeingehobenenBeträgesind an das Rentamt

abzuliefern.
84.

1Bei den Bezirksämtern,den exponiertenBezirksamtsassessoren,den Regierungen,
Kammerndes Innern, Kammernder Finanzen und Kammernder Forsten,besorgtdas
Kostenwesenein BeamterdieserAmter und Stellen, der nachdenBestimmungenüberdie
Verteilungder Geschäftehierzuberufenwird.

IIDen im Abs.1 bezeichnetenBeamtenobliegtderAnsatzund dieEinhebungderKosten,
Geldstrafenund durchlaufendenGelder, die Wegrechnungder eingegangenendurchlaufenden
Gelderund die Ablieferungder für dieStaatskasseeingehobenenBeträgean das Rentamt.
Bei den Bezirksämternund den exponiertenBezirksamtsassessorenwerdendie Rückstände
zur zwangsweisenBeitreibungdemRentamtüberwiesen;bei denRegierungenbesorgtdie
zwangsweiseBeitreibungder im Abs.I bezeichneteBeamte.
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85.

1Den Rentämtern,denKreiskassenund der Zentralstaatskasseobliegtder Ansatz,die
Einhebungund die zwangsweiseBeitreibungder bei ihnenanfallendenKosten,Geldstrafen
und durchlaufendenGelder.

u Den Rentämtern,denKreiskassenund derZentralstaatskasseobliegtdie Verrechnung
der von ihneneingehobenenoderihnenabgeliefertenBeträge.

86.

1Auf die Behandlungdes Kostenwesensbei anderenstaatlichenAmtern und Stellen
als den in den §§ 4, 5 bezeichneten,findendie Vorschriftenim § 4 entsprechendeAn=
wendung. RückständewerdendemRentamtezur zwangsweisenBeitreibungüberwiesen.

IIDas Staatsministeriumder Finanzen ist ermächtigt,im Benehmenmit denbetei=
ligten anderenStaatsministerienabweichendeAnordnungenzu treffen.

II ÜberdieBehandlungdesKostenwesensbeidenStaatsministerien,bei denGesandt=
schaften,bei demVerwaltungsgerichtshofe,ferner bei denBehördenund Stellen der Ver=
waltungder Zölle und indirektenSteuern,der Verwaltungder staatlichenBerg=,Hütten=
und Salzwerkeund der Post=und Eisenbahnverwaltungkönnendurchdas Staatsministe=
rium der Finanzenim Benehmenmit den beteiligtenanderenStaatsministerienbesondere
Regelungengetroffenwerden.

§ 7.

1Die Gerichtsschreiber,fernerdie nach§ 4 Abs. I bestelltenBeamtenmit Ausnahme
jenerbei denBezirksämternund denexponiertenBezirksamtsassessorenbesorgendieGeschäfte
des KostenwesensuntereigenerVerantwortung. Sie unterstehenjedochauchin Ansehung
derKostengeschäfteder allgemeinenDienstaufsicht.

I1Die nach § 4 Abs. I bei denBezirksämternund den exponiertenBezirksamts=
assessorenbestelltenBeamtenbesorgendie Geschäftedes Kostenwesensunter der Haftung
und der Verantwortlichkeitder Amtsvorstände.

IIIDie Gerichtsschreiberund die nach§ 4 Abs. 1 bestelltenBeamten sind, soweit sich
nicht aus gesetzlichenVorschriften etwas anderes ergibt, verpflichtet,den ihnen zugehenden
Weisungender Finanzstellenzu entsprechen.

88.

Die Finanzstellensindberechtigt,beidenGerichten,denNotarenund denVerwaltungs=
behördenjederzeitdurchbeauftragteBeamte die BehandlungdesKostenwesensinsbesondere
die Richtigkeitder Kostenansätzeprüfen, von den Akten, Urkunden,Büchernund Listen
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Einsicht nehmenund die in amtlicherVerwahrungbefindlichenGelder sichvorzeigenzu lassen.
Die Gerichtsschreiber,die Notare sowiedie im § 4 Abs. 1 bezeichnetenBeamten sind ver=
pflichtet,den Finanzstellenund derenabgeordnetenBeamten dienstlicheAufschlüssejeder Art
zu gebensowiedenFinanzstellenzur VerbescheidungderBedenkendie erforderlichenAkten
und Urkundenin Vorlagezu bringenoder,falls die Vorlagevon Urkundenaus besonderen
Gründen nicht tunlich sein sollte,die Anfertigungvon Urkundenabschriftenzu gestatten.

§ 9.

Hinsichtlichder Gebühren,die von denBeteiligtenaußerden für die Staatskassezu
verrechnendenGebühren wegen der Bemühung einzelnerPersonen bei der Erledigung der
Geschäftezu entrichtensind (Art. 5 des Kostengesetzes),dannhinsichtlichder Gebührenfür
die Aufbewahrungder bei denGerichten,denNotaren odergemäßArt. 76 Abs. 3 des
Gesetzeszur AusführungdesReichs=Gerichtsverfassungsgesetzesbei derKöniglichenBank oder
bei KassendesStaates hinterlegtenGelderund Wertpapiere(Art. 162 des Kostengesetzes)
bewendetes bei den bestehendenVorschriften.

8 10.
1Die SchreibgebührfürSchriftstücke,die in fremdenSprachenabgefaßtsind, für Schrist=

stückein tabellarischerForm sowie für Verzeichnisse,Listen, Rechnungen,Handzeichnungen
(§ 80 Satz 2 desReichs=Gerichtskostengesetzes,Art. 38 Satz 5, Art. 171 Abs.II Satz5
des Kostengesetzes)beträgt50 Pfennig bis 2 Mark für jede angefangeneSeite. Das
gleichegilt von der Schreibgebührfür Schriftstücke,derenFertigung besonderepaläographische
Kenntnisseerfordert(Art. 171 Abs. II Satz 5 desKostengesetzes).

I Der Betrag der Schreibgebührwird vom Gericht oder von der Behördefestgesetzt.

§ 11.
1Den Distriktsverwaltungsbehördensind im Sinne des Art. 153 des Kostengesetzes

gleichzuachten:
die Amtsgerichte,die Landgerichte,dieStaatsanwaltschaftenbei denLandgerichten,
die Kreisarchive,dieBezirksbergämter,dieLokalbaukommissionderK. Haupt=und
ResidenzstadtMünchen,die Hauptzollämter,die Rentämter,die Kreiskassenund
die Inspektionenbei der Staatseisenbahnverwaltung. «

»AlsMittelstellenimSinnedesArt.154desKostengesetzesgeltem
die Gesandtschaften,dieOberlandesgerichte,die Oberstaatsanwältebei den Ober=
landesgerichten,der Generalstaatsanwalt bei dem Obersten Landesgerichte,die
Kreisregierungen,dieKonsistorien,dasOberkonsistorium,dasGeheimeHausarchiv,
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§ 12.

... Art.10bis17a) umVerleihungdesGemeindebürgerrechts(Gr ur 13derGemeindeordnungen),

b) um die Bewilligung zur Unterhaltungdes öffentlichenVerkehrsinnerhalb
der Orte durchWagen und andereTransportmittelsowiezum gewerbs=
mäßigenAnbieten vonDienstleistungenauf öffentlichenStraßen undPlätzen
(§ 37 der Reichsgewerbeordnung), »

c)umdieEtlaubniszumFeilbietengeistigerGetränkenach§42aAbs.3
und § 56 Abs. 2 Ziff. 1 der Reichsgewerbeordnung,

ad)um die Ausstellungvon Legitimationsscheinender im § 43 der Reichs=
gewerbeordnungbezeichnetenArt,

e.)um die Erlaubnis, auf denStraßen odersonstim Umherziehenöffentlich
Musik aufzuführen,Schaustellungen,VorstellungenodersonstigeLustbarkeiten
öffentlichdarzubieten(§§ 33b, 60a der Reichsgewerbeordnung),

k) um dieGenehmigungzumVerkaufegeistigerGetränkezum sofortigenGenuß
auf Jahrmärkten(§ 67 Abs. 2 der Reichsgewerbeordnung),

8) um dieErlaubnis zumFeilhaltenvonWaren gemäß§ 59 Abs.1 Ziff. 4 der
Reichsgewerbeordnungund§30 Abs.IV derVerordnungvom29.März 1892,
denVollzug der Reichsgewerbeordnungbetr.,

h) umAnderungderPolizeistunde(§ 2 Abs.J, II, § 4 Abs.II derVerordnung
vom5. Februar 1908, die Polizeistundebetr.),
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i) umTanzmusikbewilligung(8 3 Abs.II derVerordnungvom18. Juni 1862,
die AbhaltungöffentlicherTanzmusikenbetr.),

k) um die Bewilligungzur VeranstaltungsonstigeröffentlicherLustbarkeiten,
soweitsolchenicht unter den § 55 der Gewerbeordnungfallen (Art. 32
Abs. I. Ziff. 1 des Polizeistrafgesetzbuchsund § 15 der Verordnungvom
4. Januar 1872, die ZuständigkeitderVerwaltungsbehördenin Sachen
des Strafgesetzbuchsund Polizeistrafgesetzbuchsbetreffend),dann zur Ver=
anstaltungvonNachtmusikenauf öffentlichenStraßen undPlätzen(Art. 36
Ziff. 1 des Polizeistrafgesetzbuchs).

II In denFällen unterd und i darf jedochbei Bewilligungdes GesuchsdieBeschluß=
gebührnicht nebender in Art. 165, Art. 168 des KostengesetzesbestimmtenGebühr
erhobenwerden. «

§13.

Die Entscheidungender Staatsministerien über die Verpflichtung zur Entrichtung
von Kostenin denAngelegenheitender Justiz-, innerenund Finanzverwaltungoderüber
die Höhe dieserKosten (Art. 183 Abs. II des Kostengesetzes)ergehen,sofern sie nicht vom
Staatsministeriumder Finanzenin eigenerZuständigkeitzu treffensind, im Einvernehmen
mit demStaatsministeriumderFinanzen.

8 14.
Wo das Gesetzfür denAnsatz einerGebühreinen Spielraum gewährt,hat das

Gerichtoderdie Behördedie Entscheidungüberdenvon ihr nachMaßgabedesArt. 185
des Kostengesetzeszu bestimmendenBetrag in denkostenpflichtigenBeschlußmitaufzunehmen
oderdemBeschlußoderderBeurkundung(demZeugnis, Auszug, der Abschriftusw.) am
Randebeizusetzen.

8 15.

Die Entscheidungdarüber,ob ein Gegenstandals Amts- oderParteisache(Art. 3
Ziff. 1 desKostengesetzes)oder als Armensache(Art. 4 des Kostengesetzes)zu behandeln
ist, kommtvorbehaltlichdes Erinnerungs=und Beschwerderechtsder Finanzbehördender in
der HauptsachezuständigenBehörde,bei Amtshandlungendes Notars diesemzu.

* 16.
1Die Notareerhaltenfür die BesorgungdesKostenwesensund zur Bestreitungder

damit verbundenenAuslageneine Vergütungvon zwei vomHundert der von ihnenein=
gehobenenund an die StaatskasseabgeliefertenEinnahmean Gebühren.
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u.Wird ein vom Notar eingehobenerund an die Staatskasse abgelieferterBetrag an
denKostenpflichtigenzurückerstattet,so ist die hierauf treffendeVergütungzurückzuersetzen.

IIIDie Vergütungfällt demPensionsvereinefür die bayerischenNotare und demPen=
sionsvereinefür die Witwen und Waisen der bayerischenNotare zu. Die Vorschriften
überdie Verteilungauf die beidenVereinewerdenvon denStaatsministeriender Justiz
und der Finanzen erlassen.

*l17.
Die zum Vollzuge des Kostengesetzesund dieserVerordnung erforderlichenweiteren

Vollzugsanordnungenerläßt das Staatsministeriumder Finanzen im Berchmenmit den
beteiligtenübrigenStaatsministerien.

§ 18.
DieseVerordnungtritt am 1. Januar 1915 in Kraft.
Vom gleichenZeitpunktan werdendie Verordnungvom 23. Dezember1899, die

Ausführung des Reichs=Gerichtskostengesetzesund desGesetzesüber dasGebührenwesenbetr.
(GBl. S. 1223), die Verordnungvom 15. September1879, die Verwendungvon
Gebührenmarkenbetr. (GVl. S. 1171), die Verordnungvom 20. September1879, die
gebührenpflichtigenAngelegenheitender einerDistriktspolizeibehördeuntergeordnetenGemeinden
betr. (GVVl. S. 1187) aufgehoben.

München,den28. Dezember1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Dertling. Dr.Erhr. v. Soden-Fraunhofen.v. Thelemann.v.Breunig. Dr. v.Ruilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

GeheimerRat v. Moser.
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Königliche Verordnung zum Vollzugedes Stempelgesetzesvom 21. August 1914.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Gayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,zum VollzugedesStempelgesetzesvom 21. August1914
zu verordnen,was folgt:t ·

.§1.

1Die Aufsicht über das Stempelwesenobliegt den Finanzbehördenunter der Leitung
desStaatsministeriumsderFinanzen.

#Die Befugnisseund Obliegenheiten,die das Gesetzoderder Tarif denSteuerstellen
zuweist,werdenvon denRentämtern,die Befugnisseund Obliegenheiten,die das Gesetz
denAufsichtsbehördenzuweist,werdenvon denRegierungsfinanzkammernwahrgenommen.

§52.

1Der Stempelist vorbehaltlichder besonderenAnordnungenin den §8§3 bis 5 zu
entrichten:

1. durchVerwendungvon Stempelmarken
in den Fällen
der Tarifstelle15 (Diplomeder Doktorenund Lizentiaten),
der Tarifstelle31 (Proteste),wennderProtestvon einemPostbeamtenerrichtetist,
der Tarifstelle33 (Prüfungszeugnisse),
der Tarifstelle36 A (UrkundenüberLombarddarlehen),
derTarifstelle43 (Vollmachten),außer wenn die Vollmacht von einemNotar, einem

Gericht odereinerBehörde,bei der Verwaltungskostenerhobenwerden,beur=
kundetist,

der Tarifstellen44 b und 44C (Zeugnisseder Amtsärzteund derPfarrämter),
2. durchEinzahlungbeimNotar oderGerichtsvollzieher,

wenndie stempelpflichtigeUrkundevon einemNotar oderGerichtsvollziehererrichtet
oder von einemNotar beglaubigt oder wenn ein privatschriftliches,noch nicht
versteuertesInventar oder Vermögensverzeichniseiner notariellenUrkunde als
Beilagebeigereihtist,

3. durchEinzahlungbei demGericht oder derBehördenachMaßgabe der für die
Erhebungder Gerichts=oderVerwaltungskostenbestehendenVorschriften,
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wenn die stempelpflichtigeUrkunde von einem Gericht oder einer Behörde, bei
der Verwaltungskostenerhobenwerden,errichtetist,

4. durchVorlageder stempelpflichtigenUrkundean ein Rentamtund Einzahlungdes
geschuldetenBetrags in denübrigenFällen.

I1Wird eine stempelpflichtigeUrkunde,für die derStempelnachAbs.I Ziff. 1, 4 durch
Verwendungvon StempelmarkenoderdurchEinzahlungan ein Rentamtzu entrichtenist,
nicht oder nicht ausreichendversteuerteinemGericht oder einerBehörde,bei derVerwaltungs=
kostenerhobenwerden,eingereicht,so ist der Stempel bei demGericht oder der Behörde
nachder Vorschriftim Abs.1 Ziff. 3 zu erheben.

. 83.

1Der Stempelder Tarifstelle20 A ist durchEinzahlungzu entrichtenund zwar,
soweites sichum Familienfideikommissehandelt,die der Aufsichtder Ober=
landesgerichteunterstehen,beim rechnungsführendenGerichtsschreiberdes Ober=
landesgerichts,
in denübrigenFällen beimRentamte.

IIDie jährlicheAbgabeder Tarifstelle20 B ist durchEinzahlungbeimRentamtezu
entrichten.

84.

Der Stempelder Tarifstelle41 C für nichtnotariellbeurkundeteöffentlicheMobiliar=
versteigerungenist durchEinzahlung beimRentamtezu entrichten.Das gleichegilt vom
Stempel der Tarifstelle 8 im Falle der ÜbertragungdesEigentums an einem Grundstücke,
das im Grundbuchenicht eingetragenist und nach den Vorschriftender Grundbuchordnung
nicht eingetragenzu werdenbraucht(Tarifstelle 8 Abs.V), wenn die Erklärungen des Er=
werbersund des Veräußerersnicht durcheinen Notar beurkundetsind.

85.

1Der Stempelder Tarisstelle38 für ein nach§ 2231 Nr. 2 desBürgerlichenGesetz=
buchserrichtetesTestament,das erst nach demTode desErblassers versteuertwird, ist durch
Einzahlung beim rechnungsführendenGerichtsschreiberdes Nachlaßgerichtszu entrichten.

1 Der Stempelder Tarifstelle38 für ein nach§ 2231 Nr. 2 des Bürgerlichen
GesetzbuchserrichtetesTestament,das bei Lebzeitendes Erblassers versteuertwird, ist durch
Verwendungvon Stempelmarkenzu entrichten.

ul Die im Abs.II bezeichneteArt derStempelentrichtungtritt auchein beiVerfügungen
von Todes wegen, die nach den §§ 2249, 2250 des BürgerlichenGesetzbuchsvor dem
Gemeindevorsteherodervor drei Zeugenerrichtetsind.
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Die Stempelersatzabgabensind durchEinzahlungbei dem nachArt. 22 Abs. I, II

des StempelgesetzeszuständigenRentamtezu entrichten.

§ 7.

In denFällen, in denender Stempel bei einemGerichtsvollzieheroder bei einer
Gemeindebehördeeinzuzahlenist, obliegtdem Gerichtsvollzieheroder derGemeindebehörde
auchdie zwangsweiseBeitreibung. «

§8.
1Die StempelmarkenlautenaufWertbeträgevon 10, 20, 30, 40, und 50 Pfennig

sowie von 1, 2, 3, 4, 5, 10 und 20 Mark.
· IIDer Verkaufder Stempelmarkenwird denPostanstaltenübertragen.

89.
Die Stempelmarkensindbei der Verwendungzu entwerten.

8 10.
Über die Gewährung der in Art. 2 Abs. IV, Art. 3 Abs. II des Stempelgesetzeser=

wähntenBegünstigungenentscheidetdas Staatsministerium der Finanzen.

§ 11.
Als größereSeen im Sinne der Tarifstelle 21 Abs. III des Tarifs zum Stempel=

gesetzesind anzusehender Starnbergersee,der Ammersee,der Chiemsee,der Simsee, der
Wagingersee,der Kochelsee,der Staffelsee.

§ 12.
1Behördenund Beamte einschließlichder Notare haben in den Fällen, in denenihnen

die Erhebung des Stempels obliegt, auf der stempelpflichtigenUrkunde den Betrag des
erhobenenStempels unter Angabe der zur Anwendung gebrachtenTarifstelle zu vermerken.
Werden von solchenUrkundenAusfertigungenerteilt, so ist derVermerk des für dieHaupt=
urkundeerhobenenStempels auch auf diesenanzubringen.

II In den Fällen, in denen der Tarif für die Bemessungdes Stempels einen Spiel=
raum gewährt(Tarifstelle19, 40), hat die beurkundendeBehördedie Entscheidungüber
den von ihr nachArt. 26 des Stempelgesetzeszu bestimmendenBetrag der Beurkundung
beizufügen.

§ 13.
1Die Notareerhaltenfür die Besorgungdes Stempelwesensund zur Bestreitungder

damit verbundenenAuslagen aus der Staatskasseeine Vergütung.
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Die Vergütungbeträgt
zwei vom Hundertvon denersten80 0O004,
eins vom Hundertvon demdieseSumme übersteigendenBetrage

der im Laufe des Jahres von ihnen eingehobenenund an die Staatskasse abgelieferten
Stempeleinnahmen.

1.Wird ein vom Notar eingehobenerund an die StaatskasseabgelieferterBetrag an
denStempelpflichtigen zurückerstattet,so ist die hierauf treffendeVergütung zurückzuersetzen.

l Die Vergütungfällt demPensionsvereinefür die bayerischenNotare und demPen=
sionsvereinefür die Witwen und Waisen der bayerischenNotare zu. Die Vorschriftenüber
die Verteilungauf die beidenVereine werdenvon den Staatsministeriender Justiz und
der Finanzen erlassen.

§ 14.

1Die Gemeindenerhalten für die Besorgungdes Stempelwesensund zur Bestreitung
der damit verbundenenAuslagenaus derStaatskasseeineVergütungvon zweivomHundert
der von ihnen eingehobenenund an die StaatskasseabgeliefertenStempeleinnahmen.

1 Wird ein eingehobenerund an die StaatskasseabgelieferterBetrag an denStempel=
pflichtigenzurückerstattet,so ist die hierauftreffendeVergütungzurückzuersetzen.

§ 15.
Der Postverwaltungwird für denVerkaufderStempelmarkendurchdiePostanstalten

eineVergütung von zwei vom Hundert der aus demMarkenverkauferzieltenStempel==
einnahmengewährt.

8 16.

Die zum Vollzugedes Stempelgesetzesund dieserVerordnungerforderlichenweiteren
Vollzugsanordnungenerläßt das Staatsministeriumder Finanzen im Benehmenmit den
beteiligtenübrigen Staatsministerien.

§ 17.

DieseVerordnungtritt am 1. Januar 1915 in Kraft.

München,den28. Dezember1914.

Ludwig.
Dr. Graf v.Dertling. Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.v.Thelemann.v. Preunig. Dr. v.Anilling.

Auf AllerhöchstenBefehl:
Der General=Sekretär:

Geheimer Rat v. Moser.
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Bekanntmachung, betreffenddie Gebührenfür die Untersuchungdes in das Zollinlandein=
gehendenFleisches.

Auf Grund des§ 22 Nr. 3 des Gesetzes,betreffenddie Schlachtvieh=und Fleisch=
beschau, vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547) hat der Bundesratbeschlossen:

Währendder Dauer des gegenwärtigenKrieges betragendie im § 4
Nr. 2 und 3 der Gebührenordnungfür die Untersuchungdes in das Zollinland
eingehendenFleischesvorgesehenenGebührenfür dieUntersuchungauf Trichinen:

a) für ein einzelnesStückFleischausgenommenSpeck(z.B. Schinken,Stück
Pökelfleischund dergleichen)im Gewichtebis zu 4468 0, 4

b) für ein Stück Speckim Gewichtebis zu 418 O0,)
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage ihrer Verkündungin Kraft.

Berlin, den 17. Dezember1914.

Der Neichskanzler.

In Vertretung: Delbrück.
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reiz-undMrordnungikzslast9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 77.
München, den 31. Dezember 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 24. Dezember1914, die Bildung eines Landeseisenbahnratesfür die Staats=

eisenbahnverwaltung betreffend — Bekanntmachung vom 30. Dezember 1914, die Postordnung für das
Deutsche Reich vom 20. März 1900 betreffend.

Nr. 9/Oea.

Königliche Verordnung, die Bildung eines Landeseisenbahnratesfür die Staatseisenbahn==
verwaltung betreffend.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden -König von Gayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.us#u.

Wir finden Uns Allerhöchstbewogen,nachstehendeAnderung der Verordnung vom
15. August 1908, dieBildung einesLandeseisenbahnratesfür dieStaatseisenbahnverwaltung
betreffend(GVBl. S. 523), zu verfügen:
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„Von der bei dem Landesbeirat für Industrie, Gewerbe und Handel
gebildetenAbteilung für Industrie und Handel könnenvier Mitglieder, von
der Abteilung für Handwerkund GewerbezweiMitglieder, von den diesem
Landesbeiratweiter angegliedertenzweiAbteilungenfür Arbeiterschutzund =Wohl=
fahrt und für wirtschaftlicheund sozialeAngelegenheitender kaufmännischenund
technischenAngestelltenje ein Mitglied, fernervon den Handelskammernaus
jedemRegierungsbezirkeeinMitglied, endlichvon jedemKreisausschussedes land=
wirtschaftlichenVereins ein Mitglied desLandeseisenbahnratesgutachtlichin Vor=
schlaggebrachtwerden,wobeidiegenanntenKörperschaftennichtauf ihre eigenen
Mitgliederbeschränktsind.“

Ludwig.

v. HSeidlein.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialratv. Völcker.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

v. Leidlein.
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Hekanntmachung,betresfendAnderungderPostordnungvom20.März1900.
# Vom 21.Dezember1914.

Auf Grund des8§50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetztl.S. 321) sowieauf Grund des § 1 der
BekanntmachungdesBundesratsvom 17. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 519), be=
treffenddie Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsfür Elsaß Lothringen,Ostpreußenusw.,
wird der§ 18a „Postprotest“derPostordnungvom20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Unterv ist stattdesmit denWorten„Postprotestaufträgemit Wechseln,die in
Elsaß=Lothringen,in der Provinz Ostpreußen usw.“ beginnendenAbsatzes— Bekannt=
machungvom 27. November1914 (Reichs=GesetztdlS. 491) — zu setzen:

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in derProvinz
Ostpreußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt und
Land, Stuhm, Marienwerder, Rosenberg,Graudenz Stadt und Land, Löbau,
Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, oder mit
solchenim StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenenWechseln,die als Wohnort
des BezogeneneinenOrt angeben,der in Ostpreußenoder in einem der bezeich=
netenwestpreußischenKreise liegt, werdenerst an folgendenTagen nochmalszur
Zahlung vorgezeigt:

a) wennder ZahlungstagdesWechselsin derZeit vom30. Juli 1914 bis
einschließlich1. September1914 eingetretenist,

am 1. Februar1915;
b) wennderZahlungstagdes Wechselsin derZeit vom2. September1914
bis einschließlich31. Dezember1914 eingetretenist,

am letztenTage einer vomZahlungstag ab laufendenFrist von fünf
Monaten;

c) wennderZahlungstagdesWechselsin der Zeit vom1. Januar 1915 bis
einschließlich29. April 1915 eintritt,

am 31. Mai 1915;
4))wennderZahlungstagdesWechselsam30. April 1915 oderspätereintritt,

am dreißigstenTage nach Ablauf der Protestfrist des Art. 41 Abs. 2
derWechselordnung.

In allenFällen zu a bis d gilt als Zahlungstagder Fälligkeitstagdes Wechsels,
wenndieserein Sonn=oderFeiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtagder
Frist zur VorzeigungdesWechselsauf einenSonn=oderFeiertag,so wird derWechselam
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nächstenWerktagezur Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltungbehältsichvor, die Vor⸗
zeigungder Wechsel,derenProtestfristam 1. Februaroderam 31. Mai 1915 abläuft,
auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

2. VorstehendeAnderung tritt sofort in Kraft.

Berlin, den21. Dezember1914.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.
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GesetzundVerordnungsL
für das

Königreich Bayern.

Nr. 78.
München, den 31. Dezember 1914.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 24. Dezember 1914 wegen des Vollzugs des Beamtengesetzes.

Königliche Verordnung wegendes Vollzugs des Beamtengesetzes.

TLudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir finden Uns bewogenzu verordnen,was folgt:

I. In der derKöniglichenVerordnungvom6. September1908 beigegebenenGehalts=
ordnung für die etatsmäßigen Staatsbeamten wird eingeschaltet:

1. bei der Klasse9:
a) nach dem Vortrage „LandwirtschaftlicheFachberater“ der Vortrag „Der Sach=

verständigeder staatlichautorisiertenVogelschutzkommission“,
b) nach dem Vortrage „Steuerassessorenund Obergeometerder Flurbereinigungs=

kommission“ der Vortrag „Der technischeAufsichtsbeamteder Polizeidirektion“,
c) nach dem Vortrage „LandwirtschaftlicherFachberaterund Leiter der landwirt=

schaftlichenBuchstellebei der Akademie für Landwirtschaftund Brauerei“ der
Vortrag „Chemikerder BiologischenVersuchsstationfür Fischerei“;
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2. bei der Klasse12:
a) nach dem Vortrag „Assessorender Saatzuchtanstalt“"der Vortrag „Assessoren

der Lehr=und Versuchsanstaltfür Wein=und Obstbau“,
b) nachdemVortrage „Die mit BeamteneigenschaftausgestattetenAssistentenund

LektorenderHochschulen“derVortrag „Die mitBeamteneigenschaftausgestatteten
Assistentender BiologischenVersuchsstationfür Fischerei“,

J) nachdemVortrage „Kustodender Bibliothekin Bamberg“ der Vortrag „Vor=
standder Lehranstaltfür Wein=,Obst=und Gartenbauin Veitshöchheim“;

3. bei der Klasse14:
a) nachdem Vortrage „Kassier und Sekretär der Akademieder Tonkunst“der

Vortrag „Kassier und Sekretär der Gemäldegalerien",
b) nachdemVortrage „Kassier des Katasterbureaus“der Vortrag „Katasterkommissär

des Katasterbureaus“;

4. bei der Klasse15 nach demVortrage„Präparandenlehrerder vollenLehrerbildungs=
anstalten, Schullehrerseminareund Präparandenschulen“der Vortrag „Fachlehrerder
Lehranstaltfür Wein=,Obst=und Gartenbauin Veitshöchheim“;

5. bei der Klasse16: »
a) nach dem Vortrage „Sekretäre und Registratoren.des Oberkonsistoriums“der

Vortrag „TechnischerSekretärder TechnischenHochschule“,
b) nach dem Vortrage „Kassier und Sekretär der Bauschule mit Gewerbelehrer⸗

institut in München“ der Vortrag „Kassierund Sekretärdes Konservatoriums
derMusik in Würzburg“und anschließendhierander weitereVortrag „Brauerei=
buchhalterder Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei“;

6. bei der Klasse17:
a) nach dem Vortrage „Sekretäre der Amtsgerichte“ der Vortrag „Förster der

Justizverwaltung“,
b) nachdemVortrage „Sekretäre undRegistratorenderVeterinärpolizeilichenAnstalt"

der Vortrag „Sekretäreund Registratorender BakteriologischenUntersuchungs=
anstalten“;

7. bei der Klasse19:
a) nachdem Vortrag „Obermaschinistder Polizeidirektion“ der Vortrag „Siegel=

technikerbei dem AllgemeinenReichsarchiv“,
b) nach dem Vortrage„Werkmeisterder Bauschulemit Gewerbelehrerinstitutin

München“derVortrag „Werkmeisterder Hufbeschlagschulen“;
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8. bei der Klasse21:
a) an ersterStelle der Vortrag „Sekretärinnender Staatsministerien“,
b) nachdemVortrage„PräparatorenderAkademien“der Vortrag „Präparatoren

der Hof=und Staatsbibliothek“,
c) nachdem Vortrag „Obergärtner der BotanischenGärten“ der Vortrag „Ober=

gärtnerund Molkereitechnikerbei derAkademiefürLandwirtschaftund Brauerei"
und anschließendhieran der weitereVortrag „Obergärtnerderbehranstaltfür
Wein=,Obst=und Gartenbauin Veitshöchheim",

4) nachdemVortrag „Offizianten der Gymnasien“der Vortrag „Bibliotheksekre=
tärin derKunstgewerbeschulein München“,

e) nachdemVortrage„Bauzeichnerder Post= und Telegraphenverwaltung“der
Vortrag „Kapitäne! der Würmseedampfschiffahrt“;

9. bei der Klasse24 nachdemVortrage „Steuermänner?der Bodenseedampfschiffahrt“
der Vortrag „Steuermännerbder Würmseedampfsschiffahrt“;

10. bei der Klasse25:
a) an ersterStelle (als eigeneAbteilung) der Vortrag „Kanzleiassistentinnender

Staatsministerien", .
b)nachdemBortrage,,DienerLOrdnungderVetetinärpolizeilichenAnstalt«der

Vortrag „Diener I. Ordnung der BakteriologischenUntersuchungsanstalten“,
c) nach dem Vortrage„Pedelle und Diener I. Ordnung der Hochschulen“der

Vortrag „Pfleger bei den Universitätskliniken“und anschließendhieran der
weitereVortrag „Diener der BiologischenVersuchsstationfür Fischerei“,

4) nach dem Vortrage „Schiffsheizer? der Bodenfeedampfschiffahrt"der Vortrag
„Schiffsheizer? der Würmseedampsschiffahrt“;

11. bei der Klasse 27 nach dem Vortrage „Matrosen? der Vodenseedampfschiffahrtder
Vortrag „Matrosen“ der Würmseedampfschiffahrt“;

12. bei der Klasse 29 nach demVortrag „AssistentinnenderPflegerin derPolizeidirektion“
der Vortrag „Arrestwärterinnender Polizeidirektion".

Ferner wird in der Gehaltsordnungfür die etatsmäßigenStaatsbeamten ersetzt:

13. bei der Klasse4 der Vortrag „Direktor der Staatsschuldenverwaltung“durchden
Vortrag „Präsident der Staatsschuldenverwaltung“;

14. bei der Klasse5 der Vortrag „Konsistorialdirektorin Speyer“ durchden Vortrag
„Direktoren derKonsistorien“;
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„Ordentliche Hochschulprofessorender Lyzeen“ und die diesemVortrage beigefügteBe=
merkung durch die Bemerkung: „½ Die mit der Funktion von Rektoren betrauten
ordentlichenHochschulprofessorenerhaltenusw.“;

Vortrag „AußerordentlicheHochschulprofessorender Lyzeen“;

18

durchdenVortrag„KustodenderBibliothekund derArchitektursammlungderTechnischen
Hochschule“;

.l bei der Klasse28 derVortrag „Diener derBakteriologischenUntersuchungsanstalten“
durchdenVortrag„Diener II. OrdnungderBakteriologischenUntersuchungsanstalten“;

denVortrag„Kanzlei=,Bureau=,Rechnungs=,Kassen=undBuchhaltungsassistentinnen“.

Weiterwird in der Gehaltsordnungfür die etatsmäßigenStaatsbeamten
bei der Klasse 22 die den Maschinistender VerkehrsverwaltungbeigefügteBemerkung
geändertin: „“ MaschinistenderBodenseedampfschiffahrt,der Würmseedampfschiffahn,
der staatlichenSchiffahrt auf dem Ammerseeund auf der Amper sowie der Ketten=
schleppschiffahrt250 —¾pensionsfähigerAnschlagvon Nebenbezügen“.

Endlichwird in derGehaltsordnungfür die etatsmäßigenStaatsbeamtengestrichen:

schule“und die Bemerkung„EinschließlichdesChemikersder BiologischenVersuchs=
stationfür Fischerei“;

bei der Klasse12 die Bemerkung„2)EinschließlichdesAssessorsderSaatzuchtanstalt“;

bei der Klasse14 der Vortrag „Kassierund Sekretärder TierärztlichenHochschule“;

II. In der der KöniglichenVerordnungvom 21. Dezember1908 beigegebenenGe=

2
sicherungskammer,Brandversicherungsinspektoren“und

. der Vortrag bei derKlasse12: „Boten und Diener, Steindrucker“;fernerist
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3. als Klasse13 derVortrag „Kanzleiassistentender Brandversicherungsinspektoren“mit
demGehalteder Klasse26 der Gehaltsordnungfür die etatsmäßigenStaatsbeamten
und

4. als Klasse14 der Vortrag „Kanzlei=,Rechnungs=und Buchhaltungsassistentinnen“
mit demGehalteder Klasse29 der Gehaltsordnungfür die etatsmäßigenStaats=
beamtenanzufügen.

III. In der mit KöniglicherVerordnungvom 23. Dezember1908 erlassenenRang=
ordnung wird eingeschaltet:

1. bei der VII. KlasseAbt. 1:
a) nach dem Vortrage „LandwirtschaftlicheFachberater“ der Vortrag „Der Sach=

verständigeder staatlichautorisiertenVogelschutzkommission“,
b) nachdemVortrag „Obergeometerder Flurbereinigungskommission“derVortrag

„Der technischeAufsichtsbeamteder Polizeidirektion",
c) nach dem Vortrage„LandwirtschaftlicherFachberaterund Leiter der landwirt=

schaftlichenBuchstellebei der Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei“ der
Vortrag „Chemikerder BiologischenVersuchsstationfür Fischerei“;

2. bei derVIII. KlasseAbt. 1:
a) nachdemVortrag „AssessorenderSaatzuchtanstalt“derVortrag„Assessorender

Lehr=und Versuchsanstaltfür Wein=und Obstbau“,
b) nach dem Vortrage „Geologendes Wasserversorgungsbureaus“der Vortrag

„InspektorenderVersicherungskammer“,
c) nachdem Vortrage „Die mit BeamteneigenschaftausgestattetenAssistentenund

LektorenderHochschulen“derVortrag „Die mit Beamteneigenschaftausgestatteten
Assistentender BiologischenVersuchsstationfür Fischerei“

4d)nach dem Vortrage „Kustoden der Bibliothek Bamberg“ der Vortrag „Der
Vorstand der Lehranstaltfür Wein=, Obst= und Gartenbauin Veitshöch=
heim“;

3. bei der LX. Klasse:
a) nachdem Vortrage „Kassier und Sekretär der AkademiederTonkunst“ derVor=

trag „Kassierund Sekretärder Gemäldegalerien“,
b) nachdemVortrage „Präparandenlehrerder vollen Lehrerbildungsanstalten,Schul=

lehrerseminareund Präparandenschulen“derVortrag „FachlehrerderLehranstalt
für Wein=, Obst=und Gartenbau in Veitshöchheim“,

.) nachdemVortrage„KassierdesKatasterbureaus“derVortrag„Katasterkommissär
des Katasterbureaus“;
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4. beiderX. KlasseAbt.1:
a) nach dem Vortrage „Sekretäre und Registratoren des Oberkonsistoriums“ der

Vortrag „TechnischerSekretär der TechnischenHochschule“,
b) nach demVortrage „Kassier und Sekretär der Bauschule mit Gewerbelehrer⸗

institut in München“ der Vortrag „Kassierund Sekretär desKonservatoriums
derMusik in Würzburg“und anschließendhierander weitereVortrag„Brauerei=
buchhalterder Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei“;

5. bei der X. KlasseAbt. 2:
a) nach dem Vortrage „SekretärederAmtsgerichte“der Vortrag „Förster der

Justizverwaltung“,
b) nachdemVortrage „SekretäreundRegistratorenderVeterinärpolizeilichenAnstalt“

der Vortrag „Sekretäre und Registratorender BakteriologischenUntersuchungs=
anstalten“; .Z

6. bei der XI. KlasseAbt. 1:
a) an ersterStelle (als eigeneAbteilung)derVortrag „SekretärinnenderStaats=

ministerien“,
b) nachdemVortrag „Obermaschinistder Polizeidirektion“der Vortrag „Siegel=

technikerbei demAllgemeinenReichsarchiv“,
c) nachdem Vortrage „Werkmeisterder Bauschulemit Gewerbelehrerinstitutin

München“derVortrag „Werkmeisterder Hufbeschlagschulen",
4) nachdem Vortrage „TechnikerderKunstgewerbeschulen“der Vortrag „Bibliothek=

sekretärinder Kunstgewerbeschulein München"“,
e) nachdemVortrage„Kapitäneund Oberpackmeisterder Bodenseedampfschiffahrt"

der Vortrag „Kapitäne der Würmseedampfschiffahrt“;

7. bei der XI. Klasse Abt. 2 nach dem Vortrage „Präparatoren der Akademien“ der
Vortrag „PräparatorenderHof=und Staatsbibliothek“;

8. bei der XII. Klasse:
a) an ersterStelle der Vortrag „Kanzleiassistentinnender Staatsministerien“,
b) nachdem Vortrage „Kanalmeister des Ludwig=Donau=Main=Kanals“der Vor=

trag „Steuermänner der Würmseedampfschiffahrt“;
9. bei der XIII. Klasse Abt. 1:

a) nach dem Vortrage „Kanzlei= und Rechnungsassistentender Arbeitshäuser und
der Staatserziehungsanstalten“ der Vortrag „Kanzleiassistentender Brand=
versicherungsinspektoren“,

b) nach demVortrage „Diener I. Ordnung der VeterinärpolizeilichenAnstalt“ der
Vortrag „Diener I. Ordnungder BakteriologischenUntersuchungsanstalten“,
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c) nach dem Vortrage „Steindruckerder Polizeidirektion“derVortrag „Stein=
druckerder Versicherungskammer“,

4) nach demVortrage„Pedelle und Diener I. Ordnung der Hochschulen“der
Vortrag „Pfleger bei den Unioversitätskliniken“und anschließendhieran der
weitereVortrag „Diener der BiologischenVersuchsstationfür Fischerei“,

e) nach dem Vortrage „Schiffsheizerder Bodenseedampsschiffahrt“der Vortrag
„Schiffsheizerder Würmseedampfschiffahrt“;

10. bei der XIII. KlasseAbt. 2:
a) nachdemVortrag „AssistentinnenderPflegerinderPolizeidirektion“derVortrag

„Arrestwärterinnender Polizeidirektion“,
b) nachdemVortrage „Matrosen derBodenseedampfschiffahrt“derVortrag „Matrosen

der Würmseedampfschiffahrt".

Fernerwird in der Rangordnungersetzt:
11. bei der III. Klasse der Vortrag „Direktor der Staatsschuldenverwaltung“durchden

Vortrag „Präsident der Staatsschuldenverwaltung“;

12. bei der IV. Klasseder Vortrag „Direktor desKonsistoriumsin Speyer“ durchden
Vortrag „Direktorender Konsistorien“;

13. bei der V. Klasse der Vortrag „I. Direktor der Akademie der Tonkunst" durchden
Vortrag „Direktor der Akademieder Tonkunst“;

14. bei der VI. KlasseAbt. 1 derVortrag „OrdentlicheProfessorender Lyzeen“durch
denVortrag „OrdentlicheHochschulprofessorender Lyzeen“;

15. bei derVII. KlasseAbt. 1:
a) der Vortrag „AußerordentlicheProfessorenderLyzeeneinschließlichdes Inspektors

desNaturalienkabinettsin Bamberg“durchdenVortrag „AußerordentlicheHoch=
schulprofessorender Lyzeenusw.“,

b) der Vortrag „Rektorender Progymnasien“durchden Vortrag „Rektorender
Progymnasienund Lateinschulen“;

16. bei der VIII. KlasseAbt. 1:
a) der Vortrag „Gymnasiallehrerder Progymnasien“durchdenVortrag „Gym=

nasiallehrerderProgymnasienund Lateinschulen“,
h) der Vortrag „Kustodender Bibliothekder TechnischenHochschule“durchden

Vortrag „KustodenderBibliothekund der Architektursammlungder Technischen
Hochschule“;
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17. bei der IX. Klasse der Vortrag „Lehrmeisterder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern“
durchden Vortrag „Lehrmeisterder mit der KreisbauschuleKaiserslautern verbundenen
Handwerkerschule“;

18. bei der XI. KlasseAbt. 2 der Vortrag „ObergärtnerderstaatlichenGartenbauschulen,
Molkereitechnikerder MolkereischuleWeihenstephan“durchdie Vorträge„Obergärtner
und Molkereitechnikerbei derAkademiefür Landwirtschaftund Brauerei“ und „Ober—
gärtnerder Lehranstaltfür Wein=,Obst=und Gartenbauin Veitshöchheim“;

19. bei der XIII. Klasse Abt. 1 der Vortrag „Kanzlei=, Bureau= und Rechnungs=
assistentinnen“durch den Vortrag Kanzlei, Bureau=, Rechnungs=,Kassen=und
Buchhaltungsassistentinnen“;

20. bei der XIII. Klasse Abt. 2 der Vortrag „Diener derBakteriologischenUntersuchungs=
anstalten“durch denVortrag „Diener II. Ordnung der BakteriologischenUnter=
suchungsanstalten“.

Endlichwird in der Rangordnunggestrichen:

21. bei der V. Klasseder Vortrag „Direktor der TierärztlichenHochschule“;

22. bei der VI. KlasseAbt. 1 der Vortrag Ordentliche Professorender Tierärztlichen
Hochschule“;

23. bei der VI. Klasse Abt. 2 der Vortrag „II. Direktor der Akademieder Tonkunst“;

24. bei der VII. Klasse Abt. 1:
a) der Vortrag „AußerordentlicheProfessorenderTierärztlichenHochschuleeinschließ=

lich desChemikersder BiologischenVersuchsstation“, »
b) derVortrag „Subrektorender Lateinschulen“;

25. bei der VIII. KlasseAbt. 1:
a) der Vortrag: „Studienlehrer der Lateinschulen“,
b) bei demVortrage„Lehrerder Akademiefür LandwirtschaftundBrauereiusw."“

der Beisatz „einschließlichdes Assessorsder Saatzuchtanstalt“;

26. bei der IX. Klasse der Vortrag „Kassier und Sekretär der Tierärztlichen Hoch=
schule";

27. bei der XI Klasse Abt. 1 der Vortrag „Techniker für die Röckl'scheMetallgußerfin=
dung“.
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IV. WeiterbestimmenWir aufGrund desArt. 6 Abs. 4 desBeamtengesetzes,daß
dasDienstverhältnisderunterZiff. I Nr. 1 und 2 dannunterZiff. II Nr. 1 bezeichneten
Beamten,die in die Gehaltsordnungnachträglichausgenommenwurden,nach eineretats=
mäßigenDienstzeitvon drei Jahren und das Dienstverhältnisder übrigennachdieserVer=
ordnungnachträglichin dieGehaltsordnungaufgenommenenBeamtennacheineretatsmäßigen
DienstzeitvonzehnJahrenunwiderruflichist. .

München,den24. Dezember1914.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. v. Lrennig. v.Heidlein.
Dr. v. Auilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

GeheimerRat v. Moser.
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Anhang-
zum

BeilageI:

BeilageII:

für das KönigreichBayern

vom Jahre 1914.

Inhalt:
Erkenntnis des Gerichtshofs für Kompetenzkonfliktein dem Streite über
die Zuständigkeitfür die Entscheidungüber den von derOrtschaftund der
KirchenstiftungBischberg gegendie OrtsbewohnerJohann Fösel, Johann
Krug, GeorgBurger, Franz Hertlein, MichaelSchwank,KasparSchwank,
HeinrichWeid, GeorgFösel, GeorgFörtsch,JohannWirth von Staffel=
bach erhobenenAnspruch auf Leistung eines Überfuhrreichnisses.
S. 1—5. .

Erkenntnis des Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktein demStreite über
die Zuständigkeitfür die Entscheidungüber den von demGastwirtAndreas
Bauer in Riedersheim und einundzwanzigStreitgenossenaus Haslbach,
Tankham undRiedersheim gegendieKirchenstiftungBockhorn erhobenen
Anspruch auf Vertragserfüllung. S. 7—13.
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Beilage 1 zumGesetz=undVerordnungsblatte für das KönigreichBayern vomJahre 1914.“)

Erkenntnis des Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktein demStreite überdie Zuständigkeitfür
die Entscheidung über denvon der Ortschaft und der KirchenstiftungBischberggegendie Orts=
bewohnerJohannFösel, JohannKrug, GeorgBurger, Franz Hertlein, MichaelSchwank,
Kaspar Schwank, HeinrichWeid, Georg Fösel, Georg Förtsch, Johann Wirth von Staffelbach

erhobenenAnspruch auf Leistung eines Überfuhrreichnisses.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkenntder Gerichtshof für Kompetenzkonfliktein dem Streite über die Zuständigkeitfür
die Entscheidungüber den von der Ortschaft und der KirchenstiftungBischberg gegendie
OrtsbewohnerJohann Fösel, Johann Krug, Georg Burger, Franz Hertlein,
Michael Schwank, Kaspar Schwank, Heinrich Weid, Georg Fösel, Georg Förtsch,
Johann Wirth von StaffelbacherhobenenAnspruchauf LeistungeinesÜberfuhrreichnisses:

Zuständigsinddie Gerichte.

Gründe.

Die Ortschaft und die KirchenstiftungBischberg üben gemeinschaftlichdas Recht der
Ülberfahrtüber den Main bei Bischbergaus. Die Ortschaft hat daran einen Anteil von
zweiDritteilen, die KirchenstiftungeinenAnteil von einemDritteil. Der Kirchenstiftung
soll der Anteil im Jahre 1641 von demRatsfreundeJohann Grün in Bamberggegen
die Verpflichtung,einen Jahrtag abzuhalten,überlassenwordensein. Der Anteil der
Ortschaftsoll früherder gräflichSchönboru'schenStandesherrschaftPommersfeldenzu=
gestandenund einst ein Mannlehen der Freiherrn von Zöllern gebildethaben, das mit
demAussterbendesVasallengeschlechts1776 an die Grafen Schönborn heimgefallenist.
Durch den notariellenKaufvertragvom 14. November1885 hat die Standesherrschaft
ihrenAnteil um 2150 Ac an die OrtschaftBischbergverkauft.Nachder Behauptungder
Fahrtunternehmerhabendie Bewohnerder OrtschaftenBischberg,Ober=und Unterhaid,
Staffelbach und Trosdorf im Einzelfalle das Recht auf freie Uberfahrt,aber als Entgelt
ein jährlichesnachdenBesitzverhältnissenabgestuftesKorn=oderGeldreichniszu entrichten.
DieseVerpflichtungruhe als deutschrechtlicheReallastauf der Ortsmarkungder einzelnen
Ortschaftenund erstreckesichauf alle Ortsbewohnermit und ohneGrundbesitz.

Als eineAnzahl OrtsbewohnervonStaffelbach,darunterdie im Eingang aufgeführten,
sichweigerten,die bis zum Schlussedes Jahres 1910 fällig gewordenenReichnissezu
entrichten,wurdevon denVertreternderOrtschaftund der KirchenstiftungBischbergdie

1
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zwangsweiseBeitreibungder Rückständebeschlossenund gegendie säumigenSchuldnerauf
Grund einesvon der GemeindeverwaltungBischbergfür vollstreckbarerklärtenAusstands=
verzeichnissesmit Pfändung vorgegangen. Dagegen erhobendie PfändungsschuldnerEin=
wendungenzum Bezirksamte Bamberg II. Dieses wies sie durch den Beschluß vom
5. April 1911 zurück. Das Bezirksamterachtetesich für die Verbescheidungder Ein=
wendungenfür unzuständig.Die Entstehungder Rechteder vorliegendenArt sei meistens
auf die Verleihungvon Privilegien zurückzuführen.Da aber diesekeinenausschließlich
bürgerlichrechtlichenErwerbstitel bilden, sei für die öffentlich=oder bürgerlichrechtlicheNatur
desRechtesdie Art des Erwerbs,derÜbertragungund derAusübungmaßgebend.Selbst
wenn das ÜberfahrtsrechtöffentlichrechtlichenUrsprungs gewesensein sollte, stehedochfest,
daß es im Laufe derJahrhundertebürgerlichrechtlicheNatur erlangteund daß es von seinen
Inhabern mindestensin den letztenbeidenJahrhundertenwie ein wirklichesRecht des
bürgerlichenRechtes übertragen und ausgeübt wurde. Schon in einem Vergleiche vom
28. April 1775 werdees als „onus reale“ bezeichnetund insbesonderein einemUrteile
desBezirksgerichtsBambergvom 14. März 1866 als solchesanerkannt.Die Beitreibung
der rückständigenFahrkornreichnisseauf demWegeder Artikel 48, 57 derGemeindeordnung
sei dahergesetzlichausgeschlossen,sohin auchdieZuständigkeitdes Bezirksamts für die Ver=
bescheidungder Einwendungenzu verneinen. Der Beschlußwurde rechtskräftig.

Mitte November1911 erhobendie Ortschaftund die KirchenstiftungBischberggegen
die im EingangaufgeführtenOrtsbewohnervon Staffelbachbei demAmtsgerichteBamberg
Klage auf Leistung der rückständigenReichnisse,indem sie das Rechtsverhältnis in der
angegebenenWeisedarlegten.Die Beklagtenwendetendagegenein, daß nichtein dingliches,
sondernein schuldrechtlichesRechtsverhältnisvorliege. Die Leistungder jährlichenAbgabe
statt der jedesmaligenZahlung beruheauf einem widerruflichenUbereinkommen.Von den
Bewohnern Staffelbachs werde, da sie eine günstigereEisenbahnverbindunghätten, die
Uberfahrtnicht mehr benützt,daher aucheine Zahlung dafür nicht mehr geleistet. Durch
das Urteil desAmtsgerichtsvom3. Mai 1912 wurdendie Beklagtenzur Zahlung der
rückständigenReichnisseverurteilt. Das Amtsgerichtnahm an, daß das von den Klägern
beanspruchteRecht eine deutschrechtlicheReallast sei. Das Recht zum Betriebe der Fähre
ruheals durchVertrag und HerkommensowieunvordenklicheVerjährungentstandenauf
derOrtsgemeindeStaffelbach. Deshalb seienalle Einwohnergleichvielob sie ansässig,
Bauern oderHintersassenseien, zur jährlichenAbgabe verpflichtet. Die Aufhebung einer
Neallast könnenur durchVertrag, nicht durcheinseitigeErklärung erfolgen. Auf die von
denBeklagtenGeorgFörtsch, Johann Wirth, Johann Krug und GeorgBurger
eingelegteBerufung wurde durchdasUrteil desLandgerichtsBamberg vom 7. Februar 1913
das Urteil des Amtsgerichts aufgehobenund die Klage abgewiesen. Das Landgerichter=
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achtetedenRechtswegzur Entscheidungder Sachenichtfür zulässig. Für die Frage, ob
das streitigeRechtsverhältnisdembürgerlichenoderdemöffentlichenRechtangehört,komme
es nicht darauf an, ob die Entstehungder Verpflichtungzur Entrichtung derReichnisseauf
Vertrag,HerkommenoderVerjährungberuhe,denn dieseEntstehungsartengehörtenauch
dem öffentlichenRecht an. Das Klagevorbringenrechtfertigein seinerGesamtheitdie An=
nahme, daß das behaupteteRecht nicht die Natur eines dinglichenRechtes an sichtrage
und nicht als Reallast geltenkönne, weil es bei einer Anzahl der als abgabepflichtigin
AnspruchgenommenenPersonen,so den BerufungsführernKrug und Burger, an einem
belastetenGrundbesitzemangele. Der Berechtigtestehehier nicht den Besitzern belasteter
GrundstückesondernLeuten gegenüber,die nur in einer losen, nicht durchBesitz vonGrund
und Boden geschaffenenBeziehung zur Ortsmarkung ständen. Die Verpflichtung zur
Leistungvon Überfahrtsabgabenerscheinehienachnur als ein Ausfluß der räumlichen
ZugehörigkeitzumGemeindeverbande;es sei daherdas ihr zugrundeliegendeRechtsverhältnis
öffentlichrechtlichund die Beantwortungder Frage, ob und in welchemUmfangedie Ab=
gabenzu erhebenseien,Sache der Verwaltungsbehörden. Allerdings hätten nicht sämtliche
Beklagtedas amtsgerichtlicheUrteil angefochten.Da aber das streitigeRechtsverhältnis
allen Streitgenossengegenübernur einheitlichfestgestelltwerdenkönne, also eine notwendige
Streitgenossenschaftnach § 62 der Zivilprozeßordnungvorliege, käme die von den vier
StreitgenossenerfolgteBerufungseinlegungauchden übrigen zugute. Das Urteil erlangte,
weil nicht mehr anfechtbar,mit der Verkündungdie Rechtskraft.

Die Ortschaftund die KirchenstiftungBischbergstelltenhieraufbei demAmtsgerichte
Bamberg den Antrag, daß der Gerichtshof für Kompetenzkonflikteentscheide,daß die Zu=
ständigkeitder Gerichtebegründetsei. Das Landgerichtzieheaus der Behauptungzweier
Beklagter,siebesäßenin StaffelbachkeineGrundstücke,denSchluß, es könnesichnur um
eineauf demGemeindeverbanderuhendeVerbindlichkeithandeln. Der Schluß sei verfehlt.
Wenndas LandgerichtdiesenBeklagtengegenüberwegendesMangels einesGrundbesitzes
eine bürgerlichrechtlichedinglicheBelastung nicht für gegebenerachte,so könnees höchstens
in dieserRichtungdie Klage als unbegründetabweisen.Dagegengehees nichtan, aus
diesemUmstandeohneweiteresauf die Natur des ganzenRechtsverhältnisseszu schließen.

Das Gericht teilte denAntrag derGegenparteiund demBezirksamteBambergII
mit und legtenachdemAblaufeder für dieEinreichungvon DeukschriftenbestimmtenFrist
die Aktenvor. Denkschriftensind nicht eingereichtworden. In dem für die öffentliche
SitzungdesGerichtshofsbestimmtenTermine, zu dem die Parteiengeladenwaren,sind
die Beklagtennicht erschienen.Der Vertreterder Kläger und der Generalstaatsanwalt
stelltendenAntrag, zu erkennen,daß die Gerichtezuständigsind. DiesemAntrag war
stattzugeben. ·
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Die Voraussetzungendes verneinendenKompetenzkonfliktsim Sinne des Artikel 22
des Gesetzesvom 18. August 1879, die Entscheidungder Kompetenzkonfliktezwischenden
Gerichtenund den Verwaltungsbehördenoder dem Verwaltungsgerichtshofebetreffend,sind
gegeben.Das Bezirksamtund das Landgerichthabenin AnsehungderselbenSachedurch
Entscheidungen,die nichtmehranfechtbarsind,ihre Unzuständigkeitausgesprochen.

Die von den Antragstellernmit der Klage verfolgtenAnsprüchesind dem bürgerlichen
Rechtedannzuzuweisen,wennder Tatbestand,aus demsieabgeleitetwerden,nachMaß=
gabe der Darlegung der Klagepartei geeignetist, ein bürgerlichrechtlichesRechtsverhältnis
zu bilden. Diese Voraussetzungist gegeben. Die Antragsteller behauptennicht, daß sie
den Fährbetriebin ihrer Eigenschaftals Kirchenstiftungund als Ortschaft auf Grund eines
öffentlichrechtlichenRechtesausüben; dies wäre auchbei derKirchenstiftungnachdenGrund=
sätzendes bayerischenVerwaltungsrechtsgeradezuausgeschlossen.Sie stütztenihre Betriebs=
berechtigungauf ein Recht, das sie nach ihrer Behauptungals Träger bürgerlichrechtlicher
Vermögensrechtevon Privatpersonen erworbenhaben, das also schonvor dem Erwerbe
Gegenstanddes bürgerlichrechtlichenRechtsverkehrsgewesensein soll. Hienachist ohne
weiteresanzunehmen,daß dieAntragstellerdenTatbestandeines bürgerlichrechtlichenRechts=
verhältnissesbehaupten.DieserAnnahmestehenrechtlicheBedenkennichtentgegen.Zwar
ist der Main ein öffentlicherFluß und gehörennachgemeinemdeutschenRechtedieFähr=
gerechtigkeitenauf den öffentlichenFlüssen zu den niederenRegalien. Diese wurden aber
nicht als unveräußerlichestaatlicheHoheitsrechte,sondernals fiskalischeRechteangesehen,
die durchÜbertragung an Private Gegenstanddes bürgerlichrechtlichenRechtsverkehrsund
damit des bürgerlichenRechteswerdenkonnten(z.vgl. Urteil desReichsgerichtsvom22. April
1910 JW. 1910 S. 616 Nr. 7, Erkenntnisdes bayer.Verwaltungsgerichtshofsvom
22. April 1891 Samml. Bd. 13 S. 65, Urteiledes Oberst.LG. vom 26. Juni 1874
und 28. Dezember1898 in Bl. f. RA. Bd. 59 S. 409, 64 S. 453; die letztendrei
EutscheidungenbetreffenMainfährgerechtigkeiten).

Hat sohin das von den AntragstellernbehaupteteRechtsverhältnisnach ihrer Dar=
legungals ein bürgerlichrechtlichesRechtsverhältniszu gelten,so erfaßtdiesesbegriffsmäßig
auchdie Regelungder Rechtsbeziehungender Beteiligtenzu einanderund die sichdaraus
ergebendenRechtsfolgen. Ob die Kläger auf Grund der nach ihrem Vorbringen auf der
Ortsmarkung ruhendenReallast das Recht haben, von sämtlichenOrtsbewohnernmit und
ohneGrundbesitzdie Fährabgabezu verlangen,ist eineFrage,die zum Grundeder Sache
gehörtund für den Erfolg, nicht aber für die Zulässigkeit der Klage von Bedeutung ist
(z. ogl. Seuffert, bayer.Gerichtsordnung,2. Aufl. Bd. 1 S. 158 Note59, S. 231,
Note 272 und in Bl. f. RA. Bd. 20 S. 81 ff.). Zu Unrecht zieht daher das Land=
gericht aus der Tatsache, daß die Kläger die Abgabe auch von Personen forderten, die
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keinenGrundbesitzhaben,die Folgerung, daß die Verpflichtungzur Leistungder Reichnisse
auf dem Gemeindeverbandeberuhe. Gelangt das Landgerichtzu der Auffassung, daß die
vonden Antragstellern aus dem von ihnen behauptetenbürgerlichrechtlichenRechtsverhältnis
abgeleitetenAnsprüche,sei es im vollenUmfang oder nur teilweise,rechtlichnicht begründet
sind, so sind sie ebeninsoweit als unbegründetabzuweisen.Ubrigens gehtdas Landgericht
schonaus demGrundefehl, weil es bei seinerBehandlungsweisenicht das ganzeForde=
rungsverhältnis,sondernnur dessenSchuldnerseitein Betracht zieht. Die öffentlichrechtliche
Verpflichtungdes Schuldnerssetztaber die öffentlichrechtlicheBerechtigungdes Gläubigers
voraus. Zwischender Kirchenstiftungund der OrtschaftBischbergeiner=und derOrtschaft
Staffelbach anderseitsbestehtaber kein öffentlichrechtlicherVerband, der das Schuld=und
Forderungsverhältnisherzustellenvermöchte(z. vgl. frühereSamml. vonEntsch.desOberst.LG.
Bd. 9 S. 203); die Klagansprüchekönnten sohin in keinemFall aus dem Gemeinde=
verbandehergeleitetwerden.

Als zuständigfür die Entscheidungmüssendemnachdie Gerichteerklärtwerden.
So geurteilt undverkündetin der öffentlichenSitzung desGerichtshofsfür Kompetenz=

konfliktevom 26. November1913, an der teilnahmenderPräsidentReichsratDr. von
Haiß, die Räte Wunderer, Loibl, Dieterich, Schmidt, Hofmann, Wisnet,
der GeneralstaatsanwaltHierstetter und als Gerichtsschreiberder SekretärdesObersten
Landesgerichts Zummermann.

gez.Dr. vonHaiß.
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Beilage II zumGesetz⸗undVerordnungsblattefür dasKönigreichBayernvomJahre 1914.*)

Erkenntnis des Gerichtshofs für Kompetenzkonfliktein dem Streite über die Zuständigkeitfür
die Entscheidungüber denvon demGastwirtAndreasBauer in Riedersheimund einundzwanzig
Streitgenossenaus Haslbach,Tankhamund Riedersheimgegendie Kirchenstiftung Bockhorn

erhobenenAnspruchauf Vertragserfüllung. «

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkenntderGerichtshoffür Kompetenzkonfliktein demStreite über die Zuständigkeitfür
die Entscheidungüber den von demGastwirt AndreasBauer in Riedersheimund ein=
undzwanzigStreitgenossenaus Haslbach,Tankhamund Riedersheimgegendie Kirchen=

stiftung Bockhorn erhobenenAnspruchauf Vertragserfüllung:
Zuständigsinddie Verwaltungsbehörden.

Gründe.

Durch densogenanntenScharlgartenin Bockhornführteseit langenJahren einFußweg,
Pl.=Nr. 18 derSteuergemeindeBockhorn,übereinean dessenEnde in der südöstlichenEcke
derFriedhofmauerangebrachteStiege zumFriedhofund zurKirche. Am 18. Januar 1903
beschloßdie KirchenverwaltungBockhorn,die zum Scharlgartenhinunterführendeverfallene
Stiege sollenichtmehrerneuert,die dort in der Mauer sichbefindendeOffnung geschlossen
werden. Eine auf den25. Januar berufeneVersammlungaller Angehörigender Kirchen=
gemeindebezw.der GrabschaftBockhorngenehmigteden Beschlußder Kirchenverwaltung
unterder Bedingung,daß der seitherigeWeg durchdenScharlgartenan der Nordseite
nebender sogenanntenPfarrergasseeinenMeter breit angelegtwerde. Am 1. Juni 1903
fand eine Versammlungder Kirchenverwaltungstatt, zu der der Bauer Jakob Seiler
als VertreterderOrtschaftenHaslbach,Tankhamund Riedersheimzugezogenwar. Nach=
demsichdiesermit derAnlegungeinesnur einenMeter breitenWeges,wieam 25. Januar
beschlossenwordenwar, begnügenzu wollen erklärthatte, gab die Kirchenverwaltungdie
Erklärung ab, sie werdean der NordosteckedesFriedhofs eine neueOffnung in dieMauer
brechenund dort als FortsetzungdesWegeseineStiege aus Granit anlegenlassen.Diese
Zusicherungwurdenichterfüllt, dagegenwurdeder alte Aufgang an der südöstlichenEcke
desFriedhofsdurcheineMauer geschlossen.Am 25. Juli 1911 stelltendie zweiundzwanzig
durch den Rechtsanwalt Heilmannseder in München vertretenen„Grabschafts=und
Kirchengemeindeangehörigenvon Bockhorn“an das BezirksamtErding den Antrag, die

*7)Ausgegebenzu München,den22.Mai 1914. 3
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KirchenverwaltungimWegederDienstaufsichtanzuhalten,diealteStiege wiederherzustellen.
Das BezirksamtlehntedenAntrag mit derBegründungab, die Entscheidungüber den
erhobenenRechtsanspruchkönnenicht im Wege der Dienstaufsichtgetroffenwerden, da die
Kirchenverwaltungsich weigere, den Anspruch anzuerkennen. Sie erhobendarauf am
12. August 1911 durchden genanntenAnwalt gegendie durchdie Kirchenverwaltung
gesetzlichvertreteneKirchenstiftungBockhornKlage zumAmtsgerichtErding mit demAntrage,
dieBeklagte schuldigzu sprechen,die früher am südöstlichenTeile derFriedhofmauergelegene
Stiege zum Friedhofund zur Kirche wiederherzustellenoder eineneueStiege aus Granit
an der nordöstlichenEckedes Friedhofs, entsprechenddem Beschlusseder Kirchenverwaltung
vom 1. Juni 1903, zu errichten.Das Amtsgerichtwies durchdas Urteil vom 10. Ok=
tober1911 die Klage ab, da die EntscheidungdesRechtsstreitsnichtdenGerichtensondern
denVerwaltungsbehördenzustehe.Die von denKlägerneingelegteBerufungwurdedurch
das Urteil des LandgerichtsMünchenII vom 14. Mai 1912 aus folgendenGründen
zurückgewiesen.
Diie Klage stützesichauf die Behauptung, daß über den Scharlanger seit unvordenk=

licher Zeit ein Fußweg, der die Pl.=Nr. 18 trägt, führe, daß dieserFußweg von jeher
den Klägern als Kirchenweggedientund an seinemEnde über eine in der südöstlichenEcke
der KirchhofmauerangebrachteStiege unmittelbarzum Friedhof und zur Kirchegeführt
habe. Diese Behauptung sei aber nicht dahin zu verstehen,daß die Kläger ein Wegerecht
an der Pl.=Nr. 18 oderüberdie Stiege durchunvordenklicheVerjährungerworbenhaben.

Der Streit mit der Kirchenverwaltungdrehe sichauchgar nicht um den Fußweg sondern
einzigund allein um die Stiege in der Friedhofmauer.Daß die Stiege einenBestandteil
des Kirchenwegsbildete,sei nicht behauptet.Sei aber die Stiege Bestandteil desFriedhofs,
so liege,da derWeg denKlägernals Kirchenweggedienthabeund nachderKlagebehauptung
der Friedhof als im Eigentume der Kirchenstiftungstehendzu erachtensei, eine Verwal=
tungsrechtssacheim Sinne desArtikel 10 Ziffer 13 desGesetzes,betreffenddieErrichtung
eines Verwaltungsgerichtshofsund das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen,vor. Denn
der Anspruchgründesichauf den Kirchenverband;die Klage behaupteein im Kirchen=oder
Pfarrverband, also im öffentlichenRechtewurzelndesRechtauf eine bestimmteArt der Be=
nützungdes Friedhofs und der Kirche. Auch in dem übrigen tatsächlichenVorbringen der
Kläger sei ein privatrechtlicherAnspruch nicht behauptet. Die Behauptung der Kläger,
zwischender Kirchenverwaltungund denKirchengemeindeangehörigenund Grabschaftsbesitzern
sei eineEinigung zustandegekommen,widersprecheebensowie dieBezeichnungdieserEinigung
als „Vereinbarung“ dem Inhalte der Beschlüssevom 25. Januar und 1. Juni 1903.
Die aus den BeschlüssengezogeneFolgerung sei nicht nur tatsächlichunrichtig sondernauch
rechtlichunhaltbar. Die Kirchengemeindewerde in allen rechtlichenBeziehungendurchdie
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Kirchenverwaltungvertreten. Es sei daher ausgeschlossen,daß zwischenderKirchenverwaltung
und der Kirchengemeinde,mag es sichum die Angelegenheitendes Kirchengemeindeverbandes
oder der Kirchenstiftunghandeln,ein Vertragsverhältnis bestehenkönne. Eine Einigung sei
allerdings denkbar, aber nur insofern als die Kirchenverwaltungund die Kirchengemeinde=
versammlungsichauf einen gleichlautendenBeschlußeinigen. Daß an der Beschlußfassung
vom 25. Januar 1903, wie die Kläger in der Berufungsinstanzbehaupteten,nur die an
der Stiege interessiertenGrabschaftsbesitzerteilgenommenhätten,sei mit demInhalte der
in Abschrift vorgelegtenProtokolle unvereinbar. Ein besonderesBenützungsrecht,insbesondere
ein Gehrecht,das durchErsitzungerworbenworden, also eine dinglicheBerechtigungsei in
derKlage nichtbeanspruchtworden.Die aufein solchesRechtsichbeziehendenAusführungen
der Berufungsklägerhätten für die Frage, ob der Rechtswegzulässig ist, außer Betracht
zu bleiben.Daß dieAusführungenin derBerufungsschrift,es werdeauf Vertragserfüllung
geklagt,und die BezeichnungdesRechtsstreites„wegenServitut und Vertragserfüllung“
mit dem ursprünglichenKlagevorbringen unvereinbareBehauptungenseien, die unbeachtet
bleibenmüssen,verstehesichebenfallsvon selbst.

AngesichtsdieserEntscheidungstelltendie zweiundzwanzigOrtsangchörigendurchden
RechtsanwaltHeilmannseder am 22. Juni 1912 an das BezirksamtErding den
Antrag, die KirchenverwaltungBockhorn schuldig zu erkennen,die früher am südöstlichen
Teile derFriedhofmauergelegeneStiege zum Friedhofund zur Kirchein Bockhornwieder⸗
herzustellenoder eine neueStiege aus Granit an der nordöstlichenEckedes Friedhofs, ent=
sprechenddemBeschlussederKirchenverwaltungBockhornvom 1. Juni 1903, zu errichten.
Nicht als Kirchengemeindemitglieder,nicht auf grund desKirchen=oderPfarrverbandeswolle
die Klageparteidie Herstellungder Stiege beanspruchen,auchnichtaus einerallgemeinen
Benützungsbefugnisihr Recht ableiten. Sie behaupteteinen privatrechtlichenAnspruchauf
Instandsetzungder altenbeziehungsweiseErrichtungeinerneuenStiege, ein Recht,das aus
demVertrageherrühre,der zwischendendurchJakobSeiler vertretenenPersonenund der
KirchenverwaltungBockhornals dem VerwaltungsorganederKirchenstiftunggeschlossenwurde.
Doa jedochdie Gerichteihre Zuständigkeitverneinthätten, seiensie, die Berechtigten, zur
Wahrung ihrer Rechtegenötigt,dieVerwaltungsbehördenum Abhilfe anzugehen.Das Be=
zirksamtErding wies durchdenBeschlußvom 23. August1912 denAntrag ab, weildie
Verwaltungsbehördefür die Entscheidungnichtzuständigsei. Die von demRechtsanwalte
Heilmannseder namensder AntragstellereingelegteBeschwerdewurdedurchdie Ent=
schließungder Regierung,Kammerdes Innern, von Oberbayernvom 1. Oktober1913
zurückgewiesen.Die Entschließunggründetsichauf folgendeErwägungen.Die Antragsteller
begehrteneinenAusspruchderDistriktsverwaltungsbehördedesInhalts, daß ihnen dasRecht
zustehe,zu verlangen,daß auf KostenderKirchenstiftungBockhornentwederan N südöst=
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lichenEckedes Friedhofs der frühereZugang wiederhergestelltoder ein solcheran der nord⸗
östlichenEckegeschaffenwerde.Sie strebtenalso eine Entscheidungauf Grund desArtikel8
oderdesArtikel10 desVerwaltungsgerichtshofsgesetzesan. Die AnwendbarkeitdesArtikel8
scheidevon vornehereinaus, da sichunter den dort in erschöpfenderWeise aufgezähltenVer=
waltungsrechtssachenkeinefinde, derenBegriff nachdemTatbestandedes vorliegendenFalles
erfüllt wäre. Von demArtikel 10 aber könnean sichnur die Ziffer 13 in Betracht
kommen. Dnanachliege eine Verwaltungsstreitsache,in der der Verwaltungsgerichtshofdie
letzteInstanzbildet,vor bei AnsprüchenundVerbindlichkeitenaus demKirchen=undPfarr=
verbande.DieseVoraussetzungenträfen im gegebenenFalle nur teilweisezu. Andreas
Bauer und Genossenerhöbenzwar einen Anspruch gegendie Kirchenstiftung,aber sie
leitetendiesenAnspruchnicht aus dem Kirchen=oder Pfarrverbandab. Rechtsanwalt
Heilmannseder legenamensseinerAuftraggebergeradezuund zwar mit allemNach=
druckeVerwahrungdagegenein, daß dieseeinenAnspruchder bezeichnetenArt geltend
machenwollten. Tatsächlichenthieltendie vorliegendenVerhandlungen nichts, das als
GeltendmachungeinesAnspruchsaus demKirchen=oder Pfarrverbandaufgefaßtwerden
könnte. Der Anspruchauf eine bestimmteArt der Benützungeines im Eigentum einer
KirchenstiftungstehendenFriedhofskönneunterUmständenauchauf ein demGebietedes
bürgerlichenRechtesangehörendesRechtsverhältnisgegründetwerden. Die durchdas eigene
VorbringenderAntragstellerbekundeteAbsichtdürfedaherbei derPrüfung der Zuständig=
keitsfrage nicht außer Acht gelassenwerden. Wenn jemand einen Anspruch aus dem
Kirchen=oderPfarrverbandenicht erhebenwolle, wie dies im vorliegendenFalle der Rechts=
anwalt Heilmannseder namens seiner Auftraggeberin sehr bestimmterWeise erklärt
habe,dann könneihm ein solchernicht aufgedrängtwerden.Damit entfalle aber die Mög=
lichkeitderEntscheidungim WegedesVerwaltungsstreitverfahrens.Mit Rechthabedaherdas
BezirksamtseineUnzuständigkeitangenommen.

Gegendie am 23. Oktober1913 zugestellteEntschließungwurdedie Beschwerdezum
Verwaltungsgerichtshofenichterhoben.DagegenreichtederRechtsanwaltHeilmannseder
namensseinerVollmachtgeberam 19. November1913 bei demAmtsgerichtErding unter
Bezugnahmeauf denArtikel 23 desGesetzesvom 18. August1879, die Entscheidungder
KompetenzkonfliktezwischendenGerichtenund denVerwaltungsbehördenoderdemVerwal=
tungsgerichtshofebetreffend,denAntrag ein, derGerichtshoffür Kompetenzkonfliktewolle in
dieserSache über die Zuständigkeitentscheiden.Von der Erhebungdes Kompetenzkonflikts
wurdendie Parteien benachrichtigt.In der von demRechtsanwalteHeilmannseder am
17. Dezember1913 bei demAmtsgerichtErding eingereichtenDenkschriftist beantragt,
zu entscheiden,daß dieZuständigkeitder ordentlichenGerichtegegebensei. Zur Begründung
desAntrags wird im wesentlichenausgeführt:Mit Unrechthabedas GerichtseineZu=

Gocgle
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ständigkeitverneint. Der Rechtstitel, aus dem in derKlage die Herstellungbeziehungsweise
WiederherstellungderStiege begehrtwerde,sei ein Vertrag zwischenderdurchdie Kirchen=
verwaltungvertretenenKirchenstiftungund denin der Klage aufgezähltenPersonen,die zu
ihrer gemeinschaftlichenVertretungden Bauer Jakob Seiler ermächtigthatten. Diese
Personen seiensämtlichGrabschaftsbesitzerund als solchedaran interessiert,zu ihren Grab=
plätzen wie seither auf dem in die südöstlicheSeite des Friedhofs einmündendenkürzeren
Wegegelangenzu können.Der in demProtokollederKirchenverwaltungvom1. Juni 1903
enthalteneVermerk, der den Jakob Seiler als Vertreter derOrtschaftenHaslbach, Tank=
ham undRiedersheimbezeichnet,sei insofernemangelhaft,als Seiler nichtdie bezeichneten
Ortschaftenvertretensollte, sondernnur die darin ansässigen,an der Wiederherstellungder
Stiege interessiertenGrabschaftsbesitzer.Darin, daß dieKirchenverwaltungam 1. Juni 1903
dem Bauern Seiler erklärte,sie werdean der nordöstlichenEckedes Friedhofs eine neue
Offnung in die Mauer brechenund dort als Fortsetzungdes Weges eine Stiege aus
Granit anlegenlassen, und daß Seiler als Vertreter der beteiligtenGrabschaftsbesitzer
hievonlaut des ProtokollsKenntnisnahmund seinEinverständnishiezuerklärte,liegeein
Vertrag und zwar ein Vertrag privatrechtlichenCharakters,da es sichum eineVerfügung
handle,diederAusfluß einesPrivatrechts,desEigentumsrechtsderKirchenstiftungsei. Ledig=

lich aus dieserVereinbarunghätten die Kläger ihrenAnspruchabgeleitet,ihn also nicht auf
TatsachenöffentlichrechtlichenCharaktersgestützt.Nicht erfindlichsei,wie sichaus derKlage
entnehmenlassensolle, daß ein im Kirchen=oder PfarrverbandewurzelndesRecht auf eine
bestimmteArt BenützungdesFriedhofs und der Kirche in Anspruchgenommenwerde.Die
Kirchenstiftunghabe sichdenInteressentengegenüberfreiwillig bereit erklärt, dieStiege her=
zustellenund zu unterhalten;dieseVerpflichtung,nichtabereineöffentlichrechtlicheVerpflich=
tung auf grund des Kirchen=oder Pfarrverbandesbilde denTitel des erhobenenAnspruchs.
Auchhandlees sichnicht um die RegelungeinesZwistes zwischenderKirchenverwaltung
und der Kirchengemeinde.Die Kirchengemeindein ihrer Gesamtheitsei an der Herstellung
der Stiege gar nichtinteressiert.Die Klage fußeauchnichtauf demKirchengemeindever=
sammlungsbeschlussevom 25. Januar 1903 sondernauf demAbkommenzwischender Kir=
chenverwaltungund Jakob Seiler vom 1. Juni 1903. Von derKirchenstiftungBockhorn
wurdeeineDenkschriftnichteingereicht.

In demzur mündlichenVerhandlungvor demGerichtshofebestimmtenTermin erschien
für die Kläger der RechtsanwaltHeilmannseder in München,für die Kirchenstiftung
BockhornderRechtsanwaltStümpfle in Erding. Der VertreterderKläger nahmauf
die AusführungenseinerDenkschriftBezug, der VertreterderKirchenstiftungenthieltsich
einesAntrags. Der Generalstaatsanwaltbeantragtezuerkennen,daß die Verwaltungsbe=
hördenzuständigsind.
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DiesemAntragewar stattzugeben.
Ein verneinenderZuständigkeitsstreitliegtvor, dennin Ansehungdesvon den22 Klä=

gern gegendie KirchenstiftungBockhornerhobenenAnspruchs, die Kirchenstiftunghabedie
früheram südöstlichenTeile derFriedhofmauergelegeneStiege zumFriedhofund zur Kirche
wiederherzustellenoder eine neueStiege aus Granit an der nordöstlichenEckedesFriedhofs,
demBeschlusseder KirchenverwaltungBockhornvom 1. Juni 1903 entsprechendzu er=
richten,habensowohldieGerichtewie dieVerwaltungsbehördendurchnicht mehr anfechtbare
EntscheidungenihreUnzuständigkeitausgesprochen.Der Antrag auf EntscheidungdesZuständig=
keitsstreitsist in der gesetzlichvorgeschriebenenWeise angebracht(Artikel 22 und Artikel 23
Abs.1 desGesetzesvom 18.August1879, dieEntscheidungderKompetenzkonfliktezwischen
denGerichtenund denVerwaltungsbehördenoder demVerwaltungsgerichtshofebetreffend.)

Maßgebendfür die Entscheidungüber die Zuständigkeitist die Natur des behaupteten
Rechtsverhältnisses,nicht die behaupteteNatur des Rechtsverhältnisses.Auch der behauptete

Recchtstitel ist für sichallein nicht entscheidend,soferner seinerArt nachsowohl dem bür=
gerlichenals demöffentlichenRechtangehörenkann.Die tatsächlicheUnterlagefür dieEnt=
scheidungbildetdas VorbringendesKlägers (v. Seydel, Bayer. Staatsrecht,3. Aufl.
Bd. I S. 416 mit Note 11 und 12; Reger=Dyroff, Verwaltungsgerichtsgesetz,Anm.
1a und b zu Artikel 13; Erkenntnis des Bayer. Gerichtshofsfür Kompetenzkonflikte
vom 3. Juli 1901 in der Samml. S. 271 ff.; Samml. von Entsch des K. Bayer.
VerwaltungsgerichtshofsBd. 14 S. 109, Bd. 17 S. 285, Bd. 18 S. 282). In dem
vorliegendenFalle gründetsichdie Klage in tatsächlicherBeziehungauf die ihr in Abschrift
beigefügtenBeschlüssederKirchenverwaltungund beziehungsweiseKirchengemeindeversammlung
vom 18. Januar, 25. Januar und 1. Juni 1903. Sie erblicktin dem Ergebnissedieser
Verhandlungenund Beschlußfassungeneine zwischenden Kirchengemeindeangehörigenund
Grabschaftsbesitzerneinerseitsund derKirchenverwaltungandrerseitszustandegekommeneEini=
gung,die denKlägernals Teilnehmernder VereinbarungdasRechtgewähre,entwederdie
Wiederherstellungdes früherenZustandesoder die Ausführung des Beschlussesder Kirchen=
verwaltungvom 1. Juni 1903 zu verlangen.Der „seit unvordenklicherZeit“ überden
sogenanntenScharl=Anger führendeFußweg, an dessenEnde die Stiege in die Kirchhof=
mauermündete,wird als ein denKlägern „von jeherals Kirchenweg“dienenderSteig be=
zeichnet. Die Art und Weise, wie hier der Klaganspruchbegründetwird, führt dazu, das
streitigeRechtsverhältnisals dem öffentlichenRecht angehörendzu erachten.Es handelt sich
um den Zugang zum kirchlichenFriedhof und zur Kirche, also um dieBenützungkirchlicher
Anstaltenund Einrichtungen(Artikel 12 der Kirchengemeindeordnungvom24. September
1912). Das Recht auf dieseBenützungnehmendieKläger in Anspruchals Kirchengemeinde=

angehörigeundGrabschaftsbesitzer,sie leitenes sonachaus ihrerZugehörigkeitzum Kirchen=
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und Pfarrverbandab. AnsprüchesolcherArt fallenaberunterdie in Artikel10 Ziff. 13
des Verwaltungsgerichtshofsgesetzesin erster Reihe aufgeführtenAngelegenheiten(Reger=
Dyroff a. a. O, Anm.5 zu Ziff. 13; Samml. vonEntsch.desVerwaltungsgerichts=
hofs Bd. 13 S. 543). Allerdingsmachendie Kläger,was die von ihnengefordertebe=
sondereRegelungder Benützungsweisebetrifft,eineEinigungzwischendenBerechtigtenund
der Kirchenstiftung,einen Vertrag geltend;dieserUmstandvermag aber an der Natur des
Rechtsverhältnissesnichtszu ändern. Denn der RechtstiteldesVertrags,Vergleichs,An=
erkenntnissesu. s. w. gehörtnichtausschließenddemBürgerlichenRechtean, er kannebenso
auf dem Gebietedes öffentlichenRechtesWirksamkeitäußern (Samml. vonEntsch,des Ver=
waltungsgerichtshofsBd 18 S. 282). Unbehelflichist dasVorbringenderKläger, es sei
ein Privatrecht,das Eigentumder Kirchenstiftung,in Ansehungdessendiesezugunstender
Kläger eineVerpflichtungeingegangensei. Die Beschlüssederdie Kirchenstiftungund be=
ziehungsweiseKirchengemeindevertretendenOrgane gebenin ihrem Inhalte genügendzu er=
kennen,daß dieseKörperschaftendabei nicht als Privatrechtssubjektegehandeltund Verbind=
lichkeitenübernommen,sonderndaß sie ihreEntschließungenberatenhabenals die berufenen
Hüter vonEinrichtungenund Anstalten,die kirchlichenZweckenund Bedürfnissenzu dienen
bestimmtsind(Erk. desGerichtshofsf. K. K. vom 19. April 1884 in derSamml. S. 83).
In demVerfahrenvor denVerwaltungsbehördenhabendie Kläger sichdagegenverwahrt,
daß sie einen dem öffentlichenRecht angehörendenAnspruchverfolgenwollen. Sie habenaus=
drücklichdas Besteheneines privatrechtlichenAnspruchsbehauptetund geltendgemacht,für
die Frage der Zuständigkeitsei ausschließlichdie Darstellung der Klage maßgebend.Diese
Meinung ist nicht haltbar. Nicht die rechtlicheAuffassungdesKlägers, nichtdie in der
Klage gewählteBezeichnungdesAnspruchsist für dieZulässigkeitdesRechtswegsentscheidend
sondernallein dieNatur des erhobenenAnspruchs(Urteil desReichsgerichtsvom 2. Oktober
1909, Jur. Wochenschr.1909 S. 690 Nr. 20). Es genügtalso nicht, daß sichdie
Kläger zur Rechtfertigungihres Verlangensauf einen angeblichenPrivatvertragberufen,
daß sie den verfolgtenAnspruchin dieForm eines bürgerlich=rechtlichenVerhältnisseskleiden;
nur darauf hat es anzukommen,ob der behaupteteAnspruch seinerrechtlichenNatur nach
dembürgerlichenRechtangehört.Dies trifft aberin demvorliegendenFalle nachderArt
undWeise,wiedieKlagetatsächlichbegründetwurde,denobigenAusführungenzufolgenichtzu.

Es war daherzu erkennen,daßin dieserSache dieVerwaltungsbehördenzuständigsind.
So geurteilt und verkündetin der öffentlichenSitzung desGerichtshofsfür Kompetenz=

konfliktevom30. März 1914, an der teilgenommenhaben:derPräsidentReichsratDr.
von Haiß, dieRäte Dieterich. Schmidt, Hofmann, Dr. Schierlinger, Müller,
Ulrich, derGeneralstaatsanwaltLerno und als GerichtsschreiberderSekretärdesObersten
LandesgerichtsZummermann.

gez.Dr. vonHaiß.
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sturmsII. Aufgebots.(Verord.v. 15.Dez.
1914.)661.— (Bek.v.15.Dez.1914.)
662.

Einschränkungder Staatsausgabenwährend
desKrieges. (Bek.v.3.Aug.1914.) 339.

AnderungdesGesetzesüberdenKriegszustand.
(Ges. v. 6. Aug. 1914.) 349.

Sitz und Bezirke der standrechtlichenGe=
richteder Pfalz. 351. 352.

Außerkraftsetzungder Lieferfristender Eisen=
bahn=Verkehrsordnungfür denzugelassenen
PrivatverkehrwährendderKriegszeit.365.

Sofortige Einzahlung gestundeterZölle und
Reichssteuern.394.

BefreiungenvonderSchenkungssteuerwährend
desgegenwärtigenKriegesfürZuwendungen
zuGunstenderKriegsteilnehmerusw. 395.
606.

Dienst=und Besoldungsverhältnisseder zum
Militärdienst einrückendenStaats= und Ge=
meindebeamten.397.

Unterstützungder Familien der zum Kriegs=
diensteinrückendenStaatsarbeiter. 406.

AusführungstaatlicherBauarbeitenund Lie=
serungenwährenddesKrieges. 599.

BesteuerungderzumMilitärdienst einrückenden
Beamten. 639.

Beurlaubungvon Beamtenzum Diensteder
freiwilligen Krankenpflegewährend des
Krieges. 651.

Kriegszustand.S. „Krieg“.

L.
Landesbeiratfür Industrie,GewerbeundHandel.

Umgestaltungder Zentralstelle. (Verord.v.
13. Nov. 1914.) 641. 690.

Gocgle

Landeseisenbahnratfür die Staatseisenbahnver=
waltung;(Verord.v.24.Dez.1914.)689.

Landräte.
Abschiedauf die Verhandlungenfür 1914.

183—185.
Übersichtender Kreis=Ausgabenund Kreis=

Einnahmender Regierungsbezirke.187—304.
Landsturm.

Aufruf des Landsturms II. Aufgebots im
Bezirk I. und III. Armeekorps.(Verord.
v.3.Aug.1914.)337.(Bek.v.4.Aug.1914.)
338. (Bek.v.21.Aug.1914.)416.

Aufruf desLandsturmsI. Aufgebots.(Verord.
v.21.Aug. 1914.) 549. (Bek.v.21.Aug.
1914.) 550.

Aufruf der sämtlichenAngehörigendesLand=
sturmsII. Aufgebots.(Verord.v. 15.Dez.
1914.)661.— (Bek.v. 15.Dez.1914.)
662.

Landtag.
Verlängerungen.83. 321.
Vertagung. 331.

Lehraustalten.
RangverhältnissederDirektorenderK. Studien=

seminare,Erziehungsinstituteu. Alumneen.
(Verord.v. 12.Febr.1914.) 57.

Schulordnungfür die höherenLehranstalten.
(Verord.v.30.Mai 1914.) 133—158.

Verfassungder K. Bayer. TechnischenHoch=
schulein München. (Verord.v. 22. Aug.
1914.)429. «

Leichen.
Beförderungvon Leichenin einemKraft=

fahrzeug. 66.
ÜberführungvonLeichenvomSterbeortnach

einemanderenOrt der Beerdigung. 598.
Leichenschau.

Dienstanweisungfür die Leichenschauer.—
Anzeigepflichtvon Todesfällenan über=
tragbarerKinderlähmung.2.

Ludwigkaual.
Kanalordnungvom9.Januar 1914. 13—24.



Lndwigs=Medaille,Königliche,für Wissenschaft
undKunft und für Industrie, Gewerbe, Land=
wirtschaftund Handel. (Verord.v. 13.Juli
1914.) 317. -

M.
Markscheider;Gebühren. 59.
Maß=undGewichtswesen.S. „Eichwesen“.
Militäranwärter.

Ausschreibungender Militäranwärterstellen
inderVakanzenlistefürMilitäranwärter.25,

Abänderungenzu denVerzeichnissender den
Militäranwärtern usw.im Reichsdienste
vorbehaltenenStellen. 67.

Abänderungenzu den Grundsätzenfür die
Besetzungdermittleren,Kanzlei=undUnter=

309.
AnderungenzumVerzeichnisder denMilitär=

anwärternusw.in der Marineverwal=
tung vorbehaltenenStellen. 322.

BeurlaubungderMilitäranwärterdesHeeres;
Ergänzungder Bestimmungen.324.

Zivilversorgungs=und Anstellungsscheineder
angestelltenBeamten. 358.

Militärwesen.
Anderungen der Wehrordnung für das

Königreich Bayern vom19.Januar 1889.
(Verord.v.14.Jan.1914.)27—49.(Ver=
ord.v.2.Mai 1914.) 119—126.

Hauptetat der Militärverwaltung des
Königreichs Bayern

für dasRechnungsjahrvom 1.April 1913
bis31.März 1914.(Ges.v.8.März 1914.)
71.
— —vom 1.April 1914bis 31.März
1915. (Ges.v. 5. Ang. 1914.) 343.

Zurückstellungmilitärpflichtiger Deutscher im
Auslande. 320.

Anderung des Militärtarifs für Eisen=
bahnen. 640.

Gocgle

Militärwesen.
—Krieg.
Grenzschutzim Kriegsfalle. (Ges.v. 17.Febr.

1914.) 79.
—bei drohenderKriegsgefahr. 80.

Verhängungdes Kriegszustandesüber das
GesamtgebietdesKönigreichs. (Verord.v.
31. Juli 1914.) 327.

AnordnungdesStandrechtesfür die Pfalz.
(Verord.v.31.Juli 1914.) 328.

Übergangder vollziehendenGewalt auf die
Militärbehörde.(Verord.v.31.Juli 1914.
329. «

Befreiung vomAufgebot. (Berord. v. 19.Febr.
1913.)338. (Bek.v.1.Aug.1914)334.

AllerhöchsterErlaß vom4.August1914. 335.
Aufruf desLandsturmsII. Aufgebotsim Be=

zirk I. und III. Armeekorps. (Berord. v.
3. Aug.1914.)337. (Bek.v.4.Ang.1914.)
338. (Bek.v.21.Aug.1914.) 416.

Aufruf desLandsturmsI. Aufgebots.(Verord.
v.21.Aug.1914.) 549. (Bek. v.21.Aug.
1914.)550.

Aufruf der sämtlichenAngehörigendesLand=
sturmsII. Aufgebots.(Verord.v. 15.Dez.
1914.)661.—(Bek.v.15.Dez.1914.)662.

AnderungdesGesetzesüberdenKriegszustand.
(Ges.v. 6. Aug. 1914.) 349.

Sitz und Bezirkeder standrechtlichenGerichte
der Pfalz. 351. 352.

Außerkraftsetzungder Lieferfristen der Eisen=
bahn=Verkehrsordnungfür denzugelassenen
PrivatverkehrwährendderKriegszeit. 365.

Sofortige Einzahlung gestundeterZölle und
Reichssteuern.394.

Befreiungenvon derSchenkungssteuerwährend
desgegenwärtigenKriegesfürZuwendungen
zuGunstenderKriegsteilnehmerusw. 395.
606.

Dienst=und Besoldungsverhältnisseder zum
Militärdienst einrückendenStaats= und Ge=
meindebeamten.397.



Militärwesen.
—Krieg.
UnterstützungderFamilienderzumKriegsdienst

einrückendenStaatsarbeiter. 406.
AusführungstaatlicherBauarbeitenundLie=

ferungenwährenddesKrieges. 599.
BesteuerungderzumMilitärdiensteinrückenden

Beamten. 639.
Beurlaubungvon Beamtenzum Diensteder

freiwilligen Krankenpflegewährend des
Krieges. 651.

Motorpostverkehr.
Ergänzung und #Anderungder Verkehrs=

ordnung der Motorpostlinien für
Personenbeförderung. 115.

N.
NamenstagSeiner McajestätdesKönigs; Feier.

393. ·
NotizüberAusgabederTitelblätterundInhalts⸗

verzeichnissedes Gesetz=und Verordnungs=
blattesvom Jahre 1913. 52.

O.
OberpolizcilicheVorschriften

überZeit undArt desFischfangesimBoden=
see; Ergänzung. 650.

P.
Papiergeld.

Ausgabevon Darlehenskassenscheinenzu54
und zu 20 4. 602. Zu 2 “ und zu
1¾. 630.

Postwesen.
AnderungderPostordnung fürdasDeutsche

Reich vom 20. März 1900. 108. 366.
593. 604. 611. 632. 655. 690.

— — für das Königreich Bayern vom
27. März 1900. 110. 367. 613. 633.
657.

Gocgle

=

Postwesen.
Ergänzung und Anderung derVerkehrs=

ordnung der Motorpostlinien für
Personenbeförderung. 115.

Postscheckordnung für das Königreich
Bayern vom7.Juni 1914. 160—171.

ProtestautischeKirche.
AnderungderVerfassungderKonfistorienAns=

bachundBayreuth. (Ges.v.26.Juli 1914.)
325.

AbschiedaufdieVerhandlungenderprotestant.
Steuersynoden1913. 371. Voranschlag.
375.

Prüfungen.
Prüfungsausschußfür denhöherenBaudienst.

Zusammensetzung.92.

R.
RangordnungderStaatsbeamtenvom23. De=

zember1908.— Einschaltungen.697—701.
Rangverhältnisse:derDirektoren derK. Studien=

seminare,Erziehungsinstituteund Alumneen.
(Verord.v. 12.Febr.1914.) 57.

Rechtsanwaltsordnung.
Vollzug des§ 18. 53.

Reichserbschaftssteuer.
Anderungen der Ausführungsbestimmungen

zumReichserbschaftssteuergesetzevom3.Juni
1906. 358.

ErhebungeinesZuschlagszurReichserbschafts=
steuer. (Ges.v.21.Aug.1914.) 414.

Reichs=Gerichtskostengesetz;Erhebung von Ge=
bührenund Auslagen. (Verord. v. 28.Dez.
1914.) 677.

Reichs=Gerichtsverfassungsgesetz.
Abänderungdes Ausführungsgesetzes.(Ges.

v.21.Aug.1914.)415.
Reichsstempelgesetzvom 3.Juli 1913.

AnsatzundErhebungderReichsstempelabgaben.
82.

Reichsstempelabgabefür Gesellschaftsverträge.
(Verord. v. 15.Okt.1914.) 637.



Reichsstempelgesetzvom 3. Juli 1913.
HinterlegungvonRentenoderSchuldverschrei=

bungenzur Erlangung von Darlehenals
Sicherheit. 647.

Erlaß desFrachturkundenstempelsusw. 654.
Reichssteuern.

Sofortige Einzahlung gestundeterZölle und
Reichssteuern.394.

Reichsversicherungsordnung.
Vollzug des§ 169. Krankengeldfür etats=

mäßigeBeamte des Staates mit einem
Jahresdiensteinkommenvon nichtmehrals
2500MA. 9. 102.

Zuständigkeitdes Knappschafts=Oberversiche=
rungsamts. 25.

VeröffentlichungderFestsetzungderohneärzt=
licheVerordnungim Handverkaufzur Ab=
gabegelangendenMittel. 58.

ErrichtungeinesstädtischenVersicherungsamts
in Schweinfurt. 640.

S.
Schenkungssteuer.

Befreiungvon derSchenkungssteuerwährend
desgegenwärtigenKrieges für Zuwendungen
zuGunstenderKriegsteilnehmerusw. 395.
606.

Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetz.
AnderungenderAusführungsbestimmungenA,

C, D nebstAnlage b und E. (Bek. v.
24.Juni 1914.)353.

—der AusführungsbestimmungenA und C.
(Bek. v. 23. Okt. 1914.) 6535.

— Gebührenfür dieUntersuchungdesin das
Zollinland eingehendenFleisches. 688.

Schulordnungfür die höherenLehranstalten.
(Verord. v. 30. Mai 1914.) 133—158.

Spreugstoffeusw.,BeförderungaufEisenbahnen.
S. „Eisenbahn=Verkehrsordnung“.

Staatsarbeiter.
Unterstützungder Familien der zum Kriegs=

diensteinrückendenStaatsarbeiter. 406.

Gocgle

Staatsausgaben.
Einschränkungder Staatsausgabenwährend

desKrieges. (Bek.v. 3.Aug. 1914.) 339.
Staatseisenbahnen.S. „Eisenbahnen“.
Staats=undGemeindebeamten.

Dienst=und Besoldungsverhältnisseder zum
MilitärdiensteinrückendenStaats=und Ge=
meindebeamten.(Bek. v. 19.Aug. 1914).
397.

Gehaltsordnung für die etatsmäßigen
Staatsbeamtenvom6. September1908. —
Einschaltungen.693—696.

Rangordnung der Staatsbeamtenvom
23. Dezember1908. — Einschaltungen.
697—701.

Gehaltsordnung für die etatsmäßigen
Beamtenim BereichederK. Versicherungs=
kammer.— Anderungen. 696—697.

Staatshaushalt.
VorläufigerVollzug desBudgetsfür 1914

und 1915. 89. 305.
Staatsschuldenverwaltung.

Wahl einesKommissärsderKammerderAb=
geordneten.77.

Standesamt.
Befreiung vom Aufgebote. (Verord. v.

19.Febr. 1914.) 333. (Bek. v. 1.Ang.
1914.)334.

Standrecht. S. „Krieg“.
Stellen=undArbeitsnachweise.(Bek.v.26. Sept.

1914.) 607.
Stempelgesetzvom21.August1914. 488—509.

Tarif 510—548.
— Vollzug.(Bek.v.23.Dez.1914.) 663. —

(Verord. v. 28. Dez. 1914.) 684.
Steuern.

Befreiungvon derSchenkungssteuerwährend
desgegenwärtigenKriegesfürZuwendungen
zu GunstenderKriegsteilnehmerusw. 395.
606.

BesteuerungderzumMilitärdiensteinrückenden
Beamten. 639.



103.

T.
Tabakindnstrie.

Vollzug der Bundesratsbestimmungenüber
Hausarbeitin der Tabakindustrie.99.

TechnischeHochschule.
Verfassungder K. Bayer. TechnischenHoch=

schulein München. (Verord.v. 22. Aug.
914.) 429.

Telegraphen.
Anderung der Bestimmungenüber Neben=

telegraphenundbesondereTelegraphen.130.
Telephongebührentarif.

AnderungdesTelephongebührentarifsundder
Bestimmungen über Nebentelegraphenund
besondereTelegraphen. (Bek.v. 29. Mai
1914.) 128:

hafteKinder.

u.
Unfallfürsorgefür Gefangene.
Besetzung der Ausführungsbehörde.92.
Uniform, der mit demTitel und Rang eines

Finanzrats oder eines Oberfinanzrats aus=
gestattetenBeamten im Geschäftskreisedes
Staatsministeriumsder Finanzen. 160.

Unterstützungder Familien der zumKriegsdienst
einrückendenStaatsarbeiter. 406.

Urlaub. S. „Beamte“.
Ursprungs=undGesundheitszeugnissefür Vieh —

Gültigkeitsdauer.659.

Gocgle

V.
Verehelichung.

BefreiungvomAufgebot.(Verord.v.19.Febr.
1913.)333.(Bek.v.1.Aug.1914.)334.

Verkehrsordnung(Eisenbahn=).S.,,Eisenbahnen“.
Verordnungsblätterund Diäözesanschematismen,

oberhirtliche;Kostentragung.315—316.
Versicherungswesen.Reichsversicherungsordnung.

S. „dort“.

Viehseuchen.
Vollzug desViehseuchengesetzes— Gültigkeits=

dauerder Ursprungszeugnisse.659.
ÜbereinkommenzwischendemDeutschenReich

und Osterreich=Ungarn.
—Berichtigung des Verzeichnissesüber die

Sperrgebiete.101.

V

W.
Waldbrände. S. „Waldungen“.
Walderzeuguisse,Verkaufvon. 370.
Waldungen.

Verhütung von Waldbränden.
13.Febr.1914.)65.

Wehrordnungfür das KönigreichBayern vom
19. Januar 1889. Anderungen. (Verord.
v. 14. Jan. 1914.) 27—49. (Verord. v.
2. Mai 1914.) 119—126

(Verord. v.

Z.
Zivilversorgungder Beamten. S. „Militär=

anwärter“.

Zölle. S. „Reichssteuern“.

2



B.
Baur Xaver, Packmeister.88.
Beck Karl, Regierungsassessor.92.
Blumröder Heinrich,Steuerverwalter.86.
BraunKarl Ritter v.,Landgerichtspräsident.52.
Breitkopf Otto Ritter v., Generalleutnant. 66.
Breunig GeorgRitterv.,Staatsminister.52.78.
Bruckmann Alfons Ritter v., Rittmeistera.D.

52.
BuxKarl, Rechnungsrat,Garnisonsverwaltungs=

direktor. 85.

C.
Casselmann Dr. Leopold Ritter v., Ober=

bürgermeister.614.

D.
Dantscher Alois, Regierungsrat. 85. 92.
Donle Dr. jur. LudwigRitterv., Ministerialrat

und Reichsherold.52.
Droßbach Max, Hauptzollamtskontrolleur.86.
DürbigAlfred, Landgerichtspräsident.84.

E.
Endres NikolausRitter v., Generalmajor.52.

F.
Feuerstein Martin Ritter v., Akademiepro=

fessor. 66.
Fruhmann Ernst, Oberregierungsrat. 84.
Fürstenberg Friedrich Frhr. v., Kämmerer

und Oberleutnant. 131.
Fugger v. Glött Karl ErnstFürst, Standes=

herr, erbl.Reichsrat und I. Präsident der
Kammerder Reichsräte. 51. 77.

Gocgle

Verzeichnis.
G.

Gareis Dr. Karl, Geh.Justizrat,Universitäts=
professor.85.

Gebhardt Franz Joseph, I. Seminarlehrer
und Präfekt. 86.

Gerber Adolf, Postrat. 85.
Geyer Dr. Paulus, Rektor. 88.
Glaser LudwigRitterv.,Regierungsdirektor.52.
Grauert Dr. HermannRitter v., Universitäts=

professor,Geh.Hofrat. 69.
Grimm Dr. Ludwig, II. Staatsanwalt.
Günzler Adolf, Oberpostinspektor.85.

H.

Hamm Wenzeslaus,Direktionsrat. 85.
Happ Ferdinand,Regierungsrat. 92.
Harzmann Anton, Regierungsassessor.92.
Haubs Albert, Oberpostrat. 87.
Hauer EugenRitter v.,Regierungsdirektor.66.
Heilmeier Andreas,Oberamtsrichter.87.
Herold Hermann,Bauamtmann. 85.
Herr Dr. Karl, Regierungsrat. 84.
Herrmann Philipp, Oberschaffner.86.
Hertling Dr. Georg Graf v., Kämmeerer,

Staatsministerund erbl.Reichsrat.52. 77.
Hierstetter Robert Ritter v., Generalstaats=

anwalt. 52.
Hirschberg Frhr. v.,

93—98.
Hipper Joseph, Regierungsratund Bezirks=

amtmann. 87.
Höbel Heinrich,Intendanturrat. 88.
Hofer Franz Ritter v., Hauptmannund Kom=

pagniechef. 676.

87.

Familienfideikommiß.

J.
Jung August,Amtsgerichtsdirektor.85.



K.

Kahl Dr. theol.AdolfRitter v.,Oberkonsistorial=
rat. 66.

Kaiser Johann, Zugführer. 85.
Kandler Ewald, Oberpostrat. 85.
Katzenberger Michael,Revierförster. 86.
Kemmler Wilhelm, Baurat, Militãrbauamt⸗

mann. 88. «
Kirschner Karl, Oberpostrerwalter.84.
Kneußl Paul Ritter v., Generalmajor,Ab=

teilungschefundStaatsrat i. v.D. 52.
KochEduardRitter v., Regierungsdirektora.D.

104.
Koegel Dr. theol. Jos. Ritter v., geistl.Rat,

Dompropstund päpstl.Hausprälat. 314.
Krieger Franz, Bauamtmann. 92.

L.
Landmann Karl Ritter v., Generalleutnantz. D.

26. 78.
Lederle TKaver,Brandversicherungsinspektor.87.
Lieberich Dr. Heinrich,Konrektor. 86.
Lippert Johann, Gestütsoberaufseher.85.
Lutz Ludwig, Bauamtmann. 92.

M.

Mattern Johannes,Regierungsrat. 86.
Mayr Max, Ministerialrat. 92.
Meyer Otto, Oberregierungsrat.84.
Müller Joh. Georg,Packmeister.87.
— Oskar, Oberpostrat. 86.

N.
Neff Dr. Karl, Rektor. 86.
Nenninger August,Grenzoberaufseher.85.
Neuffer WilhelmRitter v.,Kommerzienrat.326.
Nipeiller Eugen,Okonomierat.87.

P.
Pauer Friedrich,Intendanturrat. 85.
Peruzzi Christian,Bauamtmann. 92.

Gocgle

Pfaff Dr.FriedrichWilhelm,Landesgeologe.84.
Philipp GustavRitter v., Geh.Kommerziemrat

und Generaldirektor.52.
Pichler Dr. Franz Seraph Ritter v., Dom=

propstund päpstl.Hausprälat. 326.
Probst Ferdinand, Oberintendanturrat. 84.
Pummerer Ludwig Ritter v., Regierungs=

direktor. 66.

R.

Rank Joseph,Postamtsdirektor.86.
Riegler Joseph,Postexpeditor.87.
Rösch Georg,Oberregierungsrat.84.
— Max, Regierungsrat. 87.

S.

676.
Schmidt HermannRitter v.,

676.
Schneider Ernst Ritter v., Reichsgerichtsrat

a.D. 172.
—Friedrich, Regierungs=undVeterinärrat.86.
Schnizlein Ludwig, Intendanturrat. 87.
Schuster Lorenz,Wagenwärter.86.
Seufert Emil, Schaffner. 86.
Sohlern Dr. EdgarFrhr. v., prakt.Arzt. 636.
Stadelmayer Karl, Landgerichtsdirektor.85.
Steinbeis Otto Ritter v., Geh. Kommerzienrat

und Fabrikbesitzer.66.
Stengel FriedrichFrhr. v.,Landgerichtsdirektor.

86.
Ströll Dr. Adolf Ritter v., Bankdirektor. 52.
Sturm Karl, I. Staatsanwalt. 84.

Ministerialrat.

T.

Thelemann HeinrichRitter v., Staatsminister
und lebensl.Reichsrat. 52. 78.

Thieme Karl Ritter v., Direktor. 118.



V.
Völker Otto, Landgerichtsrat.87.

W.
Wagner Franz Ritter v., Bankdirektora. D.

Waninger Dr. Franz Taver, Regierungsrat.

Wener Jakob,Oberregierungsrat,Direktor.

WenannFriedrich,Oberbeamter.87.
Wintergerst Hans, Postrat. 84.

Wolfram Georg Ritter v., Geh. Hofrat und
Oberbürgermeister.326.

Wunderer Dr. Karl, Konrektor. 86.

Z.
Zenetti Dr. Paul,HochschulprofessorundLyzeal=

rektor. 88. "

—Otto, Amtsgerichtsdirektor.84.
Zirker Jakob,Rechnungsrat,Garnisonsverwal⸗

tungsdirektor. 88.
Zumbusch Dr. Leo Ritter v., Universitäts=

professor. 131.

A.
Altdorf, Waldwärterposten;Errichtung. 114.

D.
Deggendorf, Neubauinspektion;Auflösung.

651.
Dietenhofen — Stein, Bahnteilstrecke;Er=

öffnung. 127.
E.

Eging=Hengersberg,Bahnreststrecke;Eröffnung.
326.

Eibach,Assessorstellenun„Försterstelle“.113., 114.

F.

Fischbach, Forstamt;Aufhebung. 113.
—, Försterstelle;Errichtung. 114.
Frasdorf— Rosenheim,Bahnlinie; Eröffnung,

114.
G.

Garmisch — Partenkirchen, Neubauinspektion;
Auflösung. 69.

Gocgle

H.
Hengersberg —Eging, Bahnreststrecke;Er=

öffnung. 326. «
Holenbrunn —Selb Stadt, Bahnlinie; Er=

öffnung. 108.

Kaiserslautern, Neubauinspektion II; Er=
richtung. 128.

— West—Lampertsmühle—Weilerbach,Bahn=
teilstrecke;Eröffnung. 615.

Kirchseeon, Schwellenwerkinspektion;Auflö=
sung. 51.

L.
Lampertsmühle—Weilerbach—Kaiserslautern

West, Bahnteilstrecke;Eröffnung. 615.

M.
Miltenberg, Neubauinspektion;Auflösung.107.
Mönchberg, Forstamtsassessorbezirk;Abtren=

nungvomForstamtStadtprozeltenundZu=
teilungzum ForstamtKlingenberga. M. 2.

stelle“. 324.



O.
Obernburg, Forstamtsassessorstellenun „För=

sterstelle“.1.
P.

Partenkirchen — Garmisch,Neubauinspektion;
Auflösung. 69.

Pocking — Tutting,Bahnlinie;Eröffnung.653.
Prunn, Förster; Zuteilung zum Forstamt

Altdorf. 114. -

R.
Regensburg, Neubauinspektion;Auflösung.51.
Reit i. W., Forstamtsassessorstelle;Auflösung.

605.
—, Waldwärterstelle;Errichtung. 605.
Rosenheim —Frasdorf, Bahnlinie;Eröffnung.

114.
Roth, Försterstelleuun„Waldwärterstelle“.605.

S.
Schmiechen, Gemeinde;AbtrennungvomBe=

zirksamt,Amtsgericht,RentamtundDistrikt
Landsbergund Zuteilung zum Bezirksamt,
Amtsgericht,Rentamt und Distrikt Fried=
berg. 69.

Schollbrunn, Füörsterstellenun„Waldwärter=
stelle“. 2.

Gocgle

Schweinfurt Stadtmagistrat,Errichtungeines
städtischenVersicherungsamts.640.

Selb Stadt—Holenbrunn, Bahnlinie; Eröff=
nung. 108.

Stein— Dietenhofen,
nung. 127.

Bahnteilstrecke;Eröff=

T.
Theta, Försterstellenun„Waldwärterstelle“.605.
Tutting— Pocking,Bahnlinie;Eröffnung.653.

U.
Unterferrieden, Förster; Zuteilung zum

ForstamtFeucht. 114.

W.
Weilerbach — Lampertsmühle—Kaiserslautern

West,Bahnteilstrecke;Eröffnung. 615.
Wendelstein, expon. Forstamtsassessor=und

Försterstelle; Zuteilung zumForstamt Nürn=
berg=Süd. 114.

Wilhelmsthal, Forsterstelle
wärterstelle“.324.

Wunsiedel, Neubauinspektion;Auflösung.324.

g.
Neubauinspektion;Auflösung.

nun „Wald=

Zweibrücken,
128.


